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Vorwort des Herausgebers.

Die nachfolgende Abhandlung enthält das Heft zu den

Vorlesungen über Naturrecht oder Philosophie des Rechts und

Staates, wie es Krause für den erstmaligen Vortrag in Göt-

tingen im Sommer 1826 neubearbeitete und zu dem zwei-

maligen Vortrage im Sommer 1828 und noch später ergänzte

und verbesserte. Doch wurde nach des Verfassers eigner

handschriftlicher Bemerkung nicht alles darin Enthaltene wirk-

lich vorgetragen und nicht alles Vorgetragene im Hefte nieder-

geschrieben. Wörtlich treu hat Krause's Vortrag im Jahre

1823 Edmund von Hagen stenographisch nachgeschrieben

und gleichzeitig auch von Leonhardi.

Beide Niederschriften dienten Röder zur Hauptgrund-

lage der von ihm 1874 herausgegebenen Vorlesungen über

das System der Rechtsphilosophie i Leipzig, Brockhaus). Es

schien mir anfangs, als die Aufforderung zur Herausgabe

dieses Heftes von Seiten meines verehrten Freundes, des Herrn

Professor Dr. theol. et phil. Wünsche, an mich erging, frag-

lich zu sein, ob nach einer so umfassenden Darstellung, wie

die Röder' sehe Ausgabe ist, noch das Bedürfniss vorliege, das

Vorlesungsheft besonders zu veröffentlichen, zumal dieser ge-

wissenhafte Herausgeber in seinem Vorbericht bemerkte, dass

„ihm dabei das ursprüngliche Heft vielfach zu Statten ge-

kommen sei". Aber bei genauerem Zusehen bemerkte ich die

Verschiedenheit des Inhalts beider Darstellungen und fand
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dass das Heft seinen besonderen Charakter und demgemäss

auch seinen besondern Werth habe, den es übrigens selbst

dann beanspruchen dürfte, wenn die vorliegende Darstellung

nur formell und nicht zugleich materiell Neues böte.

Aber Letzteres trifft eben nicht zu, indem eine grosse

Anzahl tiefer Gedanken oder wenigstens Gedankensplitter in

dem Hefte enthalten sind, die Röder nicht verwerthete, der

sich überhaupt für seinen besonderen Zweck damit begnügte,

nur einige Einzelbemerkungen aus dem Hefte anmerkungs-

weise einzufügen. Offenbar hielt Röder eine vollständige

Herausgabe des Heftes wegen seines inneren Wirrwarrs für

unmöglich, weshalb er auch im Vorbericht sagt, dass Krause

.,das Heft mehr für sich als für seine Zuhörer ausgearbeitet

habe." Ich bin geneigt anzunehmen, dass sich Krause selbst

nicht mehr ganz vollständig darin zu recht gefunden habe,

und dass darin der Grund zu der wiederholt vorfindlichen

Bemerkung liegt, er habe bei dem zweitmaligen Vortrage

wegen Zeitmangel das Heft nur selten angesehen und benutzt

und statt dessen den gedruckten „Abriss", bez. die Dictate

von 1«26 zur Grundlage genommen.

In dem erwähnten Wirrwarr lagen denn nun auch die

Schwierigkeiten, die ich bei der Herausgabe zu überwinden

hatte, und die ich um so mehr hervorheben zu müssen glaube

Denen gegenüber, die an manchen Stellen die Glätte und

Uebersichtlichkeit der Darstellung vermissend, die Schuld mir

allein aufzubürden geneigt sein möchten. Das handschrift-

liche Heft ist keineswegs durchgängig eine glatte Niederschrift

in systematischer Form; selbst die bei oberflächlicher Be-

trachtung scheinbar correcte und übersichtliche Stoffeintheilung

erwies sich als trügerisch, indem Krause, weil er eben das

Heft mehr für sich, d. h. für seinen momentanen Hand-

gebrauch ausgearbeitet hat, in weitgehendster Weise seine

Sätze zergliederte und ihre Theile mit Ziffern und mit grossen

und kleinen, mit einfachen, doppelten und mehrfachen Buch-

staben des lateinischen, griechischen und hebräischen Alpha-

bets bezeichnete, die nur seinem eignen Auge, nicht aber
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einem fremden Leser zu Anhaltspunkten dienen sollten. Oft

aber waren nicht bloss keine Sätze, sondern nur Wörter, oft

nicht einmal Wörter, sondern blosse Zeichen vorhanden, die

von mir zu Wörtern und Sätzen erst verbunden werden

mussten, was um so schwieriger war, als Krause's eigenthüm-

liche Wissenschaftssprache ohnehin grosse Anforderungen an

das Verständniss seiner Gedanken stellt. Dazu kommt, dass

Krause viele seiner Zusätze und Bemerkungen an Stellen ein-

trug, wohin sie nicht gehörten. Denn er bediente sich zu

seinem Vorlesungshefte nicht loser Blätter, sondern eines ge-

bundenen Buches, das er vor der -Niederschrift paginirte und

derart schematisirte, dass er auf der oberen Randseite den

zukünftigen Inhalt bezeichnete und erst nach und nach am

gehörigen Orte seine Gedanken eintrug. Da aber sehr häufig

der dazu bereit gelassene Raum bereits überschritten war,

wenn er sich zur Niederschrift anschickte, so musste er ander-

weit Platz zu schaffen suchen und dadurch eben veranlassen,

dass inhaltlich nicht Zusammengehöriges auf ein und dieselbe

Seite untergebracht wurde.

Ich kann bei Erwähnung dieser Umstände nicht unter-

lassen, auch an dieser Stelle meinem verehrten Kollegen, dem

Professor der Philosophie an hiesiger Universität, Herrn

Mag.philos. Jacob Ohse, meinen Dank auszusprechen für die

liebenswürdige und zeitraubende Unterstützung, die er mir

bei der Entschleierung des Heftes hat zu Theil werden lassen.

An vielen Stellen, besonders im ersten Theile der Abhand-

lung, ist es ihm mit zu danken, dass Krause's Gedanken in

richtige Sätze zusammengefasst worden sind.

Es sollte mich freuen, wenn die Arbeit und Mühe, die

ich der Herausgabe dieser Vorlesungen opferte, und zwar

als Freund Krause'scher Philosophie im Allgemeinen seit über

zwanzig Jahren) gern opferte, sich insofern belohnt machen

würde, dass neue und alte Freunde des hervorragenden

Denkers Belehrung und Anregung aus der folgenden Abhand-

lung gewinnen würden. Nach dem heutigen Stande unserer

Kenntniss über die Krause'sche Philosophie überhaupt und
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die Rechtsphilosophie insbesondere thun wir wohl daran, an

den Urquellen derselben selbst zu schöpfen. Denn wir wissen

jetzt, besonders seitdem Röder die eingangs erwähnten Vor-

lesungen Krause's veröffentlicht hat, dass beispielsweise das

Naturrecht von Ahrens nicht, wie man wohl angenommen

hat, als eine Fortbildung der Lehre seines Meisters und

Lehrers anzusehen ist. So unbestritten auch des Ersteren

nicht hoch genug zu veranschlagenden Verdienste dastehen,

der Krause'schen Philosophie durch geschmackvolle Dar-

stellung eine weite Verbreitung gesichert zu haben, so sind

wohl alle Herausgeber des Krause'schen Nachlasses darüber

einig, dass Ahrens über die schöne Form der Darstellung das

tiefere Erfassen so mancher wichtiger Lehren gerade zu ver-

absäumt hat und dass er in diesem Punkte dem durchaus

selbständigen Röder weit nachsteht.

Die hohe Bedeutung, welche Krause's Philosophie des

Hechts und Staates gerade in unserer Zeit beansprucht, wird

von Vielen längst anerkannt, und man wird zugestehen

müssen, dass keine Rechtslehre so geeignet ist über die

wichtige Frage nach der Stellung des Staates zu den socialen

Aufgaben der Gegenwart, insbesondere auf dem Gebiete der

Religion (Kirche), der Erziehung (Schule) und der Güterver-

theilung durch Erzeugung und Verbrauch (Wirthschaft) etc.

Aufschluss zu geben, wie die Lehre Krause's. Was unsere

moderne sociale Gesetzgebung erst zu unternehmen beginnt,

hat unser grosser, seiner Zeit weit vorauseilender Denker

bereits vor über zwei bis drei Menschenaltern in nuce zu

entwickeln versucht, und man darf überzeugt sein, dass auch

für die Zukunft bei keinem andern Philosophen so tief-

greifende Reinigungsmittel für unsere socialen Schäden werden

gefuuden werden können, wie eben bei Krause, dessen Lebens-

anschauung so recht eigentlich einen versöhnenden und ver-

mittelnden Charakter in sich birgt. Was uns in der Gegen-

wart noth thut, ist, dem Unglauben an höhere sittliche

Lebensmächte ein Ende zu bereiten und uns wiederzufinden

in Gott, in Erkenntniss desseu allein der Weg liegt, das
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sociale Recht vom socialen Unrecht zu scheiden. Wir leben

in einer geistigen Krise, und während in den untern Regionen

der menschlichen Gesellschaft eine rohe Denkweise wegen

Unkenntniss göttlicher Wahrheiten sich breit macht und man
höhnt, was man nicht begreift und zu zerstören sucht, dessen

historischen Aufbau man nicht versteht, giebt sich neuer-

dings erfreulicher Weise in einigen höheren Klassen der Ge-

sellschaft wiederum das Verlangen kund nach tieferer Er-

kenntniss Gottes, wenn auch freilich nur vorerst noch in

tastender Unsicherheit. Da muss denn um so mehr die

Lehre eines Philosophen willkommen sein, dessen ganze

Lebensarbeit den Einen Endzweck verfolgte, die Menschheit

in wahrer Selbsterkenntniss wieder zurückzuleiten zur rich-

tigen Gotteserkenntniss, um alles Menschliche im Göttlichen

zu verklären und zu vollenden.

Es ist selbstverständlich, dass man vielen Gedanken

Krause's seine Zustimmung versagen wird und muss, und ich

gehöre selbst nicht zu Denjenigen, die von den Systemen ande-

rer Philosophen unberührt geblieben sind, und zu Denen, die

Krause über Gebühr erheben wollen. Aber man wird es,

auch wenn man entgegengesetzte Lehren vertritt, immer

schmerzlich empfinden, wenn man diesen wahrhaft edelen und

tiefen Denker mit einigen spöttischen Bemerkungen abzu-

schüttein versucht. Ich rechne dahin vornehmlich die Ver-

höhnung seiner besonderen Wissenschaftssprache und die

Verspottung der Allgemeingültigkeit seines Rechts begriffs

über das Leben dieser Menschheit hinaus. Iu ersterer Hin-

sicht sollte man aber das echt deutsche und wissenschaft-

liche Streben Krause's, wie er selbst sagt, „rein deutsche und

dabei der Wissenschaft und dem Sprachgeiste gemässe Wör-

ter einzuführen", anerkennen; denn nach ihm soll „die An-

schauung nicht mehr durch starren, fremdsprachlichen Wort-

gebrauch entlebigt und erschwert werden". Mag er das

Richtige nicht überall getroffen haben und mit der Einfüh-

rung zu schnell vorgegangen sein, wodurch er übrigens nur

sich selbst verbarrikadirt und geschadet hat: Thatsache ist,
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dass viele seiner früher getadelten Wörter bereits zu einem

sprachlichen Gemeingnt geworden sind. Es kann nur als

Bosheit oder Unverstand gedeutet werden, wenn man sagt,

er habe diese Sprache eigens erfunden, um seine Gedanken

zu verhüllen. Was sodann den zweiten Punkt, die Allgemein-

gültigkeit des Rechts begriffs bei Krause über das Mensch-

liche hinaus betrifft, so ist es richtig, dass Krause einen

Rechtsbegriff von ewiger Gültigkeit für alle Zeiten und Völ-

ker, alle Wr

esen und alle Himmelskörper aufzustellen ver-

suchte, falsch aber ist die Behauptung der Allgemeingültig-

keit über das Begriffliche hinaus. Denn da Krause

das Recht als Eigenschaft des Lebens erkannte, Leben nach

ihm aber „ununterbrochenes Selbstbestimmen ist, stetig

fortrückend in der Zeit", so hätte er sein ganzes System

geradezu auf den Kopf gestellt, wenn er den Versuch ge-

macht hätte, ein allgemein gültiges Recht für alle Zeiten

und Sonnen aufzustellen; man kann seinem System eher den

Vorwurf allzu grosser Individuirung als zu grosser Verall-

gemeinerung machen. Es ist unverständlich, wie man die

Allgemeingültigkeit des Rechtsbegriffs bei Krause verspotten

kann. Haben nicht Hunderte vor und nach ihm dasselbe

gethan? Ein Begriff, der nicht allgemein gültig ist, ist kein

Begriff. Oder soll vielleicht der Rechtsbegriff nur gültig sein

für das positive Recht? Für das positive Recht einer Ort-

schaft, eines Volkes, eines Welttheils, der Gegenwart und

Vergangenheit? Eine durch Abstraction aus dem positiven

Rechte gewonnene Meinung ist bestenfalls eine speculative

Vorstellung, aber kein Begriff. Dass Krause nach einen so

allgemeingültigen Begriffe suchte, ergab sich aus der Lage

der damaligen Rechtsphilosophie, wie seine Polemik gegen

Diejenigen zeigt, welche den allgemeinen Rechtsbegriff wun-

derlicher Weise aus dem positiven Rechte inductiv durch

Abstrahiren und Generalisiren und rückwärts deductiv durch

Ableiten aus der hypothetischen Vorstellung unter allerlei

Verrenkungen herzustellen versuchten. Würde heute Jemand

diesen Versuch von Neuem wagen, so würde man ihm zu-
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rufen, dass er ein Jahrhundert zu spät geboren, und dass an

ihm die philosophische Forschung ganzer Menschenalter spur-

los vorübergegangen sei. Selbst wenn es uns nach der Me-

thode Münchhausen (sich selbst am eigenen Schöpfe aus dem

Sumpfe zu ziehen) gelingen sollte, den Rechtsbegriff aus dem

(gesetzten) Rechte zu finden, so würde dies doch immer

noch nicht hinreichend sein, das Recht von den nächstver-

wandten Begriffen zu sondern; man bedürfte also noch eines

höheren Begriffs, der über diesen Begriffen steht, um eine

Wissenschaft der Rechtsphilosophie zu begründen, da eine

Wissenschaft auch die Aufgabe hat, sich von den verwandten

Wissenschaften abzugrenzen. Wenn es nun Krause (in einer

besonderen Wesenlehre ) unternimmt, zunächst analytisch bis

zum höchsten Begriff „Wesen (Gott)" vorzudringen, und in

demselben alle Wesenheiten , auch das Recht, nachzuweisen,

so hat der Wissenschaftsforscher von entgegengesetzter Rich-

tung, wenn er ein absprechendes Urtheil fällen will*), den

Beweis zu führen, dass entweder die Forschungsmethode un-

richtig war, oder das Forschungsresultat, d. h. dass das Recht

nicht zu den Wesenheiten Gottes gehört. Wer sich freilich

überhaupt nicht zur Erkenntniss Gottes erheben und auch

Andern diese Freude rauben will, Dem ist solche Wissen-

schaftforschung nur eine Thorheit: er mag sitzen, wo die

Spötter sitzen!

Leider ist das Nachfolgende nur ein Torso und weder inner-

lich noch äusserlich vollendet und abgeschlossen. Innerlich

zeigt sich der Mangel namentlich hinsichts der kritischen Be-

merkungen über Geschichte der Rechtsphilosophie und der

ungleichen Behandlung des Stoffes. In ersterer Beziehung

liefert jedoch Röder's Ausgabe, dem ein Packen Manuscript

aus dem Hefte zu Gebote gestanden hat, den ich nicht mehr

vorfand, Genügendes, und ebenso hat Ahrens für seine gute

geschichtliche Darstellung in Benutzung der Wissen schafts-

*) Mao darf ein System todtschw eigen oder kritisch widerlegen,

aber nicht bespötteln, wenn man sich ein Anrecht auf die Mitgliedschaft

ernster Wissenschaftsforschung erwerben will.
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geschiente Krause's so ausgiebigen Gebrauch gemacht, dass

der Leser den Mangel kaum empfinden wird. Wohl würde

sich ein äusserer Abschluss der folgenden Darstellung da-

durch besser haben herbeiführen lassen, dass man nur den

ersten Theil der Arbeit, etwa unter dem Titel: „Analytische

und synthetische Begründung der Rechtsphilosophie" geboten

hätte, den zweiten Theil aber, von welchem überhaupt nur

die erste allgemeine Abtheilung des menschlichen Rechts im

Manuscript vorhanden ist, von der Veröffentlichung aus-

geschlossen hätte. Aber dann würde auf Kosten dieser äusseren

Abrundung das über das menschliche Recht Gesagte gefehlt

haben, was die meisten Leser gewiss willkommen heissen

werden. Auch als Torso behält die nachfolgende Abhandlung

ihren Werth; sie wird nicht nur eine Ergänzung zur Röder'-

schen Ausgabe, sondern zugleich eine Einführung in dieselbe

abgeben können und wegen der mehr gedrungenen und

knapperen Form sicli als übersichtlicher erweisen, als dies

in den wörtlich niedergeschriebenen Vorlesungen der Röder'-

schen Ausgabe der Fall ist.

Dorpat, Weihnachten 1891.

Dr. Richard Mucke.



Vorwort des Verfassers.

In dem jetzigen Leben der Völker überwiegt das Leben
des Staates und das Streben, den Staat auszubilden. Die
Völker Europas suchen die vernunftgemässe Staatsverfassung

in und ausser Europa wirklich zu machen. Harte Kämpfe
haben sich darüber erhoben, noch sind sie nicht geschlichtet,

noch härtere werden folgen.

Hierbei hat das deutsche Volk den hoheü Beruf, den
Mitvölkern in seinen Denkern und Wissenschaftsforschern vor-

zurichten mit gründlicher, echt wissenschaftlicher Erkeimt-
niss, was das Recht und der Staat ist und sein soll; und
Jünglinge, die der Wissenschaft sich widmen, finden hierin

die Aufforderung nach wissenschaftlicher Einsicht in die

Wesenheit des Rechts und des Staates zu streben, um der-

einst als reifere Männer auf würdige und erfolgreiche Weise
mitwirken zu können für jenen hohen Zweck menschlicher
Bestimmung, dass das Recht im Staate wirklich werde und
das Leben der Menschheit, von dem Rechte geschirmt, gedeihe.

Dass der Mensch und die Völker das Gute und Schöne
frei nach Ideen, nach ewigen Zweckbegriffen, gemäss dem
reinen wahren Gedanken gestalten, ist der Menschheit gött-

liches Vorrecht. Auch das Recht und der Staat können nur
in Freiheit, nach erkannter Wahrheit, auf Erden weiter-

ausgebildet und auf eigenthümliche Weise vollendet werden.
Schon an sich, zu aller Zeit, unter allen Umständen ist diese

Erkenntniss für jeden Menschen, als Menschen und als Staats-

bürger, wichtig. Erstwichtig ist sie dem Manne, der die

Sache des Rechts zum Berufe seines Lebens macht.
Aber da eben jetzt die gebildetsten Völker nach hoher

Vollendung des Rechts und des Staates ringen, so ergeht
gerade jetzt mehr und tiefer ergreifend als je die Forderung:
dass die Idee und das Ideal des Rechts und des
Staates zu klarer Erkenntniss gebracht und in evi-
denter Wissenschaft ausgebildet werde.
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Ideen und Ideale zu erkennen und zu lehren ist Suche
des Philosophen, daher ist es des Philosophen zeitgemässer gött-

licher Beruf, die philosophische Wissenschaft vom Piecht und
vom Staat Empfänglichen zu verkünden und zumeist sie wiss-

begierigen, das erkannte Gute mit feuriger Liebe umfassen-

den Jünglingen anzutragen, denen die Arbeit des Denkens
frohe Lust ist.

Dies gemeinsame Verlangen, die Idee des Rechts und
des Staates zu erkennen, vereinigt auch uns. Ich werde mich
bemühen, was langjährige Forschung mich gelehrt, vor Ihren

Augen in Klarheit zu entfalten, und lade Sie ein, mir dabei

selbstthätig und prüfend zu folgen.

Gehen wir ans Werk!



Erster Theil.

Begründung der Philosophie des Rechts.

Das Naturrecht ist philosophische Erkenntniss des Rechts
und des Staates, — Philosophie des Rechts und des Staates,

oder: die Erkenntniss des Rechts und des Staates in reiner

Vernunft.

a) Yerhältniss des Naturrechts zu der ganzen
Rechtswissenschaft.

Das Naturrecht oder die Philosophie des Rechts und des

Staates ist mithin nicht die ganze und gesammte Rechtswissen-

schaft; denn diese befasst alle Erkenntniss des Rechts und
des Staates, auch die Erfahrungserkenntniss oder die geschicht-

liche Erkenntniss des Rechts und des Staates. Die historische

oder empirische Rechtswissenschaft erkennt: was die Menschen
auf dieser Erde für Recht erkennen und erkannt, und in der

bürgerlichen Gesetzgebung der wirklichen Staaten als Recht

festgesetzt und ausgeübt haben. Dagegen das Naturrecht oder

die philosophische Rechtswissenschaft lehrt, was an sich recht

ist, abgesehen von aller Geschichte und von aller individuellen

Persönlichkeit, was mithin die Menschen, welche die rechte

Einsicht haben, als Recht anerkennen, und die wirklichen

Staaten herstellen sollen und sollten. Die Philosophie erkennt

das Recht als ewige Wahrheit, die für alle Zeiten, Orte und
alle Menschen gültig sei. Nennt man das ewige, unabänder-

liche Wesentliche eines Gegenstandes, das für alle Zeit gelten

soll, den Urbegriff oder die Idee des Gegenstandes, so kann
gesagt werden, dass das Naturrecht die Idee des Rechts und

des Staates erkennt und entwickelt. Nennt man ferner das

der Idee entsprechende Bild eines Gegenstandes in der Phan-

tasie dessen Urbild oder Ideal, so kann gesagt werden, dass

das Naturrecht gemäss der Idee des Rechts das Urbild oder

Ideal des Rechts und des Staates entwirft, als Vorbild für

alle wirklichen Staaten.

Krause, Philosophie des Rechts. 1
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Es ist also das Naturrecht als Rechtsphilosophie nicht

die ganze Rechtswissenschaft, sondern nur ein Theil derselben,

aber der oberste, und insofern erstwesentliche Theil derselben,

da es die ewige, unbedingte, für alle Zeit und überall gültige

Wesenheit des Rechts und des Staates, als die Idee und das

Ideal, zu erkennen unternimmt.

b) Yerhältniss des Naturreclits zur Philosophie.

Das Naturrecht oder die Philosophie des Rechts ist ferner

nur ein Theil der Philosophie. Denn diese ist das Ganze der

in reiner Vernunft erkennbaren ewigen Wahrheit; also ist die

Erkenntniss der ewigen, unbedingt gültigen Wesenheit des

Rechts und des Staates ihr innerer untergeordneter Theil.

Der philosophischen Erkenntniss steht die empirische oder

historische gegenüber, also der Wissenschaft der Philosophie

die Wissenschaft der Geschichte oder die Erfahrungserkennt-

niss alles in der Zeit Wirklichen. Sowie sich daher die ganze
Philosophie verhält zur ganzen Wissenschaft, so verhält sich

die philosophische Rechtswissenschaft zur ganzen Rechts-

wissenschaft.

c) Begründung der Rechtswissenschaft.

Da nun der Gegenstand der Rechtswissenschaft ein be-

stimmter, einzelner ist, nämlich das Recht und der Staat, so

bedarf sie selbst einer höheren Begründung im Ganzen der

Wissenschaft, und kann nur als ein innerer, untergeordneter

Theil der Wissenschaft gebildet und eingesehen werden.

a) Und zwar insbesondere die Rechtsphilosophie oder das

Naturrecht muss begründet werden in dem höheren Ganzen
aller ewigen und notwendigen VernunftWahrheit, in dem
höheren Theile der Philosophie, welcher Metaphysik heisst.

b) Dagegen die geschichtliche Wissenschaft des Rechts
und des Staates, als solche, muss begründet werden in dem
höheren Ganzen der geschichtlichen Erkenntniss, und zwar in

der allgemeinen Geschichte der Menschheit, d. i. in der empi-

rischen Erkenntniss des Lebens der Menschheit auf Erden.

Da wir nun hier lediglich die philosophische Erkenntniss

des Rechts und des Staates ausbilden wollen, so liegt uns
hier bloss die philosophische Begründung unserer Wissenschaft

ob. Oder: wir haben diejenigen höheren ewigen Wahrheiten
zu erkennen, welche die Einsicht in die ewige Wesenheit oder

Natur des Rechts und des Staates begründen. Die Lösung
dieser unserer ersten Aufgabe wäre leicht, wenn hier schon
die Einsicht in den höheren Theil der Philosophie voraus-

gesetzt werden dürfte, welcher die Grundlage der Philosophie

des Rechts enthält. Dann brauchte bloss an die philoso-



Begründung der Philosophie des Rechts. 3

phische Grundlage der Rechtsphilosophie erinnert zu werden.

Da dies aber nicht vorausgesetzt werden darf, so muss diese

Grundlage selbst in ihren Hauptpunkten aufgestellt werden.

d) Weg der Begrüodiiug.

Ich beschreibe kurz den Weg, den wir hierbei zu gehen
haben. Hierzu ist es nöthig, an ein inneres Grundverhältniss

der Haupttheile der Philosophie zu erinnern. Die gesammte
Philosophie besteht aus zwei Haupttheilen , dem analytischen

und dem synthetischen. In dem analytischen und subjectiven

Theile geht das Denken von dem gewöhnlichen gebildeten

Bewusstsein aus und erhebt sich von der Selbsterkenntniss

des Ich in einer zusammenhängenden, gesetzmässigen Selbst-

beobachtung des Geistes bis zu der Erkenntniss des Un-
bedingten, als des höchsten Principes aller Wissenschaft, und
der Anerkenntniss des Verhältnisses des Ich zu Gott und Welt.
Der synthetische oder demonstrative Theil der Philosophie

aber erkennt dann alle Dinge indurch das Princip alles Er-
kennens, als Ein organisches Ganze der Erkenntniss. (S.Ab-
riss des Systems der Philosophie 1825.)

Daher ist mm auch unsre Begründung des Naturrechts

eine doppelte.

a) Die analytische, subjective Begründung desselben in

reiner Selbstbeobachtung. Wir bringen durch reine Reflexion

die Erkenntniss vom Rechte und vom Staate zum Bewusst-
sein, die wir als ein Inneres Gegebnes unwillkürlich in uns
finden, und bestimmen das Gefundene in gesetzmässiger Re-
flexion.

b) Die synthetische oder metaphysische, die vollendete

Begründung des Naturrechts an sich; da wird die Idee des

Rechts und des Staates als enthalten in dem höchsten Principe

der Erkenntniss nachgewiesen und in und durch das Princip

in ihrer ewigen Notwendigkeit bewiesen.

Von dieser doppelten Begründung des Naturrechts ent-

hält meine im Jahre 1802 gedruckte Grundlage einen ersten

Versuch*).

*) Zweite aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers ver-

mehrte Auflage herausgegeben von Dr. jur. G. Mollat, Leipzig (Otto

Schulze) 1890.



Erste Abtheilung.

Analytisch -subjectiYe Begründung der

Kechtsphilosopliie.

Erster Abschnitt.

Die subjectiv-analytische Entwicklung der Idee und des Ideales
des Rechts und Staates.

Wir untersuchen also: ob sich in unserm Selbstbewusst-

sein eine allgemeine Erkenntniss und Anerkenutniss des Rechts

vorfindet, worin wir behaupten, zu wissen und zu beurtheilen

was an sich recht und gerecht ist und daher auch in der

menschlichen Gesellschaft im Staate als Recht gelten soll.

Wir sagen, es ist so. Denn Jeder wird finden, dass er

im Leben unwillkürlich darüber aburtheilt, ob ihm selbst und
Anderen Recht oder Unrecht geschehe; er findet ferner, dass

diess Urtheil von einem sehr lebendigen Gefühle begleitet sei.

Gefühl für Recht und Unrecht finden wir schon bei Menschen

auf niederen Stufen der Bildung. Bei weiter gediehener Bil-

dung im Staate aber finden wir, dass wir selbst und andere

unwillkürlich über die bestehenden Gesetze und Einrichtungen

des Staates urtheilen, ob wir wohl dabei meist nur unent-

wickelten Ahnungen der ewigen Wahrheit und unserem Rechts-

gefühle folgen und uns sehr oft voreilig unserm Gefühle für

Recht und Unrecht überlassen, das sich auf jene Ahnungen
der Erkenntniss gründet und sich sehr oft trüglich erweist.

Wie leicht aber und wie sehr auch unser individuelles Rechts-

urtheil und Rechtsgefühl irrig sein und trügen kann, so bleibt

doch auch dann die wesentliche Thatsache (Wahrnehmniss),

a) dass wir uns das Vermögen zuschreiben, zu erkennen, was

überhaupt, und zu beurtheilen, was in jedem einzelnen Falle

recht ist, b) dass wir dem, was Recht an sich ist, die Be-

fugniss zuschreiben, dass es wirklich, und dass danach das

Wirkliche beurtheilt werde, c) dass das Recht an sich weise
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sei und bestehe, unabhängig von unserer Einsicht, und dass

es auch die Befugniss habe unabhängig von unsrer Einsicht

ins Werk gesetzt zu werden.

Die Aufgabe ist daher: die Ahnung der Idee und des

Ideales des Rechts, die sich im gebildeten Bewusstsein findet

und von einem unwiderstehlichem Gefühle begleitet ist, in

bestimmte klare Erkenntniss zu verwandeln.

Dazu kann uns vielleicht die Sprache Anleitung geben,

in welcher die allgemeinen Gedanken und Gefühle unseres

gebildeten deutschen Volkes ausgesprochen und niedergelegt

sein werden.

Es zeigen sich zunächst die Wörter: Recht, gerecht,

Gerechtigkeit, Recht deutet Richtung an, und zwar die ge-

hörige, sachgemässe Richtung, wenn wir sagen: „es ist recht,

du hast recht, es ist das Rechte oder richtig". Also eine

Beziehung, ein Verhältniss, gegen einander. Enger ist die

Bedeutung des Rechts; das Recht bezeichnet zwar auch ein

sachgemässes Verhältniss, aber nicht jedes und nicht von
allen Gegenständen. Sondern zunächst verstehen wir dar-

unter das richtige Verhältniss unseres Thuns und Lassens

vorerst zu anderen Menschen; dass unser Thun und unser

Lassen angemessen sei Dem, was Andere von uns zu for-

dern befugt sind, damit jeder erhalte, geleistet erhalte, was
ihm gebührt, und allen Andern leiste, was ihnen gebührt,

indem wir Jedem und Allen sowie uns selbst, dieselbe Be-

fugniss vernunftgemäss zu leben zugestehen, sobald wir uns

selbst und sie als Menschen, als sittlichfreie Vernunftwesen,

anerkennen. Wir verstehen also in diesem Falle unter Recht
nicht die innere sittliche (moralische) Beschaffenheit unseres

Wollens und Handelns überhaupt, sondern nur die Ange-
messenheit derselben im Verhältnisse nach aussen zu andern

Vernunftwesen, mit denen wir vereint leben; — wir unter-

scheiden Sittlichkeit und Recht. Dabei werden wir uns be-

wusst, dass das Recht gleichmässig für Alle gelte, dass wir

uns Alle zu Recht verbunden sind. Damit stimmt der Sprach-

gebrauch überein, wonach wir z. B. einen Winkel recht nennen,

wenn eine Linie auf einer Fläche so steht, dass sie sich nach
keiner Seite vorwaltend neigt.

Es findet sich hierbei eine Zweideutigkeit in der Sprache;

z. B. „er ist ein Mann, schlecht und recht; — halte dich all-

zeit recht; — Gott fürchten und rechtthun". Da umfasst das

Wort zugleich die ganze sittliche und tugendliche Vollendung

des Wollens und des Handelns, nicht bloss die rechtliche, die

Vollendung hinsichts des Rechtes*).

*) Recht hängt auch zusammen mit regen, einer Bewegung der

Kraft (wecken, strecken). Auch mit der Nebenbestimmung des Vorwalten-
den z. B. rechte Hand (auch bildlich).
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Das Wort gerecht ist ursprünglich auch von einer wei-

teren Bedeutung als unsre Wissenschaft, z. B. recht und ge-

recht: diese Form, dieses Gewand ist mir nicht gerecht,

d. h. im Allgemeinen richtig, angemessen, passend. Gewöhn-
lich heisst aber alles gerecht, was dem Rechte angemessen
ist. So verstehen wir es hier. Daher bedeutet Gerechtigkeit

1. als Eigenschaft des Menschen, die dem Rechte gemässe Ge-
sinnung und das dem Rechte gemässe Thun und Lassen;

2. die Gerechtigkeit oder Gerechtigkeiten, soviel als einzelne

rechtliche Befugnisse, soviel als: Gerechtsame.

Aber wir fordern auch von uns selbst, dass wir gerecht

gegen uns selbst sein sollen; und zwar:

1

.

hinsichts unsrer geselligen Verhältnisse, dass wir dafür

sorgen sollen, dass uns gleich Allen und Jedem auch zu
Theil werde, was uns gebührt;

2. auch hinsichts unserer selbst, in unserem inneren

Leben (eignem Selbstleben) ; dass wir uns innerlich die Be-

dingungen seines Gedeihens selbst erfüllen, unsre Anlagen
ausbilden, uns richtig beurtheilen (gerecht im Urtheile über
uns selbst).

3. Auch verdient bemerkt zu werden, dass wir es als ein

Unrecht gegen andre erkennen und empfinden, wenn und
sofern wir schlecht von ihnen denken, sie unrichtig beur-

theilen. Man kann auch im innern Leben des Geistes, — im
innern Denken, Empfinden und Wollen, dem Andern Unrecht
thun; ja sogar im Traume kann man einem Andern zu viel

— thun; und selbst dies wird dem Gerechtsinnigen nicht

gleichgültig sein.

Aber diese innere Selbstwahrnehmung, die sich auf Selbst-

beobachtung, besser: Selbstbetrachtung, gründet, muss rein sein:

a) nichts zeitlich-eigenlebliches des Wahrnehmenden ent-

halten;

ß) von allem Gefühle, Begeisterung (Herz, Geinüth) u. s. f.

rein sein insofern, als und dass diese Dinge nicht als Gründe
der Wahrheit, als Befugnisse der Behauptung zugelassen

werden.

(So muss freilich bemerkt werden, dass wir ein Gefühl

für Recht und Unrecht haben; aber: was das Recht sei, kann
und darf aus diesem Gefühle nicht bestimmt werden, weil

der Grund des Gefühls, und dass es ein richtiges, edles Ge-
fühl ist, erst in Erkenntniss der vom Gefühl unabhängigen

Wahrheit allererst ersichtlich und erfassbar ist.)

I.

Hier stellt sich uns als nächste Erkenntnissquelle der

Staat und seine bestehende Gesetzgebung dar. Es ist zu

erwarten, da der Staat selbst aus dem mehrtausendjährigen
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Leben der Völker hervorgegangen ist, dass in ihm im All-

gemeinen das Recht als wirklich da sein, wahrhaft existi-

ren wird. Der Staat enthält bestwahre Gesetze und Einrich-

tungen über das äussere, gegenseitige Verhalten der in ihm
als Bürger vereinten freien Vernunftwesen, wodurch für das

gemeinsame Wohl, für das Beste jedes Einzelnen und Aller

gesorgt sein soll. Diese Gesetze und Einrichtungen befassen

das sogenannte positive Recht, d. i. das Recht, wie es in in-

dividueller Bestimmtheit unter den Menschen besteht.

Die empirische und historische Erkenntniss des positiven

Rechtes ist es aber nicht, worauf es uns hier ankommt, wo
wir die philosophische Erkenntniss des Gegenstandes, die Er-

kenntniss des Rechts als ewige Wahrheit, als Idee und Ideal

suchen. Vielleicht können wir aber doch nach Anleitung des

positiven Rechts die Idee und das Ideal des Rechts durch

Abstraction finden, indem wir in der Mannigfaltigkeit der Er-

scheinungen das darin als wirklich enthaltene Allgemeine, den

Begriff erfassen.

Als Behauptung kann dieser Satz als allgemeine Einwen-

dung gegen unser ganzes Verfahren, gegen die Möglichkeit

und Notwendigkeit der philosophischen Begründung der

Rechtwissenschaft geltend gemacht werden. Seit dem letzten

Jahrzehnt hört mau diese Einwendung ziemlich oft; und
Hegel (Grundlage des Naturrechts, auch Encyclopädie) hat

sie vorzüglich geltend gemacht, indem er sagt: Was Recht

sei, was auf dem Gebiete des Rechts Jeder zu thun und zu

lassen habe, sei allgemein bekannt und im wirklichen Staate

enthalten; es komme auf die methodische, „diabetische" Form
vielmehr an, dass man das Gegebne im Begriff fasse. (Also:

diesen Begriff und dieses Begriffes Begriff muss man doch

schon hinzubringen.)

Da nun aber gar Viele mit ihrem Loose im Staate und
mit den Gesetzen und Einrichtungen des Staates unzufrieden

sind, und sich unwillkürlich dabei elend fühlen; auch selbst

unter positiven Rechtsgelehrten und Staatsmännern über eben

diese Gegenstände ohne Ende gestritten wird; auch es eine

willkürliche, durch keine Erfahrung zu bestätigende Behaup-

tung ist, dass auf Erden, für diese Menschheit schon jetzt,

auch auf dem Gebiete des Rechts alles gut, d. i. vollkommen
sei: so geht eben die unabweisliche Notwendigkeit einer

unbedingten, vor und über aller Erfahrung bestehenden, von

der Erfahrung ganz unabhängigen Erkenntniss des Rechts

und des Staates hervor. Eine Aufgabe, die der Mensch nur

abweisen kann a) aus Unachtsamkeit, b) aus Trägheit, c) aus

Furcht und Hoffnung. Furcht vor Uebeln, Hoffnung des

Lohnes oder aus diesen Bestimmgründen vereint, der er
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aber nur durch reinwissenschaftliches Denken und Forschen
genügen kann.

Allein 1. die philosophische Erkenntniss ist gar keine

Abstraction in diesem Sinne. Denn man kann das Allgemein-

gültige, Ewigwesentliche, was im Zeitlichen, geschichtlich

Wirklichen erreicht oder verwirklicht ist, nur dann finden,

wenn man es abgesehen und unabhängig davon kennt. —
Es würde auf jenem Wege immer nur die Erkenntniss von
etwas geschichtlich Gemeinsamen, in einem gewissen endlichen

Gebiete Allgemeinen entstehen.

Sollte aber eine an sich vollständige, bloss geschichtliche

(empirische; Abstraction gewonnen werden, die auch für unsere

Erde (universal) allumfassend sein sollte, so würde 2. dazu
erfordert, dass wir geschichtlich vollständig die Rechts-

bestimmungen und Rechtseinrichtungen aller Völker kennten.

Abgesehen aber davon, dass dies in der Strenge nicht ge-

leistet werden kann, zeigt sich sogleich, dass verschiedne

Völker, ja sogar dasselbe Volk zu verschiedenen Zeiten ganz
widerstreitende Gesetze und Einrichtungen auf dem Gebiete

des Rechtes gemacht haben. Sollte daher durch historische,

empirische Abstraktion die Wahrheit des Rechts und des

Staates gebildet werden, so müsste aus dem so gewonnenen
abstrakten Allgemeinbegriff das sich Widersprechende und
daher Vernichtende ausgeschlossen werden. Dies betrifft aber

die erstwesentlichen Dinge auf diesem Gebiete, z. B. Ein-

richtungen der Ehe, des Eigenthums, des Verhaltens gegen
das Unrecht, das Verhältniss des Staates zu anderen gesel-

ligen Vereinen, z. B. den Religionsvereinen u. s. w. Dazu
kommt aber noch Folgendes: Wer von entgegenstehenden

Entscheidungen aus beide als gerecht sich gefallen lassen

will; z. B. dass der Kriegsgefangene geschont und erhalten,

dass er, wie bei den Feuerländern, gemästet und gefressen

ödes bei einigen Wilden nach lange ausgesuchtem Martern
getödet werde.

Um nun zu beurtheilen, welches überhaupt und unter

gegebenen Umständen die dem Rechte selbst gemässeren Ge-
setze und Einrichtungen seien, müssen wir schon erkennen,

was das Recht an sich, ewig betrachtet, nach seiner Idee und
seinem Ideale sei. Doch davon hernach.

3. Dabei wird vorausgesetzt, dass die geschichtlichen

Staaten auf Erden schon das Recht vollständig oder doch

der Hauptsache nach bereits vollkommen enthalten; d. h. dass

das Leben der Völker und der ganzen Menschheit bereits

seine Reife erlangt habe. Denn die Darstellung des Rechts

im Staate richtet sich allemal nach der Stufe und der Art
<ler Bildung des Volkes. Z. B. Rechte der Ehe, der Wissen-
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Schaft, der Kunst, der Kirche, der Druckerei und Schrift-

stellerei und des Bücherwesens u. s. w.

Dies wird aber nicht leicht Jemand behaupten, der sich

diese Frage ernstlich vorlegt und bei Beantwortung zugleich

geschichtliche Kenntniss und Geist und Gemüth zu rathe zieht.

Jeder wird gar leicht viele wesentliche Bestrebungen und
gesellschaftliche Einrichtungen denkend bemerken können,
die in dieser Menschheit noch fehlen; so zumeist ein gesell-

schaftlicher Verein der Menschen als Menschen für ihr ganzes
Leben, und zur gleichförmigen Erreichung ihrer ganzen ewi-

gen Bestimmung hier auf Erden.

Wir können also, ohne die Idee und das Ideal des Rechts
und des Staats in reiner Vernunft zu erkennen, nie wissen,

ob nicht etwa das Höhere, Vortrefflichste auch auf diesem
Gebiete des Rechts zurück ist. Nur diese Idee und ihr Ideal

kann uns eigentlich zeigen, auf welcher Stufe der Reife das

Rechtsleben des Einzelnen, der Völker, ja der ganzen Mensch-
heit auf Erden soeben sich befinde.

4. Die bestehenden Gesetzgebungen und Staaten ver-

schiedner Völker, ja desselben Volkes zu verschiednen Zeiten,

enthalten über die erstwesentlichen, erstwichtigen Gegenstände
des Rechts unvereinbar widerstreitende Entscheidungen und
Bestimmungen in Gesetzen und Einrichtungen. Nun nimmt man

a) entweder an, dass nur die eine davon die rechte und
gerechte; so muss man die P'rage: welche? nach der

Erkenntniss der Idee und des Ideals des Staates ent-

scheiden. Denn was das Factum der geschichtlichen

Wirklichkeit betrifft, so sind in dieser Hinsicht die

Ansprüche aller gleich. Also muss die Rechtslehre

rein a priori, rein als ewige Wahrheit begründet
werden;

b) oder man sagt, sie alle sind gerecht, entweder über-

haupt darum, weil die Wirklichkeit die Befugniss der

Gerechtigkeit iRechtsgemässheit) begründet; oder doch
für diese Zeit, für dieses Volk, in diesem seinen

Lebensstande und Lebenslage. — Aber auch diese

Behauptung kann nicht geschichtlich (factisch), son-

dern muss als ewige Wahrheit, also philosophisch

erkannt und bewiesen werden.

5. Die bestehenden Gesetzgebungen und Gesetzbücher

enthalten weniger allgemeine Bestimmungen über Recht und
Staat, als vielmehr individuell historisch bestimmte Gesetze

und Einrichtungen. In den Geist dieser Gesetze und Ein-

richtungen wird man also nur eindringen können, wenn und
sofern man die Idee und das Ideal philosophisch nach seiner

ganzen Allgemeinheit und Umfassenheit (nach seiner ganzen

Generalität und Universalität; bereits erkennt. Wie schwer
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dieses sein mag, ist schon daraus abzusehen, dass diejenigen

Lehrer des Naturrechts, welche zugleich gelehrte und ein-

sichtsvolle Juristen sind, in ihren allgemeinen Bestimmungen
was das Recht ist, eben so sehr unter einander abweichen,

als jene Lehrer des Naturrechts, denen eine genauere Kennt-

niss des positiven Rechtes abgeht. Sogar in der Beantwor-
tung der Hauptfragen: was ist Recht und was ist Staat? eben-

so verschieden sind in ihrer Würdigung bestimmter Staats-

gesetze und Einrichtungen.

Kant sagt ganz richtig (in seinen vorphysischen Anfangs-
gründen der Rechtslehre): „Die Frage: was ist Recht? möchte
wohl den Rechtsgelehrten, wenn er nicht in Tautologie ver-

fallen oder, statt einer allgemeinen Auflösung, auf das, was
in irgend einem Lande die Gesetze zu irgend einer Zeit wollen,

verweisen will, ebenso in Verlegenheit setzen, als die be-

rufene Aufforderung: was ist "Wahrheit? den Logiker."

Auffallend ist hier besonders der Umstand, dass sogar

über den gesellschaftlichen Zweck und das Gebiet des Staates

die positiven Rechtslehrer nicht einig sind; indem der eine

Theil behauptet, der Staat sei lediglich eine Rechtsanstalt,

z. B. Kant, Fichte (in seiner ersten Bearbeitung des Natur-

rechts 1797), Behr, Bauer, und beziehe sich auf alle andre
menschliche Angelegenheiten nur von Seiten des Rechtes. Der
andre Theil aber behauptet, der Staat sei die gesellige An-
stalt für die ganze Bestimmung des Menschen und der Mensch-
heit, so: Piaton (Tennem. Gesch. d. Ph. Bd. IL S. 509), der

bei seiner Arbeit sich offenbar auf die ihm bekannte positive

Rechtsverfassung der griechischen Staaten gründete; Schel-
ling, Troxler u. A. m.

Diese Entscheidung aber ist grundwichtig; denn danach
richtet sich die ganze innere Zweckstellung und Einrichtung

des Staates, und auch die Bestimmung seiner äusseren Ver-
hältnisse. Ist z. B. der Staat blosse Rechtsanstalt, so ist

Religionsgesellschaft (Kirche) ein, als solche, ihm Aeusseres,

und geht ihn nur an auf dem Gebiete des Rechts. Bei der

andern Annahme ist die Religionsgesellschaft nur eine innere

Theilgesellschaft (particulare Societät) im Staate, diesem als

der allgemeinen, allumfassenden Gesellschaft für die ganze Be-

stimmung des Menschen und der Menschheit untergeordnete,

als ganz untergebene Gesellschaft. Nach einer andern An-
nahme ist die Religionsgesellschaft das Ganze, und der Staat

als Rechtsanstalt nur ein untergeordneter Theil der Religions-

gesellschaft, des geselligen Lebens für Religion (Theocratie).

6. Es ist eine nicht zu leugnende Thatsache, dass die

Bürger des Staates, ja die Regierungen in ihren Beamten
selbst fortwährend auf Verbesserungen der Gesetze und der
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Einrichtungen des Staates bedacht sind. Der bestehende
Staat giebt also dadurch selbst thatsächlich zu, dass er sich

noch nicht für vollkommen achtet. Ferner, dasa jeder Bürger
des Staates unwillkürlich die Gesetze und Einrichtungen des

Staates seinem Urtheile unterwirft, besonders wenn sie ihn
selbst im Leben fördernd oder hindernd treffen. — Jeder ur-
theilt unwillkürlich über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit
der Gesetze und Einrichtungen selbst, oder ihrer Handhabung
und Verwaltung. Dass dabei viel unbefugte Anmassung
unterlaufe, dass bei weitem in den meisten Fällen, d. h. den
meisten Beurtheilern gegenüber das bestehende Recht und die

bestehende Rechtspflege vielmehr recht habe und behalte,

kann nicht geleugnet werden. Aber nicht darauf kommt es

hier an, sondern auf jene unleugbare Thatsache überhaupt;
denn sie zeigt: dass jedem Menschen Ahnungen von dem
innewohnen, was das Recht an sich ist, und was demnach die

positiven Gesetze und Einrichtungen enthalten und herstellen

sollten, wenn sie es auch soeben nicht enthalten und her-

stellen.

(Mit andern Worten: Ich finde, dass ich unwillkürlich ur-

theile über Einrichtungen und Gesetze des Staates und über
die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit der Einzelnen und der

ganzen Gesellschaft. Und dass ich mich in meinen Urtheilen

über meine Rechtsforderungen an mich und Andre, und für

mich und Andre, frei bewege, ob ich wohl zugestehe, dass

ich dem Staat im Allgemeinen Gehorsam schuldig bin; ich

schreibe mir also ideelle (geistige) Befugniss zu in meinen
Urtheilen und Ansprüchen über den gegenwärtigen Zustand
des Staates hinauszugehen. Irre ich mich hierin nicht? —
Dass Menschen überhaupt, und insbesondre auch ich im Ge-
biete des Rechts irren können, ist offenbar; aber dass Alle

sich, wie ich, im Allgemeinen die Befugniss zuschreiben, über
das Recht zu urtheilen und zu entscheiden, ist dennoch That-

sache. — Nur die Wissenschaft kann hierüber entscheiden.

Urtheilt der Unwissende über das Recht vorwitzig, voreilig,

frech; so urtheilt dagegen der wissenschaftliche Mann frei,

aber aufrichtig, bescheiden, vorsichtig, behutsam, aber wahr,

sicher, fest, und kann dann auch mit Weisheit für die Her-
stellung des Rechtes wirksam sein.)

7. Die genauste Kenntniss des positiven Rechtes lehrt

uns immer nur, dass es so ist, und wie es in seiner zeitlichen

Bestimmtheit ist; was da geschieht, und wie es geschieht;

giebt uns aber keine Antwort auf die Frage: wie es sein soll,

und ob es so wirklich ist, wie es sein soll. Befriedigt also

unsre Frage, sofern sie philosophisch ist, gar nicht und nie.
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Das positive Recht und Gesetz kann uns also bei unsrer

subjectiv- analytischen Begründung der philosophischen Rechts-
wissenschaft nicht als Grundlage dienen. Wir werden des-

halb an uns selbst als vernünftige Menschen, — an unser

eignes Innere verwiesen, zunächst an unsere innern reinen

Gedanken über das Recht. Dort müssen wir suchen, und
wenn philosophische Rechtswissenschaft möglich sein soll,

werden wir finden, was das Recht, — das Recht seiner ewigen
Wesenheit nach ist, „was die Natur das Wesen des Rechts ist".

Deshalb überheben wir uns nicht über die Geschichte,

über das in den Staaten wirklich hergestellte Recht. Im
Gegentheil, wir vermuthen, dass diese zum grossen und an-

sehnlichen, beträchtlichen Theile das Recht als wirklich, als

verwirklicht enthalten; wir halten aber unser Urtheil über
das Einzelne zurück, da wir ja erst in dem Urbegriffe und
Urbilde des Rechts die Entscheidungsgründe dieser Beur-
theilung der Wirklichkeit suchen. Sollten sich freilich in

reiner Vernunft solche ewige Entscheidungsgründe nicht fin-

den, so müssen wir indess auf alle Rechtsphilosophie Verzicht

leisten und uns lediglich in Glauben und Vertrauen der

Wirklichkeit hingeben und das unbedingt für Recht halten

und hinnehmen, was als wirkliches Gesetz, als bestehende Ein-

richtung ins äussere, gemeinsame Leben getreten ist, und sich

im Leben zu erhalten vermag. (So die Gesinnung der Philo-

sophie der griechischen Academie.)

Dass sich überhaupt die Philosophie nicht in dem Sinne

über das wirkliche Leben erhebt, als wenn sie selbiges jemals

geringschätzte, verachtete, voreilige Unzufriedenheit mit dem
Bestehenden erzeuge, — das wird sich im Folgenden zeigen.

Vielmehr umgekehrt, echte Philosophie erschliesst und schär-

fet den Sinn für das geschichtlich Individuelle und macht
den Menschen erst fähig, ein unter allen Umständen treuer

Bürger des Staates und Beobachter der Gesetze des Staates

zu werden.

Suchen wir also den Begriff des Rechts und des Staates

auf, wie er sich unmittelbar in unserm eignen Innern an-

kündigt und findet und bei gesetzmässiger Reflexion bestimmt
gestaltet. Ich entwickle vor Ihnen nach und nach die Haupt-
momente diesov analytischeD Begründung des Naturrechts!

a) Zip. t bezieht sich das Recht und der Staat auf

das Leben als eine bestimmte Eigenschaft oder Beschaffenheit

lebender Wesen; denn das Recht bestimmt zunächst unser

wechselseitiges Verhalten im Leben. Dagegen giebt es auch
ewige in der Zeit unänderliche Dinge; z. B. die Naturgesetze;

die Gegenstände der Mathesis.
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Leben in allgemeiner, weitester Bedeutung ist stetiges,

ununterbrochenes Selbstbestimmen des lebenden "Wesens, aus

eigner Kraft, stetig fortrückend in der Zeit; in diesem Sinne
schreiben wir auch Pflanzen, und in höhrer Beziehung den
Thieren Leben zu, weil wir denken, dass die Thiere ihrer

selbst auf gewisse Weise inne sind, dass sie Gefühl haben
und ihre Kräfte selbst bestimmen. Und unser Leben als

vernünftiger Wesen ist ein ununterbrochenes Selbstbestimmen
unserer Thätigkeit, durch den Willen, gemäss einem bestimm-
ten Zwecke, der in der uns Allen gemeinsamen Wirklichkeit

hergestellt oder erreicht werden soll. Wir unterscheiden

unser geistiges und unser leibliches Leben. Letzteres ist ein

Theil des gesammten Naturlebens und nur insofern unser,

als es von uns als Geistern, als vernünftigen Seelen, — von
unserm Wollen abhängig ist. Das Leben unseres Leibes er-

scheint zunächst dem geistigen Leben untergeordnet, und
wird, sofern es von uns als Geist abhängt, durch unsern
Willen bestimmt.

Fragen wir nun, inwiefern wir unwillkürlich das Recht
auf das Leben beziehen; so finden wir, dass wir es nur auf

das Leben freiwollender, sich nach Zwecken selbstbestimmen-

der Wesen beziehen. Daher schreiben wir den Pflanzen als

solchen selbst keine Rechte zu, weil wir denken, dass sie

nicht ihrer selbst inne werden und nicht mit Bewusstsein

ihre ganze Kraft als ganze Wesen richten. Wer aber den
Thieren Selbstinnigkeit zuschreibt, schreibt ihnen auch Rechte

zu; so die neuste englische Gesetzgebung und Rechtspflege;

dagegen Fichte, der das Leben der Thiere bloss als unbe-

wusstes, mechanisches Spiel der blinden Naturkräfte betrach-

tete, mit allem Eifer den Thieren alles Recht absprach. (So

auch Hegel.)

Das Recht also zeigt sich als eine wesentliche Bestim-

mung unseres Lebens in der Zeit, sofern wir es nach Zweck-
begriffen bestimmen, mithin auch unseres bestimmten Willens,

sofern sich der Wille auf denjenigen Zweck bezieht, welcher

den Inhalt des Rechts ausmacht, welchen Zweck wir eben

aufzusuchen haben.

b) Zweitens zeigt sich das Recht als ein bestimmtes Yer-

hältniss, der Rechtsbegriff also als ein bestimmter Yerhältniss-

begriff, nicht als eine innere und innen bleibende (immanente)

Selbstbestimmung eines Wesens, sofern es ein Wesen an sich

(selbst) ist. Denn das Recht fordert ein bestimmtes Verhalten

der einzelnen Vernunftwesen gegeneinander, im Thun und
Lassen, im Leisten und Empfangen. (Schon der Ausdruck:

Jedem das Seine geben, deutet darauf hin, dass Recht ein be-

stimmtes Verhältniss eines Aeussern zu einem Innern ist; und

zwar ein hinsichts des Innern bejahiges (bejahendes, positives;.
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Dagegen z. B. die Tugend nicht ein bestimmtes Yerhält-

niss des Vernunftwesens, sondern eine bestimmte innere Be-

schaftenheit desselben selbst ist, als wollenden Wesens über-

haupt.

Hierin haben wir schon ein wesentliches Merkmal des

Rechts und Ilechtsbegriffes gefunden, wonach beide grund-

wesentlich, als solche, von der Sittlichkeit und Tugend und
der Sittenlehre unterschieden sind.

c Drittens ist das Hecht ein bestimmtes Lebensverhält-

niss freier Vernuuftwesen, sofern diese Vernunftwesen in

einem und demselben äusseren Gebiete des Lebens sich treffen,

finden und vereint haben.

Wie kommen wir als Vernunftwesen in ein gegenseitiges

Lebensverhältniss ? Kur insofern wir uns als individuelle

Wesen erkennen, anerkennen, empfinden, unseren Willen auf-

einander richten. Um als vernünftige Wesen, in Ansehung
ihrer freien Lebensthätigkeit überhaupt in einem Verhältnisse

zu sein, müssen sie sich einander erkennen, anerkennen, auf

einander einwirken können. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass

wir nur mittelbar durch den Leib und die cäussere, bestimmt
organisirte Natur mit einander als freie, geistige, vernünftige

Wesen in Wechselwirkung stehen. Dadurch ist Sprache und
inniges geistiges Vereinleben möglich.

Das Recht nun, finden wir, bezieht sich wesentlich auf

dieses äussere, uns gemeinsame Lebensgebiet. Dies Lebens-
gebiet ist überhaupt die äussere Grundlage unseres Rechts-

verhältnisses; und viele besondere Rechte sind an und in

diesem Urbildgebäude realisirt; z. B. Recht des Lebens, Nah-
rung, Kleidung, Wohnung, Recht an bestimmten Orten sich

zu versammeln. Aber nicht allein hierauf, sondern auf unsere

Verhältnisse des Geistes und Gemüthes ebenfalls, z.B. auf Ver-
hältnisse der Liebe, des Strebens und der Mittheilung auf dem
Gebiete der Wissenschaft und der Kunst, der Religion; und
da diese unser Eigenstes, Innerstes wird, hierauf zuerst, ob-

schon der Vermittelung nach nicht zunächst, weil alle diese

Verhältnisse des geistigen Lebens durch leiblich-sinnliche Mit-

theilung bedingt und vermittelt sind.

Zwar finden wir zunächst ein äusseres Rechtsverhältniss

beschränkt auf Menschen; aber Jeder wird einstimmen, dass

es sogleich sich auf jedes Wesen erweitern und erstrecken

wird, welches wir als ein selbstinniges, ein selbstbewusstes,

sich selbst fühlendes und wollendes Wesen anerkennen, und
zwar sobald wir mit ihm in irgend einer Art und Stufe ver-

einlebten.

d) Viertens. Aber dieses Verhältniss findet auch in unserm
innern Leben statt,

a) rein in selbigem, wonach wir selbst als ganze Wesen
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alles im Innern unserer Thätigkeit und Empfindung
anordnen sollen, dass die Bestimmung des Menschen
wirklich erreicht werde, dass demgemäss sich alles in-

und gegeneinander verhalte; z. B. wer eine Geistkraft

übermässig anstrengt, wer sich einseitig ausbildet,

der thut unrecht, das Verhältniss ist rein innerlich.

ß) gegen Andre, sofern sie in unser geistiges Innere,

in Geist und Gemüth aufgenommen sind. Und dabei

ist auch Folgendes nicht zu vergessen: Dieses innere,

bloss ideale Verhältniss des Rechts zu andern Wesen
ist so zart, und wird von dem gebildeten Geist und
Herzen so zart empfunden, dass es schon für ein Un-
recht erkannt wird, von andern Vernunftwesen, die

mit uns jetzt gar nicht individuell vereint leben (von

Verstorbenen, oder nie gekannten, in Ewigkeit nie

gekannten Geistern), nicht der Wahrheit (d. h. ihrer

Wesenheit) gemäss denken (reden), empfinden zu

wollen (z. B. schon nicht an sie denken zu wollen,
z. B. an Verstorbene, Geliebte).

e) Fünftens. Diess bestimmte Lebensverhältniss unsrer

selbst, als freier, endlicher Vernunftwesen finden wir ferner

als ein allgemeines, allgemein gültiges Gesetz.

Gesetz ist das gemeinsame Bleibende in der Reihe des

Mannigfaltigen, sowohl bei ewigen, als bei zeitlich änderlichen

Dingen. Das letztere ist selbst wieder doppelt.

a) dasjenige Bleibende im Wechsel des Lebens, welches

die nie fehlende Grundlage des Lebens ausmacht.

Gesetze des Notwendigen, ohne welche das lebende

Wesen überhaupt nicht leben kann, die also unab-

änderlich in jedem Momente gelten; sowohl im Leben
der Natur als im Leben des Geistes; z. B. Gesetz

der Anziehung, des Zusammenhalts, der Schwere, des

Widerstandes; so für den Geist die Gesetze des Den-
kens, des Empfindens, des Wollens, wonach das Leben
des Geistes sich unwillkürlich richten muss, und zwar
sowohl zum Guten, als zum Schlechten. Man nennt

diese Gesetze Naturgesetze oder physische Gesetze,

Gesetze der Notwendigkeit, wobei Natur eigenthüm-

liche Wesenheit bedeutet. Diese Gesetze enthalten,

was im Geistleben und Leibleben und Menschenleben

nothwendig so erfolgt.

ß) dasjenige Bleibende, Gemeinsame, im Wechsel des

Lebens, wonach die freie Thätigkeit persönlicher

Wesen sich selbst bestimmen soll; oder das allge-

•) Hier muss ebenso die Idee der innern Gerechtigkeit gegen sich

selbst und Andere entwickelt werden.
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meine Wesentliche, welches sich in allen freien Hand-
lungen finden soll, welches mithin in einzelnen Hand-
lungen fehlen kann und in der That wirklich fehlt,

sobald es nicht wirklich mit Freiheit gebildet | wirk-
lich gemacht) wird ; also : was durch freie Ursächlich-
keit (Causalität) nach Zwecken erfolgen kann und
soll, also wohl möglich ist und gefordert wird, aber
zeitlich betrachtet, in jedem bestimmten Falle nicht

nothwendig ist, also auch fehlen kann, obschon es

nicht fehlen soll.

Persönlich nennen wir ein Wesen, welches sein selbst

inne ist, als Eines, selben und ganzen Wesens, welches Selbst-

bewusstsein, Selbstgefühl und Willen hat. Wollen heisst seine

eigne Kraft als ganzes Wesen selbstbestimmen zur Herstel-

lung eines bestimmten erkannten Zweckbegriffes in der Zeit.

Und eben darin ist der Wille frei, dass in ihm das wollende
Wesen seine eigne Kraft zu Herstellung eines selbstgewählten

bestimmt erkannten Zweckes selbst bestimmt. Das Allgemein-
wesentliche nun, welches in jedem Wollen da sein muss, wenn
der Wille vollkommen sein soll, ist ein Willensgesetz oder
Freiheitsgesetz, oder auch ein praktisches Gesetz, ein Gesetz
für die praktische Vernunft, das heisst, für die Vernunft,

sofern sie sich wollend selbstbestimmt. Und in der Anwen-
dung auf jeden Einzelfall kann man es auch die Regel für

das Wollen und Handeln nennen.
Fragen wir nun, ob sich uns das Recht als ein prakti-

sches Gesetz, als ein Gesetz für unser Wollen und Handeln
ankündige, so finden wir es also. Wir haben es schon unter
a) anerkannt.

Bestimmen wir nun zunächst, ob das Rechtsgesetz das
ganze, ganz allgemeine Gesetz unseres Wollens und Handelns
ist, oder nur ein untergeordnetes, theilweises (particulares)

Willensgesetz? — Dies wird sich finden, wenn wir uns an
das ganze Gesetz unseres Willens erinnern, und dann das
Gefundene zusammenhalten mit dein Gedanken des Rechtes.
— Fragen wir also, welches ist das ganze, ganz allgemeine
Gesetz des Handelns, das Sittengesetz? es zeigt sich als das
Gesetz: Bestimme selbst als ganzes Wesen deine Kraft zur
Herstellung des Guten, rein deshalb, weil es gut ist. „Strebe
vollkommen zu sein, aus keiner andern Rücksicht, als um
vollkommen zu sein, oder: „sei mit dir selbst einig" nach
Piaton; s. Tennem. Gesch. d. Philos. p. 404.

Das Sittengesetz erstreckt sich mithin auf das Eine ganze
Gute. Was ist aber das Gute? — Hierauf finden wir die

Antwort: das ganze Wesentliche, welches durch freies Wollen
und Wirken im Leben wirklich werden soll, meine ganze
Bestimmun":.
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Nun soll das Recht auch hergestellt werden und blei-

bend im Leben sein; wir erkennen also das Recht an als ein

Gutes und als ein Gut, aber nicht als das Eine ganze Gut,

nicht als die Eine, ganze Vernunftbestimmung; dazu gehört
auch Erkenntniss der Wahrheit, Kunst und Schönheit, Liebe
und gesellschaftliche Verhältnisse der Liebe, der Religion.

Daraus ergiebt sich: dass das Sittengesetz auch das Gesetz
in sich hält, das Recht zu wollen und zu verwirklichen,

welches man das Rechtsgesetz nennen kann; denn wir er-

kennen es als wesentlich an, dass das Recht im Leben her-

gestellt wird. Wir erkennen das Recht an als ein Gutes, und
sofern es bleibend hergestellt ist und besteht, als ein Gut.

Desshalb finden wir uns auch zur Herstellung des Rechts
verpflichtet, und Gerechtigkeit ist eine Aeusserung der Sitt-

lichkeit, eine Tugend.
Das Recht ist also, soweit wir bis jetzt sehen, ein be-

stimmtes Lebensverhältniss freier persönlicher Wesen, zuerst

eines, eines jeden derselben für sich, sodann aber und zumeist

ein wechselseitiges Verhältniss mehrerer Vernunftwesen, welche

auf einem bestimmten Lebensgebiete vereint sind, ein Ver-
hältniss, welches durch Freiheit in der Zeit hergestellt werden
soll und nur durch Freiheit hergestellt werden kann. Worin
es auch bestehe, — es ist ein Wesentliches für ihr Leben, ihr

inneres Selbstleben und für ihr Vereinleben, folglich ein be-

stimmtes Gut; folglich enthält das Sittengesetz auch das unter-

geordnete Gesetz: mit Freiheit das Recht zu wollen, rein des-

halb, weil es ein Gutes ist, — weil es mitenthalten ist in

dem Einen, ganzen Guten.

Insofern kündigt sich also das Recht als subjeetives,

untergeordnetes Sittengesetz an. Von dieser Beziehung aber

des Rechts auf den sittlichen Willen ist zu unterscheiden

das sachliche, objeetive, innere Rechtsgesetz selbst: das ist das

allgemeine und bleibende innere Wesentliche des Rechts selbst,

als dieses bestimmten Verhältnisses. Dies werden wir als-

bald erkennen, wenn wir erst das Recht an sich selbst nach
seinem Inhalte werden erkannt haben; was es nämlich für

ein bestimmtes Lebensverhältniss freier Vernunftwesen ist.

Das Recht, sofern es sich uns als ein untergeordneter

Theil des Sittengesetzes ankündigt, anerkennen wir unwill-

kürlich als ein allgemein gültiges Gesetz für alle freien Ver-
nunftwesen, für ihr ganzes Leben, für alle Zeit und überall,

für alle sittlichen, persönlichen Wesen; dass es nämlich geltend

sein sollte, wennschon es in der Wirklichkeit nicht allgemein

gelten möge. Daher Klage über Unrecht, welche auf der

Ueberzeugung der allgemeinen Giltigkeit des Rechts beruht.

Sehr oft wird das sittliche Gesetz: das Recht zu wollen

und herzustellen verwechselt mit dem sachlichen Gesetze des

Krause, Philosophie des Rechts. 2
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Rechts selbst, welches wir hier erst suchen. Ersteres ist das
sittliche Gesetz: gerecht zu sein, oder das sittliche Gesetz
der Gerechtigkeit, das Pflichtgesetz der Gerechtigkeit. Das
andere ist das gemeinsam bleibende Wesentliche alles Rechts,
aller besonderen und einzelnen Rechtsbestimmungen selbst.

Ohne diesen Unterschied zu fassen kann das Verhältniss des
Rechts zur Sittlichkeit und der Sittenlehre zur Rechtslehre
nicht mit Bestimmtheit erkannt werden.

f) Sechstens. Das Recht ist also ein bestimmtes Lebens-
verhältniss persönlicher, mit Freiheit wollender Wesen, so-
wohl eines jeden derselben für sich, als auch mehrer, die auf
einem bestimmten Lebensgebiete vereint sind, und welches
herzustellen sie sittlich verpflichtet sind, weil das Recht ein
Gutes ist und ein Gut; das ist, weil ein Lebensverhältniss,
worin das Recht besteht, ein wesentlicher Theil des Lebens
oder ihrer Bestimmung ist. Das Recht ist also ein gemein-
gültiges praktisches Theilgesetz für alle vernünftigen Wesen.

Untersuchen wir nun den Inhalt oder Gehalt des Rechts,
oder: worin das Rechtsverhältniss besteht, was dadurch eigent-
lich gefordert wird? Dies werden wir finden, wenn wir den
ganzen Inhalt des Lebens vernünftiger, endlicher Wesen, kurz:
des Menschen, betrachten. Der Gehalt des Lebens ist das,

was in der Zeit an diesem Wesen, durch dieses Wesen wirk-
lich werden soll, was es in der Zeit sein und werden soll.

Das nennen wir seine Bestimmung*). Die Bestimmung also

des Menschen ist: dass er seine ewige Wesenheit in der Zeit

wirklich mache, gestalte, darbilde; dass er das, was in seinem
Begriffe enthalten ist, in der Zeit wirklich mache in unend-
licher Bestimmtheit, d. i. individuell; dass er ein ganzer,
vollständig und gleichförmig ausgebildeter Mensch werde, in

sich selbst und in seinem Verhältnisse zu andern Menschen
und überhaupt zu allen Wesen, die in seinem Lebenkreise
sich finden. Der ganze Inhalt der Bestimmung des Menschen
ist sein Gutes, was er soll, und fester hergestellt ein Gut.

Wir nennen den Menschen ein Vernunftwesen, sofern er

ein persönliches Wesen ist, welches mit Freiheit für seine

Bestimmung als für ein organisches Ganze thätig sein soll

und kann. Daher ist die Bestimmung des Menschen eine

Vernunftbestimmung, oder: es ist seine Bestimmung, vernünftig

*) Alles hier folgende muss danach erweitert und berichtigt wer-
den, dass auch die eine Gerechtigkeit und Rechtspflege für (gegen) sich

selbst (seine eigne Person) und Andere (alle Vernunftwesen) mit ein-

begriffen wird im analytischen Theile, damit hernach im synthetischen
Theile nur insofern eine Erweiterung gemmnoen werde, als im analyti-

schen nicht entschieden werden konnte: ob und welche noch andere
selbstinnige Wesen (Vernunftwesen) der Mensch als Rechtspersonen an-
zuerkennen habe.
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(vernunftgemäss zu leben, d. h. vernünftig seine eigne Wesen-
heit in der Zeit wirklich zu machen. Um nun aber zu be-

stimmen, wie sich das Recht auf die Vernunftbestimmung des

Menschen bezieht, wird erfordert die Bestimmung seines äusse-

ren und seines inneren Lebens zu unterscheiden. Hier ist's

genug, zu bemerken: dass es so ist, dass wir dieser beiden
Gegenstände so gewiss sind, als Jeder seiner selbst. Die voll-

gliedgebildete (vollgliedbauige) Selbstwesenung des Ich giebt

hierüber weiteren Aufschluss.

a) Die innere Bestimmung zeigt sich als Bildung des

Erkennens (des Geistes, Kopfes), des Empfindens (Herzens,

Gemüthes), des Wollens und des Wirkens der gesammten
Wirksamkeit selbst, in Ansehung seines eignen innern und
seines gesellschaftlichen äusseren Lebens.

Jeder Einzelmensch ist ein selbständiges Wesen, welches
seine eigne Wesenheit mit Freiheit in seinem Eigenleben (in-

dividuell darstellen oder seine Vernunftbestimmung zuvörderst

in seinem eignen innern Leben, in Geist und Gemüth er-

füllen soll. Vollendung des Erkennens, Empfindens, Wollens
ist zunächst ein Inneres jedes Menschen. Diese seine innere

Vollendung ist zunächst von dem freien Gebrauche seiner

eignen Kraft abhängig, steht aber dabei unter inneren Bedin-
gungen, welche er zunächst selbst, ebenfalls mit Freiheit, her-

stellen und erfüllen soll. So die Bedingung: dass er besonnen
sei, dass er seine Kräfte, jede für sich und alle gleichförmig

übe, dass er für alle seine innern Lebensaufgaben gleichförmig

wirksam sei, sich nicht bloss dem Denken und Erkennen,
oder dem Empfinden und dem Gefühle, oder dem reinen

(trotzig) Willen ergebe; — dass er Kopf und Herz gleich-

förmig bilde. Widrigenfalls wird sein Leben einseitig, mangel-
haft, krank, — erreicht er seine innere Bestimmung nicht.

ß) Aber der Mensch findet sich als ein endliches, lebendes

Vernunft-Wesen, welches mit andern seines Gleichen, inner-

halb der gemeinsamen Natursphäre, unwillkürlich und in An-
sehung letzterer unauflöslich (so lange er leben will) verbun-

den ist. Zunächst als Leib, Glied desselben Individuum des

Geschlechts, wie Blätter eines Baumes; aber auch geistlich,

verbunden in Erkenntniss, Empfindung, in Wollen und Wirken.
Das ist: der Mensch ist unwillkürlich, nach einem Natur-

gesetze, ein gesellschaftliches, endliches Wesen; auch das, was
er als dieses Individuum ist, ist er nur in und durch Gesell-

schaft, durch das gesellschaftliche Leben.

Ein grosser Theil seiner vernünftigen Bestimmung, —
seines vernunftgemässen Lebens ist selbst ein Aeusseres,

äusserlich, und zum Theil zwar allein (hinsichts seines leib-

P

J
natura juris ab hominis natura repetenda est (Bauer, p. 8 oben).
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liehen Lebens und seiner Wechselwirkung mit der Natur), aber
zum grösseren Theile nur in Gesellschaft, ein in gesellschaft-

lichem Vereinleben darzustellendes; z. B. sein Leib (der in

Gesellschaft entsteht und gebildet wird), die Sprache, die nur
in Vereinigung mit andern Menschen als Vernunftwesen zu
Stande kommt, die Wissenschaft, die ein gesellschaftliches

Werk ist, äussere Kunstwerke etc. Also kann der Mensch
seine Vernunftbestimmung nicht für sich allein aus eigener

Kraft erreichen; soll er vernunftgemäss leben können, so

muss gar vieles Aeussere ihm gegeben sein durch äussere

Ursachen und Kräfte, welches da sein und mit ihm in der ge-

hörigen Beziehung und Vereinigung sein muss, wenn er für

seine Vernunftbestimmung wirksam sein und sie auf individuelle

Weise erreichen soll; ohne welche äussere Dingen er dies ent-

weder gar nicht kann oder doch nicht so vollkommen ver-

mag als mit denselben.

Das aber, was sein muss, wenn ein Anderes sein soll

und damit ein Anderes sei, ist dessen Bedingung (conditio);

oder so: Eine bejahige allgemeine Bedingung ist im Allge-

meinen das Eine für das Andere, sofern das Letztere nur
mit Ersterem zugleich ist, nur ist. wenn und sofern das Er-
stere ist und ohne selbiges nicht ist (conditio sine qua non\
Das Andere ist durch Ersteres bedingt. Das Bedingte ist

ohne seine Bedingung entweder überhaupt nicht, oder in einer

bestimmten Eigenschaft nicht, oder doch nicht vollständig (voll-

kommen, vollwesentlich) ohne selbige. Das, was die Bedingung
enthält ist das Bedingniss, es wird also für das Bedingte als

solches erfordert, ist ein Erforderniss (requisitum) dazu; und
bei Bedingungen des Lebens für vernünftige Wesen fordert

es das bedingte Wesen, macht die Forderung darauf oder den
Anspruch (postulatio: das Bedingniss ist ein Postulat). Ein
Anspruch ist die Forderung: dass das, was überhaupt möglich

ist, in einer bestimmten Zeit wirklich werde.

Eine Bedingung ist hinsichts des bedingten Wesens eine

innere oder eine äussere oder eine aus beiderlei Bedingungen
vereinte.

Die iunern Bedingungen beruhen in dem innern organi-

schen Zusammenhange des Mannigfaltigen; z. B. jedes Organ
und seine Thätigkeit für den Leib; jede innere Thätigkeit

des Geistes, z. B. reinsittlicher Wille ist eine innere Bedin-

gung, dass der Mensch seine Bestimmung erreiche, Aufmerk-
samkeit auf die eignen Gedanken, wenn Erkenntniss gebildet

werden soll. — Die äusseren Bedingungen eines Wesen be-

ruhen aber darin, dass das Bedingte selbst wiederum Theil

und Organ in einem höheren Ganzen ist; z. B. der Leib in

dem ganzen Menschengeschlecht e. in dem ganzen Leben der

Erde. Der Geist in dem ganzen Geistreiche, das als Men-
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sehen mit ihm vereint ist; — dass er einen Leib habe; denn
der Leib als Naturgebilde ist insofern hinsiehts des Geistes

auch ein Aeusseres ; Gesundheit und Stärke des Leibes; Sprache,

Achtung und Liebe derer, mit denen wir geistig vereint sein

wollen. Und die aus beiden vereinten Bedingungen beruhen
in dem organischen Wechselverhältnisse des Aeussern und des

Innern.

Das vorhin Gefundne kann also auch so ausgesprochen
werden: Die Erreichung der Bestimmung des Menschen oder
das vernünftige (vernunftgemässe) Leben des Menschen ist ab-

hängig sowohl von inneren als auch von äusseren Bedingungen,
als auch von aus beiderlei Bedingung vereinten Bedingungen,
ohne welche es nicht möglich ist, nicht gelingen kann.

Diese Bedingungen sind nicht Ursachen, nicht Grund
seines Daseins und Lebens, aber sie müssen zugleich und mit

ihm in individueller Beziehung Vereintheit in derselben Lebens-
sphäre gesetzt sein, damit der Mensch für seine Bestimmung
vernünftig und mit Erfolg leben könne; — auch dass sein

Leben gedeihe und gelinge.

(Denn unter oder in-ter, heisst eigentlich nur: mit An-
derem zugleich; und muss ebenso weiter bestimmt werden,

wie in in an, ein, in, hin in der weitergebildeten Sprache
bestimmt worden ist.)

(Man sagt gewöhnlich: steht unter der Bedingung, „unter

der Bedingung", da deutet unter nicht eben Subordination

an; z. B. Leib als Bedingung des Geistlebens.)

Bestimmen wir nun im Allgemeinen genauer die Beschaffen-

heit der Bedingungen des Yernunftlebens!

g) Siebentes. Sowie die menschliche Bestimmung Ein
Ganzes ist, welches in seinen innern Theilen und Gliedern

besteht und in seinen Verhältnissen zu Wesen ausser ihm:
so machen auch die Bedingungen derselben in ihrer Bezie-

hung auf dieses Ganze der Bestimmung ein entsprechendes

organisches Ganze aus, welches also nach dem Organismus
der menschlichen Bestimmung geordnet ist und erkannt wer-

den kann. Somit entspricht dem Ganzen der menschlichen

Bestimmung ein Ganzes ihrer Bedingungen.
Und darin wieder drei Theilungen

innere Bedingungen.
äussere

inneräussere

Also Bedingungen naCh

innere

äussere

beide vereint

des innern

des äussern

des aus beiden

vereinten Lebens

Erkenntniss

Gefühl

Willen
und

Wirken (Handeln)
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des einzelnen \
Menscheu

des geselligen/
Men!sCüen

und beides zugleich.

Aber auch an und in sich selbst machen diese Bedin-
gungen der menschlichen Bestimmung ein organisches Ganzes
aus, — objectiv z. B. die Naturbedingungen in der organi-

schen Einheit der Natur und ihren Prozessen, und auch in

dieser Ordnung objectiv können sie erforscht und erkannt

werden; z. B. Elemente und Elementarkräfte, Erdstorte, Wasser,
Luft, Licht, Feuer u. s. w. Organisches Leben, Pflanzen,

Thiere u. s. w.

Also zunächst
Naturbedingungen
Geistbedingungen
Menschliche Bedingungen : des Einzelmenschen

I der Gesellschaft.

Ich sage zunächst! denn es entspringt hier die höhere
Frage: ob auch Bedingungen von Seiten Gottes zu Errei-

chung des Vernunftzweckes im Leben des Einzelnen und der
Menschheit da sind?

Sollen wir unsre ganze Bestimmung erreichen, und dafür

vernünftig und mit Erfolg thätig und wirksam sein können,

so muss auch das Ganze der Bedingungen derselben eben-

falls im Leben (in unserm Lebensgebiete) hergestellt sein, als

in der Zeit wirklich und bestehend.

Da wir nun, für unsre Bestimmung zu leben und zu

wirken, eine unbedingte Verpflichtung halten, indem dies der

Inhalt des Sittengesetzes ist: so finden wir in uns den darauf

gegründeten und dadurch bedingten Anspruch oder die For-
derung (als ein Postulat der Vernunft . dass das Ganze der

innern und äusseren Bedingungen unseres vernunftgemässen
Lebens in unserem ganzen Lebensgebiete (Lebenskreise, Wir-
kungssphäre) hergestellt werde, und bestehe, und erhalten

werde.

Die Befugniss (argumentum s. ratio postulationis zu

dieser Forderung ist (zwar nicht lediglich, aber hier zeigt

sich noch kein höherer Befugnissgrund) unsre Vernunftbe-

stimmung. Und aus gleichem Grunde schreiben wir uns auch
die Befugniss zu, diese Forderung im Leben geltend zu ma-
chen, d. i. das Ganze dieser Bedingungen der Vernünftigkeit

innerlich und äusserlich in unserem ganzen Lebenskreise her-

zustellen und zu erhalten, jedoch selbst auf vernunftgemässe

Weise, und wir finden uns zu dieser Wirksamkeit für die in-

neren und äusseren Bedingungen der Vernünftigkeit innerlich

verpflichtet, — dass ein Jeder das Seinige dazu mitwirke.

Folglich ist es selbst ein innerer, untergeordneter, aber
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gruudwesentlicher Theil der menschlichen Bestimmung: das

Ganze der inneren und äusseren Bedingungen derselben, mit

sittlicher Freiheit, soviel an uns ist, herzustellen und zu er-

halten.

Betrachten wir näher, von welcher Art diese inneren

und äusseren Bedingungen der Vernunft sind und sehen wir

zu, aus welchen obersten Haupttheilen oder Gliedern das

Ganze derselben besteht, so finden wir:

A) Innere Bedingungen,

B) Aeussere Bedingungen:

1. theils sind es äussere Bedingungen, die wir von dem
Leben der Natur erwarten, sie erfolgen (werden ge-

leistet) als solche, da sie reine Naturbedingungen sind

und die Kunst noch nicht dazu kommt, ihrer Grund-
lage nach entweder in dem Leben der Natur nach
seinem Laufe, oder werden versagt; sie sind theils

positive (ein Wesentliches setzende), theils negative

Bedingungen (die ein Wesentliches verneinen, aufheben

oder beschränken), Gesundheit und Schönheit des Lei-

bes, Nahrung, Obdach, Krankheit, Unfruchtbarkeit

Missjahr, Witterung;

2. theils aber solche, welche in dem Leben anderer Ver-

nunftwesen ausser uns, die mit uns als Menschen
vereint leben, enthalten sind, also auch selbst nur

durch deren freien Willen wirklich werden können
z. B. Achtung, Liebe, Unterricht und Erziehung, Mit-

theilung durch Sprache, gesellschaftliche Vereinigung

zu gemeinsamer Wirksamkeit für Wissenschaft und
Kunst, für Religion u. s. w. Auch diese äussern Be-

dingungen sind theils positive, theils negative. Dabei-

haben wir an Andre ausser uns den Anspruch und
machen an sie die Forderung, dass sie diese äussern

Bedingungen für uns und für Alle wechselseits her-

stellen sollen, nicht aber behindern und beschränken,

und erkennen aus gleichem Grunde auch ihren glei-

chen Anspruch, auch ihre gleiche Forderung an uns

an, erkennen uns verbunden, auch ihnen diese Be-

dingungen unserseits zu leisten;

3. diese äusseren Vernunftbedingungen und jene äusse-

ren Naturbedingungen finden sich aber ferner auch

durcheinander bedingt, selbst wieder von einander ab-

hängig, — nicht ohne einander und theilweis durch

einander.

Die Naturbedingungen stehen nelimlich theilweis unter der

Einwirkung und Mitwirkung der Vernunftwesen als Menschen;

denn der Geist ist als ein Mensch, d. i. mit dem Leibe ver-

bunden, selbst eine Naturkraft und zwar eine organische, ja
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die höchstorganische Naturkraft; daher die innigste, feinste,

und unter allen endlichen Gebilden die stärkste, die hülf-

reichste, aber auch die gefährlichste und schädlichste (ver-

derblichste!. Der Geist erkennt die Naturgesetze und das in-

dividuelle Leben, er kann also den Naturgesetzen und zu-

gleich seinen geistigen und leiblichen Trieben gemäss in die

Natur, auf ihre endlichen Gebilde einwirken durch Kunst,

und zwar sowohl bildend, als entbildend (hemmend, verstüm-
melnd, kränkend, zerstörend. Er kann seinen eignen Leib
und den Leib Anderer, die ihm nahe kommen, zerstören

(tödten), verstümmeln, ihm Schmerzen machen, Krankheiten
zuwege bringen, ihn an freier Wirksamkeit hindern. Ebenso
kann er im Missbrauch seiner Kräfte zerstörend um sich her

wirken in der Natur bis au eine unbestimmte Grenze. Denn
sein geistiges Leben steht in Freiheit der selbstbewussten

Willenswahl oder Willkür; er kann seine Kräfte daher brau-

chen zum Guten, missbrauchen zum Bösen auch in der Sphäre
der Allen gemeinsamen Aussenwelt.

Daher kann auch das Ganze der äusseren Naturbedin-
gungen der Vernünftigkeit nur hergestellt werden, wenn die

Vernunftwesen selbst in Freiheit dazu mitwirken; es sind

selbst wiederum insgesammt bedingte Bedingungen, durch
Freiheit mittelbar bedingte Bedingungen; und auch für jeden

einzelnen Menschen können sie nur wirklich werden, sie

können ihm nur zu theil werden und ihm nur verbleiben,

wenn und sofern Andere, die mit ihm in demselben Lebens-
gebiete sind, sie nicht stören, vernichten, oder ihn nicht stören,

dass er sie sich aneigne und anwende; nur unter der Be-
dingung, dass die Andern ihn daran theilnehmen lassen, ge-

statten, dass auch er seinen Theil daran erlange, sich aneigne

(nehme) und behalte; und in höherer Vollkommenheit können
diese äusseren Naturbedingungen nicht erzielt und erhalten

werden, wenn sich nicht die Andern mit ihm vereinen, durch

Kunst zu der Herstellung, Vermehrung und Vervollkommnung
und Erhaltung dieser äusseren Naturbedingungen gesetzmässig

vereint zusammenwirken.
Daher machen die auf gemeinsamem Naturgebiete ver-

einten Vernunftwesen aneinander die Forderung: dass sie

sich wechselseits hinsichts dieser Naturbedingungen nicht

stören, sondern sich wechselseits gestalten (zutheilen) und er-

halten und sich zu deren Erzielung und Vervollkommnung
durch Kunst gesellschaftlich vereinen.

Ebenso aber hängen jene äusseren Vernunftbedingungen
der Erreichung der Bestimmung wiederum ab von den Natur-

bedingungen; zunächst und im Allgemeinen a) von dem Leibe,
dessen Gesundheit und Kraft und freien Gebrauche, — weil

alle Beziehung der endlichen Vernunftwesen als Menschen
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durch die Yermittelung des Leibes und durch Sprache hin-

durchgeht und eine unmittelbare geistige Mittheilung uns in

diesem Erdenleben wenigstens bis jetzt nicht verstattet ist;

dann aber auch ß) durch ein Ganzes von äusseren Natur-
bedingungen, welche für die Vereinigung des geistigen, rein
vernünftigen Lebens wesentlich sind, zum Dasein oder zum
Gedeihen, als da ist Wohnung, und überhaupt alle räumliche
und zeitliche Bedingungen der geistigen Mittheilung, Strassen,

Versammlungszeiten; dann Schrift und Bücherwesen.
Also auch die äusseren Vernunftbedingungen sind wiederum

äusserlich bedingte Bedingungen, nämlich bedingt durch be-
stimmte äussere Naturbedingungen.

C) Innere wechselseits äussere Bedingungen. Die innern
und die äusseren und die innern sind wechselseitig bedingt
und können nur in und mit und durcheinander gedeihen.

h) Achtens. Uebergang. Nachdem wir nun das ganze
Gebiet der Vernunftlebenbedingungen ermessen haben, sehen
wir wiederum darauf zurück, dass der Mensch wesentlich ein

geselliges Wesen ist und das Leben des Menschen wesentlich

ein geselliges Leben.

Wir haben schon bemerkt, dass der Mensch wesentlich,

nothwendig, daher unwillkürlich, ein geselliges oder gesell-

schaftliches Wesen ist, in leiblicher und geistiger Hinsicht;

dass also die Menschen bestimmt und berufen sind sich mit
den Andern, die mit ihnen in demselben Lebensgebiete sind

und leben, für das Ganze ihrer Vernunftbestimmung, für alle

menschlichen Zwecke in Gesellschaft zu vereinen und in Gesell-

schaft für ihre ganze Bestimmung wirksam zu sein. Nur so

kann auch jeder Einzelne als Einzelner seine Bestimmung
in Individualität erreichen: als Geist, als Leib, als Mensch.
Es ist also das gesellschaftliche Leben überhaupt für jeden
einzelnen Menschen eine grundwesentliche äussere und zu-

gleich höhere Bedingung der Erreichung seiner Bestimmung.
Und zwar ist diese äussere Bedingung Vernunftbedingung
und Naturbedingung zugleich: Naturbedingung zunächst des-

halb, weil wir uns als Geister nur mittelst der Natur und un-

seres Leibes vereinigen und individuell mittheilen können.
Daraus ergiebt sich, dass gesellschaftliche Vereinigung

der Menschen für die ganze menschliche Bestimmung, für das

Leben gut wesentlich, also gut und ein Gut, also sittlich

geboten, in dem Einen Sittengesetze mitenthalten ist. Und,
dass ebendeshalb Jeder einen in seiner Vernunftbestimmung
gegründeten Anspruch hat, in die Gesellschaft zu treten und
in sie aufgenommen zu werden und in ihr gesellschaftlich

mitzuwirken.

Aber die Vereinigung und Wirksamkeit in der Gesell-

schaft hat selbst wieder äussere Bedingungen, sowohl Natur-
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bedingungen als Vernunftbedingungen, als aus beiden vereinte.

Es ist also sowohl Pflicht sittlich geboten), die äusseren Be-
dingungen der allgemeinen Geselligkeit für die ganze Ver-
nunftbestimmung herzustellen, als auch hat jeder einen ver-

nünftigen Anspruch auf Andere, dass diese äusseren Bedingun-
gen der Geselligkeit hergestellt werden.

Endlich: da die ganze Verunftbestimmung nur in gesell-

schaftlichem Verein erreicht werden kann, so kann auch die

Herstellung des Ganzen der äusseren Bedingungen der Ver-
nunftbestimmung nur gesellschaftlich erreicht werden.

Mithin ist es selbst wiederum eine äussere Bedingung
der Vernunftbestimmung, dass die Menschen sich gesellschaftlich

vereinen, das Ganze der Bedingungen der Vernunftbestimmung
wirklich zu machen. Und zugleich eine innere, dass die

Einzelmenschen in Geist und Gemüth dazu geneigt sind, —
sich dazu selbst bestimmen, sich in ihrem Leben danach
richten und es danach einrichten, dass sie selbst das Ihrige

zur Stiftung, Einrichtung und Erhaltung der Gesellschaft für

die freien Vernunftlebenbedingnisse mitwirken. Das Ganze
der äusseren Bedingungen der Vernunftbestimmung ist also

selbst wieder ein bestimmter Gesellschaftszweck. Und darin

erkennen wir

erstens die Verpflichtung, dafür mit sittlicher Freiheit

zu wirken, denn diese gesellschaftliche Vereinigung zur Her-
stellung der Bedingungen der Vernunftbestimmung ist ein Gut;

zweitens die Befugniss eines Jeden zu der Forderung:
dass die Menschen sich zu diesem Zwecke gesellschaftlich

vereinen, dass er selbst in diesen Verein aufgenommen werde
und dafür mitwirke, und zugleich, dass die Andern auch an
ihn die Befugniss haben zu fordern, dass er in diese Gesell-

schaft trete und in ihr mitwirke.

Auch dieser bestimmte gesellschaftliche Verein hat äus-

sere Bedingungen, wie ein jeder Gesellschaftsverein; auch diese

seine äusseren Bedingungen sind also selbst wiederum in dem
Einen Ganzen der äusseren Bedingungen der Vernünftigkeit

enthalten; und sie herzustellen ist Pflicht und wird vernunft-

gemäss, befugterweise, gefordert.

i) Neuntens. Fragen wir nun, ob wir in unserer Sprache

diesen hier entwickelten Begriff des Einen Ganzen der äusse-

ren Bedingungen der Vernunft mit einem kurzen Worte be-

zeichnen, so finden wir das Wort Recht; und fragen wir. wie

sich das Recht zu dem soeben Anerkannten verhalte, so

finden wir, dass es sich auf die Herstellung der äusseren Be-

dingungen, der Erreichung der Bestimmung des Lebens be-

ziehe. Das Recht zeigt sich eben zu sein: diejenige Bestim-

mung oder durchgängige Einrichtung (Bestimmtheit) unseres

Lebensverhältnisses, wonach das Ganze der Bedingungen zur
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Erreichung unserer Bestimmung durch Freiheit möglich ist.

Dass das Recht nichts anders bedeutet und dass die ange-
führte Bedeutung dem Sprachgebrauche völlig gemäss ist,

kann man schon daraus erkennen, dass Alles, was wir von
Andern als ein Recht fordern, eine bestimmte äussere Be-
dingung der Erreichung der Bestimmung des vernunftge-

mässen Lebens ist; was wir aber von uns selbst als ein

Recht fordern, eine innere, von unserer Freiheit abhängige
Bedingung ist.

Es war zu vermuthen, dass dieser grundwesentliche Be-
griff in unsrer Muttersprache eine kurze Bezeichnung bereits

haben werde, weil eine solche Bildung, wie die des deutschen

Volkes, ohne schon geordnete Rechtsverhältnisse nicht erlangt

werden kann. Die Benennung ist nicht unpassend; denn Recht
deutet dahin, dass jedes Menschen Streben und Thun die

Richtung habe, dass Alles dabei wohl bestehen und gedeihen
könne. Auch deutet es auf regen, Kraft äussern, hin.

Das Recht also und sofern es als ein Gut hergestellt ist,

der Rechtzustand, der rechtgemässe Zustand ist diejenige Be-
schaffenheit des Lebens selbst (des Lebensverhältnisses), wo-
nach allen Menschen das Ganze der innern und äussern, von
der Freiheit abhängigen Bedingungen des vernunftgemässen
Lebens gleichförmig, im gesellschaftlichen Vereine hierzu, her-

gestellt wird.

Bestimmen wir nun zuerst das Recht an sich im Gan-
zen; und zeigen dann die darin enthaltenen einzelnen Haupt-
momente.

A) Das menschliche Recht an sich, allumfassend und
in allen Beziehungen zugleich gedacht, ist das organische

Ganze der innern und äussern und der aus beiden vereinten,

von der Freiheit abhängingen Bedingungen des vernunft-

gemässen Lebens (oder der Erreichung der Vernunftbestim-
mung) des Menschen.

Anm. zu A). 1. Freiheit heisst hier ganz allgemein: das Vermögen
als ganzes Wesen seine Kraft zur Verwirklichung eines Zweckes bestimmen
(richten, lenken) für einen guten oder für einen bösen Zweck: zum Guten
oder zum Bösen. Also nicht die vollwesentliche Freiheit, die die voll-

endete sittliche ist, sondern die reine Freiheit überhaupt. Willkür oder
Willens-wahl bezeichnet an sich auch im allgemeinen (in genere) die

Selbstwahl zum Guten oder zum Bösen. 2. Bedingung: alle Bedingungen,
innere und äussere; sonst würde die Erklärung nicht das ganze Recht,

nicht das innere und äussere Recht zugleich umfasen: a") innere b) äussere

Bedingungen nicht sinnlich, leiblich, stofflich (materiell) äusserlich, sondern
hinsichts des endlichen freien Vernunftlebens äussere, c) innere vereint

mit äusseren; 3. „Vernunftbestimniuug" nicht bloss „des sittlichen" (mo-
ralischen, tugendlichen) Lebens; denn dies gäbe nur eine besondere
Sphäre der Rechte ,. die für die Sittlichkeit ; 4. die von der Freiheit ab-

hängen: ohne diesen Beisatz wäre die Definition zu weit; dann gehörten
auch reine Naturbedingungen als solche zu den Rechten.
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Nur also das Ganze dieser Bedingungen, sofern es von
der Freiheit abhängt, d. i. sofern dieses Ganze nach seinen

innern Theilen durch Freiheit erkannt, erstrebt, hergestellt,

oder auch durch Missbrauch der Freiheit verneint, am Ent-
stehen gehindert, gehemmt, erschwert, missgebildet, oder gar
vernichtet werden kann. Man kann auch sagen: das Ganze
der durch Freiheit bedingten Bedingungen u. s. w.

B) Die einzelnen Hauptstücke oder Momente, die in dem
Rechtsbegriffe enthalten sind.

a) Der Gehalt oder Inhalt des Rechts ist eben das Ganze
dieser durch Freiheit bedingten Bedingungen der Ver-
nünftigkeit als geleistet von Vernunftwesen den (für

die) Vernunftwesen.

In dieser sachlichen (objectiven) Begriffsbestimmung
werden zugleich alle Arten der Daseinheit des Rechtes
umfasst; d. i.:

n) das mögliche Recht, ideelles Recht (das Recht in

der Idee, als Idee der speculativen oder reinen

erkennenden Vernunft und als Aufgabe für die

praktische Vernunft

,

2) das wirkliche Recht, reelles oder historisches (em-

pirisches) Recht, gemeinhin positives Recht genannt,

d. h. das Recht, sofern es auf Erden im Leben
selbst verwirklicht ist: einst war (galt) oder ist

(gilt), oder einst sein wird (gelten wird),

5) das mögliche Recht und das wirkliche in ihrer

Beziehung: a) im Geiste (z. B. wissenschaftliche

Erkenntuiss des Rechts) idealreelles Recht, oder

das ideelle Recht in seiner Beziehung und Ver-
einigung mit dem reellen oder positiven Rechte,

ß) in wirklicher Durchdringung. Wirklicher Ein-

rluss der Idee des Rechts in das Leben, d. i. in

das geltende Recht.

(Im Geiste des Staatsmannes als Staatskünstlers

geht das ideale Recht seine Lebensvereinigung ein

mit dem realen (positiven) Rechte, und tritt dann
nach aussen hervor in dem Lebenskunstwerke des

gereinigten, höhergebildeten Staates.)

b) Der Grund des Rechts ist die Vernunftbestimmung
selbst (ratio s. fundamentum juris); im Allgemeinen
also die Wesenheit des Menschen selbst, dass er sei-

nen Begriff in der Zeit individuell wirklich machen
soll. Und zwar insofern ist die Vernunftbestimmung
der Rechtsgrund, als selbige der Grund von dem
Ganzen ihrer von der Freiheit abhängigen Bedingun-
gen ist. — Für jedes besondere Recht muss also in

einem Theile der menschlichen Bestimmung als einem
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wesentlichen Vernunftzwecke freie Bedingtheit nach-
gewiesen werden.

c) Insofern ein endliches Vernunftwesen als Mensch das
Recht fordert oder an seinem Theile leistet, ist es
eine Rechtsperson (persona juris), Inhaber und Leister
des Rechts. (Vernunftwesen! Pflanze, Thier! Gott.)

d.i Darauf, dass die Rechtsperson ein Vernunftwesen ist,

beruht überhaupt die Rechtsfähigkeit (facultas juris).

e) Die Rechtsfähigkeit begründet den Rechtsanspruch
des Menschen, dass das Recht in der gemeinsamen
Lebenssphäre für ihn und für Alle, von ihm und von
Allen hergestellt werde.

f) Für den Ansprechenden, Fordernden giebt der Rechts-
grund eine Rechtsbefugniss und für den Angesproche-
nen, von dem das Recht gefordert wird, eine Rechts-
verbindlichkeit (obligatio juris), Rechtsobliegenheit,
Rechtspflicht. Aber nicht aus dem Grunde der Sitt-

lichkeit (als Tugendpflicht), sondern aus dem Grunde
der Vernünftigkeit (der Vernunftbestimmung', also auf
dem höhern gemeinsamen Grunde, worauf Recht und
Sittlichgutes sich gründet. Jede Rechtsverbindlich-
keit ist zugleich eine sittliche Verbindlichkeit; (jede

Rechtspflicht ist eine Tugendpflicht,', aber sie ist noch
mehr.

g) Das Recht ist Gesetz als ein im gesammten Leben
der Vernunftwesen Bleibendes, und zwar durch Freiheit

Herzustellendes und Zuerhaltendes. Und in doppelter
Beziehung:

a) das innere subjective Rechtsgesetz, als Geistleben-

gesetz, oder bestimmter, das in dem Einen Sitten-

gesetze mitenthaltne Gesetz: gerecht zu sein, oder:

der Gerechtigkeit. Es ist: wolle und wirke die

Herstellung des Ganzen, der äusseren von der
Freiheit abhängigen Bedingungen der Vernünftig-

keit für Dich selbst und Alle, rein weil das Recht
gut ist und der Rechtszustand ein Gut ist,

ß) das objective Rechtsgesetz, das Sachgesetz des

Rechtes aber ist

aa) an sich selbst betrachtet die Herstellung des

organischen Ganzen aller äusseren Bedingungen
der Vernünftigkeit (versteht sich gemäss der

sittlichen Freiheit». Deshalb aber ist es nicht

mit dem Sittengesetze zu verwechseln, und
eben darauf beruht, in endlichen Zuständen der

Menschheit, die Befugniss, dass auf Vernunft-

gemässe Weise das Recht von dem sittlich guten
AVillen unabhängig gemacht werde. Oder: dass
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das Ganze der äusseren Bedingungen der ver-

nunftgemässen Bestimmung aller auf demselben
Gebiete vereinten Vernunftwesen selbst durch
deren Freiheit hergestellt und erhalten werde,

bb) Und auf die organische Mannigfaltigkeit seines

Inhaltes gesehen: Alles was in dem Einen or-

ganischen Ganzen der äusseren von Freiheit

abhängigen Bedingungen der Vernünftigkeit

ist, das ist ein bestimmtes Recht, und dies soll

in und mit dem Einen organischen Ganzen des

Rechts durch Freiheit hergestellt werden.

Grundwissenschaftliche Anmerkung. Das objec-

tive Rechtsgesetz ist ein Kunstgesetz [ein technisches Gesetz
1

,

und gehört daher insofern sowenig zu der Sittlichkeit als

solcher (und zur Sittenlehre, Ethik), als das innere, sachliche

Gesetz der schönen oder der nützlichen Künste oder das

innere Gesetz des Wissenschaftbildens. Sowenig ein Maler
dadurch ein guter Maler wird, dass er die reinsittliche Ver-
pflichtung anerkennt, ein solcher zu werden, sondern Hin-

durch Kenntniss und Uebung der Kunstgesetze, also auch der
Rechtskünstler nur durch Kenntniss und Befolgung des ob-
jeetiven Rechtsgesetzes als Kunstgesetzes seiner Verwirklichung.

k Zehntens. Betrachten wir nun ferner die menschliche
Gesellschaft und fragen, ob sich in selbiger bereits eine gesell-

schaftliche Vereinigung und Wirksamkeit, ob schon ein Gesell-

schaftsverein für Herstellung des Rechts sich in Wirksamkeit
findet; so erfahren wir, dass dies in demjenigen gesellschaftlichen

Vereine geschieht und geschehen soll, welchen wir gemeinhin
den Staat nennen. Wir finden a) dass der Staat allerdings

sich als eine gesellschaftliche Anstalt zeigt, das Recht her-

zustellen: wir gelangen zu der geschichtlichen Anerkenntniss,
dass der Staat derjenige gesellschaftliche Verein sei, in wel-

chem und durch welchen das Recht Aller durch die Freiheit

Aller, d. h. durch den freien, gesellschaftlich vereinten, auf
das Recht gerichteten Wr

illen Aller hergestellt und erhalten

werde; dass Jeder sein Recht empfange und leiste, d. i. dass

er erhalte, was für ihn äussere Bedingung der Vernunft ist,

und dass dagegen er alles das leiste, was von den äusseren
Bedingungen der Vernünftigkeit aller Andern von seiner Frei-

heit abhängt. — b) Und dies ist nicht eine willkürliche Aus-
legung oder Deutung: sondern das hat der Staat selbst überall

erklärt, a) in allgemeinen Erklärungen und Gesetzen (in seiner

ganzen Gesetzgebung), ß) durch Thatsachen, indem wir die-

jenigen äusseren Bedingungen der Vernunft, die wir wirklich

besitzen (die uns wirklich zu Theil werden), den Einrichtungen,
Gesetzen, der Vorsorge und dem Schutze des Staates wirklich

verdanken, und zwar als einer Bedingung, ohne welche nicht.
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Nicht zwar haben wir alles durch den Staat (sondern durch
Natur, durch freien guten Willen, durch Arbeit der Menschen;,

aber doch nichts ohne den Staat. Es findet sich nur eine

Mehrheit von einzelnen Völkerstaaten, ein Menschheitstaat

oder Erdstaat, eine allgemeine alle Völker und Menschen um-
fassende Rechtsanstalt zeigt sich noch nicht wirklich auf dieser

Erde. Aber was noch nicht ist, das kann noch werden!

Auch finden wir, dass der Staat die von der Freiheit

abhängigen Bedingungen des Vereinslebens herstellt selbst

durch Freiheit: durch den vereinten, rechtlichen Willen, durch
Gesetz, Aufsicht und Gericht, welches Alles aus Freiheit ent-

springt*).

Der Staat bewährt sich also als die gemeinsame, gesell-

schaftliche Rechtsanstalt, als das gesellschaftliche Leben für

das Recht, — als das gesellschaftliche Rechtsleben.

Ob nun aber derjenige unter den Menschen wirkliche

Gesellschaftsverein, den wir den Staat nennen und der aller-

dings sich als die allgemeine Rechtsanstalt bewährt, weiter

nichts sei und sein solle und könne, als die allgemeine Rechts-

anstalt, oder ob er auch für andere, wohl gar für alle Theile

der Bestimmung des Menschen und der Menschheit, also für

diese ganze Bestimmung bereits jetzt wirke und zu wirken
bestimmt sei, dafür wirken könne und solle, das ist eine

Frage, die wir ins Künftige zu beantworten haben. Bereits

hier aber ist von Dem, was die Wirklichkeit, die Geschichte,

darbietet, abgesehen und davon unabhängig, Folgendes hier-

über gewiss.

Dass, wenn die Menschen und die Menschheit die Ver-

nunftbestimmung erreichen sollen, ein Gesellschaftsverein

wirklich sein muss, dessen Zweck und Werk es ist: dass das

Eine Recht hergestellt werde. Oder mit andern Worten: dass

im gesellschaftlichen Leben der Menschen eine Anstalt da

sein muss, das Recht herzustellen. Denn ausserdem wären

und würden die äusseren Bedingungen des Lebens, sofern

sie von Freiheit abhängen, nicht wirklich, mithin wäre auch

das Leben der Menschen selbst, als vernünftiges Leben nicht

möglich.

Dieser Gesellschaftsverein, oder: die menschliche Gesell-

schaft, sofern sie das Recht herstellt, kann daher jedenfalls

der Rechtsverein oder die Rechtsgesellschaft heissen oder auch

vorläufig der Staat (Rechtsstaat). Und dass unsre wirklichen

Staaten hauptsächlich auf Herstellung des Rechtes gerichtet

sind, also wir zu behaupten befugt sind, dass unsre Staaten

*) Freiheit heisst hier: Selbstbestimmung nach Zweckbegriffen, im
Gegensatze der Thätigkeit nach Naturgesetzen. Von rechtlicher Freiheit

im Staate ist hier noch nicht die Rede.
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vornehmlich Rechtsanstalten, Gesellschaftsvereine für das Recht
sind, ist klar und ebenso, dass das Ganze der von der

Freiheit abhängigen äusseren Bedingungen davon, dass dieser

Gesellschaftsverein, der Rechtsverein, die Rechtsgesellschaft

oder Staatsgesellschaft oder Staat hergestellt werde, selbst

ein bestimmtes Recht, als ein innerer Theil des Einen Rechts

ist, welches das Staatsrecht oder das Recht des Rechts-

vereines genannt werden kann. Dass also jeder Mensch die

Befugniss hat ein Mitglied des Staates als der Rechtsanstalt

zu sein, und dass von ihm mit Recht gefordert wird (dass

er die Rechtsverbindlichkeit hat), dass er Mitglied des Staates

sei, und indurch den Staat sein Recht empfange und Anderen
ihr Recht, soviel an ihm ist, leiste. Endlich ist aber auch

klar, dass nach der Vernunft (wie die Vernunft lehrt) die

Menschen bestimmt sind, sich für die Erreichung ihrer ganzen
Bestimmung als Menschen gesellschaftlich zu vereinen — für

alle Theile derselben, für alle menschlichen Dinge und An-
gelegenheiten, für Wissenschaft, Kunst, Religion, also auch

für das Recht, aber nicht allein und nicht zuerst (und zu-

höchst) für das Recht. Für mehrere dieser Angelegenheiten

finden sich bereits bei den gebildeteren Völkern gesellschaft-

liche Vereine; aber bei keinem einzigen Volke findet sich ein

gesellschaftlicher Verein, der der ganzen menschlichen Bestim-

mung als einem organischen Ganzen gewidmet wäre*).

Ob aber unsre Staaten als ein Anfang dieses allgemein-

menschlichen Gesellschaftsvereins zu betrachten sind, und ob

sie bestimmt und fähig sind, immer mehr der Verein für die

ganze menschliche Bestimmung zu sein und zu werden: das

können wir erst weiter unten entscheiden, wo wir auf diesen

für die Rechtslehre wichtigen Gegenstand zurückkommen
werden.

Als Entscheidungsgrund kann nicht geltend gemacht
werden, dass ja der Staat, als die allgemeinste Gesellschaft

und als mit der grössten Macht versehen, schon jetzt sich

um alles Menschliche bekümmere und über alle menschlichen

Angelegenheiten eine gewisse Vormundschaft ausübe. Denn
1. ist dies nicht ganz allgemein wahr wo es statt findet;

es fragt sich erst: hat denn der Staat auch dazu die Befugniss

z. B. vorzuschreiben, von welchem Religionsbekenntnisse die

Bürger sein sollen, welches System der Wissenschaft und auf

welche Art es soll gelehrt werden dürfen, wer soll heirathen

dürfen; u. s. w.?

*) Hier findet sich im Manuskript hinter einem grossen Ausrufungs-
zeichen die Bemerkung: „grundwichtige Thatsache der Geschichte! Viel-

leicht aber insgeheim V Dies ist unmöglich, da das Leben der Mensch-
heit das Offenste ist. Sowenig die Sonne scheint, wo es dunkel ist; —
sowenig die Sonne insgeheim scheinen kann".
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2. tlnm das andre Gesellschaftsvereine auch von ihrer

Seite aus und sogar mit grösserem Erfolge, z. B. der Reli-

gionsverein, der sogar über den Staat eine Vormundschaft

ausgeübt hat und bei vielen Völkern noch ausübt. Ebenso

der Familienverein.

3. ist nicht damit zu verwechseln, dass sich der Staat

um alle menschlichen Angelegenheiten bekümmere, sofern sie

das Recht angehn und sofern das Recht sie angeht.

li Elftens. Reflexion auf den wissenschaftlichen Charakter,

die Art und Stufe der Wissenschaftlichkeit der bisherigen ana-

lvtisch-subjectiven Begründung und gewonnenen Erkenntniss

des Rechts und des Staates als Rechtsanstalt.

a) Wie haben wir diese Erkenntniss gewonnen?
Durch Selbstbeobachtung oder besser durch Selbstwahr-

nehmung (Selbsterfassung, Erfassung im Ich als Vernunft-

wesen ); vom Standorte des gemeinen, gebildeten Bewusstseins

(Lebens) aus.

o) Aber an dem Gefundenen haftet nichts, was zu der

zeitlich eigenleblichen (zeitlich individuellen) Selbwesenheit

i Persönlichkeit) des Wahrnehmenden gehört. Sondern davon

haben wir ausdrücklich abgesehen und nur das erfasst, wo-

von wir gewiss sind, dass es nicht mir oder dir, sondern

Allen, als endlichen Vernunftwesen zukommt. Es gilt also

auch unabhängig von aller zeitlichen Individualität als ewige

Wahrheit.

ß Auch haben wir in diese analytische Begründung

nichts als Beweisgrund aufgenommen, was aus den Einrich-

tungen und Gesetzen jetztbestehender Staaten entlehnt wäre;

denn alles dies ist auch in höherer Hinsicht, in höherem Ge-

biete individuell subjectiv (zeitlich persönlich). Es ist, wie

es ist, nach Massgabe der Bildung, des Lebensstandes und

Lebensalters dieses bestimmten Volkes, welches auch eine

höhere (sogenannte mystische oder moralische) Person ist.

Und man kann von einem bestimmten Volke, ja von der

ganzen Menschheit dieser Erde weder erwarten, dass bereits

alles W'esenliche, jeder Einzeltheil dieses ganzen Gliedbaues

im ganzen Gebiete des Menschheitlebens überhaupt und im

Gebiet des Rechts und des Staates insbesondere bereits ent-

faltet und hergestellt sei, noch dass gar nichts bisjetzt ge-

leistet, — das Recht überall noch gar nicht hergestellt sei.

Man könnte zwar gegen unser Verfahren noch einwenden,

„dass unser Bewusstsein, welches wir hier analysirt haben,

uns unbewusst seine Grundlage und Entwickelung und Farbe

im Staate, als dem wirklichen Rechte erhalten habe." Dieses

ist theilweis allerdings wahr, und es kann unter anderem

auch daher kommen: dass wir den Rechtsbegriff vielleicht

noch nicht in seiner ganzen Hoheit, Reinheit, Umfassenheit

Krause, Philosophie des Rechts. o
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erfasst haben. Aber es wird auch nur behauptet, dass da

was wir erfasst haben, unabhängig von allem zeitlich Persön-
lichen, individuell Subjectiven auch des Volkslebens, sondern
als ewige Wahrheit erfasst sei. Wobei es zugestanden wird,

dass wir dem Leben im Staate unser gebildetes Bewusstsein
zum grossen Theile mitverdanken. Es kommt aber nicht

darauf an, wodurch wir zur Anerkennung der Wahrheit ge-
kommen, sondern ob und dass dies, und zwar aus ewigen
Gründen geschehen sei.

y) Auch haben wir uns dabei gar nicht auf irgend ein

Gefühl, eine Gesinnung, Begeisterung u. d. m. berufen, son-
dern lediglich auf die, von allem Gefühl unabhängige Aner-
kenntniss des Wesentlichen in reinem, klaren Wissen.

bj Ist also diese Erkenntniss wahr, ist sie gewiss wahr,
ist sie bewiesen?

Dass es so ist, wie behauptet worden, das ist Jedem,
der hinsieht, so gewiss, als er es sich selbst ist, — als sein

Selbstbewußtsein. Und zwar zeigen sich hier die erkannten

Wahrheiten in ihrem strengen, unlösbaren, untrennbaren, im- .

auflöslichen Zusammenhange. Sie sind also sowohl erwiesen,

d. i. nachgewiesen, dass sie sind, — monstrirt als auch be-

wiesen, d. h. es ist gezeigt, wie sie organisch enthalten sind

in der Einen Grundschauung: Ich; sie sind also auch in dieser

Grundschauung Ich, als in ihrem Erkenntnissgrunde, und im
Ich als in ihrem Sachgrunde erkannt.

Einwand. Aber, wir sind ja nicht im wahrnehmenden
Ich selbst stehen geblieben (immanent), sondern auch zu an-

deren Individuen und zur sinnlichen Aussenwelt fortgegangen

(transscendent, transient l.

Antwort. Deshalb, weil wir uns dieser beiden Gegen-
stände so gewiss sind, als wir, sich selbst ein Jeder, unmittel-

bar gewiss sind.

Eine vollständige, gleichförmige Analysis des Selbst-

bewusstseins, oder gliedbaulich vollendete Selbstwahrnehmung
des Ich untersucht diese Vermittelung genauer, wie wir dazu

kommen, ausser uns andere Vernunftwesen und eine Sinneswelt

anzunehmen. Für den vorliegenden Zweck aber ists genug,

die Wahrnehmniss zu erfassen, dass wir dessen so gewiss als

unsrer selbst sind.

Geschichtliche Bemerkung. Bis zu dieser relativen

und partialen (particularen) Stufe der Wissenschaftlichkeit hat

es zuerst Fichte gebracht, dessen Naturrecht der erste Ver-

such einer philosophischen Construction , eines organischen

Ausbaues dieser Wissenschaft ist, freilich nur nach der For-

mel: „alles was als Bedingung des Selbstbewusstseins erkannt

ist, das ist bewiesen," sowie mit Verkehrung der blossen

Wahrnehmung in Scheinbeweis aus dem angeblich höchsten

\
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Principe: „Ich = Ich". Er erklärt sich in seiner Schrift über

Naturrecht sehr wider die formuläre Philosophie, die da meist

aus Definitionen!, Axiomen etc. methodo Wolfiana zu beweisen

suche.

Nach Fichte ist dieses Darthun im Organismus des

Selbstbewusstseins die ganze Wissenschaftlichkeit, ist Alles,

was die Vernunft überhaupt thun kann. Und insofern, ob-

gleich Fichte dies nur auf seine eigene beschränkte "Weise

und nur unvollständig geleistet hat, ist doch Fichte zuerst

aus jener gehaltlosen Art der Behandlung durch blosses

discursives, auf gut Glück reflexives Denken zuerst heraus-

getreten. Wolfs Schein von demonstrativer Methode ändert

an dem wissenschaftswidrigen Grundcharacter seines acht

Quartbände starken Werkes über Naturrecht gar nichts, als

dass man leichter hinter dessen Fehler kommen kann. Pla-
ton's Darstellung ist gar nicht systematisch, auch die des

Spinoza nicht. Seitdem bin ich und Hegel, auch Troxler
und einige Andere diesen relativen Hochpunkt der Wissen-
schaftlichkeit, wo das Ich das relative Princip ist, über-

schritten.

c) Kann diese subjectiv-analytische Erkenntnis des Rechts
und des Staats als Rechtsanstalt von höherer und tiefer

begründeter Wahrheit und Einsicht nicht berichtigt, wider-

legt werden? Sofern sie eine Wahrnehmniss ist, sofern sie

Reinwahrgenommenes unverfälscht und unverstümmelt ent-

hält, nicht. Denn
a) widerlegt nicht, weil das Selbstbewusstsein unwider-

leglich ist;

ß) berichtigt nicht, weil auch keine falsche Beziehung
darin ist;

aber wohl kann sie umgestaltet, höhergestaltet, in höheren Be-
ziehungen erkannt werden.

Was also auch die organisch vollendete Eine Wissen-

schaft über Recht und Rechtsgesellschaft lehre, das was hier

erkannt worden, bleibt bestehen, kann aber höher verklärt,

an sich und in sich vollkommener gestaltet, in mehrern und
höheren Beziehungen erkannt werden. Denn das bisher Er-
kannte hat nur untergeordneten, bezüglichen und theilheit-

lichen (subordinativen, relativen und particularen) wissenschaft-

lichen Character. Denn das Ich ist hierbei das Princip. Die
bisherige Bewiesenheit ist also bloss relativ und theilweis,

An merk. Es wäre leicht dem bis hieher Erkannten und Dictirten

jiündlich oder schriftlich die Form zu geben, wobei jeder Satz seine

Ueberschrift hat, Erklärung, Lehrsatz, Beweis u. s. w. Diese Form aber
zerstreut hier nur, wo der Geist sich erst sammeln soll. Im synthetischen

Theil aber ist sie wohl angebracht. Diese äussere Form machts nicht

aus, sondern nur, wenn sie befugt ist.

3*
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nur heraufgeführt bis zum Puncte der Einheit und Ganzheit
und Selbheit des Selbstbewusstseins. Aber das Ich ist endlich,

und schon das führt zu dem Gedanken eines höheren Ver-
nunftwesens und einer Aussenwelt; deshalb fordert es höhere
Erkenntniss, zuhöchst Eine Grunderkenntniss, als Erkenntniss
des unbedingten Sachersten (Sacherstweseus, Sachprincipes

,

das ist: Wesens Gottes. Und in und durch dies Priucip müsste
alles erkannt werden, in der Wissenschaft von Ihm müsste jede
Wissenschaft, auch die des Rechts enthalten sein. Dann würde
sich auch erkennen lassen, inwiefern die bisher entfaltete Er-
kenntniss des Rechts und des Staates ganz, vollständig, voll-

wesenlich sei. Nur so könnte auch das Naturrecht voll-

wesenlich wissenschaftlich werden, (vollendeten, wahrhaft or-

ganisch wissenschaftlichen Charakter gewinnen).

Da nun aber dieses Höhere doch von uns erkannt oder
unsere Erkenntniss werden soll, so muss dennoch gerade die

oben vorerst lediglich zur Erforschung des Rechtsbegriffes

unternommene subjective Analysis weiter fortgesetzt werden
bis zur Ki ucekung und Anerkennung der Wesenschauung als

der Schauung Wesens, das ist der Erkenntniss Gottes. Und
dann erst kann die synthetische oder absolut organische, un-

bedingte wissenschaftliche Begründung des Naturrechts ge-
leistet werden. Dann erst kann die Wissenschaft des Rechts
als ein neuer Theilgliedbau particularer Organismus) in dem
Gliedbau der Einen Wissenschaft entfaltet werden.

Doch zuvor erinnern wir uns, bevor wir weiter gehen,

an den Zusammenhang*).
Nachdem wir den Begriff des Rechts analytisch gefun-

den, und nach seinen Hauptmomenten bestimmt, auch den Be-
griff des Staats vorläufig zu bestimmen gesucht hatten, re-

flectirten wir (S. 33 ff.) auf den wissenschaftlichen Charakter
der so zu Stande gebrachten Erkenntniss und bemerkten:

a) dass diese Erkenntniss nur durch Selbstbeobachtung

und Selbstwahrnehmung des Ich gefunden worden;

b) gleichwohl aber vollkommen gewiss sei, so wahr wir

uns selbst als Ich bewusst sind;

c) dass also diese Erkenntniss zwar wohl vervollkommnet
und weiter ausgeführt aber nicht widerlegt werden könne.

Setzen wir zunächst diese Betrachtung über den wissen-

schaftlichen Charakter der bishierher gewonnenen Rechts-

erkenntniss fort, so finden wir Folgendes:

d) Da das Recht wissenschaftlich vollendet nur erkannt

werden kann als organischer Theil der Einen Wissenschaft,

*) Ich habe die folgende, von Krause zwar offenbar nur für den
Zuhörer bestimmte Erinnerung für den Leser mit aufgenommen, weil

mir dieselbe auch für diesen wegen der gemachten Einschiebsel nöthig

erschien. Der Herausgeber.
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so scheint es ja abermals, als wenn alles, was bishierher

lediglich durch Selbstbeobachtung gefunden worden, gar nicht

darauf Anspruch machen könne, für wissenschaftliche Er-
kenntniss gehalten zu werden, und ebenso wenig dazu Be-
fugniss habe: dass es in der Wirklichkeit als Recht geltend

gemacht werde und als Grundlage zur Beurtheilung der ge-

schichtlich gegebenen Rechtsverhältnisse dienen könne.

Es ist aber festzuhalten: dass auch, bevor diese syn-

thetische Construction geleistet wird, das was als Wahrneh-
mung im Selbstbewusstsein gefunden wird, schon vollen An-
spruch hat, im Leben und für das Leben zu gelten als

Gültigkeit, im Leben hergestellt — verwirklicht zu werden;

aber nur insoweit als dabei die blosse Selbstbeobachtung

und Selbsterkenntniss des Ich erfordert wird, also das Recht
auch nicht über das Gebiet der Erstehungserkenntniss des

Ich hinausreicht, Inwiefern aber das Recht dieses Gebiet

überschreitet und wissenschaftliche Erkenntniss der Natur
oder Erkenntniss des Lebens nach dem Tode voraussetzt,

muss sich die bloss subjectiv analytische Rechtswissenschaft

aller Entscheidung enthalten; z. B. Recht auf Unverletzlich-

keit des Lebens, auf Nahrung... ist gewiss auch analytisch

bestimmbar. Aber z. B. hinsichtlich der Todesstrafe kommt
es in Frage, was nach dem Tode des Leibes ist und geschieht.

Ebenso ist Religionsrecht im Allgemeinen analytisch be-

stimmbar, aber überall nicht, sofern bestimmte Gotteserkennt-

niss vorausgesetzt wird und sofern göttliche höhere Lebens-
verhältnisse berührt werden; z. B. der Gläubige irgend eines

Religionsbekenntnisses hält es als Bedingung seiner ewigen
Seligkeit, die Gebote seines Glaubens öffentlich gesellschaft-

lich zu üben; hat er ein Recht darauf? Wie will man das

entscheiden, wenn man nicht wissenschaftlich den Gegenstand
erkennt ?

Nur so ist es auch erklärlich, dass das Recht auch auf

Erden ausgebildet zu werden beginnen konnte. Denn die

synthetische Construction des Rechts und des Staates setzt

selbst schon eine hohe Bildungsstufe vieler Völker der Erde
voraus, — setzt also selbst schon hohe Ausbildung des Staates

voraus.

Das nun, was sich hinsichtlich des Rechtes im unmittel-

baren Selbstbewusstsein anzeigt, giebt, wenn in dieser rela-

tiven Wissenschaftlichkeit vollendet, lauter reine, ganzgültige

Wahrheit. Aber auch schon diese Stufe der Rechtserkennt-

niss setzt höhere Bildung der Völker und schon höhere
Wissenschaftsbildung und Staatenbildung voraus.

Zuvor wird also was die Menschen als Recht festsetzen

und erstreben, auf Ahnung beruhen, die mit Wahn und Irrung

I
Irrheit i unzertrennlich verbunden ist, mit Unrecht des Ge-
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setzes und der That, welches nur nach und nach geläutert

werden kann, und zwar zunächst in der Reinheit des Selbst-

bewusstseins.

Hiermit ist also eine klareingesehene, nicht mystische

(nicht als Geheimniss geahnte) Grundlage der Rechtswissen-

schaft mit dem Rechtsleben gesichert.

Befriedigt man sich nun bei dem im jetzigen gebildeten

Bewusstsein Gegebenen, so ist es freilich wahr, wie Bauer
sagt „dass das Naturrecht durchaus kein geeignetes Feld zur

Mystik darbietet". Auch ist noch mehr wahr, dies: dass dem
Mystischen, als solchem, keine entscheidende Kraft für Wissen-

schaft und Leben zugeschrieben werden kann, und man kann
darüber nicht sorgsam, nicht streng genug wachen (sonst In-

quisitionsgerichte, Hexenprozesse u. d. m.). Aber des Mystischen

kommt gleichwohl im Gebiete des Naturrechts Vieles vor (z. B.

beim Sterben infolge von Todesstrafe wegen des möglichen

ferneren Schicksales des Getödeten u. s. w., Untrennbarkeit

der Ehen „weil sie im Himmel geschlossen"). Man nennt ja

sogar höhere Gesellschaftsvereine mystische Personen, spricht

von Majestät des Regenten, betrachtet selbige als Stellvertre-

ter Gottes, als handelnd an Gottes Statt Ist nicht alles das

mystisch, zumal für Jeden, der Gott noch nicht glaubt, Gott

noch nicht erkennt? Und doch ist alles dies grundwichtig.

Vielmehr was für das relativ vollendete Naturrecht

mystisch ist und bleibt, das ist unklare Ahnung der Wahr-
heit, die durch die synthetische Construction in klare Ein-

sicht der Wahrheit immer mehr verwandelt werden soll.

in) Zwölftens. Geschichtliche Erläuterung des analytisch-

gefundenen durch Vergleichung einer Reibe von Begriffs-

bestimmungen des Rechts und des Staates aus anderen Sy-

stemen und Darstellungen.

Hier nur einige einzelne Erklärungen der neueren Zeit;

eine systematische Tafel aller möglichen hauptverschieclencn

Systeme des Naturrechts soll nach Beendigung des syntheti-

schen Theiles folgen; also hier nur Beurtheilung der Principien

derjenigen Systeme über das Recht und den Staat, die sich

innerhalb des unmittelbaren Selbstbewusstseins halten (der

Aumerk. Mysticismus findet überall statt im Gebiete der Ahnung,
wo und sofern man etwas nicht ganz durcherkennt; also aucb im Gebiete

des Glaubens. Der Mysticismus gründet sich zugleich in der religiösen

Ansicht der Welt und des Lebens, der Menschheit und des Menschen;
z. B. Todesstrafen, Selbstmord, Ehe, Wiedersehen, Testamente. Und er

äussert sich auch religiös. Es giebt einen echten Mysticismus des Rechts,

und dieser hat auch Anspruch in der wirklichen Rechtsgesellschaft (vom
Staate) berücksichtigt zu werden. Der unechte Mysticismus des Rechts
äussert sich als Fanatismus, z. B. auf irrige theokratische und hierar-

chische Annahme gegründet, wie Mosaimus, päpstlicher Romanismus,
Delailamismus u. s. w.
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rein subjectiven Rechtssysteme); also auch hier, nach unserer

analytischen Selbstverständigung über das Recht vollkommen
auf ihrem eugeren Gebiet genommen, — beurtheilbar sind.

Sie halten sich zu dieser Beschränktheit befugt, da sie

ja nur menschliches gesellschaftliches Recht bestimmen wollen

(Vergl. hierüber Krug 's Aeusserung in der Dikaeologie.j und
glauben, dazu Gottes nicht nöthig zu haben. Auch scheuen

sie sich „vor allem Mystischen" und behaupten, auf dem Ge-
biete des Naturrechts sei nichts Mystisches. (Und doch reden

sie selbst sogar von mystischen Personen). Verständniss und
Beurtheilung der Systeme, deren Prinzip das Bewusstsein

überschreitet, z. B. Piatons, Spinoza's, die des Mittelalters,

sind dann erst möglich.

Erste Versuche (vor Kant) einer selbständigen Abhand-
lung des Naturrechts.

Hugo Grotius (1583, f 1645) gründete das Naturrecht

auf Geselligkeit oder darauf, dass die Handlungen des Men-
schen übereinstimmen mit seiner vernünftigen Natur, sofern

er in Gesellschaft ist. Hierin ist Ein Wesenheitliches er-

kannt, dass nehmlich das Naturrecht auf die ganze vernünftige

Natur der Menschen sich gründet und insbesondere auf Ge-
selligkeit. Ist aber zu weit; denn das gilt auch von Tugend,

Wissenschaft, Kunst u. s. w. In mehr disciplinarer Form aus-

gebildet wurde diese Ansicht von Puffendorf (1632, f 1694).

Wider Puffendorf's einseitige Lehre trat Leibnitz auf.

Thomasius (1655— 1727) suchte ein alleiniges charak-

teristisches Merkmal des Rechts auf und war bemüht, da-

durch das Naturrecht als selbständige Wissenschaft der Ethik

gegenüberzustellen. Er setzte principia justi et honesti ent-

gegen, innere unvollkommene und äussere vollkommene Pflich-

ten (Tugendpflichten und Rechtspflichten, freie Pflichten,

Zwangspflichten); letztere sind nach dieser Lehre solche

Pflichten, welche äussere Verbindlichkeiten enthalten, die,

von dem guten und bösen Willen der Menschen unabhängig,

sollen und müssen hergestellt werden, nötigenfalls durch

äussere Gewalt. Vergl. unten die verbesserte Lehre Wolfs.

Hierin ist mehrfache anerkannte Wahrheit:

a) dass das Recht gegen das Sittlichgute selbständig ist;

allein dass dies Verhältniss wechselseitig sei, ist übersehen.

So wenig das Recht auf die innere Einsicht der Pflicht im
Leben warten soll und darf, d. h. nicht abhängen soll oder

darf von dem guten und bösen Willen der Einzelnen: so wenig

darf und soll die innere Pflichtbefolgung abwarten, bis etwas,

das an sich Recht, im äusseren Gesetz anerkannt und ge-

sichert ist. Es findet eben wechselseitige (gegenseitige) Selb-

ständigkeit der Verpflichtung zum Recht angegen das un-
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vollendete Recht statt. Auch ist hierbei Yernunftnothwendi»-
keit mit äusserer Erzwingbarkeit verwechselt.

b ist allerdings das Recht zum Theil zu erzwingen, aber
ur auf eine der Vernunft und dem B hl -

und gerade die innersten heiligsten Rechte kön-
nen weder, noch sollen und dürfen sie erzwungen werden,

rreie, individuelle Achtung zum subjectiven Grunde
haben; auch beruht die vollkommene Darstellung ulier der-

jenigen Rechte, worauf äusserer Zwang möglich ist. dennoch
auf innerer Gerechtigkeit.

" He Erzwingbarkeit des Rechtes selbst

:i; nur daraus was das Recht an sich ist, kann
erkannt werden, ob es und inwiefern es erzwingbar ist. "Wie

schon Barn 1825 bemerkt. . Nur in der selbständigen "VY

heit des Rechts mosfl die Bef :. ie Art und die Grenze
bestimmt werden. Es ist also hierbei petitio

principii. .1 das Recht an einem untergeordneten

ermi*' .^rkmale erkannt werden, was nicht einmal all-

gemein vom ganzen Rechte gilt und erst aus der ganzen
üheit des Rechts ab_ erden mi

1 - ist also die Beschränkung
lieh Erzwingbare durchaus fehlerhaft. — Doch thut Hugo

nkart zu viel, wenn er sie ein« moral
nennt.

Kant und Fichte. Siehe darüber meine Dictate zu den
neueren deutschen System Auch

Fichte: Thats .

zu finden ist, bes

htslehre in der nach
seinem Tode erschienenen ehre nachzuholen und
zu würdig

inss Abicht's in vieler Hinsicht vortreff-

aus der Menschheit entwickelten

renth 1792 hier gewürdigt Verden. I
1

erklart recht als: ang» htet auf den /

der freien Vernunft Z. B T

kann ihren unveränderlichen letzten "Willen-grund. den be-

stimmten Gedanken von ihrem letzten um; o Zwecke
welchem alle andern Gedanken von Zwecken und

Mitteln angemessen und geweiht seien Ferner

Grundsatz 15: . . . 1. .--rwlen die positiven Rechte kontradic-

I werden den natürlichen Rechten, d. h.

denje: -runden, die aus der Natur einer

;er aus . it und ihren absoluten Zwecken,

und aus den dazu nöthigen Bedingungen und Mitteln a s

leitet werden Hierin kommt Abicht der Theorie

meines Grnndi hr nahe; auch ist es richtig, Bedingung
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und Mittel noch zu unterscheiden. Ein die Bedingnis-

dingendes ist ein Mittel sensu latissimo. nicht allemal aber

ein ZWeckmittel. — Weiter sagt er S. gl • ..Naturrecht

ist die Wissenschaft der menschlichen Eechte. insofern sie aus

der Natu -
I oschen und ans I r Natur aller Dinge, wel-

che die menschliche Natur als Bedingungen und Mittel ihrer

Zwecke fordert, abgeleitet und bewährt sind." Setzt man d

..Naturrecht ist die Wissenschi les menschlichen Rechts,

sofern es in . 3 Menschen und der Wesenheit
aller Dinge, welche die Wesenheit I

- Menschen als B«
nisse und ! ir ihren Lei - eck fordert, als wesentlich

erkannt wird", so ist der /Lus brück schon netter und wesen-

harter. Besser: Natur-recht ist die Wiss Uschi les in reiner

Vernunft erkannten Ganzen der menschlichen Lebensbeding-
heit. Auch fehlt in Abichts Erklärung: Menschheit
sell-Vereinwesen. wo dann das ler Einzelmenschen
gegeneinander als ein Inneres Immanentes ers /.eint, erkannt

und gestellt werden muss.

Ontei ien Systemen des Naturrechts, welche das Selbst-

bewusstsein des Ich nicht übersteigen, erscheint Abi
Naturrecht als der gründlichste, umfassigst reinst vernünf-

Es ist aher zu beachten, ss 1 icht nur die nie-

dere Sphäre des Rechts „Rechte w
der absoluten Zwecke, worauf die absoluten Eechte berech-

tigen" sind. Dadurch unterscheidet sich Abichts .recht

rlich von dem meinen. Ereilich bezieht auch er die

höhe. ssphäre mittelbar

tegorif lei Möglichkeit weil eben nur 3 I .ragte m -

ist . indem er x. R S. -
-

d Jedermann und gegen alle Ding ach Atög ichkeit

zu erhalten: inim-: o thun und zu ur ..s ihr

ihre unveränderliche Natur zu thun und zu um: noth-

wendig macht und gebietet."

Nun noch:
eu En le des

k»2 schon g Grundlage des Natnrrechts

Philosoph, sehei mdriss des ...'.-.

Ich hat: nach Fichte
. . : e auch im

ruber _ ihern Systemen kannte ich am
genauesten das Plat Von Kant und

Ficht le ich aus den bereit - rreu Gründen
nicht befriedigt, und durch Spinoaa nicht aus

weiter unten anzuführenden Gründen. Ich unternahm

zunächst jene analytisch subjectrre Begründung und fand

sich in jenen. L8 i -druckten Buche findet und was ich der

Hauptsache nach auch hier : gestellt habe, aber hier



42 Erste Abtheilung.

noch mehr. — Diese Begriffsbestimmung des Rechts findet

sich bestimmt so in keinem frühern mir bekannten Systeme.

Noch am nächsten scheint selbiger Thomas von Aquino
(geb. 1224) zu stehen; denn nach diesem „soll der Staat die

Bedingungen eines wahrhaft menschlichen Lebens herstellen,

welche eben das allgemeine Beste ausmachen. Ein Staat ist

um so vollkommener, je mehr er dies leistet, und seine Re-

gierung ist um so besser, je mehr sie eine friedliche Einheit

zu bewirken vermag, j einehr sie die Bedingungen eines wahr-

haft menschlichen Lebens herstellt und die Kräfte aller Bür-

ger zu diesem Zwecke vereinigt." Eigenthümlich wesentlich

ist meiner Darstellung der Gang der Entwicklung vom Ganzen

in die Theile, und die organische Unterstellung aller beson-

deren Rechte unter das Recht der Menschheit.

Von den nach meiner Grundlage des Naturrechts er-

schienenen Systemen des Naturrechts hat die Mehrzahl die

Kantischen Gedanken weiter ausgeführt (Krug in der Dikäo-

logiei und berichtigt und genauer bestimmt.

Einige sind zu älteren Darstellungsarten zurückgekehrt

und haben der Rechtslehre die Sittenlehre untergeordnet, z. B.

Bouterwek, Schulze, Gerlach.
Andere haben neue Begründungen versucht z. B. Hegel,

Solger, Trox ler und Andere aus der Schellingschen Schule,

welche aber nicht blos subjectiv analytisch sind.

Unter allen diesen neuern Bearbeitungen, die nach meiner

Grundlage erschienen sind, stimmt keine mit meiner Defini-

tion des Rechts überein als die von Bouterwek und Ger-
lach. Die in Bouterwek's Lehrbuch der philosophischen

Voi•Wissenschaften aufgestellte, die der meinigen am nächsten

kommt (S. 50 u. a. 0.\ lautet: „Das Recht ist die Summe der

äusseren Bedingungen des sittlichen Daseins" oder: „der äusse-

ren Bedingungen einer moralischen Existenz."

Zur Verdeutlichung meiner eigenen Begriffsbestimmung

begnüge ich mich, hier die Hauptunterschiede beider bemerk-

lich zu machen.
„Summe" dies wäre gleichbedeutend mit Aggregat, Ge-

sammtganze, Theilganze. Dabei denkt man zuerst an Theile

und Vielheit. Ich aber sage: das Ganze, das organische Ganze.

Da wird zuerst an Ganzheit und Einheit gedacht, worin und
wodurch bestimmt erst weiterhin auf die Theile und das

Viele des Mannigfaltigen erkannt wird. Es ist so, als wenn
gesagt würde: der Leib ist die Summe seiner Glieder. In

der Grundlage S. 119 sage ich innerhalb einer weitern Aus-

führung ausdrücklich Folgendes: „Das Recht ist Ein orga-

nisches Ganze wie die Vernunftbestimmung selbst, — die

innere Form des Rechts ist absolute Consequenz; jedes be-

sondere Recht kann nur begründet, gewürdigt, bestimmt und
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begrenzt werden in Beziehung zu dem ganzen unendlichen

Organismus aller Rechte, dessen organischer Theil es ist."

„der äussern Bedingungen": nach meiner Bestimmung nicht

bloss leiblich und körperlich sinnlich äussere, sondern äussere

jeder Art hinsichts des endlichen Vernunftwesens, auch im
reingeistigen Leben; ja späterhin wird sich zeigen: auch für

das endliche Vernunftwesen äussere in Hinsicht Gottes.

„sittlichen Daseins". Das Sittliche ist nur ein Theil

unserer Yerimnftbestimmung. Also enthält zwar das Eine

Recht auch unter andern die äusseren Bedingungen des sitt-

lichen Daseins oder welche des sittlichen Lebens, da der

Mensch auch in sittlicher Hinsicht sich nur innerhalb der

Rechtsgesellschaft ausbilden und vollenden kann. Aber das

Recht für die Sittlichkeit ist nur ein Theil des Einen Rechts,

welches die äussern Bedingungen auch für alle andern Theile

der menschlichen Bestimmung enthält, z. B. für Religiosität

(Gottinnigkeit, Gottvereinleben 1, für Liebe, für Wissenschaft,

Kunst u. s. w. Also verwechselt Bouterwek's Erklärung

des Rechts einen untergeordneten Theil mit dem Ganzen des

moralischen Daseins. Dasein ist eine bloss formal-materiale

Kategorie, eine Bestimmniss der Modalität; deshalb ist viel-

mehr Lebens-„Vernünftigkeit" der ganzen menschlichen „Be-

stimmung" zu sagen. Denn die Aussage niuss den Inhalt

oder Gehalt des Rechts befassen.

Eben in dieser Beschränkung, Restriction des Rechts-

begriffs ist der Hauptunterschied der Theorie Bouterweks
und meiner Theorie enthalten. Denn dadurch wird die Rechts-

wissenschaft wiederum der Sittenlehre als untergeordneter

Theil einverleibt und in ein abhängiges Verhältniss zur

Sittenlehre gestellt, welches eben Kant und Fichte und

Andere mit Fug vermeiden wollten. Hierüber sagt Pölitz

Naturrecht, d. i. die StaatsWissenschaft, Theil I, p. 45) ganz

richtig: „Kant, Fichte, Feuerbach stellten zwar Rechts-

und Pflichtenlehre als untergeordnete Theile der praktischen

Philosophie überhaupt auf, zogen aber zwischen Legalität

und Moralität eine scharfe Grenzlinie. Viele der folgenden

Schriftsteller schlössen sich mehr oder weniger an diese an,

bis Schulze und Bouterwek wieder zu der in der Ver-

nunft selbst begründeten Identität der Rechtsphilosophie und

der Ptiichtenlehre zurückkehrten." Fast auf gleiche Weise er-

klärte sich Krug darüber, Dikäologie S. 19 ff.

Zu dieser Pölitz 'sehen Stelle nur die Bemerkung: dass

die Gegenpartei gegen diese Unterordnung der Rechtswissen-

schaft unter die Sittenlehre seitdem nicht weniger stark und

zahlreich ist, wobei sich das Merkwürdige zeigt, dass beson-

ders diejenigen Naturrechtslehrer dawider sind, die zugleich

positive Rechtslehrer sind; diesen freilich muss bei dem Reich-



44 Erste Abtheilung.

thum ihrer geschichtlichen Kenntniss die Selbständigkeit der

Rechtswissenschaft der Sittenlehre gegenüber am offenbarsten

einleuchten. So z. B. Bauer, Naturrecht, 3. Ausgabe 1825,

p. 6, vorzüglich S 30, Note c, welchem Uitheile ich bei-

stimme.

Die von uns gefundene Definition des Rechts hat das

Wahre aller jetzt erklärten in sich, und enthält die Eine,

selbe und ganze Wesenheit des Rechts rein, wie selbige in

keiner der erwähnten Darstellungen des Rechts enthalten ist.

Dies ist aber dadurch erlangt worden: dass keine einseitige

Ansicht zum Ziele gelangt, von keiner ausgegangen worden,

und dass nicht eklektisch verfahren worden ist, sondern die

reine und ganze Analysis ganz unabhängig von Neuem an-

gestellt worden ist.

ni Dreizehntes. Hier zeigt sich auch schon der Gliedbau

der Organismus i der Rechtswissenschaft.

1. Ms ist gefunden worden, dass der Begriff des Rechts,

welcher auch den Begriff des Staates umfasst, seinen Gegen-
stand ganz und ungetheilt enthält. Folglich auch alle end-

lichen Vernunftwesen, nach ihrer ganzen Natur; also auch nach
allen Arten dazusein (nach allen Modalitaten. Ja in der all-

gemeinen, ungetheilten Erfassung des Recntsbegriflfes wird

auf diesen Gegensatz der Daseinheit noch gar nicht gesehen.

Erst die weitere Entfaltung dieses Begriffe kann lehren, wie

das Recht nach den Kategorien der Möglichkeit, Wirklichkeit

und Notwendigkeit bestimmt wird.

Diese allgemeine, allumfassende Anerkenntniss des Etechts-

begrifls ist also der oberste Theil der Rechtswissenschaft und
kann die unbedingte und absolute und universale Rechts-

wissenschaft genannt werden.

Da ist an den Gegensatz des Urbegriffs (Idee) und Ge-
schichtbegriffs (historischen Begriffs), des Urbildes (Ideales) und
des geschichtlichen Bildes (Gegenbildes) noch gar nicht ge-

dacht, sondern es wird nur dies behauptet: dass sowohl die

Idee und das Ideal des Rechts, als auch das geschichtliche

wirkliche Recht in und unter dem Rechte selbst begriffen sind.

Dies ist der oberste Theil der Rechtsphilosophie.

2. Da aber das Recht sich wesentlich auf das Leben be-

zieht, und da das Recht nur durch vernünftige, frei wollende

Wesen hergestellt werden kann und soll, so ergiebt sich in

dem Begriffe des Rechts der Gegensatz des Möglichen, (.las

da sein soll und des Wirklichen (geschichtlich Dargestellten)

was da in der Zeit ist und sein kann und geworden ist, weil

es werden konnte.

Es ist bei diesem Gegensatze des Möglichen und des

Wirklichen nur von dem Gegensatze des zeitlich Möglichen
und des zeitlich Wirklichen die Rede. Es findet hier Viel-
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bedeutigkeit des Sprachgebrauchs statt, indem „wirklich" in

zweierlei Sinn verstanden wird

theils als wesenheitlich z. B. bei mathematischen Dingen,

das Dreieck hat wirklich diese Eigenschaften.

theils als wirklich in der Zeit, im Leben dargestellt,

dargelebt, i. e. quod agit, was wirket oder erwirket wird.

Das Recht ist in beiderlei Sinn wirklich theils wesen-

haft, theils bestimmt wirklich zu sein in der Zeit.

Hier werde ich „wirklich" nur in der zweiten Bedeutung
nehmen.

a) Das Recht ist durch Freiheit möglich; freie Wesen
haben Fähigkeit und Vermögen, das Leben dem Rechte ge-

mäss zu bilden; das Recht ist also eine Vernunftidee, und
zwar eine postulare Idee, ein Vernunftpostulat, gültig für alle

Zeit, für alle Welt, sofern freie Vernunftwesen sind und ge-

dacht werden.

Der Einzelmensch und die Völker können also, ihrem

Vernunfttriebe gemäss, das Recht und den Staat nur ver-

wirklichen, wenn und sofern sie das Recht als Idee und Ideal

erkennen; denn nur dann können sie es sich als vernünftigen

Zweckbegriff setzen, erkennen und kunstgemäss ausführen.

Es muss also in und unter der allgemeinen Rechtswissenschaft

auch das Recht als Idee und Ideal erkannt werden.

Das Recht nun als Mögliches, als dem endlichen Ver-

nunftwesen unbedingt Gebotenes, üarzulebendes ist eine ewige,

für alle Zeit gültige Wahrheit, also dessen Erkenntniss eine

ewige Wahrheit. Da nun Philosophie Erkenntniss der ewigen

Wahrheit ist, so ist dieser Theil der Rechtswissenschaft aller-

dings zur Rechtsphilosophie gehörig, aber nur ein innerer

untergeordneter Theil der Rechtsphilosophie, deren oberster

Theil jene allgemeine Erkenntniss des Rechts ist, die über

der Ganzheit des Ewigen und Zeitlichen erhaben ist.

b; Aber das Recht wird in der Zeit dargelebt, in jeder

Zeit, auch im Leben dieser Menschheit, auch in diesem Ver-

flusspunkte. Es ist wirklich und wird zeitstetig. Denn wäre

es gar nicht wirklich, so wäre gar kein Bedingniss des ver-

nunftgemässen Lebens hergestellt, also das Leben der Men-

schen enthielte gar nichts Vernünftiges; — das heisst: es

wäre gar kein Leben eines Vernunftwesens, — es wären

also diese Wesen gar keine Vernunftwesen. Es ist eine ste-

tige Entwickelung innerhalb des Einen Ganzen des Lebens

der Einzelnen, der Völker, der Menschheit.

Und es wird durch Freiheit in endlicher Bestimmtheit

— Individualität. Daher ist diese geschichtliche Erkenntniss

des Rechts in sich selbständig, von der idealen Rechtswissen-

schaft nie erreichbar. Also steht dem zuletzt genannten

Theile der Rechtsphilosophie die geschichtliche Rechtswissen-
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schaft selbständig gegenüber. Nicht aber steht sie dem ober-

sten Theile der Rechtsphilosophie selbständig gegenüber, son-

dern ist diesem untergeordnet, — sogar nur durch diesen

oder durch dessen Ahnung möglich.

Aber b; widerstreitet nicht an sich mit a , sondern eben
das vollendete Leben vollendet auch das Urbild des Rechts
auf endlich bestimmte, eigengute und schöne Weise.

3. Aber da das Recht durch Freiheit endlicher Wesen
hergestellt wird, und sofern das der Fall ist, so kann es nur
gefasst werden, wenn das werdende Recht mittelst der ab-
soluten Erkenntniss des Rechts auf das ewige Recht stetig

bezogen wird; also das Herstellen des Rechts selbst bedarf
jener idealen philosophischen Erkenntniss des Rechts selbst

als eines Factors, als einer inneren Grundbedingung. Aber:
dann folgt auch mit der Endlichkeit zugleich die Mög-
lichkeit der unvollendeten Bildung, der Missbildung, Fehl-
bildung auf dem Gebiete des Rechts, so wie alles endliche

Leben der Weltbeschränkung unterliegt, also der Mangel-
haftigkeit, Verstümmelung, Krankheit, Schwachheit fähig —
und dem Unglück ausgesetzt ist.

Der Einzelmensch und ganze Völker können also auch
im Gebiete des Rechts sich irren und fehlen, falsche Ent-
scheidungen setzen. Sie können sich zum Nichtrecht und zum
Unrecht verirren. Vgl. Thomas von Aquino. Dies kann
nur erkannt und verbessert werden durch jene ideale Ein-
sicht und durch die weise Lebenskunst, die darin begründet
wird.

Also ist auch ein dritter untergeordneter Theil der
Rechtswissenschaft im ganzen System der Einen Rechts-
wissenschaft erforderlich: die Vereinerkenntniss der ideellen

philosophischen Rechtswissenschaft mit der reellen rein ge-

schichtlichen Rechtswissenschaft in und durch jene ganze un-
geteilte höchste philosophische Rechtswissenschaft.

Dieses Grundverhältniss der einzelnen Theile der Rechts-
wissenschaft erscheint in meinem Wissenschaftssystem zuerst.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung dieser beiden Haupt-
theile der philosophischen Rechtswissenschaft. So ist die

Rechtswissenschaft Ein organisches Ganze. Und die stetigen

Ansprüche der idealen und der realen Rechtswissenschaft
werden auf diese Weise gründlich vermittelt und vereint.

Geschichtliche Erläuterungen.

Hier können wir nun auch die Benennung Naturrecht
beurtheilen.

1. Natur heisst aj ein Wesen, b) die gesammte Wesen-
heit eines Wesens (die gesammte Selb-Eigenwesenheit, Selbst-

wesenheit eines Dinges), c) die ewige unänderliche Wesenheit
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eines Wesens, der zeitlichen Wesenheit und Kunst entgegen-

gesetzt, z. B. das Unrecht ist der Natur des Menschen zu-

wider; d) die reine Wesenheit eines Wesens, sofern sie seiner

Beziehung zu Gott entgegensteht, da wird Natur und Gnade,

regnum naturae und regnum gratiae entgegengesetzt (z. B.

Thomas von Aquin). — Hier kann nur von b, c, d, die

Rede sein.

2. Danach kann der Begriff des Naturrechts sehr ver-

schiedenen bestimmt werden.

a) Das Recht, sofern es in der gesammten Wesenheit

freier Rechtswesen gegründet ist (jus quod natura, per natu-

ram nostram imo naturam rerum habemus, s. quod natura

nostra habet qua talis). „Natura juris ab hominis repetenda

est natura". Cic. de legg. I, 5. Dann ist das Eine ganze

Recht das Naturrecht. Dann ist aber auch der Beisatz so

müssig, als wenn man die ganze Philosophie in diesem Sinn

Naturphilosophie, die ganze Sittenlehre Natursittenlehre nennen

wollte.

ß) Die ewigwesentliche Erkenntniss des Rechts, der zeit-

lichen Bestimmtheit des Rechts (die man das positive Recht

nennt) entgegengesetzt. Also der untergeordnete zweite Theil

der Rechtsphilosophie.

Dann taugt die Benennung nicht; denn das in der Zeit

wirkende Recht ist auch natürlich, es geht ja eben hervor

aus der Natur des Menschen, die da in der Zeit wirkt. Dass

das zeitlich bestimmte Recht theilweis ideewidrig sein kann,

ist wahr; geht aber auch aus der endlichen Natur der end-

lichen Vernunftwesen hervor, „es ist unnatürlich".

y) Eine beschränktere Begriffsbestimmung ist die, welche

das Naturrecht in den Zustand des Menschen vor Errichtung

des Staates setzt: als das rechtliche Verhältniss der Menschen,

welche noch nicht in eine allgemeine, reinmenschliche Rechts-

gestalt vereint sind, also der Staatenbildung vorausgehe.

Naturzustand kann aber am wenigsten als Normalstand an-

gesehen werden. Es ist vielmehr dem Menschen natürlich,

ja nothwendig, aus diesem untergeordneten, rohen Naturzu-

stande heraus zu gehen; dieser Zustand ist aa) allerdings

auch natürlich, ßß) aber auch unnatürlich, weil die mensch-

liche Natur Geselligkeit fordert.

(5) Das Recht, sofern es dem göttlichen Rechte entgegen-

steht. Aber auch dann passt die Benennung nicht. Die

philosophische Rechtswissenschaft hat auch die Frage nach

dem göttlichen Rechte zu entscheiden a) inwiefern das Recht

von Gott stammt, b) inwiefern wir Rechte gegen Gott zu er-

füllen haben. Also befasst die Rechtsphilosophie beides, das

reinmenschliche und das reingöttliche Recht.

Das Wort „Naturrecht" ist also aufzugeben. Hier ist es
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verstanden als reinphilosophische Rechtslehre nach ihren

beiden untergeordneten Haupttheilen.

Der geschichtliche Ursprung des Namens Naturrecht jus

naturae, jus naturale, geht weit zurück in der Geschichte der

Wissenschaft. Schon Aristoteles unterscheidet das natürliche

Recht, cpvoi/.ov dr/.aiov, dr/.cuov qrvaei, das bleibende, das

Allgeineinmenschliche auf die menschliche Natur gegründete,

d. h. was infolge der unänderlichen Natur des Menschen und
der Dinge recht ist, von dem gesetzlichen Rechte, voptxov sive

vofxio, das ist von dem, was durch individuelle Gesetzgebung
recht ist und wird, und dem Billigkeitsrecht, emei/.eg.

So auch Cicero: „Non ergo a praetoris edicto, neque a

XII tabulis, sed ex intima philosophia haurienda juris disci-

plina." Cic. de legg. I, 5.

fVergl. die schöne Stelle Cicero's, die Krug zum Motto
auf der Rückseite des Titels gemacht hat. Cic. de legg. II, 4
„Hanc video sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque
hominum ingeniis excogitatam, nee scitum aliquod esse po-

pulorum, sed aeternum quiddam, quod Universum mundum
regeret imperandi prohibendique sapientia; ita prineipem le-

gem et ultimam mentem esse dicebant, omnia ratione aut

cogentis aut vetantis Dei, ex qua illa lex, quam Dii humano
generi dederunt, recte est laudata, est enim ratio mensque
sapientis, ad jubendum et ad deterrendum idonea")

„Est haec non scripta, sed nata lex, quam non didici-

mus, aeeepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus,

hausimus, expressimus; ad quam non docti, sed facti, non in-

stituti sed imbuti sumus." Cic. pro Mil. c. 4.

Thomas von Aquino (Summa, Quaest. LVII, art. II)

unterscheidet namentlich jus naturale und jus positivum, und
erklärt das Erstere quod ex ipsa natura rei sequitur, und
das zweite, quod a voluntate humana procedit, s. quod lege

positum est. Zugleich setzt Thomas ibid. Quaest. XCIV,
art. 11 etc. die lex naturae s. lex naturalis dem Zustande
der Gnade, gratia, entgegen; der lex naturalis schreibe das

jus naturale vor.

(Uebergang zur synthetischen Begründung s. Grundlage
p. 29 ff.)
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Zweiter Abschnitt.

Fortsetzung der subjectiven Analysis bis zur Anerkennung des
Principes der Wissenschaft überhaupt und der Rechtswissen-

schaft insbesondere.

(Gedruckter Abriss, S. 12, zweiter Abschnitt.)

Erstens. Erhebung zu dem Gedanken Gottes als des Princips

des Seienden und des Erkennenden.

Eben das, was wir bis hierher als evident und ewigwahr

anerkannt haben, nöthiget uns, unsere Forschung zu erwei-

tern, — sie höher und tiefer anzulegen; eben durch die

innere Beschaffenheit des analytisch Erkannten werden wir

weiter, über das Erkannte hinausgetrieben, indem die Erkennt-

niss der wissenschaftlichen Begründung ermangelt und auch

in ihrem Inhalt selbst mangelhaft ist.

A. Unsere bisherige Erkenntniss des Rechts ist der Form
nach als Erkenntniss unvollendet: es fehlt die wesentliche

Urbegründung. Denn a) unsere bisherige Erkenntniss des

Rechts beruht auf unserer individuellen Selbsterkenntniss, auf

der Erkenntniss und Anerkennung unserer selbst als end-

licher Vernunftwesen ; sie ist also nur ein Theil dieser Selbst-

erkenntniss. Aber
er) Jeder findet sich als endlich an sich und in sich; es

entsteht also wie bei allem Endlichen die Frage nach

dem Grunde, d. h. nach dem höhern Ganzen, worin

und wodurch das Endliche sei. Diese Voraus-

setzung des Grundes, die wir bei allem Endlichen

unwillkürlich machen, zwingt uns, unser Selbst, —
uns als endliches Wesen in unserem Selbstbewusst-

sein zu übersteigen. Damit das endliche Vernunft-

wesen sich selbst, als solches, begreife, bedarf das-

selbe eines höhern, worin und wodurch es sei.

ß) Das Mannigfaltige, welches wir in uns finden (als

welches wir uns finden) und insonderheit unsern Ver-

nunftcharakter, haben wir mit Anschaulichkeit (Er-

sichtlichkeit, Evidenz) gefunden; auch zeigt es sich

als innere Wahrnehmung (als Inwahrnehmniss), dass

dieses Mannigfaltige ein organisches Vielfache ist;

aber es entsteht hier zugleich die Frage nach dem
Grunde dieser Organisation: warum, wodurch, wozu
das alles) ist? — Und auch diese Frage führt uns

aufwcärts zu jenem Höheren, welches als der Grund
unserer ganzen Wesenheit auch der Grund unseres

innern Mannigfaltigen und insonderheit unseres Ver-

nunftcharakters sei. (Fichte meinte, es genüge zu

zeigen, dass und wie ein Jedes dieses Mannigfaltigen

K r a n s e ,' Philosophie des Rechts. 4
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unter sich zusainmenhängig Bedingung des Selbst-

bewusstseins sei)

b) Aber unsere bisherige Erkenntniss des Rechts beruht

auch auf der Erkenntniss und Anerkenntniss äusserer Wesen:
a) der äusseren Natur, durch deren Leben auch unser

vernünftiges Leben mitbestimmt ist, und deren noth-

wendige Gesetze sowohl, als auch deren individuelle

Lebensgestaltung, wie wir sahen, den einen Theil der

äusseren Bedingungen der Vernünftigkeit, d. i. der
Rechte, ausmacht.

Dass wir nun die Natur anerkennen, ist gewiss;

aber wie gelangen wir dazu, unsere Selbstheit im
Bewusstsein zu überschreiten (zu übersteigen)? wie

wissen wir von der Xatur? — und an sich betrach-

tet, da wir doch behaupten, dass die Xatur ein selb-

ständiges Wesen ist, was und wie und warum ist

eigentlich die Xatur, welches ist ihre Wesenheit für

sich, und wie kommen wir und die Xatur dazu, mit
untereinander verbunden zu sein, unsere Kräfte ge-

meinsam zu haben und auszutauschen und so innig

und so unauflöslich und so stetig vereinzuleben?

Welches ist die wahre Stellung der Xatur und des

Geistes (der Vernunft) und welches ist daher inson-

derheit die wahrhaft rechtliche Würdigung der Xatur
und ihres Lebens? sind wir befugt, vororganische

und organische Xaturgebilde (Thiere, Pflanzen, und
andere Xaturgebilde) als blosse Sachen anzusehen
und zu behandeln, für unsere Vernunftzwecke unbe-

dingt zu gebrauchen und zu verbrauchen? (unseren

Vernunftzwecken zu unterwerfen und aufzuopfern ?

.

und sie durchaus nicht zuvörderst als Selbstzweck

zu betrachten und zu behandeln?

Und insonderheit, wie kommen wir zu dem Ver-

ein mit unserem Leibe, den wir doch zugleich als

selbständigen Theil der Xatur anerkenneu? und wel-

ches ist insonderheit die rechtliche Betrachtung und
Behandlung des Leibes? — Und diese Fragen sind

alle für das Recht gar nicht gleichgültig oder un-

wichtig. Also auch hinsichts der äussern Xatur wer-

den wir vermittelst des Gedankens vom Grunde zu

zu dem Gedanken eines Höhereu geführt, was der

Grund der Xatur und des Geistes und des Vereines

beider sei,

ß) und auf der Anerkenntniss anderer Vernunftwesen,

welche vermittelt ist durch den Leib. Warum diese

Vermittelung? ist dies die einzige Weise, wie die

Vernunftwesen unter sich in individuellem Leben ver-
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bundeu sein können? Hiernach sind alle unsere ge-

sellschaftlichen Rechte mitbestimmt und dadurch be-

schränkt und mitbedingt. Wie verhalten wir uns
eigentlich als endliche Wesen zur Vernunft und als

deren Glieder zur Menschheit?

B. Unsere bisherige Erkenntniss des Rechts und des
Staates ist auch hinsichts ihres Inhaltes unvollendet, da uns
die auf bisherigem analytischem Wege gewonnene Erkenntniss
gerade über das, was der Rechtswissenschaft erstwesentlich

ist, keinen Aufschluss giebt: und zwar
a) nicht hinsichts des Einen Grundes der Wesenheit und

des Daseins (der Daseinheit) aller Wesen und Wesenheiten
(alles Wesentlichen', indem wir zwar soeben gefunden, dass
wir zu dem Gedanken desselben getrieben werden, aber die-

sen Gedanken selbst eben noch nicht ganz und an sich selbst

gefasst und noch nicht wissenschaftlich erkannt und anerkannt
haben.

(Wie denn auch z. B. Kant sagt: wir können den höch-

sten Grund, das unbedingte Urwesen denken, aber, ob es sei,

ob diesem Gedanken objective Gültigkeit zukomme, Das sei

die Frage, welche das endliche Vernunftwesen sich nicht be-

antworten könne.)

Wenn aber dieses Eine Ganze, hinsichts dessen Alles

ein (Ein, sein) Inneres ist, nicht erkannt wird, so ist auch
die Rechtswissenschaft unvollendet, und zwar im Erstwesent-

lichen.

b) nicht hinsichts des Begründeten, denn in unserem un-

mittelbaren Selbstbewusstsein und in der Sphäre der äussern

Erfahrung des Lebens erscheint uns Alles als der Wesenheit
nach endlich, so auch der Form nach in Zeit und Raum und
Kraft:

a) ich mir selbst, denn ich erkenne mich nur seit einer

kurzen Zeit. War ich früher auch da? Werde ich

nach dem Tode sein, und hat mein jetziges Leben
auf ein früheres und ein künftiges wesentliche Be-

ziehung? Dies ist von Wichtigkeit auch für die Be-

stimmung der Rechtssphäre dieses Lebens, z. B. für

Berufswahl, Ehe; Todesstrafen, Selbstmord u. s. w.);

letzten Willen (Testament).

ß) mir die Natur; nur die endliche Sphäre des Erd-

lebens ist uns einigermassen bekannt und zum Theil

zugängig. Der grosse Plan in der Entfaltung eines

Sonnensystems und des Verhältnisses der Geisterwelt

in selbigem ist uns noch ganz unbekannt. Ge-

schweige die unendliche Natur selbst. Urgeister,

Genien kommen zu dieser Erde hernieder und gehen
4*
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von dannen — woher? — wohin? nach welchem
Gesetze: Berufswahl, Rechte des Genius.

v mir andere Menschen, aa< jeder für sich, ßß) alle

zusammen, als Gesellschaft; an Zahl, an Zeit, an
Raum, an Lebensvollendung erscheinen sie mir nur
endlich in der Wahrnehmnung. Sind denn endlich-

viele, oder unendlichviele ? ist daher Jeder als Bürger
eines unendlichen Vernunftreiches zu betrachten und
zu behandeln? Giebt es ein Weltbürgerrecht im
ganzen, vollen wahren Sinn, wie ich es schon in

meiner Grundlage 1803 abgehandelt habe?
Nun finden wir zwar in uns die höheren Ideen als

Ahnung:
der eigenen ewigen, der Zeit nach unendlichen Persön-

lichkeit,

der Unendlichkeit der Einen Natur,

der Unendlichkeit des Einen Geisterreichs,

der Unendlichkeit der Einen Menschheit im Weltall ,

und vor und über diesen Ideen allen, die Idee des Einen un-

endlichen Wesens, das ist Gottes, worin und wodurch alles

sei, was ist.

Man könnte al<o sagen: wenn wir diese Gegenstände

auch nicht eigentlich wissen, sie nicht eigentlich wissenschaft-

lich erkennen, so haben wir doch davon die gläubige zuver-

sichtliche Ahnung, da Geist und Herz davon Zeugniss giebt,

u. s. w.

Es ist allerdings wahr, dass diese Ahnungen schon weit

unter den Gebildeten der europäischen Völker verbreitet sind;

es ist unleugbar, dass es gerade einen grundwesentlichen Vor-

zug dieses modernen Zeitalters ausmacht, dass diese Ideen

als Ahnungen bereits zum Theil Gemeingut geworden, schon

in das gemeinsame Volksleben Eingang gefunden. Es ist dies

auch gerade ein erwünschtes Ereigniss, dass Ahnung dieser

Ideen auch bei den Jünglingen, die sich der Rechtswissen-

schaft widmen und auch bei uns vorausgesetzt werden kann;

denn hierdurch ist Empfänglichkeit an Geist und Herz für

die höchste Erkenntniss und für die reinen und tiefsinnigen

Lehren der Wissenschaft, auch der Rechtswissenschaft insbe-

sondere, begründet und gesichert. — Allein damit ist hier

nichts gethan, hier kommt es lediglich auf Wissen, auf Ein-

sicht an; — denn nur auf Einsicht, auf wissenschaftliche

Erkenntniss, nur auf sie, nicht auf Ahnung, Meinung, Herz,

Gefühl u. d. m. kann auch die Befugniss gegründet werden,

dass das Recht auch auf dieser Erde hergestellt werden müsse,

und nur darauf kann sich auch der Anspruch der Rechts-

wissenschaft gründen, dass sie allgemein gültig sei, dass sie

von Jedem, der, an Geist und Herz vorbereitet, selbstthätig
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Einsicht in selbige gewinnt, sie als gültig anerkennen müsse
und sie unfehlbar als gültig anerkennen werde.

Wollten wir bei jenen Ahnungen stehen bleiben, so ent-

steht die Frage nach der objectiven Gültigkeit, ausserdem
sind diese Gedanken noch nicht einmal klar und bestimmt.

So z. B. hinsichts des Verhältnisses der unendlichen Vernunft,

Natur und Menschheit Welt) unter sich und zu Gott.

Es bleiben also hier immer noch gerade alle Haupt-
fragen unbeantwortet. Denn wir haben das Recht noch nicht

erkannt als unbedingt, als in seinem unbedingten höhern, ja

höchstem Urganzen, noch nicht in seinem ganzen Gebiete.

Wir haben es nur zuvörderst in uns selbst erkannt, als Eigen-
schaft desjenigen unseres Vereinseins, was unser jetziger

Lebenskreis darbietet; nicht einmal in seiner Wesenheit inner-

halb der Menschheit dieser Erde, geschweige des Weltalls.

Aber es ist gleichwohl auch für unsern jetzigen Lebenskreis
und für unsere eigene innere Gerechtigkeit und für die Aus-
bildung und Darstellung des Rechts im Staate auch auf die-

ser Erde unumgänglich nothwendig, dass diese Fragen be-

antwortet werden.

Wir haben bishierher das Recht nur erkannt als das

Ganze der äussern von der Freiheit abhängigen Bedingungen
unserer Vernünftigkeit unseres vernunftgemässen Lebens).

Aber es ist eine höhere Umfassung nothwendig und möglich,

ein höheres Gebiet des Rechts, ein höherer Rechtsgrund, eine

höhere Rechtsbestimmniss und „Obliegenheit" ; wir müssen uns
zu höheren Rechtspersonen erheben und zu einem höhern
Ausdrucke des Rechtsgesetzes.

Auf den Einwand aber, das sei alles nicht nöthig, man
könne ohne das Alles lediglich durch Weiterbestimmung des

analytisch gefundenen Rechtsbegriffes hinlänglich erkennen,

was an sich für dieses ganze Leben auf Erden, in seiner

möglich höchsten Ausbildung Recht sei und sein könne, ant-

worten wir: Der reine Urtrieb des Wissens, der als ein hö-

heres Göttliches auch uns ergreift, treibt uns dazu an, und es

ist dieses nur eine schimpfliche Ausrede der faulen Vernunft

(ignava ratio) oder vielmehr der faulen Unvernunft. Auch ist

die Behauptung nicht richtig, denn
a) die ganze Bestimmung der Menschheit und des Men-

schen ist nur so und nur dann zu erkennen;

ß) auf dem gemeinen, noch so durchgeführten Standorte

und Gebiete der analytischen Erkenntniss kann gar darüber

nicht entschieden werden: ob und in welchen wesentlichen

Verhältnissen dieses Erdenleben des Einzelwesens und der

Menschheit mit Höherganzen des Lebens im Weltall als

Vorleben, Mitleben und Nachleben stehe. Wonach, wenn es

wäre, die wichtigsten und schwersten Rechtsfragen auch für
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dieses Leben auf Erden (z. B. Erbschaftsrecht, sofern es sich

auf rechtlichen und sittlichen Willen des Erblassers gründet,

Berufsrecht, Eherecht, Strafrecht, besonders Todesstrafen)

unentschieden blieben. Daher dann freilich in den Lehr-
büchern des Naturrechts ein willkürliches hypothetisches Ge-
rede und in den 'wirklichen Gesetzgebungen voreilige, will-

kürliche Entscheidungen und Gesetze über alle diese Gegen-
stände ohne Ende sich finden, nirgends aber bisher eine ur-

gründliche Entscheidung in reiner Vernunft, die in der wissen-

schaftlich entfalteten Gotterkenntniss gewonnen wäre.

Und zwar zeigt sich als die nächste, das Höchste be-

treifende Aufgabe, den Gedanken „unendliches, unbedingtes

Wesen, als Grund von Allem = Gott" zuvörderst zu verdeut-

lichen (in Klarheit und Reinheit zu denken) und zwar nach
Anleitung des Satzes vom Grunde.

Zweitens. Aufgabe, den Gedanken des unendlichen unbeding-

ten Wesens zu denken. (S. 14—17 des Abrisses.)

Es wird der blosse Gedanke gefordert, abgesehen von
der Frage: ob ein solches Wesen da sei. Diese Frage werden
wir dann beantworten, wenn wir dieses Gedankens selbst erst

ganz, rein und klar inne sind.

a) Wir werden veranlasst diesen Gedanken zu denken
durch den Gedanken des Grundes und der Ursache, welchem
Gedanken wir unwillkürlich Gültigkeit auf alles Endliche
beimessen.

Dieser Satz aber ist selbst eine endliche Behauptung,
auch er also muss seinen Grund haben; — auch der Grund
kann nur als begründet gedacht werden.

Als Grund kann nur ein Wesen gedacht werden, nicht

eine Wesenheit; vielmehr: Grund zu sein wird gedacht als

eine Wesenheit, als eine Eigenschaft dessen, was da Grund ist.

Aber in diesem Gedanken des Grundes, wenn er all-

gemein gelten soll, ist gefordert der Gedanke Eines Wesens,
welches der Eine Grund von Allem sei. Denn sollten mehrere
Wesen als letzte Gründe der endlichen Dinge bestehend ge-

dacht werden, so wären selbige von einander unterschieden,

wenigstens der Zahl nach also endlich, sie wären als Unter-
schiedne, als Endliche gedacht, also müsste für sie doch Ein
erster, oberster, einziger, allen gemeinsamer Grund gedacht

werden.

Eine Stufenreihe von Wesen, welche Grund seien, in

Unterordnung und Nebenordnung ist denkbar, aber nicht eine

endlose Reihe weder zur Seite noch auch nach oben.

b) Wir finden also in uns den Gedanken Eines W'esens,

welches der Grund sei von allen endlichen Wesen, selbst aber
nicht begründet sei, keinen Grund ausser, weder neben, noch
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über sich habe; welches auch der Grund sei von Vernunft,

Natur, Menschheit, auch von jedem einzelnen Wesen, jedem
einzelnen Menschen und was man Endliches denken möge.
Mithin auch als Grund des Grundes.

c) Also denken wir das Eine Wesen als das unendliche

Wesen, nicht in der oder jener Hinsicht unendliche, unbe-
grenzte Wesen, sondern als das in aller Hinsicht unendliche

Wesen, als nicht umgrenzt, begrenzt, als keine Grenze an
oder um sich habend.

d) Weil wir es als das Unbegründete denken, so denken
wir somit auch: dass ausser ihm Nichts, oder: dass nichts

ausser ihm. Denn denken wir irgend Etwas ausser ihm, als

ganzem Wesen, so müsste es von ihm unterschieden, abge-

grenzt sein, es müsste mit ihm gemeinsame Grenze haben,

welche das unendliche Wesen umgrenzte, — ein Anderes von
ihm abgrenzte; folglich wäre es in dieser Hinsicht endlich

und forderte, um gedacht zu werden, nebst jenem Aeusseren

selbst, wieder einen höheren Grund. Es ist gerade so, als

wenn ausser dem Einen, unendlichen Räume auch noch Ku-
geln, Kegel, Würfel u. s. f. sein sollten.

Mithin wird das unendliche Wesen auch gedacht als alles

Endliche in sich Seiendes, d. i. als das einzige Seiende, und
alles endliche Seiende wird gedacht als in ihm Seiendes; es

wird mithin gedacht als das Eine, Alles umfassende, Alles

in sich Haltende, Fassende.

a) In und ausser ist hier nicht auf Raum und Zeit, oder

auf Grösse, d. i. endliche Umfassenheit zu beziehen, sondern

in bezeichnet die Einheit der Wesenheit des Endlichen als

solchen mit der Wesenheit des unendlichen Wesens als sol-

chen, und zwar als untergeordnet, als begründet Enthaltenen

des unendlichen Wesens. Das ist: sofern das Endliche im
unendlichen Wesen ist, steht es auch unter ihm, ist abhängig

von ihm als von seinem Grunde (est inhaerens et dependens).

ß) Das Endliche ist begrenzt, umgrenzt; also auch seine

Grenze wird gedacht als in und durch das unendliche Wesen.

Dadurch wird das unendliche Wesen nicht selbst gedacht als

begrenzt, umgrenzt (finitum). Denn diese Grenze ist nicht

an ihm, sondern im Endlichen.

Erläuterung am Räume. Jeder Endraum ist auch räum-

lich, dreistreckig ausgedehnt, aber durch seine bestimmte

Grenzheit ist er endlicher Raum. Diese Grenze weset an ihm,

geht ihn als endlichen an, umschliesst ihn als endlichen, ganz

und gar aber nicht den unendlichen Raum selbst, als solchen,

afikirt nicht den unendlichen Raum. Vielmehr dadurch er-

weist eben der unendliche Raum seine Ganzheit als Wesenheit,

dass er in sich alles Gleichartige ist, ohne dass dieses in

ihm im Wesentlichen ein Anderes, oder auch durch die In-
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grenze von ihm und unter sich Losgetrenntes, Losgetheiltes,

Zertheiltes 'Isolirtes; wäre.

y) Also wird das unendliche Wesen auch gedacht als

über seinem innern Endlichen; mithin insofern als es über

ihm ist, hat es sein inneres Endliche ausser sich.

Man hat gesagt: das unendliche Wesen könne zwar nicht

gedacht werden als etwas Unabhängiges von ihm ausser sich

habendes, wohl aber als etwas von sich Abhängiges verur-

sachend, dass es ausser ihm sei.

Die in dieser Behauptung enthaltne Wahrheit ist vorhin

ausgesprochen, aber auch gezeigt worden, dass das vom un-

endlichen Wesen Verursachte bloss in dieser Hinsicht, und im
Gegensatze zu ihm als über ihm seienden', ausser ihm ist, nicht

aber ausser ihm als ganzes Wesen. Man lässt sich täuschen

durch endliche Ursächlichkeit endlicher Wesen, die auch ausser

sich wirksam sind, weil sie Unendliches ausser sich haben.

e; Mithin denken wir auch das unendliche Wesen als

das unbedingte Wesen oder als das absolute Wesen. Denn
Bedingheit ist Beziehung der Wesenheit nach aussen, dass

Etwas nur zugleich mit einem äussern, ihm Anderen ist, was

es ist.

f) Auch als ansich in seiner Wesenheit Eins oder iden-

tisch; das mit sich selbst der Wesenheit nach Eins, als un-

bedingt wesenheitgleich, sichselbstgleich, als das absolut Iden-

tische. Ausserdem, wenn in ihm als Ganzem Entzweiung, Zwei-

artigkeit, ursprüngliche Gegenartigkeit des ganzen Wesens
wäre, müsste der Grund ausser und über ihm gedacht werden.

(Grundirrthum Spinozas.

g) Wir denken das unbedingte Wesen als Grund, oder

mit andern Worten, wir denken, dass es Alles, was es in und
unter sich ist, durch sich ist. D. h., dass es, indem es End-
liches, Bestimmtes, Begrenztes in sich ist, dieses in Einheit

mit seiner ganzen Wesenheit ist. Oder: wir denken das End-
liche Wesen, sofern wir denken, dass es in ihm durch Grenze

bestimmt und unterschieden ist, dass aber seine endliche

Wesenheit in Einheit ist mit der Wesenheit des unbedingten

Einen Wesens selbst als solchen.

(Dies ist eine Sacherklärung (Realerklärung) der Grund-
heit und Ursachheit. Die Kantische und Wolfische geben
bloss Wörter statt Worte, z.B. Grund ist das wodurch u. s. w.;

„durch" aber ist schon particula causalis.)

Damit wird also zugleich 'anerkannt,

a) dass das unbedingte Wesen über allem Endlichen ist,

was in und durch es ist; oder dass es, als dessen Grund,

über und ausser allem Endlichen ist; dass also

ß) alles Endliche, alle endlichen Wesen in dem unend-

lichen Wesen als solchem sind, sofern es ihr Grund ist, unter
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und ausser ihm, keineswegs aber und in keiner Hinsicht

ausser ihm, sofern es das unbedingte Eine, unendliche, all-

befassende Wesen ist.

y) Da nun Alles Endliche als in, unter und durch das

Eine unbedingte Wesen seiend gedacht wird, sobald wir dieses,

als solches, denken: so müssen wir denn auch alles Endliche,

was wir denken, wahrnehmen, erfahren, uns selbst und die

Welt denken als in dem eben erklärten Verhältnisse der inne-

ren, untergeordneten Abhängigkeit zu dem Einen unbedingten,

unendlichen Wesen. Also Vernunft, Natur, Menschheit, nach

ihrer ganzen Wesenheit und Daseinheit. Also auch das ganze

Eine Leben der Welt, nach seiner ganzen unendlichen Be-

stimmtheit.

Anmerkung. Welt ist Inbegriff (nicht bloss Aggregat,

Summe, Produkt u. s. f.) alles Endlichen, welcher Begriff sich

in der Grunderkenntniss und durch sie zu dem Begriff Eines

im unbedingten Wesen seienden und lebenden Gliedbaues

(Organismus) verklärt. (Das Allgemeine und Ewige, und das

Eigenlebliche, Zeitliche, Individuelle.)

Aber dabei sind folgende Unterscheidungen nicht zu

vergessen,

dass nichts Endliches dem unendlichen Wesen selbst,

als solchem gleich, sondern, dass es in ihm unterschieden,

durch die Grenze in ihm gesondert, ihm untergeordnet ist;

dass also weder die Welt, noch irgend ein Wesen der Welt,

das Eine unendliche, unbedingte Wesen selbst ist,

dass es in und unter ihm durch dasselbe und von ihm
abhängig ist.

Also wird auch folgerichtig die Vernunft, die endlichen

Vernunftwesen, ihr Vernunftcharakter und ihr vernunftge-

mässes Leben, und dessen äussere Bedingungen, das Recht

desselben, in dem erklärten Verhältnisse zu dem unbedingten,

unendlichen Wesen gedacht; also als in, unter und durch es

seiend, und als in und durch dessen Wesenheit erkennbar.

Dieser Gedanke also, als giltig anerkannt, wird auch als

Princip der Rechtswissenschaft anerkannt.

h) Es wird also das unbedingte, unendliche WT

esen nicht

gedacht als ein Begriff; denn der Begriff ist Schaumig eines

Selbwesentlichen, nach dem jetzigen Sprachgebrauche gar nur

Gedanke der mehreren Einzelwesen gemeinsamen Merkmale,

auch nicht gedacht als Inhalt eines Urtheiles, nicht als Folge-

satz (Folgerung) eines Schlusses, sondern eben als das Eine

unbedingte, unendliche Wesen, welches alle endlichen Wesen
und aller endlichen Wesen Leben in sich enthält, begründet,

verursacht; — oder in sich, unter sich, durch sich ist. Folg-

lich auch nicht als eine abstracte Eigenschaft oder Wesenheit:

z. B. Unendlichkeit, Unbedingtheit, Einheit und Wesenheit-
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einheit (Identität), oder die moralische Weltordnung Fichte),

sondern als an und in sich dies alles seiend, aber mehr
als das, weder eins bloss, noch das Andere, sondern das

Wesen, welches dies Alles ist. Es sind dies also Gedanken
richtiger Prädicate, aber nicht der ganze ungetheilte Gedanke.
Daher

i) besser gesagt wird, es werde gedacht Wesen. Nicht

das Wesen, weil der Artikel Besonderheit anzeigt. Und per

eminentiam, das Eine Wesen, das absolute Wesen, das un-

endliche Wesen, u. s. f.

Auch kann und soll gesagt werden, es werde hiemit ge-

dacht: Gott, die Gottheit. Es „kann", denn in der Volksprache
wird mit diesem Namen derselbe Gedanke, den wir hier

denken, allerdings bezeichnet, obschon er in Vielem nur als

theilweise, noch unklare Ahnung, noch nicht in seiner Rein-

heit gedacht wird. Es „soll", denn die Wissenschaft darf sich

von der Sprache des Lebens, wo sie gut ist, nicht entfernen,

auch damit sie Eingang finde ins Leben.
(Nur haben beschränkte Philosopheme nicht Fug. dem

Volksprachgebrauche untergeschoben zu werden; z. B., dass

Gott ein ens extranmndanum sei, wovon der Ursinn als entis

supramundani schon angezeigt ist. Es ergiebt sich dies,

sobald erwogen wird, dass die Welt in und durch Gott ist,

und dass allerdings Gott, als über der Welt, ausser ihr ist;

also Deus est ens extramundanum quatenus supramundanum;
sed mundus est ens intra et infra Deum. Dass die Welt
ausser Gott, als Gott, d. i. als ausser dem Einen, selben, gan-

zen Wesen sei, hat keinen Sinn. Es ist also eine erst wissen-

schaftlich zu beantwortende Frage, inwiefern gesetzt werden
kann: dass die Welt ausser Gott, und Gott ausser der Welt.)

Bestimmen wir dieses Grundgedankens Verhältniss zur

Wissenschaft überhaupt und zur Rechtswissenschaft insbe-

sondere.

k) Nennen wir Princip überhaupt Das, woran und worin
etwas als an und in seinem Grunde ist, so ist das Eine un-

bedingte, unbedingtunendliche Wesen gedacht als das Eine
unbedingte, unendliche Princip, als der eine unendliche, un-

bedingte Grund von Allem, was ist: von allen Wesen, von
allen Wesenheiten, — von allem Wesentlichen. Aber als das

Princip, woran und worin Alles ist, was ist, als der allbefas-

sende Grund, nicht als ein Fremdes, das von aussenher ge-

bracht wird, sondern als das Eine Wesen, dem Alles Endliche

ein Inneres ist. Es wird also nichts aus dem Principe heraus-

gehend noch auch als in es hineingehend (hereinkommend) ge-

dacht, sondern Alles an oder in und durch es seiend.

Auch das Erkennen ist eine Wesenheit, ein Wesentliches;

mithin ist auch das Eine unbedingte, unendliche Wesen zugleich
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gedacht als der eine Grund alles Erkennens, als der Eine
Erkenntnissgrund, als das Eine Erkenntnissprincip (als der

Eine Erkenntnissgrund und Beweisgrund;.

Da Wesen oder Gott allein ist und alles Endliche in,

unter durch sich ist, so ist Gott auch der Einzige Gegen-
stand alles Erkennens, — und die Wissenschaft ist Eine, eine

unendliche, wie Gott. Sowie Gott der Sachgrund alles Er-
kennens, so ist Gott auch als der Eine Erkenntnissgrund der

Einen Wissenschaft anerkannt. Und es ist also der Grund-
gedanke „Gott" als der unbedingte Anfang und als der Eine
Inhalt der Einen Wissenschaft gedacht. Es wird nichts aus

dem Principe herausdemonstrirt, d. h. als ein Gott Aeusseres

dargestellt, noch weniger hineindemonstrirt, sondern alles wird
eingesehen als in und durch das Princip erkannt. (Hinein-

denionstriren in Gott unternehmen die, die da vom Menschen
Eigenschaften abstrahiren und sie deshalb Gott beilegen.)

Alle Erkenntniss aller Gegenstände ist also nur dann
vollendet, wenn diese Gegenstände erkannt werden, wie sie

in und durch Gott sind; und nur dann ist deren Erkenntniss
vollständig wahr, d. h. ihrer Wesenheit angemessen.

1) Folglich wird Gott auch nothwendig gedacht als der

Grund des Rechtes und das Recht ist wissenschaftlich, nach
seiner ganzen Wahrheit, nur dann erkannt, wenn es erkannt
wird, was und wie es als eine göttliche Wahrheit in und
durch Gott ist. Gott wird nothwendig gedacht als Grund,
als Urheber, als Quell des Einen Rechts, ja alles bestimmten,

besondern Rechts.

Der Grundgedanke Gott wird dann also auch nothwendig
gedacht als das höchste Princip der Rechtswissenschaft; das

ist als ihr höchstes Princip, welches ihr mit allen besondern
Wissenschaften, mit der Einen Wissenschaft gemeinsam ist.

Ihr eigenthümliches Princip aber als solches ist die allge-

meine Erkenntniss, was das Recht überhaupt in und durch
Gott ist.

Alles was erkannt wird, was und wie es an, in, unter

und durch Gott, was und wie Gott es ist, ist wissenschaftlich,

wissenschaftlich im höchsten, ganzen Sinne erkannt, absolut

wissenschaftlich, oder absolut organisch, oder synthetisch. Die
synthetische Begründung der Rechtswissenschaft wird also ge-

dacht als die Erkenntniss, was und wie das Recht überhaupt
in und durch Gott ist.

Das Alles gilt aber nur, sofern der Grundgedanke „Gott"

oder das Princip als giltig anerkannt wird; oder mit andern
Worten: wenn und sofern dem Gedanken Gott objective

Gültigkeit zuerkannt wird. Kann dies nicht geschehen, so

wäre das alles nur „ein erhabenes, schönes Hirngespinst".
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Drittens. Anerkenntniss des Gedankens „Gott" in seiner un-

bedingten Gültigkeit, oder Anerkenntniss Gottes als Grun-
des alles Wesentlichen und aller Erkenntniss, oder als des

absoluten Sachprincipes und Erkenntnissprincipes. (S. 17

bis 19 des Abrisses.)

Lassen Sie uns untersuchen, ob wir in uns die Befugniss

finden, den Gedanken des Einen unbedingten Wesens, d. i.

Gottes, als giltig anzuerkennen; das ist zu wissen: Gott ist,

Gott wird nicht bloss gedacht.

Was heisst eigentlich die Frage nach der Sachgültig-

keit (objeetiven Gültigkeit) des Gedachten. Sie beruht auf dem
Gegensatze des Erkennenden, des Erkannten und der Er-

kenntniss. Bei der Selbsterkenntniss sind wir uns unmittel-

bar inne, dass das Erkennende und das Erkannte und die

Erkenntniss dasselbe sind. Auch in Ansehung alles dessen,

was wir in uns finden, z. B. unsere Gefühle, unser Wollen,

unsere Phantasiegebilde.

Aber sobald wir etwas Aeusseres denken, z. B. äussere

sinnliche Gegenstände, andre Vernunftindividuen, so entsteht

die Frage: entspricht unserem innern Gedanken auch ein

Aeusseres? Es ist überhaupt gar nicht abzusehen, wie das

Ich als solches dazu komme, mit etwas Aeusserm verbunden
zu sein, und insonderheit es zu erkennen. Es kann das aus

dem Ich als solchem gar nicht erklärt werden.

Da wir nun im Innern dem Aeusseren ähnliches End-
liche bilden und vorstellen können, z. B. leibliche Dinge, an-

dere Personen, so ist zwar kein Zweifel an der innern Rea-
lität dieser Dinge und an der Wahrheit der Erkenntniss,

aber sobald behauptet wird, dass in einer äusseren Sphäre
ein Aehnliches damit Uebereinstimmiges da ist und lebt, so

entsteht die Frage nach der objeetiven Gültigkeit.

Diese Frage entspringt also in der Endlichkeit des er-

kennenden Geistes uud in dem ihm aufgedrungenen Gegen-
satze eines ihm Aeusseren gegen sich als Inneres.

Inwiefern also kann die Frage nach der objeetiven Gültig-

keit des Gedankens Gott stattfinden? Es scheint, sofern das

Eine unendliche Wesen gedacht wird als ausser und über

dem erkennenden endlichen Ich. Das endliche Ich aber denkt
laut des Inhalts jenes Gedankens sich selbst als ein Inneres

des Einen unendlichen, unbedingten Wesens, und Gott selbst

ohne allen Gegensatz Gottes nach aussen. Demnach findet

das endliche Ich diesen Gedanken als über den Gegensatz
des Innern und Aeusseren erhaben; es denkt, wie selbst

dieser Gegensatz als in und durch Gott ist; es denkt sowohl
das innere im Geiste (die phantasirte Wirklichkeit), als das

äussere Wirkliche in und durch Gott jedes in seiner Art und
Stufe; es denkt Gott auch als den Grund des Gegensatzes
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jedes Aeussern und Innern, also auch als Grund der Ver-
nunftfrage nach der äussern objectiven Gültigkeit unserer

Gedanken. (Dieses ist der eigentliche Lichtpunkt für die

unbedingte Anerkennung Gottes als Sachprincipes und Er-
kenntnissprincipes.) Vielmehr also findet, wer den Gedanken
„unbedingtes Wesen" denkt, diesen Gedanken als den unbe-
dingten Grund der Wahrheit und Gewissheit seines Selbst-

bewusstseins.

Der endliche Geist findet dann, dass die Gewissheit

Gottes auch für ihn eine unbedingte (absolute), durch nichts

Endliches erweisbare oder beweisbare Gewissheit sein kann,

als der Eine, selbe, ganze, unbedingte Gedanke, die Eine un-

bedingte Schauung, — die Wesen-schauung. Wer den Ge-

danken Gott rein und ungetheilt denkt, wird inne, dass

dieser Gedanke und seine Gewissheit nicht aus der Gewiss-

heit des endlichen Selbstbewusstseins stammt, sondern, dass

Gott gedacht wird als der Grund auch der Wesenheit und
Daseinheit des Ich und dessen Selbstbewusstseins, sowie der

Gewissheit dieses Selbstbewusstseins. Und indem er Gott als

das Eine denkt, woran, worin und wodurch Alles, und dass

Alles eben in der Einen sich gleichen Wesenheit Gottes ent-

halten ist, sieht er auch den Grund der Möglichkeit ein, sein

endliches Selbstbewusstsein zu übersteigen, als welchen Grund
des Sich-über-sich-selbst-Erhebens er eben Gott anerkennt.

Er sieht ein, dass das Selbstbewusstsein der subjective

Lebenskeim seines Erkennens ist, der aber indurch die Grund-
erkenntniss „Gott" erst erleuchtet, erwärmt, befruchtet — ent-

faltet wird. Er sieht aber auch ein, dass der Grund davon,

dass er Gott denkt, dass der Gedanke Gott auch der Anfang
und Inhalt seines endlichen Bewusstseins ist, nicht er selbst,

der endliche Geist, sondern WT
esen, Gott, selbst ist; d. i. er

kann seinen Gedanken Gottes nur begründet denken durch

Gott; er erkennt auch seine Gotterkenntniss als Wirkung
Gottes in sich, als auch des Grundes aller Erkenntniss.

Wer bis dahin gelangt ist, erkennt also Gott an in dem
unbedingten Gedanken Gottes, er sieht ein, dass dieser

Grundgedanke, dieses Grundwissen unbedingt das Eine Ge-

wisse ist.

Dieses ist das Hauptsächliche, was ein denkender Geist

auf diesem Wege der theilweisen Analysis dafür (dazu) thun

und mitwirken kann, dass ein anderer denkender Geist den

Gedanken Gott selbst denke und anerkenne. Es muss jeder

hier für sich selbst stehen; dabei kann ein Andrer nicht für

ihn einstehen. Denn diese Erkenntniss ist die Eine, selbe,

ganze Erkenntniss selbst, die nicht durch eine andre ein-

gesehen oder begründet (bewiesen l werden kann. Der Ge-

danke und die Anerkenntniss Gottes ist in seinem eignen
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Innern, zum Theil seine eigne, freie That, die aber nicht aus

ihm, sondern selbst nur in Gott begründet und ausführbar
und begreiflich ist.

Es muss also von hier an für die Entfaltung alles Künf-
tigen, zunächst für die synthetische Begründung der Wissen-
schaft des Rechts vorausgesetzt werden, dass der Gedanke
Gott in seiner unbedingten Gültigkeit als Sach- und als

Erkenntnissprincip der Einen Wissenschaft und des Rechts
und der Rechtswissenschaft insbesondere, anerkannt sei (werde i.



Zweite Abtheiiung.

Objectiv - synthetische oder absolut organische

(metaphysische) Begründung der Rechts-

philosophie.

(S. 19—66 des Abrisses.)

Vorerinnerungeii. Wir betreten hier das höchste und
zugleich innerste Heiligthum der Wissenschaft. Es sind die

Grundlehren, an sich die ersten und erstwichtigen, jedem Men-
schen in aller Hinsicht unentbehrlichsten. Ich darf diese syn-

thetische Begründung nicht weglassen; ich muss sie geben,

so gut als dies perspectiven für unseren Zweck und ohne
das ganze System, sofern es über der Wissenschaft besteht,

zu geben möglich ist, obschon dies in den jetzt gewöhnlichen
Darstellungen des Naturrechts, ausser dem Hegeischen und
einigen wenigen andern, nicht geschieht.

Aber alle gründlichen Denker über diesen Gegenstand
haben das eingesehen und zu lösen gesucht, so Wolf in sei-

ner Metaphysik, besonders in der theol. naturalis, Fichte und
Hegel in der angewendeten Philosophie oder dem Staatsrecht.

Zudem bedürfen wir dieser Lehren für die wissenschaft-

liche Bestimmung und Gliedbildung der einzelnen naturrecht-

lichen Hauptlehren, besonders der Lehre vom Religionsrechte

und um das Yerhältniss der Religionsgesellschaft zur Rechts-

gesellschaft (zum Staat) gründlich einzusehen; aber auch um
die dem Rechte wesentlichen Grundbestimmnisse wissenschaft-

lich zu erkennen, als da ist: Bedingheit, Leben, Person,

Sache u. s. w.

Sofern nun das Recht als in der Wesenheit Gottes ent-

halten, und als dadurch bestimmt erkannt wird, wird es

a) objectiv, unbedingt gegenständlich, an ihm selbst er-

kannt oder eigentlich als über dem Gegensatz des endlichen

Vernunftwesens, als Subjectes gegen alles andere äussere
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Gegenständliche (Objectivei. Denn die Wesenschauung ist die

Grunderkenntniss, worin auch der Gegensatz des Subjectiven

und Objectiven, des Inneren und Aeusseren erst als unterge-

ordnet und als begründet gefunden wird.

ß) synthetisch d. h. das Recht erkennend, wie es als

eine untergeordnete Wesenheit, mit allem anderen Wesent-
lichen in Gott und durch Gott ist oder gesetzt ist; denn
Thesis heisst: Setzung.

'/> metaphysisch, das ist in der Grunderkenntniss und
durch sie erkannt, welche vor und über allem Endlichen,

über jeder Natur ((fvotg), über der Welt und allen endlichen

Wesen ist. (Man sagt auch mit Aristoteles: erkannt als Theil

der ersten Philosophie, der philosophia prima, wie sich auch

noch Wolf ausdrückt.)

Es zeigen sich folgende Haupttheile dieser synthetischen

Begründung
I. Die Grunderkenntniss über der Erkenntniss des

Rechts; — die gesammte höhere Erkenntniss Gottes

und des Göttlichen über der Erkenntniss des Rechts,

die also als oberste Grundlage für das Recht voraus-

gesetzt wird. (Kann hier nur kurz mitgetheilt wer-

den, meine Vorlesungen über das System der Philo-

sophie enthalten selbige ausführlich.

II. Die in der Grunderkenntniss gebildete allgemeine

Erkenntniss des Rechts als einer Eigenschaft Gottes

und als einer Grundwesenheit (und unendlichen Auf-

gabe) des Lebens.

III. Diejenigen Grundlehren, welche für die Ausbildung

der Rechtswissenschaft als über ihr gefordert werden;

von Schönheit, Weltbeschränkung, Uebel, Natur, Ver-

nunft, Menschheit, Religion.

IV. Anwendung dieser Lehren auf die in I. gebildete

Grunderkenntniss des Rechts.

V. Entwurf der Organisation der Rechtswissenschaft, —
als gründliche Weiterbestimmung dessen, was sich am
Schluss der analytisch -subjectiven Begründung des

Rechts hierüber zeigte.

Erster Abschnitt.

Die Grunderkenntniss über der Erkenntniss des Rechts, oder

:

die Erkenntniss Gottes über der Rechtswissenschaft.

Die Wesenschauung:
Wesen oder Gott

ist unbedingt absolute Schauung Gottes als des Absoluten vor

und über der Zeit und dem Leben; so ist auch diese Schauung

über jeder zeitlichen (empirischen, historischen) Anschauung
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und Erkenntniss. Nicht passend wird sie intellectuale An-
schauung genannt. Kurzweg Anschauung kann auch nicht

gesagt werden, wohl aber Schauung, Sehung, Einsicht.

Denn es ist da durchaus nicht gedacht an leiblich sinn-

liches Schaun, mit leiblichen Augen, an Phantasiebilder hiu-

sichts Gottes und göttlicher Dinge, etwa nach Menschenart
lanthropomorphisch und anthropopathisch, nicht einmal einble-

matisch und symbolisch.) Alles sinnliche Schaun wird hin-

sichts des Gedankens Gottes als untergeordnet erkannt.

Dass Schauen, Sehen, Erkennen (cun, s-cun, erscheinen)

hier gebraucht wird, geschieht nach dem Geiste unserer Spra-

che, wonach alles, was das Erkennen und Denken betrifft,

vom Licht und Lichtgliede, dem Auge, hergenommen ist; —
so auch wissen von weiss, einleuchten, beleuchten u. d. m.

Es wird schon viel gewonnen sein, wenn durch das hier

als synthetische Grundlage der Rechtswissenschaft Darzustel-

lende die Ahnung Gottes und des Göttlichen verdeutlicht, ge-

reinigt und erklärt wird; und der wesentliche Nutzen wird

für Jeden, der diesem Gegenstand mit mir vereint sein Nach-
denken widmet, sich auf sein ganzes Leben und insbesondere

auch auf seine ganze Wirksamkeit für das Recht im Staate

und in allen freien gesellschaftlichen Verhältnissen unfehlbar

erstrecken.

Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass sich die Staats-

verfassungen und gesetzlichen Einrichtungen der Völker zuerst

nach ihrer Erkenntniss von Gott — nach ihren religiösen

Ueberzeugungen richten. Man betrachte nur das Rechtsleben

solcher Völker, die ohne den Gedanken Gott, ohne Ahnung
Gottes als Eines unendlichen unbedingten Wesens leben und
halte sie entgegen den christlichen Völkern oder auch schon

den Juden und Islamverehrern, um sich von der Grundwichtig-

keit der Gotterkenntniss für das Recht zu überzeugen!

Die Wesenschauung ist nicht Begriff, Urtheil, Schluss, son-

dern vor und über diesen Formen der Erkenntniss des End-
lichen in Gott, so wie — theilweise im Endlichen — schon

die Grundschauung „Ich" nicht Begriff, Urtheil, Schluss ist.

Aber diese endliche Schauung muss bei fortgesetztem Selbst-

bewusstsein in diese Formen endlicher Erkenntniss eingehen.

Denn 1. weil das endliche Vernunftwesen oder Ich eben end-

lich ist, so setzt es sich selbst seinem Begriff entgegen; 2. da

das endliche Vernunftwesen Wesentliches ausser, neben und

über sich hat, zuhöchst Gott, so muss es in Form des Ur-

theils nach aussen erkannt werden; 3. weil es durch sein

Aeusseres bedingt und in und durch Gott verursacht ist, so

muss es nach der Wesenheit und dem Satze des Grundes be-

stimmt und erkannt werden, folglich in Form des Schlusses.

Nicht aber so die Wesenschauung, d. i. die unbedingte Er-

Krause, Philosophie des Rechts. 5
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kenntniss Gottes, des unbedingten Wesens, an dem keine

Grenze, kein Aeusseres, keine Begründetheit ist.

Aber, da Gott alles Endliche, was ist, an, in und durch
sich ist, mithin die Eine Wesenheit auch die Erkenntniss ist

dessen, was Gott an, in und durch sich ist, so steht die innere

Gotteserkenntniss, d. i. die Erkenntniss Gottes nach seiner in-

neren Wesenheit allerdings in Form des Begriffes, des Ur-

theils, des Schlusses und da Gott Alles in sich begreift, in

bestimmtem Verhältniss, als Grund (oder Ursache). Und diese

Formen sind mithin sachlich (objectiv, gegenständlichj und
zwar göttlich.

Es ist also nun die göttliche Wesenheit d. i. die Gottheit

zu erkennen, und zwar zuvörderst was sie an sich ist und
dann was sie in sich ist, sofern diese Einsicht zur Begründung
des Rechts selbst und der Rechtswissenschaft erfordert wird.

1. Wir betrachten also zunächst, was Wesen oder Gott

an sich ist, oder die Gottheit an sich, die Wesenheit an sich.

An der Wesenheit Wesens finden wir unterscheidbar, aber

nicht davon geschieden die Theihvesenheiten,

a) als materiale Wesenheiten, Grundwesenheiten, das Was,
und zwar

a) ein selbständiges Wesen zu sein, besser: ein Selbwesen,

Selbstwesen, also Selbstheit, Selbwesenheit, Selbheit, vernein-

lich ausgedrückt, was nicht einem Andern entgegengesetzt ist,

entgegensteht, weder neben noch über ihm ist, also Identität

ß) ein ganzes Wesen zu sein. Wohlverstanden: nicht ein

Verein von Theilen oder Gliedern, sondern das Ganze, worin

und worunter alle seine Theile begriffen sind, oder verneinlich:

dass Gott ist was ist, dass Gottes Wesenheit die Wesenheit
ist und ausser ihr nichts, dass Gott ist ohne alle Verneinung,

ohne alles „nicht" und nichts als an Gott. Das sind die

Wesenheiten: Untheilheit, Untheilbarkeit, Individualität, Indi-

viduum (wohlverstanden nicht zeitlich, räumlich oder hinsichts

des Lebens).

Die Selbheit und Ganzheit der Wesenheit Gottes als mit-

einander an der Wesenheit Gottes ist Einheit, die Einheit

der Wesenheit Wesenheiteinheit, also auch Homogeneität.

b) Die Wesenheit Gottes als formale Wesenheit, das Wie.
Der Wesenheit entspricht überhaupt die Satzheit und

Formheit (Thesis, Positio, Positivität) mit ihrer weitern Form
des Bejahens, der reinen Bejahigkeit, vor und über aller Ver-
neinigkeit, vor und über aller Gegenheit, allem Gegensatz.

An der Satzheit wird nun unterschieden:

a) Richtheit oder Bezugheit, wonach Wesen erkannt wird
als das in und auf sich selbst gerichtete, Gott zu Gott. (Die

formale Selbheit.)

ß) Umfassheit, Umfang, wonach Gott erkannt wird als
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sich selbst ganz enthaltend oder in einem mit Verneinung
behafteten Ausdrucke als unendlich. (Die formale Ganzheit.)

y) Beide als an der Satzheit als Einheit der Form, Zahl-

einheit, wonach Gott gedacht wird als das Eine, das Ein-

malige, wonach alle Vielheit, Zweiheit, Dreiheit u. s. w. als

nicht an Gott seiend (wohl aber hernach als in Gott) er-

kannt wird.

c) Die göttliche Wesenheit als zugleich mit Gehalt und
Form gesetzte Wesenheit ist Sein, Seinheit, Daseinheit, und
zwar hier noch vor und über aller Gegenheit der Daseinheit

(Modalität).

Gott kommt die Eine selbe, ganze Daseinheit zu. Also

Gott selbst, als Eines, selbes ganzes Wesen ist weder not-
wendig, noch möglich, noch wirklich; noch bloss ewig, noch
bloss zeitlich, sondern eben in ganzer, selber, reiner Da-
seinheit.

Bevor wir aber in der Betrachtung der göttlichen Wesen-
heiten fortfahren, insbesondere zu der weiteren Frage, was
Gott in durch sich ist, übergehen, mögen zuvor noch einige

wesentliche Bemerkungen zu dem eben Gesagten Platz finden,

und zwar theils sachlichen, theils sprachlichen und geschicht-

lichen Inhalts.

Diese Wesenheiten oder Eigenschaften Gottes werden so

unbedingt erkannt als Gott selbst; sie können nicht definirt

werden, sie stehen über dem Satze des Grundes, können also

nicht demonstrirt werden, sondern sind die Grundlage selbst

jeder Demonstration; sie sind nicht getrennt zu denken, son-

dern alle zugleich an Wesen, an Gott. Sie zeigen sich weiter

als (mit Grenzheit) von allem Endlichen geltend und können
daher z. B. erläutert werden durch die Selbstschauung Ich.

Man nennt diese Wesenheiten Gottes die obersten Kate-

gorien, die zugleich sich ferner als die allgemeinsten zeigen.

Sie machen die Grundlage auch alles endlichen Denkens und
Erkennens aus. Auch das Recht ist ihnen gemäss zu er-

kennen, der Organismus der Rechtswissenschaft nach ihnen

zu bilden. Ebenso aber auch die metaphysischen Eigen-

schaften Gottes, im Gegensatz der göttlichen Eigenschaften,

die sich auf das Leben beziehen.

Diese gliedbauliche Darstellung der göttlichen Wesen
heiten ist meinem System eigenthümlich. Auch Pythagoras,

Piaton, Aristoteles und Kant suchten diese Tafel der Kate-

gorien und stellten sie versuchsweise auf. Ihre vergleichende

Würdigung kann aber hier nicht Platz finden.

2. Fragen wir nun weiter noch, was Gott in sich ist

und durch sich ist a) vor und über dem Leben und der Zeit,

b) als in sich auch das zeitliche Leben seiend.



63 Zweite Abtheilung.

I. Was Gott in sich ist vor und über der Zeit.

Darin dass Gott gedacht ist als das Eine, selbe, ganze

Wesen ist anerkannt, dass Gott Alles ist was ist, dass ausser

Gott nichts ist, sondern dass Alles was ist, in Gott ist, oder

vielmehr: dass Gott alles Endliche in sich ist und enthält.

Alles mithin, was wir nur in was immer für einer Art

und Stufe des Denkens und Erkennens wahrnehmen als End-
liches, Bestimmtes, eigenthümlich Wesentliches, das ist hier-

mit gedacht als in Gott als Wesen, und dessen Wesenheit als

in Gottes Wesenheit enthalten. Also Vernunft, Natur, Mensch-
heit; auch jedes sich selbst bewusste endliche Vernunftwesen;

die ganze Welt und jedes Wesen der Welt.

Die Aufgabe ist also: zu erkennen, was Gott in sich

ist, und wie Gott Alles in sich ist.

Sofern die Wesenheit Gottes als eine Einheit, d. h. als

Einerleiheit, als Gleichwesenheit (Gleichartigkeit) gedacht ist.

ist sie nicht als Verschiedenheit oder Andersheit gedacht.

Der Gedanke der entgegengesetzten Verschiedenheit ist also

ein selbständiger, von der Einheit als Einerleiheit verschie-

dener Gedanke. Daher, wer behauptet, dass Gott nur Einer-

lei, Identität ist, muss dann die Verschiedenheit, den Gegen-
satz, erschleichen.

Das Verschiedene aber gegeneinander wird so gedacht,

dass a ist was b nicht ist und umgekehrt, aber nur so, dass

dieses an und in ihrer höheren Gleichwesenheit (Gleichartig-

keit; sei. Die Verschiedenheit ist also unter und in der

Einerleiheit als ursprünglich gedacht. Die Form der Ver-

schiedenheit ist die Entgegensetzung, Entgegengesetztheit,

Gegenheit (Antithesisj, wodurch mitgedacht ist:

a) Grenze, und ein Innen und Aussen
b) Bejahung und Verneinung
c) Ein unter und neben

oben
unten

Die Einheit und Einerleiheit der Wesenheit Gottes ist

in und unter sich entgegengesetzte Wesenheit (Verschieden-

heit), und Wesen, Gott, ist somit in sich und sich unterge-

ordnet entgegengesetzte Wesen und entgegengesetzte Wesen-
heiten, deren jede die göttliche Wesenheit auf endliche Weise
an und in sich ist und welche hinwiederum als entgegenge-
setzte vereint sind (laut Gottes innerer Gleichheit der Wesen-
heit).

Es folge nunmehr die Bestimmung der inneren Entgegen-
setzung der Wesen und der Wesenheiten in Gott.

Das Entgegengesetzte ist nicht Gotte selbst als dem
Einen, selben, ganzen Wesen entgegengesetzt, weil von Gott
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nicht gilt, dass Gott irgend Etwas nicht ist und es sonst

ausser Gott sein müsste, sondern das Eine Glied des in Gott
Entgegengesetzten ist lediglich seinem Andern, seinem Ent-
gegengesetzten, entgegengesetzt; a ist, was das Andere b nicht

ist, b ist, was das Andere a nicht ist, und zwar in der Form
von Ja und Nein, wozwischen kein Drittes.

Also wird das ursprünglich und zuerst in Gott gedachte
Entgegengesetzte zweigliedrig gedacht (nicht vielgliedrig oder
unendlich vielgliedrig). (Zwei-Gegenheit, zweiige Gegenheit.)

Das was Beide Entgegengesetzte wechselseits nicht sind,

ist in Ansehung Gottes selbst nicht verneint, da Gott in

sich Beides ist. (Z. B. Erkennen, Empfinden, Wollen hin-

sichts des Geistes durch Verein von Geist und Leib; Freund-
schaft; chemische Durchdringung. Eins zu sein und doch
Zwei; Zwei und doch Eins.)

(Dies ist ein Widerspruch, ein reiner, gerader Wider-
spruch. Aber auf seinem Dasein, seiner Vermittelung, beruht
auch alles Leben.) *

Da der Gegensatz und die Grenze der Entgegenge-
setzten von Gott nicht gilt und doch in Gott ist, so ist Gott
in sich (nicht an sich) sich selbst entgegengesetzt, sofern in

ihm Gegensatz ist, das ist: Gott als über den Gliedern des

Gegensatzes ist verschieden von den beiden Gliedern des

Gegensatzes als ihr Oberes. (Nicht wie der durch eine Ebene
in zwei Hälften getheilte Raum.) In dieser Eigenschaft soll

Gott Urwesen genannt weiden.
Gott also ist in sich unterschieden gegen die innern

Glieder der Entgegengesetztheit und in dieser Hinsicht in

und von sich selbst als dem Einen, selben, ganzen Wesen.
Der Satz, dass Gott ist in sich der Gliedbau der Wesen

und der Wesenheiten, und der Gedanke Gottes als Urwesens
über der Welt ist der Grundlehrsatz aller Religion (Gottinnig-

keit und Gottvereinheit). Deshalb kann die Wesenheit der

Religion, also auch das Recht um der Religion willen, ohne
die Erkenntniss Gottes als Urwesens nicht wissenschaftlich

gebildet werden. Indem die endlichen Wesen zu Gott als

Urwesen im Yerhältniss der Lebenbedingheit stehen, das Recht
aber die Bedingheit des wesengemässen Lebens ist, so muss
die Idee des Rechts sich erheben zur Aufnahme des gött-

lichen Rechts in sich.

Da aber Gott in sich selbst gleichwesentlich ist, so

ist Gott auch gleichwesentlich, sofern Gott in sich das En-
gegengesetzte ist. Also ist das Innere Entgegengesetzte

gedacht als mit Gott selbst der Wesenheit nach gleich, so

dass die göttliche Wesenheit das ihnen Gemeinsame ist, aber
durch Verneinung und Grenze in und von Gott als Wesen
und als Urwesen und gegeneinander verschieden. Erstwesent-
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lieh betrachtet sind sie also Beide Gleichwesentliches, Gleich-

artiges und sind darin im Endlichen Gott selbst gleichwesent-

lich d. h. gottähnlich*). Aber sie sind wechselseitig auch das

nicht was ein Jedes ist, also insofern ungleichartig, gegen-

artig und aussereinander; dies macht ihr Eigenthümliches, ihr

Eigenes, ihr Eigenwesentliches aus. Aber auch hierin wiederum
sind sie gleichartig d. h. gottähnlich, also sich gegeneinander
ähnlich

|
gegenähnlich), in prästabilirter Harmonie.

Aber ebendeshalb sind sie auch als Entgegengesetztes

wesenlich Eins, also nach ihrer ganzen Eigenwesenheit ver-

eint unter sich und mit Gott als Urwesen, ohne dass da-

durch die Entgegengesetztheit (Gegenheit) verneint (aufge-

hoben] wäre; und zwar unter sich und mit Urwesen. (Der

Grundlehrsatz aller Vereinwesenheit, aller Harmonie.)

Betrachten wir nun hiernach bestimmt Gottes Wesen-
heit, und Gott als Wesenheit, so ergiebt sich der innere

Gliedbau der Kategorien.

Wesen

Urwesen

Satz

Gegenheit
Vereinheit

Vernunft (Geist Natur

Menschheit

Wesenheit I Ganzheit ; Satzheit

Gegenwesenheit Selbheit Bezugheit
Vereinwesenheit ' Einheit Umfassenheit

(Die Einheit ist verschieden von der Verein-Einheit oder

Vereinheit.)

Also zeigt sich

Gliedbauheit (Organismus) \ w nlo
/Wesen

Vollwesenheit (Vollkommenheit),!
>v ebeub ait>

\Wesenheit

Von Gott als dem Einen selben Wesen kann nicht ge-

sagt werden: Gott ist der Organismus, sondern: Gott als in

sich Entgegengesetztes Endliche vereint seiend ist in sich

Organismus.

In diesen Anerkennungen sind nun aber auch grundwesen-
liche Wahrheiten für die Rechtswissenschaft enthalten, die

dann gehörigen Orts von diesen Anerkenntnissen aus erwiesen

werden sollen, z. B. dass Alles, was in dem Gebiete des Rechts

vorkommt, immer betrachtet werden niuss, wie es an sich in

Gott ist, also zuvörderst als in sich selbst wesentlich; z. B.

die Natur der Leiber also nie bloss als Mittel, sondern als in

Gott Selbstwürdiges, was um seiner eignen Gottähnlichkeit

willen Achtung und Pflege fordert.

*) Denn ähnlich nennen wir, was im Erstwesentlichen gleich ist

und nur in weitern Bestimmnissen verschieden.
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So die Anerkennung , dass auch auf dem Gebiete des

Rechts jedes Wesen so betrachtet und dessen Rechte so be-

stimmt werden müssen, wie es ihm als einem Gliede des all-

gemeinen Organismus aller Dinge in Gott gemäss ist z.B. der

Mensch, als Glied der Natur, der Vernunft, als endliches Wesen
in Gott in seinem Verhältniss zu Gott als Urwesen, — und zwar
nach seiner ganzen Daseinheit, nicht nur für dieses Erdleben.

Die weitere gleichförmige, organische Entfaltung der

Kategorien kann hier nicht geleistet werden; zu den erklär-

ten obersten allgemeinen müssen hier nur diejenigen unter-

geordneten Kategorien erklärt werden, welche den Begriff des

Rechts als dessen Theilwesenheiten (Momente) ausmachen.
Diese sind:

1. Grund, Grundheit. Denn Wesen wird erkannt als das

Eine selbe ganze Wesen, woran und worin alles was ist, ihm
selbst der Wesenheit nach gleich und in der Endlichkeit

ähnlich und der Wesenheit nach verbunden ist; also auch als

der Eine Grund des Rechts, was auch immer das Recht sei.

Und daraus folgt, dass das Recht in Ansehung irgend eines

Wesens oder hinsichts irgend eines Verhältnisses vollwesent-

lich und allseitig sachgemäss nur erkannt und bestimmt
werden könne, sofern dieses Wesen und dieses Verhältniss

erkannt wird in Gott als in seinem Grunde nach seiner in

Gott begründeten Eigenwesenheit. So die Rechte um der

Liebe willen, die Rechte die sich auf die Liebe beziehen.

Also Grund ist in Ansehung des Endlichen Begründeten ein

Verhältniss des Oberen zum Unteren, woraus zugleich sich

ergiebt, dass jedes endliche Wesen als gottähnlich Grund
nach innen ist.

Hieraus kann man auch entnehmen, inwiefern Gott Schöpfer

und Schöpfer aus Nichts genannt werden könne. Das „aus

Nichts" soll nicht heissen, dass das Nichts der Stoff, auch

nicht dass erst das Nichts war, hernach das Was, sondern nur,

dass Alles ein und ganz „inhalb" Wesens, an, in Wesen ver-

ursacht ist.

2. Die Form des Innen und des Aussen gegeneinander

mittelst der Verneinheit, deren Form die Grenzheit ist; Na-
tur, Vernunft, Menschheit unter sich und zu Urwesen.

3. Die Form der Bestimmheit*), der Satzheit (Setzung),

begrenzten Eigenwesenheit.

Bestimmendes ist der Grund der Setzung,

Bestimmtes (Zubestimmendes) ist das, dessen begrenzte

Eigenwesenheit durch den Grund gesetzt ist,

Bestimmniss (eigentlich Bestimmendniss) ist die durch

den Grund gesetzte Eigenwesenheit.

*) Hier ist noch nicht von zeitlicher Bestimmtheit die Rede.
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4. Die Form des Aii-i'gemeinsarae Grenze
Mit- zugleich)

Hindurch-(verein

5. Die Kategorie der Bedingheit, die uns hier zunächsl

angeht, weil sie dem Rechte mit als eine Theilwesenheit des-

selben zum Grunde liegt. Sie wird hier erkannt als innere,

untergeordnete Wesenheit Wesens, d. i. Gottes. Sie ist eine

Verhaltwesenheit. Sie steht in Form des Urtheils, und sofern

sie rein ist und rein erfasst wird, wird selbige mit „wenn"
und „so" bezeichnet, wobei das „wenn" dem bestimmenden
Gliede und „so" dem bestimmten Gliede der Bedingheit bei-

gegeben wird •
.

Bedingheit ist also vereinte Wechsel -Bestimmheit (Ver-

einwechselbestimmheit), das ist, dass alles Begrenzte, Gegen-
heitliche, Eigenwesentliche in Gott nach seiner Eigenwesen-
heit mit der Eigenwesenheit des andern zugleich und wesent-

lich vereint, also durch einander bestimmt ist, das ist so

vereint, dass ihre gegenheitliche Wesenheit in irgend einer

Hinsicht zuhöchst durch Gott vereint ist, dass das Eine dies

ist, da und wenn das Andere ist.

Die Bedingheit gilt nicht von Gott als dem Einen selben

ganzen Wesen, sondern lediglich sofern Gott in sich endliche

Wesen und Wesenheiten ist, also zuhöchst von Gott als Ur-
wesen; z.B. dass Gott als Urwesen die Welt regiert, ist Grund-
bedingniss, das Gruudbedingende, Bedingniss (Bedingung), dass

das Leben der Welt vollendet wird. Aber man kann nicht

sagen: dass Gott ist die Bedingung, dass Anderes ist, sondern
er ist der Grund, die Ursache, dass Anderes ist. In der

BediDgheit ist enthalten:

a) der Bedinggrund (causa conditionalitatis 1

. Der Grund
der Einen Bedingheit ist Gottes Gleichwesenheit und Verein-

wesenheit, im Verein mit Gottes vollständiger Gegenwesen-
heit. Und es ist selbst die allgemeine Bedingniss der Beding-

heit, dass in Gott eine endliche Bejahung ist ohne deren Gegen-
bejahung und Vereinigung, z. B. dass Vernunftwesen als Geist

abhängig ist von Naturbedingungen, das ist deshalb, weil

Vernunft und Natur gegenbejaht und gegenvereint sind und
als gegenheitliche vereint werden. Also: Gott selbst ist der

Eine Grund, auch der Eine Grund aller Bedingheit.

b) Die bestimmte Hinsicht der Bedingheit (ratio conditio-

nalitatis). Diese kann sein die ganze Wesenheit des Bedingen-
den, wenn die Bedingtniss die ganze Wesenheit angeht (be-

trifft, afficirt) oder auch eine Theilwesenheit an oder in selbiger.

*) Es kommt darauf an, wie Bestimmendkeit (das Bestimmende zu
sein) erklärt wird. Man kann jede Bedingniss als ein Mitbestimmendes
betrachten.
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Iu jeder Bedingheit als solcher findet ein Wechsel gegen

„aussen" oder „ausser" statt, mag sie nun Unter- oder Neben-
bedingheit sein, nehmlich hinsichts der Gegenglieder, die in

Bedingheit stelm, nicht aber allemal hinsichts des Wesens,
dass Wesenheit die Bedingheit ist (welches die Bedingheit

wesetl Denn im Wesen ist seine Bedingheit entweder an
und um oder anin sich, wenn es ein endliches Wesen ist;

dies ist Aussenbedingheit; oder aber in sich und inan sich,

das ist innerer Bedingheit.

c) Bedingendes (conditionans), die Wesenheit des Einen,

womit zugleich als in irgendeiner Hinsicht vereint die Wesen-
heit des Andern gesetzt ist, das bestimmende Glied der Be-

dingheit.

d) Bedingtes (conditionatum), das Andere, sofern dessen

Wesenheit mit der Wesenheit des Anderen zugleich gesetzt

ist. das bestimmte Glied der Bedingheit.

Es empfehlen sich die Wörter das anbedingte und das

anbedingende Wesen, theils weil hier „an" Theilheit bezeich-

net, dass nicht die ganzen Wesen überhaupt das Verhältniss

der Bedingheit angeht; dann auch zum Unterschiede von In-

bedingheit und Einbedingheit.

e) Das Bedingniss (conditio, gemeinhin Bedingung), das-

jenige Wesentliche des Einen, womit zugleich das Bestimmend-

niss der Wesenheit des andern gesetzt ist, welches also mit

dem bestimmten Wesentlichen in irgendeiner Hinsicht ver-

eint ist.

Dinge (Wesen und Wesenheiten), die im Verhältniss der

Bedingheit stehen, sind sich hinsichts der Grundlage der Be-

dingheit, d. h. hinsichts des Bedingnisses, wechselseitig äussere

und unterschiedene; d. h. das Bedingniss ist am Bedingenden,

sofern es an sich ein selbes ganzes Eigenwesenliches ist.

f) Die Bedingtniss, dasjenige Wesentliche, das und sofern

es mit dem Anderen gesetzt ist. Also eine Wesenheit, die

diese bestimmte ist, sofern selbige mit einer Wesenheit ausser

ihr (ihrem Bedingniss) in bestimmter Hinsicht vereint ist.

g) Endlich Artbestimmung der Bedingheit hinsichts des

Innen und Aussen: nehmlich innere Bedingheit (Inbedingheit),

sofern ein Wesen in sich selbst eine Gegenheit von Wesen
und Wesenheiten ist, die sich wechselbedingen, und äussere

Bedingheit, sofern ein Wesen als ganzes Wesen oder hinsichts

eines Theils seines Wesentlichen mit einem ihm äusseren Wesen
als ganzem Wesen, oder mit einem Theile des Wesentlichen

dieses anderen Wesens im Verhältnisse der Bedingheit ist.

Im gewöhnlichen Sprachgebrauche wird allerdings Grund

oft mit Bedingung verwechselt, weil man überhaupt Grund

nennt, was zu Setzung einer bestimmten Wesenheit voraus-

gesetzt wird.
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Geschichtliche Bemerkung. Die Kategorien der

Grundheit und Bedingheit finden sich in keinem bisherigen

System gehörig erörtert, daher auch beide stets miteinander

verwechselt werden. Die Verwirrung ist darum dabei um so

grösser, als die Kategorie der Seinart (modalitas ebenfalls

unerörtert geblieben ist.

Betrachten wir nunmehr das Selbstinnesein Gottes. Alle

göttlichen Wesenheiten gelten in Ansehung Gottes selbst, das

ist in Ansehung der Einen selben ganzen Wesenheit Gottes,

also auch die Wesenheit der Bezugheit: Gott ist in Bezug
zu sich selbst oder für sich selbst.

Gott ist die Eine, selbe, gleiche Wesenheit, also auch alle

besonderen Wesenheiten, die Gott an sich und in sich ist,

sind selbst alle Wesenheiten auf bestimmte Weise alle Ka-
tegorien müssen in allen Kategorien sein, — auf alle an-

gewandt werden). Also ist auch Gott alle seine Wesenheiten
im Verein mit allen. Also ist auch die Wesenheit Gottes

selbst in Beziehung der Einheit mit Gottes Wesenheit, oder

Gott in Selbstbeziehung der Wesenheit zu sich als Gott.

Also die Selbstbeziehung Gottes zu sich selbst, als Wesenheit
Gottes gedacht, ist Gottes Sich-selbst-für-sich-selbst-Seiu oder

Gott ist sich Gott. Oder auch: Gott als der ganzen selben

Einen Wesenheit nach als mit sich selbst Ein Wesen. Oder:

Gott als für sich selbst das Eine selbe ganze Wesen Selbst-

innesein Gottes. (Erläutert durch unsere endliche Selbstinuig-

keit, welche aber an sich, als endliche, nur begreiflich ist

als in, unter und durch Gottes Selbstinnigkeit.) Da nun
Gottes Wesenheit sowohl Selbwesenheit, als Ganzwesenheit,

als auch Einwesenheit Einheit» ist, so ist auch Gott in diesen

drei Hinsichten für sich selbst oder sein selbst inne. Sie ist

in sich, und enthält:

a.) Erstens Gottes Wesenheit als Selbwesenheit vereint

seiend mit Gott als Selbwesen (oder als Selbstwesen), wonach
Gott für sich, als selbständiges Wesen, das selbständige Wesen
ist, und dabei die Selbwesenheit als unterschiedene Wesenheit
besteht.

Die Vereinigung des selbständig Wesentlichen als solchen

mit dem ganzen Wesen als selbständigem so, dass die Selb-

ständigkeit besteht, ist Wissen, Schauen, Erkennen. Daher
sind wir befugt zu behaupten: Gott erkennt, weiss, schaut

sich selbst nach seiner ganzen, selben Einen Wesenheit. Gott

ist das sich unbedingt selbstbewusste Wesen. Gott ist sich,

für sich das unbedingte Selbstbewusstsein und da das Selbst-

bewusstsein selbst wiederum eine selbständige Wesenheit ist,

so ist Gott auch seines Selbstbewusstseins inne (Gottes Selbst-

bewusstsein seines Selbstbewusstseins). Und da Gott Alles in

sich ist, was ist, also auch alles Endliche als Ewiges und als
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Zeitliches, mithin auch alles Leben: so ist in dem Einen,

selben, ganzen Selbstbewußtsein Gottes auch das Bewusstsein

unbedingt alles dessen enthalten, was überhaupt ist. Oder:

Gottes Selbstbewusstsein ist auch zugleich Allwissenheit, ganz
umfassige "Wissenschaft, das ist Wissenschaft im ganzen un-

bedingten Sinne. Aber an Gottes unbedingtem Wissen haftet

nicht der Gegensatz des Selbsterkennens und des Anderes-
Erkennens, — der Selbsterkenntniss und der Erkenntniss an-

derer äusserer Wesen.
Hiermit ist anerkannt: dass Gott auch weiss die ganze

Vernunft, Natur, Menschheit, auch jeden endlichen Geist, auch

mich, auch aller endlichen Geister Wissen, ihre Wahrheit als

Wahrheit, ihren Irrthum als Irrthum; dass also Gott auch

den unendlichen Zustand des Lebens im WT
eltall unbedingt

unendlich, bis ins Kleinste, durchkennt, weiss das Vergangene
als Vergangenes, das Künftige als Künftiges, das Notwen-
dige, Wirkliche, Mögliche als solches. Gottes Selbstbewusst-

sein ist auch Bewusstsein alles dessen, was ist, was war und
was sein wird. Denn Alles ist ein Inneres der göttlichen

Selbstwesenheit, welche für Gott ganz vereint ist mit Gott

als Selbstwesen.

Das unendliche, unbedingte, allbefassende Wissen Gottes

können wir denken, nicht aber in Phantasie vorstellen, nicht

nach -vollziehen, nicht ermessen; wir können es begreifen,

wenn begreifen heisst, des Wesentlichen bewusst werden; wir

können es nicht begreifen, wenn begreifen heisst, im End-
lichen zusammenfassen. Wir können wissen, dass Gott das

Eine, selbe, ganze und unendliche unbedingte Wissen ist;

aber wir können dieses göttliche Wissen (das Wissen das

Gott weiss) nicht seinem Inhalt nach vollwesentlich wissen,

sondern nur auf endliche Weise.

Wir können uns das göttliche Wissen, nachdem es in der

Einen Wesenschauung unabhängig von unserer Endlichkeit

(von unserem endlichen Bewusstsein) erkannt und anerkannt

worden ist, erläutern durch unser endliches Wissen; dies ist

ebenfalls zunächst unbedingt gewisses Selbstbewusstsein, und
ist bestimmt, ein endliches Gleichnissbild oder Abbild oder

Ebenbild des göttlichen Selbstschauens, Selbstbewusstseins,

Selbsterkennens zu werden, wenn unser Wissen wissenschaft-

lich ganz, selbständig und Eins ist.

Dazu haben wir schon hier den Anfang gewonnen; denn

wir wissen: Gott, Gott ist, Gott weiss sich selbst, Gott weiss

auch uns, und wir wissen Gott als Gott, nach seiner ganzen,

selben, Einen Wesenheit, obwohl auf endliche Weise. Gott

selbst aber weiss sich auf unendliche unbedingte Weise. In

dieser Hinsicht kann unser Wissen nicht vermehrt werden; es

kann nichts Anderes, Neues hinzukommen; es ist in dieser
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Hinsicht unbedingt vollständig; und dies ist der Grundzug
unsers göttlichen Ebenbildes im Wissen (hinsichts des Wissens)

und der Anfang der vollendeten menschlichen Wissenschaft;

das gemeine Bewusstsein steht im Taglichte, dessen Sonne,

die Gotterkenntniss, hinter Wolken ist

Eben die Lehren, die hier auch als wissenschaftliche Be-
gründung der Rechtswissenschaft mitgetheilt werden, sind die

Grunderkenntniss und die Grunderkenntnis-e, wodurch des

Menschen Wissen dem Wissen Gottes im Endlichen ähnlich

ist und wird und dabei doch seine Ungleichheit mit dem
göttlichen Wissen ebenfalls in ihrem göttlichen, ewigen Grunde
anerkennt.

Wir wissen mithin, dass Gott auch den Zustand des

Rechts in aller Welt weiss, auch unsere Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit; — dass Gott als unendliches Auge zusieht

dem Rechte und Unrechte in aller Welt. Wir erscheinen uns,

auch was das Recht betrifft, als unablässig und unvermeid-
lich als vor Gott, als in Gottes Gegenwart, und der Gerechte

freut sich dess.

Dass diese Einsicht und Anerkenntniss für die Herstel-

lung des Rechts auf Erden, für die innere Gerechtigkeit eines

Jeden und für die Gerechtigkeit der Regierenden insbesondere

¥OB erster Wichtigkeit ist, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

1» Zweitens enthält die Selbstinnigkeit Gottes auch in

sich diejenige Vereinwesenheit: dass Wesen als ganzes Wesen
mit sich vereint ist als ganzes Wesen, oder dass Gott für

sich selbst wesenvereint auch seine Wesenheit als ganze Wesen-
heit ist.

Diese Vereinigung erweist sich in unserem Selbstinne-

sein als Selbstgefühl, Selbstempfinduug, d. i. sich selbst als

ganzes Wesen an und in sich finden und alles Besondere,

Einzelne finden als wesentlich vereint mit Sich, dem ganzen
Wesen. Dass Empfindung Beziehung des Ganzen zum Gan-
zen, niü hin auch des Theiles zum Ganzen ist, das zeigt die

durchgeführte Analysis des Ich, — woran hier nur erinnert

werden kann. So bei geistigem, so schon bei leiblichem Ge-
fühl. Und es erweist sich auch hierin unsere Gottähn-

lichkeit.

Gottes Selbstgefühl aber ist unbedingt, unendlich; es ist

an ihm nicht der Gegensatz des sich Selbst-Empfindens und
des Empfindens äusserer Wesen und Wesenheiten (die da
ausser Gott wären, als dem Einen, selben, ganzen Wesen,
wohl aber die in und unter ihm, und ausser ihm als Ur-
wesen sind), womit unser endliches Selbstgefühl behaftet ist

und wodurch eben unser endliches Selbstgefühl über die

Schranken der Endlichkeit erhoben wird; denn indem wir

Gottes inne sind in der Gotterkenntniss, erwacht auch unser
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Gottgefühl, d. i. dass wir Gottes inne werden im Gefühl, und
dass wir unser endliches Selbstgefühl unserem unbedingten

Gottgefühle unterordnen, indem wir es als darin und darun-

ter enthalten und als dadurch begründet erkennen und em-
pfinden.

Da in Gottes Selbstgefühle Gott nach seiner ganzen

Wesenheit sein selbst inne ist, so folgt, dass Gott auch alles

dessen im Gefühl inne ist, was seine ganze Wesenheit als

eines untergeordneten Theitlwesentlichen in sich ist. Also des

ganzen Gliedbaues der Wesen, also auch des ganzen Lebens

der Wesen, des Zustandes aller Welt, — des Kleinsten wie

des Grössten, des Untersten wie des Obersten, nach eines

jeden wesentlicher Beziehung zu Gott als dem Einen, selben

ganzen Wesen, also auch des Selbstgefühles aller endlichen

selbstinnigen Wesen, also auch unseres individuellen Selbst-

gefühles. Ja alles Selbstgefühl aller endlichen Wesen ist in

dem Einen Selbstgefühl Gottes enthalten und wird in das

Eine, selbe, ganze Selbstgefühl Gottes auf göttliche Weise
hinaufgenommen (zurückgenommen, heimgenommen).

Gottes Selbstgefühl ist vollwesentlich, vollkommen, und
daher widerstrebt unser edleres Gefühl, uns in Ansehung
Gottes Selbstinnigkeit derselben Wörter „Gefühl und Em-
pfindung" zu bedienen, wodurch wir auch unsere oft entweih-

ten und unedlen Gemüthzustände bezeichnen. Der religiöse,

— gottinnige Sinn hat also ein bestimmtes Wort dazu ge-

weihet, Gottes Selbstinnigkeit als ganzen Wesens zu bezeich-

nen, das ist — selig, Seligkeit. Also Gottes Selbstgefühl ist

Seligkeit.

Und auch jedes endlichen Wr
esens Selbstgefühl ist auf

endliche Weise selig, sofern es dem Selbstgefühle Gottes auf

endliche Weise ähnlich ist; das ist, sofern die ganze, auch zeit-

liche wirkliche Wesenheit des endlichen selbst innigen Wesens
gottähnlich ist und sofern das endliche Wesen sein Selbst-

gefühl seinem Gottgefühle unterordnet und als in diesem ent-

halten empfindet. Es ist aber unselig, sofern das selbst-

innige, selbstbewusste endliche Wesen Gott unähnlich, un-

göttlich, gottlos lebt, sich also wesenwidrig zu sein in sich

findet, — empfindet; es ist unselig, sofern es ungöttlich, —
also heillos ist; es ist gottselig, wenn sein Gemüth im Ein-

klänge mit dem Göttlichen ist.

Hieraus ist klar, inwiefern Gott das unendliche, selige

Gemüth und sinnbildlich das unendliche Herz genannt wer-

den könne.

Und diese Anerkenntniss ist ebenfalls hinsichts der Her-

stellung des Rechts von Wichtigkeit; denn der dieses Aner-

kennende weiss, dass das Unrecht, was geschieht, und der

Schmerz des Unrecht Leidenden in Gottes unendlichem Ge-
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müthe gegenwärtig ist, in wesentlichem Verhältnisse zu der

Seligkeit des göttlichen Gemüthes steht und dennoch mit der

reinen Seligkeit des göttlichen Gemüthes unvereinbar ist,

dass er also sein Gemüth dem göttlichen Gemüthe unähnlich

macht, sofern er ungerechtes begehrt, ersehnt, der ungerech-

ten Begierde folgt.

Aus a) und b) ergiebt sich zugleich, dass Gott sich als

Grund alles dessen weiss und empfindet, was Gott an und in

sich ist, also auch sich als Grund aller endlichen Wesen und
Wesenheiten in und unter ihm weiss und selbstempfindet.

Vom Wollen Gottes ist hier noch nicht die Rede, weil

wollen sich auf das Gestalten in der Zeit bezieht.

c) Nach der Grundwesenheit Einheit und Vereinheit sind

Gottes Selbstschaun und Selbstempfinden selbst wiederum in

seinem Einen Selbstinnesein, als solche, vermöge ihrer voll-

ständigen Uebereinstimmung, ganzvereint (in praestabilirter

Harmonie und in harmonischer Durchdringung.)

Auf endliche Weise ist dies und kann und soll dies auch
sein hinsichts unseres Wissens und Empfindens, dass unser

gottähnliches Erkennen mit unserem seligen (gottseligen) Ge-

fühl einstimmig und vereint sei. Aber diese Harmonie ist uns

vielfach getrübt und zerrüttet im Laufe des Weltlebens, in

der Weltbeschränkung, und kann nur hergestellt werden in

Gotterkenntniss und Gottgefühl.

Anmerkungen zu a, b und c hinsichts des Sprach-

gebrauchs und der Beziehung der vorgetragenen Lehren zur

Rechtswissenschaft. Wird das Wort Vernunft so bestimmt,

dass es die Eigenschaft bezeichnet sein selbst inne zu sein,

d. i. sich selbst zu wissen (zu erkennen), sich selbst zu em-
pfinden und sich als Grund zu wissen und zu empfinden, so

kann Gott die unbedingte (absolute) unendliche Vernunft ge-

nannt werden.

Wird ferner die Persönlichkeit in das Sich -für- sich -

selbst- sein gesetzt, also ebenfalls in die Selbstinnigkeit, in

Selbstbewusstsein und Selbstgefühl; so kommt dieser Name
ebenfalls Gott auf unbedingte unendliche Weise zu. Und in-

sofern auch das Recht und die Gerechtigkeit als göttliche

Wesenheit erkannt wird, so erscheint dann Gott als die Eine

unendliche unbedingte Rechtsperson, welche Zuerkennung also

auch das erste Erforderniss des gerechtsinnigen Menschen ist.

Aber es hängt dieser Rede etwas Unedles an, weil das Wort
oft von endlichen Wesen im schlechten Sinne gebraucht wird

d. h. sofern sie schlecht sind.

Wir haben diese hier betrachteten Eigenschaften Gottes

an unserem Selbstbewusstsein erläutert und ebendaher auch

die Namen genommen; es ist aber ersichtlich, dass diese An -

erkenntniss selbst von unserem Selbstbewusstsein unabhängig,
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ohne einmal an selbiges zu denken, in der Betrachtung

der göttlichen Kategorien selbst gewonnen wird, und dass

diese Gedanken von den gewählten Namen unabhängig er-

kannt sind. Wir schreiben also Gott diese Eigenschaften

nicht zu, weil wir sie an und in uns finden und weil wir

sie zu unseren Wesenheiten (Vollkommenheiten) rechnen oder

weil wir wünschten, dass es einen allwissenden, allempfinden-

den Gott (einen unendlichen Verstand und ein unendliches

Gemüth) „geben" möchte (wie man sich ausdrückt) oder gar

weil wir einer solchen Annahme zu unserer Beruhigung nöthig

hätten, weil wir, — wie man sich gleichfalls auszudrücken

sich nicht scheut, — „einen solchen Gott brauchten"; sondern

weil wir finden, dass diese Wesenheiten vor und über unse-

rem Selbstbewusstsein in der Einen, selben, ganzen Wesenheit

Gottes (in Gottes Gottheit) mit enthalten sind, also vielmehr

umgekehrt: weil wir Gott unbedingt erkennen, weil wir Gottes

unbedingte Wesenheit erkennen, weil wir erkennen, dass die

Wesenheiten Gottes alle in der göttlichen Wesenheit unter

sich vereint sind; darin und dadurch erkennen wir auch Gott

als das unendliche erkennende und wissende Wesen, als die

unendliche Vernunft; und erst darin wieder sehen wir auch

ein, dass und warum wir uns selbst erkennen, selbst empfin-

den, — und wir erkennen dann auf einmal, zugleich, auch das

rechte Verhältniss unserer Selbstinnigkeit und unserer Gott-

innigkeit in und durch die Eine Selbstinnigkeit Gottes.

WT
ir erkennen also den Menschen (uns selbst) nach Gottes

Ebenbilde, wir verstehen anthropotheomorphisch, nicht the-

anthropomorphisch (wie man gemeinhin undeutlich sagt: an-

thropomorphisch), d. i. wir denken uns nicht, verkehrter und

sinnloser Weise, Gott nach dem menschlichen Ebenbilde, —
als wenn Gott — unfromm zu sagen — des Menschen Ebenbild

wäre, sondern wir erkennen uns, ein Jeder sich, als Gottes

endliches in jeder Zeit unvollkommenes Ebenbild im Endlichen.

Man kann Gott als das unbedingte Wr

esen, als den Einen

Grund aller Dinge anerkennen, ohne die Selbstinnigkeit Gottes

einzusehen. — Und aus Frömmigkeit und heiliger Vorsicht

kann man hierüber zweifeln.

Es giebt Philosophen, welche ihre Mitgenossen an der

Ausbildung der Philosophie ohne Weiteres des Atheismus be-

schuldigen, sobald sie hinsichts der einzelnen Eigenschaften

Gottes, z. B. hinsichts der Persönlichkeit Gottes, mit ihnen

nicht übereinstimmen. Abgesehen davon, dass dies an sich

nicht richtig, mithin so zu handeln ein Unrecht ist, — wo soll

denn die Grenze sein? am Ende soll Jeder ein Atheist sein,

der irgend Etwas hinsichts Gottes nicht weiss, was ein An-

derer weiss oder zu wissen behauptet, welches, durchgeführt,

zu den absurdesten Behauptungen zwingen würde, die ich
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hier nicht aussprechen mag. Als Fichte sagte: dass Gott die

moralische Weltordnung sei, schrie man über seinen Atheis-

mus, er selbst erwiderte ebenso ungerecht: Ihr vielmehr seid

Götzendiener, die ihr Gott nicht anders als eine lebenlose

Substanz denkt und verehrt.

Was mich betrifft, so ist es gerade das Eigenthümliche
meines Systems der Wissenschaft, dass es das erste ist, welches

in neuerer Zeit (seit Spinoza) Gott, und zwar mit diesem Na-
men, als das Princip des Seins und des Erkennens anerkannt
und zugleich für den einzigen Inhalt der Wissenschaft erklärt

hat und sich als ein Versuch zeigt, alles Erkennen als in

dem Einen Princip enthalten, alle Erkenntniss in und durch

die Gotterkenntniss zu entfalten.

Fichte stellte Gott als die moralische Weltordnung dar,

Schelling als die absolute Vernunft, und redete von Gott
nur in untergeordneten Hinsichten, obgleich er späterhin er-

klärte, dass er damit Gott gemeint (Philosophische Schriften,

Bd. 1). — Dass ich anders lehre, kann nur denen glaublich ge-

macht werden, die weder mich, noch meine Schriften kennen,
und nur so lange, als diese Unbekanntschaft stattfindet. Ins-

besondere habe ich die Lehre, dass Gott das Leben ist, offen

und zwar wissenschaftlich gelehrt besonders in meiner Sitten-

lehre, deren drittes Buch überschrieben ist: „Von Gott und
der Welt in Einheit des Seins und des Lebens", und auch im
„Urbild der Menschheit", also schon früher, als Jacobi's Buch
von den göttlichen Dingen erschien. Es sind also nicht, wie

seine Anhänger wähnen, allererst die Philosophen seiner Zeit

inne worden, dass Gott der lebendige Gott sei; denn sie alle,

sowie Jacobi, hatten zu ihrem Heil schon in den christlichen

Schulen, und zwar schon in der mosaischen Lehre, dies ge-

hört und in sich aufgenommen; wahr ist nur, dass sie es

auch wissenschaftlich erkennen wollten und wollen, wie es

Philosophen geziemt.

Denn sicherlich, hätten Denker wie Kant, Fichte und
Schelling solcherlei Behauptungen und aus solchen Gründen
vorbringen gewollt, als Jacobi und seine Jünger, so hätten

sie Tieferes und Erbaulicheres als er vielleicht vorgebracht.

Aber solche Behauptungen hielten sie nicht für befugt und
wissenschaftlich betrachtet für nichtig.

II. Was Gott in und durch sich als in sich lebendes Wesen
ist oder von Gott als dem Leben. (Vgl. zur Auffindung des

Zusammenhanges oben S. 67 zu 68.)

Die bis hieher betrachteten Wesenheiten Gottes oder
göttlichen Eigenschaften sind vor und über der Zeit und
dem Leben; es sind die sogenannten ruhenden Eigenschaften
Gottes, — Gottes ewige, überzeitliche Wesenheit.
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Allein da Gott alles iu sich ist, was ist, so ist Gott auch
das Leben, überhaupt alles Leben, auch das endliche Leben
aller endlichen Wesen, auch unser Leben in sich. Mithin
enthält die Eine selbe ganze Wesenheit Gottes auch die

Wesenheit (Eigenschaft) des Lebens in und unter sich, auch
den Theil des Lebens, der das Leben des Rechts, die Ge-
rechtigkeit ist, — das Leben, sofern es gerecht ist.

Indem wir also nun zu wissenschaftlicher Erkenntniss des

Lebens übergehen, gehen wir nur tiefer abwärts in der Be-
trachtung der Wesenheit Gottes; nicht gehen wir über oder
hinaus zu etwas Aeusserem. Denn es kommt das Leben
nicht gleichsam als ein Aeusseres zu Gottes Wesenheit hinzu,

sondern, was es auch sei, so ist es eine innere Wesenheit
Gottes, die in und durch die göttliche, überzeitliche Wesen-
heit gegeben, bestimmt und bedingt ist.

Wir kommen in unserer Betrachtung herab in die Sphäre
des Lebens, — und befinden uns, sofern wir das Leben Gottes

betrachten, doch noch auf einem unendlich erhabenen Stand-

orte hinsichts des Gesichtspunktes unseres endlichen Lebens,

indem wir hier nicht nur das Leben aller Wesen der Welt,

das Leben des Weltall oder Universum, sondern das Leben
als göttliche Wesenheit, das Leben als in Gott betrachten,

und insbesondere das Lebensverhältniss Gottes zur Welt,

das Verhältniss, worin Gott als lebendes Urwesen zu dem
Leben der Welt und aller endlichen Wesen ist. Hier werden
also auch die Ideen der göttlichen Vorsehung und Welt-

regierung wissenschaftlich erkannt und die Idee der göttlichen

Ordnung des Heils und der Befreiung vom Uebel (Grundlage

der Theodiceej.

Da das Recht, wie wir bereits im analytischen Theile

dieser Begründung mit Vernunftnothwendigkeit anerkannt
haben, ein Verhältniss des Lebens ist, so wird es zur Voll-

endung der synthetischen Begründung der Rechtswissenschaft

unumgänglich erfordert, den Urbegriff des Lebens wissen-

schaftlich zu erkennen, das ist, das Leben als göttliche Wesen-
heit zu erkennen und zu erweisen. Hiermit treten wir der

grundwissenschaftlichen Erkenntniss des Rechts näher. Die
nächste Idee ist dann die des Rechts selbst. Es ist also

zunächst Gott selbst als das unendlich, unbedingt lebende

Wesen zu erkennen und zugleich das Leben Gottes als Ur-

wesens in seinem Verhältnisse zu dem endlichen Leben aller

endlichen Wesen, — zu dem Leben der Welt zu betrachten.

a) Es ist die innere und untergeordnete Entgegengesetzt-

heit der göttlichen Wesenheit erkannt worden, welche sich

zeigt als entgegengesetzte Wesenheit, als entgegengesetzte

Selbheit, als entgegengesetzte Ganzheit (Theilheit), als ent-

gegengesetzte Einheit der Vielheit der Wesenheit, als entgegen-

Krause, Philosophie des Rechts. 6
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gesetzte Bestimmtheit der Setzung zur entgegengesetzten Be-
jahuog und Verneinung, als entgegengesetzte Beziehung, als

entgegengesetzte Umfassung in Form der Grenzheit, als ent-

gegengesetzte zahlige Einheit (Vielmaligkeit , als entgegen-
gesetzte Daseinheit.

Die innere Gegenheit hat also an sich die Form der Be-
stimmtheit der Endlichkeit und Unterschiedenheit; und als

die obersten Glieder dieser Gegenheit in Gott sind anerkannt
worden Gott als Urwesen, Vernunft, Natur und Menschheit.

b) Alles Endliche, alle Endlichkeit, oder besser: die End-
lichkeit und der ganze Gliedbau der Endlichkeit ist an und
in Gott als ihrem Einen, selben, ganzen Grunde.

Anmerk. 1. An Gott als Grund sind die Grundwesen-
heiten: Selb, Ganz, Eins zu sein. Aber nicht sind sie um
Gott, sondern Gottes als ganzen Wesens, und hinsichts der
unbedingten, ganzen, selben Einen Richtheit (d. h. Selbstbezug-

heit Gottes zu Gott). — 2. Unter „endlich" wird hier endlich

überhaupt verstanden, dass und sofern ein "Wesentliches, Be-
stimmtes ist und bestimmtes Andre nicht ist, obschon es an
sich, seiner Eigenwesenheit nach unendlich ist (so Vernunft,

Natur, Menschheit 1

. In diesem Verstände ist auch Gott als

Urwesen endlich, da Gott als Urwesen nicht ist Gott als Gott,

d. h. nicht Gott als das Eine, selbe, ganze Wesen, und auch
nicht Gott als inunterdurch sich Vernunft, Natur und Mensch-
heit seiend. Aber dennoch ist Gott als Urwesen wiederum un-
bedingt ganz, selb, Eins, also in seiner Art unbedingt unend-
lich. Es wird also hier nicht unter endlich verstanden, was
und sofern im Wesen als Eines, selbes, ganzes Wesen von
dieser Eigenwesenheit nach allen Eigenschaften endlich ist: —
also nicht das endliche Einzelwesen (individuum concretum
singulare per omnia praedicata infinite finitum).

c) Da Gottes Wesenheit Gleichwesenheit ist, so ist auch
Wesen, sofern es der Gliedbau aller Wesen in sich ist,

mithin auch jedes endliche Wesen selbst in Ansehung jeder

seiner Wesen und Wesenheiten nach allen göttlichen Grund-
wesenheiten bestimmt, hat sie alle an sich und in sich auf

endliche Weise, und überhaupt jede göttliche Wesenheit ist

auf jede göttliche Wesenheit anzuwenden (reciproce); mithin
auch Natur, Vernunft und Menschheit, und Gott als Urwesen
über diesen, an sich selbst und als mit ihnen vereint. Folg-
lich gilt dieses auch von Vernunft, Natur und Menschheit und
von Gott als Urwesen, sofern sie Bestimmtes und in dieser

Hinsicht Endliches sind.

Folglich ist auch Gott selbst als Urwesen und alle Wesen
in ihm, sofern sie endlich sind, zuvörderst Ein, selbes, ganzes

Endlich, jedes in seiner Art und in seinem Gebiete. Und so-

dann kommen allem Endlichen als solchem auch alle gött-
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liehen Wesenheiten nach Satzheit, Gegensatzheit und Verein-

satzheit zu. Also sind auch alle endlichen Wesen als solche

der ganzen Wesenheit nach vereinwesentlich.

Folglich ist aber auch weiter die Endlichkeit wiederum
selbst sowohl als unendlich, als auch als endlich gesetzt, und
zwar Beides in aller Hinsicht nach allen Wesenheiten. So-

fern also Vernunft, Natur und Menschheit Endliches sind,

sind sie es nach allen Hinsichten, auf unendliche Weise so-

wohl als auf endliche Weise, und zwar sowohl nach WT
esen,

als nach Wesenheit.

Und ebenso ist die Bestimmtheit als solche selbst wieder
sowohl bestimmbar (und insofern zugleich als unbestimmt) als

bestimmt, und zwar Beides zugleich.

d) Also sind Vernunft, Natur und Menschheit und Gott
als Urwesen über ihnen in ihrer Art und in ihrer Form, als

bestimmte und insofern endliche Wesen wesentlich unendlich

in aller Absicht, d. h. nach allen Wesenheiten; und insofern

ganz, selbheitlich, einig, gesetzt, selbbezugig, ganzumfangig
nur einmal, in ihrer Art unbedingt daseiend.

Aber Natur, Vernunft und Menschheit sind in ihrem In-

nern vollendet endlich, d. h. unendlich endlich. Also in-

sonderheit Natur und Vernunft sind in sich unendlichviele

Individuen, vollendet endliche d. i. unendlich endliche be-

stimmte Selbstwesen, denen wiederum alle göttlichen Grund-
wesenheiten auf unendlich endliche Weise zukommen, die aber

alle mit gemeinsamer Grenze an, mit und durcheinander sind.

Und jedem in seiner Art als Ganzes vollendeten endlichen

Einzelwesen (Individuum) muss dennoch wiederum zukommen
Unbedingtheit seiner Vereinwesenheit und Daseinheit, auch
muss es wiederum als solches die Unendlichkeit an sich haben,

als unendlich bestimmbare Unbestimmtheit und als in einer

endlichen Zahl, als in vollendet endlichen Zuständen nicht er-

schöpfte Eigenwesenheit.

Die Naturphilosophie nun zeigt die Stufenfolge dieser

Individuen nach der Wesenheit der Natur, und dass die Natur
in Einer unendlichen Reihe von organischen Individuen sich

selbst vollendet gleich sei. Dagegen die Philosophie des

Geistes oder der Vernunft, dass ebenso die Vernunft in einer

unendlichen Reihe individueller Vernunftwesen sich selbst auf

vollendete Weise gleich sei.

Dass auch beide unter sich in dieser Hinsicht vereint

seien, und dass also auch insonderheit die genannten beiden

Reihen vollendet endlicher Vernunftindividuen und Natur-

individuen als solche vereint seien, als die unendliche Reihe
der Menschen, welche in ihrer wesenhaften Einheit die Mensch-
heit sind.

Und dass auch Vernunft und Natur mit Gott als Ur-
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wesen, als Endliche auf unendliche und auf endliche Weise
vereint seien.

Es gilt im Allgemeinen: alles Endliche in Gott ist, als

Endliches, durch Gott auf unendliche und auf endliche Weise
Jedes mit Jedem allhinsichtlich mach dem ganzen Gliedbau
der Wesenheiten) vereint (verbunden).

Ein jedes dieser Glieder, Vernunft, Natur und Mensch-
heit, sofern sie vollendet endlich, das ist auf unendliche Weise
endlich sind, zeigen sich nach folgenden weitern Bestim-
mungen (Bestimmtnissen).

u) Der unendlichendlichen Bestimmtheiten oder Zustände
des Endlichen sind unendlich viele. Sie sind alle an und in

der Wesenheit der endlichen, unbedingt seienden Individuen

enthalten (darin eingeschlossen und vereint), es hat („geeint")

seine volle, vollbestimmte Wesenheit nur in ihnen; und nur
sie alle zusammen machen die ganze Wesenheit des endlichen

Wesens aus, d. h. sie alle zusammen nur sind die ganze end-

liche, bestimmte Wesenheit des endlichen Wesens der Grund-
wesen und aller unendlichendlichen Einzelwesen (Individuen),

jedes ist und hat seine eigne, ganze, innere, volle (voll-

bestimmte) Wesenheit nur in ihnen allen; nur dadurch, dass

es sie alle ist, ist es dieses bestimmte unendlichendliche

Wesen.
Zur Erläuterung: Im Leben des Einzelmenschen und im

Leben eines Volkes ist vom ersten Keime an bis zur Reife,

vom Kiudstande bis zum Greisenalter jeder Zustand in sich

selbstwesentlich, um sein selbstwillen, sein Selbstzweck; auch
wesenhaft, wenn nichts darauf folgt, auch wenn er als Kind stirbt.

Es ist wie mit der fixirten Schönheit eines Moments des Le-
bens in einem Gemälde, die doch das nicht mehr ist, was
voran ging und das noch nicht ist, was folgen wird. — Kein
voriger Moment ist bloss um des folgenden willen da, bloss

als Vorbereitung, Voranstalt. Ebensowenig ist irgend ein fol-

gender bestimmter Zustand bloss Fortsetzung des vorigen oder
aus dem vorigen zu erklären; als wenn die bestimmenden
Gründe ausreichend in der Vergangenheit und Gegenwart
wären.

ß) Gleichwohl aber schliesst jede vollendet, d. h. un-

endlich endliche Bestimmtheit an dem Endlichen jeden andern
Zustand aus, alle diese Bestimmtheiten schliessen jede jede

aus. (Grundsatz des Widerspruchs.) Denn das Unendüch-
bestimmte ist in ihnen als solches gesetzt und bejaht, also

ist das, was sie nicht sind, gleichfalls unendlichbestimmt, und
zwar alles unendlichbestimmte Andre.

Sofern also dasselbe vollendet endliche Wesen indivi-

duell in diesem vollendet endlichen Zustande ist, ist es nicht

in dem andern. Es ist also ebenso nur dieser bestimmte Zu-
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stand, als doch auch ebenso jeder andere, und zwar alle un-

endlich vielen überhaupt in seiner Wesenheit enthaltenen.

y) Sie sind also Beides vereint, und zwar in der sach-

lichen Form des Aenderns, deren formale Form die Zeit ist,

das ist in stetem Werden.
Daraus folgt: 1. Die Zeit ist nicht an sich selbst etwas,

sondern lediglich eine Form. Die Wesen selbst sind vor und
über ihrem Werden in der Zeit, sie selbst entstehen und
vergehen nicht. (Die Wesen selbst sind unsterblich.)

2. Das Aendern selbst aber ist unänderlich und unend-
lich, also selbst nicht zeitlich, nicht in der Zeit entstanden

und erlischt nicht in der Zeit. Und die Zeit selbst ist un-

endlich als Vorzeit und Zukunft. Und ein Verflusspunkt gilt

für alle Wesen, sofern sie sich ändern und werden; es be-

steht eben eine Einheit des (alles) Geschehens.
3. Alles in der Zeit werdende, die Gesammtheit des zeit-

lich Individuellen ist die unbeendbar erscheinende Wesenheit
der sich ändernden Wesen selbst, ja innere Offenbarung Gottes

in ihm selbst, — ist Darbildung der Wesenheit Gottes in

Gott. Das in der Zeit Werdende ist die ewige Wesenheit des

werdenden Wesens selbst, zuhöchst Gottes als des unbedingten
Wesens. Im Einen Zeitwerdenden offenbart sich Gottes Voll-

wesenheit; ja es ist selbst ein innerer grundwesentlicher Theil

der göttlichen Vollwesenheit (der Gottheit Gottes), sich zeitlich

zu offenbaren. Darin mit besteht die Gottheit Gottes, dass

sie sich in der Zeit darbildet (kundthut, kundgiebt, zu er-

kennen giebt, anzeigt).

4. Alles Individuelle als solches ist wesentlich, einmal,

einzig.

5. Das innere Aendern aller Wesen in der Zeit ist ein

organisches Ganze (in Gott, in aller Welt), alles unter sich in

allseitiger Wechselbestimmung.
6. Und alles Individuelle eines jeden Moments in Ver-

nunft, Natur, Menschheit und Gott als Urwesen zusammenge-
dacht ist eine vollständige Darstellung der göttlichen Wesen-
heit. Jeder Moment der Geschichte ist einmalig, einzig, von

unbedingtem Gehalt und Werth. (Dei immutabilitas.)

7. Gott selbst als selbes, Eines, ganzes Wesen ändert

sich nicht, und von Gott selbst kann nicht gesagt werden,

dass Gott in irgend einer Hinsicht zeitlich, in der Zeit sei;

denn die Zeit ist nur die Form der Aenderung des Endlichen

in ihm.

Ueberhaupt, sowie in keiner Hinsicht Endlichkeit um
Gott ist oder an Gott als Gott ist, so ist auch insonder-

heit die vollendete Endlichkeit (singulare individuale) nicht an

oder um Gott, sondern sie betrifft (ist an, afficit) nur das

Endliche in Gott, so dass das Endliche in Gott, sofern es zu-
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vörderst in seiner Art unendlich ist, sein unendlich Endliches

in sich ist und zunächst theilbegründet.

d. Gott selbst als Urwesen ist Grund und einzige Ur-
sache des Einen Stetänderns alles Endlichen in ihm in der Zeit.

Und im Gebiete seiner Wesenheit ist jedes endliche Wesen
nächster Grund der Aenderung seiner eignen Wesenheit, aber

untergeordnet und abhängig in Gott von Gott als Urwesen.

Also sind alle endlichen Wesen anerkannt als zugleich

und miteinander vereint die ewige Wesenheit des Endlichen,

zuhöchst die Wesenheit Gottes im endlichen Ebenbilde dar-

bildend in und durch Wesens und aller Wesen zeitliche Ur-
sächlichkeit, und zunächst durch ihre eigne zeitliche Ursäch-
lichkeit.

Einige nennen Grund zeitlichen Daseins zu sein Ursache,

und das zeitliche Verursachen Schaffen, welches Letztere wohl

mit dem Geiste der Sprache übereinstimmt, nicht aber Er-

steres.

Gott als Grund des Aenderns in der Zeit ist der einzige,

unendliche, zeitliche, d. h. auf zeitliche Gestalten sich be-

ziehende Grund; und so auch jedes endliche Wesen in sei-

nem Gebiete.

Nennt man zeitlichen*) Grund Thätigkeit, so ist Gott die

Eine unendliche, unbedingte Thätigkeit oder Wirksamkeit,

jedes endliche Wesen aber endliche, zeitliche Thätigkeit, der

endlichen Thätigkeit Gottes als Urwesens untergeordnet. In-

sofern gilt, dass Gott und alle Wesen ihre innere Wesenheit
individuell selbst gestalten, dass das innere stetige Aendern
ein Selbstbilden, Selbstgestalten ist, und diese Wesenheit:

seine eigne Wesenheit in endlicher Bestimmtheit stetig än-

dernder Zustände in der Zeit als ewigwerdender zeitlicher

Grund gestalten, heisst Leben. Das Leben ist also die Lö-
sung des oben unter a) und ß) S. 84 aufgezeigten Wider-
spruches an demselben Wesen und in ihm.

Daher: Gott ist in sich Leben, das Leben, das Eine un-

endliche Leben, oder: Gott ist das Eine lebende Wesen, „der

lebendige Gott." Gott ist das Eine Leben, also

Or
Ur
Gegen Leben.

Verein

Nicht aber kann man sagen, Gott selbst als ganzes Einswesen

sei das Leben; denn Gott ist nur Leben. Noch auch kann
man sagen: das Leben ist an Gott.

*) Es sollte lieber gesagt werden: eigentlicher Grund. Das heisst

nicht, als wenn Gott selbst in irgend einer Hinsicht zeitlich wäre, son-

dern zeitlich heisst hier bezüglich auf das zeitlich Individuelle.
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Gott ist der Eine unbedingte und zugleich der Eine zeit-

liche Grund des Einen Lebens, auch des Lebens aller Wesen
in ihm; jedes für sich als selbständig, und alle Sphären des

Lebens in ihrer Vereinheit gedacht. So ist Gott auch als

Urwesen Grund der Vereinheit alles Lebens, also auch die

Vereinheit des Lebens der Natur und der Vernunft, als Mensch-
heit, und insonderheit des Vereinlebens von Geist und Leib.

Und jedes endlich lebende Wesen ist in dem Umfange seines

Wesens sich selbst, für sich selbst, selbst begründet durch
Gottes zeitliche Ursächlichkeit, auch zeitlicher Grund, also

nur nächster zeitlicher Mitgrund seiner selbst als lebenden
Wesens. Aber alle Wesen leben in Gott durch Gott auch
als lebende unter sich und mit Gott als Urwesen vereint (in

volhvesentlicher Vereinheit der Wesenheit). Jedes endliche

Leben ist mithin auch nur dann in seiner Art vollkommen
vollendet, wenn es zu dem ganzen Leben Gottes im wesenheit-

gemässen Verhältnisse steht und sich bildet, und auch ihr

Leben hängt ab von Gott als dessen zeitlichem Grunde und
von dem Leben Gottes als Urwesens. Und ihre eigene zeit-

liche Ursache ist vereint mit Gottes zeitlicher Ursächlichkeit.

Das Leben ist mithin Eines, ein selbes ganzes Leben,
und selbst nach dem Gliedbau aller göttlichen Grundwesen-
heiten (Kategorien) bestimmt.

Das Eine Leben Gottes ist Ein Gliedbau (Ein Organis-

mus) des Lebens. Und alle endlichen Wesen leben (und

liebem als Gleichnissbild des Einen Lebens Gottes und, als

allverbundnes Glied des Einen Lebens Gottes, jedes in seiner

Art und Stufe. Also ist auch jedes Theilleben, das Leben
jedes endlichen Wesens, in sich selbst wesentlich (würdig) und
für sich selbst da.

Diese Einsicht ist für die ganze Rechtswissenschaft von
grösster Wichtigkeit; denn es muss also jedes Wesen, jedes

Wesens Leben auch auf dem Gebiete des Rechts betrachtet

werden als in sich selbst wesentlich, als an sich, für sich, um
sein selbst willen, als Selbstzweck, also auch jedes Gebilde

der Natur z. B. Es ist also eine rechtswidrige Ansicht der

Naturgebilde, dass sie bloss Sachen seien, d. h. Dinge, die

nicht an und für sich, sondern nur für Anderes und um An-
deres willen einen Werth haben.

Das Eine Leben Gottes, sofern es selbst ein Gliedbau

(.ein Organismus) ist, ist auch bestimmt nach der Bedingheit

(als nach einer göttlichen Wesenheit), und zwar a) hinsichts

seiner nichtzeitlichen Grundlage, des unbedingten Wesens des

Urwesentlichen und des Ewigwesentlichen; b) als Zeitliches,

zeitliche izeitlebliche), also selbst vollendetendliche (indivi-

duelle) Bedingheit.
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Und die vier unendlichen Hauptgebiete (Sphären) des

Lebens sind: Leben Gottes als Urwesens, Yernunftleben,

Naturleben, Menschheitleben; jedes für sich und alle im
Vereine.

e) Gottes Leben ist unbedingt und ganz vollwesentlich

nach der Einen unendlichen Zeit, und in jedem Augenblick

(in jedem Momente, in jedem Verflusspunkte) — als Ganzes,

und nach jedem seiner innern Theile, sofern diese in ihrer

Art unendlich sind — als dieses unendlich bestimmte selb-

wesentlich, ganzwesentlich, einwesentlich, d. i. eigenwesentlich.

Also ist das Leben Gottes in jedem Augenblicke (in

jedem Momentej eins und einzig und in Ansehung des Einen
unendlichen Gliedbaues der Wesen (in aller Welt, im Uni-

versum) Ein vollendetes, einziges, nur einmal seiend, an sich

von selbst unendlicher Wesenheit, d. h. von unendlicher Würde.
Gottes Leben ist also als Ganzes Ein stets gleich voll-

kommnes (vollwesentliches), aber stets eigenthümliches, stets

einziges, stetig werdendes Eigenleben (Eine unendliche und
einzige göttliche Individualität).

Dies ist der für jede endliche Zeit unerschöpfliche ewige

Grund der Fortsetzung des Lebens, dass das Leben Gottes

in jedem Momente Eins und einzig, aber eben darum nur

ein Theil des Einen unbedingt vollwesentlichen Lebens Gottes

ist, indem die ganze Darbildung der göttlichen Wesenheit nur

als mit der Form der Einen unendlichen Zeit gedacht wer-

den kann.

Dasselbe gilt im Endlichen von jedem untergeordneten

endlichen Wesen, in seiner Selbstheit und in seiner Verhaltheit

in dem Einen Leben Gottes, jedoch nur endlicherweise. Also

auch jedes endlichen Wesens Leben ist in jedem Augenblicke

Eins und einzig, und hat an sich Selbstwesenheit, jedoch nur

endlicherweise. — So Natur, — in steter Veränderung, in

ewiger Jugend, ewig gleiches, in jedem Augenblick eigen-

schönes Antlitz; aber jedes endliche Gebilde in der Natur, der

ganzen Natur ähnlich nur auf beschränkte Weise.

u) Das Wesentliche, welches Gott in der unendlichen

Zeit als das Eine Leben wird, ist Gottes Wesenheit selbst,

die Gottheit, das Göttliche.

Und das Wesentliche, welches jedes endliche Wesen in

der Zeit gestaltet, ist zunächst die Wesenheit dieses endlichen

Wesens selbst, welche als solche im Endlichen der göttlichen

Wesenheit gleich, also gottähnlich ist, und als innerer orga-

nischer Theil der Einen im Einen Leben dargebildeten Wesen-
heit Gottes, zugleich mit aller andern Wesen Wesenheit, wel-

che diese in ihrem Leben erstreben, darstellbar (erreichbar) ist.

Die Wesenheit aber als vollendet Endliches in der Zeit

seiend heisst das Gute; und sofern sie dargestellt ist in zeit-
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lieber Daseinheit (Wirklichkeit), heisst sie das Gut. Und
sofern ein Wesen Grund ist der zeitlichen Darbildung seiner

"Wesenheit, wird es ebenfalls gut genannt, und als Eigenschaft:

Güte. Daher ist Gottes Wesenheit als in der Zeit da das

Eine Gute, als in der Zeit dargelebt und bestehend das Eine
Gut, und sofern Gott der Grund ist der Darlebung seiner

Wesenheit (der Gottheit, wird er Gott genannt, d. i. unbedingt
unendlich gut, und die Wesenheit Gottes, seine Wesenheit in

der Zeit darzubilden, Gottes Güte.

Daher der deutsche Name Gott, d. h. das gute Wesen,
gerade die Benennung ist, welche den Gedanken Gott dem
Leben näher bringt, während der rein wissenschaftliche Name
Gottes „W

T
esen" ist.

Daher: Gott ist (unbedingt, unendlich) gut; dies hat in

sich folgende Sätze: Gott ist das Eine Gute und Gott ist das

(höchste) Gut (der Eine Gehalt des Lebens ist' Gottes dar-

gebildete Wesenheit), Gott ist die Güte.

Der Gehalt des Lebens jedes endlichen Wesens im Glied-

bau der Wesen ist dessen Wesenheit, als sein Gutes und sein

Gut, und zunächst ist eines endlichen WT

esens Güte seine

Güte. Aber an sich, als in Gott und als für Gott seiend

betrachtet, ist jedes Wesens eignes Gute ein innerer Theil

des Einen Guten Gottes, seine Lebenswesenheit ein endlicher,

organischer Theil der Lebenswesenheit Gottes. Und das beson-

dere Gute jedes einzelnen endlichen Wesens ist nur in der

Zeit darstellbar als innerer verbundener Theil des Einen
Guten Gottes, und im Verhältnisse der wesentlichen Vereint-

heit mit dem Leben Gottes als Urwesens und aller endlichen

Wesen in Gott. Ein endliches Wesen ist erst dann und nur
insofern vollwesentlich gut, wenn dasselbe sein Eigengutes

darbildet, weil, als und sofern es ein wesentlicher organischer

Theil des Einen Guten Gottes in Gott, — des unendlichen,

unbedingten (höchsten) Gutes ist.

r)) Dass das Eine Gute dargebildet ist in der unendlichen

Zeit, ist so wesentlich, als dass Gott Gott ist, es ist also eine

ewige Wesenheit, es ist das Eine Wesentliche Seiende, es ist

nach abwärts das unbedingt Seiende in aller Zeit, also das

zeitlich Nothwendige in der Einen unendlichen Gegenwart.

Sofern das Gute, als der einzige nothwendige Gehalt des

Lebens in der unendlichen Zeit bezogen wird auf das zeit-

stetige Werden, so ist es in sich das Mögliche und Wirkliche.

Denn wird nun beachtet, dass in jedem Zeitpunkte nur Einer

von unendlich-vielen vollendet-endlichen bestimmten Zustän-

den, die die ganze Wesenheit nur vereint sind, in der Zeit

da ist mit augenblicklichem Ausschluss aller übrigen, so er-

scheint das Eine zeitlich Nothwendige in dieser Hinsicht als
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das Eine Mögliche für jeden Zeitpunkt der unendlichen Zeit-

reihe, für jeden vergangenen und für jeden künftigen.

Wird aber dieses in jedem Momente Eine unendlich

Endliche und Einzige als Reihe betrachtet, so wird das Eine
Nothwendige erkannt auch als das Wirkliche (Verwirklichte.

Dargelebte; und zwar sowohl das Eine unendlich Vergangne
bis zum gegenwärtigen Verflusspunkte i einschliesslich diesem,

worin auch wir athmen und leben) das Mögliche, was zeitlich

ist und sein konnte, als auch das Künftige, Zuverwirklichende,

Darzulebende, die Eine unendliche Zukunft, von diesem stet-

fortschreitenden Verflusspunkte an. Das Verflossnc ist in Gott
hervorgegangen entstanden! durch Gott, und das Künftige wird

in Gott hervorgehen durch Gott, d. i. durch Gott als ewig und
als zeitlich ursachliches Wesen.

Die Eine, selbe, ganze Wesenheit Gottes als das zeitlich

Nothwendige, bezogen auf die zukünftige Hälfte der Zeitreihe,

enthält immer noch auf gleiche Weise eine unerschöpfliche

Fülle vollendet endlicher Bestimmtheiten und erscheint in

Hinsicht auf den Inhalt des Verwirklichten als das, was werden
kann, als das Eine künftig Mögliche, sofern es zeitlich sein

kann. Wobei erhellet, dass Gott selbst, als Einem, selben,

ganzen Wesen nichts Wesentliches abgesprochen wird, indem
erkannt wird, dass Gott in stetem Werden sich selbst dar-

bildet in der Zeit. Denn dies ganze unendlich Zukünftige

wird unfehlbar sein, so wahr Gott ist, so wahr Gott lebt.

Nach der unbedingten Daseinheit betrachtet, oder nach seiner

ewigen Notwendigkeit angesehen, ist das unendlich Zukünf-
tige in Ansehung Gottes schon, sowie ebenso betrachtet, alles

Vergangne für Gott noch ist; angesehen aber Gott als Grund
der Verwirklichung, so erscheint das Mögliche der Zukunft

als das Eine, was werden soll.

Und wenn Gesetz heisst das Gemeinsame, Bleibende

einer Reihe, so wird Lebensgesetz sein: das Allgemeine, Blei-

bende des Lebens als solchen. Das Eine Lebensgesetz Gottes

ist somit, dass das Eine Gute, die Wesenheit Gottes, in der

Einen unendlichen Zeit wirklich werden solle.

Das Aehnliche gilt von jedem endlichen Wesen im Glied-

bau der Wesen in Gott, also auch vom endlichen Vernunft-

wesen. Dass seine eigne Wesenheit als organischer Theil

der Wesenheit Gottes in der unendlichen Zeit überhaupt

wirklich sei, ist das ihm zeitlich Nothwendige. Das ist der

einzige Gehalt seiner Vorzeit und seiner Zukunft. Und hin-

sichts der Zukunft ist es ihm das, was geschehen kann, was
möglich ist, und zu sich selbst als Grund seines Lebens be-

trachtet, das Einzige, was werden soll, und zwar in unend-

licher Zukunft, in Einheit mit dem Einen göttlich Guten des

Einen Lebens Gottes. Und das Eine Lebensgesetz für jedes
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besondre endliche Wesen ist, dass seine ganze Wesenheit in

Einheit mit der Wesenheit Gottes durch es, als in Gott unter-

geordneten endlichen Mit-Grund, dargebildet werden solle.

Das Gute aber als Inhalt des Sollens, als das in der

Einen unendlichen Zeit Gesollte, ist des Lebens Zweck und
den Lebenszweck darzustellen ist des Lebens Bestimmung,

und sofern unter Begriff überhaupt ein ganzer vollständiger

Inhalt verstanden wird, der Eine Zweckbegriff.

Also der Eine Zweck des Einen Lebens Gottes ist Gott

selbst, die Gottheit als in unendlicher Endlichkeit in der

Einen unendlichen Zeit dargebildet das Eine (das höchste)

Gut, das Eine Gut Gott. In Ansehung des Einen Zweck-

begriffes Gottes ist das Eine Leben in der unendlichen Zeit

Gottes Eine Gegenwart, bestehend in zwei unendlichen Hälften,

dem unendlichen Vorleben und dem unendlichem Nachleben

oder künftigem Leben.

Und auch für jedes endliche Wesen ist der Eine Zweck
seines Lebens seine ganze Wesenheit in vollendeter Endlich-

keit dargestellt in der Einen unendlichen Zeit; und der Grund
dieses Zweckes ist, weil seine Wesenheit ein endlicher Theil

der Wesenheit Gottes, dass sein Gutes ein Theil des Einen

Guten Gottes ist, sein Gut ein Theil des Einen höchsten

Gutes ist und als eine organische Einheit mit dem Einen

unbedingten Leben Gottes. Also an sich ist sein Gutes gut,

sein Gut Ein Gut, weil Gottes Wesenheit gut, Gottes dar-

gelebte Gottheit das Eine Gut. Es ist ihm nur Zweck, weil

Gottes Einer Lebenszweck die Darbildung der göttlichen

Wesenheit ist. Es ist ihm nicht seine Wesenheit darum
sein Zweck, als wäre sie die unbedingte und die alleinige,

sondern an sich allein und lediglich ist die Wesenheit Gottes

sein Lebenszweck, weil und sofern sie an diesem ihrem Theile

seine (des endlichen Wesens) Wesenheit ist.

Dies ist die oberste Einsicht, welche die Grundlage der

Sittenlehre des endlichen Vernunftwesens ausmacht, wie bald

ausführlicher gezeigt werden wird, eine Einsicht, die wir

wesentlich nöthig haben, um das Verhältniss des Rechts zur

Sittlichkeit, und um die untergeordnete Sphäre des Rechts

für die Sittlichkeit und sittliche Freiheit einsehen zu können.

&) Gott ist sich sein selbst inne, als des Einen lebenden

Wesens, innerhalb seines Einen unendlichen Selbstbewusstseins

und Selbstgefühles und des Vereines Beider und zwar dies

auf unbedingte, Eine, selbe, ganze, unendliche Weise über-

haupt. Und Gottes Lebenschauen, Lebenselbstempfinden und
der Verein Beider ist in jedem Verflusspunkte unendlich, un-

endlicheigenthümlich und einzig, stetigwerdend und doch der

Wesenheit nach ohne Wandel gleich und unänderlich. Also
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ist Gott auch des Lebens aller "Wesen des ganzen Wesenglied-

baues in Wissen und Empfinden inne.

aa) Gott weiss alles Zeitliche auf unbedingt unendliche

Weise, bis in die letzten Theile der Bestimmtheit, jedes für

sich und alles in allen seinen unendlichen, eigenleblichen i in-

dividuellen) Beziehungen, auch hinsichtlich der Bedingheit,

auch als das zeitlich Notwendige, Wirkliche, Mögliche, also

auch das Vergangene und Künftige auf unendliche Weise.

Dass Gott so weiss, das erkennen wir; aber selbst auf solche

Weise das Leben zu schaun (zu erkennen) wie Gott, ist un-

möglich; nicht einmal uns selbst können wir auf unendliche

Weise erkennen, so wie uns Gott erkennt. — für alle Ewig-

keit unmöglich. Und unser endliches Erkennen des Lebens

sehen wir nur ein als in und durch Gottes unendliches Er-

kennen mit verursacht. Was wir aber nicht wissen, weiss

Gott für uns und alle Wesen.
Also Gott erkennt auch das zeitwerdende Erkennen jedes

endlichen Geistes, auch unser endliches Erkennen; jeder un-

serer jetzt werdenden Gedanken ist, — erscheint vor Gott.

ßß) Gott ist sich inne der ganzen Beziehung alles End-
lichen, Zeitlichen zu sich selbst als Einem, selben, ganzen

Wesen, zu seinem Einen unendlichen Lebenszwecke und zu

seinem ganzen inneren Leben in jedem stetigfliessenden Yer-

flusspunkte; oder: Gottes unendlichem Gemüthe ist das Leben,

ist alles Leben gegenwärtig. — Kaum gestattet das reine

Gefühl hier zu sagen: Gott empfindet oder fühlt sein Eines

Leben und das Leben aller endlichen Wesen. (Das Wort em-
pfinden ist noch das reinste.)

Auch jedes zeitwerdende Lebensgefühl aller endlichen

selbstinnigen Wesen ist gegenwärtig in Gottes unendlichem

Selbstgefühle seines Einen unendlichen stetwerdenden Lebens.

yy) Gott ist die Yereinheit, die selige Harmonie seines

unendlichen Lebenschauens und seines unendlichen Lebens-

gefühles, in sich und in dem Einen, selben, Ganzen seines

Selbstinneseins.

Auch der endlichen Wesen Yereinheit ihres Lebenschauens

und Lebensgefühles ist aufgenommen in Gottes selige Har-
monie seines unendlichen Lebenschauens und Lebensgefühles.

Folgerung: Des endlichen, selbstinnigen Wesens Selbst-

schaun, Selbstfühlen des eignen Lebens ist wahr und selig

und harmonisch, wenn es sich weiss und fühlt als dem un-

endlichen Lebenselbstinnesein Gottes im Endlichen ähnlich,

als im Einklang mit Gottes Geist und mit Gottes Gemüth;
— wenn es sich weiss und fühlt als das Eine Gute verwirk-

licht, weil das Gut die in der Zeit erscheinende Gottheit ist,

— mithin auch als in Zeit und Leben mit seinen gegenwär-
tigen Gedanken und Sinnen und Streben individuell einstim-
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mig mit Gottes unendlichem individuellen Gedanken, mit

Gottes unendlichem individuellen Gefühle, im heiligen Ver-

fluss der Lebenszeit Gottes.

öd) Gott, als das Eine, selbe, ganze Wesen ist der zeit-

liche Grund seines Einen Lebens, d. i. Gott bestimmt als

Eines, ganzes, selbständiges Wesen sich selbst zeitstetig auf

individuelle WT

eise, seine Wesenheit Sich darzuleben, oder

unendliche, unbedingte Freiheit ist die Art und Weise (die

Form;, wonach Gott gemäss dem Einen Lebensgesetze seine

Wesenheit als das Eine Gute in der Zeit darlebt.

Denn Freiheit heisst: dass Ein Wesen als Eines, selbes,

ganzes Wesen der Grund sei seines Werdens in der Zeit,

dass es sich selbst bestimme, seine Wesenheit im Leben zu

gestalten, so dass es selbst als ganzes, selbes, Eines Wesen
das Bestimmende, und seine eigne Wesenheit, d. h. seine

eigne, ewige Wesenheit, d. h. seine Wesenheit vor und über

der Zeit und dem Leben der Bestimmungsgrund sei. Dass

es also, als ganzes, selbes Wesen von oben herab wärts wirke

in sich selbst, sofern es ein Individuelles ist, mithin auch

der erste und oberste Grund, dass und weshalb gerade diese

unendlich-endlichen Glieder auf einander in der Zeit folgen,

nicht in dem Leben, in dem Individuellen zu finden ist, son-

dern über dem Leben in der ewigen Wesenheit des lebenden

Wesens. In dieser Hinsicht finden auch wir uns auf endliche

Weise frei in unserer Selbstgestaltung, in der Darbildung

des Guten.

Es bezieht sich also „Freiheit" wesentlich auf das Leben
und auf das Gute.

Also die unbedingte ewige SelbWesenheit als Form der

ewige Grund zu sein zeigt sich als Form des zeitlichen

Grundes, als die zeitlebliche Selbwesenheit (Selbständigkeit),

— als Freiheit.

Wird daher Freiheit so verstanden, so sind im Vorigen

alle Momente der Freiheit Gottes aufgezeigt. Denn Gott ist

erkannt erstens als der Eine, selbe, ganze Grund alles dessen,

was Gott an und in sich ist, und zweitens als der Eine, selbe,

zeitliche Grund, mithin als das Eine sich selbst zu Dar-

lebung seiner Wesenheit individuell bestimmende Wesen.

Also Freiheit setzt Gesetz und Lebenszweck voraus, sie

ist eben die Erfüllung, Erwirklichung des Lebenszweckes nach

dem Gesetz, als die Form der gesetzmässigen Darbildung des

Wesentlichen in der Zeit. Sie steht also nicht dem Noth-

wendigen entgegen, sondern ist selbst die Form, wie das

zeitlich Xothwendige ist und wirklich wird.

Da aber das Leben Gottes als solches, d. h. in un-

endlicher Endlichkeit (Individualität) die in der Zeit verwirk-

lichte Gottheit selbst ist, also auch als zeitlich Individuelles,



94 Zweite Akheilung.

mithin auch nach seiner Zeitfolge, den Gliedbau der göttlichen

Wesenheiten an sich hat, so folgt, dass Gott in seiner un-

bedingten, endlichen Freiheit die ganze innere Zeitreihe seines

Einen Lebens gemäss der göttlichen Yolhvesenheit absolut

organisch bestimme, also auch das Vorhergehende und das

Künftige, als Individuelles, ein untergeordneter Mitbestimmungs-
grund der unendlichen, absolut freien göttlichen Selbstbestim-

mung sei. (Das Eine Leben Gottes ist Ein unendliches, voll-

endetes Kunstwerk der göttlichen Freiheit.)

Also, gemäss der inneren Wesenheitgleichheit Gottes und
der Gottähnlichkeit aller endlichen WT

esen in Gott kommt
auch allen endlichen Wesen in Gott, mithin auch den voll-

endet-endlichen Vernunft wesen, Freiheit zu, oder die Wesen-
heit, als selbe, ganze, Wesen sich selbst zu Darbildung ihrer

ewigen Wesenheit in der Zeit zu bestimmen, kurz: zeitlicher

Selbstgrund ihres Lebens zu sein; und zwar als von oben in

der Zeitreihe herabwirkend, das Individuelle unmittelbar nach
dem Zweckbegriffe ihres Lebens selbst zu bestimmen; mit
untergeordneter Hinsicht auf die individuelle Vollwesenheit

der Zeitreihe aber, da sie endlich sind, nur auf endliche

Weise, und zwar so:

1. dass der eigentliche Bestimmgrund ihrer eignen Selbst-

bestimmung Gott selbst sei;

2. dass sie hinsichts ihres Vereinlebens mit Gott und
den Wesen der WT

elt auch die Wesenheit aller andern Wesen
als Bestimmgrund ihres Lebens mit aufnehmen;

3. dass ihre Freiheit der unbedingten Freiheit unter-

geordnet, und dass sie im Leben von Gottes Freiheit un-

bedingt abhängig seien, in der Vereinbestimmung ihrer Selbst-

bestimmung in und unter Gottes Selbstbestimmung;
4. dass ihre Freiheit, ohne aufgehoben zu werden, sofern

sie sich zeitlich bestimmt äussert, mitbestimmt ist durch das

freie Wirken anderer endlich freien Wesen;
:">. hierdurch ist begründet der Gegensatz der inneren und

äusseren Freiheit hinsichts des Lebensgebietes, sofern die

Freiheit, als Inneres, von aussen mitbedingt ist. Alle Freiheit

ist ein Inneres und zeigt sich auch als innere That; aber

sie bezieht sich nothwendig zu äusseren Wesen, zuhöchst zu

Gott, also auf ein äusseres Lebensgebiet und geht deshalb

äussere Bedingtheit ein, befindet sich also auch, wie wir aus

der analytischen Begründung wissen, auf dem Gebiete des

Rechts.

Gemeinhin versteht man unter Freiheit nur die Freiheit

der endlichen Wesen, sofern ihr die äusseren Bedingnisse auf

dem gemeinsamen äusseren Lebensgebiete geleistet sind, die

Freiheit also, die allemal ein Inneres ist und ewig bleibt,

sich äussern, ausser sich in ihren Wirkungen sich offenbaren
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kann. Man hält diese Bestimmung oft fälschlich für das

Ganze und für das Erstwesentliche der Freiheit.)

6. Die Freiheit aller endlichen Wesen ist invon Gott
verursacht auf ewige, nicht auf zeitliche Weise, d. h. Gott ist

ewiger Grund der endlichen Freiheit aller endlichen Wesen
in Gott. Denn die Freiheit ist eine ewige Wesenheit, ist also

auch ewig in Gott, von Gott verursacht. Sie ist also nicht

ein Werk der Freiheit, der freien Verursachung Gottes und
besteht daher zeitewig, kann also auch von Gottes freier,

zeitlicher Verursachung als aufgehoben, als vernichtet, ge-

dacht werden; die endlichen Wesen sind für die Eine ganze,

unendliche Zeit auf endliche, bedingte W7eise frei, Gott aber
auf unendliche, bedingte Weise frei in Ewigkeit.

Dass aber Gottes unendliche, im individuellen Wirken
sich offenbarende Freiheit die Freiheit aller endlichen Wesen,
sofern diese Wesen auf individuelle Weise wirksam sind in

Form der Freiheit, als ihr Höheres bestimmt, ist vorhin be-

reits bewiesen worden. Die endliche Freiheit hängt also in

Ansehung aller ihrer individuellen Erweise (die in Hinsicht

zu Gott „Aeusserungen" der individuellen Freiheit sind), von
der unbedingten Freiheit Gottes in jedem Augenblicke unbe-
dingt ab, so dass die göttliche Freiheit, als unbedingte Frei-

heit, die endliche Freiheit als Freiheit bestimmt, so dass die

endliche Freiheit wahre Freiheit sei und bleibe. Dadurch
wird die Freiheit der endlichen Wesen keineswegs aufge-

hoben gedacht, sowenig als die Freiheit endlicher Wesen
durch freie, der Freiheit selbst gemässe Einwirkung, z. B.

durch freie Belehrung über das, was überhaupt, und gerade
jetzt gut ist.

Vielmehr ergiebt sich der untergeordnete Lehrsatz: Der
Einfluss der Freiheit Gottes auf die davon abhängige end-

liche Freiheit endlicher Wesen ist nur diese Freiheit bejahend
(positiv) und ihre höheren göttlichen Bedingnisse herstellend,

sofern die endliche Freiheit überhaupt im Guten, und dabei

mit dem, was Gott mit Freiheit in jedem Augenblicke in dem
Einen Leben zeitlich verursacht, individuell einstimmig ist.

Was die individuelle endliche Freiheit beschliesst und
was, obschon es für sich gut, mit dem unendlichen Kunst-

werke des Lebens mit Dem, was Gott in diesem Augenblicke

mit Freiheit wirklich macht, nicht einstimmt, das ist in dieser

Hinsicht nicht gut; mithin ist die Verweigerung des Erfolges

an sich nicht eine Verneinung, sondern eine Bejahung von
Seiten Gottes und für das gottinnige endliche Wesen.

Hier ist denn auch die Stelle, einen abweichenden
Sprachgebrauch hinsichts des Wortes Freiheit in einigen phi-

losophischen Schulen zu erklären. Wr

enn man unter Freiheit

überhaupt die Form der Ursächlichkeit denkt, wonach selbige
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selbwesentlich, als Eigenschaft des Einen, selben, ganzen We-
sens ist: so kann man sagen, dass Gott als die Eine ewige

und zeitliche Ursache unbedingt frei sei. Man kann dann weiter

von einer ewigen, freien Verursachung Gottes im Gegensatz

der zeitlich- individuellen reden. Diese Bedeutung ist auch
der deutschen Sprache an sich nicht unangemessen, nur nicht

dem jetzt herrschenden Sprachgebrauche, der Freiheit auf zeit-

liches Wirken bezieht. Ich habe sonst wohl auch so geredet

iz. B. Sittenlehre). Dann muss man aber dafür sorgen,

erstens dass die Freiheit der ewigen Verursachung unter-

schieden wrerde von der Freiheit der zeitlichen Verursachung.

Danach z. B. wäre die zeitliche Freiheit selbst eine Wirkung
Gottes als der ewigen Ursache, auch die endliche, zeitliche

Freiheit endlicher Wesen;
zweitens dass Gottes Freiheit als ewige und als zeitliche

anerkannt werde. Es ist schon grundwesentlich, die ewige

Freiheit Gottes (Spinoza) anzuerkennen, aber, sofern nicht auch

Gottes zeitliche Freiheit Gott als freier Grund des Indivi-

duellen im Leben erkannt und anerkannt wird, ist auch die

Selbständigkeit Gottes als Ursache, die Selbwesenheit der

göttlichen Ursächlichkeit, noch nicht anerkannt, denn es fehlt

ein grundwesentlicher innerer Theil der göttlichen Freiheit

nach diesem Sprachgebrauche.

7. Sofern die Freiheit endlicher Wesen, als Form ihrer

zeitlichen, individuellen Wirksamkeit in der Bedingheit steht,

ist sie selbst ein Zeitlichwerdendes, rückbestimmt durch das

Leben und seine Entfaltung; folglich muss auch sie, als die

Form des Lebenszweckes, in dieser Hinsicht in den Zweck-
begriff des Lebens aufgenommen werden; sie muss mit Frei-

heit zum Zweck gesetzt und die Bedingungen derselben

müssen hergestellt werden.

Da die Freiheit die Form der Wesen ist, sofern sie

leben, nämlich des Lebens Grund und Ursache zu sein, so ist

zwar sie selbst am Leben, eine Grundwesenheit des Lebens;

aber von der andern Seite, sofern sie ewigwesentlich ist. ist

sie über dem Leben als des Lebens Grund; folglich ist die

Freiheit nicht bloss am Leben, nicht bloss Leben, noch das

Leben bloss Freiheit, denn das Leben ist zugleich sein Gehalt

(Inhalt). Mithin ist auch nicht die Freiheit der Einzige Zweck
des Lebens, sondern nur dessen Form. Mithin kann auch

nicht die Herstellung der äusseren Freiheit als der ganze

oder als der erstwesentliche Zweck und als Ziel des Rechts

und der Rechtsanstalt — des Staats — gedacht und be-

hauptet werden, sondern nur in dem angezeigten Sinne, als

auch einer der grundwesentlichen Zwecke des Rechts und des

Staates.

Wir gelangen nunmehr zur Betrachtung der göttlichen
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Wesenheiten, welche die sittliche Natur auch des Menschen
begründen, der eigentlichen Grundlage der Sittenlehre, indem
wir erkennen, welcher göttlichen Wesenheit Sittlichkeit und
Tugend im Endlichen entspricht. Es ist das sogenannte Ethi-

sche, also auch die Lehre vom freien Wollen, welche Einsicht

nicht entbehrt werden kann auf dem Gebiete des Rechts,

weil auch das Recht nur durch freies Wollen wirklich werden
kann und weil ohne diese Einsicht die Lehre von der Zu-
rechnung willkürlicher Handlungen, von Unschuld und Schuld,

mithin auch von Unstrafbarkeit und Strafbarkeit nicht wissen-

schaftlich verstanden, eingesehen und abgehandelt werden kann.

1. Lehrsatz. Gott als in der unendlichen Zeit sich selbst

darlebend ist als die eine, unbedingt freie Ursache (Grund)

des Einen Lebens das unbedingte Vermögen, der unbedingte

Trieb, die unbedingte Thätigkeit (Lebensthätigkeit, Wirksam-
keit), die unbedingte Kraft (Macht), der unbedingte heilige,

freie Wille; und Gott selbst ist sich alles Dieses inne, und
darin ist Gottes Selbstinnigkeit als Selbstbewusstsein , als

Selbstgefühl und als der Verein Beider vollwesentlich (voll-

endet). Denn Gott ist das unbedingte Vermögen, weil Gott

ist der ewige Grund des ganzen Lebens und davon, dass es

die Gottheit, als das Gute, darstelle, also auch der ewige

Grund des Einen Notwendigen des Lebens und zugleich

auch der zeitliche Grund oder die freie Ursache, dass das

Zeitlich-Mögliche wirklich werde in stetiger Gestaltung; Grund
der Erwirklichung des Möglichen sein nennen wir Vermögen.

2. Lehrsatz. Gott ist der unbedingte Trieb, sich selbst in

der Zeit darzuleben. Denn Gottes Vermögen ist für Gott, d. i.

Gott bezieht sein Vermögen zu sich selbst als ganzes Wesen,
und insbesondere zu sich selbst, sofern Gotte in sich die jetzt-

werdende und zukünftige Gestaltung des Lebens in freier

Selbstbestimmung zeitlich verursacht; das Künftige ist Gotte

als wesentlich durch) sein Vermögen in freier Selbstbestim-

mung Zu-Verursachendes gegenwärtig, und Gott ist sich seiner

freien Ursächlichkeit in Ansehung des Wirklichzumachenden,

des in seinem Lebenszweck Entnahmen inne. Sofern nun Gott

als das endliche Vermögen sich, für sich, wesentlich bezieht

auf das künftig zu verwirklichende Gute, ist Gott der unend-

liche Trieb. Denn wir nennen dieses im Endlichen „Trieb";

wir dürfen also dieses göttliche Gerichtetsein der freien Ur-

sächlichkeit auf das künftige Gute ebenfalls mit diesem Worte
bezeichnen, wenn wir nur das Gebrechliche und Fehlerhafte

des endlichen Triebes in der Weltbeschränkung nicht bei-

mischen.

Gott ist sich wiederum seines unendlichen Triebes als

eines seligen Sehnens, indem das Künftige für Gott als Mög-
liches ist, das werden soll, aber in der Zeit noch nicht ist,

Kr aas e, Philosophie des Rechts. 7
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inne: im unendlichen Erkennen dessen, was da werden soll,

und im unendlichen Selbstgefühle, dass das Darzulebende

wesentlich, d. i. dass es das Gute ist. Und in der Harmonie
des göttlichen Selbstrebens und des göttlichen Selbstempfin-

dens ist Gott der seligen Uebereinstimmung inne alles Le-

bens mit Gottes Triebe und mit Ihm selbst als des Lebens
Einer Ursache und einzigem Gehalte.

3. Lehrsatz. Sofern Gott die einzige, zeitlich individuelle,

freie Ursache des stetig wirklich werdenden Lebens zeitlich ist,

ist Gott die Eine unendliche, unbedingte Thätigkeit (Wirksam-
keit, Lebensthätigkeiti, und in ihrer unendlichen, individuellen

Bestimmtheit gedacht, die Eine unbedingte Kraft (Lebens-

kraft, Macht, welche auch zugleich Allkraft, Allmacht ist),

d. i. Gott im Schaffen, Gott als wirkend, als schaffend, ist

Kraft.

4. Lehrsatz. Aber Gott selbst als ganzes, selbes, Eines

Wesen ist der freie, zeitliche Grund der Bestimmtheit und
Richtung der Einen göttlichen Thätigkeit und Kraft, d. i. Gott

ist der Eine, unendliche, unbedingte Wille, als die göttliche,

freie Selbstbestimmung, seine Thätigkeit auf das Gute zu

richten, auf das Eine, ganze Gute, die Eine Gottheit, die

Eine göttliche Wesenheit. Insofern nennen wir Gottes Willen

und Gott selbst in dieser Eigenschaft heilig. An Gottes Einem
Willen ist zu unterscheiden: erstens das an dem Wollen Blei-

bende, Allgemeine und Allumfassende (Generale und Univer-

sale!, der bleibende, unänderliche, unbedingte Wille, wonach
Gottes Wille in der unendlichen Zeit gerichtet ist zur Dar-
bildung der göttlichen Wesenheit als des Einen Guten, und
zweitens die allaugenblickliche, zeitliche, werdende Bestimmt-
heit des göttlichen Willens, wonach Gott stets selbst seinen

Willen als den heiligen Willen in unendlicher Bestimmtheit

zu einem individuellen (eigenleblichen) Willen gestaltet, der

in Einer unendlichen bestimmten, individuellen Thätigkeit (in

Einem Acte), als eine Kraft das Eine, ganze Leben umfasst,

Gottes Urleben und das Leben aller endlichen Wesen in aller

WT

elt, und kraft dessen Gott seine Lebensthätigkeit also be-

stimmt und richtet, dass das Eine Leben in jedem Momente
eine eigentümliche, vollwesentliche, in der unendlichen Zeit

einzige Darlebung (Offenbarung) der göttlichen Wesenheit sei.

(Gottes eigenleblicher Wille ist ein stetiges Einwirken von
oben herein in die Zeitreihe; ein stetes Vereinen der ewigen
Ursächlichkeit mit der zeitlichen. Zeit ist dabei nur unter-

geordnetes, formales Moment.) Und da in jedem Momente nur
Einer von unendlichvielen individuellen Zuständen wirklich

werden kann, so ist Gott, als individueller Wille, eben Ur-
sache, dass soeben nur dieser in aller WT

elt wirklich werde.

Gottes eigenleblicher Wille ist mithin eine unendliche freie



Objectiv-synthetische Begründung der Rechtsphilosophie. 99

Wahl, eine freie Wahl unter unendlich vielen Gliedern oder

Fällen, und zwar dies noch hinsichts eines jeden Endlichen

Wesentlichen, zeitlich zu gestaltenden Wesentlichen (Wesen
oder Wesenheit). In dieser Einen unendlichen zeitstetig sich

gestaltenden Wahl wählt Gott nur zwischen Gutem und Gutem
in jedem Momente durch alle Welt das Eigenleblich - Gute

(das Beste). Gottes individueller Wille ist mithin stetige hei-

lige Wahl des Besten von allem Guten. Und es ist offenbar,

dass Gottes Wille in Gottes unendlichem Wissen, in Gottes

unendlichem Empfinden (Gemüthej und in Gottes unendlichem

Triebe nach dem Einen Guten seinen Bestimmungsgrund hat,

dass also Gottes Wissen Weisheit, Gottes Empfinden Selig-

keit am Guten und Gottes Trieb 'die Liebe des Guten ist,

dass lediglich Gottes Güte der Antrieb seines heiligen indi-

viduellen Willens ist.

Gottes unendlicher, individueller Wille ist mithin in hei-

liger Absicht und unendlicher Liebe des Guten bestimmt; —
er ist in jedem Augenblicke Gottes weiser, gütiger, heiliger,

seliger (und beseligender) Rathschluss oder Lebensplan, seine

individuelle Thätigkeit, die den individuellen Willen ausrichtet,

Eine weise, gute, heilige, die ganze Welt durchwirkende That.

5. Lehrsatz. Erst in dieser Anerkennung ist die Erkennt-

niss des göttlichen Selbstinneseins vollendet, dass es als Selbst-

innesein des göttlichen Lebens und der steten, freien, heiligen,

weisen Schöpfung des Guten ist. Und es kann gesagt wer-

den, dass Gottes Persönlichkeit nun erst als die des lebendi-

gen Gottes vollständig, vollwesentlich erkannt und anerkannt

sei, oder auch, dass nun Gott vollwesentlich gedacht werde

als die unendliche mit Bewusstsein das Leben bildende (schaf-

fende) Vernunft, die für-sich-selbst ganz sich- selbst ist.

Wenden wir diesen Lehrsatz an auf endliche, selbstinnige

Wesen, also auch auf uns selbst, als endliche Vernunftwesen!

Infolge der göttlichen vollendeten inneren Gleichheit

der Wesenheit ist auch jedes endliche selbstinnige Wesen in

dem endlichen Gebiete seiner Wesenheit die freie endliche

Ursache seines innern Lebens, es ist das endliche Vermögen
seines Guten, der endliche Trieb zu seinem Guten, die end-

liche freie Thätigkeit und endliche Kraft dazu, und der reine

freie endliche Wille seines Guten, sowohl der allgemeine als

der individuelle Wille; und es ist sich dess inne. Auch ist

sein Wille bestimmt nach seiner Erkenntniss des Guten als

Zweckes und Gesetzes des Lebens und durch den reinen Trieb

nach dem Guten. Auch für das endliche Wesen, sofern es

gottähnlich ist im Wollen, ist lediglich das Gute der Antrieb

(die Triebfeder) seiner Willensentschlüsse. Nur unter diesen

beiden Bedingnissen ist reinguter Wille des endlichen Wesens
möglich und zu erwarten. Und sofern das endliche Wesen
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dich rein im Guten hält und sein Gutes als inneren Theil

ses Einen Guten erkennt, erstrebt und will und dabei sein

individuelles Wollen und Wirken dem heiligen Willen Gottes

nach Gottes individuellem Rathschlusse stets unterordnet, in-

sofern nimmt auch das endliche Wesen an Gottes unbeding-

ter Vollkommenheit als Ursache des Lebens endlichen Theil

und ist insofern in heiliger Gesinnung Gott ähnlich.

Nennen wir die gottähnliche Yollendetheit des endlichen

Vernunftwesens, sofern es freie Ursache als Beides: als Wollen
und Vollbringen, als Wille und That) des Guten als des Gött-

lichen ist, Sittlichkeit (oder Moralität) und das dieser Gesin-

nung gemäese Handeln, als bleibenden Zustand gedacht, Tu-
gend: so ist hiermit die göttliche Wesenheit, der göttliche

Ursprung und die unbedingte Würde der Sittlichkeit und
Tugend erkannt und anerkennbar. Also ist das Eine Sitten-

gesetz: Sei freie Ursache des Guten, d. h. wolle und vollführe

das Gute als das Gute, weil es gut ist, d. h. weil das Gute,

das du willst und erwirkest, ein Theil der in der Zeit er-

scheinenden göttlichen Wesenheit ist.

Und es erhellt auch die unbedingte und unbedingt all-

gemeine Gültigkeit des Sittengesetzes für jedes endliche Ver-

nunftwesen aus der Göttlichkeit des Guten und aus der Ein-

sicht, dass das Sittengesetz das Lebensgesetz Gottes selbst

ist, am endlichen Vernunftwesen und für selbiges anerkannt.

Daher ist es ein richtiges formales Kennzeichen des reinen

Willens, nur das zu wollen, welches zu wollen als allgemein

gültiges Gesetz gedacht werden kann (Kant). Doch bezieht

sich dies nur auf den allgemeinen Willen des bestimmten
Guten überhaupt, nicht auf den individuellen Willen, worin

bestimmt werden muss, dass dies Gute gerade jetzt von mir

geschehen solle.

Von Gott aber können die Wörter Sittlichkeit und Tu-

gend nicht angewandt werden, weil diese Wörter dem Sprach-

gebrauche gemäss nur die freie Verursachung des Guten
endlicher WT

esen bezeichnen; derselben Wesenheit als gött-

licher Wesenheit gebührt vielmehr der Name Heiligkeit —
heilige Güte und heiliges Leben.

Auch ist offenbar, dass menschliche Sittlichkeit und Tu-
gend, als solche, in endlicher Vollkommenheit nicht möglich

ist, ohne dass der Mensch Gott erkennt und Gottes inne ist

in Geist und Gemüth, und ohne dass er seinen endlichen

Willen und sein endliches Gute im rechten Verhältnisse er-

blickt und ordnet zu Gottes heiligem Willen und zu dem
Einen Guten, das in jedem Augenblicke in aller Welt nach
Gottes liathschluss wirklich wird; und dass Sittlichkeit und
Tugend des endlichen Vernunftwesens, auch des endlichen

Geistes als Menschen, das ist: dass er freie Ursache seines
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Guten sei als organischen Theiles des Einen göttlichen Guten,
reine Gottähnlichkeit desselben sei, und dass dann der end-
liche Geist als Mensch auch in individueller Harmonie sei

mit dem individuellen Hathschlusse und mit dem individuellen

Wesen Gottes und sich in dieser Uebereinstimmung selig weiss.

Diese Wahrheiten enthalten auch die Grundlage der Re-
ligion, der Sittlichkeit, der Anerkenntniss der unbedingten
Eigenwesenheit (Eigenwürde) aller Dinge: so der Natur, des
Leibes u. s. w. Es sind die Wahrheiten, welche zu erkennen
dem Geiste wie die Sonne sind für jede besondere Erkennt-
niss und Gelehrsamkeit. Sie sind das Urlicht, das Urwärme
ausstrahlt, worin des Menschen Uneben in eigner, gottver-
bundener Kraft erwacht, belebt wird, vom Keime bis zum
eigenschönen, würdevollen Gewächs heranreift.

Jacobi's Behauptung, Wissenschaft führe zu Atheismus
und Pantheismus ist hierdurch mit der That widerlegt, und es

zeigt sich vielmehr: Mangel an Gotterkenntuiss bei blosser

Gottahnung und Mangel an wissenschaftlichem Geiste führ-

ten zu jener voreiligen Behauptung.

Zweiter Abschnitt.

Die in der Grunderkenntniss gebildete allgemeine Erkenntniss
des Rechts als einer Eigenschaft Gottes und als einer Grund-

wesenheit des Lebens.

Die Grunderkenntniss des Rechts, Theilwesenschauung
des Rechts, als einer Grundwesenheit Gottes (als göttlicher

Eigenschaft] und als einer Grundwesenheit des Einen Lebens
ist zugleich unendliche Aufgabe (praktisches Postulat) des

Lebens. Durch sie wird nun, was in dem analytischen Theile

als wahr erkannt worden, so wahr wie wir unserer selbst be-

wusst sind, zu der Form der Erkenntniss erhoben: sowahr
Gott Gott ist, und sowahr Gott lebt, und sowahr wir in Gott

sind und leben. Und zugleich muss jede Beschränkung in

jener analytischen Begriffbestimmung, in die wir wegen des

beschränkten Gesichtspunktes und Standortes unserer Ichheit

oder endlichen Vernünftigkeit (als endliche Vernunftwesen)

gelangten, nun in diesem Zusammenhange, im Lichte der

höchsten Wahrheiten der Grundwissenschaft (der Metaphysik)

schwinden und das Recht muss sich nach seiner ganzen un-

endlichen Idee darstellen (dem Geiste erscheinen).

Erstens. Ableitung und allgemeinster Ausdruck des Rechts.

Fassen wir die Grundwesenheiten (Elemente, Momente)
in Einen Blick zusammen, welche den Urbegriff, die Kate-
gorie des Rechts begründen und eingehen!
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Es ist gezeigt worden:

Gott, als das Eine, unbedingte unendliche "Wesen ist in

und durch sich alle Wesen, Vernunft, Natur und Menschheit,

in ewiger Verursachung.

Gott ist in sich das Eine Leben, als Urwesen und als

der Gliedbau aller Endwesen in sich seiend, also Leben
Gottes als Urwesen, als Vernunft, als Natur, als Menschheit

und als die unendlichen Reihen (Reiche) der endlichen Gei-

ster, der organischen Leiber, und zwar Beider im Vereine. —
die die Eine unendliche Menschheit im Weltall sind.

Gott verursacht frei das stetige Werden seines Einen
Lebens und ihm ähnlich auch alle endlichen Wesen in Gott

mit endlicher Freiheit.

Das Eine Leben Gottes ist Ein organisches Ganze, und
alle endlichen Wesen sind auch, sofern sie leben, unter sich

und mit Gott als Urwesen vereint; und das endliche Leben
jedes endlichen Wesens ist auch in sich Ein dem Einen or-

ganischen Leben Gottes ähnliches endliches Ganze.

Das Eine Leben Gottes steht in dem Verhältnisse der

Bedingheit, sofern es seine eine, selbe, ganze Wesenheit ist,

d. h. als Eines, selbes, ganzes Leben,

a) nach Aussen in der unzeitlichen ewigen Bedingheit

ist mit allen andern göttlichen Grundwesenheiten, und
b) nach Innen sein selbst ist in zeitlicher Bedingheit, und

zwar
a) in derjenigen zeitlichen Bedingheit, welche innerhalb

der Zeitreihe des Lebens eine ewige ist, welche die

bleibende, unänderliche Grundlage des stetändernden

Lebens ausmacht und der Gliedbau der ewigen, un-
änderlichen, unfreien Gesetze des Lebens ist, das heisst

in der zeitewigen inneren Bedingheit des Lebens, im
ewig-nothwendig Bedinglichen des Lebens.; z. B. dass

zeitstetig gewollt, erkannt, empfunden werde; so alle

ewigen weiteren Gesetze des Wollens, Empfindens,

Denkens als in der Zeit gegebener werdender Reihen.

ß) in der zeitlich-freien Bedingheit, d. h. es ist abhängig
von dem freien Wollen, indem das Leben selbst und
sofern das Leben selbst hergestellt wird durch freie,

zweckbegriffliche, auf die Herstellung des Guten ge-

richtete Ursächlichkeit;

y) in beiderlei Bedingheit, sofern sich beide wechsel-

bestimmen.
Also ist die zeitlichfreie Bedingheit des Einen Lebens

Gottes oder die zeitlichfreie Bedingheit Gottes als des Einen
lebenden Wesens oder die zeitlichfreie Bedingheit Gottes,

sofern Gott das Eine Leben ist, selbst eine ewige Grundwesen-
heit Gottes, eine ewige göttliche Eigenschaft, welche mithin
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auch in der Einen unendlichen Zeit vollwesentlich da ist

(wirklich ist, hergestellt ist und zeitstetig hergestellt wird).

Und da Gott als Lebwesen Sich selbst, seine Wesenheit,

seine Gottheit darweset, so ist das Recht die zeitlichfreie Be-
dingheit der Darwesenung Wesens — der Darlebung Gottes,

also kurz: Wesendarlebfreibedingheit, die FreibedingheitWesen-
lebens, noch reiner wissenschaftlich ausgedrückt Wesen als

Wesenleb-Freibedingheit weset das Recht. Daher ist das Recht
die zeitlich-freie Bedingheit Gottes als des Einen Lebens, als

welches es ein gottähnlicher Gliedbau (Organismus) ist, also

auch mit in-unter-durch enthält die zeitlich-freie Bedingheit des

Lebens des Gliedbaues aller endlichen Wesen, eines jeden für

sich und aller vereint als Eines Vereinlebens Gottes in Gott.

Das Recht fordert also auch, alle Verhältnisse aller Wesen
so zu bestimmen, dass ein jedes von ihnen und alle in all-

seitigem Wechselleben ihre Bestimmung erfüllen.

Diese göttliche Wesenheit nun, welche unabhängig von
jedem Namen ist und besteht, wird in unserer Sprache mit

dem Namen „Recht, das Recht" bezeichnet, wie die genaue
Prüfung des Sprachgebrauchs des Volkes und selbst eines

jeden Rechtswissenschaftlichen, sofern er als Mensch und
Volksgenosse redet, lehrt. Und die zeitlich-freie Bedingheit

kann sonach die Rechts-Bedingheit heissen.

Zum richtigen Erfassen dieser grundwissenschaftlichen

Ableitung mögen folgende Bemerkungen beitragen.

1. Das Nächsthöhere Ganze, was für das Recht voraus-

gesetzt wird, ist die Bedingheit als Wesenheit Wesens, als

Wesenheit Gottes.

2. Einseitige Theorien beschränken diese Bestimmung des

Rechts bald so, bald so, aber sofern diese Theoristen als

Menschen reden und empfinden, stimmen sie allemal mit un-

serem Sprachgebrauche zusammen, reden von einem Recht

und Unrecht gegen sich selbst, sogar von ungerechter Be-

urtheilung Anderer u. s. w., wenn sie gleich z. B. sonst sagen,

das Recht bestehe bloss in der gleichen Beschränkung der

äusseren Freiheit Aller. Auch reden sie von Gottes Recht,

vom göttlichen Recht und von Gottes Gerechtigkeit; und der

Richter nimmt den Religionslehrer bei feierlichen Gelegen-

heiten, bei Eidschwüren und Hinrichtungen zu Hülfe, damit

er durch den Gedanken an Gott als den unendlich Gerechten

und den gerechten Richter den Menschen rühre, zu innerer

Gerechtigkeit stimme und fähig mache oder auch ihn tröste.

3. Die Bestimmniss: zeitliche und freie Bedingheit, d. h.

„unendlichendlich-stetänderige (eigenlebliche) und nach einem

Zweckbegriff durch den Willen bestimmte", — ist grund-

wesentlich. Denn was ewigwesentlich - bedinglich ist oder

auch in der Zeit ewig bleibig (unänderlich bleibend) ist, wird
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nicht Recht genannt und hat seine eigene Wesenheit für sich;

es ist daher von der Wesenheit des Rechts urbegrifflich unter-
schieden, weil verschieden. Ebenso, wenn uns etwas im Leben
begegnet, welches sich, soweit wir sehen, nicht durch den
Willen eines freien Wesens mittelst eines Zweckbegriffes auf
uns bezieht, nennen wir es ein reines Glück oder Unglück.
Das Unrecht ist zwar auch ein Unglück, aber nicht rein ein
solches, sondern zunächst ist es eine freie That.

Folgendes Schema zeigt, welcher Theil der Bedingheit
das Recht ist:

Bedingheit

des Lebens
Gottes und
aller Wesen.

innere

äussere

innere und
äussere

vereint*

ewige

zeitliche

lebliche)

zeitewige

zeitbleibige

(zeitlich-noth-

wendi.Lie

freie nach
dem Freiheits-

gesetze

beide vereint

Also ist Recht Freilebbedingthum oder Leb-Freibeding-
thum und ein Recht Lebfreibedingniss.

Noch sind einige Hauptpunkte, die hier, ehe weiter ge-

gangen wird, ausgesprochen werden müssen.

a) Das Recht gründet sich auf die Or-, Ur- und Ewig-
wesenheit aller Wesen, zuhöchst Gottes, und aller Wesen als

in und durch Gott. Es ist reinwesentlich, wesenheitlich, sach-

lich, hypostatisch, substantiell, positiv, reell. Man kann sagen,

die Einsicht des Rechts gründet sich auf die Einsicht der

Ideen aller Wesen und deren Vollkommenheit im Leben. Da-
her hat das Recht Majestät, unbedingte endliche Würde, weil

es Theil der endlichen unbedingten Würde und Ehre der

Majestät Gottes ist.

b) Es ist mithin von aller selbstischen und alleinigten

(isolirten) Persönlichkeit, Subjectivität des Leistenden unab-
hängig, sowohl für ihn selbst, wenn er Geist und Herz hat,

— als auch für Andere. Darauf beruht hernach auch die

vernunftgemässe Zunöthigung, der rechtsgemässe Zwang zum
Rechtthun, ja sogar zum Rechtgesinntsein. Es verträgt sich

aber das Recht mit der in der Weseninnigkeit und Wesen-

*) Denn die innere Bedingheit des Lebens ist mit der äusseren
selbst im Verbältnisse der "Wechselbedingheit. Und die innere bestimmt
mit die Rechtsfähigkeit und Rechtswürdigkeit zu den äusseren Beding-
nissen.
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liebe enthaltenen und gemässigten Selbstinnigkeit und Selbst-

liebe.

c) Daher ist das Recht auch unabhängig von der indi-

viduell persönlichen, eigentlichen Achtung, Zuneigung, Liebe

und Vereinleben, indem sein ewiger, tiefer Urgrund die Ach-
tung Gottes und aller Wesen als in, durch Gott ist.

4. Diese Schauung des Rechts ist kein Gemeinbegriff,

auch nicht bloss ein ins Unendliche bis zur Absolutheit er-

weiterter Verstandesbegriff, d. i. eine Idee in Kaufs Sinne,

noch auch bloss ein Begriff, der allem Individuellen, z. B. allen

Staaten zum Muster diente, d. h. eine Idee im Platonischen

Sinne, sondern es ist eben die Eine, reine, ganze, selbe

Schauung des Gegenstandes, die eben deshalb Wesenschauung
des Rechts genannt werden kann; sie fasst die Schauung des

Urwesentlichen, Eigenwesentlichen, Zeitwesentlichen und Zeit-

ewigwesentlichen des Rechts in und unter sich (also den Ur-

begriff, den Gemeinbegrifi), auch die Eigenlebschauung des

Rechts. Und wir stehen somit noch über der Gegenheit der

Idee und des Ideales gegen den Geschichtsbegriff und das

Geschichtsbild des Rechts und des Staates.

Zweitens. Entfaltung des Inhalts der Wesenschauung Recht, was
das Recht an und in sich ist, oder Grundlehrsätze vom Recht.

1. Lehrsatz. Das Recht ist Eines, selbes, ganzes, und
in sich der Eine Gliedbau der inneren freien Lebensbeding-

heit Gottes und des ganzen Gliedbaues der Wesen in Gott

(aller Wesen in Gott). Denn das Leben ist Ein Gliedbau,

von ihm gilt die Wesenheit der zeitlichen freien Bedingheit

als von einem Gliedbau, also ist auch die zeitlich freie Beding-

heit ein Gliedbau, und zwar gemäss der Gliederung des Le-

bens selbst.

Das Recht als Organismus ist somit

a) eine Involution (involutorisch), indem die untergeordne-

ten Rechtspersonen jeder oberen, zuhöchst Gott, zu Recht

gehalten (verbunden) sind. Also alle unteren Rechtssphären

müssen gemäss den höheren bestimmt werden;

b) eine Evolution, indem auch Glieder neben einander

sich finden; also alle Nebensphären müssen wechselseits für

einander bestimmt werden.

2. Lehrsatz. Gott ist in sich für sich das Eine Recht.

Denn Gott ist in sich, für sich das Eine Leben, also auch

das Leben nach dessen innerer zeitlich freier bedingheit. Also

ist Gott auch sich des Einen Rechts inne in Erkennen und
Empfinden als der endliche Gedanke des Rechts und als das

endliche Gefühl des Rechts. Also ist das Recht hinsichts

Gottes ganz innerlich immanent), ein inneres Verhältniss Gottes

selbst als zeitlich freier Ursache zu sich selbst als in sich das
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Leben seiendem Wesen. (Gott leistet sich und empfängt von

sich sein ganzes Recht.)

3. Lehrsatz. Das Recht ist Bedingnissgliedbau (d. i. zeit-

lich-freij der Wesendarlebung (d. i. des Guten), und eben-

deshalb ist es selbst ein Theil des sachlichen (objectiven'i

Guten und des Einen Gutes, also ein Theil des göttlichen

Zweckbegriffes und der göttlichen Bestimmung seines Einen
Lebens. Denn das Eine Gute, das Eine Gut, der Eine Zweck-
begriff und die Bestimmung des Lebens ist die in der Zeit

dargebildete göttliche Wesenheit; die zeitlich freie Ursächlich-

keit ist aber selbst die göttliche Grundwesenheit der Ursäch-

lichkeit in der Zeit, so auch die zeitlichfreie Wechselbeding-

heit. Also ist das Recht Pflicht, und alles was Pflicht ist,

sofern es in zeitlich-freier Bedingheit steht, ist zugleich Recht.

^Und umgekehrt es ist ein Theil des Rechts, das Recht für

die Pflicht.)

Das Recht, sofern es im Leben hergestellt ist, ist ein

Theil des Einen Guten, nicht aber umgekehrt das Eine Gute
ein Theil des Rechts. Wohl ist die Sittlichkeit, d. h. die

reingute Gesinnung und der reingute Wille, als noch unter-

schieden von dem Einen Guten, als dessen Wesenform, in

einem andern Verhältnisse zum Rechte als das Eine Gute
selbst; es kann aber dennoch nicht gesagt werden: die Sittlich-

keit ist bloss ein Theil des Rechts, ob sie wohl auch ein

Theil des Rechts ist, indem Sittlichkeit selbst eine zeitlich

freie Bedingniss des Guten ist, auch selbst wiederum ihr eine

Sphäre des Rechts zukommt, sofern sie selbst zeitlichfrei be-

dingt ist.

4. Lehrsatz. Gott als zeitlich freie Ursache des Lebens
verwirklicht das Recht in der Einen unendlichen Zeit unbe-

dingt vollwesentlich, und in jeder endlichen Zeit, ja in jedem
Momente auf eigenthümliche, einzige unendlich endlich voll-

wesentliche (vollkommene Weise. Denn Gott stellt seine Gott-

heit in der Einen unendlichen Zeit vollwesentlich, in jedem
Momente aber unendlich eigenthümlich dar, also auch diesen

Theil seiner Wesenheit, der das Recht ist. In dieser Wahr-
heit sind zunächst die zwei Behauptungen enthalten: Gott

will das Eine Recht überhaupt und insbesondere das, was in

jedem Momente durch das ganze unendliche Leben (in aller

Welt) recht ist und werden soll; und Gott vollbringt auch

als die Eine Kraft (Macht) des Lebens seinen Willen des Rechts,

oder Gott thut überhaupt und in jedem Momente insonder-

heit das Recht.

Beide Behauptungen können, da gerecht heisst freie Ur-

sache des Rechts sein, also es wollen und vollbringen, so zu-

sammengefasst werden: Gott ist unbedingt und unendlich ge-

recht, oder Gott ist in sich und für sich selbst unendlich
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und unbedingt gerecht, oder Gott ist die Gerechtigkeit (die

heilig wollende und die mächtig vollbringende). Und verneint:

Gott will und thut kein Unrecht, das ganze Unrecht nicht

und nie.

Also: Gott ertheilt allen Wesen in der Einen unendlichen

Zeit und jederzeit und in jedem Momente ihr Recht. In dem
Einen Leben Gottes geschieht Nichts, was in Anschauung des

Einen Willens Gottes und der Einen Thätigkeit (Wirksamkeit)

Gottes Unrecht wäre. Oder: In dem Leben Gottes als Ur-
wesens geschieht kein Unrecht, und Gott hat an keinem Un-
recht den geringsten zeitleblichen Antheil des Mitverursachens

oder Mitveranlassens, weder wollend, noch mitwirkend.

Aus der obigen Wahrheit des Lehrsatzes jfolgt aber weiter:

Gott ist in der Einen unendlichen Zeit das Eine Rechtsleben,

der Eine unänderliche Rechtszustand (status juris, Status justi

et Status justitiae); und Gott auch als das innere Vereinleben

Wesens in sich zu Darlebung des Rechts ist Theil des einen

Rechtszustandes Gottes. Das Rechtsleben kann daher Staat ge-

nannt werden; und in diesem Sinne kann gesagt werden, Gott

sei in sich der Eine Staat. Der endliche Rechtszustand aber,

den Menschen bilden, der Staat vorzugsweise genannt, ist

nur ein Theil des Staates Gottes.

Dieser Rechtszustand (Staat) besteht aber in jeder end-

lichen Zeit auf endlich vollkommene eigenlebliche (indivi-

duelle) Weise, und zwar in jeder endlichen Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft und daher auch hinsichtlich der Einen
ganzen Zukunft. Das Recht als Rechtsleben oder Rechtszustand

ist eine ewige, in jedem Momente gültige, geltende und voll-

führte (vollstreckte) Forderung Gottes an Gott und alle Wesen,
ein praktisches Postulat, eine Soll-Grundwesenheit [praktische

Kategorie].

Gott will allaugenblicklich diese Forderung erfüllen, und
erfüllt sie auch ohne Fehl.

Aus der Wahrheit jenes Lehrsatzes folgt noch drittens:

Das Recht als bestehend (als Gut des Lebens) ist ein Werk
der göttlichen Freiheit und für die göttliche Freiheit. Denn
Gott lebt das Eine Recht durch seine zeitliche eigenlebliche

Freiheit (nach seinem jedesmaligen individuellen Rathschlusse)

dar; und des Rechtes Herstellung ist Bedingung der Voll-

wesenheit des ganzen Lebens Gottes, also auch untergeordnete

Bedingung, dass die göttliche Freiheit allaugenblicklich den

Einen Lebenszweck auf eigenlebliche einzige Weise vollführe

(vollbringe).

5. Lehrsatz. Gott als das Recht ist vereinwesentlich

(wesenheitvereint) mit sich selbst nach allen seinen Wesen-
heiten, und zwar nach dem ganzen Gliedbau der Daseinheit

betrachtet, also auch eigenleblich. Oder: Gott als das Recht
herstellend ist mit sich selbst in vollwesentlicher Ueberein-
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Stimmung (Harmonie). Oder: Das Recht ist in Uebereinstim-

mung mit allen göttlichen Wesenheiten. Aus diesem Lehr-

satz, dessen Beweis sich aus dem ersten Abschnitt dieser

Grundlegung ergiebt, fliessen wiederum grundwichtige Folge-

rungen.

Folgerung 1. Das Recht als ein Theil des Einen Gu-
ten ist in völliger Uebereinstimmung mit dem Einen Guten
und mit allem besonderen Guten, was in selbigem ent-

halten ist. Aber auch alle anderen göttlichen Wesenheiten

sind ihrerseits mit dem Recht einstimmig. Und so wenig

daher etwas ein Recht sein kann, das wider Sittlichkeit,

Schönheit, Gottinnigkeit ist, so wenig kann etwas gut, schön,

fromm sein, was mit dem Rechte streitet.

Folgerung 2. Also ist Gottes Gerechtigkeit überein-

stimmig mit Gottes unbedingtem Schaun, Empfinden, Wollen,

mit Gottes Wahrheit, Seligkeit, Heiligkeit, mit Gottes Weis-

heit, Liebe, Güte.

Folgerung 3. Das Recht stimmt mit allen göttlichen

Wesenheiten des Lebens überein, also auch mit den Gesetzen

des sich entfaltenden Lebens gemäss dem Gliedbau der Wesen
und der Wesenheiten, — jeder Stufe, jedes Zeitkreises — jeder

Vollzeit des Lebens.

6. Lehrsatz. Auch die Herstellung des Rechts selbst steht

zum Theil unter zeitlich freier Bedingheit; es wird auch das

Recht auf sich selbst angewandt (die Forderung des Recht -

kehrt organisch in sich selbst zurück); es ist durch eine be-

stimmte Sphäre des Rechts gegeben, das Recht in der zweiten

Wesenstufe (Reihe) das Recht(s)recht, ein Eiuzeltheil des Einen,

selben, ganzen Rechts (s. Urbild der Menschheit p. 291).

7. Lehrsatz. Das Recht ist die mit dem Bedingtniss

(dem Anbedingten) zu Leben vereinte Bedingniss (das Anbe-
dingende) in dem freien Selbwesen (selbstinnigen Wesen), so

dass das Gute des Lebens darin vermittelt hergestellt werde
(darfür-, dargelebt werde

.

Drittens. Darstellung und Beurtheilung einiger volksverständ-

licher Ausdrücke der Grundschauung „Recht".

Was ursprünglich in dem Princip alles Erkennens und
alles Wissens erkannt worden, das kann auch in jede Sprache

des Volks nach Massgabe der Bildungstufe dieses Volks und
seiner Sprache gleichsam übersetzt i übertragen) werden; und
in der Grunderkenntniss ergiebt sich der geahnte tiefere Sinn

in den Ueberzeugungen der Völker, die sie in ihren Sprachen

ausdrücken. So sieht man, das deutsche Volk hat in seinem

Tiefsinn das Rechte getroffen auch darin, dass gerecht und
recht von rieht— , r—echt herkommt. Einseitig aber sind

viele Rechtstheorien einseitiger philosophischer Theorien. Auch
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meine eigene erste Aufstellung des Naturrechts (1803) war
einseitig; denn sie war eigentlich aus unvollständiger Analysis

geschöpft und der Versuch einer synthetischen Deduction und
Construction war voreilig und unbefugt, a) weil er für die

analytische Deduction gemacht wurde; b) weil ich bei der

noch unentfalteten Idee des Universum stehen blieb.

„Recht ist und wird als Recht gefordert, und das Recht
soll geben, was zum Leben erfordert wird; zunächst soll mit-

telst des Rechts Jeder erhalten, was des Lebens Nahrung und
Nothdurft erfordert, aber auch die höheren Lebensbedürfnisse

sollen befriedigt werden." Alle sollen gleichförmig leben kön-

nen, die äusseren Bedingnisse des Lebens erhalten, voraus-

gesetzt, dass auch sie das Ihrige leisten. Das Recht ist, dass

Jeder das Seine erhalte und gesichert behalte.

In dem Ausdrucke „Gieb Jedem das Seine, und lass Je-

dem das Seine" sind enthalten: a) neminem laede, Niemand
in dem Besitz des Seinigen stören, b) suum cuique tribue und
c) honeste vive. (Der dritte Grundsatz deutet auf die Unvoll-

endetheit des reinmenschlichen Rechts hin, und dass die Tu-

gend der Gerechtigkeit nur ein Einzelerweis der Einen Tu-
gend ist. Auch wird dieses ausgedrückt durch ..gerecht und
billig". Siehe Leibnitzens Auslegung dieser dritten Vorschrift

in praefatio ad Cod. juris gent. diplom.)

Hier erhellt was das Seine ist: a) überhaupt: das Ganze

der von Freiheit Gottes und aller Wesen abhängigen Beding-

nisse seines seiner Bestimmung gemässen Lebens und b) hin-

sichts anderer Menschen und der menschlichen Gesellschaft:

das Ganze derjenigen äusseren Bedingungen zur Erreichung

seiner Bestimmung, welche von der Freiheit der einzelnen

Menschen und der menschlichen Gesellschaft abhängen. Oder:

Jeder soll erhalten was ihm gebührt, d. h. was es für ihn

nach seiner Beschaffenheit und nach den äusseren Umstän-

den austrägt (gebarti*), was ihm zukommt. Darin ist die All-

gemeinheit und Gleichförmigkeit des Rechts mit enthalten.

Öder auf Handlungen bezogen: Mein Recht ist alles, was ich

thun und lassen darf, wogegen ich auch Anderen das Ge-

bührende leisten muss.

Der Ausdruck Dürfen bezeichnet zugleich das Bedürfniss

und die Erlaubniss (dürfen heisst auch ursprünglich wagen),

d. h. die Befugniss, es durch seine Bedingnisse zu stillen.

Und- der Ausdruck bezeichnet überhaupt das rechtlich be-

stimmte Gebiet der Freiheit.

Und hier ist zugleich der Ausdruck des frohen, rüstigen

muthigen Bewnsstseins dessen in seinem Urgründe zu ersehen,

*) baren (engl, to bear) heisst tragen. „"Was ilim gebart" heisst

also der Theil für ihn, der die Sache austrägt, was ihm davon zukommt.
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der sich im Rechte weiss: fürchte Niemand (neminem tiine>.

Denn das Recht ist eine göttliche Wesenheit, Gott vollführt

das Recht, und wenn wir auch liier Unrecht leiden, indem
wir das Recht rechtlich durchsetzen wollen, so ist unsere
Sache Gottes Sache und so wird Gottes Rechtspflege auch
uns wie allen Wesen, auch hier wie in aller Welt, dennoch
Recht schaffen und durchsetzen.

Endlich mögen noch einige anderwortliche Ausdrückungen
(Bezeichnungen) der Grundwesenheit und der Grundschauung
„Recht" hier Platz finden:

a) Die innere zeitlichfreie Bedingheit Gottes und aller

Wesen in Gott ist das Recht. Eigentlich muss gesagt werden:
Gottes als des Einen, selben, ganzen Wesens und daher: Gottes
als Urwesens und als der Gliedbau aller WT

esen seienden We-
sens. Leben wird hier unter zeitlichfrei stillverstanden.

b) Die zeitlichfreie Bedingheit des Einen Lebens Gottes
und aller Wesen ist das Recht.

c) Die zeitlichfreie Bedingheit des Einen wesengemässen
igottgemässen, göttlichen) Lebens ist das Recht.

d) Der Gliedbau der zeitlichfreien Bedingheit, dass Gott
Gottes Wesenheit iseine Gottheit) in der Zeit darlebe, ist das
Recht. Darin ist enthalten der Gliedbau der zeitlichfreien

Bedingheit, dass alle Wesen in Gott die göttliche Wesenheit
an ihrem Theile in der Zeit darleben. Das Recht ist Bedingniss-

gliedbau der Wesendarlebung (des Guten), aber eben deshalb
ist es selbst ein Theil des Guten, und (sachlich betrachtet) als

bleibend ein wesentliches Theilgut des Einen Gutes.

e) Die hergestellte zeitlichfreie Bedingheit Gottes und
aller Wesen in Gott ist das Recht.

f) Das Leben als zeitlichfrei Bedingtes mittelst des zeit-

lichfrei Bedingenden ist das Recht. Oder: die Herstellung

aller zeitlichfreien Bedingtniss mittelst aller zeitlichfreien Be-
dingniss des Lebens ist das Recht. Oder: das Leben nach
der Bedingheit des Daseins und Werdens ist das Recht.

g) Das Leben als Bedingtniss mittelst des Bedingnisses

ist das Recht. Hier ist zeitlichfrei still verstanden als schon
mit in „Leben" enthalten. Oder: dass das Ganze der zeitlich-

freien Bedingtnisse des Lebens mittelst des Ganzen der zeitlich-

freien Bedingnisse des Lebens zeitstetig hergestellt sei, ist das

Recht. Oder: dass das Leben mittelst seiner Bedingnisse durch
Freiheit vollendet werde, ist das Recht. Unter Freiheit wird
verstanden freie Ursächlichkeit, das ist: freier Wille und freie

That (Werkthätigkeit).

h) Und da der Inhalt des Einen Lebens das Eine Gute
ist, so wird gefordert, dass das Eine Gute, sofern es zeitlich-

frei bedingt ist, mittelst seiner Bedingniss (seiner Bedingung)
hergestellt (wirklich) werde. Es kann deshalb gesagt werden,
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dass das Ganze der zeitlichfreieu Bedingtiiiss der Darstellung

der göttlichen Wesenheit (der Gottheit) in dem Leben in der

Zeit mittelst des Ganzen der zeitlichfreien Bediugniss her-

gestellt werde, ist die Forderung des Rechts. Oder: dass die

zeitlichfreien Bedingtnisse davon, dass die Wesenheit Gottes in

der Zeit wirklich (dargelebt, hergestellt' werde, inmittelst der

zeitlichfreien Bedingnisse, ist die Forderung des Rechts.

i Oder, wenn unter Herstellen Zeitlichkeit und Freiheit

stillverstanden wird, dass die Bedingheit des göttlichen Le-

bens hergestellt werde, ist das Recht. Recht ist Wesenleb-
Freibedingheit. Dies ist der vollwesentliche Ausdruck der

Tbeilwesenschauung Recht in der deutschen Yolksprache.

k L'nd da das Gute der Eine Lebenszweck ist: dass die

zeitlichfreie Bedingheit ^Bedingtheit und Bedingendheit, Be-
dingnisse und Bedingtnisse) der Erreichung des göttlichen

Lebenszweckes hergestellt sind und werden, ist das Recht.

1 Dass die Bedingheit des Guten hergestellt werde, ist

das Recht.

m) Und wenn Gott als das eine unendliche uud unbe-

dingte, selbstinnige, lebende Wesen die unbedingte absolute

unendliche Vernunft oder Vernunft ohne Beisatz genannt wird,

i welches aber nur angeht, wenn statt Vernunft gesagt wird.

Geist oder Geistwesen >, so gilt folgender Ausdruck: das Recht

ist das organische Ganze der zeitlich freien (von der Freiheit

abhängigen) Bedingheit der Yernunftbestimmung, oder des Le-

bens der absoluten Vernunft, oder des absolut vernünftigen

(vernunftgemässem Lebens, oder der unbedingten Vernünftig-

keit der Vernünftigkeit überhaupt

.

Und so zeigt sich, dass das Recht ein in seiner Unbe-
dingtheit das ganze Leben umfassendes Postulat der prakti-

schen Vernunft ist.

Hierdurch nähern wir uns dem Ausdrucke der Grund-
schauung Recht, welchen wir oben auf rein analytischem Wege
gefunden hatten. Das menschliche Recht als Ganzes wurde
dort so erklärt: „Das Recht ist das organische Ganze der

äusseren von der Freiheit abhängigen Bedingungen der Ver-

nunftbestimmung (Oder des vernunftgemässen Lebens, der Ver-

nünftigkeit des Menschen". Aber hier bedeutet Vernunft — Gott,

Vernünftigkeit, vernunftgemässes Leben bedeutet hier vollende-

tes, vollwesentliches Leben Gottes. Und dieBestimmniss: ..äus-

seren" muss hinsichts Gottes in „inneren" verwandelt werden.

Und wir sehen, dass wir dort das Recht nur erkannt

hatten als das in Gesellschaft herzustellende Ganze der zeit-

lich freien Bedingnisse der Menschen, jedes Einzelnen, und
als Eines geselligen Ganzen, und dass in Ansehung der Men-
schen und der Menschheit die Bestimmniss „äusseren" Be-

dingungen allerdings sültig ist und sein muss. da der Mensch
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und die Menschheit innere untergeordnete Theile des Glied-

baues aller Wesen in Gott sind, und auch ihr Leben nur ein

untergeordneter Theil, nur ein untergeordnetes Glied ist in

dem Einen Leben Gottes und aller Wesen in Gott. Aber es

ist hier ersichtlich, dass das Leben der Menschen und der
Menschheit auch dem Leben Gottes ähnlich in sich unter
der Kategorie der Bedingheit steht, also auch die Wesenheit
„Recht" in Ansehung derselben eine innere Geltung und An-
wendbarkeit hat. Also sehen wir hier, dass die dort beige-

fügte Beschränkung der Aeusserlichkeit der Bedingnisse nur
den Sinn haben kann, dass das Bedingtniss und sein Beding-
niss oder, wie man gemeinhin sagt, das Bedingte und die Be-
dingung, als solche aussereinander seien, z. B. Einsicht des

Guten ist eine innere Bedingung des Wollens des Guten, aber
Erkenntniss und Wollen sind sich gegenseitig selbwesentlich.

Es fordert also mein inneres Recht, dass ich meine Erkennt-
niss ausbilde als äussere Bedingniss meines sittlichen WT

ollens.

Und ich thue mir selbst Unrecht in meinem inneren Leben,
wenn ich mir die nöthige Zeit und Ueberlegung nicht lasse,

für die Ausbildung meines Erkennens zu sorgen, auch darum,
weil reinguter Wille sonst nicht möglich ist. Nicht aber kann
es den Sinn haben, wie wir es dort zunächst verstanden, dass die

Bedingniss (das Bedingende) allemal ausser dem Bedingtniss,

mithin das das Recht leistende Wesen allemal ausser dem das

Recht empfangenden Wesen sei. Hier ist vielmehr in der Er-

kenntniss Gottes klar geworden: erstens dass das Eine Recht
hinsichts Gottes lediglich ein Inneres sei; dass Gott sich selbst

und jedem Wesen in ihm in der unendlichen Zeit und in

jedem Momente das Eine Recht leiste (erfülle, herstelle, er-

wirkliche, wirklich mache) d. h. für alles Bedingte des Lebens
dessen Bedingnisse (Bedingungen) herstelle; zweitens dass auch
jedes endliche Wesen zuvörderst in sich selbst ein Gebiet des

Rechts habe, wovon weiter die Rede sein wird; dass also

jedes endliche Wesen zunächst sein inneres und zuhöchst sein

äusseres Recht in dem Einen Rechte in und durch Gott habe
und behaupte.

Daher wurde oben, als wir uns auf dem beschränkten
subjectiven Standpunkte des Ich hielten, bemerkt, dass die

höhere Frage entstehe, ob das Recht durchaus bloss äussere

I'edingheit angehe oder auch innere. Hier ist nun diese

Frage gelöst, dass nämlich das Recht zuhöchst betrachtet ganz
innere Bedingheit des Lebens Gottes sei, untergeordneter-

weise aber an endlichen Wesen zunächst innere und zuhöchst

äussere Bedingheit ihres endlichen Lebens, und dass das Recht
des Menschen und der Menschheit nur ein inneres, unter-

geordnetes Gebiet des Einen Rechts Gottes (des Einen gött-

lichen Rechts) ist.
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Viertens. Allgemeine Bestimmung des Rechts der endlichen

Wesen in Gott.

1. Aller und jeder endlichen selbstinnigen frei wollenden

(vernünftigen, persönlichen) Wesen Recht ist in dem Einen

Rechte Gottes untergeordnet mitenthalten, als durch das Eine

Recht. Gottes bestimmt und als mit selbigem übereinstimmig,

als die hergestellte und stets herzustellende zeitlich freie Be-

dingheit seines Lebens (der Erreichung seiner Lebensbestim-

mung i. Daraus folgt:

a) Jedes endlichen Wesens Recht ist überhaupt unbe-

dingt und dem Erstwesentlichen nach unmittelbar in Gott

gegründet, es gilt insofern unbedingt, als das Leben des

endlichen Wesens ein innerer wesentlicher Theil des Einen

Lebens Gottes ist.

b) Es ist daher jedes endlichen WT
esens Recht von ewiger

Gültigkeit in Gott, unveräusserbar, unaustilglich und es kann
und muss daher wohl, wegen der Weltbeschränkung, von

Endlichkeit und bedingter Beschränkung des Rechts aller

endlichen Wesen die Rede sein, nicht aber von Vernich-

tung oder gänzlicher Aufopferung des ganzen Rechts irgend

eines endlichen WT
esens. Alle Rechtslosigkeit, in was immer

für einer Hinsicht sie stattfinden möge, kann also nur theil-

weis und nur vorübergehend sein. Und in Collisionen kann
zwar die Rechtssphäre des endlichen Wesens beschränkt, aber

nicht vernichtet werden.

c) Aber es ist, als untergeordnetes, nach allen göttlichen

Grundwesenheiten bedingt und bestimmt in, unter und durch

das Eine Recht Gottes, sofern es das Eine, selbe, ganze Recht,

und sofern es der Eine Gliedbau aller Rechte aller freien

selbstinnigen Wesen ist.

2. Das Recht eines jeden endlichen Wesens als selbes,

ganzes, eines betrachtet ist seines Lebens Bedingheit, als

solche sowohl als Bedingtniss als auch als Bedingniss (so-

wohl im Empfangen als Leisten), sowohl innerlich als äusser-

lich als inneräusserlich und äusserinnerlich, z.B. mein Recht,

das ich empfange, ist mein Leben als Bedingtes mittelst des

Bedingenden, sofern es Bedingniss ist; es ist verwirklicht

irealisirt, lebverwirklicht), wenn und sofern die Bedingniss

eigenleb-wesenvereint da ist mit dem Bedingnisse.

Dagegen mein Recht, das ich leiste, ist, dass meines Le-

bens Bedingnisse für mein eigenes und anderer Wesen Leben
(als bedingtes Leben) von mir in Freiheit hergestellt werden.

3. Aller endlichen Wesen Rechte sind der Wesenheit

nach gleich (wesenheitgleich), und zwar jedes unbedingt selb-

wesentlich (unmittelbar, ohne Vermittlung) in Gott gegründet,

in und durch Gott; sie sind im Innern ähnlich (in praestabilirter

Harmonie), und sie sind wesenheitvereint, alle durch alle

Krause, Philosophie des Rechts. 8
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wechselbestimmt und wechselbedingt, und alle in mit und
durcheinander in und durch Gott gleichmässig verwirklicht

(hergestellt;. Daraus folgt also:

a) die unbedingt gleiche "Wesenheit des Rechts aller

Wesen in Gott, vor Gott und gegen einander als innere

Grundform des Rechts: Dass alle Wesen in sich in Gott

gleichberechtigt sind, nicht aber zu Gleichem (zu demselben,!

berechtigt, sondern jedes nach der Stufe seiner Wesenheit,

die es einnimmt in dem Gliedbau der Wesen und der Wesen-
heiten und gemäss seiner Allein-Eigenwesenheit, seiner cha-

rakteristischen Eigentümlichkeit. Denn jedes lebenden We-
sens Lebensbestimmung, mithin auch Lebensbedingheit, d. h.

Recht ist eigentümlich bestimmt. Also besteht die Gleich-

heit des Rechts aller endlichen Wesen darin, dass auf gleiche

Weise, gleichförmig, Jedem die eigentümliche, zeitlichfreie

Bedingheit seines eigentümlichen Lebens hergestellt werde,

dass jedes sein Recht erhalte.

Daher ist das Recht ohne alle und jede Vorgunst, Allein-

schätzung, Einseitschätzung, Ueberschätzung, Vorliebe. Das
Recht ist ohne Ansehn der Person. Keine Person hat ein

Vorrecht (nimmt keiner andern das Recht vorweg), sondern

jede Person hat ihr Recht. Dies gilt ebensowohl von Gott

als Urwesen, als von dem geringsten (qui capere valet, capiat!)

Thiere.

Das Recht hat völlige Parteilosigkeit, ist rein von Miss-

parteilichkeit.

Die völlige Gleichheit (auch eigenlebliche Gleichgelten-

heit, nicht Einerlelgleichgeltenheit, d. h., dass doch jedes In-

vididuums unendlichzeitiges Eigenleben ureigenthümlich und
einzig ist) des Rechts oder die völlig gleiche Rechtserthei-

lung findet hinsichts des Lebens einer jeden endlichen Rechts-

person nur statt in der Einen unendlichen Zeit halb schon

hinsichts der Einen unendlichen Gegenwart, halb aber in der

Einen unendlichen Zukunft). Und jede Person hat ihr Recht

in Gott rechtgliedbaugemäss; es besteht also Rechtgemässheit

in Ertheilung (Gewährung, Verwirklichung) des Rechts.

b) Die Rechte aller endlichen Wesen stehen als in mit

und durcheinander herzustellende selbst im Verhältnisse der

zeitlich freien Bedingheit; es ergiebt sich also hier als ein

Recht um des Rechtes willen die allgemeine Forderung, dass

eines jeden und überhaupt aller endlichen Wesen Rechte her-

gestellt werden, damit dadurch auch eines jeden andern end-

lichen Wesens besonderes Recht möglich und wirklich werde.

Das ist, es ergiebt sich die Rechtsforderung eines jeden We-
sens, die es für sich als auf sein Recht macht, dass das

Recht jedes andern endlichen Wesens ebenfalls hergestellt

werde. Oder das Recht jedes endlichen Wesens geht jedes
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endliche Wesen rechtlich an; jedes Wesen ist bei dem
Rechtszustande aller andern endlichen Wesen rechtlich init-

beantheiligt, interessirt, also ist es auch rechtlich befugt,

jedes endlichen Wesens Recht, als mittelbar sein eignes Recht,

auch für sich zu fordern.

Dieses Recht um des Rechts willen erhellet aber auch

ursprünglich im höchsten Grunde, weil jedes endlichen We-
sens Recht ein innerer Theil des Einen Rechts Gottes ist,

also auch jedes endliche Wesen es sich mit zum Lebenszweck

setzen muss, nach Kräften mitzuwirken, dass das göttliche

Recht in aller Welt wirklich werde.

Allerdings ist das Recht des Wesens A gegen das Recht

des Wesens B wechselseitig und wechselseitig bedingt; allein

von jeder Seite beruht der Rechtsgrund und die Rechtsbefug-

niss nicht überhaupt, nicht ganz, nicht erstwesentlich auf

dieser W'echselbedingheit, also auch im Allgemeinen nicht auf

Bestimmnissen des freien Willens des Andern, noch auf Beider,

ausser in Bestimmnissen solcher Rechte, welche sachlich, in-

folge der Eigenart der Bedingheit, vom freien Willen ab-

hängen, sofern diese sachliche Abhängigkeit dabei stattfindet.

Betrachten wir nun das Recht eines jeden endlichen

Wesens als solches, an sich selbst, so ergiebt sich folgender

Lehrsatz:
•4. Das Recht jedes endlichen Wesens ist, als innerer or-

ganischer Theil des Einen Rechts Gottes, ein inneres, ein

äusseres und ein aus seinem innern und äusseren Rechte

vereintes Recht. Der Beweis für die drei Punkte dieses Lehr-

satzes liegt in folgenden drei Stücken.

a) Das Recht selbst und sein Leben ist zunächst an

und in sich selbst ein Wesentliches, der Wesenheit Gottes

und dem Leben Gottes Aehnliches; es steht also auch in in-

nerer, freier Lebensbedingheit seines eignen Wollens und seiner

eigenen Kraft und Thätigkeit. Es soll also auch seine in-

nere Gerechtigkeit gegen sich selbst üben. Daher sein inne-

res Recht, und seine eigne, innere Gerechtigkeit und Rechts-

pflege. Jedes endlichen Wesens inneres Recht ist bestimmt

und umgrenzt als organischer Theil des Einen Rechts durch

die inneren Rechte Selbstrechte aller andern endlichen Wesen;

und nur so weit reicht seine Recntsbefiigniss und seine ganze

Rechtssphäre, als sein inneres, eignes Leben ein organischer

Theil ist des Einen Lebens Gottes. Und zwar ist der nächste

Grund des inneren Rechts eines jeden Wesens seine eigne

Wi senheit, aber dessen Urgrund ist die Wesenheit Gottes,

und dann die Wesenheit des Lebens Gottes. Auch das innere

Recht besteht im Empfangen und Leisten, hinsichts und inner-

halb der inneren Gegenheit der Bedingheit, nämlich des Be-

dinatnisses angegen das Bedingniss.
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b) Aber, da es endlich ist, so ist es dem Einen Gesetze

des Lebens Gottes gemäss in organischer Einheit der Wesen-
heit und des Lebens mit allen anderen endlichen Wesen und
mit Gott selbst als Urwesen. Daher ist auch seine Lebens-

bedingheit im Empfangen und Leisten zugleich eine äussere

in Ansehung des ganzen endlichen Kreises seines Lebens und
seiner Wirksamkeit und in Ansehung aller Wesen, sofern

deren Lebenskreis mit dem seinigen verbunden ist. Und zwar

ist dabei das Empfangen und Leisten gleichwesentlich, d. i.

jedes endliche W7

esen hat auch sein äusseres mit seinem in-

neren Rechte übereinstimmiges Recht.

c) Nach dem Gesetze des göttlichen Lebens als Eines

unendlichen Organismus ist das Leben aller endlichen Wesen
unter sich und mit dem Leben Gottes als Urwesens organisch

vereint, also auch hinsichts der zeitlichfreien Bedingheit d. h.

des Rechts. Also ist das innere und das äussere Recht aller

und jedes endlichen Wesens unter sich individuell i'eigenleb-

lichj organisch durch und durch vereint, und nur in allseitiger

Uebereinstimmung ist es herzustellen. Das innere und das

äussere Recht eines jeden Wesens — diese beiden Rechts-

gebiete sollen also vereint hergestellt werden und bestehen,

und jedes endliche Wesen hat sein inner-äusseres Recht.

5. Das Recht eines jeden endlichen Wesens ist zugleich

Rechtsverbindlichkeit gegen Gott und alle Wesen, als mit ihm
gleichberechtigt in Gott; es erhebt es also über sich selbst,

ist höher als aller Eigennutz. Daher ist auch des endlichen

Wesens Gerechtigkeit reiner und freier als alle alleinigte Selbst-

sucht und Selbstlust; ja sie ist höher als Liebe, ja vor und
über aller Liebe und überlebt sogar alle eigenlebliche Liebe.*)

Zur Erläuterung dieses Lehrsatzes dient die vorläufige

Aufnahme unseres eignen Rechts unter denselben.

a Wir finden erstens, dass wir in uns selbst an und gegen

uns selbst Recht und Gerechtigkeit üben, indem wir selbst als

ganze Wesen die rein inneren Bedingnisse unseres Lebens

mit Freiheit herstellen, über unserem eignen Leben auch in

Gerechtigkeit waltend. Sofern wir diese Bedingheit herstellen,

sind wir gerecht gegen uns selbst, ausserdem ungerecht. Und
wir haben auch in dieser Hinsicht der innern Rechtspflege

ganz dasselbe Gefühl als hinsichts äusserer Rechte.

b) WT

ir finden ferner, dass wir uns eine äussre Sphäre des

Rechts zuschreiben müssen, weil wir mit andern Wesen in

Vereinheit des Lebens stehen, und zwar gleichwesentlich im

*) Siehe die Stelle im Lehrfragstücke der Masonen, Kunsturkunden,

erste Ausgabe und auch iu der zweiten. Gesinnung des Gerechten: Ur-

bild der Menschheit oder Tagblatt des Mensehheitlebeiis.
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Empfangen und Leisten, nämlich wechselseits und doch

jedes unmittelbar: die Forderung um unser selbst, die Lei-

stung um anderer Wesen willen. Hier ist auch der Grund
dieser Behauptung und dieses allgemeinen Rechtsgefühles er-

sichtlich, weil jedes Wesens Recht unmittelbar in Gott ge-

gründet ist, weil es Theil des göttlichen Rechts ist, also

eigentlich mein und jedes Wesens Recht von mir und allen

Wesen gefordert wird um des Rechts Gottes willen. — Ja,

es zeigt sich hier auch der wesentliche Sinn des Rechts,

welches Gott als Urwesen an jedes endliche freie Wesen hat,

dass also der Gedanke und das Gefühl der Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit gegen Gott allerdings gegründet ist. Denn
wer sich oder sonst einem Wesen das Recht versagt, versagt

es eigentlich an sich betrachtet Gott, und wer an seiner

Seite die untergeordneten freien Bedingnisse, dass Gottes

Lebenszweck auch an ihm erreicht werde, nicht erfüllt, er-

füllt nicht seine Rechtspflicht gegen Gott. Dass dadurch
Gott selbst als Einem ganzen Wesen nichts entzogen werde
und dass Gott doch überall Recht behält, ist ebenso im Vo-
rigen ersichtlich und erwiesen.

c Und was endlich drittens die Vereinigung unsers innern

und äussern Rechts, der inneren und äusseren Rechtspflege

angeht, so wird es uns doppelt bestätigt, dass wir die äussere

Rechtssphäre in die innere aufnehmen.
Einmal nämlich finden wir, dass wir auch innerlich das

äussere Recht anerkennen und es als innere Rechtspflicht

einsehen, jedem äusseren Wesen auch innerlich sein Recht zu

leisten, auch in unserem Denken und Urtheilen sogar. Das
Rechtsgefühl und das Gewissen des gebildeten Menschen ist

hierin sehr zart, wenn man nur darauf achten, es befragen, es

vernehmen und darauf hören uud danach sich richten will.

Finden wir z. B., dass wir über einen andern Menschen in-

nerlich der Wahrheit zuwider abgeurtheilt haben in Ansehung
seines Charakters oder irgend einer seiner Eigenschaften, so

sagen wir uns selbst, dass wir ihm Unrecht gethan haben in

unserem Inneren und vor Gott, mag es der ungerecht Be-

urtheilte erfahren oder nicht. Denn in dem Geiste und Ge-

müthe Anderer rein, so wie man ist, dazusein und darin auf-

genommen zu werden, ist selbst ein heiliges Recht eines

Jeden, es ist Bedingniss seines wesenhaften Lebensverhält-

nisses im Vereine mit Anderen. Durch den Gedanken an

Gott erhält diese Gesinnung und dieses Gefühl der Ge-

rechtigkeit seine höchste Weihe und Stärke; allein selbst

diejenigen nur sonst Gebildeten,welche noch nicht einsehen,

dass sie mit allen ihren Mitmenschen augenblicklich vor Gott

zu Recht stehen, anerkennen und empfinden dies.

Sodann nehmen wir insofern unsere äussere Rechts-
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Sphäre in die innere auf, als beide nur vereint hergestellt

werden. Die innere Gerechtigkeit ist bedingt durch die äussere

und unsre äussere Gerechtigkeit durch die innere, welche alle-

mal weiter reicht, als alle äusseren Rechtsanstalten reichen

können. Der innerlich Gerechte übt Gerechtigkeit bewährt

ein gerechtes Verhalten) selbst in rechtloser und rechtswidriger

Umgebung, freilich ohne und wider äusseren Zwang.

Es ist nunmehr hiermit die Darstellung der Grunderkennt-

niss „Recht" in ihrem Urgründe, der Erkenntniss Gottes (der

Wesenschauung , im Allgemeinen geleistet; und je weiter wir

uns nun bald in das Innere der philosophischen Rechtswissen-

schaft vertiefen, desto einleuchtender wird die Unentbehrlich-

keit, der Nutzen, die Fruchtbarkeit dieser Grunderkenntniss

des Rechts erscheinen.

Aber in vielen herrschenden Systemen der Rechtslehre,

besonders in denen, welche der Kantischen Philosophie folger,

ist der Sprachgebrauch enger bestimmt, indem unter Recht

lediglich die zeitlichfreie äussere gesellschaftliche Bedingheit

des menschlichen Lebens verstanden und dargestellt und da-

bei das göttliche Recht und das innere Recht des Einzel-

menschen ganz unbeachtet bleibt oder infolge der willkür-

lichen Beschränkung des Sprachgebrauches ganz abgeleugnet

wird. Zwar sind auch herrschende Systeme wider diese

Beschränkung, z. B. das Hegel'sche. Indess ist es doch auch

schon an sich von Werth, dass wir uns der Gründe, weshalb

das Wort Recht in dem ganz umfassenden Sinne hier genom-

men wird, in Klarheit bewusst werden.

Diese Einsichten bestätigen es umsomehr, dass den Wör-
tern Recht und Gerechtigkeit eine engere Bedeutung, als die

ihnen hier gegeben wird, nicht angewiesen werden kann und
darf. Es sind zwei Gründe, den Sprachgebrauch so zu be-

stimmen, wie hier geschehen: der Eine ist in der Wesenheit

der Sache selbst gelegen, der Andere in der Bildungsstufe

unseres Volkes und in seiner Sprache.

Denn was insbesondere den sprachlichen Grund betrifft, so

fordert die Einheit dieser göttlichen Grundwesenheit, der

zeitlichfreien Lebensbedingheit, Einheit der Benennung, Einen

gemeinsamen Namen. Und dafür stimmt auch die Einheit

und Gleichartigkeit des Rechtsgefühles hinsichts des inneren

und äusseren und inneräusseren Rechts. Wir haben in allen

Fällen das Eine gleichartige Gefühl. Es empört uns z. B. auf

gleiche Weise, dass Jemand sich selbst und Anderen Unrecht

thut und dass Jemand ihm oder Änderen angethanes Unrecht

nicht abwehrt
Die untergeordneten Einzelgebiete des Rechts können

durch Beisätze bezeichnet werden; so göttliches Recht, mensch-
liches Recht, inneres Recht, äusseres Recht, inneräusseres
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Recht, gesellschaftliches Recht, äusseres gesellschaftliches

Recht (verschieden von Gesellschaftsrecht, d. h. Recht für

Gesellschaftlichkeit

.

In den meisten neueren Darstellungen der Rechtsphilo-

sophie wird nur das äussere gesellschaftliche Recht betrach-

tet, und dieses wird talschlich das Recht ohne Beisatz ge-

nannt. Hinsichts dieses Rechtes gilt jener Beisatz: äussere

Bedingung. Auch nieine eigene „Grundlage des Natnrrechts"

ist noch innerhalb dieser Beschränkung; in allen meinen
späteren Schriften ist sie aufgehoben und die Rechtstheorie

aufgestellt, die ich auch hier wiedergebe.

Auch hier soll alsdann in dem zweiten Theile nur das

menschliche Recht d. i. das Recht der Menschheit und des

Menschen als Ein organisches Ganze dargestellt werden, und
zwar sowohl das innere als ganz vorzüglich das äussere gesell-

schaftliche Recht des Menschen, aber eben als begründet und
als untergeordnet enthalten in dem Einen Rechte Gottes, so

wie es ist. Und eben dazu ist die allgemeine synthetische

Begründung erforderlich, die uns hier beschäftigt.

Auch die Sprache des Volkes nimmt das Wort Recht und
Gerechtigkeit wirklich in dieser hohen, ganzen Allgemeinheit

und Allumfassung, die hier wissenschaftlich erwiesen worden
ist. und unterscheidet doch noch bestimmt das Rechte von dem
Gerechten, das Unrecht vom Ungerecht. Denn sie redet von

gegen Gott
gegen Andere in Gedanken,

einzelne Worten,
und mit Willen

Gesellschaft und Thaten.

gegen sich selbst

gegen seine Feinde
sogar: gegen Thiere,

sogar: wenn Sachen
zwecklos zerstört*

werden

Hierzu hat ohne Zweifel die christliche Religionslehre

Wesentliches beigetragen, welche Gottes Gerechtigkeit lehrt

und alles Recht und Unrecht auf Gottes Gerechtigkeit be-

ziehen lehrt, also Geist und Gemüth für allgemeine Gerech-

tigkeit bilden hilft und dabei die menschliche Gerechtigkeit

der göttlichen unterordnet.

Da mithin jene in sich selbständige Grundwesenheit der

zeitlichfreien Lebensbedingheit eine kurze Bezeichnung fordert,

Recht
Unrecht

Gerechtigkeit

Ungerechtigkeit

*i Z. B. dass ein einsamer Bewohner einer Insel schöne Blumen zer-

stört, ist unedel und ungerecht.
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und da unser Volk durch Recht, vermöge der iu ihm leben-

den Ahnung jener Grundwesenheit, selbige bereits bezeichnet,

so hat kein einzelner Philosoph und Rechtslehrer, ja alle zu-

sammengenommen haben nicht das Recht, diesen Sprachge-

brauch willkürlich zu beschränken und so mittelbar das Volk
in der Ausbildung seines Geistes und Gemüthes wieder rück-

wärts zu treiben.

Bemerkung des Herausgebers.

Obwohl Krause zu Beginn der zweiten Abtheilung vgl.

S. 64) den Lehrbau der synthetischen Begründung übersicht-

lich vorlegte, so hat er ihn doch in seinen wiederholt gehal-

tenen Vorlesungen niemals eingehalten. Er bemerkt dies aus-

drücklich in seinem Hefte mit den Worten:
„Hier sollte nun eigentlich folgen als weitere Ausführung

dieses Abschnittes die Durchbestimmung der Wesenschauung
des Rechts nach allen Momenten der Bedingheit. das ist:

Rechtsselbweseu (Rechtsperson), Rechtsgrand, Rechtsbefagniss

zu leisten und zu empfangen, Rechtsgebiet und oberste Glie-

derung des Rechtgebietes nach den Rechtspersonen und nach
dem Inhalte des Rechts, das bedingende Wesen, das bedingte

Wesen, Rechts-Bedingtniss, Rechtsbedingniss und beide ver-

eint, Rechtsgrundsatz, nach seinem Gliedbau.

Eigentlich sollten auch die Grunderkenntnisse Schön-

heit und Weseninnigkeit noch folgen. Denn das Recht ist

nur eine der unbedingten göttlichen Grundwesenheiten, die

alle in der metaphysischen Grundlegung der Rechtswissen-

schaft erklärt werden müssen.

Dann sollte von dem Gesetze der Lebensentfaltung und
vom Wesenwidrigen vom Bösen', desgleichen von dem Rechte,

sofern es bestimmt ist nach dem Gesetze der Lebensentfal-

tung und vom Unrecht und dessen Aufhebung, endlich noch

von Gottes Glorie des Lebens gehandelt werden.

Aber Zeit und Umstände lassen es räthlicher finden,

diese metaphysischen Kapitel für diesen Lehrkreis und für

diesesmal wegzulassen, das bei weiterer Lehre der Rechts-

wissenschaft davon Unentbehrliche allemal bei diesen Lehren

selbst beizubringen, wo sich dann eher auf Geneigtheit zum
Nachdenken bei den Zuhörern rechnen lässt."

In Folge dessen hat auch der Herausgeber die drei wei-

teren Abschnitte in einen einzigen dritten Abschnitt zusam-

mengefasst, da es schlechterdings unmöglich war, den Stoff

aus dem unübersichtlichen Manuscript iu besserer Reihenfolge

herauszulösen.
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Dritter Abschnitt.

Anwendung der für die Rechtswissenschaft geforderten
Grundlehren auf die Grunderkenntniss des Rechts.

Erstes Kapitel.

Die Grunderkenntniss des Rechts als Sachprincip,
als Erkenntnissprincip, und als oberstes Rechts-

gesetz.*)

Da die Aufgabe jeder besonderen Wissenschaft darin be-
steht, das Princip selbst in Bestimmtheit nach den Grund-
wesenheiten, die an ihm sind, aufzufassen und dann den In-

halt desselben organisch zu entfalten-: so erwächst auch der
Rechtsphilosophie die Aufgabe, zuvörderst ihren Gegenstand,

d. i. ihr Princip als Ein selbes ganzes Wesentliches allgemein

und ganz umfassend zu betrachten, damit dann auch die be-

sondern Gebiete des Rechts gemäss dem Gliedbau der Wesen
und dem Gliedbau des Lebens in dem Einen Ganzen der
Rechtswissenschaft entwickelt werden können.

Die Grunderkenntniss des Rechts ist als Theilwesen-

schauung (als absoluter Begriff), als Urtheil und als Schluss

zu fassen.

1. Als Theilwesenschauung ist die Grunderkenntuiss (das

Princip 1

, wie oben erwiesen worden ist, die zeitliche von der

Freiheit abhängige Bedingheit des Einen Lebens Gottes oder
kurz: die zeitlich freie Lebensbedingheit. Der Gehalt dieser

Theilwesenschauung ist des Lebens freie Bedingheit selbst und
die Form dieses Gehalts der Gliedbau, d. h. dass das Recht
ein bestimmter Theilgliedbau sei im Gliedbau der Einen Wesen-
heit Gottes. Und da wir bereits erkannt haben, dass das

Eine Leben Gottes den Gliedbau des Lebens aller endlichen

Wesen, auch der Menschheit und des Menschen in sich ent-

hält, so ist es überflüssig, in dem allgemeinen Ausdruck des

Rechtsprincips das Leben der endlichen Wr

esen besonders zu
erwähnen. Aus der bisher gewonnenen Erkenntniss ergeben
sich nun folgende grundwesentliche Bestimmnisse.

a) Das Recht als unbedingter Begriff wird nach der un-

bedingten Seinheit oder Daseinheit gedacht, welche dann von
und in sich auch alle theilheitlichen (particularen) und be-

dingten Daseinheiten i Modalitäten j ist und enthält, also auch

*) Leider hat der Herausgeher das hierauf bezügliche, von Krause
Unterlassene Mauuscript nur noch als Torso vorgefunden, indem ein

Packen von fremder Haud herausgerissen worden war. Aus diesem
Grunde musste der Flerausgeber , sollte das Bisherige mit dem Fol-
genden im Zusammenhang stehen, wenigstens in aller Kürze die bedauer-
lichen Lücken zu ergänzen versuchen und da dies mögliebst mit Krause's
eigenen Worten geschehen musste, so bat sich der Herausgeber besonders
an den „Abriss" und einige frühere Publikationen gehalten.
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die Seinarten der zeitlichen Notwendigkeit, der zeitlichen

Möglichkeit und der zeitlichen Wirklichkeit, sowie auch die

vereinte Daseinheit des Sollens als der nothwendigen Bezie-

hung des möglichen Guten zum zeitlichen Wirklichen. Dem
gemäss wird in der Rechtswissenschaft das als unbedingter
Begriff nach seiner Daseinheit erkannte Recht im Gliedbau
dieser Wissenschaft entwickelt und erst in und unter dieser

Erkenntniss des Rechts nach seinem unbedingten Dasein wird
dann auch das Recht nach seiner Urwesenheit und lirwesent-

lichen Daseinheit vor und über der Gegenheit des Ewigen und
Zeitlichen erkannt, ebenso auch als ewiger Begriff eines Guten,
das wirklich werden soll, ferner auch als geschichtlicher Be-
griff eines Guten, das in der Zeit wirklich ist, dann auch als

ewig-geschichtlicher Begriff iMusterbegriffj eines gemäss dem
ewigen und geschichtlich gegebenen Begriffe weiterzubildenden

Guten, ebenso auch als ewiges Begriffsbild Urbild, Ideal), dann
als geschichtliches Begriffsbild (Geschichtsbild), als historische

Anschauung des wirklichen, positiven Rechts und endlich als

ewig-geschichtliches Bild i individuelles Musterbild).

Die Rechtsphilosophie ist somit nicht bloss die Wissen-
schaft der der Wirklichkeit entgegenstehenden Rechtsidee, son-

dern zuoberst die unbedingte und urwesentliche Erkenntniss des

Rechts, und erst darin untergeordnet enthält sie auch die

Rechtserkenntniss als praktische Idee im Gegensatz zur ge-

schichtlichen Erkenntniss des wirklichen Rechts. Somit stellt

die Rechtsphilosophie das Rechtsideal nicht als etwas dem
Leben Aeusscrliches und Unerreichbares hin, sondern im Gegen-
theil zeigt sie die Ausführbarkeit des Urbildes auch für die

Menschheit dieser Erde, als einen wesentlichen, inneren, er-

reichbaren Theil des Einen Zwecks und Inhalts des Lebens
Gottes und der endlichen Vernunftwesen. Anderseits aber
schöpft die Rechtsphilosophie ihre Wahrheit nicht aus der

endlichen wirklichen Gegebenheit des Rechts in dem noch
unvollendeten Leben dieser Menschheit, sondern allein aus der
reinen und ganzenWahrheit der unbedingten Erkenntniss Gottes.

b) Das Recht als unbedingter Begriff ist aber auch ferner

ganzumfassig (universal), d. h. es enthält Alles in Einem.
Das Rechtsprincip als unbedingter Begriff befasst daher zu-

gleich in und unter sich auch alles in irgend einer Art und
Stufe an sich selbst und in der Ganzheit und Vollständigkeit

(Totalität) seiner Beziehungen zu allem Andern im Ganzen
Bestimmte iConcrete), ebenfalls aber auch alles in irgend einer

Art und Stufe an sich und in der Erkenntniss Allein-Selb-

eigenwesentliche (Abstrakte und Isolirte) und nur theilwesen-

heitlich und nicht allseitig Bestimmte. Es ist also der ab-
solute Begriff des Rechts oder richtiger die Theilwesenschauung
des Rechts weder ein abstractum noch ein concretum, sondern
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diese Erkemitniss enthält in sich unter Anderm auch die Er-

kenntniss des Rechts ebenso in abstracto wie in concreto;

oder kurz gesagt: sie befasst den ganzen Inhalt des Rechts

rieh allen Bestimmnissen der Seinart, nach allen Bestimm-
r'ssen der Stufe der Wesen und der Wesenheit.

c) Die Erkenntniss des Rechts als der unbedingten Idee

ist erstwesentlich die Wesenheit des Rechts setzend in der

Form der Jäheit (Bejahung), oder mit dem gebräuchlicheren

Ausdruck: das Recht wird ursprünglich als ein Positives und
Affirmatives erkannt. Sofern aber das Recht als diese be-

stimmte Grundwesenheit bestimmt und endlich, also alle andern
Grundwesenheiten nicht ist, hat das .Recht selbst auch die

Verneinheit (Negation) an sich, und die Erkenntniss des ganzen
Rechts ist daher insofern ebenfalls nichtsetzend oder verneinig.

Audi ist der unbedingte Rechtsbegriff als solcher nach seiner

Einen selben und ganzen Wesenheit, also nach seinem Gehalt
und seiner Form nicht erstwesentlich, noch bloss beschränkig
(limitativ), sondern sein Wesentliches als dieses Eine selbe

Ganze, als dieses Unbedingte und Unendliche ist dem ganzen
Umfange (der ganzen Fassheit) nach setzend oder satzig (poni-

rend, thetisch). Da aber das Recht den ganzen Gliedbau der

Rechtsgebiete in sich enthält und da alles Endliche beschrän-

kig und verneinig in sich ist, so folgt, dass auch das Recht
in seiner innern organischen Bestimmtheit zugleich Verneinung
und Beschränktheit (Limitation) habe.

d) Der Rechtsbegriff bezieht sich zwar wesentlich auch
auf die Freiheit Wesens, d. i. Gottes und aller endlichen Wesen,
so dass das Recht für die Freiheit ein bestimmter wesent-

licher Theil des Rechts ist, weil ja das Recht nur durch Frei-

heit wirklich werden kann, indem es gerade diejenige Beding-
heit ist, die von der Freiheit abhängt. Aber deshalb ist

Freiheit nicht der ganze Inhalt und der ganze Zweck des

Rechts, welcher vielmehr die ganze Vernunftbestimmung, der

ganze Lebenszweck und darin auch die Freiheit, der sittliche

Wille und das sittliche, tugendliche Leben ist.

Nachdem wir die Haupimomente von der Erkenntniss

des Rechtsprincips als unbedingten Begriffs festgestellt, haben
wir weiter die Grunderkenntniss des Rechts als Urtheils zu
betrachten.

2. Ist Urtheil überhaupt Erkenntniss des Verhältnisses

Dessen , was der Gegenstand des Urtheils ist, so ist mithin das

Ui theil hinsichts des Rechts die Erkenntniss des Verhält-

nisses des Rechts. Dasselbe ist nun aber in doppelter Hin-

sicht zu erkennen.

a) Nach Aussen, zu Wesen (Gott) selbst und zu allem

Wesentlichen in Gott, und zwar in dem Grundsatz: Das Recht
als eine Grundwesenheit Gottes und aller vernünftigen Wesen
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ist im organischen Yerhältniss zu Gott und zum Gliedbau der

Wesen und Wesenheiten in Gott. Der Inhalt dieses Grund-
satzes ist das Yerhältniss der zeitlich freien Bedingheit des

Lebens, die Form aber die Gliedbauheit oder der organische

Charakter dieses Verhältnisses. Da in diesem Urtheile das

bestimmende Glied der Beziehung das Gebiet des zu bestim-

menden Gliedes, des Rechts, überschreitet, so ist es ein ver-

einsetzendes [synthetisches Urtheil. In Ansehung des Lebens
selbst enthält dieser Rechtsgrundsatz die für Gott unendliche

und von Gott unendlich erfüllte Forderung: das Recht zu

Gott und zu dem Gliedbau der Wesen und der Wesenheiten
vollwesentlich, organisch zu beziehen, und für die endlichen

Wesen dieselbe Forderung, welche diese aber nur auf end-

liche, jedoch auf wesenhafte Weise erfüllen sollen und können,

bj nach Innen als die Erkenntniss des Verhältnisses des

Rechts zu sich selbst, zu seinem eigenen Innern, und zwar in

dem Grundsatz: das Recht ist das Recht, oder das Recht ist

sich selbst das Recht; es ist also das identische Urtheil des

Rechts im Verhältniss zum Recht.

er) Der oberste Gegensatz an jedem Wesentlichen ist

Gehalt und Form; daher ist auch der oberste Satz des Rechts

sowohl ein materialer, als formaler, als materialformaler.

Der materiale Rechtsgrundsatz lautet: Das Recht ist die

zeitliche freie Lebenbedingheit ihrem Inhalte (Gehalte i nach,

der oberste formale Rechtsgrundsatz dagegen: Das Recht ist

die zeitliche freie Lebenbedingheit ihrer Form nach. Diese

Form aber ist, wie bereits oben erwiesen wurde, Gliedbau-

heit*) (organischer Charakter' nach innen und nach aussen.

Darum die Sätze: Das Recht ist

organisch, " in sich selbst

harmonisch nach aussen

consequent beides vereint.

Darunter ist auch folgender untergeordneter formaler Rechts-

grundsatz enthalten: Das Recht gilt hinsichts aller endlichen

Wesen auf gleiche Weise, oder als Forderung ausgedrückt:

Jedem Wesen soll sein Recht auf gleiche Weise werden.**)

Der oberste materialformale Rechtsgrundsatz endlich lautet:

Das Recht ist der Organismus der zeitlichen freien Leben

e
) Die innere Form des Rechts ist, wie schon oben bewiesen wor-

den ist, Ingliedbauheit, dass alles Einzelleben im Ganzen als selbwesent-

lich innerhalb des Ganzen bestimmt sei, dass das Rechtsleben begreiflieb

und individuell Ein organisches vollwesentliches, panharmonisches Ganze
sei, d. h. alles besondere Recht in, durch und für das Eine Recht und
umgekehrt. Ein vollendetes In -mit -durch -einander, in jedem Momente
eigenleblich vollendet. Und so auch wieder das in sich organische Recht
ein organischer Theil des Einzelleben<.

**] Diese Gleichheit muss demnach nach allen Kategorien durch-
bestimmt werden.
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bedingheit und als Forderung ausgedrückt: Das Recht als der

Organismus der zeitlichen freien Lebenbedingheit soll herge-

stellt werden.

ß) Wird nun unter dem Subjecte dieses Satzes das ganze

Recht verstanden, und im Prädicate das am Rechte Enthal-

tene gemäss den Kategorien nacheinander gesetzt, so ent-

springen die obersten analytischen Rechtsprincipien und zwar

nach allen göttlichen Wesenheiten: Das Recht ist selbständig,

ganz, in seiner Art unendlich, ist Eines, gesetzt als Bejahiges,

und nur untergeordnet Verneiniges (Nichtheit), ist in all-

seitiger Beziehung, befasst sein ganzes Inneres in bestimmter

Umfangheit (hat bestimmten Umfang). Das Recht ist gesetzte

Wesenheit, oder: das Recht ist da (ist reell), unbedingt, ewig-

wesentlich, zeitlichwesentlich, d. i. das Recht soll sein, ist eine

in ihrer Art unbedingte Vernunftforderung. Das Recht als

Ganzes ist Sachgrund und Erklärung nach innen in seinem

ganzen Gebiete.

y) Der oberste identische Rechtsgrundsatz wird dadurch

weiterbestimmt und in ein System untergeordneter Rechts-

grundsätze entfaltet, dass sein Inhalt, das Leben, nach

seinem Innern bestimmt wird, und zwar sowohl nach den

innern Momenten des Lebens selbst, als nach dem Gliedbau

der lebenden Wesen, wozu der vorige Abschnitt die voll-

ständige Grundlage enthält. Nach den innern Momenten des

Lebens: nach Gehalt und Zweck (Theile der Bestimmung, Orga-

nismus des Guten) und nach der Thätigkeit des Lebens (Wille

und Werkthätigkeit); nach dem Gliedbau der Wesen: Gott

als Urwesen, Vernunft, Natur, Menschheit. Oder so gestellt

(weil über Natur hier nicht entschieden werden kann): Gott

als Urwesen, endliche Wesen in Gott, und das Vereinleben

Gottes und der endlichen Wesen in Gott.

Unter den innern Wesenheiten des Lebens ist also auch

die freie Ursächlichkeit des Willens; und diese ist, wie oben

gezeigt, für endliche Wesen eine innere und mittelbar auch

eine äussere. Und auch diese steht, wie oben bewiesen worden,

unter der freien Bedingheit des Lebens; daher entspringt der

untergeordnete Rechtsgrundsatz: Das Recht enthält auch die

zeitlichen freien Bedingnisse der sittlichen inneren und äusseren

Freiheit aller endlichen Vernunftwesen, sowohl die bejahigen

als verneinigen als die aus beiderlei vereinten, und zwar

unter der Form der Gleichheit.

Auch die verneinigen zeitlichen freien Lebenbedingnisse

der Freiheit sollen alle endlichen Wesen (also z. B. auch alle

Menschen) gleich (gleichförmig) treffen (Grundl. S. 139, 1. Z.).

Oder als Forderung ausgesprochen: Das Recht soll die

zeitlichen selbst von der Freiheit abhängigen Bedingnisse der

sittlichen (das ist in Freiheit des Wollens auf das Gute ge-
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richteten, inneren und äusseren Freiheit aller endlichen Ver-

nunftwesen nach dem Gesetze der Gleichheit herstellen, und
zwar zuvörderst in Zutheilung der Sphäre der äusseren

Freiheit, die ebendaher für endliche Wesen nur eine be-

stimmte, bestimmt beschränkte sein kann.

Inwiefern aber das äussere gesellschaftliche Recht unter

Menschen sich lediglich auf Herstellung der Bedingnisse der

äusseren sittlichen Freiheit zu richten und zu beschränken
habe, also auch lediglich auf äussere Gesetzlichkeit i Legalität

i

zu sehen habe, das muss weiter unten im zweiten Theile ent-

schieden werden.

Geschichtliche Bemerkungen. Hieraus ergiebt sich, dass

das Rechtsprincip als Rechtsgrundsatz oder als Rechtsgesetz

ursprünglich ganzwesentlich ist, material vermöge seines be-

stimmten Inhalts, formal vermöge seiner wesentlichen Form.
Und dann ursprünglich bejahig. Auch nicht lediglich auf die

Herstellung der Bedingnisse der sittlichen Freiheit, viel we-
niger bloss der äusseren Freiheit gerichtet.

Daher zeigen sich folgende Aufstellungen des Rechtprin-

cipes als ungenügend:
ai die, welche ein bloss formales Rechtsprincip auf-

stellen, z. B. Kant (Rechtslehre, S. XXXIIF: „Das Recht, ist

also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür
des Einen mit der Willkür des Andern nach einem allge-

meinen Gesetze der Freiheit zusammen bestehen kann", wo-
raus er dann ableitet als „allgemeines Princip des Rechts":

„Eine jede Handlung ist recht, nach der oder nach deren
Maximen die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns
Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen

kann."* Ebenso Fichte: „Das Recht soll die wechselseitigen

Bedingungen der Freiheit Aller leisten, dadurch, dass jeder

seine Freiheit für diesen Zweck beschränke" (N. It. I, S. ICO—

-

102). Durch blosse Beschränkung der Freiheit können die be-

jahigen Bedingungen der Freiheit Aller nicht hergestellt wer-

den; es gehören dazu auch positive Aeusserungen der Frei-

heit in positiven Leistungen. Auch Feuerbach, Bauer (N. R.

S. 51 oben\ Krug und Andere behaupten, dass ein materia-

les oberstes Rechtsprincip nicht aufgestellt werden könne;
„denn eiü von der unendlich verschiedenen Materie des Rechts
entlehnter Sfätz^würde nicht allgemein sein." Aber es kommt
eben darauf an, das Allgemeinwesentliche dieses Inhalts zu

erfassen, das ist, das Leben als Darbildung der göttlichen

Wesenheit des Guten zu erkennen; werden dann die lebenden

*) Es kommt nicht nur auf das Bestehen der Freiheit an, sondern
darauf, dass die Freiheit selbst erst hergestellt, und dann, dass sie aus-
gebildet werde.
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Wesen in ihrem Organismus erkannt, so ergiebt sich der be-

stimmte Inhalt ihres Rechts, z. B. der Menschheit und des

Menschen, wenn dessen Wesenheit und ganze zeitliche Be-
stimmung erkannt ist. So für die Menschheit: das Hecht ist

das organische Ganze der zeitlichen freien Bedingheit des ver-

nunftgemässen Lebens der Menschheit. Hinsichts der Mensch-
heit erscheint dann alles Recht der untergeordneten Per-
sonen und Einzelmenschen in ihr als ein untergeordnetes inneres

Recht, als organischer innerer Theil des einen Rechts der

Menschheit in Gott. Eigenthümlichkeit dieser Rechtstheorie

liegt in dem Gesetze: Erst das Ganze, dann der Theil, an
sich und bestimmt durch das Ganze. .

Krugs Ausdruck des Rechtsgesetzes Dikäol. S. 63 f.
;
lautet:

,.Du darfst jeden beliebigen Zweck dir setzen und durch deine

Kräfte zu erreichen streben, wenn und in wiefern damit die

persönliche Würde, d. h. freie sittliche "Wirksamkeit aller

Andern bestehen kann, oder, was ebenso viel heisst — wenn
und wiefern durch deine Art der Wirksamkeit, allgemt'iii-

gestattet, die Möglichkeit eines äusserlich harmonischen Frei-

heitsgebrauchs unter sinnlich vernünftigen Wesen nicht auf-

gehoben wird.*)

Femer zeigen sich als ungenügend diejenigen Rechts-

aufstellungen,

bj welche behaupten, dass das Rechtsgesetz ursprünglich

bloss negativ, limitativ verbietend prohibitiv) und die Freiheit

beschränkend, und dadurch mittelbar permissiv, d. h. alles

übrige erlaubend, und nur in zweiter Stufe der Mittelbarkeit

auch befehlend, gebietend, jussivisch, imperativ sei (so Kant,

Bauer, Krug, Dikäol. § 16, S. 05 f. • Sie sind ungenügend, da

das Recht doch ursprünglich gebietend ist: die Bedingnisse

des vernunftgemässen Lebens herzustellen.

c> die, welche das Rechtsgesetz lediglich auf Handlung
und Freiheit beziehen, wohl gar nur auf äussere Handlung
endlicher Yernunftwesen innerhalb der ihnen gewordenen Na-
torsphäre, statt des ganzen Lebens als Darbildung des ganzen

Guten Das Recht aber bezieht sich allerdings auch auf Hand-
lung und Freiheit, aber nicht allein.

dj die, welche das Recht als ein bloss menschliches ge-

Kritik. Dieses ,, all gemeingestattet" muss beschränkt wa
denn bei der Theilung der äusseren Rerufstände kann die äussere Be-
rechtigung als solche nicht allgemein gestattet werden. Dieses Merkmal
ist also wegzulassen. Auch ist das Recht durchaus im Leben gelbst in

der Erscheinung! individuell. Auch hinsichts der Freiheit verhält sich

das Recht erstwesentlich bejahig, die Sphäre der äusseren Freiheit gebend
und dann untergeordneter Weise und mittelbarer Weise auf diev

biet bestimmend und begrenzend (beschränkend , und zwar a: wegen
der Endlichkeit der Rechtspersonen selbst, und dann auch b) wegen des

gleichförmigen Zusammeubestehens Aller.
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seilschaftliches Yerhältniss betrachten. So zunächst ich in der

Grundlage 1803. Meine jetzige Darstellung des Rechtsge-

setzes ist von den gerügten Gebrechen in der „Grundlage" frei

und die darin enthaltene fehlerhafte Beschränkung ist schon

oben berichtigt worden. Sodann gehört hierher Gerlach's Be-
stimmung des Begriff's des Rechts und des Rechtsgrundsatzes

(N. R. 1»24, S. 80.;: „Das Recht ist i,in substantiver mate-

rialer Bedeutung') das gesetzlich gegründete Yerhältniss unter

den Menschen, nach welchem Jeder Anspruch auf alles das-

jenige hat, was nach der Einrichtung der menschlichen Natur
zur Möglichkeit sittlicher Existenz erforderlich ist, soweit die

gleiche Existenz Aller dabei bestehen kann." Stimmt auch

so mit den oben gegebenen Ausdrücken des Rechtsgesetzes

von Bouterwek übereiu; freilich nur vom menschlichen Rechte

gültig.)

3. Die Grunderkenntniss des Rechts, sofern sie in Form
des Schlusses steht, besteht

a) zunächst als Schlusssatz, als Erschlossenes. In dieser

Form wird es als begründet in Gott erkannt. Dieser Schluss

ist: Gott ist in sich alle seine Wesenheiten, die in seiner

Einen Wesenheit enthalten sind. Nun ist das Recht als die

zeitlichfreie Lebensbedingheit in Gottes Wesenheit enthalten,

also ist Gott auch in sich das Recht (wobei ist nach allen

Seinarten verstanden wird).

b) sodann als Vordersatz, woraus geschlossen wird,

a) in unmittelbarer Folgerung dn einem zweisatzigen

Schlüsse): Das Recht ist das organische Ganze der zeit-

lichen freien Lebenbedingheit; also enthält es auch jede

theilallgemeine und jede zeitlich individuelle, zeitlich freie

Lebenbedingheit eines jeden freien persönlichen WT

esens (Ver-

nunftwesens), also auch das organische Ganze der zeitlich-

freien Lebenbedingheit der Menschheit, des Menschen und
jedes Einzelmenschen, für die unendliche Zeit und in diesem

Augenblick.

Dieser Schluss ist der allgemeine Subsumtionsschluss (die

Unteraufnahmej alles Theilheitlichen und Einzelnen dieser

Wesenheit in und unter das Ganze. Und er macht die Grund-

lage des folgenden Schlusses aus, indem seine Conclusion

deren Obersatz ist.

ß) in Form des dreisatzigen Schlusses (des Syllogismus);

dies giebt den besonderen Subsumtionsschluss. Alles, was in

dem Einen Organismus der zeitlich freien Lebenbedingheit

ihm gemäss als eine zeitliche freie i^von Freiheit abhängige)

besondere oder zeitliche individuelle Bedingniss des ver-

nünftigen (wesengemässen, gottgemässen) Lebens enthalten ist,

das ist ein ^besonderes) Recht. Nun ist x eine solche be-

sondere zeitlich freie in dem ganzen Organismus des Einen
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Rechts enthaltene, ihm gemäss© Bedingniss des Vernunft -

gemässen Lebens dieses bestimmten Vernnuftwesens. Folg-

lich ist x ein Recht.

Auch hier umfasst „ist" die ganze Seinart, und zwar

im Obersatze allemal in ganzer Allgemeinheit. Aber im
Untersatze kann es eine jede bestimmte Modalität sein, z. B.

a) im Allgemeinen, dem Begriff nach, der ewigen Seinart

nach, als ewige Forderung, b) im Individuellen, in der voll-

endetendlichen Wirklichkeit, jetzt, hier, unter diesen indivi-

duellen Umständen. Folglich kann dem „ist" in der Conclu-

sion keine andere Geltung infolge dieses Schlusses zukommen,
als in dem Untersatze. Wo nicht, so entsteht ein irriger

Rechtsanspruch, indem entweder fehlerhaft vom Allgemein-

begrifflichen aufs Besondere, Eigenlebliche, oder umgekehrt
geschlossen wird.

Das Moment „dem ganzen Einen Organismus des Rechts

gemäss" ist nie zu vergessen; es macht den Hauptnerven

jeder Rechtsdeduction aus. Denn was dem gesammten Or-

ganismus des Einen Rechts widerstreitet, das kann insofern

nicht recht sein, und soll insofern auch nicht hergestellt

werden. Wenn nun irgend eine untergeordnete Rechtssphäre,

z. B. die des Einzelmenschen, als ganze auf solche WT

eise er-

kannt und anerkannt worden ist, so ist die Erkenntniss des

ganzen Wesentlichen dieses Rechtsgebietes wiederum Princip

nach innen für seine Sphäre (in seinem ganzen Gebiete), und
es können und müssen die einzelnen Rechte des Menschen
zunächst nach diesem theilheitlichen (particularen) Principe

bestimmt werden; aber für jede innere Weiterbestimmung dieses

besonderen Gebietes gilt: dass sie alle nur insofern als Recht

gültig sind und sein sollen, als sie allen höheren Rechts-

gebieten vollkommen gemäss sind; also in unserem Beispiele:

dass jedes einzelne Recht, das dem Einzelmenschen zuerkannt

werde, organisch zusammenstimme mit dem höheren Rechte

der Familie, des Stammes, Volkes, der Menschheit, — ja mit

dem Rechte Gottes als Urwesens.

Wenn daher bei Bestimmung des Einzelmenschen nur

dieser allein, für sich ins Auge gefasst wird, als alleinstehend

nach seiner eigenen Idee, so ist diese Ansicht mangelhaft,

ja unrechtlich, da der Einzelmensch nicht für sich allein ist

und lebt. Daher entspringen falsche egoistische Rechtsan-

sprüche und falsche individuelle Bestrebungen, die dann in

dem Rechte der höheren Wesen ihre Beschränkung und Ver-

nichtung finden, oder wo sie doch gelingen, das Leben zer-

rütten. Z. B. der Anspruch auf gleichförmigen Güterbesitz.

Da fehlt die rechtliche Einigung der Endlichkeit und Unvoll-

kommenheit des Eigenthumsrechtes und der Art, wie diese

Unvollkommenheit selbst auf rechtliche Weise aufgehoben
Krause, Philosophie des Eechts. 9
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werden soll und darf. Der Satz: Was Bedingniss eines Rechts

ist, ist selbst ein Recht, also Schluss von der Bedingtheit

auf das Bedingniss (Bedingende) gilt nur, wenn und sofern

er mit dem ganzen Organismus des Rechts einstimmig ist.

Z. B. Strafen.

Zweites Kapitel.

Betrachtung der obersten Theilwesenheiten oder
Grundwesenheiten (Momente) der Grunderkenntniss

des Rechts oder des Rechtsprincips.

Vorerinnerung. Die Vollendung des obersten Theils der

allgemeinen Rechtslehre fordert nun, dass das Rechtsprincip

nach allen seinen obersten Theilwesenheiten (oder Momenten)
insbesondere betrachtet werde, und dass hinsichts eines jeden

dieser Momente die obersten Lehrsätze entwickelt und be-

wiesen werden. Diese Hauptmomente sind: 1. die Rechts-

person und die Rechtssache, 2. die Rechtsfähigkeit und
3. der Rechtsgrund.

Erstes Theilkapitel.

Rechtsperson und Rechtssache und ihre vereinte
Beziehung.

1. Rechtsperson oder Person in rechtlicher Hinsicht (Per-

sonenrecht).

Man versteht unter Rechtsperson das selbstinnige, freie

Wesen (Vernunftwesen), sofern das Recht seine Eigenschaft ist,

sofern es in sich das Recht ist oder hat (in sich aufnimmt),

sofern es Inhaber oder Träger des Rechts ist, nicht also

bloss insofern dem freien Selbstwesen das Recht geleistet

wird, sondern auch sofern es das Recht leistet.

Gott selbst ist das Eine selbstinnige Wesen, das in sich

das Eine Recht ist und es herstellt in der unendlichen Zeit.

Also Gott ist das Eine Rechtsselbstwesen, die eine Rechts-

person. Gott empfängt von sich und leistet sich das Eine

Recht, — auch alle endlichen Wesen in ihm theils empfan-

gend, sofern das Ganze der zeitlich freien Bedingtheit durch

das Ganze der Bedingnisse wirklich wird, theils leistend, in-

dem Gott dies verursacht. Alles Recht ist an sich Gottes für

Gott. Schon hieraus folgt, dass alles Recht persönlich ist, als

Gottes Recht, und dass auch das endliche Vernunftwesen zu-

höchst und zuerst Gott zu Recht verpflichtet ist, und zwar
ebenso überhaupt, als hinsichts seiner eigensten Rechtsleben-

verhältnisse zu anderen Wesen, ja auch zu Sachen. Auch jedes

Endwesens Recht ist Gottes Recht, daher jedes Recht heilig

und um Gottes willen (für Gott) heilig zu halten.
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Gott ist in, unter und durch sich der Gliedbau (Organis-

mus) aller endlichen persönlichen Wesen und auch jedes unter-

geordnete endliche (wenn schon in seiner Art unendliche) selbst-

innige Wesen ist erstwesentlich Eine Rechtsperson. Insonder-

heit ist Gott auch das Reich der Geister und der Menschen,
welches, wie oben bewiesen, in unendlich vielen endlichen
Individuen besteht; und da ein jedes dieser endlichen selbst-

innigen freien Wesen im Leben steht, und sein Leben in mit
dem Einen Leben Gottes verbunden ist, so folgt, dass ein

jedes derselben eine untergeordnete Rechtsperson ist, welcher
also eine untergeordnete und endliche Rechtssphäre zukommt,
und zwar eine

innere

äussere

inneräussere

im Empfangen
im Leisten

im Verein beider

(wie dieses schon oben bewiesen ist). Das selbstinnige Wesen,
welches das Recht empfangen oder leisten soll, kann also

sein a) eines, wenn für sich, b) eines, hinsichts seines Verhal-
tens zu einem dritten, z. B. Leibwesen hat den Geistern Rechte
zu leisten; aber dabei concurriren andere Individuen der
Vernunft, als dabei mitwirkendes vermittelndes Drittes (als

tertium interveniens).

Dem Organismus der Rechtspersonen in Gott entspricht

der Organismus der Rechtsgebiete in Unterordnung und Ne-
benordnung. Und sowie das höhere Wesen sich bestimmend
und beschränkend verhält zu dem Untergeordneten, so auch
die entsprechenden Rechtssphären. Und sowie sich nebenge-
ordnete Wesen wechselseits bestimmen und beschränken, so

auch die Rechtssphären. Und sowie die höhere Rechtsperson
demnach auch der untergeordneten wesentlich verbunden ist

und hinsichts ihrer bestimmt ist, also auch die Rechtssphären.
Mithin kann die Rechtssphäre eines endlichen freien Selbst-

wesens nur bestimmt werden in ihrer organischen Verbindung
mit allen höher-, neben- und ihr untergeordneten Rechts

-

Sphären, wobei das oben bewiesene Gesetz obwaltet: dass

eine jede endliche Rechtssphäre zwar organisch beschränkt,

aber nicht verneint (vernichtet) werden dürfe. Die sich ent-

gegengesetzten freien Selbstwesen sind nach dem allgemeinen
Lebengesetze als Vereinwesen verbunden, und dieser Leben-
verein hängt zum Theil von Freiheit des Willens ab. Der
Lebenverein endlicher Personen ist

a) in von Gott urwesentlich und ewig verursacht, also ewig-
wesentlich, zeitstetig, mithin von der Freiheit des Willens
der endlichen Wesen unabhängig; daher findet immer das
endliche Wesen den Verein in moralischer Persönlichkeit
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schon der Grundlage Dach gegeben, z. B. Menschen als Glieder

desselben Geschlechtes auf Erden.

b) aber zum Theil muss selbiger von ihrer Freiheit ab-

hängen, denn es soll ja, nach dem göttlichen Grundgesetze

der Vereinwesenheit und des Yereinlebens ihr vollwesentlicher

Lebenverein sein, also auch ihr Verein als freier Wesen, mithin

auch, wie alles ihr Leben, in Freiheit und durch Freiheit ge-

bildet. Daher die freien Wesen auf der in Gott verursachten

ewigen in aller Zeit bleibigen Grundlage des Vereinlebens

sich in immer höhere Gesellschafts -Selbstwesen (moralische

Personen) versammeln.

Und eben deshalb geht die Entfaltung der freien Ge-

sellschaft-Selbstwesen von unten, vom Einzelwesen, nach oben,

bis zur Menschheit. Sie bilden in diesem Verein Vereinselb-

wesen, Vereinpersonen, gesellschaftliche Personen (sogenannte

moralische oder mystische Personen (subjectum collectivum).

Siehe Krug, DikäoL S. 59.*)

Und es ist also jede solche Vereinperson ein Mehres, .

wesenheitsvolleres Wesen als die einzelnen Selbstwesen, die

in sie vereint sind, und ein umfassenderes Wesen, und inso-

fern der Theil unter dem Ganzen ist, auch ein höheres We-
sen (z.B. Freunde, Ehegenossen, Familie, Stamm, Volk, Mensch-

heit einer Erde); aber nur in dieser ganzheitlichen und
fassheitlichen Hinsicht. Denn ein Vereinwesen ist der Art

nach nichts Höherstufiges als das Einzelwesen, die in ihm (es)

vereint sind. Z. B. die Menschheit, sofern sie ein Verein-

ganzwesen (Collectiv-Ganzes) der Einzelmenschen ist, ist nicht

der Art nach ein Höheres, sondern nur dem Umfange und
der Vollendung (Vollkommenheit und Fülle» des Lebens nach

ein Höheres.

•) Diese Benennungen „moralische oder mystische Person" haben
einen tiefen Sinn. Moralisch ist eine Vereinperson, weil der Grund und
das letzte Ziel ihrer Vereinigung das sittlich Gute, in sittlicher Güte ist.

Mystisch heisst sie, weil diese Vereinigung zum Theil unwillkürlich, als

Grundlage aller freien Thätigkeit schon ursprünglich gegeben und vorge-

funden ist; z. B. die physische Vereinigung der Menschen als Glieder

eines Geschlechts. Dieses Verhältniss aber hat etwas Mystisches a) für

den, der noch nicht den Urgrund davon in Gott erkennt, sondern bloss

ahnt, b) hinsichts des Individuellen, dass gerade diese Individuen, sowie

sie unendlich bestimmte sind, und gerade an dieser Stelle des Weltalls

(z. B. auf dieser Erde) sich zusammenfinden. Das ist ein Gegenstand des

religiösen Glaubens. Man braucht also dieses Wort nicht christkirchlich

zu deuten, wie Krug (Dikäol. S. 59) es thut. Krug meint nämlich, der

Ausdruck sei aus der christlichen Kirche gekommen, da die Kirche als

ein mystischer Körper (durch heilige Weihe entstanden) betrachtet wurde,
dessen unsichtbares Haupt Gott oder Jesus Christus ist. — Aber das

ist in aller Strenge auch vom Staate und von jeder sogen, moralischen,

das Gute gesellschaftlich erstrebenden Person wahr. Jede hat eine heüige

göttliche Weihe und soll sie haben.
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Daher ist auch insofern die Rechtssphäre jeder mora-
lischen Person eine wesenvollere, umfassendere, höhere, und
insofern der Wesenheit nach eher, als die Rechtssphäre der

in sie vereinten Einzelwesen; sie umfasst mithin die Rechts-

sphäre derselben innerhalb des Gebietes der Vereinigung
(und ausserdem als solche nichtj und zwar in demselben Ver-

hältnisse der Unter- und Nebenordnung, als die in ihr ver-

einten Personen stehen. Jedoch nicht unbedingt; denn:

a) das Recht jeder Person ist an sich in Gott selbst-

wesentlich unmittelbar gegründet; es kann und soll also zwar
durch die höhere moralische Rechtsperson bestimmt und be-

schränkt werden; aber sowie es in selbiger nicht seinen Ur-
grund hat (z. B. der Mensch in der menschlichen Gesellschaft)

so kann auch sein Recht im Rechte der höheren Gesellschaft

nicht seinen Urgrund haben, mithin auch danach nicht erst-

wesentlich bestimmt und mithin auch dadurch nicht aufge-

hoben werden.

ß) Sofern die höheren Personen erst zeitlich werden,

ja selbst durch die Freiheit der sich in sie vereinenden Einzel-

selbwesen ihr Entstehen und ihre Ausbildung bestimmt sind,

und sofern diese Vereinlebung in ein höheres gesellschaftliches

Ganze von unten nach oben, z. B. vom Einzelwesen bis zur
Menschheit einer ganzen Erde fortschreitet, ist der Einzelne

nicht befugt seine Rechtssphäre so zu bestimmen, als wären
die höheren Personen schon da; noch ist er verbunden, darauf

in Bestimmung seiner Rechte zu warten.

Aber die Bestimmung seiner Rechte gilt insofern (aber

bloss insofern, denn erstwesentlich hat sie etwas Unbedingtes,

in ihrer unbedingten Selbstwesenheit sich auf die unmittelbare

SelbWesenheit des endlichen Individuums in Gott, Vernunft und
Natur Gründendes) als nur einstweilig, als, sowie sich höhere
Gesellschaftspersonen bilden, es selbige als höhere Rechts-

personen anerkennt, sich ihnen ein- und unterordnen, mithin

auch diejenigen Rechtsbestimmungen in seine Rechtssphäre

aufnehmen muss, welche in dem Organismus der Rechte dieser

höheren Gesammtperson, und ihm gemäss, hinsichts jedes end-

lichen Mitgliedes erfolgen (sich mitergeben).

Indessen, sowie die einzelnen Grundpersonen die Grund-
lage der von ihnen mit Freiheit gestifteten höheren Persön-

lichkeit ausmachen, so auch ihre früher bestimmten und ge-

ordneten Rechte die Grundlage des gesellschaftlichen Rechts

der höheren moralischen Person, — im geschichtlichen Entfalt-

gange. Und bei den Bestimmnissen, die das Recht unter-

geordneter Verein-Personen, und zu unterst jedes untheilbaren

Selbstwesens, in und durch den Organismus des Rechts der
höheren Vereinperson empfängt, ist zu unterscheiden
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erstens dasjenige Gebiet des Rechts, welches durch den
unwillkürlich gegebenen Verein unabhängig von der Freiheit

vorgefunden wird, also gerade Glied dieses Menschenge-
schlechtes zu sein, und hier auf dieser Stelle des Raums und
der Zeit, gerade Glied dieser Familie zu sein.

zweitens das der Freiheit gehörige Gebiet, sofern die Ge-
sellung und Gesellvereinigung willkürlich oder vielmehr sitt-

lich frei ist.

Auch ist nie zu vergessen, dass das Lebensverhältniss,

mithin auch das Rechtsverhältniss eines endlichen Selbst-

wesens zu seinem Yereinwesen, dessen Glied es ist, ein wesent-

lich anderes ist, als sein Lebens- und Rechtsverhältniss zu
seinem Höherwesen, worin es ganz enthalten ist. So ist das

Verhältniss des Einzelmenschen zu Gott ein anderes als zu der

Menschheit, sofern sie ein Vereinwesen ist, zur Familie u. s. w.

Denn ersterer Unterschied ist nur ganzheitlich, der letztge-

nannte aber wesenheitlich in allen Hinsichten. Man kann
also nie die Proportion stellen:

Gott verhält sich zu endlichen Selbstwesen ähnlich wie
gesellschaftliches Selbstwesen zu endlichen Selbstwesen.

Noch vielweniger aber irgend ein anderes einzelnes Glied

eines gesellschaftlichen Selbstwesens; z. B. Gott verhält sich

zum Menschen ähnlich wie Vater zum Kind, und Gott ver-

hält sich zum Volk ähnlich wie Regierung zum Volk.

Hier ergeben sich noch folgende Lehrsätze:

Jedes untergeordnete persönliche Wesen in einem höheren
vereinpersönlichen Wesen als solches ist eben weniger und
untergeordnet, und auf dem Gebiete des Vereinslebens unter-

geordnet; es kann daher als solches, aus eigner Befugniss

überhaupt nicht, und insbesondere im Gebiete des Rechts
nicht die Stelle der höheren Person vertreten, sondern diese

müsste es als ihr Organ (W
T

irke-Glied) mit einer gesellschaft-

lichen Verrichtung durch Freiheit beauftragen; oder aber die

Befugniss müsste durch eine noch höhere Vereinperson oder
höhere Selbst-Person ihm ertheilt werden.

So ist jeder Mensch selbwesentlich in durch Gott, also

auch mit Gott individuell verbunden; er vermag es, auch das

göttliche Recht hinsichts aller menschlichen Gesellschaften zu
erkennen, — und erkennt er es, so ist er Gott rechtlich ge-

halten und Gott sittlich verpflichtet, die gesellschaftliche

Person nach göttlichem Rechte anzuleben und so mit ihr

vereinzuleben (auf sie zu wirken, sie so zu behandeln). —
Jeder der Gottes Recht erkennt, übt es aus in Gottes Auf-
trag und „von Gottes Gnaden".

y) Im vorigen Abschnitt ist es als Lehrsatz behauptet
worden, dass Vernunft, Natur und Menschheit die obersten
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Selbstweseu in Gott seien. Allein es würde den Zweck dieser

Vorträge überschreiten, wenn hier erörtert werden sollte, in-

wiefern Vernunft und Natur als selbständige Wesen auch

selbstinnige und freiwollende Wesen seien.

Es kann also auch insonderheit nicht entschieden werden,

ob der Natur und ihren individuellen Gebilden als solchen

eigne Rechte zukommen. Dennoch aber gilt, die Natur mag
als freie Rechtsperson betrachtet werden oder nicht, dass

die äusseren freien Bedingnisse des wesengemässen Lebens
der Vernunft, der Natur und der Menschheit von den indi-

viduellen Vernunftwesen hergestellt weiden müssen, nach dem
Rechte Gottes, da die Natur Gottes ist, — da Gottes Recht

an der Natur ist (haftet) und in ihr lebt, da die Natur auch

in ihrem Leben göttliche Wesenheit entfaltet, mithin Gott

selbst das Recht zukommt, dass alle endlichen Veraunftwesen

die zeitlich freien Bedingnisse des Naturlebens herstellen und
erhalten.

Daher das Rechtsgefühl im Herzen jedes seiner eigenen

Würde bewussten Wesens hinsichts der Schonung, Erhaltung,

Förderung des Naturlebecs, rein als solchen, um seines inneren

endlichen Werthes willen. So wenn wir uns auf einer ein-

samen Insel einen Menschen denken, der zwecklos das Natur-

leben stört und hemmt, Quellen trübt, Bäume ausrottet,

Pflanzen verstümmelt, ausreisst, — so fühlen wir, dass dies

ungerecht ist, sobald wir diese Handlungsweise zu Gott beziehen.

In der, Kategorie der göttlichen Vollwesenheit oder voll-

ständigen Vollkommenheit wird erkannt: dass Gott in und
durch sich alle Abstufungen der Persönlichkeit, also auch der

vorhandenen endlichen individuellen freien Persönlichkeit ist

und enthält; und wenn wir uns selbst betrachten, so zeigt

sich, dass unsere eigene Persönlichkeit nicht die unterste

und beschränkteste ist, die gedacht werden kann. Denn wir

finden ja sogar selbst die menschliche freie Persönlichkeit

auf niederen Stufen der Entwicklung; z. B. Menschen, die

sich Gottes und ihrer ewigen Bestimmung nicht bewusst sind,

sondern lediglich ihren sinnlichen, leiblichen und geistlichen

Trieben folgen, in reiner Unschuld oder auch auf unsittliche

Weise. Aber der Mensch kann und soll sich aus diesem

dumpfen Zustande herausbilden. Denken wir aber Wesen,
denen dieses Hinausgehen über die sinnliche Sphäre nicht

möglich ist, sondern zu deren eigentlicher Wesenheit es ge-

hört, dass ihr ganzes Leben darin befangen ist, so haben
wir einen bestimmten Gedanken einer endlichen freien Per-

sönlichkeit, die niederer ist als die menschliche.

Hierin ist die für unsere Zeit hinlängliche philosophische

Grundlage enthalten, die Thierheit hinsichts des Rechts im
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Allgemeinen richtig zu würdigen.*) Die Erfahrung lehrt, dass

den Thieren freie Persönlichkeit innerhalb der Grenze der

Sinnlichkeit und des bloss sinnlich begrifflichen Verstandes

allgemein zukommt. Desshalb haben sie auch keine intel-

lectuale Sprache, welche rein ewige Schauung, Idee, voraus-

setzt. Es ist keine Spur vorhanden anzunehmen, dass die

Thiere Gott, und sich selbst und die Welt in Gott erkennen,

und sich das rein wesenliche, göttliche Gute zum Ziele ihres

Wollens setzen: es ist vielmehr anzunehmen, dass sie sich ihres

freien Lebenszweckes und ihrer "Wesenheit in Gott und Welt
nicht bewusst sind. Und eben das ist der Vorzug des Men-
schen vor allen Thieren, nicht aber jener, dass er, wenn von
dem Gedanken Gottes und des göttlich Guten entblösst und
verlassen, sich nur noch wie das listigste, sinnreichste, lust-

gierigste, aber auch gefährlichste, furchtbarste, grauenvollste

Thier erweist. Denn das ist ein blosser Gradunterschied,

jenes aber ein grundwesentlicher Stufunterschied der ganzen

Wesenheit.

Das Selbstinnesein der Thiere beschränkt sich auf den
Kreis ihres sinnlichen Selbstlebens; — daher Selbsterhaltung

des sinnlichen Daseins, zu vollendeter reiner, kräftiger und
schöner Darstellung ihrer göttlichen Wesenheit im Sinnlich-

individuellen das Ziel der Bestimmung und alles Thuns und
Lassens und Strebens der Thiere ist.

Daraus ergiebt sich, dass der Thierheit, da sie ihrer selbst

inne ist als Seele und als Gefühl, hierzu das Recht zusteht,

d. h. dass sie in Gott befugt ist, dass die von der Freiheit

der höheren gottinnigen Vernunftwesen abhängigen zeitlichen

Bedingnisse der Erreichung ihres Lebenszweckes hergestellt

werden. Die Thiere haben das Recht auf die freien Bedingnisse

ihrer sinnlichen Selbstheit; aber so wie das von jedem end-

*) Auderwortliche Darstellung. Da in Gott alle Abstufungen der
Persönlichkeit sind, so ist dadurch im Allgemeinen die Grundlage ge-

geben, den Zustand der Thiere zu würdigen. Wir können ihueu hin-

sichts der Menschen niederer Art die Persönlichkeit nicht absprechen,
— ein Selbstinuesein in beschränktem Erkennen, Empfinden, Wollen,
und auch die Art der Schranke ist deutlich, aber es ist keine Anzeige da,

dass sie Gott erkennen und der ewigen Ideen, der ewigen Gefüble, des

ewigen Wollens fähig seien; es ist vielmehr nur ein sinnliches, zeitliches

Selbstinnesein der zeitlichen, individuellen, sinnlichen Selbstheit. Mithin
haben die Thiere, so anerkannt, das Recht auf die zeitlichen, von der
Freiheit abhängigen Bedingnisse ihrer sinnlichen Selbstheit, sofern selbige

dem Organismus des Einen Lebens gemäss sind, — daher das Recht
nicht gequält, und sofern ihr Leben der Idee des allgemeinen Lebens
zufolge, gestattet werden kann, auch angemessen ernährt zu werden.
Dagegen haben aber auch die höheren selbstinnigen freien Wesen. —
die Menschen, das Recht auf Leistung thierischer Kräfte. — Ob nun aber
die Thiere, rein als Sachen betrachtet, also auch getödtet werden
dürfen, um des Nutzens willen, davon an einer andern Stelle.
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liehen Recht gilt, nur sofern selbige (das Dasein und "Wirken)

dem Organismus des Einen Lebens gemäss ist, und sofern die

freien Bedingnisse dafür mit dem Einen Organismus des Einen
Rechts Gottes und aller höheren Wesen in Gott organisch
und harmonisch sind.*! Sie selbst haben dieses Recht als

selbstinnige Wesen. Ursprünglich aber ist dies eine Rechts-
forderung Gottes an Alle, die frei, inne und innig sind.

Daher das nie zu vertilgende Gefühl der Gerechtigkeit

gegen Thiere in jedes gebildeten Menschen Brust, welches
zwar (wie z. B. von Fichte) anders gedeutet, aber nicht aus-

gerottet werden kann. (Diejenigen Staatsverfassungen also,

die den Thieren ihre Rechte zu sichern anfangen, sind auf
menschlichem und göttlichem Wege.)

Von der andern Seite aber hat auch das höhere, gott-

innige Vernunftwesen an die Thierheit den Rechtsanspruch
in Gott, dass die Thiere nach allen ihren Kräften und Pro-
dukten für die höheren Lebenszwecke der Vernunft, — der
Menschheit gebraucht werden. Das geschieht nach göttlichem
Rechte, obschon die Thiere das Recht weder zu denken, noch
zu empfinden vermögen.

Ob die Pflanzen Rechte haben? — Ja, wenn sie Rechts-

personen, freie, selbstinnige Wesen sind, und wenn gleich auf

der niedrigsten Stufe! — Also auch, wenn sie lediglich Selbst-

innesein haben, auch ohne Gegenheit. des Schauens, Fühlens,

Wollens. Dies scheint bei den Pflanzen stattzufinden. — So
lehrt auch, die Ansicht der Dichter, der Kinder und gemüt-
inniger Erwachsener. Hier ist dieser Umstand nicht grund-
wissenschaftlich entscheidbar. Wenn es der Wesenbegriff der

Pflanzheit ist: Vereinheit der Natur als Ueberwesen (Urwesen)

ihrer Art mit der Natur — im chemischen Prozesse überhaupt,

dagegen der Thierheit, im Verein mit der Vereinsphäre im
chemischen Prozesse: so scheint den Pflanzen Selbstinnigkeit

ohne innere Gegenheit zuzukommen.**
2. Rechtssache oder Sache in rechtlicher Hinsicht (Sach-

recht).

Die Grunderkenntniss des Rechts zeigt, dass das Recht
nur für selbstinnige freie Wesen ist, welche wir Personen ge-

*) D. h. haben Thiere das Recht: nicht gequält zu werden, auf
frohes und freies Lebensgefühl, auf angemessene Nahrung, versteht sich

unter der allgemeinen Beschränkung?
**) Lehrbaubem. Es fragt sich, ob es nicht zweckmässiger ist, hier

sogleich

Sache,

Geistlebensache, ^aturlebensache,
(Geist - Naturlebensache)

zu entfalten, um eine bessere Begründung zu geben.
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nannt haben, dass es nur Eigenschaft von Personen ist,

als das organische Ganze der äusseren freien Bedingnisse
ihres wesengemässen, d.i. vernünftigen Lebens, im Empfangen
und Leisten.

Sofern mithin Wesen gedacht werden, welche zwar an
sich selbst sind, Selbheit, Ganzheit, Einheit haben, aber ihre

Wesenheiten nicht für sich sind ( die sich selbst nicht für sich

selbst sind), ihrer selbst nicht inne, mithin auch nicht wol-
lend, also auch nicht frei sind, insofern kommt diesen als

Personen das Recht nicht zu, sie empfangen es weder noch
leisten sie es. Sache ist das Selbwesenliche oder Selb-

einganze, was ein selbinniges Wesen für sich ist, als dieses

Was. Wesen ist sich für sich Endwesen, die wiederum, was sie

sind, zum Theil für sich sind, d. h. zum Theil sich dessen,

was sie sind, inne sind. Solche Wesen finden wir z. 13. in

der Natur als endliche leibliche Gebilde, und zwar

aj als gestaltlose Grundwesen, Grunddinge (Elemente, die

aber gestaltbar, bestimmbar sind: Wasser, Feuer, Luft, Erde;

b) als gestaltete, ihre Gestalt in innerer Kraft behaup-
tende Gebilde <x) des vororganischen Lebens, und der herr-

schenden Ansicht zufolge auch ßi des organischen Lebens,
nämlich der einen Hälfte desselben, der Pflanzenwelt; denn
den Thieren kommt, wie gezeigt, schon Persönlichkeit zu.

Dem gewöhnlichen Sprachgebrauche gemäss werden nur solche
Dinge Sachen (res) vorzugsweise genannt, und sofern das
Recht*) auf sie sich bezieht, Rechtssachen.

Zeitliche Sachen stehen mit unter dem Gesetze des Lebens
und Werdens, also auch unter dem Gesetze der zeitlichen

Lebensbedingheit, und auch insofern unter dem Gesetze zeit-

lichfreier Bedingheit, als das Wirken freier Selbwesen sich

auf sie bezieht. Es giebt also auch ein Ganzes der zeitlichen

und ein noch engeres Ganze der zeitlichfreien Bedingungen,
dass Sachen entstehen, sich bilden und erhalten. Dieses
Ganze zeitlichfreier Bedingnisse der Sachen ist aber nicht

ein Ganzes eines bestimmten Rechts hinsichts der Sachen,
welches die Sachen hatten: sondern hinsichts derjenigen per-

sönlichen Wesen, deren Sachen es sind, das ist, deren Leben
sich an und in diesen Sachen offenbart und überhaupt mit
Sachen in wesentlicher Beziehung steht, welche Beziehung es

immer sei. Es ist also ein Theilsystem des Einen Rechts
das sachliche (oder dingliche) Recht, das Sachrecht, das ist

das Personenrecht hinsichts der Sachen, die in ihrem Lebens-
kreise sind.

Sachen haben also selbst zwar keine Rechte, aber sie

*) Vergl. Kant's Rechtslehre, S. 82.
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stehen mit dem Rechte in wesentlicher Beziehung. Denn sie

sind an, in und für persönliche Wesen da, als welche Inhaber

persönlicher Rechte sind, die sich auf Sachen wesentlich be-

ziehen. Die Sachen machen also zum Theil den Inhalt des

Rechts aus, sofern sie mit einer oder mehreren Rechtsper-

sonen in irgend einem wesentlichen Lebensverhältniss stehen.

Daher haben auch die Personen, deren Leben mit den Sachen
wesentlich in irgend einer Beziehung verbunden ist, das

Recht, dass das gesammte Leben auch hinsichts aller Sachen
so bestimmt werde, wie es dem Einen Leben Gottes (dem
Einen Yernunftleben) und ihrem eigenen, endlichen persönlichen

Leben gemäss ist, dass also auch die zeitlich freien Beding-
nisse hergestellt werden, dass Sachen entstehen, sich bilden,

und überhaupt so bestimmt werden, wie es dem Einen un-

endlichen Lebenszwecke Gottes und aller Vernunftwesen ge-

mäss ist. Und darunter müssen weiter auch wiederum mittel-

bar Rechte an Sachen, um anderer Sachen willen, als unter-

geordnete Rechtssphäre vorkommen (z. B. Elemente für Pflan-

zenleben, wie Luft und Wasser, wie Erde und Feuer, so z. B.

eine Quelle für sich als ein Wesentliches, aber auch wieder
zur Bewässerung, in dem Höherganzen eines schönen Gartens).

Es nehmen also an dem Entstehen, Ausbilden und Vergehen
der Sachen alle persönlichen Wesen, Gott und Menschheit,

und alle Menschen vielfach rechtlichen Antheil, sind bei

ihnen, dabei, als Personen interessirt (mitvereinwesenig, mit-

artenlebig, mitlebenvereint) und das höchste Interesse ist,

dass Alles was in Gott wesentlich ist, auch alles Sachliche

im Leben so entstehe, werde, bestehe und vergehe, weil daran
und darin Gottes Wesenheit in der Zeit darist, sich verkündet,

sich offenbart, dargelebt wird. Gesetzt also z. B. auch was
die Pflanzen und die Thiere betrifft, es würde ihnen Selbst-

innigkeit nicht zugestanden, so ist es doch ungerecht und
rechtswidrig, sie ohne vernünftigen höheren Lebenszweck zu
verstümmeln und zu stören, zunächst zwar hinsichts der

Natur, wenn der Natur Selbstinnigkeit zugeschrieben wird:

aber, wenn auch dies nicht geschieht, zuhöchst hinsichts

Gottes. — Es ist Störung des inneren Lebens Gottes und
seines Friedens, Störung der inneren Selbstentfaltung der

göttlichen Wesenheit, der Selbstoffenbarung Gottes im Leben
endlicher WT

esen; es werden damit innere Bedingnisse verletzt,

dass das Leben in Gott sich wesengemäss zu Darbildung der

Gottheit im Endlosen entfalte, — es wird ein Unrecht gegen
Gott, ein unheiliger Rechtsfrevel begangen.

Recht Gottes und aller selbstinnigen WT
esen ist, dass für

Sachen die Bedingnisse ihres gesetzmässigen Bildens und Be-
stehens hergestellt werden, <x) um ihrer unbedingten Wesen-
heit in Gott willen, weil und sofern sie Gottes Wesenheit
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bejahig darsind und darleben, — in Schönheit, Ordnung, Zweck-
mässigkeit; ß) um ihrer Nützlichkeit willen. Aber keine Sache
ist erstwesentlich oder lediglich um des Nutzens willen da
(inwiefern aber kann der Nutzen der Sache wichtiger sein,

als die Sache selbst?), also auch nicht deshalb bloss zu be-

achten und zu betrachten. Und selbst Sachen, die um des

Nutzens willen da sind, verdienen wegen ihrer eignen Wesen-
heit Achtung und Schonung (z. B. Häuser, Uhren, Brücken,
Kleider).

Betrachten wir das Lebensverhältniss der Sachen zur

Personennatur, so finden wir:

a) Sachen sind als inneres Wesentliches in und an Per-

sonen enthalten. Leibliche, stoffige Sachen sind zunächst

in der Einen Natur; wer nun der Einen unendlichen Natur
freie Persönlichkeit zugesteht, der muss schon der Natur das

Hecht zugestehen, dass sie ihr inneres Leben, welches sich

auch in dem Schein innerer endlicher Gebilde offenbart, die

nicht selbstinnig sind, entfalte. Die Sachen bilden und er-

halten sich als Theilwesen der Natur in und durch die Natur
als ihre nächsthöhere unendliche zeitliche Ursächlichkeit; sie

stehen also, wie die selbstinnigen endlichen WT

esen unter der

Nebenbedingheit, und die freie Ursächlichkeit der selbstinnigen

persönlichen endlichen Wesen in dem Vereinleben der Natur und
der Vernunft ist eine ihnen äussere, freie Mitbedingniss ihres

Bildens und Bestehens; also kommt, nach dieser Ansicht, der

Natur das Recht zu, dass diese freien Bedingnisse des Bil-

dens und Bestehens ihrer reinselbstinnigen endlichen Gebilde —
der Sachen hergestellt werden.

Aber zuhöchst sind alle Sachen als Theilwesentliches

enthalten in, unter und durch Gott. Wer also auch die

Natur selbst als Eine unendliche Sache, ohne selbstinnige

Freiheit betrachtet, der muss doch, wenn er Gott erkannt,

Gottes unendliches Recht anerkennen, dass das Leben der

Natur auch in den niederen unbeseelten Gebilden, denen wir

keine Selbstinnigkeit zuerkennen, von den endlichen Geistern

und Menscheu als göttliches Leben geachtet werde, worin
Gottes Eine Wesenheit auf eigen gute und schöne Weise sich

offenbart, dass also die äusseren freien Bedingnisse des wesen-
gemässen Naturlebens, eigentlich Gotte als ein Recht Gottes

hergestellt werden.
Auch im Gebiete der Vernunft sind Sachen da, so z. B.

Gebilde der Phantasie, ein Gedicht. Doch das wird im zweiten

Theile weiter erwogen werden, ebenso, inwiefern auch im Ge-
biete der Vernunft Sachen da seien. Aber wichtig ist schon
hier die Unterscheidung der Sache und des Sachlichen, d. h.

des gegenständlichen Wesentlichen, was in und an einem An-
dern ist, z. B. Wissenschaft, Kunst, Liebe in freier Selbwesen-
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heit objectiv gedacht, ist Sachliches, aber keine Sache in der

hier gebrauchten Bedeutung; Sachliches kann auch an und
in Sachen in diesem Sinne sein, z. B. an dem Crystall. —
Auch kann geistig Sachliches an leiblich Sachlichem darge-

stellt (dargebildet) sein, z. B. ein Gemälde, ein Buch. Sowie
auch solche Sachen, welche ebensowohl in geistiger als zu-

gleich in natürlicher Hinsicht Sachen sind oder Natursachen,

die zugleich geistig Wesentliches an sich haben, welches an
ihnen entweder das Erstwesentliche ist, z. B. Kunstwerke der

Schönkunst und der nützlichen Kunst, oder das Nebenwesent-
liche, z. B. eine cultivirte Gegend, Bücher, Handschriften,

Naturaliensammlungen, oder auch das Gleichwesentliche ist,

z. B. ein schöner Garten.

b) Sachen sind als äusseres Wesentliches mit persön-

lichen WT
esen verbunden, an ihnen unmittelbar und mittel-

bar vereint.

a) an ihnen, unmittelbar vereint; so muss z. B. das

Verhältniss des Leibes zum Geiste erscheinen, sobald der Leib

als solcher als ein unpersönliches Wesen, als Sache betrach-

tet wird. Die Vereinigung von Geist und Leib folgt aus dem
oben erkannten allgemeinen Gesetze der göttlichen Wesen-
heit, dass alles entsprechende Gegenheitliche unter sich ver-

eint sei.

(3) mittelbar vereint, eben durch den organischen Leib

hindurch; wobei zu bemerken, dass dieser Lebensverein selbst

gegeneinander wiederum unter der zeitlichen Bedingheit steht,

welche auch von der Freiheit, nämlich von der des Geistes,

zum Theil abhängt, indem der organische Leib die Beding-

nisse seines Lebens zum Theil ausser sich in der ihn um-
lebenden Natur und ihren bestimmten Gebilden hat. Also:

Sachen, die dem Leibe ein Aeusseres sind, sind äussere Be-

dingnisse seines wesengemässen Lebens; und der Geist waltet

über diesen Verhältnissen und verwaltet es, indem er mittelst

der Kräfte des Leibes Macht hat über den Leib, und mittel-

bar durch ihn über andere endliche Naturgebilde.*) Diese

Vermittelung kann durch mehrere Stufungen durchgehen,

z. B. Leib, dessen Glieder, Nahrungsmittel, Sachen, die erfor-

dert werden, dass Nahrungsmittel entstehen, gesammelt, ver-

arbeitet werden, — Acker, Ackergeräthe, Handwerksgeräthe.

*) In Ansehung der Sachen gilt also das doppelte Recht: dass die

Personen mit den Sachen in solchen Lehenverein gebracht und erhalten

werden, dass a) die Sachen, als Theil der Darlebung der göttlichen

Wesenheit entstehen, gebildet und erhalten werden; b) dass die Sachen
von ihrer Seite diejenigen äusseren von der Freiheit abhängigen Beding-
nisse des vernunftgemässen Lebens dem Organismus aller Rechtspersonen
leisten, welche Bedingnisse sie an und in sich sind und enthalten.
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Folglich stehen auch Sachen, als solche mit dem endlichen

Vernunftwesen, das mit der Natur durch den Leib vereint lebt,

mit dem Menschen in einer doppelten Rechtsbeziehung.

Hieraus ergiebt sich nun insonderheit in Ansehung
des Verhältnisses, welches Sachen in Ansehung des Rechts

endlicher Vernunftwesen, die als Menschen mit der Natur
und folglich mit Natur- Sachen vereint leben, haben, folgendes

Nähere:
Sachen stehen in einer Rechtsbeziehung mit jedem freien

Einzelwesen, z. B. mit jedem Einzelmenschen selbst, als Theile

seines Lebenskreises, und zwar unmittelbare und mittelbare

Theile, sofern sie also selbst Theile seines Lebens, und dabei

zugleich auch äussere Bedingnisse seines Lebens sind; er

schreibt sich also das äussere Recht hinsichtlich aller anderen

persönlichen Wesen zu, dass er mit diesen Sachen jeden wesen-
gemässen Lebenverein, jede wesengemässe Lebensbeziehung
eingehe und behaupte, versteht sich, soweit dieses Alles dem
Organismus des Einen Rechts gemäss ist, nicht bloss seinem
Rechte als eines Einzelwesens, sondern dem Rechte Gottes

und auch dein höheren Rechte aller höheren moralischen Per-
sonen gemäss. Und es kommt das Recht, wenn es die er-

wähnte organische Bestimmtheit erlangt hat, jedem Einzel-

wesen zu:

einerseits hinsichts Gottes als des unbedingten Wesens, da
es ein Theil des göttlichen Rechts selbst ist, dass allen Wesen
alle Bedingnisse ihres wesengemässen Lebens organisch ge-

leistet werden, und zugleich hinsichts Gottes als des Regen-
ten des Einen Lebens, — dass Gott seinerseits die höheren
Bedingnisse hergestellt, dass dieses rechtliche Verhältniss

freier endlicher Vernunftwesen hinsichts aller Sachen herge-

stellt werde.

anderseits auch hinsichts anderer Menschen, jedoch nach

dem Gesetze der moralischen Persönlichkeit der Menschheit,

in Form der organischen Gleichheit.

Sofern nun die Sachen mit dem Leben anderer, ihm äusserer,

persönlicher Wesen in dem Verhältnisse der Lebensbeding-

heit stehen, ergeht an es die Rechtsforderung, dass es die

freien Bedingnisse von seiner Seite leiste, dass die Sachen
mit den andern endlichen Rechtswesen in dem Verhältnisse

seien, welches ihrem vernunftgemässen Leben wesentlich ist.

Denn jedes endliche Vernunftwesen ist sich selbst, allen

andern Vernunftwesen und zuhöchst Gotte, auf reinwesenheit-

gleiche Weise zu Recht — d. h. zu ganzem, vollem Rechte
verbunden. Nun muss jedes endliche Vernunftwesen auch jedes

andere in Gott als ihm selbstgleiches Wesen anerkennen etc.

Hierbei ist nun noch der Unterschied zu beachten zwi-

schen anderen persönlichen Wesen, die nicht Menschen sind,
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das ist Gott und Natur und Vernunft und gleichartigen, d. i.

anderen endlichen Vernunftwesen, mit deren individuellem

Vernunftleben sie auf unmittelbare oder mittelbare Weise
verbunden sind, so dass der individuelle freie Wille und die

individuelle freie That und Werkthätigkeit freier Vernunft-
individuen an ihnen ist und erscheint. In dieser Hinsicht
erkennt jedes endliche Vernunftindividuum das an Sachen
haftende Recht anderer freier Vernunftwesen an, weil und so-

fern sie Theile ihres Lebenskreises sind und mit ihnen in

solcher Verbindung sind, die dem vernunftgemässen Leben
angemessen ist.

Hieraus ergiebt sich auch, dass .das Recht an Sachen ur-
sprünglich für jedes Wiesen selbwesenlich unmittelbar statt-

findet, aber dass dadurch, wie bei jedem Rechte, das Recht
gegeben sei, dass alle andern freipersönlichen Wesen dieses

Sachrecht anerkennen, und ihrerseits die weiteren Bedingnisse
dazu leisten, sofern dieses dem Organismus des freien Rechts
gemäss ist.

Diese Vereinigung der Rechtspersonen mit den Sachen
zeigt noch folgende Verschiedenheiten (Unterschiede) an inne-
ren und äusseren Sachen:

erstlich hinsichts des Ursprungs der Verbindung, ob
sie unwillkürlich ist, indem sie ewig bleibend oder auch
(ganz oder zum Theil) durch Freiheit verursacht ist und zwar a)

durch die Freiheit anderer, höherer, gleichhoher oder niederer
(äusserer) Wesen verursacht ist; — oder b) ob sie von der
Freiheit des mit den Sachen verbundenen Menschen abhängt.
Zu Beispielen dienen: das Verhältniss zur Natur überhaupt,
das Verhältniss zum Leibe (mitbedingt durch Zeugung), das
Verhältniss mit anderen Personen zu Sachgütern, z. B. Woh-
nung, Kleidung, das Verhältniss zur Phantasiewelt und ihren
Gebilden, das Verhältniss zu den Phantasiegebilden des an-
dern Geistes.

Dann ist zu unterscheiden, ob die Vereinigung mit Sachen
als an sich selbst werthvoll, als an sich selbst würdig, als

ein selbwesenliches sittliches Gut betrachtet wird, oder bloss

als Mittel für höhere Zwecke der Vernunft, oder ob beides
vereint an derselben Sache stattfindet, z. B. Vereinleben mit
der Natur; Besitz schöner Kunstwerke, eines Gedichtes (als

Buch), eines schönen Gartens; Besitz nützlichen geistigen und
leiblichen Eigenthums. Verein mit dem Leibe. In allen

diesen drei Fällen erscheinen die Sachen als Güter des Lebens,
d. h. als ein bleibendes, im Leben hergestelltes Gutes, und
können also ganz allgemein Sachgüter heissen Daher giebt
es also absolute oder selbstwürdige Sachgüter, oder bloss
nützliche Sachgüter (Nutzgüter), oder Sachen in beiderlei Hin-
sicht zugleich, würdignützliche Sachgüter, z. B. Verein mit der
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Natur, — Bücher, der Leib und seiDe Glieder; ein schöner
Garten, eine Pflanze. Die nützlichen Sachgüter sind als solche

Mittel des vernunftgemässen Lebens der Yernunftpersonen, und
darin offenbart sich selbst Gottes innere Vollwesenheit und
die göttliche organische Vollendung des Lebens. Daher stammt
die sittliche Befugniss, sich der Sachgüter zu bedienen, sie

zu nützen, zu gebrauchen, oder auch, was ihre Form und
Gebildung betrifft, zu verbrauchen; — welche Befugniss in

Ansehung Gottes und aller Vernunftpersonen, sofern deren
Leben mit den Sachen im wesenlichen Verein ist, das allge-

meine Gebrauchs- und Verbrauchs-Recht nützlicher Sach-
güter ist.*)

Drittens findet sich auch noch ein wesentlicher Unterschied
des Vereins der Person mit den Sachen hinsichts des Verhält-

nisses der Mittelbarkeit, worin sie stehen, in bestimmter
Stufenfolge und zwar

a) unter sich selbst als Glieder Eines organischen Lebens,
sich selbst wechselbedingend, z. B. als Elemente für den orga-
nischen Prozess, als Organe eines organischen Lebens;

b) in Ansehung der Vermittelung der Lebensbeziehung
und Lebensvereinigung mit Rechtspersonen, wodurch sie in

die Rechtssphäre dieser Rechtspersonen eintreten und danach
bestimmt werden müssen. Da findet sich nun das Gesetz: dass

für endliche Vernunftwesen die unwillkürlich, unfrei vereinten

Sachen das Mittel (medium) sind, wodurch die frei vereinten

mit den Rechtspersonen verbunden werden; so z. B. der Leib
für den Menschen hinsichts aller Sachen dieses Erdlebens

(Erdkreises), dieses Erdleben hinsichts aller Sachen, die ausser-

halb sind; so vertheilt dieser Erde Luftkreis das Licht, die

Wärme etc.

Rechtsgrundsatz hinsichts dieser dritten Unterscheidung
ist nun: Der Organismus der Sachgüter ist auch hinsichts

der Unmittelbarkeit und Mittelbarkeit sachgemäss und dem
Vernunftleben selbst gemäss herzustellen.

Denn der Gliedbau der Sachen steht mit dem Gliedbau

der Personen und ihres vernunftgemässen Lebens in allseitig-

*) Grundgesetz. Es ist der Organismus der Sacbgüter genau gemäss
der Stufenfolge der "Wesenheit (der Würdigkeit und Nützlichkeit) her-

zustellen, und zwar mit alleu Wesenheiten, auch der Zeit, der Grösse

und Stärke nach. Selbstgut, Nutzgut, Selbstnutzgut '(Würdenutzgut). Es
ist also hinsichts der nützlichen Sachgüter alles Das Recht, was dem sach-

lichen Lebensgesetze des Organismus des Lebens und dabei dem ganzen
Organismus des freien Rechtes gemäss ist.

Sachen sind zu verbrauchen, d. i. durch den Gebrauch zu vernichten,

a) wenn sie höhere Leb-Wesenheit (ein höheres Gutes und ein höheres Gut)
nur unter dieser Bedingung fördern können; b) wenn ihr Schaden, den
sie höheren Lebwesenheiten zufügen, sonst nicht verhindert werden kann.
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gliedbaulichem Yereinsverhältniss; mithin ist auch ein und
dieselbe Sache zeitliche freie Bedingniss für viele verschieden-
artige und verschiedenstufige Vernunftzwecke; und hinwiederum
ein und derselbe bestimmte Vernunftzweck hat einen Theil
seiner zeitlich freien Bedingnisse an und in verschiedenartigen
und verschiedenstufigen Sachen. Daher das Rechtsgesetz
hierüber: Der Organismus der Sachen soll mit dem Orga-
nismus des Einen Lebens, auch aller endlichen vernünftigen
Wesen, in einen solchen organischen Verein der zeitlichfreien

Bedingheit für das vernunftgemässe Leben zeitstetig gesetzt

und darin erhalten werden, dass alle Sachen organisch die

an ihnen enthaltene freie zeitliche Bedingniss für alle Ver-
nunftzwecke leisten, und zwar dies sowohl der Wesenheit
und Stufenfolge der Vernunftzwecke als der Sachen selbst,

sowie in beiderlei Hinsicht dem Organismus des Einen Rechts
gemäss.

Lehrsatz. Das Recht an Sachen erstreckt sich nicht
weiter als das Verhältniss der Bedingheit, d. h. nur insoweit,

dass die Personen mit den Sachen in dasjenige Verhältniss

des Lebensvereines gesetzt werden, wonach die Personen
wirklich die Bedingnisse des vernunftgemässen Lebens, die

an und in den Sachen sind, empfangen.
Daher die Vernunftwesen das Recht haben, zu veran-

stalten, was an ihnen ist, dass alle Sachgüter, selbstwürdige,

nützliche und würdignützliche, entstehen, gedeihen, ausgebildet

und vollendet werden.

3. Bestimmnisse, die sich aus der Vergleichung des Per-
sonenrechts und Sachrechts ergeben.

Da wir nun im Allgemeinen das Sachrecht erkannt
haben, so wollen wir es noch mit dem Personenrechte ver-

gleichen und die Hauptlehrsätze erkennen, die in dieser Hin-
sicht sich ergeben. Dabei ist zunächst folgende Bemerkung
über den Sprachgebrauch vorauszuschicken. Es ist hier der

Begriff Sache nur in der beschränkten bestimmten Bedeu-
tung genommen worden, wonach es ein selbständiges, aber
unpersönliches Wesen bezeichnet. Diese beschränkende Be-
stimmung ist jedoch in zwiefacher Hinsicht willkürlich:

a) weil Sache, auch im Sprachgebrauche des Volkes sowie

der Rechtslehrer selbst, eine weitere Bedeutung hat, wonach
das WT

ort jedes Wesentliche bezeichnet, was nicht Person ist*),

also auch Eigenschaften, ruhende (ewige) und thätige (zeit-

*) Ueberhaupt alles Unpersönliche: nicht bloss unpersönliche Wesen,
sondern auch unpersönliche Wesenheiten, z. B. Wolf: res est ens omne
quod homini usu esse potest. J. N. I § 495. Res corporalis, quae sensu
percipi potest (ibid. § 496). Gajus: res corporales sunt quae tangi pos-
sunt (wahrscheinlich im allgemeinen Sinne, wie obtingere, contingere,

in sinnliche Berührung kommen).

Krause, Philosophie des Rechts. 10
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wirkige) und zeitewige Eigenschaften, z. B. auch Handlungen
von Personen, ja sogar auch Eigenschaften von unpersönlichen

Wesen, z. B. eine Rechtssache (d. h. Rechtsstreit oder auch
Rechtsangelegenheit), ein gutes Gedächtniss, Gesundheit etc.

Die (in Anm. S. 145 abgedruckte^ Erklärung von Wolf kann
nicht stattfinden, weil man darin nicht eine Erklärung von res

selbst, sondern bloss eine Beziehung der res zu einer Person
erfährt, sodann, weil diese Beziehung nicht allgemein genug ist;

denn selbstwürdige Sachgüter sind als solche nicht nützlich,

sondern der Verein mit ihnen ist an sich selbst wesentlich. Und
die Erklärung: res corporalis est quae sensu recipi potest, kann
ebenfalls aus gleichen Gründen nicht gelten, weil viele res cor-

porales, die wir aus Vernunftgründen, durch die Sinne aber gar

nicht kennen, unvermerkt, ohne sinnlich bemerkt zu werden,

mit dem Leibe in Vereinwirkung treten, die man erst aus den
Folgen erkennt, welche Folgen bloss sinnlich wahrnehmbar sind,

z. B. freie Gifte, Ansteckungsstoffe, was bei der Erzeugung
vorgeht etc. Es kommt nicht auf das sinnliche Wahrnehmen,
sondern auf den Lebensverein mit den Sachen selbst und auf

dessen Folgen an. Die Beschränkung ist aber auch willkürlich,

b) weil sogar au sich Sache zugleich jedes endliche Wesen
bezeichnet, nur Gott nicht.

Es würde auch nicht angehen, statt Sache Ding zu setzen,

weil dieses Wort gerade dasselbe in demselben Umfange be-

deutet (auch der Abstammung nach: Sache von sagen, Ding
von dico, Bixy), wie noch in Bedingniss etc.); man müsste
sagen Unselbinnewesen, Uninnigwesen.

Es ist schon gezeigt worden, dass das Recht nur eine

Eigenschaft der Personen ist, dass Recht also nur persönliches

Recht ist, und dass das Wort Sachrecht nur ein Verhältniss

des Personenrechts zu den Sachen bezeichnet. Nur Personen
haben Recht, aber an Sachen haftet das Recht. Folglich kann
man nicht sagen:

Recht

Personenrecht Sachrecht

als wenn Personenrecht und Sachrecht gleichartige neben-
(oder auch unter-) geordnete Glieder einer Eintheilung wären.

Es ist vielmehr dabei gar keine Eintheilung da.

In einem gedruckten Handbuche werde ich mich also

des zweideutigen Wortes „Sachrecht" lieber enthalten. Man
müsste sagen: Recht an Sachen. Insofern freilich ist der

Ausdruck sprachähnlich, dass man auch sagt: Rechte an
(auf) Personen. Es wird aber dennoch zweckmässiger ver-

mieden.

In dem hier angenommenen Sinne des Wortes Sache als

unselbstinniges, vernunftloses Wesen kann also kein selbst-
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inniges Wesen, keine Person, kein Vernunftwesen eine Sache

genannt werden; es ist schlechthin keine Sache. (Einwand:

Leib wird zur Persönlichkeit des Menschen gerechnet. Der
Mensch ist sein Leib)

Daher gilt das Sittengesetz: Sich selbst und alle Ver-

nunftwesen nicht als Sache anzusehen und anzuwirken (an-

zuleben, zu behandeln) und in keiner Hinsicht. Also gilt auch

das Rechtsgesetz: Vernunftwesen können auf dem Gebiete des

Rechts nicht als Sachen angesehen und behandelt werden; und
was rechtlicherweise (von Rechts wegen^ von Sachen als Sachen,

d. h. weil sie Sachen sind, gilt, das gilt nicht von Personen

als Personen, ganz und gar nicht.' Würde aber Sache als

Wesen verstanden oder auch alles Selbwesentliche in und
an ihnen Sache genannt, so gälten diese Sätze nicht.

Nicht aber gilt der Satz „Eine jede Person (jedes

Vernunftwesen) soll nie als Mittel (als ein Nützliches) be-

trachtet und behandelt werden" auf dem Gebiete der Pflicht

und des Rechts. Selbst dann gilt dieser Satz nicht unbedingt,

wenn „bloss als Mittel" gesagt wird; wohl aber gilt er, wenn
gesagt wird: Ein jedes Vernunftwesen soll nie erstwesent-

lich*) und allein als Mittel angesehen und behandelt werden,

und sofern es als Mittel angesehen und behandelt wird, soll

es dennoch dabei nie als Sache angesehen noch behandelt

werden (nie als Sachmittel, sondern als eine vermittelnde

Person, d.i. als Mittels -Person im ganz allgemeinsten Sinne,

sodass ihre persönliche Würde (ihr unendlicher Selbstwerth)

dabei besteht.

Denn Mittel ist ein Wesentliches, sofern es Bedingniss

eines andern Wesentlichen ist (z. B. Unterricht, Nahrungsmittel,

Werkzeuge) und sofern nun das dadurch bedingte Wesentliche

sein soll, zum Zweck gemacht wird, ist es ein Zweckmittel

und das Mittel nützlich.**)

Da nun alle Wesen, die in demselben Lebenskreise

verbunden sind, einander als lebende Wesen bedingen, indem
sie nur in Einem Organismus des Lebens ihren Lebenszweck

erfüllen, so sind sie sich insofern einander auch Mittel und
nützen sich einander.***) Daher auch alle endlichen Ver-

nunftwesen, also auch alle Menschen.

Es ist also ein göttliches Grundgesetz des Lebens, dass

*) Erstwesentlich ist, dass ein endliches Wesen in Gott gesetzt sei.

**) Nicht alle Mittel sind Zweckmittel. Denn auch die nicht von

der Freiheit abhängigen Bedingnisse sind Mittel, z. B. medium sensu

pbysicali; so ist Luft ein Mittel für das ins Auge strömende Licht.

***) Einen Menschen als Mittel zum Guten brauchen, heisst ihn

ehren, nicht entehren, heisst ihn würdigen, nicht entwürdigen (herab-

würdigen). Ja selbst Hinopferung des eignen Lebens für höheres Wohl
«hrt und würdigt den Menschen. Inwiefern aber Menschen anderes

Menschenleben aufopfern sollen und dürfen? — davon im zweiten Theile.

10*
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alle persönlichen Wesen, die im Leben vereint sind, einander
Mittel sind und werden, um ihren Vernunftzweck zu erreichen

oder einander die freien Lebendingnisse, d. i. die Rechte zu
leisten.*) Da nun das Recht das Ganze der freien zeit-

lichen Bedingheit der Erreichung des Einen Lebenszweckes
ist, und die Leistung des Ganzen dieser Bedingheit eben auch
ein Nutz-Mittel ist, so ist offenbar, dass in der ganzen Be-
dingheit, sofern sie Nutz-Mittelheit ist, auch enthalten ist das

Eine selbe ganze Recht, und dass daher dieser Lehrsatz auch
den andern in sich schliesst: die Vernunftwesen (Personen) ver-

mitteln sich wechselseits auch als Rechtspersonen und ver-

mitteln sich auch einander das Recht, sind sich auch wechsel-

seitig Mittelspersonen auf dem Gebiete des Rechts und für

das Recht
Also ist auch der Mensch dem Menschen Mittel. Der

Mensch ist zunächst dem Menschen unwillkürlich (unabsichtlich)

Mittel für seinen Lebenszweck, aber er soll auch durch Frei-

heit dem Menschen Mittel sein, das heisst: der Mensch soll

jedem anderen Menschen, der mit ihm im Leben verbunden
ist, die in ihm enthaltenen Bedingnisse seines vernunftgemäs-

sen Lebens mit Freiheit herstellen und jedem Andern seine

Rechte, die er an ihm hat, leisten.

Aber jedes Vernunftwesen ist erstwesentlich in Gott, durch

Gott gesetzt, hat sein unbedingtes Dasein in und durch Gott,

und ist sich selbst Zweck. Also darf kein Vernunftwesen

erstwesentlich als Zweckmittel, sondern es muss zuerst als

Selbstzweck betrachtet und behandelt werden, und es darf

nur als Zweckmittel gebraucht werden, sofern dies mit dessen

Selbstwürde übereinstimmt. Obgleich es also sein kann, dass

in gewissen bestimmten Rechtsverhältnissen endliche Vernunft-

wesen, Menschen, bloss als Mittel vorkommen, also, was
diese Verhältnisse betrifft, nur als Mittel angesehen und be-

handelt werden, z. B. als Organe irgend eines Berufs, als Acker-
bauer, Handwerker etc., als Lehrer in Wissenschaft und Kunst,

als hohe Staatsbeamte etc., so darf darüber doch nicht vergessen

werden, dass die Rechtsansicht derselben als Selbstzweck dabei

bestehe, also nie so, als wären sie an sich bloss Mittel, son-

dern so, dass ihre selbstwürdige Persönlichkeit dabei bestehe.

Also darf ein endliches Vernunftwesen nie allein als Mittel

betrachtet werden.

Freie Vernunftwesen sind einander noch in weit höherem
Sinne wechselseits Mittel, als es ihnen Sachen sein können,

weil sie die höheren, innersten Bedingnisse des vernunft-

*) Hierüber gelten die obersten Sätze: Gott selbst ist für alle Wesen
das unbedingte Mittel des Guten (des Heils). Gott ist für alle endlichen
Wesen das unbedingt Nützliche. Gott nützt allen Wesen auch im Leben
das Erste und Ganze.
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gemässen Lebens in sich haben, z. B. Erkenntniss, Gefühl,

Willenskraft, und weil der Zweck ihrer gesellschaftlichen Lebens-

vereinigung selbst ein selbstwürdiger Vernunftzweck ist. Da
sie aber nie Sachen sind, sondern Personen, so dürfen auch

Personen, sofern sie Mittel sind, dabei nie als Sachen an-

gesehen oder behandelt werden, also auch nicht auf dem
Gebiete des Rechts.

Ein endliches einzelnes Vernunftwesen kann und soll

auch als Mittel für den Lebenszweck höherer "Wesen mit

Freiheit wirken, da Freiheit die grundwesentliche Form seines

Lebens und "Wirkens ist, so für Zwecke höherer Gesellschaften,

der Familie, des Volkes, der Menschheit, — ja für den un-

endlichen Lebenszweck Gottes. Und gerade darin, dass seine

freie Wirksamkeit in diesen höheren Gebieten das Gute des

Lebens mitbedingt und mitbewirkt, und dass insofern das frei-

thätige Vernunftwesen über die Grenze seiner Endlichkeit

erhaben ist, besteht mit seine innere und seine äussere

, "Würde. Es ist ein wesentlicher Theil der Selbstwürde und
ein Hauptbestandteil der inneren und äusseren Würde des

endlichen Vernunftwesens, zu allem Guten ein Mittel, d. h
zu allem Guten nützlich zu sein; es erhält dadurch in seinen

eignen Augen einen höheren Werth; aber auch in dieser

Hinsicht, in diesem höchsten Gebiete: Mittel zu sein,*) findet

die Forderung statt, dass dies mit freier Persönlichkeit ge-

schehe.

Jedes Vernunftwesen nun, das sich mit einem andern Ver-
nunftwesen in irgend einem Rechtsverhältnisse befindet, ver-

hält sich insofern zu ihm als Mittel zu dessen vernunftgemässem
Lebenszwecke. Daher entspringt für jedes endliche Vernunft-

wesen das doppelte Recht: sowohl die äussere freie Beding-

. heit von seiner Seite andern Vernunftwesen, als Mittel, herzu-

stellen, als auch, dass andere ihm ihrerseits, als Mittel, sein

Recht herstellen.

Da nun die Sachen, d. h. die nichtselbstinnigen Wesen
auch in der Bedingheit des Lebens stehen, und als Dar-
stellungen der göttlichen Wesenheit im Leben auch in ihrer

Stufe unendlichen Werth, absolute Würde haben, so könnte
gesagt werden, es sei der Begriff des Rechts dahin zu erwei-

tern, dass auch ihnen Rechte zugeschrieben würden; denn
es könne ja darauf nicht ankommen, dass ein Wesen seines

Rechts sich selbst bewusst und inne werde, es selbst for-

dern könne, indem Unvermögen ja auch bei endlichen Ver-

nunftwesen, z. B. bei Kindern und Verrückten vorkomme etc.

*) Folglich können und sollen sowohl Personen als Sachen, als

Personen und Sachen im Verein mach allen ihren Beziehungen, versteht

sich auf eine dem ganzen Organismus des Rechts angemessene Weise, als

Mittel gebraucht und behandelt angelebti werden
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Dies kann aber nicht geschehen, weil wir unter dem
Leben selbst das Darbilden der ewigen Wesenheit selbst-

inniger Wesen in freiem Wollen verstehen, also Sachen
zwar im Leben enthalten sind, sofern sie zeitlich stetig sich

bilden und gebildet werden, ohne dass sie doch selbst leben.

Wenn mithin die Rechtsidee sich auf das Leben selbst als

solches bezieht, das ist sofern es eine Eigenschaft freier

Wesen ist, so kann sie sich nicht auf das Innere des Lebens
beziehen, welches selbst ohne Freiheit ist, auf blosse innere

Theile des Lebens, sofern es Erwirktes ist, auf Inhärenzen
oder Attribute. Nur die Wesen können dann Recht haben, die

das freie Leben haben.

Wollten wir aber dennoch auch den unpersönlichen Selbst-

gestalten und -gebilden, so den endlichen Naturgebilden und
Elementen Leben zuschreiben, und auch Sachen als Träger
und Inhaber eigner Rechte betrachten, so würden wir von dem
Sprachgebrauche uns entfernen, der zugleich einem ganz be-

stimmten Gebiete des Gefühles entspricht, wonach wir z. B.

wohl sagen und empfinden, dass, wenn eine Blume oder Pflanze

zwecklos zerstört, ein Crystall zerbrochen wird, „an" diesen

Sachen ein Unrecht geschieht, nicht aber diesen Sachen selbst;

es geschieht allerdings an ihnen selbst ein Unrecht oder hin-

sichts ihrer, weil sie nach dem Rechte Gottes, d. h. welches

Gott hat, dasein sollen, dann aber auch, weil sie dem Ver-
nunftleben nützlich sind.

Wenn aber der Begriff des Lebens auf die genannte Weise
erweitert wird, dass es überhaupt „Darbilden der ewigen
Wesenheit in eigner Kraft (in Selbstkraft/' ist, ohne Selbst-

innigkeit dabei als wesentlich anzunehmen, so ist das ein

reeller Begriff, der also viel allgemeiner ist als der Rechts-

begriff, und wofür die Sprache auch ein besonderes Wort hat.

Sie sagt nicht „du hast nicht recht", sondern „du hast daran nicht

recht gethan"; man wird auch nicht sagen, „es geschieht dem
Crystall nicht recht", wohl aber „nicht, was ihm gebühret"
d. h. was für denselben wesenheitgemäss ist. Ein Ungehöriges,

was sich nicht gebühret, ist Unfug. Aber dann würde das

Recht der Person ein hohes, mit dem der unpersönlichen

Wesen nicht zu verwechselndes Gebiet haben, und wir hätten

kein Wort in der Sprache, es zu bezeichnen. Wenn man dabei

auch statt zeitlicher von Freiheit abhängiger Bedingheit setzt

zeitliche Bedingheit, so entsteht ein noch umfassigerer Begriff:

der Organismus der zeitlichen Lebensbedingheit. Und lässt

man zeitlich weg, so ist der Begriff noch höher, der der Lebens-
bedingheit. Und lässt man endlich: „Leben" weg, so entsteht

Organismus der Bedingheit, welches der in diesem Gebiete
höchste, umfassigste Begriff ist, der auch unseren Begriff des

Rechts, mittelst der Momente der Zeitlichkeit und der Frei-
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heit und des selbstinnigen Selbstdarbildens in und unter sich

begreift.*)

Anm. "Wenn im älteren römischen Rechte Spuren und
Andeutungen vorkommen von Rechten, die den Sachen zu-

kommen, die die Sachen haben, z. B. heilige bäume, Haine,

Tempel, öffentliche Wege, Orte, Vorräthe (Magazine), so sind

dies eigentlich Rechte der Gottheit und der Genien, die an
diesen Sachen haften; denn die Römer nahmen einen geniusviae,

genius loci etc. an, und sogar Baumseelen höherer als mensch-

licher Art, Dryades und Hamadryades. — Es ist dies eine

schöne Aeusserung ihres poetisch -religiösen Sinnes auf dem
Gebiete des Rechts; sie hatten res, sacras, die der Göttin

gehörten und zum Gottesdienste, Tempel, Gefässe etc., dann

res sanctas h. e. „quodammodo sacras", von denen nur muri

und portae vorkommen.

Zweites Theilkapitel.

Rechtsfähigkeit und Rechtswürdigkeit.

Unter Rechtsfähigkeit (Rechtsempfänglichkeit) versteht

man die Möglichkeit, das Recht als Eigenschaft zu haben r

also die Möglichkeit**), in dem Verhältnisse der zeitlich freien

Lebensbedingheit zu stehen, innerlich, äusserlich und Beides
vereint, und zwar als bedingt, als Fähigkeit das Recht zu er-

halten, und als bedingend, als Fähigkeit das Recht zu leisten.

Diese Möglichkeit beruht im Allgemeinen, d. i. auf das
Recht überhaupt als ganzes Recht bezogen, in der Vernünf-
tigkeit oder Persönlichkeit. Die allgemeine, ganze Rechts-

fähigkeit ist Theil - Eigenschaft der ganzen Vernünftigkeit
i Selbstinnigkeit 1

, der ganzen vernünftigen Persönlichkeit, weil

und sofern sie lebensbedingig ist, und zwar

bedingt

bedingend
bedingtbedingendl

bedingendbedingtj

innerlich

äusserlich

inneräusserlich.

Also nur Personen sind überhaupt rechtsfähig***); es kann
auch gesagt werden rechtswürdig, wenn würdig heisst: fähig,

eine selbstwesentliche (würdige) Wesenheit an oder in sich zu
nehmen, z. B. ehrwürdig. Denn das Recht ist ein "Würdiges,

*) Es kommt zuerst nicht auf Worte', sondern auf Sachen und die
Einsicht in Sachen an. Aber die "Worte müssen dem Geiste der Sprache
und dem allgemeinen Sprachgebrauche gemäss gewählt werden, so, dass
auch das Gefühl damit einstimmt.

**) Die Möglichkeit überhaupt, nicht bloss die zeitliche.
***) Die Rechtsfähigkeit wird durch das Rechtsbedürfniss vollkommen

gemacht, und bedarf der wirklichen Aufforderung (Herausforderung) de8
Rechtsfähigen keineswegs als einer Ergänzung.
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Heiliges, weil es zu der göttlichen Vereinwesenheit, Har-
monie, zur Vollwesenheit als zweckwesentlicher Theil gehört.

Die allgemeine Rechtsfähigkeit kann auch die unbedingte ge-

nannt werden, welche aber bei endlichen Rechtspersonen nur

eine theilheitliche, endliche ist, obschon der Reinwesenheit
nach eine unbedingte.

Die unendliche unbedingte allgemeine Rechtsfähigkeit und
Rechtswürdigkeit ist Gottes, und diese ist in und unter und
durch sich der Gliedbau aller unendlichen unbedingten Rechts-

fähigkeit und Rechtswürdigkeit aller untergeordneten Rechts-

personen, auch aller endlichen Vernunftwesen, aller Geister

und Menschen.
Die allgemeine und unbedingte (absolute) Rechtsfähigkeit

Gottes und aller endlichen Wesen hängt also von dem freien

"Willen gar nicht ab; denn sie ist mit in der unzeitlichen

(ewigen) Wesenheit jeder Rechtsperson gegeben, ist also eine

unänderliche Wesenheit in der Zeit, sie ist zeitewig. Ihre

Ursache ist Gottes ewige, unzeitliche, überzeitliche und eben-

deshalb für alle Zeit gültige Verursachung. Daher ist die

allgemeine, absolute Rechtsfähigkeit auch jedes endlichen

Geistes, auch jedes Menschen ewig überzeitlich, von jedem
Willen, selbst von Gottes Willen unabhängig, und ist in jeder

Zeit, unter allen Umständen gültig und schlechthin unver-

äusserlich. Und diese Unabhängigkeit der allgemeinen abso-

luten Rechtsfähigkeit ist auch für jedes endliche Wesen ganz
allgemein; — daher ist sie auch von dessen eignem freien

Willen so unabhängig, als seine ganze Eigenwesenheit und
als sein Leben <\n der unendlichen Zeit) es ist.

Daher kann auch die allgemeine und absolute Rechts-

fähigkeit jedes Menschen, das ist die Rechtswürdigkeit und der

Eechtsanspruch auf seine ganze, seiner Menschen -Wesenheit
(menschlichen Natur, menschlichem Vernuuftleben) angemessene
innere und äussere und inneräussere Rechtssphäre nicht als

aus irgend einem Acte des freien Willens, seines eignen oder

anderer Menschen oder Menschengesellschaften, also z. B. nicht

durch Vertrag und Uebereinkunft, entsprungen, dadurch be-

stimmt, geschmälert oder aufgehoben gedacht, angesehen oder

angelebt (behandelt) werden. Dieser allgemeine Rechts-

anspruch, gegründet auf des Menschen ewige Rechtsfähigkeit

und Rechtswürdigkeit ist unveräusserlich, der Zeit nach stetig,

unerlöschlich, so wie seine menschliche Natur. Daher kann
kein Mensch unter keinerlei Umständen überhaupt und ganz
rechtlos sein; nur Beschränkungen seiner Rechtsfähigkeit

können und müssen sich ergeben, aber nicht Aufhebung der

ganzen Rechtssphäre.

Aber die allgemeine, unbedingte Rechtsfähigkeit und
Eechtswürde jeder Rechtsperson ist nicht eine blosse abstracte
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Allgemeinheit, nur so eine unbestimmte Forderung, son-

dern, da das Recht eine Wesenheit des Einen in der Zeit

sich entfaltenden, vollendet bestimmten Lebens selbst ist, so

erfasst sie auch alles Bestimmte, Individuelle, was eben nach
ihr, und um sie zu realisiren, sich in der unendlichen Be-
stimmtheit des Lebens für jedes persönliche Wesen Indivi-

duelles weiter ergiebt.

In der allgemeinen Rechtsfähigkeit und RechtsWürdig-
keit ist enthalten die besondere Rechtsfähigkeit zu bestimm-
ten besonderen Rechten. Diese ist in der allgemeinen da-
durch begründet, dass das Vernunftwesen und sein Leben in

sich ein organisches Mannigfaltiges ist,, z. B. ein endliches Ver-
nunftwesen hinsichts seines Erkennens, Empfindens, Wollens,
seines Vereinlebens mit Natur und mit anderen endlichen Ver-
nunftwesen, seines Vereinlebens mit Gott. Diese besondere
Rechtsfähigkeit gilt nur, wenn und sofern die Rechtsperson
solche Weiterbestimmtheiten des Lebens ist, an oder in sich

hat, vermöge deren sie das Verhältniss der jenen angemessenen,
bestimmten, besonderen, zeitlich freien Bedingheit an oder in

sich hat oder in das bestimmte Verhältniss der Bedingheit der
Zeitfolge nach tritt, z. B. bestimmtes Talent, der Eintritt in ein

bestimmtes Lebensalter, Wahl des bestimmten Berufs. So be-

gründet die Rechtsfähigkeit auf alle äusseren freien Bedingnisse
des vernunftgemässen Geschlechtslebens Geschlechtsverschie-

denheit.

Diese besondere Rechtsfähigkeit ist allerdings der Mög-
lichkeit nach in der allgemeinen enthalten, aber bedingter-

weise, gemäss dem Gesetz des Organismus. Die besondere
Rechtsfähigkeit ist mithin allemal eine bedingte; und sofern

diese Bedingtheit selbst zeitlich ist und von der Freiheit ab-

hängt, insofern hat das endliche Vernunftwesen weiter auch
noch das Recht auch auf diese Bedingnisse seiner Rechts-

fähigkeit oder seiner Rechtsbefähigung. Z. B. Mann oder
Weib zu sein hängt nicht von Freiheit des Willens des Men-
schen ab, wohl aber z. B. das Talent; dass des Menschen
Talente erwachen und offenbar werden, hat mithin der Mensch
ein Recht d. h. auf die äusseren freien Bedingnisse, dass sein

Talent erwache und sich äussern könne.

Die besondere bedingte Rechtsfähigkeit steht auch unter

der rechtlichen Bestimmniss, dass sie nur so bestimmt werde,

wie und inwiefern sie mit dem Einen Organismus des Rechts
übereinstimme und auf dass diese Uebereinstimmung her-

gestellt werde. Die besondere Rechtsfähigkeit ist in ihrem
Gebiete immer noch allgemein. Aber das Recht fordert im
Leben vollendete Bestimmtheit, vollendet erwachsene (con-

crete) Bestimmtheit, Individualität.

Also die allgemeine, absolute Rechtsfähigkeit hält auch in
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sich die Fähigkeit und begründet für jede Rechtsperson zeit-

stetig, für die Eine unendliche Zeit die Befugniss der voll-

endet endlichen Bestimmtheit des Rechts, das ist der zeit-

lich freien Lebensbedingheit. Wie diese erlangt werde und
nach welchen Rechtsgesetzen, — davon später in dem Haupt-
momente der Seinart (Modalität). Insofern ist die Rechtsfähig-

keit ein stetig Werdendes, sowie auch das individuelle Recht
ein solches ist.

Da nun aber das Recht nur Eigenschaft freier selb-

ständiger Wesen ist, so ist auch selbstbewusste Freiheit ein

im Allgemeinen unerlässliches Hauptstück (Moment) der
Rechtsfähigkeit.*)

Aber die selbstbewusste (selbstinnige) Freiheit ist nicht

der ganze Grund oder der erstwesentliche Grund der Rechts-
fähigkeit, als welcher vielmehr nur die ganze Wesenheit des

Vernunftwesens gilt. Nur hinsichts der besonderen und indi-

viduellen Rechtsfähigkeit gilt, dass selbstbewusste Freiheit

dann der nächstwesentliche unerlässliche Grund der Befähigung
ist, wenn und soweit sie selbst sachliche (objeetive) Beding-
niss der Befähigung ist, d. h. überall, wo bei Leisten und Em-
pfangen des Rechts der wirksame freie Wille erfordert wird**),

z B. bei der Berufswahl, bei Wahl des Ehegenossen, bei jedem
freiwilligen Rechtsvertrage. Noch verdient bemerkt zu werden:
Die Rechtsfähigkeit ist zugleich Rechtsbedürftigkeit und Rechts-
erforderheit Rechtsforderniss).

Drittes Theilkapitel.

Der Rechtsgrund.

Die Rechtsfähigkeit ist, wie gezeigt, die Möglichkeit, das

Recht als Eigenschaft zu haben. Aber das Recht selbst ist das

*) Das Recht hängt jedoch nicht seiner Begründung nach vom Willen
ab, es ist eine ewig wesentliche, absolute Forderung.

*•) Freiheit des Willens ist nicht im Allgemeinen der Grund der
Berechtigung, sondern er ist lediglich die Art und Weise der gauzen Be-
dingheit, die das Recht ist und wodurch sie das Recht ist. Daher ist

auch der Satz falsch volenti non tit injuria, und es zeigt sich ebendaher
späterhin das bestimmte Recht um der Endlichkeit willen: dass das
endliche Yeruuuftwesen durch die Gesellschaft auch von seinem eignen
thörichten Willen, auch auf dem Gebiete des Rechts unabhängig werde
und bleibe. Mithin kommt Freiheit des Willens hinsichts der Berech-
tigung nur vor, wo selbige eine sachliche Theilwesenheit (ein objectives

Moment, ein ohjectiver Factor! desjenigen Guten ist, welches das Recht
begründet oder in dessen Gebiet (bei dessen Darlebung) das Recht vor-

kommt. Also bei allen bestimmten Rechten, welche sich auf Wesen-
heiten des Lebens, auf bestimmte Güter als wesentliche Vernunftzwecke
beziehen, zu deren Wesenheit Freiwilligkeit gehört. Da gilt: nur dem
Wollenden geschieht daran Recht, dem Nichtwollenden Unrecht (volenti

fit jus, noleuti fit injuria). Würde aber einem unrechtlichen, — rechts-

widrigen Willen nachgegeben, so geschähe dem Wollenden Unrecht,
volenti üt injuria.
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freie zeitliche Verhältniss des Bedingten und des Bedingnisses,

dass mittelst des Bedingnisses das Bedingte im Leben da sei.

Es liegt also dem Rechte ein Doppeltes zum Grunde, es hat

eine doppelte Grundlage als seinen wesentlichen Inhalt: das

Bedingte (den Inhalt des Bedingtnisses) und das Bedingende

(den Inhalt des Bedingnisses), und eben die Vereinigung dieser

doppelten Grundlage ist das Recht selbst. Es kommt also

zunächst die wesentliche Grundlage des Rechts selbst in Unter-

suchung. Diese nennt man den Rechtsgrund (argumentum s.

ratio juris). Hier wird also unter dem Grunde des Rechts

nicht der höhere Grund, die Ursache des Rechts verstanden,

welche im Vorigen anerkannt worden ist (causa juris), worin

das Recht abgeleitet (deducirt) wird, sondern dasjenige, was
als Grundgehalt des Rechts schon deducirt ist, woran das

Recht ist, und nur insoweit, als an ihm das Recht ist (argu-

mentum, ratio). Also Grundlage des Rechts ist, was dem
Rechte zum Grunde liegen muss, um das Recht zu haben, —
also nächster Grund der Berechtigung.

A. Vom Rechtsgrund im Allgemeinen. Das Leben, sofern,

es in der freien zeitlichen Bedingheit steht, ist der Rechts-

grund, oder bestimmter ausgedrückt, die zeitlich freie Be-
dingheit des Lebens nach ihren beiden Hauptmomenten (Ele-

menten) in der Unterscheidung, welche vereint das Recht sind.

Und zwar zuerstwesentlich ist das ganze Leben als Ganzes

nach allen seinen Theilen, nach allen seinen Thätigkeiten

und nach allen seinen Werken der Eine Grund der ge-

sammten Reehtssphäre eines jeden persönlichen Wesens, so-

fern es sowohl zeitliches Bedingtniss als auch Bedingniss isk

Mithin ist zuhöchst Gott, sofern Gottes Leben in der zeit-

lich freien Bedingheit steht nach der Gegenheit der beiden

Momente der Bedingheit, der Grund des Einen Rechts Gottes.

Und darin ist der Rechtsgrund der ganzen Rechtssphäre jedes

endlichen Vernunftwesens und der Rechtsgrund jedes einzelnen

Theiles seines Lebens enthalten.

Soll mithin ein bestimmtes Recht als solches in seiner

Grundlage nachgewiesen weiden, so muss von einem bestimm-

ten Wesentlichen als bestimmtem Theile (Sphäre, Gebietej de»

Lebens nachgewiesen werden, dass selbiges in der freien zeit-

lichen Bedingheit steht. Und dann müssen Bedingtniss und.

Bedingniss, wie sie sich einander entsprechen, als der Rechts-

grund (die bestimmte Grundlage des Rechts) nachgewiesen

werden. Z. B. das Vereinleben des Geistes mit der Natur

steht in der freien zeitlichen Bedingheit hinsichts des Leibes

selbst, und der Leib selbst, als Theilgebiet dieses Vereinlebens

betrachtet, steht wiederum in freier zeitlicher Bedingheit hin-

sichts des Erkennens der Natur und hinsichts des Wirkens
in der Natur. Oder z. B. die Ausbildung der Erkenntniss
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steht in freier zeitlicher Bedingheit, nämlich in äusserer freier

Bedingheit der geistigen Mittheilung anderer Vernunftwesen,
innerhalb der Grenzen der leiblichen Mittheilung durch Sprache.
Also sofern die Bildung der Erkenntniss in und an der zeit-

lich freien Bedingheit steht, ist sie der Grund dieses bestimm-
ten Rechts für Erkenntniss. — Das Ganze mithin der äusseren
freien Bedingniss etc. (versteht sich einstimmig mit dem
ganzen Organismus des Rechts) ist ein Theilgebiet jenes
Rechts. Auch der freie Verkehr mit der Natur, sie zu beob-
achten, zu erforschen, zu befragen (zu experimentiren) ist auch
ein Theil dieser Theilsphäre des Rechts.

Ehe wir nun den Rechtsgrund nach der Gegenheit seiner

beiden Momente im Besonderen betrachten, stellen wir zuvör-
derst die obersten Lehrsätze darüber im Allgemeinen auf.

Lehrsatz 1. Der Rechtsgrund und das Recht als Ganzes
und nach allen organischen Theilen haben gleichen Umfang
(sind gleich umfassig, sind sich angemessen). Oder: das Recht
reicht gerade soweit als der Rechtsgrund und nicht weiter,

nämlich gemäss der Kategorie der Grundheit und der Ver-
einheit. Jede Aenderung des Rechtsgrundes nach jedem
seiner beiden Momente (Elemente) im Fortgange des Lebens
fordert somit eine angemessene Aenderung des dadurch be-
stimmten Rechts.

Lehrsatz 2. Jeder bestimmte Rechtsgrund, als besonderer
und als eigenleblicher, ist in Gott organisch, gemäss dem
Einen Leben Gottes ewig und in jedem Momente eigenleb-
lich bestimmt. Also ist der Rechtsgrund eines jeden end-

lichen Wesens nicht alleinständig (isolirt), sondern organisch

innerhalb des Organismus des Einen Grundes des Einen Rechts
Gottes in Gott und in organischer Angemessenheit mit den
Rechtsgründen der Rechte aller endlichen Wesen; so ist er

mithin zu erkennen und anzusehen, und dem gemäss sind

auch aller endlichen Wesen Rechte zu bestimmen (zu con-

stituiren). Oder kürzer ausgedrückt: Der Eine Organismus
des Rechts ist zu bestimmen gemäss dem Einen Organismus
aller Rechtsgründe aller Wesen.

Deun das ganze Leben eines jeden persönlichen Wesens
ist ein untergeordneter, dem Ganzen ähnlicher Theil des Einen
Lebens Gottes; also es selbst als Ganzes ist bestimmt durch
Gottes Leben über und neben ihm, und auch jede besondere

und eigenlebliche Lebensäusserung ist nach Zweck und Thätig-

keit bestimmt zuerst nach Gottes Leben ausser und über
und neben ihm, dann aber auch gemäss dem ganzen Glied-

bau seines Eigenlebens. Das ganze organische Lebensver-
hältniss jedes endlichen Wesens, sofern es ewig und eigen-

lebwesentlich richtig bestimmt ist innerhalb- des organischen
Oanzen des Einen Lebens, begründet auch richtig sein orga-
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nisches Verhältniss der freien zeitlichen Bedingheit, das heisst

sein Recht. Mithin ist sein Leben, sofern es dieser orga-

nischen "Wechselbestimmheit gemäss bestimmt ist, Rechts-

grund; jede Selbstbestimmung des Lebens, die diesem orga-

nischen Verhältniss zuwider ist, so gut und schön sie an sich

genommen sein mag, ist kein vollendet bestimmter, zuläng-

licher Rechtsgrund, begründet kein Recht vollständig. Sie

selbst wäre ein Unrecht. So muss das Leben jedes Einzel-

menschen auch als Rechtsgrund (im Fordern und Leisten)

organisch richtig bestimmt sein: a) zunächst im Iönern als

ein organisches Ganze, ewig und eigenleblich betrachtet,

b) dann hinsichts aller gesellschaftlichen PersoneD, mit denen

er vereinlebt, und cj zuhöchst in seiner Lebensbeziehung zu Gott,

und darunter auch zu Gott als Urwesen. (So z. B. sind alle

äusseren Sachgüter so zu vertheilen, dass dadurch allen Rechts-

forderungen aller auf diesem endlichen Lebensgebiete leben-

den Wesen, die sich aus allen Rechtsgründen ergeben, gleich-

förmig genügt werde.) Eben dieses gilt von jeder untergeord-

neten Rechtssphäre jeder endlichen Rechtsperson an und für

sich betrachtet, nach innen und nach aussen.

Der unbedingte Begriff des Rechtsgrundes, als unbedingte

Forderung der Vernunft (d. i. Gottes selbst, als absolutes

Postulat, als absolutes „Soll") betrachtet, besteht darin, dass

Rechtsbedingniss und Rechtsbedingtniss nicht auseinander-

gehalten sind und bleiben (nicht isolirte Momente sind), son-

dern ineinandergehen, und in ihrer Vereinbildung eben das

Recht als die in ihren Momenten daseiende Bedingheit selbst sei.

In dieser Hinsicht ist der Rechtsgrund die Grundlage

des Rechtszwecks, d. h. die zeitlichfreie Bedingheit, die da
wirklich werden soll: dass Bedingniss und Bedingtniss (Be-

dingendes und Bedingtes) sich vereinen und auch der Zeit

nach zusammentreffen, d. h. der innere Zweck (die innere

Zweckmässigkeit) des Rechts selbst.

Der Rechtszweck selbst ist also verschieden von dem-
jenigen Guten, welches als Zweck den Rechtsgrund in sich

enthält. Z. B. der Zweck der Ehe selbst ist innige Ver-

einigung des ganzen individuellen Lebens in Liebe; sofern nun
diese Vereinigung in zeitlichfreier Bedingheit (innerer und
äusserer steht, ist und enthält sie den Rechtsgrund, der, so-

fern er realisirt werden soll, der Rechtszweck ist, dass nämlich

in Herstellung der freien zeitlichen Bedingnisse das, was an
diesen Verhältnissen Bedingtes ist, ebenfalls zugleich mittels

derselben hergestellt werde. Der Rechtszweck geht also nicht

weiter als der Rechtsgrund; denn er ist der Rechtsgrund als

hergestellt gedacht durch Freiheit.

Der Rechtsgrund nach der Kategorie der Fassheit (Um-
fangheit gedacht, ist das Rechtsgebiet oder der Umfang des
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Rechts i'ambitus seu latitudo juris.* Es ist das Gebiet der

zeitlichfreien Lebensbedingheit, sowohl der Bedingheit als der

Bedingtheit, und zwar das Gebiet des Vereins beider als das

Gebiet des realisirten Rechts, also das Gebiet des Bedürfnisses,

was man braucht, was erfordert wird, und das Gebiet dessen,

was da ist, es zu befriedigen. Das Gebiet des Rechts ist

enger als das Gebiet des Lebens, weil es nur innerhalb des

Lebens Bedingheit, und zwar nur das Gebiet der freien Lebens-

bedragheit ist. So z. B. im Yerhältniss des Leibes zum
Geiste ist das Gebiet des Rechts lediglich auf die zeitlich

freie Bedingheit beschränkt.

Die Rechtsgebiete sind nicht untereinander zu verwech-

seln und zu vermengen, sondern organisch, gemäss dem Glied-

bau der Wesen und der Wesenheiten und des Lebens in-

sonderheit durcheinander zu bestimmen und zu vereinigen,

vereinzubilden, z. B. Hausrecht und Staatsrecht.

Und das Rechtsgebiet selbst ist nicht mit einem andern

Gebiete des Lebens zn verwechseln, z. B. nicht das Rechtsleben

mit dem Familienleben, ein Regent nicht mit einem Vater,

Bürgerstand nicht mit Hausstand.

Der Rechtsgrund und der Rechtszweck ist, wie die

Rechtsfähigkeit, ein unbedingter 'absoluter^, ein besonderer

(theilallgemeiner, particularer), ein individueller, eigenleblicher.

Und es gelten hierüber die ähnlichen Entscheidungen als hin-

sichts der Rechtsfähigkeit.

B. Der Rechtsgrund als Rechtsbefugniss. Betrachten wir

nun den Rechtsgrund als Rechtsbefugniss und zwar nach den

beiden Seiten des Empfangens und des Leistens des Rechts.

Der Rechtsgrund begründet die Rechtsbefugniss, als die

einer Rechtsperson zukommende Vernunftforderung (Postulat

der Vernunft i, dass der Rechtszweck erreicht, d. i. dass das

Recht hergestellt werde; und sofern der Rechtsgrund in der

Zeit wirklich da ist, begründet er die zeitlich bestimmte Be-

fugniss zu dem zeitlich bestimmten wirklichen Rechte, d. i.

er ist zeitlich bestimmte Berechtigung oder er begründet die

zeitlich bestimmte Berechtigtheit. Denn der Rechtsgrund ist

deshalb auch Rechtsbefugniss, weil das Recht, als eine ewige

göttliche Lebenswesenheit, zeitewig nothwendig gefordert ist,

von Gott für Gott und jedes endliche persönliche Wesen und
von allen endlichen Rechtspersonen für einander und für Gott.

Alles das, was in den Verhältnissen des Lebens der

Wesenheit des Lebens gemäss gefordert wird, dazu ist das

Vernunftwesen befugt, ist ein Fug**), geschieht mit Fug, mit

*) Lehrbaubemerkung. Die Lehre vom Rechtsgebiet ist von grosser

Wichtigkeit; sie beruht auf der Lehre vom Lebensgebiet.
**) Fug bedeutet Angemessenheit der Glieder eines Verhältnisses für

dessen Wesenheit.
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Befugniss. Alles also, was der freien zeitlichen Lebensbeding-

heit gemäss ist, geschieht mit Fug, und das ganze Recht ist

ein Theil desjenigen, was Fug ist, z. B. Früchte zu essen,

Luft einzuathmen geschieht mit Fug; und sofern dabei andere

Personen lebenverbunden (interessirt) sind, auch mit Recht,

also dann mit Fug und mit Recht (wie die deutsche tiefsinnige

Sprache richtig sagt), mit Rechtsbefugniss. Das Gegentheil ist

Unfug; und alles Unrecht ist ein Theil des Unfuges, es ist

Rechtsunfug.

Die Rechtsbefugniss enthält in sich die doppelte Befug-

niss, zeitlichfrei Bedingtes und zeitlichfrei Bedingendes zu sein,

das ist

Rechtsbefugniss

Befugniss dazu,

dass es das Recht

das innere

das äussere

und

das inneräussere

1. Zu empfangen:
Rechtsanspruch,

Rechtsforderung,

Rechtsforderniss;

2. zu leisten:

Rechtsobliegen-

heit,

Rechtspflicht;

3. beides zugleich:

a) als vereint:

wenn beides wech-

selseits stattfindet,

ß) als aneinander:

Obliegenheit, sei-

nen Rechtsan-

spruch geltend

zu machen,

Rechtsanspruch,

das Recht leisten

zu dürfen.

in derselben Person

unterschiedenerPer-

sonen (mehrer) zu

einander

beides vereint (so-

fern ein Gut des

Lebens zugleich

von inneren und

äusseren Beding-

nissen des Lebens

abhängt).

Daraus ergiebt sich zunächst folgender Lehrsatz. Gott

ist zu sich selbst und zu allen Wesen in ihm, und jedes Wesen
zu sich selbst, zu allen Wesen und zu Gott über ihnen allen

in dem Verhältnisse der Rechtsbefugniss, sowohl als Rechts-

befugtniss, als auch die Rechtsbefugniss ertheilend (gebend als

rechtsbefugendes Wesen), und zwar Beides als Rechtsanspruch

und als Rechtsobliegenheit. Daher ist auch die Rechtsbefug-

niss eines jeden Wesens in sich, dann je zweier, je dreier, . . .

unbestimmt vieler endlicher Wesen nur als in Uebereinstim-

mung mit aller Rechtsbefugniss des Einen göttlichen Rechts

gegründet; sie ist nur also da, darf also auch nur so be-

trachtet und bestimmt werden.
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Die individuell bestimmte Rechtsbefugtheit ist die be-
stimmte wirkliche Berechtigtheit iein bestimmtes Recht zu
haben); und die realisirte Rechtsbefugniss ist (sachlich das be-
stimmte bestehende wirkliche Recht i jus concretum positivum).

Und in dieser Hinsicht ist hier auch noch die Beziehung
der beiden Momente der Rechtsbefugniss zu den Personen
zu beachten, nämlich

a entweder sind beide in derselben Person (im innern
Rechte

;

b) oder beide sind in unterschiedenen Personen (im

äusseren Rechte-, und zwar sind diese

a) entweder gleicher Art und Stufe, wie Mensch zu Mensch,.

(i) oder von verschiedener Art und Stufe, wie höhere Wesen
zu untergeordneten, untergeordnete zn höheren, und dabei

au) theils höhere Grundwesen,

ß{j) theils höhere gesellschaftliche Wesen i moralische Per-

sonen).

Dabei ist auch noch zu bemerken als Lehrsatz: Der
Rechtsanspruch und die Rechtsobliegenheit können in Rechts-

verhältnissen verschiedener Personen einseitig und auch wech-

selseitig durcheinander bedingt sein, und zwar auf völlig

gleichartige und auf eigenartig verschiedene Weise; z. B. be-

stehen wechselseitig gleichbegründete Forderungen unter Men-
schen, die zu gemeinsamer Arbeit als gleiche Mitarbeiter ver-

bunden sind, wozu sie Gleichartiges beitragen mit vereinter

Kraft: als Director und Geleitete bei der Arbeit. Aehnlich bei

Mann und Weib, Eltern und Kindern, Landbauern und Hand-
werkern.*

Es finden sich nämlich im Leben auch wesentliche Verhält-

nisse, die als solche, an sich betrachtet, einseitig und nicht

wechselseitig sind, z. B. beim Sohn das Verhältniss zum Vater

hinsichts der Erziehung, Aehnliches beim Lehrer zum Schüler.

Dies Verhältniss kann ein wechselseitiges werden, dann ist's

aber eben dieses nicht mehr. So auch das Rechtsverhältniss

zur endlichen Rechtsperson in und zu Gott. Dass auch diese

ihrer Eigenwesenheit nach nur einseitigen Verhältnisse, da das

Leben und das Recht Ein Organismus ist, auch zugleich mit

wechselseitigen Rechtsforderungen und Rechtsobliegenheiten

verbunden sind, ist grundwesentlich; aber das' Rechtliche an

*) Dieser Gegenstand ist für das positive Recht von nicht geringerer

Wichtigkeit als für die Philosophie des Rechts. Denn Viele behaupten,

dass das Recht unbedingt wechselseitig sei, und dass die Nichterfüllung

einer Rechtsobliegenheit von der Einen Seite sofort den andern Theil

von seiner Rechtsobliegenheit entbinde. Z. B. Fichte stellt mit schneiden-

der Schärfe die Gültigkeit des Rechtsanspruchs auf die Wechselseitigkeit

der Rechtsleistung als Grund. (Nat. R. Th. I. S. 103). Besonders wichtig

wird diese Lehre für das aus Verträgen entspringende Recht.
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diesen Verhältnissen muss ursprünglich und dem Erstwesent-

lichen nach aus ihrer einseitigen Beschaffenheit, d. i. aus

ihnen als einseitigen Verhältnissen abgeleitet, erkannt und
bestimmt werden.

Betrachten wir nun die Rechtsbefugniss nach ihren beiden

Seiten insbesondere, nämlich

1. den Rechtsanspruch (postulatio) oder die Rechtsforde-

rung eines Wesens, sofern es im Rechtsverhältniss das Be-
dingte ist; auch jener hängt, wie jede Bestimmniss des Rechts,

von beiden Momenten desselben ab, sowohl davon, dass des

Ansprechenden Leben auf bestimmte Weise, also zeitlichfrei

bedingt ist, als auch davon, dass die dieser Bedingtheit diesem
Rechtsbedürfniss) entsprechende Bedingniss (Bedingung) in oder
ausser dem Rechtsansprechenden da ist, und nach Massgabe als

selbige da ist. Z. B. beim Recht ernährt zu werden geht der
Anspruch von Seiten des Bedingtnisses auf Gesundheit und
Kräftigkeit, aber von Seiten des Bedingnisses kommt es darauf
an, was und wieviel da ist, also was und wieviel nach dem
Rechtsgesetze der Gleicheit Jeder zu erhalten befugt ist. Oder
beim Recht auf Liebe geht der Anspruch von Seiten des Be-
dingten auf individuelle Lebenvereinigung, weil Liebe da ist

iweil er liebt), aber von Seiten des Bedingnisses im Geliebten

nur unter dem Bedingniss der freien Gegenliebe. Also: durch

den bestimmten Rechtsanspruch bestimmt sich das rechtliche

Verhältniss zu den Personen, die ihn zu erfüllen gehalten

sind, und zu den Sachen, an denen die Rechtsbedingniss haftet

Daran schliesst sich der Lehrsatz: Jede Rechtsbefugniss

als Rechtsanspruch muss organisch, gemäss dem ganzen Orga-
nismus des Einen Rechts Gottes und aller Wesen in Gott,

und zwar nach dem Gesetze der Gleichheit, bestimmt werden.

Den Einen selben, ganzen Rechtsanspruch hat Gott an
sich selbst und an alle endlichen Wesen, da Gott in sich ist.

Und auch jedes endliche Wesen hat seinen endlichen, aber un-

bedingten Rechtsanspruch an Gott, und dadurch an alle end-

lichen Wesen, mit denen es vereint lebt und Lebensverein zu
schliessen geeignet ist; es ist wohl zu beachten: auch Anspruch
auf Vereinleben, mithin auch auf Geselligung, moralische Per-

sonen zu schliessen, zu constituiren. Also z. B. Anspruch auf

Ernährung, auf ungestörtes Eigenleben, Rechtsanspruch auf

Liebe, — dass jedes rechtliche bestimmte Verhältniss der

Liebe, z. B. die Ehe, zuhöchst jedem anderen Gebiete der

Liebe, und dann überhaupt dem ganzen Organismus des Rechts
gemäss sei. Also ist das Eherecht so zu bestimmen, dass

dabei alle Liebe und alles Recht bestehe.

2. Die Rechtsobliegenheit oder Rechtsverbindlichkeit

(Rechtspflicht, obligatio. Zunächst gilt es den Doppelsinn
dieses Wortes zu beseitigen.

Krause, Philosophie des Rechts. 11
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Da das Eine ganze Recht hinsichts des freien Willens

aller vernünftigen Wesen auch eine bestimmte endliche Pflicht,

mithin auch jedes Recht eine bestimmte (sittliche^ Pflicht ist,

so hat dieses Wort Rechtspflicht auch den Sinn, dass jedes

bestimmte Recht eine bestimmte Pflicht ist. Rechtspflicht

deutet also das Recht an, sofern es in die sittliche Sphäre
des freien, guten Willens aufgenommen ist und aufgenommen
werden soll. Da aber hier das Recht sachlich an und in sich

selbst betrachtet wird, so ist es besser hier zu sagen Rechts-
obliegenheit oder Rechtsverbindlichkeit, Rechtsverbundenheit,
— zu Recht verbunden, gehalten sein.*) Dieser Unterschied
ist grundwichtig, da, wie bewiesen, die Forderung des Rechts
sich nicht auf den freien Willen, sondern in göttlicher ewiger
Notwendigkeit gründet. Als woher auch die allgemeine
Rechtsbefugniss stammt, das Recht unabhängig von dem ge-

brechlichen sittlichfreien Willen endlicher Vernunftwesen her-

zustellen und zu erhalten (durchzusetzen).

Auch die Rechtsobliegenheit (die Bedingniss zu leisten

und die Leistniss, muss nach beiden Momenten des Rechts-

verhältnisses, nach Bedingtniss und Bedingniss zugleich be-

stimmt werden. Nämlich die zu leistende Bedingniss muss
der Wesenheit des leistenden Wesens und unter anderm auch
seinem ganzen Rechte gemäss sein, z. B. das Recht auf Mit-
theilung wesentlicher Wahrheit, die Obliegenheit zu Körper-
arbeit in Gewerken, bei der Erziehung. Aber zugleich muss
sie auch nach dem Momente des vollendeten Rechtsorganis-
mus und der Rechtsgleichheit so eingerichtet werden, dass

sie der Bedingniss im fordernden Wr

esen angemessen sei (dass

sie dem Rechtsbedürfnisse genüge, es stille, befriedige, ausfülle).

Und zwar ergiebt sich daraus:

a) hinsichts der Bedingnisse, die das freivernünftige Leben
der Person selbst enthält, dass auch sie nach dem Gesetze

*) Kann man sagen, dass jede Verbindlichkeit zu Recht ist? Giebt
es nicht auch freie Verbindlichkeiten? — Allerdings ist jede Verbindlich-
keit ein Recht, denn sie bezeichnet Wechselbedingheit, die zeitlich und frei

ist. Aber es kann ein inneres Recht sein, auch kann es hinsichts des jetzt

bestehenden Rechtszustandes der Fall sein, dass eine äussere Rechtsver-
bindlichkeit noch nicht ausgesprochen, als Gesetz festgesetzt ist, — indem
vielleicht sogar ihre Grundlage noch nicht im gesellschaftlichen Leben ein-

gegangen ist. Auch ist noch zu unterscheiden Rechtsverbindlichkeit unter

gauzleblichvereinteu Personen, in Ehe und Freundschaft und unter Per-
sonen, die lediglich als freie Menschen, als Menschen überhaupt, nach der

Vereiuwesenheit des Menschen verbunden sind. Unsere Staaten sind aber
nur reinmenschliche Vereine, die Familien selbst nur als höhere rein-

menschliche Personen in sich haben und aufnehmen. Wenn man mithin
unter Rechtsverbindlichkeit nicht gerade eine äussere, gesellschaftliche,

rein und allgemeinmenschliche versteht, so ist jede Verbindlichkeit auch
zugleich eine Rechtsverbindlichkeit. (Z. B. „deine Liebe zu mir giebt mir
ein Recht, dich zu üeben.")
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der Gleichheit, nach Massgabe der Rechtsfähigkeit (Rechts-

würdigkeit) sowohl des Leistenden als des Empfangenden
hergestellt werde ohne Vorgunst für den, welcher zum Leisten

gehalten ist, noch für den, welcher empfangen soll. Vorliebe

zu der eignen Person gilt auf dem Gebiete des Rechts, vor

dem alle Personen gleich sind, überhaupt nichts.*)

b) Hinsichts der Bedingnisse, die an Sachen sind, sofern

diese von der Freiheit abhängen, ergiebt sich, dass mit Frei-

heit dahin gestrebt werde, alle nützlichen Sachen in ange-
messener Güte und Menge zu gleichförmigem Vorrathe zu er-

zielen, d. h. zu erzeugen, zu pflegen, weiter zu verarbeiten.

Auch jede Rechtsbefugniss als Rechtsobliegenheit muss ge-

mäss dem ganzen Organismus des Einen Rechts Gottes und
aller Wesen in Gott, und zwar nach dem Gesetze der Gleich-

heit bestimmt werden. Sonst entstehen egoistische, parteiische

Ansprüche, mit „Ansehen der Person", die ebenso der egoi-

stischen Person an sich nachtheilig, ja verderblich sind, als

sie dem Organismus des Rechts selbst Eintrag thun.

3. Rechtsanspruch und Rechtsobliegenheit beide vereint.**)

Diese beiderlei Bestimmnisse kommen selbst wieder an jedem
von ihnen vor. Zuvörderst

a) sind beide vereint, als das realisirte Recht. Das
Recht ist lediglich ( weiter nichts als) die Vereinwesenheit dieser

beiden Theiiwesenheiten der Rechtsbefugniss (dieser Elemente,
Momente, Factoren), sofern sie als vereinte, ohne ihren Unter-
schied auszutilgen, bestehen (nach irgend einer oder ursprüng-
lich nach allen Seinarten in der unbedingten Daseinart des
Einen Rechts Gottes).

Hier ist nur noch zu bemerken, dass sofern in der einen
oder der anderen dieser Theiiwesenheiten der Rechtsbefugniss

eine Aenderung vor sich geht, auch eine entsprechende in der

ganzen Rechtsbefugniss, folglich auch im dargelebten Rechte
entsteht. Also erlischt auch das Recht selbst mit der Befug-
niss, wenn bei zeitlich vorübergehenden Lebensverhältnissen

und daher auch zeitlich vorübergehenden Rechtsverhältnissen

für selbige, entweder die Rechtsforderung oder die Rechts-
obliegenheit iaus was immer für einem rechtlichen, mit dem
System des Rechts übereinstimmigen Grunde) erlischt, oder
wenn beide (jede für sichj erlöschen.

*) Dasselbe gilt hierüber, es mag beim inneren Rechte Empfänger
und Leister dieselbe Person, oder es mögen beim äusseren Rechte meh-
rere verschiedene Personen im Verhältnisse des Empfangens und Lei-
stens sein.

**) Lehrbaubemerkung. Der Geist der Methode fordert nun, dass wir
die beiden unterschiedenen Elemente der Rechtsbefugniss in ihrer Verein-
wesenheit betrachten.

11*
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b) Sodann sind beide auch aneinander, und zwar in zwei-

facher Hinsicht.

a) Rechtsanspruch ist Rechtsobliegenheit (Rechtsobliegen-

heit des Rechtsanspruches). Denn sein Recht ansprechen ist

selbst ein zeitliches, von der Freiheit theilabhängiges Beding-

niss des Rechts: dass das Recht wirklich werde. Da nun alle

Wesen bei jedes Wesens Rechte mitvereinlebt (interessirt) sind,

so hat auch jedes Wesen um des Rechts selbst willen, dass

es wirklich werde, die Rechtsverbindlichkeit, sein Recht an-

zusprechen, um dadurch zu dessen Verwirklichung mitzu-

wirken.

ß) Rechtsobliegenheit ist selbst ein Rechtsanspruch (An-

spruch auf Rechtsobliegenheit). Denn die Leistung der Be-
dingnisse des Rechts ist wegen der organischen Beschaffen-

heit alles Rechts, im Empfangen und Leisten, für das leistende

Wesen selbst ein zeitliches, von der Freiheit abhängiges Be-

dingniss, dass sein Recht, und überhaupt das Recht, zunächst

auch das Recht desjenigen Wesens, dem es ein Rechtsbeding-

niss zu leisten hat (zu Recht gehalten ist), hergestellt werde.

Nun geht ihn das Recht überhaupt, und auch das Recht

dessen, dem es leistet, wesentlich an. (Das leistende Wesen
selbst ist dabei interessirt, dass des Andern Recht durch ihn

mitrealisirt werde.) Also hat jedes Wesen auch das Recht,

von seiner Seite alle Bedingnisse des Rechts zu leisten, d. h.

dass ihm die zeitlich freien Bedingnisse davon hergestellt

werden, dass er sich selbst (in seinem inneren Rechte) und
allen anderen Wesen die Rechtsbedingnisse herstellen könne,

dass er im Stande sei, das Recht seiner Rechtsobliegenheit

geltend zu machen und ins Werk zu setzen*) im Recht-

empfangen und im Rechtleisten. Es ist mir daher, insofern

ich gottähnlich gerecht gesinnt bin, gleich viel, es ist mir

gleich wichtig und heilig, ob ein Recht mir oder einem An-
deren zu leisten ist, oder ob es mir oder einem andern ge-

leistet wird. Denn Gottes Sache, das Eine Recht, ist auch

als Gottes Sache Sache jedes Gerechten.

Diese Lehrsätze angewandt auf den Organismus des gan-

zen Rechts geben den Lehrsatz: der Rechtsanspruch und die

Rechtsobliegenheit jeder Rechtsperson ist beides, Rechtsan-

spruch und Rechtsobliegenheit aller Rechtspersonen, zuhöchst

Gottes. Versteht sich einstimmig mit dem Organismus des

ganzen Rechts und dem Grundsatze der Gleichheit. Denn es

besteht eben ein Organismus des Lebens und des Rechts,

*) Das gilt rein rechtlich betrachtet, aber auch sittlich betrachtet

muss mir das Eine Recht Gottes heilig sein, und das Recht jedes end-

lichen Wesens so heilig und werth, wie mein eignes. Ich soll gleich ge-

wissenhaft sein.
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wonach Alles durch Jedes und Jedes durch Alles bestimmt
ist. Es ist hier wie im Gebiete der unfreien Bedingheit durch

die Functionen und Organe des Leibes; z. B. bei der Func-
tion des Herzens siud der ganze Leib und alle Glieder inter-

essirt, alle müssen allen die wechselseitigen Lebensbeding-

nisse leisten, unter anderm auch so, dass die Function des

Herzens besteht, und umgekehrt, das Herz auch um seiner

selbst willen allen anderen die Lebensbedingheit leiste.

Rechtsanspruch und Rechtsobliegenheit als vereint sind

eben das hergestellte Recht selbst.

Aber die Rechtsfähigkeit und der Rechtsgrund, d. i. der

Rechtsanspruch und die Rechtsobliegenheit beruhen, auch
sofern sie innerhalb dieser Wechselseitigkeit selbst enthalten

sind, nicht erstwesentlich auf dieser Wechselseitigkeit, weil

die Selbwesenheit jedes Rechtsgrundes in der Selbwesenheit

jedes Wesens unmittelbar in Gott gegründet ist und weil alle

dabei als Rechtspersonen interessirt sind, sondern nur wenn
und sofern diese erst als Wesenheit des bestimmten Rechts-

verhältnisses sachlich zu erweisen ist. Das ist, nur sofern die

Leistung des Andern als ein wesentliches Bedingniss, als ein

Sachtheil (des Geleisteten oder sofern vereinte Kräfte dabei

vorkommen) an oder in der Gegenleistung ist; z. B. beim
Handwerker, wenn er vom Landbauer die zu verarbeitenden

Producte empfängt, beim Wissenschaftsforscher als Lehrer,

wenn er von der Gesellschaft in die äusseren Mittel gesetzt

wird, sich Wissenschaft zu erwerben und Müsse zum Lehren
zu haben, oder in der Ehe bei wechselseitiger Hülfe zur Er-
ziehung der Kinder, kurz überall da, wo das, was nur beide

vereint leisten können, nicht von Einem allein geleistet werden
kann, oder wenn der Andere Diesen erst durch Leistung in

den Stand setzen muss, dass er ihm etwas Bestimmtes gegen-

leiste.

Und so ergeben sich endlich aus den dargelegten Grün-
den folgende Rechtsgesetze hinsichts der Rechtsbefugniss als

Forderung und Leistung des Rechts:

1. Alle endlichen Rechtspersonen sind unter sich und zu

Gott dem Organismus des Rechts gemäss in dasjenige Lebens-

verhältniss zu setzen, welches erfordert wird, dass Alle Allen

ihr Recht leisten können und Alle mit allen Rechtspersonen

organisch zusammenstimmen zur Erwirklichung des Einen
Rechts; und alles, was wiederum zeitlich freie, mit dem Orga-

nismus des ganzen Rechts harmonische Bedingheit ist, dass

dieses Lebensverhältniss hergestellt wird, ist selbst eine Rechts-

forderung um des Rechts willen. Diese Forderung erfüllt Gott

unbedingt vollkommen in der Einen unendlichen Zeit; alle

endlichen Rechtspersonen aber sind zu Recht verbunden, in

ihrem ganzen Lebenskreise dahin mitzuwirken.
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2. Alle Rechtspersonen sind dem Organismus des Rechts

gemäss zu allen Sachen in dasjenige Lebensverhältniss zu
setzen, dass das Ganze der an und in den Sachen enthaltenen

Bedingnisse des vernunftgemässen Lebens in Mitwirkung der

Freiheit gleichförmig und gleichmässig hergestellt werde, das

ist, damit die an Sachen haftenden, zeitlichfreien Lebensbe-

dingheiten i Rechte) realisirt werden; und was weiter ein mit

dem ganzen Organismus des Rechts harmonisches Beding-

niss ist, dass dieses geschehe, das ist selbst ein Recht um
des Sachrechts willen.

3. Daher ist es auch selbst ein Recht, dass alle Sachen
zu allen Sachen, sofern sie Rechtsbedingnisse enthalten, in

dasjenige Lebensverhältniss gesetzt werden, dass die daran

haftenden Rechtsbedingnisse erzielt (an ihnen wirklich) und
den Rechtspersonen rechtsgemäss zugetheilt werden und blei-

ben. Und da auch dies wieder unter zeitlich freier Beding-

heit steht, so ist die Yereinwesenheit (Vereinigung und Ver-
eintheit) der beiden Momente ein Werdendes und Bleibendes.

Wir haben daher jetzt die Momente des Rechtsgrundes,

des Bedingnisses und des Bedingtnisses zum Dasein des Rechts

für die Personen nach ihren Hauptmomenten (nach dem sach-

lichen Hergange und sachlichen Bestände) zu betrachten.

Das erste Stadium umfasst die Momente der werdenden
Vereinigung; es sind folgende:

1. Moment. Anerkenntniss des Rechtsanspruches und der

Rechtsobliegenheit in seinem Rechtsgrunde, und zwar in der-

selben oder in beiden verschiedenen Personen, mit gemein-

samem übereinstimmigem Willen zu Herstellung des Rechts.*)

2. Moment. Die hinsichts des zu Recht verpflichteten

Wesens innere Herstellung des mit Fug geforderten Beding-

nisses von Seiten des zu Recht Verbundenen, dass es sich

die Sache, woran das Bedingniss haftet, dazu geschickt mache,
und die entsprechende innere Herstellung des Bedingtnisses

durch den das Recht Ansprechenden. Also auch auf alles,

was selbst wieder weiteres Bedingniss des herzustellenden

Rechtsbedingnisses ist, bezieht sich die Rechtsforderung (der

Rechtsanspruch); z. B. dass der Mensch sich zu seinem Be-
rufe geschickt mache, der Wissenschaftsforscher, wie der Hand-
werker; dass der Ackerbauer die Früchte, die er leisten soll,

gehörig erziele, einsammle, aufbewahre; dass der Handwerker
die rohen Producte zur Verarbeitung zubereite, sie gesetz-

mässig bearbeitete, verfertige.

3. Moment. Die Leistung (praestatio), verwandt mit leihen

oder geben, übergeben, z. B. verleihen, darleihen oder reichen;

*) Lehrbaubemerkung. Hierher gehört eigentlich die allgemeine

Lehre vom Vertrage.
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auch verwandt mit legen, d. i. was erlegt wird (Einlage, Aus-
lage), was angelegt wird, auch mit dem Nebenbegriff der An-
gemessenheit, z. B. eine Leiste, der Leisten (Modell). Die Lei-

stung ist diejenige Bestimmniss der freien Wirksamkeit des

zu Recht Verbundenen, wonach er von seiner Seite das Er-
forderliche mitwirkt, dass das mit Fug geforderte Rechts-

bedingniss mit dem Rechtsbedingtniss, also mit der fordernden

Rechtsperson, sofern sie Bedingtes ist, in die geforderte Ver-
einigung komme.

Die Leistung ist also eine Begebenheit, ein Geschehniss
im freien Thun oder im freien Lassen oder in Beidem vereint,

wodurch das, was zu leisten ist (die Leistniss, praestandum), d. L
das Rechtsbedingniss mit dem Bedingtniss zum Rechte ver-

eint wird.

Dazu gehören, wegen der Freiheit des Rechtsverhält-

nisses und der Wechselseitigkeit des Zusammenwirkens

a) Anzeige und Antrag (Anbietung) der Leistung, damit
die andere Rechtsperson auch das Ihrige thun könne, die

Rechtsbedingniss in Empfang zu nehmen (versteht sich so-

fern solches erfordert wird),

b) Ueberlieferung (Ueberantwortung, wirkliche Uebergabe,
traditio, extraditio), und

c) Annahme von Seiten des Rechtsansprechenden (accep-

tio), a) Annahme der Aufforderung, ff) Hinnahme des Beding-
nisses selbst.

Erst wenn die Annahme erfolgt ist, ist die Leistung voll-

endet und die Rechtsobliegenheit erfüllt, gelöst und die

Rechtsbefugniss von Seiten des Leistenden erfüllt; die Ob-
liegenheit erlischt, sofern die Annahme vollendet ist. Wenn
aber der zur Leistung Verbundene alles das Seinige gethan,

um die zu leistende Bedingniss mit dem Bedingtniss zu ver-

einen, und dennoch die Leistung, weil der Empfänger das

Seinige nicht thut, unvollendet bleibt, so hat er das Recht
insofern nicht verletzt.

Hier ist aber noch eine grundwesentliche Verschieden-

heit der Leistungen zu beachten, welche auf ebenderselben

Grundverschiedenheit der Rechtsbedingnisse beruht; einige

Leistungen sind nämlich augenblicklich (momentan), z. B. Aus-
lieferung einer mit Recht geforderten ruhenden Sache, woran
eine Bedingniss haftet, andere dagegen sind fortwährend, ent-

weder zeitstetig oder zeitkreisig (periodisch).

Noch ist die Leistung nach Gehalt und Form zu be-

trachten. Dem Gehalte, dem Leistniss (praestatio quoad prae-

standum) nach ist sie entweder persönlich (Personalleistung),*)

*) Die Personalleistung besteht a) im "Wirken (Thun) als positive

Leistung, b) im Nichtwirken, entweder durch ruhende Eigenschaften (sich
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oder sachlich ("Sachleistung), sofern eine Rechtsperson Grund
bestimmter Bedingnisse an Sachen ist, oder auch sachlich

persönlich vereint ('persönliche Sachleistung, sachliche Per-
sonalleistung', wie die Rechtsbedingniss selbst. Auch im Ge-
halte ist wieder das Sachliche von der Form (Sachform) zu
unterscheiden, welche letztere selbst wieder eine innere und
äussere Sachform ist: innere Sachform (Form der inneren Be-
schaffenheit; nach Gestalt, Rechtheit, Umfang, äussere Sach-

form (Form der äusseren Beziehungen), wie Zeitverhältnisse.

Raumverhältnisse, Bezugsverhältnisse; dass zur rechten Zeit

und mit gehöriger Dauer, dass am gehörigen Orte etc. Der
Form nach handelt es sich um die rechtliche Form der

Leistung nach allen ihren Momenten.

4. Moment. Von Seiten des Berechtigten, des Rechts-

ansprechenden: der Empfang, die Empfangnahme, die Ueber-

nahme (acceptio, perceptio); es ist diejenige Bestimmniss seiner

Freiheit, wodurch er von seiner Seite das Erforderte mitwirkt,

dass das Bedingniss vom Rechtsverbundenen zu ihm als dem
Bedingten übergehe, indem es mit dem Bedingtniss in den er-

forderlichen Verein gesetzt wird. Dazu gehört wegen der

Freiheit des Rechtsverhältnisses und der Wechselseitigkeit

dabei Folgendes:

a) Anzeige und Anforderung (Aufforderung zur Leistung,

sofern solche der Natur der Sache nach erforderlich ist, welche

nur rechtlich vollendet ist, sofern der Aufgeforderte sie ver-

nommen hat. Denn es kann schon in der Bestimmtheit des

Rechtsverhältnisses liegen, dass eine Herausforderung (Anfor-

derung zur Leistung; nicht mehr nöthig ist. Oder erkennt

der Berechtigte oder versteht er sein Recht nicht, dann kann
wohl dadurch der zur Leistung Gehaltene entschuldigt sein,

sofern ihm des Berechtigten Unwissen und Unverstand unbe-

kannt ist, dann tritt aber für diesen das Vormundschaftsrecht

ein. Und der Andere darf aus der Unwissenheit oder dem
Unverstände des Anderen nicht wissentlich (dolo malo) Nutzen

für sich ziehen.

b) Ueberlieferung und Ueberlassung des zu Leistenden,

des Rechtsbedingnisses von Seiten des zu Recht Verbundenen,

als rechtlicher Act der Freiheit des Ueberliefernden.

sehen lassen), oder durch Geschehenlassen einer äusseren Handlung (sich

gefallen lassen), auch durch Enthaltungen, und o im Angewirktsein (leiden,

pati), an der Person selbst geschehen lassen, sich anthuu lassen. — Denn
das Rechtsgesetz 1) sichert die Möglichkeit des wesenheitlich eigenleblich

freien Handelns (als Erlaubnissgesetz), als rechtliches Dürfen: ich darf

Etwas, sofern es die Wesendarlebung nicht hindert; 2) fordert die Wirk-
lichkeit, als positive Handlung; 3) ist das bleibende "Wesentliche in der
wirklichen Darlebuug des Rechts in der einen unendlichen Geschichte als

dem Einen Leben Gottes.
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c) Ueberuahme. Erst wenn die freie Ueberlieferung be-

ginnt und sofern sie fortdauert, beginnt auch die freie Ueber-

uahme, Annahme, Empfangnahme. Und erst wenn die Empfang-
nahme vollendet ist, ist das fragliche Recht vollendet, realisirt.

Das zweite Stadium umfasst die Momente der gewordenen,
zu Stande gebrachten Vereinigung. Es ist das in der Ver-
einigung der Bedingniss mit dem Bedingtniss hergestellte und
bestehende Recht nach den drei Grundwesenheiten (Haupt-

momenten): Besitz, Eigenthum und Gebrauch.
Erstes Moment: Besitz. Sofern für die Rechtsperson als

Berechtigten die Bedingniss mit der in ihm seienden Be-
dingtniss im wesentlichen Vereine steht, so dass das Bedingte

dadurch gesetzt wird, insofern hat oder besitzt sie ihr Recht
an und in iinittelst, mit) dessen Bedingniss. Sie ist ursprüng-

lich im Besitz des Rechts, d. h. der realisirten Bedingheit, —
besitzt also auch die Bedingniss. Rechtsbesitz ist zu unter-

scheiden aj vom Besitz überhaupt in allen anderen Beziehungen,

z. B. inneren Eigenschaften; b) vom blossen Innehaben, Inne-

halten, Ansichlassen und Ansichhalten einer Sache (nuda sive

niera detentio) ohne Rechtsbefugniss; c) vom bloss vernein-

lichen rechtlichen Innehaben und d) vom widerrechtlichen Inne-

haben. Die beiden letzteren Momente gehören nicht in die

reine, rein bejahige allgemeine Rechtslehre. Sofern der Inhalt

des Rechts eine Thätigkeit, ein Wirken, ein Handeln ist,

z. B. freie Bewegung des Leibes, sprechen, lehren, reisen etc.,

kann gesagt werden: Besitz ist Ausübung des Rechts der Mög-
lichkeit und der Wirklichkeit nach. Das heisst aber nicht,

sofern der Inhalt des Rechts ein ruhender Zustand der Per-

son oder Sache ist, z. B. Unverletzlichkeit des Leibes, Ruhe
im Selbstleben zu Hause; ein solches Recht wird nicht aus-

geübt, sondern genossen, also kann im Allgemeinen nur gesagt

werden: Haben eines realisirten Rechts. Es ist auch willkür-

lich, den Namen des Besitzes nur auf körperliche Sachen zu
beschränken.

Der Besitz geht nicht weiter als das Gebiet der Rechts-

befugniss, und diese nicht weiter als Bedingtniss und Beding-
niss, wonach der Rechtsgebrauch möglich und wirklich ist.

Daher werden auch Sachen nur insofern besessen und nur
solange, als an ihnen Rechtsbedingnisse haften.

Besitzrecht heisst das Ganze des Rechts bezugs des Be-
sitzes. Alles was weitere rechtliche Folge des Besitzes ist,

macht das Besitzrecht, die Rechte des Besitzes aus; es ist das

innere Recht des Besitzes, das mit dem Besitze eintritt, und
umfasst die Rechte aus dem Besitze oder des Besitzes. Es ist

das Ganze der rechtlichen Bestimmungen des Verhältnisses des

Besitzes in Ansehung des Ganzen des eignen Rechts der be-

sitzenden Person und der Rechte aller Anderen, also z. B. das
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Recht, die Sache an sich zu halten, zu gebrauchen, zu ver-

brauchen. Alles dagegen, was selbst freie zeitliche Bedingniss

ist, zu dem rechtbefugten Besitze zu gelangen, ist der Inbe-

griff des Rechts für den Besitz, das äussere Recht für den
Besitz, auf dass der Besitz eintrete und bestehe. Es umfasst
das Recht, den Besitz anzusprechen (jus adipiscendi posses-

sionemj, den Besitz anzutreten, den Besitz nach aussen zu er-

halten, zu behaupten. Von der negativen Seite (des Unrechts)

kommt ferner dazu, den Besitz wider Angriff rechtlich zu
vertheidigen, den entrissenen Besitz wieder herzustellen.

Zweites Moment: Eigenthum*) oder Besitzthum, Besitzung.

Das Bedingte und die Bedingniss selbst, sofern sie in dem
durch den Rechtsgrund geforderten Vereinverhältniss für die

berechtigte Person stehen, und zwar auf die mit dem ge-

sammten Rechte übereinstimmige Weise, ist das Rechtseigene,

das Rechtseigenthum, das rechtliche Mein und Dein (suum
cuique, cuiusque).

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist Eigen Alles,

was und sofern es an und in einem "Wesen ist; eigen ist ein

jedes Wesentliche dem Wesen, dessen Wesentliches es ist, es

mag eine innere oder äussere, eine selbständige oder Verhalt-

wesenheit sein, eine bleibende oder vorübergehende. Ist das
Eigene eine bleibende Wesenheit, so nennt man es auch Eigen-
schaft. Gotte ist Alles eigen, Alles ist Gottes. Zu Recht
oder hinsichts des Rechts eigen kann also nur ein Wesent-
liches sein, sofern es in der zeitlich freien Bedingheit eines

Wesens enthalten ist, als Bedingtes oder als Bedingendes,

und zwar Beides als vereint und jedes in der Vereinigung.

Gewöhnlich wird unter dem Rechtseignen, dem rechtlichen

Mein und Dein, nur das Bedingende als Bedingtniss ver-

standen; und dieses Moment soll auch hier vorzüglich er-

wogen werden.

Das Wort Eigenthum ist nach seinem Ursprünge dunkeL
Ursprünglich scheint -thum eine Sache nach ihrem ganzen
Umfange zu bedeuten, z. B. Reichthum, Alterthum, Heiden-
thum, Königthum. Aber schon in der angelsächsischen Ge-
richtssprache bedeutet dorne oder doome für sich Rechtsgebiet,

Rechtsurtheil, ein Decret, daher domebook, die von Alfred

eingeführte Gerichtsordnung, domesday Gerichtstag. Daher
das Schwanken in dem Gebrauche dieses WT

ortes bei philo-

sophischen und practischen Rechtslehrern, wonach es bezeich-

net: a) Die zu Rechtsgebrauch eigene Sache, besser das zu

*) Das EigeDthum ist eigentlich der ganze Inhalt des Rechts, als

Ganzes, und als in den getrennten und vereinten Bestandwesenheiten
(Momenten des Rechtsgrundes. Also auch Rechtsbedingtes als eigen,

Rechtsbedingniss als eigen, Rechtsbedingtniss im Verein mit Rechtsbe-
dingniss als eigen.
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Recht eigene Wesentliche, theils allgemeinumfassig, wie Eigen-
thurn, collective, theils einzelheitlich, distributive, ein Eigen-

thum, (wobei es willkürlich ist, sein Gebiet auf Sachen im oben
angewandten Sinne zu beschränken; denn dies ist Sacheigen-

thum.) b) Das Recht an eine zu Recht eigene Sache, das Besitz-

recht, sofern es sich auf die eigene Sache bezieht. Das aber
heisst besser Eigenthumsrecht. Hier soll Eigenthum bloss im
ersteren Verstände gebraucht werden, einstimmig mit der Ur-
bedeutung des Wortes und dem adjectivo eigenthümlich, eigen-

thumrechtlich. Der Beisatz: Rechts- eigenthum soll stillver-

standen werden.

Bestimmen wir nun die eine innere Seite des Eigenthumsr

sofern das Bedingniss Eigenthum ist, sofern das mit der
Rechtsperson vereinte Bedingniss ihm eigen, sein Eigenthum
ist, d. i. rechtlich an und in ihm und für ihn (für seinen

vereinten Lebenszweck) eigen ist, kurz mit ihm in demjenigen

zeitlich individuellen Verein (Lebensverein, Lebensverhältniss)

ist, der erfordert wird, dass es ihm möglich und wirklich

werde, Bedingniss für seine innere Rechtsbedingtheit zu sein.

Der Rechtsbesitz ist nothwendig ein Zueigenhaben; denn
nur sofern ein Rechtsbedingniss an und in der Rechtsperson

ist, kann es seine Rechtsbedingheit vermitteln, sowohl im
innern Recht, wie im äussern Recht. Dass das Aeussere ein

Inneres werde, dem Inneren gleichgelte, — in die Abhängig-
keit von der Freiheit der Rechtsperson gestellt werde, ist

das äussere Eigenthumsrecht. Dies gilt auch vom urgeistig-

sten Eigenthum, z.B. von Erziehung, von Lehre in Schriften etc.

Ein Wesentliches ist Eigenthum, sofern es als Rechts-

bedingniss mit der Rechtsperson als bedingtem wesentlich

vereint ist, dass der entsprechende innere und äussere Rechts-

zweck erreicht werden kann.

Die Bedingnisse sind theils an Personen (persönliches

Eigenthum, Personal-Eigenthum), theils an Sachen als solchen

unmittelbar (z. B. Leib, Elemente, Nahrung), wie sie die Natur
giebt (Sacheigenthum, Sachgütereigenthum), oder an Personen
vermittelt durch Sachen, oder an Sachen vermittelt durch Per-

sonen etc. Das sind also die Hauptarten des Eigentumes,
welche wegen ihrer grundverschiedenen Beschaffenheit grund-

verschiedene Bestimmungen des Eigenthumsrechts geben.

Denn die Personen sind Selbstzweck; sofern also Lei-

stungen ihrer freien Persönlichkeit, ihre Kräfte, Thätigkeiten,

ruhenden Eigenschaften, Eigenthum anderer Rechtspersonen

sind, und sofern auch Sachen, an denen Bedingnisse des Rechts
haften, durch sie bestimmt, bearbeitet, geleistet werden, muss
dabei ihre freie Persönlichkeit, ihre Selbstwürde als freie Ver-
nunftwesen und als freie Rechtspersonen bestehen, und das auf
Personen sich beziehende Eigenthumsrecht muss dem organi-
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sehen Ganzen ihrer Rechte gemäss sein. Daher ist z. B.

Sclaverei ungerecht; und es muss als ein Rechtsgesetz gelten:

Keine Rechtsperson ist als solche, nach ihrer ganzen Wesen-
heit Rechtseigenthum einer andern, d. h. kann von keiner
andern rechtlich besessen werden; wohl aber können besessen
werden diejenigen Bestimmnisse ihres Lebens, welche für das
vernunftgemässe Leben anderer Rechtspersonen äussere zeit-

lichfreie Bedingnisse ihres vereinten Lebens sind. Doch auch
so nur auf dem ganzen Organismus des Rechts gemässe Art.

Daher giebt es keine „eigenen" Personen, kein Personeneigen-
thum, sondern nur Eigenthum an Personen und von Per-
sonen zu leistendes, persönliches (personales) Eigenthum. Per-
soneneigenthum ist zweideutig, nämlich habend, da ist alles

Eigenthum Personeneigenthum, gehabt, zu eigen, da giebt

es gar kein Personrechtseigenthum.
Wird aber Eigenthum überhaupt, nicht bloss Rechts-

eigenthum verstanden, so sind alle endlichen Vernunftper-
sonen ganz Gottes Eigenthum. Auch auf dem Gebiete des

Rechts sind sie ganz Gottes Rechtseigenthum nach allen ihren

Bedingnissen; aber sofern sie bloss Gottes Rechtseigenthum
sind, sind sie nicht als ganze Wesen Gottes Eigenthum,
sondern nur hinsichts des Rechts.

Ganz verschieden ist das Verhältniss zu Sachen, welche
Rechtseigenthum sind, d. h. welche in ihrem Verhältnisse zu
den Rechtspersonen die an ihnen haftenden Rechtsbedingnisse
herstellen. Denn dies ist gegen sie kein Rechtsverhältniss,

sie haben keine Rechte. Daraus ergeben sich ganz andere
Bestimmnisse des Eigenthumsrechts als bei Personen.

Das Eigentumsrecht, das sich auf Sachen bezieht, hat
auch das Eigen, dass es schon, und zwar ursprünglich, aus der
inneren Rechtsbefugniss einer jeden Rechtsperson für sich

selbst hervorgeht, selbst hinsichts äusserer Sachen, sofern eine

Rechtsperson in einer äusseren Lebenssphäre wirksam ist.

Diese innere Rechtsbefugniss ergiebt sich, abgesehen von
allen anderen endlichen Rechtspersonen. So ist es inneres Recht
jedes Menschen als solchen, von Sachen der äusseren Natur
Besitz zu nehmen, sofern sie Bedingnisse seines inneren eignen

Rechts enthalten, z. B. eines Menschen auf einer einsamen Insel.

Dieses Eigentumsrecht ist lediglich innerlich in der besitzen-

den Person. Sofern aber auf demselben Lebensgebiete meh-
rere gleichartige oder verschiedenartige Rechtspersonen ver-

eint wirksam sind und sich treffen, erleidet jene ursprüng-
lich innere Berechtigung, von äusseren Sachen Besitz zu
nehmen, die höherwesentliche Weiterbestimmniss, dass die

befugten Rechtsansprüche auf Sachen aller auf demselben
Lebensgebiete vereinter Rechtspersonen als Ein organisches

Ganze zugleich und nach dem allgemeinen Rechtsgesetze
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gleichmässig befriedigt werden, und zwar zugleich auf eine

der freien Selbstwürde der Rechtspersonen und dem ganzen

Organismus des Rechts gemässe Art. Dann und insofern findet

also hinsichts einzelner endlicher Rechtspersonen (z. B. Men-
schen) durchaus unbedingter Eigenthumsbesitz äusserer Sachen

nicht statt, sondern nur bedingter. Und insofern ist das ur-

sprünglich innerliche Sach-Eigenthumsrecht zugleich wesent-

lich ein äusseres, ein äusserlich durch die rechtgemässe Frei-

heit Aller bedingtes.

Diese Lehrsätze machen die Grundlage der Bestimmung
des menschlichen Eigenthumsrechts aus; und auf dieser

Grundlage lösen sich alle Schwierigkeiten, so z. B. die ent-

gegenstehenden gegenwärtigen Forderungen der Gütergemein-

schaft und des strengen (absoluten) Privateigenthums , indem
sich zeigt, dass beider Forderungen in mit und durch einander

bestehend realisirt werden können und sollen.

Das Eigenthumsrecht überhaupt geht eben nicht weiter

als die zeitlich freie Bedingheit und der Rechtsgrund, auch

sofern das Bedingniss Eigenthum ist. Nicht die Person, noch

die Sache selbst, sofern sie in dieser Rechtsbeziehung (im

Eigenthumsrechte) steht, nach ihrer Einen, selben, ganzen

Wesenheit ist Eigenthum, sondern nur sofern sie in der

Rechtsbedingheit steht, sofern sie Rechtsbedingniss ist, d. h.

sofern die Person mit Freiheit Rechtsbedingnisse zu leisten

hat, und sofern die Sache Rechtsbedingnisse an und in sich

hat (sofern an der Sache Rechtsbedingnisse haften); nicht

weiter also als die Bedingniss im Rechtsgrunde geht, nicht

weiter als die Person oder Sache wirklich im Rechte bedingt

sind. Ausserhalb dieser Grenze gehört der Rechtsperson eine

Sache nicht rechtlich, ist ihr nicht rechtlich eigen. Daher

kann eigentlich nicht gesagt werden: die Sache ist Eigenthum,

sondern diese an ihr haftende Bedingniss ist Eigenthum, z. B.

Acker, Kleider. Daraus folgt aber nicht, dass nicht eine Sache

Einer oder einigen Rechtspersonen nach ihrer ganzen Aeusser-

lichkeit (äusserem Erfolg) und äusseren Lebensvereinheit ganz

überlassen werden kann und soll, sofern eben dies in der

Wesenheit des Rechtsgrundes unmittelbar oder mittelbar ent-

halten ist. Sogar bei einfachen Sachen ist dies der Fall, z. B.

bei Luft und Wasser, — denn über die Substanz der Natur-

kräfte selbst vermag doch der Mensch nichts. Alles Eigen-

thumsrecht ist mithin bedingt, geht nicht auf die Selbganz-

wesenheit, sondern erst lediglich auf selbige, sofern ein Wesen
Träger der zeitlich freien Lebensbedingniss ist. Alles weitere

ist erst Rechtsfolge, z. B. das Besitzhaben einer Sache mit

Ausschluss aller anderen Personen von deren Gebrauche.

Daher gilt hinsichts des zeitlich vorübergehenden Eigen-

thums das Rechtsgesetz: Mit der Rechtsfähigkeit, dem Rechts-
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gründe und der Rechtsbefugniss entspringt die Rechtsfor-

derung des Eigenthums und die rechtliche Fähigkeit, es zu
empfangen und zu besitzen (das Eigenthurasrecht kann also

nur als ein fixirtes unänderlich Bestehendes constituirt werden).

Und damit wird sie auch verändert, und damit erlischt sie.

Eine und dieselbe Person hinsichts ihrer Rechtsleistungen,

und eine und dieselbe Sache hinsichts der an ihr haftenden

Rechtsbedingnisse beziehen sich auf mehrere Rechtszwecke,
und zwar oft auf verschiedene Rechtspersonen. Daher soll eine

Rechtsperson allen, mit denen sie im Lebensverein ist, auch
die Rechtsbedingnisse leisten, d. h. verschiedene Leistungen
derselben verschiedener Personen Eigenthum werden. Und die-

selbe Sache kann und soll in verschiedener Hinsicht sowohl
derselben Person als auch verschiedenen Personen Eigenthum
sein (condominium und servitus, Miteigenthums - und Neben-
eigenthumsrecht, Beieigenthumsrecht gegen den Haupteigen-
thümer). Im Allgemeinen haben alle auf demselben Rechts-
gebiete vereintlebende endliche Individuen Miteigenthumsrecht
auf alle Sachen, z. B. auf Grund und Boden für Bergbau,
Ackerbau, Viehzucht, auf Durchwegsamkeit, wie schon die

vorhin ausgesprochenen Gesetze zeigten. Danach richtet sich

auch das substantielle Verhältniss der Sache in Zeit, Raum
und Kraft zum Eigenthümer, ob er sie ganz und für immer
haben, allein gebrauchen soll und dergleichen mehr.

Das Eigentumsrecht (dominium, jus dominii) ist das Be-
sitzrecht selbst, sofern es sich auf das Eigenthum, d. h. auf
das vereinte Bedingniss bezieht; es ist also ein inneres Recht
des Besitzrechts und ist daher auch wie das Besitzrecht

doppelt, nämlich
a) das Recht, das sich auf den Besitz des Eigenthums

gründet, das Eigenthumsrecht durch den Besitz des Eigen-
thums als solchen; es ist das Ganze der Rechtsbestimmnisse
an dem Eigenthume und hinsichts des Eigenthums und be-

greift alles, was damit rechtlicher Weise vorgenommen werden
darf und muss, damit es sich als Eigenthum erhalte, es ist das
rechtliche Verhalten an der Sache und hinsichts der Sache. Es
begreift auch alle rechtlichen Folgen des Besitzes am Eigen-
thum, z. B. es aufzubewahren, im Stande zu erhalten, und des

Gebrauchs, nämlich er) es zum Gebrauche geschickt zu machen
und zu erhalten; ß) es zu gebrauchen und zu verbrauchen
(wovon hernach).

b) Es ist auch das Recht für den Besitz des Eigenthums,
d. i. der Inbegriff der zeitlich freien Bedingnisse des Besitzes,

des Eigenthums, nach den oben angegebenen Momenten, es zu
fordern, es zu haben und zu erhalten und das inuere Eigen-
thumsrecht zu behaupten.

Drittes Moment: Gebrauch und Verbrauch. Eigenthum
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ist das Bedingniss, welches und sofern es in Abhängigkeit
von der Freiheit des Besitzenden ist, sofern es möglich und
wirklich ist, dass das Bedingniss im Vereiu mit dem Zube-
dingenden das Bedingtniss herstelle, — die Erfüllung des

inneren Kechtszweckes erreiche. Eigenthumsrecht befasst also

die realisirte. gesicherte, im gegenwärtigen Bedingniss wesent-

lich (substantiell) dargestellte oder gegenwärtige Möglichkeit,

und dann auch die Wirklichkeit des Vereins der beiden Mo-
mente des Rechtsgrundes. Das wirkliche Vereinsverhältniss

des Bedingnisses und des Bedingtnisses vei mittelst der Frei-

heit der besitzenden Rechtsperson nun, worin letzteres wirk-

lich wird und ist, — worin also der innere Rechtszweck und
mittelst dessen auch der äussere erreicht wird, ist der Rechts-

gebrauch (der rechtliche Gebrauch) oder die Rechtsnutzung

des Eigenthums. Gebrauch ist somit das endliche Ziel des

Rechts, und der Gebrauch ist also das Eigenthumsrecht selbst

nach seiner einen von beiden Seiten, d. h. nach der Wirklich-

keit; er ist also ein Theil des inneren Eigenthumsrechts. Erst

im Gebrauche des Rechtseigenthums wird das Recht vollendet

wirklich, tritt es ganz ins Leben (lebt sich dar und lebt sich

aus), wird es hergestellt, dargelebt, hat es seinen Verlauf

vollendet. Der Gebrauch ist das Schlussmoment des ganzen

Rechts, worin der Rechtszweck zur Erfüllung kommt, dass

dann auch die Erreichung des selbwesentlichen Gutes des

Lebens erfolge, dessen freie zeitliche Bedingheit das Recht

ist, dass auch der äussere Rechtszweck erreicht werde.

Das Gebrauchsrecht geht demnach nicht weiter als das

Eigenthumsrecht und muss allen rechtlichen Bestimmungen
des Eigenthumsrechts gemäss sein; daher tritt es auch nicht

eher ein, als bis das Bedingniss nach allen zuvor erklärten

Momenten völliges Rechtseigenthum geworden ist. Es ist

überhaupt nur ein innerer, dadurch mitbegründeter Theil des

Eigenthumsrechts und daher ebenso wie jenes ebenfalls ein

inneres und ein äusseres Recht.

1. Das innere Gebrauchsrecht begreift den Gebrauch
selbst, die Bestimmnisse des Eigenthums durch den rechtlichen

Gebrauch und die rechtlichen Folgen des Gebrauches. Alles

was freie, zeitliche, innere Bedingniss des Gebrauches ist,

sowie auch durch den rechtlichen Gebrauch hervorgeht und
an dem Eigenthume sich ergiebt, sofern es zugleich dem Orga-

nismus des Rechts gemäss ist, das ist selbst rechtsgemäss.

Unter diesen Folgen des Gebrauches verdient zuvörderst be-

merkt zu werden die Verneinung, d. h. die zeitliche Aufwen-

dung und Vernichtung der lebendigen Kräfte, welche im Ge-
brauche erfolgt. Diese an der eigenthümlichen Sache oder an
der freien Rechtsperson, welche die zu eigen gegebene Be-

dingniss leistet, wirkenden Kräfte werden vernichtet, indem
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die Bedingendheit (das Bedingniss) d. h. die Fähigkeit einen
wesentlichen Lebenszweck zu bedingen, in der realisirten

Brauchbarkeit erlischt. Insofern wird das Eigenthum, d. i. das
Bedingniss verbraucht, abgenutzt. Doch nicht mit jedem Ge-
brauch des Rechts ist unmittelbar Verbrauch verbunden, son-

dern nur insofern, als bei dem Gebrauche selbst, durch selbigen

und erstwesentlich für selbigen, Kräfte der gebrauchten Sache
oder der leistenden Person verwandt werden. Sofern also der
Gebrauch bloss Genuss eines Zustandes des gebrauchten Wesens
oder Genuss seines von selbst, nicht für diesen Gebrauch sich

äussernden Lebens, ohne dessen Kräfte mit sich zu vereinen

und dadurch zu verneinen, ist, findet kein Verbrauch statt,

z. B. beim Anblick von Naturgegenständen und Kunstgegen-
ständen, bei freier Aussicht auf eine Gegend, auf Strassen,

beim Mitanhören einer Musik, die für mich nicht gemacht
wird, beim Genuss von Wohlgerüchen, die in freier Luft, ohne
für mich veranstaltet zu werden, sich wirksam zeigen, beim
Vorübergehen an einem Garten oder Walde, auch beim An-
schauen der endlichen Rechtsperson selbst in ihrer Eigen-

wesenheit und Schönheit, z. B. beim Recht der Menschen gegen-

einander sich anzusehen. Sofern aber dazu auch freie Vorbe-

reitungen und Anstalten erfordert werden, findet dennoch ein

mittelbarer Verbrauch statt, der rechtlich bestimmt wer-

den muss in Ansehung aller der Rechtspersonen, für welche

diese Anstalten gemacht werden.

Das Gebrauchsrecht ist also wesentlich (nothwendig) zum
Theil Verbrauchsrecht (jus consumtionis). Aber auch der Ver-

brauch muss dem ganzen Gliedbau des Rechts gemäss be-

stimmt werden, z. B. eine Sache darf nicht verbraucht durch

den Gebrauch vernichtet) werden, wenn ein höherwesentlicher

Gebrauch von Rechtswegen gefordert wird, der sie nicht ver-

nichtet, z. B. Nutzholz gegenüber Brennholz. Schöne Natur-

gegenstände als solche dürfen ohne Noth nicht gegessen werden,

z. B. Singvögel. So dürfen auch nützliche Thiere nicht zur

Speise verwandt werden, sofern ihr Nutzen wichtiger ist und
der Hunger anders gestillt werden kann, z. B. nicht Zugthiere.

Auch reicht der Verbrauch nicht weiter als das Eigenthums-

recht dazu, wie nach allen erwähnten Momenten bereits be-

gründet und festgestellt worden ist. Hierbei zeigen nun Sach-

eigenthum und Personaleigenthum grundwesentlich verschie-

dene Bestimmnisse, die hier im Folgenden erwogen werden
müssen.

a) Der Gebrauch und Verbrauch der Kräfte der Person

selbst, sofern derselben Kräfte anderen Rechtspersonen zu

eigen sind, darf nur in Uebereinstimmung mit dem gesamm-
ten Rechte der gebrauchten Person stattfinden; insonderheit

muss der Gebrauch und Verbrauch mit ihrer Selbstwürde als
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der eines freien Vernunftwesens übereinstimmen. Die beson-

dere Betrachtung der rechtlichen Lebensverhältnisse besonderer

Rechtspersonen, z. B. der Menschen gegen Menschen und
gegen höhere gesellschaftliche Personen muss lehren, wohin
und inwieweit sich der Verbrauch, der Kraftaufwand und die

Vernichtung der Lebenskraft freier Wesen rechtlich erstrecken,

ob z. B. bis zu Aufopferung des Lebens, ganz oder theilweise,

wie bei lebensgefährlichen oder lebensverkürzenden Rechts-

leistungen.

bi Der Gebrauch und Verbrauch der Sachen dagegen
hat diese Beschränkung durch die freie selbständige Persön-

lichkeit der zueigengegebenen Sachen, nicht. Die Sachen sind

hinsichts der freien lebenden Wesen wesentlich Mittel, und
alle ihre Theile und Kräfte dürfen, den oben bewiesenen

Weiterbestimmnissen gemäss, für die Lebenszwecke freier Ver-

nunftwesen angewandt und verwandt werden, — auch so, dass

ihre ganze Individualität dadurch (negirt) verneint und auf-

gelöst wird. Dabei findet jedoch (wie oben bewiesen] die höhere

grundwesentliche rechtliche Hinsicht auf diejenigen persön-

lichen Wesen statt, deren inneres sachliches Wesentliche sie

sind, deren Leben sich an ihnen offenbart oder deren Rechts-

eigenthum sie ebenfalls sind.

2. Das äussere Gebrauchsrecht besteht in dem Ganzen
der zeitlich freien (hinsichts des Gebrauches äusseren) Beding-

heit davon, dass der Gebrauch möglich bleibe und ungestört

erfolge, freien rechtlichen Verlauf habe und zu Ende ge-

bracht werde; es erstreckt sich auf die äusseren Mittel und
Bedingnisse des Gebrauches. Aber auch darauf, dass das

ganze Recht im Innern auch dieser Forderung gemäss be-

stimmt werde, dass also auch die bejahig zeitlich freien äusseren

Bedingnisse des wirklich verlaufenden (geschehenden) Ge-
brauches hergestellt werden und darauf, dass auch von der

inneren Seite umgekehrt der Gebrauch dem ganzen Organis-

mus des Rechts gemäss sei.

Wir haben nunmehr den unendlichen Begriff des Rechts

(das Eine Rechtsprincip) nach allen einfachen Grundwesen-
heiten für unseren Zweck hinlänglich durchbestimmt, — nach
dem Wesen, worauf es sich bezieht, den Personen und Sachen;

sodann nach der Rechtsfähigkeit; dann nach dem Rechtsgrunde,

und zwar nach dessen beiden unterschiedenen Momenten, als

Rechtszweck und als Rechtsbefugniss (Rechtsanspruch, Rechts-

obliegenheit). Dann haben wir das Recht selbst in seinem
Dasein, seiner Herstellung im Vereine der beiden Momente
des Rechtsgrundes nach deren ewigen Momenten als Besitz, als

Eigenthum und als dessen Gebrauch und Verbrauch betrachtet.

Jetzt wird als weitere Grundlage für den zweiten besonderen
Haupttheil vom menschlichen Rechte noch erfordert, dass wir

Krause, Philosophie des Rechts. 12
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das Recht noch ganz allgemein nach der Seinart beleuchten,

und zwar der unbedingten, urwesentlichen, ewigen und zeit-

lichen, zeitewigen, notwendigen , möglichen und wirklichen.

Hier schliesst dann für unseren Zweck die reine allgemeine

Rechtslehre, welche vor und über jeder besonderen Rechts-

lehre, auch der menschlichen steht, und ohne welche es un-

möglich ist, die Rechtswissenschaft besonderer Rechtssphären

zu gestalten.

Drittes Kapitel.

Das Rechtsprincip nach dem Gliedbau der Seinart
(Modalität).

Es ist oben erklärt worden, dass das Recht an sich,

wie alle göttlichen Grundwesenheiten, nach der Einen selben

ganzen Seinart da sei, also auch geschaut werden müsse vor

und über der Gegenheit jeder bestimmten untergeordneten

Seinart, also der Idee und des Ideals, und des wirklich

(in unserer Lebenssphäre) dargelebten positiven Rechts. Bis

hierher haben wir auch das Recht in der unbedingten Sein-

art erkannt und an alle diese Gegenheiten des Daseins des

Rechts noch nicht gedacht. Hier aber ist nun die Stelle,

auch dies zu bedenken und das Rechtsprincip nach dem
Organismus der Seinart zu betrachten; also unter anderm
auch innerhalb des Gegensatzes des Urbegrifflichen und Ge-
schichtlichen, des Ideellen und Reellen, des Möglichen, das

werden und sein soll, und des Wirklichen, was ist, und dieser

Beiden im Vereine, was eben jetzt werden und sein kann
und soll.

Es ist hier zugleich die Aufgabe zu lösen, dass erkannt

werde, wie und nach welchem Gesetz das ewig nothwendige

Recht in aller Welt durch Gott und alle endlichen selbsteigenen

vernünftigen Wesen wirklich werde, oder wie das Eine Recht
Ein wirkliches, ins Leben gesetztes Recht sei und stetig werde.

Erstes Theilkapitel.

Allgemeine Grundlage dieser Lehre.

Das Recht ist eine Wesenheit des Lebens, das ist die freie

zeitliche Bedingheit der Darstellung des Wesentlichen im Leben,

d.h. des Guten; es ist also, wie das Leben selbst, vollendet, be-

stimmt, eigenleblich, zeitlich individuell, seiner Wesenheit nach.

Das Eine Recht ist in Gott, in der ganzen Welt zugleich indi-

viduell; es ist in der Zeit nicht das Recht bloss überhaupt,

bloss im Allgemeinen, sondern es soll dasein und gelten das

vollendet bestimmte Recht insgemein. „Das Recht ist voll-

endet concreter Natur", als vollendet endliche Wirklichkeit.
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Sowie aber das Leben selbst eine ewige, in aller Zeit

bleibende Wesenheit Gottes ist, so ist auch das Recht, ohne
welches das Leben nicht möglich ist, selbst eine ewige, blei-

bende Wesenheit Gottes und aller lebenden WT

esen in Gott.

Nennen wir nun, gemäss der bereits oben gegebenen wissen-

schaftlichen Erörterung, dasjenige Ewigwesentliche, welches
in der unendlichen Zeit bleibend unveränderlich wesent-
liches ist, das zeitlich Nothwendige, so ist auch das Recht,
wie das Leben selbst, ein solches Ewigwesentliches, zeitlich

Notwendiges. Das Recht hat als unbedingte göttliche Wesenheit
unbedingte Notwendigkeit. iVergl. Urb. d. Menschheit, S. 29 f.,

Tagbl., S, 138, Sp. a und S. 123, Sp.' aj.

Leben befasst überhaupt alles und jedes Wesentliche,
welches und sofern es „in die Zeit tritt", besser, was die

-Zeit als Form an sich hat, also auch alles, was und sofern es in

das Ingeistleben (innere Selbstleben und Selbleben des Geistes)

eintritt, werde es nun geschaut, gefühlt, gewollt oder geschau-
fühlwollt und indargelebt. Daher ist eben die Ingeist- Or-
Ur- und Ewigschauniss des Rechts ebenfalls der eigenstleb-

liche Anfang der Darlebung (oder Verwirklichung) des Rechts,

weshalb der jetzt grassirende Ausdruck, „dass eine Idee ins

Leben tritt", ein theilirriger und irreleitender Ausdruck ist,

sofern unter „Leben" bloss das menschheitliche aussengesell-

schaftliche Leben verstanden wird. Wirklich ist alles, sofern

es mit bestimmter Kraft (Gross-Zeit-Ursachung) erwirkt wird,

ingeistig oder aussengesellschaftlich, sei es nun in beiden
Fällen wesenheitgemäss (gut) oder wesenheitwidrig (schlecht;

dargelebt.

Da aber das Recht die freie zeitliche Bedingheit des Lebens
ist, so ist die Freiheit des Willens die Form seiner notwen-
digen Darlebung in vollendeter Individualität, und zwar die

Freiheit Gottes und aller selbstinnigen Wesen in Gott. Diese
Freiheit ist zwar selbst ebenfalls ein zeitlich Notwendiges,
aber als Form des Lebens zugleich wie das Leben und das

Recht stets eigenleblich vollendet, endlich oder individuell,

bestimmt im individuellen Willen. Das Recht also, sofern

es in jedem Zeitraum zeitlichwirklich ist, geht durch die

individuell bestimmte Freiheit Gottes und aller selbstinnigen

Wesen, das ist durch den freien Willen, hervor in das Leben.
Das Eine Recht ist also in Gott, d. h. durch Gottes Freiheit

in Mitwirkung der endlichen Freiheit aller selbstinnigen Wesen
in Gott in der Einen unendlichen Zeit ganz wirklich, aber in

jeder endlichen Zeit im ganzen Weltall nur stets auf eine

vollendet endliche, vollendet bestimmte einzige Weise.
In dieser Hinsicht zeigte sich uns schon oben das Recht als

eine unendliche Aufgabe Gottes als des unendlichen Vernunft-

wesens, als Ein unendliches practisches Postulat, zugleich

12»
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auch gültig an bestimmtem endlichen Theile für jedes end-

liche freie selbstinnige Wesen — für jedes Vernunftwesen.

Sowie aber in dem Einen ganzen Leben und in jedem
zeitlich Eigenleblichen oder Individuellen das Eine ewig-

wesentliche Bleibende, Nothwendige in vollendeter Indi-

vidualität wesentlich dargebildet, zur Erschauung gebracht

ist, so auch hinsichts des Rechts. Es ist das ewige Recht
selbst, welches in Gott, durch Gott und für Gott zeitstetig

in unendlicher Zeit dargelebt wird, und nur erst in der voll-

endeten Individualität seine vollendete Daseinheit hat. Daher
sahen wir bereits oben, Gott erfüllt diese ewige nothwendige

Forderung des Einen Rechts wirklich unbedingt vollkommen in

der Einen unendlichen Zeit und in jedem Momente auf einzig

individuelle Weise, zwar theilweis, aber dennoch vollkommen.

Gottes Gerechtigkeit ist sich in jedem Momente gleich.

Das individuelle Recht entsteht in aller Welt indurch

Gottes unendliche Individuirung, innerhalb der unendlichen

Individualität des Einen ganzen Lebens. Dass das Recht

individuirt werde, ist selbst ein Theil des allgemeinen Lebens-

processes als Individuirungsprocesses, und ganz nach denselben

Gesetzen, als Ein Organismus nach den Lebensgebieten, nach

Raum, Zeit, Kraft, in der steten Mitwirkung der endlichen

Vernunftwesen.

Daher unterscheiden wir in der Einen, selben ganzen

Erkenntniss des Rechts als Princips die Erkenntniss des

Rechts als eine ewig bleibende in aller Zeit nothwendige und
in jedem Moment auf eigenthümliche Weise herzustellende

Grundwesenheit, von der Erkenntniss des Rechts, sofern es

auf unendlich eigenthümliche Weise zeitstetig in jedem Mo-
mente hergestellt ist, im Weltall und auf jedem endlichen

Gebiete desselben, also auch auf unserer Erde auf end-

liche, bedingte Weise.

Nennt man nun die Erkenntniss des Wesentlichen des

Lebens (des Guten), sofern es als Ewigwesentliches, für die

endliche Zeit Bleibendes, Notwendiges, erkannt wird, Idee

(Urbegriff), dagegen die Erkenntniss der individuellenDarstellung

des Guten geschichtliche, historische Erkenntniss, so ist offen-

bar, dass die Eine ganze unbedingte, ungegenheitliche Er-

kenntniss des Lebenwesentlichen (des Guten) in und unter

sich enthalte die Idee des Guten und die Geschichtskenntniss

des Guten. Und da das Leben und das Gute Ein organisches

Ganze ist, so enthält die Eine Idee des Lebens als der Dar-

bildung der göttlichen Wesenheit in der Zeit einen Organis-

mus von Ideen alles in dem Einen Guten enthaltenen beson-

deren Guten. Und ebenso enthält die Eine Geschichtserkennt-

niss den Organismus der besonderen Geschichte aller beson-
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deren Wesentheile des Lebens, im ganzen Gebiete des Glied-

baues aller Wesen, iu aller Welt, in Gott.

Hierunter ist nun auch die Idee und die Geschichtskennt-

niss des Rechts enthalten, da das Recht eine Grundwesenheit
des Einen Lebens ist, also ebenfalls individuell dargelebt wird,

und nur so vollendet da ist. Daher wird ferner in jeder Idee

zugleich das Ewigwesentliche als unendliche, unbedingte For-

derung erkannt, nämlich dass ihr Gutes in jeder Zeit auf ur-

eigenthümliche Weise vollendet individuell hergestellt werde.

Und diese Forderung wird für die Eine Idee des Lebens als

Darbildung des Einen Guten und für alle in ihr enthaltenen Ideen

als unbedingt gültig erkannt für alle Zeit. So haben wir

auch bereits oben das Recht als Idee erkannt, welcher hin-

sichts aller Zeit unbedingte Gültigkeit — und Anwendbar-
keit zukommt.

Das Zeitlichwirkliche nun ist an sich das verwirklichte

Ewigwesentliche, die belebte Idee selbst, wie sie durch

Freiheit des Willens Gottes und aller selbstinnigen Wesen
in Gott in vollendet eigenthümlicher Gestalt hergestellt

wird. Aber, wie oben bewiesen, das Gute kann in freiem

Wollen nur hergestellt werden, wenn und sofern es dem frei-

wollenden Wesen als erkennendem Wesen als Zweckbegriff

gegenwärtig ist. Der Zweckbegriff aber ist eben die Idee als

solche, d. i. das Ewigwesentliche für alle Zeit bleibende, not-
wendig herzustellende Gute. Daraus folgt, dass Gott und alle

endlichen Wesen das Recht nur herzustellen vermögen ver-

mittelst der Schauung der Idee des Rechts als unendlichen

Zweckbegriffes, auf den der freie Wille die lebendige Kraft

zur individuellen Darbildung richtet. Daher ist es auch
für die Menschheit von erster Wichtigkeit zur Herstellung

des Rechts, dass in der Wissenschaft die unbedingte Erkennt-

niss des Rechts zu der Wissenschaft von der Idee des Rechts

ausgebildet werde. Von der anderen Seite ist aber auch die

reine Geschichtserkenntniss des Rechts gleich erforderlich.

Da die Idee auch das Leben als stetig werdende Entfaltung

umfasst, so ist die Idee gleichsam selbst in geistiges intel-

lectuelles Leben umzusetzen, als progressive Idee zu ent-

falten.

Das Eine Leben ist, wie oben erwiesen, gesetzmässig

;

auch in seinem Fortschreiten individueller Gestaltung ist ein

Ewigwesentliches, Bleibendes, aber, wie gleichfalls erwiesen,

ist in jedem endlichen Gebiete des Lebens endlicher Wesen
ein stetiges Werden, vom Keimen zur Reife, zum Ableben.

Der Lebenskreis wird gebildet, erweitert, vollendet, erfüllt, ver-

engt, geschlossen, wenn eine individuelle Darbildung der gan-
zen endlichen Wesenheit in endliche Vollzeit vollendet ist.

Aber die freien vernünftigen Wesen bestehen dabei, und die
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Auflösung eines freien bestimmten Lebenskreises ist daher

ein zeitstetiger Uebergang in einen anderen; so in dem
Leben der Natur, so im Leben des Geistes und der Mensch-
heit. Es treten in bestimmter Folge die Aufgaben des Lebens,

die Kräfte, die Thätigkeiten, die Organe hervor, — wie es im
Leben selbst niederer organischer Naturgebilde in ihren Me-
tamorphosen, am vollständigsten aber in der Metamorphose
des menschlichen Fötus und neugeborenen Kindes im End-
lichen vorgebildet wird. — Sowie nun das Leben auf solche

Weise sich entfaltet, entfaltet sich auch des Lebens organische

Bedingheit, also auch die zeitliche freie Bedingheit des Lebens,

mithin die Rechtsfähigkeit, der Rechtsgrund, die Rechtsbefug-

niss. Das Gebiet des Rechts wird in jedem endlichen Ge-
biete des Lebens endlicher Wesen immer weiter, reicher,

organisch verflochtener, kunstvoller. Alles das folgt dem
ewigen, zeitlich notwendigen Gesetze alles Lebens. Auch
dies gehört daher zur Erkenntniss der Idee, dass die Gesetze

ihrer zeitlichen Entfaltung erkannt werden. Und auch hin-

sichts der Rechtswissenschaft besteht mithin hierdurch die

Forderung, auch die Idee des Rechts in der ewig nothwendigen

Gesetzmässigkeit ihrer Entfaltung, — ihres stufenweisen Wer-
dens zu erkennen. Die Idee umfasst mithin den ganzen Ver-
lauf, die ganze Vollführung ihrer Darstellung im gesetzmässigen

Fortschreiten des Lebens selbst, — für den Zustand des Ent-

stehens, des Keimens, des Wachsens, des Abwachsens und der

Auflösung endlichen Lebens. — Und es ist für die freie und
schöne Kunst, das Recht auch im menschlichen Lebensgebiete

herzustellen, ein grundwesentliches Erforderniss, auch diesen

Theil der Wissenschaft von der Idee des Rechts auszubilden.

Er kann die ideale Wissenschaft der Geschichte des Rechts

oder der Idee in ihrer Lebensentfaltung heissen, und ist

ebenfalls noch ein Theil der reinphilosophischen Geschichts-

wissenschaft.

Nach dem Gesetz des menschlichen Denkens wird für

jede Idee ein individuelles Begriftsbild oder Schema gefordert,

welches rein in Phantasie geschaffen wird, lediglich nach Mass-

gabe der reinen Idee. Es ist das Ideal, das Urbegriffbild. —
Die Entwerfung des Ideales, als der intellectual erscheinenden

Idee, ist nicht nur für die Wissenschaft, sondern zuerst auch,

für das Leben selbst, — für die Darlegung der Idee grund-

wesentlich. Denn sie vermittelt für den freien Willen den all-

gemeinen ewigen Zweckbegriff mit dem im Leben herzustellenden

Individuellen. Der Zweckbegriff muss sich zum Zweckurbilde

gestalten, wenn die Erkenntniss fruchtbar sein und werden soll

für das Leben.
Da aber, wie vorhin gezeigt, die Idee auch das ewige

Gesetz ihres stufenweisen Werdens umfasst, so umfasst auch
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das Ideal das ganze Leben der Idee, ihre ganze zeitliche Dar-
stellung, mithin für jedes Gebiet des Lebens auch das ganze

Leben nach allen seinen Stadien oder verschiedenen Lebens-

altern i Lebensperioden, Lebensepochen). Folglich soll auch
das Ideal des Rechts das ewige Vorbild für jedes Stadium
des Rechtslebens, für jede Stufe der Entfaltung des Rechts
in jedem Gebiete enthalten: für den Ursprung der Entwicklung,
die Kindheit, die Reife, das Alter, das Auflösen des endlichen

Lebens in endlichem Gebiete.

Daher soll auch die Rechtswissenschaft überhaupt, ins-

besondere aber die ideale Rechtswissenschaft der Menschheit,

nicht etwa bloss Idee und Ideal des Rechtslebens im Stande
der Lebensreife des Einzelnen, der Familie, des Stammes, des

Volkes und der Menschheit enthalten, sondern für alle Lebens-
alter im gesetzmässigen Fortschreiten. Denn es ist oben ge-

zeigt worden, dass jedes endliche lebende Wesen in jedem
Augenblicke seines Lebens seine ewige Wesenheit theilweis

entfaltet, und dass erst dieser Zustand vom Keim bis zum
Tode zusammengenommen eine vollendete individuelle Dai-
bildung seiner ganzer Wesenheit sei. So bei Pflanzen, Thieren,

der Menschheit, beim Einzelmenschen, der Familie und so

aufsteigend bis zur Menschheit dieser Erde — und — der
Idee nach — auch noch weiter. Jedes Lebensalter hat sein

Eigenwesentliches lEigengutes und Schönes), keines ist bloss

Vorbereitung, noch bedeutungsloses Nachleben (im Greisen-

alter), mithin hat auch das Recht in jedem Lebensalter wesent-
liche, aber wechselnde Bestimmnisse. Es ist also das Eine
Ideal des Rechtslebens nicht bloss für einen Moment der

höchsten Reife, — gleichsam bloss des vollwesentlichen Mo-
mentes für Ein Gemälde, sondern ein stetig fortschreitendes,,

für unendlich viele Gemälde, woraus aber nach den ver-
schiedenen Lebensaltern und Uebergangsepochen bestimmte
vorwichtige Momente zu besonderen Gemälden (die das Urbild
in reinem bestimmten Zustande fixiren) zur ausführlichen.

Schilderung ausgewählt werden können und sollen. Das Ideal

ist als fortschreitendes Bild, als allmählig sich entfaltendes

Bild, als progressives, perfectibles Ideal zu entfalten.

Wird Idee und Ideal des Rechts in dieser Umfassung
wissenschaftlich erkannt und rein gehalten, so wird die

ideelle Rechtswissenschaft ein wohlgeordneter vollständiger
Organismus; daher wird so auch die ideale Rechtswissenschaft
erst wahrhaft anwendbar auf das Leben selbst, sie wird nicht
in ihrer Entscheidung mit dem Leben selbst streiten, was der
Fall sein muss, wenn in Betrachtung der Idee und im Ideale
nur ein Lebensalter iz. B. die Zeit der Reife) vorausgesetzt
wird, oder die Lebensalter der Rechtspersonen (Einzelnen und
Gesellschaften) durcheinander geworfen werden; sie wird dann
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die intellectuale Fähigkeit geben, das Geschichtlichgegebene.

Wirkliche, rein aufzufassen, zu verstehen und zu würdigen.

Wenn aber Idee und Ideal zwar rein gehalten, aber einseitig

aufgefasst wird oder die verschiedenen Lebensmomente durch-

einander geworfen werden, so kann das Obige nicht stattfinden.

Man wird einem Arzt gleichen, der dem Säuglinge, dem Kinde,

dem Erwachsenen, dem Greise, dem Sterbenden dieselben

diätetischen Rathschläge giebt, — dieselben Nahrungsmittel
reicht. Die Verwirrung wird noch grösser, wenn der Staats-

leiter auf das im Leben nicht zu vermeidende Unrecht nicht

achtet, es verkennt, mit dem Rechtsgemässen verwechselt oder

doch seinen Ursprung nicht einsieht, — dann wird der Staats-

lenker einem Arzte gleichen, der den Gesunden wie den Kranken
und umgekehrt behandelt. Wird nun vollends die ideale

Rechtswissenschaft nicht rein gehalten, sondern ihr Inhalt,

der Gehalt der Rechtsverhältnisse, bloss aus dieser Wirklich-

keit auf Erden abstrahirt und doch für ewige Vernunftwesen-

heit ausgegeben, so muss die Verwirrung aufs höchste steigen.

Die angebliche rein ideale Wissenschaft (das Naturrecht, i muss
ohne wissenschaftlichen Werth und ohne Brauchbarkeit für

das Leben ausfallen. Es wird dann Grundlage der Staats-

quacksalberei, statt die Grundlage der Heilkunst für die

Staaten zu sein. „Quod medicamenta morbis, hoc jus praestat

controversiis." Justinianus.

So umfasst also Idee und Ideal des Rechts das ganze Leben
endlicherWesen, auch des Menschen und der Menschheit in seiner

ganzen Entfaltung vom Keime bis zur Auflösung bestimmter

Lebensperioden ( Vollzeiten\ Und in und durch die unbedingte,

und in und durch die ideale Rechtswissenschaft selbst erst wird

das wirkliche Rechtsleben endlicher Vernunftwesen in jedem
endlichen Gebiete des Weltalls anerkannt als eine eigenleb-

liche Darstellung des Urbildes in einem individuellen Gegen-
bilde der Idee als des ewigen Urbegriffs in einem am Indi-

viduellen dargestellten Geschichtsbegriffe

Aber das individuelle wirkliche endliche Leben über-

haupt und das Rechtsleben insbesondere geht aus der indivi-

duell wollenden Freiheit Gottes und aller endlichen Wesen
in der Tiefe der Ewigkeit und des unendlichen Weltalls ur-

eigenthümlich hervor. So z. B. das Leben dieser Erde, die

Erde und die Menschheit, und jeder einzelne Mensch; mithin

kann die Wissenschaft, sofern sie die Idee und das Ideal

schaut, die Individualität des wirklichen Lebens nicht erreichen,

sondern sie kann selbige nur als ein Gegebenes, als die indi-

viduell erscheinende Offenbarung Gottes und aller Wesen auf

dem uns offenstehenden Lebensgebiete, auf dieser Erde in

reiner Geschichtswissenschaft erfassen. Diese besteht in zwei

Theilen: theils in der Schauung des Individuellen als solchen
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in seinem Sein und in seinem Werden, denn es ist ein stet-

werdendes Bild, wie das Urbild auch, eigentliche reine Ge-

schichte, Geschichtsbild (entsprechend im Wirklichen dem Ur-

bilde). Theils besteht sie in der Erkenntniss des geschicht-

lichen Begriffes, das ist des Allgemeinen und Gemeinsam-
Wesentlichen und der Gesetze, die am Individuellen ausgedrückt,

dargelebt sich finden — Geschichtsbegriff. Dieser Geschichts-

begriff ist nicht insofern ein gemeiner Abstractivbegriff, als wenn
der Begriff des Staates an mehreren Individuen von Staaten er-

sehen und davon abstrahirt wäre, sondern er wird gebildet

(z. B. der Staatsgeschichtsbegriff dieser ganzen Erde) rein in

und an dem Geschichtsbilde eines einzigen Individuum, indem
das in ihm bei seiner steten Lebensbewegung und in seinem

ganzen Lebensgebiete gleichzeitig Bleibende als das innere

Gemeinsam-Wesentliche ersehen und erfasst wird. Dann aber

können und müssen auch mehrere Staaten, sofern mehrere beob-

achtet werden, hinsichts ihrer inneren Geschichtsbegriffe ver-

glichen werden, wodurch dann ein abstracter Geschichtsbegriff

im gewöhnlichen Sinne entsteht.

Aber ein Geschichtswerk ist erst dann vollwesentlich,

wenn es nach diesen beiden Hinsichten zugleich vollendet ist.

Daher hat die geschichtliche Wissenschaft des Rechts eben-

falls die Aufgabe zu lösen, sowohl ein Geschichtsbild des

Rechts zu geben in der eigentlichen Rechtsgeschichte, theils

Beschreibung der Zustände, theils Beschreibung im Fortgange,

als auch den Geschichtsbegriff des auf Erden wirklichen Rechts-

lebens darzulegen, zugleich mit Erfassung der Gesetze, die

sich geschichtlich daran ausgesprochen finden, als Ergebnis^

des Geschichtsbildes. Hierbei findet eine umgekehrte Ordnung
im Ideellen und Reellen statt: der ürbegriff begründet im
Geiste das Urbild, das Geschichtsbild begründet im Geiste den

Geschichtsbegriff. Beide sollen ebenso das ganze Leben nach

seinen Lebensaltern und stetem gesetzmässigen Verrlusse um-
fassen. Und da jede in der Zeit wirkliche Darbildung des

Rechts die Idee und das Urbild nur auf eigeuendliche indi-

viduelle Weise darstellt und auch in jeder Zeit durch Freiheit

nach dem Zweckurbegriffe und Zweckurbilde weiterbestimmt

•werden muss, so folgt, dass der Ürbegriff im Verhältniss zum
Geschichtsbegriff als Musterbegriff und das Geschichtsbild im
Verhältniss zum Urbild als Musterbild für das weiterzugestal-

tende individuelle Rechtsleben gebildet werden müsse, und
zwar unbediDgt im göttlichen Verstände, Gemüth und Willen,

also auch für die individuelle Gestaltung des Rechtslebens

auf dieser Erde, sofern sie von uns Menschen abhängt.*)

*) Erkenntniss und Hebung des Wesenwidrigen (hier des Unrechtes)

ist zwar auch ein Wesentheil und Zweck dieser Vereinigung des Ur-
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Also für diese ganze Erde, für jedes Volk, für alle untergeord-

neten Personen, für die Familie, für jeden einzelnen Menschen.

Das Musterbild nimmt prophetisch das künftige Gute,

jedes höhere Lebensalter, die höhere Lebensreife, voraus. Es
ist ein nützlich-schönes Kunstwerk, das ist ein Kunstwerk,

das Gottes Lebenswesenheit befördert und an seiner endlichen

Wesenheit die unbedingten göttlichen Wesenheiten offenbart.

So liegt es dem Staatsmann ob, den Staat als ein Kunst-

werk zu leiten, zu vereinigen, höherzugestalten; Idee und
Ideal ist dabei freilich grundwesentlich, aber dafür allein nicht

ausreichend. Er muss zunächst auch eine genaue Geschichts-

kunde dieses Staates, ein vollendetes Geschichtsbild sich er-

werben, dann den Geschichtsbegriff dieses Staates (in seinem

inneren, gemeinsam bleibenden, wesentlichen und in seinem

äusseren Verhalten i ersehen labstrahiren), dann den Geschichts-

begriff durch die Idee bestimmen, sodann auch das Ideal auf das

Geschichtsbild beziehen; erst dann ist in ihm das da, was zur

Staatskunst von Seiten des Wissens (des Schauens) erfordert wird.

Kunsttalent und Kunstübung thut das Uebrige hierzu, den

Staatskünstler zu vollenden.

Daraus ergiebt sich nun die bereits oben auf analytischem

Wege aufgestellte Tafel des Organismus der Rechtswissen-

schaft; und zwar wird nun hier das oberste Glied, die allge-

meine Grundwissenschaft des Rechts in Bestimmtheit ge-

schaut, da dasselbe bis hierher von uns durch die That aufge-

stellt bezw. zu Stande gebracht worden ist, aber auch eingesehen

jn ihrem Urgründe, im Princip der Wissenschaft, in der

Grunderkenntniss Gottes. Dabei ist zu bemerken, dass das ganze

Gebiet des Geschichtlichen umfasst, und zwar als ein Glied-

bau ausgebildet werden muss, also das ganze Erdleben und
darin das ganze Menschheitleben; und zwar nach der Gegen-

heit der Richtung der Betrachtung und der Forschung, vom
Ganzen in die Theile, von den Theilen zum Ganzen und
beides vereint.

Und erst die so nach ihrem ganzen Gliedbau vollendete

Rechtswissenschaft ist die ganze Grundlage der Rechtsbilde-

kunst*). der Rechtspraxis im unbedingten, wie im besondersten

Sinne, für Gott und den Menschen in den besondersten, ein-

zelnsten Rechtsverhältnissen. Die kunstbildliche Erkenntnis^

ist das Schlussmoment, womit für den Einzelnen sowie für

begriffs mit dem Geschichtsbegriffe, aber nicht der erstwesentliche Theil und
Zweck; dieses ist vielmehr die Erkenntniss und der Vorsatz und die

Kunst, Das zu thun, was zu weiterer Entfaltung des gesunden Lebens,

rein im Guten bleibend, zu thun ist.

*) Die idealreale Rechtswissenschaft ist Politik, im echten, ganzen,

altgriechischen Sinne dieses Wortes (So bei Aristoteles).
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die Völker der rechtliche Wille zu Stande kommt und die

Ausführung beginnt.

Hier ist nun auch noch die Lehre vom Nutzen der Rechts-

philosophie zu erfassen; denn die ideale Erkenntniss des Rechts
und des Staates ist selbst eine zeitlebliche Bedingniss der

Verwirklichung des Rechts oder der Darlebung des Rechts,

und erweist sich dann selbst als eine Gewalt des Lebens, als

eine grundwesentliche Lebenskraft, als ein Factor der Ge-
schichte, d. h. der geschichtlichen Verwirklichung des Rechts
und des Staates. (Ideale Einsicht überhaupt ist dem inner-

sten Theile des Nervensystems hinsichts des ganzen Einen
Lebens zu vergleichen) Dass mithin die rein ideale Rechts-

wissenschaft offenkundig ausgesprochen und auf alle recht-

liche und sitttiche Weise eingeschärft werde, ist selbst ein

lebendiger Uranfang der Herstellung des Rechts im Leben, —
des Rechtslebens; ja es ist selbst ein grundwesentlicher Theil

des Rechtslebens, dessen ideale unentbehrliche Grundlage.

Die Ausbildung der Rechtsphilosophie ist mithin eine

heilige Angelegenheit der Menschheit, ein wahrhaft göttlicher

Beruf, der keiner äusseren Sanction bedarf, vielmehr selbst ein

Recht, das aus Gewissenspflicht vom Philosophen geübt wird.

Die Rechtsphilosophie redet niemand zu Gefallen, zu
Vorgunst, sie bescheinigt und beschönigt nicht die unbefugte,

rechtslose und rechtswidrige Gewalt; sie schmeichelt und
dienert nicht. — Sie hält den wirklichen Staaten, den wirk-

lichen Machthabern unerbittlich das Ideal des Rechts vor,

zeigt ihnen ihr und der Menschheit Heil, wenn sie im steten

Fortschritt des Rechtslebens sich halten, aber auch ihre eigne

Gefahr und ihren unvermeidlichen Untergang, wenn sie im
Unrecht sich verhärten und darin beharren.

Zweites Theilkapitel.

Von der Verwirklichung des Rechts im Allgemeinen.

Es soll hier von der Verwirklichung des Rechts im Leben,,

dass und wie das mögliche Recht ein wirkliches wird und
werden soll, dass es wie das allgemeine, ewigwesentliche Recht
ein individuelles (unendlich bestimmtes, eigenlebliches) wird
und werden soll, gehandelt werden.

Das Recht soll in jedem Momente der einen unendlichen

Zeit in dem Einen Leben als ein dem Gesetze der ewigen
Wesenheit und dem Gesetze der zeitlichen Lebensentfaltung

(der Individualität und der Individuirung) gemässes vollendet

bestimmtes, eigenlebliches (individuelles), in unendlicher Be-
stimmtheit des Eigenlebens organisches Ganze, durch den zeit-

lichen freien Willen aller Vernunftwesen entstehen und be-

stehen (werden und bleiben^ sowohl als das Eine Rechtsleben
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Gottes, als auch aller endlichen vernünftigen Wesen in Gott,

sowohl sofern das Recht ein in aller Zeit bleibendes ist, als

auch, sofern es ein mit seinem Grunde im Fortbilden des

Lebens entstehendes (werdendes;, eine endliche Zeit bestehen-

des und dann vergehendes ist. Und das Ganze der zeitlichen

von dem freien Willen abhängigen Bedingheit, dass das Recht
im Leben wirklich werde und bleibe, und zwar unabhängig
von dem Uebel und von dem Bösen, das ist selbst ein Recht
um des Rechts willen, ein bestimmter Theil des Einen Rechts
und seiner organischen Darlebung.

In diesem Lehrsatz ist also enthalten eine

a) Unterscheidung von Gehalt und Form;
b) Unterscheidung desjenigen Theils des Rechts, welches

in jedem Momente, durch die ganze Zeit hindurch andauert,

also das zeitlich Nothwendige angeht, dessen Rechtsfähigkeit

und Rechtsgrund stetig vorhanden ist und bleibt, also die Be-
dingnisse der Vernunftthätigkeit des Vernunftlebens überhaupt
(erkennen, empfinden, wollen, gesellschaftlich sein, lieben), von
dem Zeitlichvorübergehenden mit bestimmten Perioden und
Gebieten des Lebens, wo die weitere Unterscheidung statt-

findet: des für eine ganze solche Lebenszeit Bleibenden, von
der Freiheit unabhängigen oder abhängigen, (z. B. Leib, dessen
Nahrung, Verbindung mit der Natur, mit anderen Menschen,
Geschlechtsverschiedenheit) und des nur für bestimmte ent-

stehende und bestehende Lebenszwecke gültigen, {z. B Berufs-

wahl, Kindzustand, Ehe).

c) Unterscheidung des Hervorbringens und Werdens
vom Bestehen des Hervorgebrachten. Beides wird gefordert,

da das Leben eben das Ganze werdender und bestimmte Zeit

bleibender Zustände am Unwandelbaren (Notwendigen) ist.

Der Beweis dieses Lehrsatzes liegt in Folgendem: Dass
das Recht entstehe und bleibe i bestehe), ist oben bewiesen,

auch dass es als organisches Ganze bestehe und dass diese

Forderung für Gott und alle Wesen gilt. Es ist also nur
noch zu beweisen, dass das Recht in jedem Augenblick zeit-

stetig .durch individuelle Freiheit gemäss dem Gesetze des

Ewigwesentlichen und der zeitlichen Entfaltung des Lebens
entstehen, in unendlicher Bestimmtheit hergestellt werden soll,

und dass dies geleistet werde in vereinter Gesetzmässigkeit

des Ewigwesentlichen (der Idee) mit der Gesetzmässigkeit der

individuellen Lebensgestaltung. Es soll zunächst geleistet

werden gemäss dem Gesetz der Idee; denn diese enthält das

Ewigwesentliche, in aller Zeit Bleibende, für alle Zeit Gültige,

sie hat unbedingten Anspruch verwirklicht zu werden, und
zwar sowohl hinsichts des Rechts als des Urrechts. Denn
jedes bestimmte Recht ist ewig bedingt, ist schon als Ewiges
ein bedingtes, ein hypothetisches Recht. Aber das Recht muss
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auch ferner geleistet werden gemäss dem Gesetz der individuel-

len Lebensgestaltung. Denn das Individuelle ist das unendlich

Endliche, Bestimmte und ist als solches ebenfalls Ein Organis-

mus und in jeder Zeit eigenthümlich, mit vollendet endlichen

Gebilden, Thätigkeiten und Kräften, die also auch nur stetig

demgemäss geändert und zu Darbildung des jetzt endgültigen

und gebotenen Guten (des Besten) bestimmt werden können
und sollen, und zwar im Verhältnisse der inneren und äusseren

Bedingheit als Individuellen. Jedes Hecht als individuelles

ist individuell bedingt (jus individuale sive infinite concretum

qua tale, individualiter conditionatum, est sive individualiter

hypotheticum). Es werden aber endlich auch beide Gesetz-

mässigkeiten vereint erfordert. Denn das Zeitliche ist das

Ewige selbst in individueller Gestaltung, und das Ewige ist

das Zeitliche nach dessen allgemeiner Wesenheit; das Leben
geht aus freiem Willen hervor, welches ein unbedingtes

ewiges (der Zweckbegriff, das Zweckbild) und zeitlich indivi-

duelles (das Musterbild und Geschichtsbild) ist; beide aber,

Ewiges und Zeitliches, sind sich wechselgemäss, gleich um-
fassig (reciprok). Es ist nichts Zeitliches, dessen Bestimmung
im Ewigen nicht gefunden würde, und nichts Ewiges in der

Idee des einen Lebens enthalten, das nicht dargelebt würde.

Denn beide sind Bestimmnisse der Einen ganzen selben Wesen-
heit Gottes.

Dass das Recht individuell dargestellt werde, ist übrigens

selbst nur ein Theil der ganzen unendlichen, allbefassenden

Forderung des Lebens, dass Gottes Wesenheit, dass alles Gute,

darunter auch das Recht, dargelebt werde. Und das genannte

Verhältniss der Bestimmungsgründe der Individuirung gilt

für die Verwirklichung alles Guten, nicht bloss des Rechts.

Mithin aus der Idee allein und lediglich durch sie kann
das individuelle Recht nicht hervorgehen, sie ist nicht der

alleinige Bestimmungsgrund der Individuirung, sondern auch

das Individuelle selbst und der darauf gerichtete bestimmte

Lebenstrieb und (sachlich) die individuell vorgegebene un-

endliche Bestimmtheit der Lebenslage. Nur beide Bestim-

mungsgründe vereint sind die Grundlage der Lebenskunst

überhaupt und der Kunst, das Recht herzustellen insbeson-

dere. Es ist demnach hier ein entgegengesetzter Grundirr-

thum möglich, a) bloss nach der Idee, ohne wesenheitgemässe

künstlerische Hinsicht auf das im Leben an Gebilden, Thätig-

keiten, Kräften organische, individuell Gegebene, indem man
sich einseitig auf das nie Erlöschende, ewig Junge (stets ur-

neue Befugnisse der Idee und des Ideals, wirklich zu werden,

stützt, ß) dass sich das Gute bloss von selbst machen werde,

bloss nach dem, was wirklich ist, oder was im Allgemeinen

für Recht gehalten wird, vom Volke oder von einer Regie-
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rung etc., indem man sich einseitig auf den alles Individuelle er-

zeugenden organischen Lebenstrieb dabei beruft und dabei die

Grundform dieses Grundtriebes aller vernünftigen Wirksam-
keit, die nach ewigem Zweckbegriff und Zweckurbild wirkende
selbstbewusste gottähnliche Freiheit, vergisst. Daher man denn
aus Liebe die Idee herzustellen für Schwärmerei, ja sogar

(wie Hegel und Solgerj für Empfindelei und Hurerei erklärt.

Liebe für Herstellung der Idee ist immer ehrwürdig, aber

es kann sein, dass sie bei unvollendeter Erkenntniss, bei

dämmerhellem Denken unrein ist; dann ist das Unreine ver-

werflich. Ebenso kann man von der anderen Seite in reiner

Liebe für Recht und alles Gute, auch das Bestehende zu er-

halten suchen, weil es ideegemäss ist, oder weil man es für

gut und vollkommen oder für so vollkommen als menschen-
möglich hält; und auch dieses Streben ist immer ehrwürdig,

auch diese reine Liebe ist zu ehren und zu preissen, aber

auch diese Liebe kann unrein sein. Suchen Einige das be-

stehende Recht zu stürzen, zu ändern, um ihres persönlichen

äusseren Vortheils willen, so fehlt es auch anderseits in

unseren Staaten, wo so Viele leiden, glücklicherweise nicht an
Solchen, die darin ihr Genügen haben, denen ihr Recht zu
Theil wird, und welcher Redliche sollte darüber sich nicht

freuen? Es fehlt auch nicht an solchen, die widerrechtlich be-

vorrechtet sind, (die im Ueberflusse leben) — und welcher Weise
wird sie darum beneiden? — Aber diese gerade haben die ent-

gegengesetzte Versuchung, das Bestehende nur oder doch vor-

züglich darum erhalten zu wollen, weil sie in Vorgunst, in

unbefugtem Vortheil sind. Und dann ist ihre Gesinnung
ebenso verwerflich, als die der in unseren Staaten Unglück-
lichen und Benachtheiligten, die dadurch sich zu revolutionären

Wünschen und Plänen verleiten lassen. Letztere beschönigen

sich mit der Liebe der Idee, Erstere mit dem guten alten

HerkommeD, Beide auf gleich einseitige, unbefugte, ungültige

Weise, und Beide verfehlen daher, zum Heil der Menschheit,

des reichen ersehnten Erfolges.

Der gerechtsinnige Mensch aber und der echte Staats-

künstler ist von jeder dieser Einseitigkeiten in Begeisterung

und Streben gleich frei, er verfährt nach dem oben geschil-

derten rechten Verhältnisse der Idee und des Ideals, des Ge-
schichtsbegriffes und Geschichtsbildes, des Musterbegriffes und
Musterbildes; er wendet immer nur die Idee auf das Gegebene
an und bildet als rechter Lebenskünstler mit den vorhandenen
Kräften und Mitteln stets das Bessere und Beste.

Die individuelle Bestimmtheit des Rechts ist a) entweder

an einer ewigen, unänderlichen, zeitstetig bleibenden Be-
dingheit des Lebens, als Individuirung eines ewigen, unänder-
lichen Rechts (Grundrechts, Urrechts), welches einer Rechts-
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person laut ihrer ewigen zeitbleibenden Lebenswesenheit zu-

kommt; b) oder an einer zeitlichwerdendeu, vorübergehenden,

auf einen bestimmten Lebenszweck sich beziehenden Lebens-

bedingtheit, — an einem zeitlichen, zeitlich änderlichen, zeit-

lich vorübergehenden Rechte, das im Fortflusse des Lebens
mit seinem Grunde entsteht, sich bildet und vergeht; c) oder an

einem hinsichts eines bestimmten endlichen Lebenskreises

stetig bleibenden Rechte, z. B. dem Rechte des Leibes i^für den
Leibj während eines Erdlebens eines Einzelmenschen. Was
in einer ganzen Lebensperiode bleibend ist, ist für selbige

nothwendig, unbedingt.

Dass und wie die individuelle Bestimmtheit des Rechts

auf diese Weise hervorgehe, stets und stetig organisch wer-
den soll und könne, ergiebt sich aus folgender Betrachtung.

Die Individualität des Rechts entsteht lediglich durch den
individuellen Willen, die Freiheit, auf der ewigen und göttlich

nothwendigen Grundlage des Einen Lebens. Und zwar sind

die Grundlagen der Bestimmung des individuellen Rechts

einestheils die ewige Bestimmung, der ewige Lebenszweck
Gottes und aller selbstinnigen Wesen in Gott und ihr steter

ewiger Trieb (Urtrieb), ihre ewige Wesenheit individuell dar-

zuleben, (düess lehrt Idee und Urbild); anderntheils der individuell

gegebene Lebensstand in jedem Augenblicke, — hinsichts end-

licher Wesen jedes in sich selbst betrachtet, in freier Wechsel-
bestimmtheit und Bedingtheit durch alle andern Wesen, zuhöchst

indurch Gott und in der Wechselbestimmung beider gegen
einander (diess lehrt Geschichtskenntniss, Geschichtsbegriff und
Geschichtsbild).

Die Bestimmung (Individuirung) selbst erfolgt nun, in-

dem alle Kategorien als individuelle Bestimmgründe (nach

Art und Grossheit, Ganzheit) angewandt werden auf das
zeitlich-eigenleblich Gegebene, und indem nach der ewigen
Wesenheit (dem ewigen Zweckbegriffe) des Rechts gemäss
allen Kategorien das geschichtlich Gegebene in seiner Be-
stimmtheit erkannt, gewürdigt und demgemäss entschieden

wird, was als Recht bestehen und werden soll.

Die Idee und das Ideal des Rechts wird auf das Vor-
handene (Gegebene) angewandt und mittelst des Geschichtsbildes

und des Geschichtsbegriffes des bestehenden Lebens und
Rechts entschieden und bestimmt, was da individuell recht

sei und als individuelles Recht festgesetzt werden soll. Da
die Vernunftwesen sowohl Erkenntniss der Idee als des Indi-

viduellen haben und beide auf einander beziehen können, und
da das Individuelle und das Eigenwesentliche sich entsprechen,

so ist an sich die Individuirung des Rechts immer möglich,

und daher wird sie unfehlbar in aller Welt, in allen Rechts.'

gebieten, durch den Urtrieb der Vernunft, um das Vernunft.
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bedürfniss des Kechts zu erfüllen, erstrebt und erreicht, ins

Leben wirklich hervorgeführt.

Die Form dieser Bestimmung (Individuirung ist die oben
bewiesene Gleichheit oder vielmehr Gleichmässigkeit der Rechts-

herstellung für das ganze Gebiet des Rechts und für alle

Rechtspersonen. Die Idee enthält daher für alle Lebens-

gebiete und Vorkommnisse die hinreichende Gesetzgebung,

die lediglich auf das sinnlich Erkannte und Gegebene braucht

angewandt zu werden. Und zwar sowohl für die artheitlichen

als auch für die bloss ganzheitlichen und theilheitlichen (quan-

titativen i Bestimmnisse des Rechts, hinsichts aller Leistungen,

der persönlichen und der Sachleistungen, wobei das Lebens-

gesetz im Individuellen die Arbeit der Yernunftbestimmnisse

erleichtert: dass die Lebensbedingnisse eine gewisse Breite der

Bestimmbarkeit latitudo, Flucht), haben, innerhalb welcher

das Leben besteht und gedeiht, z. B. für die menschliche leib-

liche Gesundheit in Nahrungsmitteln, Wohnung, Kleidung,

dass es also hierbei auf äusserste Schärfe der Realisirung

nicht ankommt, obschon diese in der Theorie möglich ist.

Die Wissenschaft des Lebens (Physiologie) im Verein mit der

Mathesis giebt da ganz bestimmte Gesetze der Kunst an die

Hand, das individuelle Recht innerhalb der Grenzen dieser

Breite ideegemäss zu bestimmen. Ja, Idee und mathematische

Wissenschaft, angewandt auf das geschichtlich Gegebene zeigen

sogar Gesetze und Mittel, das wirklich für endliche Wesen
Zufällige und Reinwillkürliche unschädlich und das Rechtsleben

davon unabhängig zu machen.

Es ist unglaublich, wie gross diese Breite der Bestimm-
barkeit ist, mit wie Wenigem und mit wie Artverschiedenem

die Gesundheit des geistigen und leiblichen Lebens besteht

(Irländische schönste Mädchen, die von Wasser, Kartoffeln

und allenfalls Branntweincovent ernährt werden und zart-

genährte Prinzessinnen 1

. Schon bei jeder Maschine muss sie

stattfinden (ohne zu gross, — ohne ausgelaufen zu sein). Ohne
dieses Lebensgesetz würde alles endliche Leben erkranken

und sich aufreiben. (Friction, Abreibung.

Auch enthält die Idee Entscheidungsgründe hinsichts des

sogenannten Zufälligen, d. h. dessen, was im Lebensgebiete

endlicher Vernunftwesen ihnen ohne ihr freiwilliges Zuthun Gutes

oder üebeles ertheilt wird und begegnet, z. B. dass wir gerade auf

dieser Erde leben, von diesen Menschen gezeugt, unter diesem

Volke geboren sind etc. Denn an sich hinsichts Gottes ist

nichts zufällig, und um nach der Idee bestimmbar zu sein, ist

lediglich die Gegebenheit und die sinnliche Anerkenntniss

des Gegebenen erforderlich.

Noch müssen wir der Einwendungen wider die Möglich-
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keit und Zülässigkeit des Bestandes des individuellen Rechts

nach der Idee im Folgenden begegnen.

a) Man behauptet, die Bestimmtheit des Individuellen im
Rechte sei wesentlich zufällig und daher willkürlich und
müsse durch einen grundlosen Machtspruch geschehen. Im
Allgemeinen ist die Behauptung grundfalsch, und auch

dafür giebt die Idee das Mittel an, durch Loosung in gleich-

gültigen Dingen den Rechtsbesitz zu bestimmen. Loosung
aber ist dann nicht eine willkürliche Rechtsauskunft, sondern

eine durch die Vernunft selbst gebotene, weil in der Einen
Rechtsforderung selbst enthaltene. Es ist dann die Zutheilung

ein Zufall, der keiner ist für das Recht, weil es vorausgesetz-

termaassen dafür gleichgültig ist, was gerade der Eigenleb-

heit und Zahlheit nach Diesem oder Jenem zu Theil werde,

sondern es ist eine nothwendige Rechtsauskunft, die schlecht-

hin geboten ist, dass einer jeden Rechtsperson, was ihr als

Recht gebührt, zu Theil werde, und zwar in völliger Bestimmt-

heit des Besitzes. Ausserdem gilt die Regel, dann der freien

Wahl der Einzelnen einen so grossen Spielraum als möglich

zu geben, soweit nur immer freie Wahl nach Neigung (wo-

durch etwas pretium affectionis ist und wird) mit dem Orga-

nismus des Rechts einstimmig ist.

b) Man behauptet ferner, es sei ein unendlicher nie aus-

zufüllender Sprung von der Idee des Rechts, vom ideellen

Recht zu der unendlichen Bestimmtheit (Concretion) des indi-

viduellen Lebens. Freilich sind Idee und Individuelles in ihrem

Eigenwesentlichen disparat, durch die Kategorie der unend-

lichen Bestimmtheit geschieden und, um von einer zur anderen

zu gelangen, müsste ein unendlicher Sprung gemacht werden.

Aber so ein Sprung ist gar nicht nöthig gemacht zu werden,

und das Recht ist deshalb, weil Allgemeines und Einzelnes

Gegenselbwesentliches, sich Abschliessendes (disparat) sind,

weder unbestimmbar, noch braucht es deshalb willkürlich be-

stimmt zu werden. Das würde nur dann der Fall sein, wenn
aus der Idee als solcher das Individuelle sollte abgeleitet,

d. i. aus ihr erkannt und geschaffen werden. Das ist aber

weder möglich noch nöthig. Denn das Individuelle geht als

solches aus dem individuellen Lebenstrieb aller Wesen her-

vor, die Erkenntniss desselben wird dem Vernunftwesen in

inneren und äusseren sinnlichen Anschauungen gegeben und
steht ihm allaugenblicklich offen, und die Individuirung selbst

ist ihm freigestellt in den ihm anvertrauten (zu Gebote stehen-

den) inneren und äusseren individuell bestimmten Kräften

nach seiner individuellen Lebenslage. Und nun ist eben jedes

Vernunftwesen ebenhierdurch eigenleblich berufen, mit Frei-

heit, gemäss der Idee und dem Ideale, das Leben mit beson-

dener Kunst weiterzubilden. Und so tritt auch die Idee ge-

Kranse, Philosophie des Rechts. 13



394 Zweite Abtkeilimg.

setzmässig mit ein als ein grandwesentliches, ewiges Moment
der Individuinmg selbst. Es ist ungefähr ebenso, als wenn
man dem Künstler und dem Kunstkenner den Rath geben

wollte, bei Erzeugung und Beurtheilnng des Schönkunstwerkes

die Idee und das Ideal ganz bei Seite zu setzen, — und aufs

Geradewohl blindlings das Genie und gute Geschick walten

zu lassen.

C Auch behauptet man: „Das Ideal ist einmal nicht zu

erreichen, das ist eine Lehre für den Himmel, — für Engel,

nicht für Menschen."— Zum Theil ja! zum Theil nein! Aber
dennoch hat alles bewusste und bewusstlose Streben der Vernunft

und der Menschheit und des Einzelmenschen seinen Grund,

seinen Sinn und seine Bedeutung in jenem Darleben des Ewig-

wesentlichen. Selbst dem Kranken, selbst dem Verkrüppelten ist

Kenntniss des gesunden Normalzustandes wichtig, und wäre es

nur zur Kenntniss und zur Linderung seiner Krankheit. Und
jeder Einzelne schon, geschweige jede Gesellschaft vermag
hierin unbeschreiblich weit mehr als gewöhnlich geahnt oder

voreilig sophistisch 'philodoxischj behauptet wird.

Suchen wir nunmehr auch den Beweis der Form der

Forderung zu führen, dass nämlich das Recht durch den freien

Willen wirklich werde, und dies weiter auszuführen.

Die vollendet endliche Bestimmtheit (Individualität' des

Rechts ist als solche allemal bedingt, und zwar innerlich und
äusserlich (hypothetisch, sub conditione, nicht also vorausgesetzt,

versuchannehmlich; letzteres heisst provisorisch, experimenta-

tiv etc.), sie ist nicht unbedingt (absolut); sie ist ein Wer-
dendes und Gewordenes, und zwar, da das Recht nur Eigen-

schaft freier Wesen oder selbstiuniger Vernunftwesen ist. ein

unter der Form des freien vollendet endlichen (individuellen)

Willens Werdendes und Gewordenes, welcher freie Wille aber

selbst überhaupt und jeder besondere Willensact ein Werden-
des und Gewordenes ist. Welches eben überhaupt zu er-

weisen war.

Nicht dass ein Wesen überhaupt ein Recht hat, ist hypo-

thetisch, sondern dass sein Recht gerade so individuell be-

stimmt ist. Hinsichts untergeordneter Rechtssphären und

Rechtspersonen jedoch kann ein Recht, welches in äusserer

und höherer Beziehung hypothetisch ist, als absolut erscheinen

(und sein), z. B. dass ich hier und so geboren bin. Ueber-

haupt ist die Stufenfolge des Hypothetischen am Recht genau

zu beobachten, im Besondern aber folgende beide Sphären

des Hypothetischen am Rechte, nämlich erstlich das, was nur

von sittlicher Freiheit stammen kann und soll, und zweitens

das, wobei Andere (einer oder mehrere) concurriren müssen,

sei es, dass der Rechtsgrund überhaupt da sei, oder sei es,
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dass er dadurch seine gehörige Bestimmtheit erhalte, z. B.

äusseres Eigenthum, äusserer Berufsvertrag.

Bestimmen wir aber nun diese anerkannte Form des

Werdens und Bestehens des individuellen Rechts genauer
nach den Hauptmomenten.

a) Das Recht beruht, wie bereits bemerkt, nicht auf dem
freien individuellen Willen, noch überhaupt auf dem Willen,

sondern auf seinem äusseren und inneren Grunde. Durch
den Willen kann also nichts recht werden, ausser sofern der

freie Wille selbst ein Sachtheil des Inhalts des Rechts ist

(sofern das Recht Freiwilliges, freiwillige Lebensverhältnisse

betrifft, z. B. Ehe, Besufswahl etcJ oder sofern das Recht
auch die besondere Sphäre der zeitlich freien Bedingheit des

freien Willens selbst ist. (Daher auch Hegel's Definition des

Rechts, „dass ein Dasein überhaupt Dasein des freien Willens

ist", nicht angemessen ist.)

Ein Wille, der sich auf Herstellung des Rechts bezieht

als auf seinen Zweck, ist also selbst nur dann und nur so-

weit ein rechtlicher Wille, als, abgesehen vom Willen, an sich

das Beabsichtigte in seinem Grunde als Recht besteht, — ein

Recht ist, — und er bleibt es auch nur soweit und nur solange,

als der Rechtsgrund und die individuelle Rechtsfähigkeit be-

steht. Also die Rechtlichkeit des einzelnen und gemeinsamen
Willens beruht auf dem Rechte, nicht im Allgemeinen um-
gekehrt, — und zwar nicht nur auf dem ewigen Rechte (dem
idealen, dass so etwas überhaupt recht istj, sondern dem in-

dividuellen, dass es ganz im Besonderen jetzt und hier und
so recht ist. Ein Wille, der angeblich das Recht herstellen

will, aber keinen Rechtsgrund hat, ist nichtig, zu Recht un-

gültig, hat keine Rechtskraft und begründet als solcher keine

Rechtsverbindlichkeit; und wenn er dabei sogar das Recht
verletzt, ist er auf die gezeigte Weise als Unrecht zu ver-

nichten.

b) Betrachten wir nun den rechtlichen Willen, das Recht

herzustellen, genauer nach seinen inneren Momenten.
In Anschauung seines Zweckes bezieht er sich entweder

auf die innere oder auf die äussere Rechtssphäre der wollen-

den Rechtsperson selbst oder einer anderen Rechtsperson, deren

inneres Rechtsleben mittelbar soll hergestellt werden. Auch
hinsichts des Rechts selbst ist er ein doppelter, nämlich theils der

allgemeine und individuelle Wille, dass das Recht überhaupt

und dass jedes individuelle Recht hergestellt werde (rechtliche

Gesinnung und Bereitwilligkeit, jedes individuelle Recht zu

leisten), der Wille, der eben erforderlich ist dazu, dass im
Verein der beiden Momente des Rechtsgrundes das Recht

wirklich werde, welcher Wille im rechten inneren Rechtszweck

erlischt. Theils ist der rechtliche Wille der besondere Wr
ille,

13*



196 Zweite Abtheiluag.

nämlich die zeitlich freie Bedingheit, dass das Recht wirklich
werde, insbesondere hergestellt werde,— dass das Recht um des-

Rechts willen hergestellt werde. Und hinsichts der Seinart
(Modalität) seiner selbst und seines Rechtszweckes ist der
Rechtswille ein zeitlich bleibender, dessen Zweckbegriff ein

bleibendes allgemeines Rechtsverhältniss ist, in Form eines

Gesetzes, für das Individuelle einer bestimmten Art oder
Kategorie), also der Wille ein erkanntes Gesetz zu befolgen;

theils bezieht er sich nur auf eine individuelle, einmalige
Rechtshandlung, (z. B. auf Ehe, Berufswahl, auf rechtlichen

Besitz einer einzigen individuellen Sache.

In Ansehung der wollenden Rechtsperson ist der Wille zur
Herstellung des Rechts theils der rechtliche Wille einer un-
theilbaren Grundperson, Gottes und jedes endlichen untheil-

baren Vernunftwesens, hinsichts Gottes in aller Absicht voll-

wesentlich, hinsichts jedes endlichen Vernunftwesens aber
bedingtwesentlich und theilwesentlich, und dem Mangel, der
Schwäche, der Verderbniss ausgesetzt. Theils ist er in dieser

Ansehung der vereinte rechtliche Wille aller untheilbaren Rechts-

personen, sofern sie auf demselben Rechtsgebiete vereinleben,

also aller gesellschaftlichen (moralischen, mystischen) Per-

sonen. Denn Gottes Einer unbedingter Rechtswille und Gottes

lebenleitende Macht (Vorsehung) verursacht ewig und zeitlich,

dass alle Rechtspersonen sich überhaupt zu gesellschaftlichen

Personen im Wollen des Guten vereinen, und insbesondere,

dass sie auch den gesellschaftlichen Rechtswillen ausbilden.

Aber ihr Vereinleben hängt nicht erstwesentlich vom Willen ab,

sondern der Wille ist nur Form dazu. Ganz unfassig ge-

dacht, stimmt selbst Gottes als Urwesens zeitlicher Rechts-

wille überein mit dem zeitlichen Rechtswillen aller zu sitt-

licher Freiheit und innerer Gerechtigkeit und sittlicher Lebens-
kunst gelangten individuellen endlichen Vermin ftwesen.

Der gesellschaftliche Rechtswille vereinter untheilbarer

Rechtspersonen ist nach allen vorhin erklärten Momenten be-

stimmt, wie der jedes Einzelselbwesens, ja er ist selbst an sicli

der Eine Rechtswille dieser gesellschaftlichen Person als solcher,

er ist eine Theilwesenheit davon, dass sie eine Rechtsperson

sei, — sich als solche constituire und gerire. Es kommt aber

hier wegen der entgegenstehenden Selbwesenheit (Selbständig-

keit) der vereinten Rechtspersonen noch eine wesentliche Ver-
schiedenheit der Uebereinstimmung des Rechtswillens der

unterschiedenen vereinten Rechtspersonen hinzu.

Entweder nämlich geht die Uebereinstimmung ihres Rechts-

willens von selbst aus jedes von ihrem Innern hervor, durch
die vorbestimmte Uebereinstimmung im Guten und Gerechten
(durch prästabilirte Harmonie), und sie treffen nur zu Her-
stellung des Rechts als zu einem von Jedem gewollten guten
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Zwecke zusammen. Oder gegründet in dieser inneren Ueber-

einstimmung wird ihr einzelner, selbständiger Rechtswille wirk-

lich als solcher vereint i vereingebildet), so dass daraus Ein

gemeinsamer, gesellschaftlicher Rechtswille, in ganzer selber

Einheit entsteht und darin auch besteht, wobei sich die ver-

einten Rechtspersonen eben nicht mehr als getrennt be-

stehende Einzelwesen, sondern als Eine Rechtsperson ver-

halten und mit ihrem wechselseitigen Wissen und Willen

einen gesellschaftlichen Willen haben. Für die gesellschaft-

liche Person iSellperson) ist der gesellschaftliche Wille ebenso

ein Inneres als der besondere individuelle Wille für jede ein-

zelne Grundperson ein Inneres ist.

'

Alles das, was für jedes selbständige freie Vernunftwesen
(für jede einzelne Rechtsperson) innere Bedingniss ist, dass

ein bestimmter Rechtswille zustande komme, das muss nun
gesellschaftlich vorgenommen werden. So beim Antrag die

Ueberlegung als gesellschaftliche Ueberlegung, nach der Ver-

handlung die Entschliessung als gesellschaftliche EntSchliessung

(Abschluss, Beschluss) und die freie Annahme des gefassten

gesellschaftlichen Willens von einer jeden der vereinten Rechts-

personen. Es lautet demnach das allgemeine Princip für die

einstimmige, gründliche und ausführliche Abhandlung dieses

Gegenstandes: Was von der sittlichen und rechtlichen Voll-

wesenheit im Sein und Werden — im Bestehen und Umändern
oder Umbestimmen des sittlichguten und gerechten Willens

eines vernünftigen Einzelwesens (z. B. des einzelnen Menschen)
gilt, das gilt auch, nur weiterbestimmt nach der Idee der

sittlich gerechten Vereinwesenheit, von dem gesellschaftlichen

sittlichen und gerechten Willen, vom Vereinwillen, Gesellwillen

des Guten und Gerechten.

Die Vereinigung des gemeinsamen, übereinstimmigen
Willens in Einen gesellschaftlichen Willen heisst Ueberein-
kunft und, im Werden betrachtet, Verhandlung, Unterhand-
lung. Sofern er aber als Einheit zustande gekommen und
als solche wechselseits anerkannt und angeeignet worden ist,

ist sachlich betrachtet ein Vertrag*) nach Gehalt und Form
entstanden. Dadurch wird der Zweck des gesellschaftlichen

Willens als gewollt gesetzt, folglich weiterer Berathung und
Willensbestimmung somit überhoben und entzogen, indem die

Bedingniss der Freiheit hinsichts desselben als wirklich (als

actu vorhanden) gesetzt wird. Dadurch wird mithin also auch
•das individuelle Recht als solches zum Gesetz.

Der Vertrag ist also die allgemeine Form des sittlichen

freien Zusammenwirkens endlicher Vernunftwesen zu allem

*) Vertrag oder Uebereinkunft, Abkommen. Vertrag deutet zu-
gleich auf die Bedingungen des friedlichen, rechtlichen Besitzes hin.
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Guten und daher auch des Rechts. Der Rechtsvei trag ist daher
nur eine bestimmte Art von Vertrag. Es bestehen erstwesentliche

Verträge, z. B. hinsichts der Liebe, über gemeinsame wissen-

schaftliche und Kunstarbeiten etc., wobei allerdings auch
rechtliche Bestimmungen vorkommen, die aber dabei nicht das
Erstwesentliche sind, sondern ein innerlich oder äusserlich Hin-
zukommendes i'accessorisches,. Hieraus ergeben sich nun fol-

gende allgemeine Grundsätze über den Rechtsvertrag.

Das Recht stammt als solches nicht und nie aus dem
Rechtsvertrage als aus seinem Grunde, sondern jeder Rechts-

vertrag stammt aus dem Rechte. Im Vertrag wird das Recht
als Gesetz anerkannt, wird aber nicht dadurch zum Gesetz.

Man kann sich rechtlich nur über das vertragen oder im gesell-

schaftlichen Willen übereinkommen, was und sofern es an sich

im Begriffe und eigenleblich recht und rechtens ist, — was und
sofern es nach seinem Rechtsgrunde gegeben und anerkannt
ist, und dessen Veranlassung eben laut des Rechtsgrundes vom
gesellschaftlichen Rechtswillen ganz oder zum Theil abhängt; er

bestimmt imodificirti und individuirt nur das schon vorhandene
Recht auf rechtliche Weise weiter. Den Vertrag geht lediglich

die Zutheilung und Individuirung des Rechts und des Rechts-

anspruches an, nicht die Begründung noch die Grundlage! des

Rechts selbst; daher auch nach erfülltem Vertrage der Anspruch
noch bleiben kann. Vertrag ist also nur zu Recht gültig, sofern

der gesellschaftlich vereinte Wille in dem Rechtsgrunde seines

Inhalts als möglich mitenthaiten (gegeben) ist. Und nur inso-

fern gilt er auch. Jeder Theil hat das Vertragsmässige zu
leisten ursprünglich, weil er dazu zu Recht überhaupt ver-

bunden ist, nicht weil es vertragsmässig festgesetzt worden ist,

noch weil er es zugesagt (versprochen) hat. Also ist auch
Wechselseitigkeit der Leistung, auch wo sie vertragsweise

festgesetzt worden ist, nicht zur Andauer der Rechtsverbind-

lichkeit der vertragenden icontrahirenden» Partei erforderlich.

Z. B. ein Schenkungsvertrag beruht auf dem allgemeinen
Rechte, schenken zu dürfen, ein Eigenthumsvertrag auf dem
Rechte, Eigenthum zu besitzen.

Wenn mithin der Rechtsgrund, worauf der Vertrag ruht,

umgeändert wird oder wegfällt, so wird auch das Recht, mit-

hin auch der Vertrag umgeändert oder fällt weg, deshalb aber
nicht auch die rechtlichen Folgen, die aus dem Vertrage, so-

lange er noch rechtens bestand, hervorgehen. Der Rechts-

vertrag überhaupt mitbestimmt nur die Individualität des

Rechts, giebt nicht das Recht überhaupt, sondern nur in dieser

Bestimmtheit. Der Rechtsvertrag gilt also überhaupt nur auf
dem durch das ewige Recht und das individuelle Recht ge-

gebenen Gebiete des freien Willens. Ein Rechtsvertrag kann
nur gelten, wenn und sofern er in Inhalt und Form recht-
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massig, d. i. dein Rechtsgrunde gemäss ist. Und wenn er

auch in gesetzlicher Form zu Stande gekommen, so wird er

durch die Rechtswidrigkeit seines ganzen Inhalts ganz und
durch die Rechtswidrigkeit eines Theils des Inhaltes zum Theil

unkräftig, — vernichtet.

Aber der Vertrag gilt hinsichts des Einen, selben,

ganzen Rechts, sofern dasselbe durch vereinten gesellschaft-

lichen freien Willen hergestellt werden soll und kam]. Also
auch hinsichts des Rechts um des Rechts willen , d. i. auch
damit des Rechts zeitlich freie Bedingheit hergestellt werde,

muss zu dem gerechten Willen der Einzelperson auch der

gesellschaftlich vereinte Wille aller auf demselben Gebiete

vereinten Rechtspersonen treten als der Vertrag, das Recht
gemeinsam und gesellig und mithin auch dessen zeitlich freie

ganze Bedingheit herzustellen (allgemeiner Rechtsvertrag>

Aber damit ist nicht gesagt, dass das gesellschaftliche Recht
zumeist und seinem Inhalt nach vom freien Willen abhänge
oder auf Vertrag beruhe. Im Gegentheil, auch dieser Ver-
trag hat nur Gültigkeit, sofern er mit dem Recht überein-
stimmt. Denn Wechselseitigkeit der Leistung ist nur insofern

bei einem Rechtsvertrage zu dessen Gültigkeit erforderlich,

als selbige im Rechtsgrund selbst als Sachtheil vorkommt
und enthalten ist.

Eine innere Wesenheit jedes Vertrages als ein inneres

wesentliches Moment ist die erklärte und angenommene Zu-
sage eines Vernunftwesens, das Bekenntniss, dass sein Einzel-

wille dem gesellschaftlichen Willen gemäss sei und sein

werde, dass dieser gesellschaftliche gerechte Wille auch für

die Zukunft sein besonderer Eiuzelwille sei (sein werde, sein

sollej oder das Versprechen (nach Gehalt und Form), und die
Annahme des angetragenen Versprechens, also auch hinsichts

des Rechtsvertrages. Dadurch entsteht für den anderen die
Befugniss auf die Erfüllung des in diesem Willen Enthaltenen
als auf ein Bleibendes, Gewisses, (als auf Vorausgenommenes
und schon jetzt nach seinem inneren Grunde gesetztes Wirk-
liches) zu rechnen und sein Wollen und Handeln schon jetzt

danach einzurichten und abzumessen, als wodurch eine neue
Rechtsverbundenheit des Versprechens begründet wird. Das
Versprechen beruht also auf der inneren Anerkennung des ge-
sellschaftlichen Willens Seitens des Versprechenden als seines
Eignen V\ illens und ist die Erklärung dieser Einstimmung als

für die Zukunft gültiger Einstimmung.
Aber nicht die ganze Wesenheit des Vertrages besteht

im Versprechen, und Versprechen und gesellschaftlich be-
stimmter vereinter Wille ist mit Versprechen gar nicht gleich-

bedeutig, wie einige Rechtslehrer annehmen. Versprechen ist

nur als Moment eines gemeinsamen Willens gedenklich und
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gültig, d. i. nur als Moment des Vertrages. Aber bei Ver-

einigung des rechtlichen Willens zu einer einzigen indivi-

duellen Rechtshandlung geht die Zusage sogleich in Erfüllung

und dauert also nur bis zur Vollführung des Rechts, bis zur

Erreichung des inneren Rechtszweckes an.

Die Nichtleistung des Versprochenen von einer Partei

befugt im Allgemeinen nicht zu der Nichtleistung von Seiten

der Gegenpartei, die das Versprochene zu leisten hat, so-

weit noch möglich; es sei denn, dass Wechselseitigkeit der

Leistung und der Gegenleistung sachlich verbunden ist. Bei

Erfüllung der Privatverträge und gesellschaftlichen Verträge

sind alle anderen auf demselben Lebensgebiete vereinten indi-

viduellen Vernunftwesen interessirt.

Drittes Theilkapitel.

Vom Wesenwidrigen und Rechtszwang.

Wir haben erkannt, dass und wie das mögliche Recht

ein wirkliches wird und werden soll, nämlich dass es wie das

allgemeine ewigwesentliche Recht ein individuelles i unendlich

bestimmtes, eigentliches wird und werden soll. Sofern

nun das endliche Leben endlicher Wesen dem ewigen Ge-
setze des Lebens gemäss fortschreitet, wie es in der reinen

Idee erkannt wird, stellt es nur Gutes oder Lebenwesentliches

in unendlicher, einziger Individualität in gesetzmässiger Ent-

faltung des Lebens nach seinen Kräften und Organen dar, und
dabei stimmt der Geschichtsbegrirf mit der Idee, das Ge-
schichtsbild mit dem Urbilde überein.

Hier stellt sich aber der wissenschaftlichen Betrachtung

die Erscheinung des im wirklichen Leben Wesenwidrigen ent-

gegen, wonach Das, was in der bestimmten Stufe und Stelle der

Lebensentfaltung im Leben dargestellt, verwirklicht sein sollte,

und was in gewisser Hinsicht ('auf die im Endlichen für sich be-

trachtet vorhandenen Kräfte und Bedingnisse» auch sein könnte.

und was auch im Leben selbst, wo dessen Entfaltung gesetz-

mässig fortschreitet, auch wirklich dargebilder wird, entweder
fehlt oder fehlgebildet erscheint, es aber doch der Eigenwesen-

heit des Gebildes nach entweder gar nicht fehlen sollte (z. B.

angeborene leibliche Mängel, Fehlen bestimmter Sinne) oder

doch in dieser Periode des Lebens, gerade auf dieser Stelle

der Entwicklung, nicht fehlen sollte (aufgehaltene oder ver-

nichtete Entwicklung). Dadurch aber wird dann der ganze

Organismus der lebenden Wesen gestört, wohl auch eine be-

stimmte Lebensentfaltung ganz gehemmt und vernichtet, ehe sie

ihr Wesentliches vollständig dargelebt hat, wie bei Fehl-

bildung, Verkrüppelung, Krankheit, Missverhältniss der Lebens-
thätigkeit, gewaltsamem Tod. Dieses Phänomen des Wesen-
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widrigen oder Uebels, des Untauglichen, Schlechten oder Dar-

niederliegenden, des Niedrigen, erstreckt sich auf das Leben

aller endlichen Wesen in jedem uns offenen Lebensgebiete,

im Kleinsten wie im Grössten, nach allen Kräften und Or-

ganen des Lebens, also auch sogar auf den Willen (Geist,

Gemüth und Willen), der gleichfalls mangelhaft oder fehl-

gebildet (schlecht), das ist böse sein kann, es ist das Unglück
der ganzen Erdentwickelung. Dahin gehören Unwissenheit

und Mangel an Gelegenheit oder Nachdenken und Mangel
an Vorsichtigkeit und Unachtsamkeit (hinsichts des Indivi-

duellen), Irrthum, Gefühllosigkeit oder verderbtes Herz,

mangelnder oder auch unkräftiger und unsittlicher Wille.

Den schlechten Willen nennen wir vorzugsweise böse, unsitt-

lich, und auch das, was daraus hervorgeht, nennen wir wohl

ebenfalls böse oder vorzugsweise schlecht. Der vollendete Wille

setzt Erkenntniss und Neigung und Gefühl des Guten voraus

:

daher umgekehrt Unwissenheit und Irrthum, Gefühllosigkeit und
verderbtes Herz auch Mangel des guten Willens und positiv

schlechten Willen unvermeidlich nach sich ziehen. Da nun
-auch das Recht nur durch die Mitwirkung des freien Willens

endlicher Vernunftwesen im endlichen Gebiete ihres Lebens

wirklich wrerden kann, so wird, wo dieser auf die frei zeit-

lichen Bedingnisse des vernunftgemässen Lebens mangelhaft

oder positiv schlecht, böse ist, das Recht nicht nur nicht ent-

stehen, sondern statt dessen fehlgebildete Bedingheiten oder

Widerrechtliches, d. h. Mangel des Rechts und Widerrechtliches,

seien es nun widerrechtliche Angriffe oder Verletzungen eines

schon bestehenden Rechts, zusammen also Unrecht.

Das Unrecht ist somit nur ein innerer Theil des Bösen

und nur als solcher inner der ganzen Verderbniss des Lebens

endlicher Vernunftwesen zu verstehen und zu begreifen, weil

€s nur als Theil dieses unendlichen Ganzen des Kosen und

des Uebels ins Leben hervorgeht. Daraus folgt auch schon

im Allgemeinen, dass es nur mit der Verbesserung des

ganzen Lebens gänzlich aufhören kann, da es seine Wurzeln

in Unwissenheit und Irrthum, in Gefühllosigkeit und ver-

derbtem Herzen hat, Es entsteht also hier die Frage nach dem
Grund, dem Gebiete und der Vernichtung (realen Verneinung)

des Uebels überhaupt und des durch den schlechten Willen ent-

springenden Bösen insbesondere, wovon das Unrecht nur ein

untergeordneter Theil ist. Darin muss sich dann auch das

gerechte (rechtliche; Verhalten jedes Gerechtsinnigen (inner-

lich gerechten) Wesens gegen das Unrecht ergeben und zu-

gleich die Grundlage der Kunstlehre, wie Unrecht zu ver-

hüten, zu behandeln und aufzuheben sei. Es müssen sich

alsdann die rechtlichen Folgen des Unrechts zeigen. Und so

wird hier die allgemeine wissenschaftliche Grundlage des Rechts-
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zwanges überhaupt und des Strafrechts insbesondere gelegt
werden. Auf diese Fragen soll nun hier, soweit möglich und
für diesen Lehrzweck nöthig, geantwortet werden.

Was ist also zunächst Grund und Gebiet des Wesen-
widrigen?

1. l)as Wesenwidrige, d. h. das Schlechte und Böse und
Unvollkommene, ist nur an endlichen Wesen und nur sofern
sie leben; es ist Eigenschaft endlicher, lebender Wesen. Also
Endlichkeit und stete Aenderung liebende Gestaltung der
Endlichkeit) ist die allgemeine Grundlage und das Gebiet des
Wesenwidrigen. Von ewigen Dingen gilt es nicht und hin-

sichts Gottes als unendlich lebenden Wesens ebensowenig.
Also ist auch du* Uniecht nur im endlichen Gebiete des Lebens
und des Rechtslebens endlicher Wesen zu linden.

2. Da das Wesenwidrige in der Verneinung des Wesent-
lichen im Leben besteht und keine Verneinung ohne Bejahung
ist, so ist das Wesenwidrige nur als am Wesenhaften, Wesen-
gemässen, das Böse nur am Guten zu denken. Rein allein

Böses giebt es nicht, so wenig als irgend eine Verneinung
ohne Bejahung ist. Alles Böse ist also am Guten als

dessen Mangel, sei es nun, dass lediglich Wesentliches fehlt

oder dass das Wesengemässe, das an sich Gute, nicht unter
sich in dem nach dem Gesetze geforderten richtigen Verhält-
nisse steht, z. B. Krankheit, Mord. Die in der Krankheit
im Missverhältniss wirkenden Kräfte sind ebenso dieselben

an sich guten Kräfte, als die so in der Gesundheit wirkenden,
auch die gemissbrauchte Kraft ist an sich wesentlich und
gut. Also ist auch das Unrecht nur am Recht. Wenn das
ganze Recht aufgehoben gedacht würde, so würde in einem
durchaus rechtlosen Lebenszustande auch das Leben selbst

mit seiner zeitlichfreien Bedingheit aufgehoben werden. Mit-

hin ist ein nur Böses freiwollendes, und zwar das Böse als

solches wollendes Wesen nicht gedenklich Satan, Teufeil

Bis zu welcher Grenze aber der Art nach und der Macht
nach endliche freie Wesen in das Böse versinken können, ist

im Allgemeinen nicht anders zu bestimmen als: ohne Ende
weit! — aber dennoch nicht soweit, dass nichts Gutes mehr
übrig bliebe, und dass ihre Umkehr zum Guten (Heimkehr ihres

Willens ins Leben in Gott* nicht erfolgen könnte und indurch
Gott zur rechten Zeit nicht unfehlbar erfolgte Also das Un-
recht des endlichen Lebens ist nur am Rechte des endlichen
Lebens.

3. Was ist nun der nähere Grund des Wesenwidrigen?
Das Eine Leben Gottes ist Ein organisches Ganze, und das
Leben aller endlichen Wesen steht daher unter sich in we-
sentlichem Vereine. Aller endlichen Wesen Leben hat seine

Lebensbedingheit zum Theil ausser sich, unter sich und
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über sich, zum Theil selbst in endlicher Wesen Leben; und
davfon ist die von der Freiheit abhängige Bedingheit (das

Rechti selbst ein Theil.

Nur sofern einem endlichen Wesen alle erforderlichen

Aussenbediügnisse seines wesengemässen Lebens geleistet

werden, vermag es selbst wesengemäss zu leben. Widrigen-

falls wird von aussen in es Mangel und Wesenwidrigkeit ge-

setzt, und innere Verderbniss ist die Folge.

In dem organischen Wechselverkältnisse endlicher leben-

der Wesen sind aber, selbst im gesetzmässigen Entfaltgange

des Lebens, wesentliche innere Beschränkungen und Vermit-

telungen, z. B. dass wir Menschen von uns wechselseits jetzt

nur durch den Leib vermittelt Individuelles wissen können; oder

dass wir die leiblichen Bedingnisse des Lebens nur erhalten

können, wenn uns die Anderen sie überlassen; ferner dass wir

uns geistig nur entwickeln können, um zur Erkenntniss, Liebe

und Wollen des Reinguten zu gelangen, wenn Andere uns

dazu Müsse lassen, oder dass wir einander nicht in Geist und
Herz sehen können. Aber, warum leisten sich nicht alle

endlichen Wesen wechselseits diese Lebensbedingnisse ? Woher
das äussere Unangemessene schon im Leben der Natur (z. B.

Vulcan, Erdrevolution) selbst, und das Unangemessene darin

an die Zukunftszwecke, z. B. epidemische, endemische Krank-

heiten, Unfruchtbarkeit bestimmter Länder, und umgekehrt
das unangemessene Einwirken der Menschen in die Natur? —
Woher die erste Unwissenheit, der erste böse Wille?

In Gottes heiligem Willen als Urwesens, das das Leben
aller endlichen Wesen leitet und regiert, können Grund
und Ursache hiervon nicht sein. Es muss also zunächst einen

inneren Grund in jedem der verbundenen endlichen Wesen
selbst haben, d. h. es müssen die endlichen Wesen an und in

sich selbst der Vollkommenheit ermangeln, — an ihrem blei-

benden Guten muss der Mangel und die Fehlbildung sein.

4. Der nächste innere Grund des Wesenwidrigen als Bösen
zeigt sich in der endlichen Freiheit des Willens, welcher als

solcher nur die eigene endliche Wesenheit des endlichen

Wesens selbst zu entfalten strebt und dabei selbst ein zeitlich.

Werdendes ist, welches mithin unter inneren und äusseren

Bedingnissen der Entwickelung steht. Aber nach einem Grund-
gesetze des Einen göttlichen Lebens, wonach jedes endliche

Wesen sich sowohl selbständig als auch im organischen Vereine

mit anderen endlichen Wesen und zuhöchst mit Gott als Ur-
wesen auszubilden bestimmt ist, muss auch die Freiheit selbst

eben die Freiheit dieses Wesens sein, d. h. auch die Ent-

wickelung der sittlichen Freiheit muss in der Entfaltung des

Lebens dieses endlichen Wesens selbst hervorgehen, also zu-

nächst sein eigenes Lebenswerk (Product seiner Lebenskraft)
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sein, allerdings nicht allein, sondern nächstwesentlich mit.

Daher muss jedes endliche vernünftige Wesen sich zuvörderst
üherwiegend selbst ausbilden und die inneren Bedingungen
des freien Wollens des Guten und zum Theil auch die äusseren
durch eigene Kraft (versteht sich in allgemeiner Mitwirkung
Gottes und des allgemeinen Lebens) selbst zu erwerben suchen.
Also ist die sittliche Freiheit der endlichen Wesen selbst erst

auf einer bestimmten Entwicklungsstufe des Lebens möglich.
Damit aber dieses geschehe, damit diese Selbstentwickelung

erfolge und gedeihe, muss dem sich entfaltenden endlichen
Wesen eine innere und äussere Sphäre für das Gebiet seiner

Freiheit zukommen, worin es die Macht hat, sich nach Willkür
selbst zu bestimmen, seine Kräfte für seine individuellen Zwecke
wirken zu lassen. Und dieses Gebiet der Macht (der äusseren
Freiheit) muss grösser sein als das Gebiet seines bereits ge-

bildeten vernunftgemässen Wollens ; sonst kann die freie Selbst-

entfaltung nicht stattfinden. Sofern es nun noch in seiner in-

neren Selbstbildung begriffen ist und die Wesenheit aller anderen
lebenden Wesen noch nicht in sich aufgenommen hat, und
mit anderen, mit ihm auf demselben Lebensgebiete vereinten
Wesen noch nicht in allseitigem harmonischen Vereine ist,

welches selbst schon ihre und auch seine sittliche Freiheit mit
voraussetzt, und sofern es zur vollen inneren Freiheit noch
nicht gelangt ist, wird es in seiner Lebenssphäre bloss selbstisch,

für seine einzelnen Lebenszwecke, noch nicht aber für seinen
reinen und ganzen Lebenszweck wollen und wirken; es wird
also alles Wesentliche, was damit stimmt, erstreben und ver-

wirklichen, alles andere aber, was nicht stimmt, in Wollen und
That (soweit seine ihm anvertraute Kraft reicht) verneinen. Es
wird nach seinem mangelhaften Wissen nicht gemäss der We-
senheit der Dinge empfinden und sich Zwecke setzen, und statt

seinen Willen nach dem ewigen Gesetze des göttlich rein Guten
zu bestimmen, wird es Lust und Schmerz ohne Einsicht nach
seinem Willen bestimmen, und das sinnliche Gebiet der Lust
und des Schmerzes wird überwiegen. Wie die Lust am Gött-

lichen und Schönen erst mit der intellectual höheren Bildung
eintritt, — so auch der Schmerz am Ungöttlichen und Häss-
lichen. Der selbstische Mensch z. B. wird im Wechselverein
mit anderen Menschen und mit der Natur Alles nur auf sein

sinnlich verständiges Wohlbefinden beziehen.

Bestimmter also kann gesagt werden, dass alles Uebel ein

wesentliches Phänomen oder Symptom des noch einzelnen
und in sich selbst vereinzelten, sich selbst relativ erstreben-

den, sich erst zu organischer Vollendung ausbildenden Selbst-

lebens ist; nicht also ein Phänomen der schon vollendeten
(zum Durchbruch gekommenen ) Freiheit des Wr

illens, sondern
ein Phänomen der werdenden endlichen Freiheit, welche selbst
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n und durch die ganze Lebeuseutfaltung des endlichen

Lesens, im harmonischen Verein mit dem Organismus des

illgemeinen Lebens gesetzmässig zu werden bestimmt ist.

3aher vermag auch der Mensch das Böse nicht als Böses aus

reiem Entschlüsse, weil es böse ist, zu wollen, sondern nur,

veil er es für gut hält oder meint, dass es vom Guten un-

:ertrennlich sei. Daher kann auch insbesondere von endlichen

fVesen das Unrecht nur gewollt werden, sofern sie es für

iecht oder als von einem zu erstrebenden wirklichen oder

rermeinten Guten unzertrennlich halten, sofern ohne selbiges

lieses Gut nicht zu erlangen steht, — indem das Unrecht die

Mittel dazu verschafft oder ohne es diese Mittel nicht erlangt

verden können. Dies giebt sich kund z. B. in den Aus-

lrücken: „es thut mir zwar leid, gegen den Anderen hart sein

:u müssen, aber jeder ist sich selbst der Nächste" — „Gott

lorgt für Alle, ich für mich", — oder „es thut mir zwar leid,

lart sein zu müssen, aber das riecht muss geschehen, auch

venn er verdürbe", fiat justitia et pereat mundus; — hier

vird das äussere gesellschaftliche Recht mit dem ganzen Recht

verwechselt; oder indem man den Grund des Unrechtes un-

Tommer Weise Gott zuschiebt, wenn man sagt: „Es ist zwar
lart, dass in unseren Staaten Millionen Menschen nicht gut

erzogen werden, der nöthigsten Lebensbedürfnisse entbehren,

lass Menschen Leibeigene sind, als Sachen verkauft werden

»tc — allein das ist göttliche Fügung . .
." Man vergisst dabei,

lass Gott der endlichen Menschen Freiheit schont und sie

sich einander in die Gewalt giebt nicht um des Bösen willen,

las sie in Missbrauch ihrer noch unreifen Freiheit verüben

sonnen und werden, damit also das Böse das Recht sei, son-

lern damit sie selbst in gottähnlicher Freiheit den vollendeten

Rechtszustand stiften. So vergessen die Menschen, was Gott

gerade von ihnen verlangt und wozu ihnen auch Gott die

3wigen Kräfte verliehen.

Der Mensch, der zu sittlicher Freiheit noch nicht gelangt

ist, hält eben ein Schlechtes für ein Gutes oder ein untergeord-

netes Gutes für ein unbedingtes, besonders so lange er bloss

lern Lusttriebe folgt, ein Vermeidliches, .aber bisher Unver-

iniedenes für ein an sich Unvermeidliches etc. Und da auch

las selbstische Leben aller endlichen Wesen im Vereine steht,

30 wird das durch die innere Fehlbildung des Einzelnen er-

zeugte Böse ein ansteckendes Mittel der Verderbniss in seinem

ganzen Lebenskreise, weil und sofern der Bösgesinnte Anderen
Böses anthut, also auch ihre fehlerhafte Selbstheit wider sich

aufregt und erbittert, und weil er das Böse anderen ebenso

Verderbten als wirklich, mithin als möglich und dadurch

Mittel und Wege zeigt und auch oft an die Hand giebt, das

ähnliche Böse aus ähnlicher böser Lust zu wollen und zu
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thun. Und so wird das Uebel, das Schlechte und das Böse,
im Lebensgebiete vereinter endlicher Vernunftwesen mit tau-
send Wurzeln mehr ausgebildet — vertausendfacht.

An sich also ist, wie wir sahen, das Eine ganze Recht
wirklich, und mit Gottes Augen angesehen würde es uns auch
also erscheinen. Im endlichen Gebiete giebt es allerdings
Unrecht, allein es ist göttliches Recht, dass das Unrecht ge-
schehen könne, weil dieses nach dem göttlichen Gesetze der
freien Rechtsentfaltung nicht anders möglich ist. Gerade des-
halb aber soll und wird der freie Mensch in innerer Gerech-
tigkeit, selbst auf gerechte Weise bestrebt sein, das Unrecht
zu verhüten und aus dem Leben zu entfernen.

5. Der innere Grund des Wesenwidrigen in den endlichen
weltbeschränkten Vernunftwesen hat sein Gebiet

a) theils im Erkennen. So entsteht dasselbe aus Mangel
an Einsicht (aus Unwissenheit und Irrthum in ewige Wahrheit,
hinsichts des Individuellen und hinsichts beider zugleich. Da
zeigt es sich auch aus Mangel an Achtsamkeit und Vorsich-
tigkeit, aus Mangel an Nachdenken, aus Kraftlosigkeit oder
Mangel der äusseren Bedingnisse, der intellectualeu Bildung,
Mangel an Unterricht und in falschem Unterricht;

b) theils im Empfinden oder Fühlen. Hier zeigt sich Ge-
fühllosigkeit und verderbtes Herz (Schwäche des Gefühls, irriges

Gefühl, Krankheit, des Gefühls), es entsteht das Böse aus
einer Gemüthsschwäche und aus äusseren Gründen; denn die
höheren, edleren Gefühle setzen intellectuale Bildung voraus.
WT

enn hier von verderbtem Herzen die Rede ist, so soll dies

nicht heissen, dass ein endliches Vernunftwesen am Bösen
als solchem Gefallen habe, es als solches, weil es böse ist,

begehre, wolle und übe und ausüben lasse und dazu mitwirken
könne. Das Leben kann nicht warten (nicht angehalten werden),
bis das Wollen vollendet ist, sondern das Wollen kann selbst

erst mit der Vollendung des Lebens vollendet werden;
c) theils im Wollen. Dahin gehören Mangel an Wollen

Schwäche des Willens) und böser Wille i Krankheit des Willens).

Der vollendete WT
ille setzt Erkenntniss und Neigung und Gefühl

des Guten voraus; daher umgekehrt Unwissenheit und Irr-

thum, sowie Gefühllosigkeit und verderbtes Gefühl nothwendig
auch Unvollkommenheit des Willens, Willensmangel und
schlechten Willen nach sich ziehen. Hierzu treten noch Macht
der Gewohnheit und Uebung im Guten und Bösen.

6. Gott selbst mithin als Urwesen verursacht oder be-
absichtigt kein Uebel und kein Böses, er befördert es auch
nicht und hat nichts bejahiges damit gemeinsam bejaht es

individuell auf keine Weisel Er versucht auch nicht zum
Bösen, d. h. er ist nicht eine individuelle beabsichtigende Ur-
sache, dass irgend einem endlichen Wesen Reiz und Gelegen-
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heit zum Bösen werde, sondern nach dem ewigen, nothwen-

digen Lebensgesetze tritt auch das Uebel und das Böse als

ein Phänomen des werdenden Lebens hervor, sofern es im
endlichen Gebiete noch nicht organisch vollendet wird. Aber
Gott lässt es geschehen, so wahr die Freiheit endlicher Wesen
ein göttliche Wesenheit ist und sich selbst in der Entfaltung

des endlichen Lebens bilden soll, — damit die freien Ver-

nunftwesen mit Gottes Hülfe in sich selbst befreit, selbst zu

Gott kommen, sich selbst zur Wahrheit der Erkenntniss, zur

Seligkeit des Gefühles und zum sittlichen Wollen — zum
Guten wenden und auch in der Weltbeschränkung sich darin

in gottvereinter Selbstkraft (in gottinniger Freiheit) behaupten.

Gott überlässt also die endlichen Wesen der noch vernunftlosen

Gewalt endlicher Wesen nicht um des Uebels willen, sondern

das Uebel erfolgt nur mit, als ein negatives, die gesetzmässige

Bildung des Guten begleitendes Lebenssymptom, weil das

Leben der endlichen Wesen ein organisch werdendes ist, —
und um der werdenden Freiheit selbst willen, damit die

endlichen Wesen in eigener Kraft auch ihre sittliche Freiheit

entfalten und dann in der selbsterrungenen sittlichen Freiheit

ihr ganzes Leben in sich und mit dem Gesammtleben orga-

nisch und harmonisch vollenden.

Um der Freiheit der endlichen Wesen selbst willen wer-

den sie einander theilweis ,und bis zu bestimmten von Gott

gesetzten Grenzen) preisgegeben zu Gutem und Bösem
(Uebel), zu Recht und Unrecht, zu Liebe und Unliebe, zu

Glimpf und Unglimpf (zu Ehre und Schimpf), zu Erfreuung

und Betrübniss (Kränkung), zu Hülfe und Schädigung, zu

Achtung und Verachtung. Und zwar sowohl um Derer Frei-

heit willen, die das Böse thun, als auch um Derer Freiheit

willen, die sich in der Weltbeschränkung durch reinen Kampf
wider das Böse zu reiner Gottähnlichkeit und Gottvereinleb-

fähigkeit läutern sollen.

Es kann in keiner Hinsicht gesagt werden, dass Gott

das Böse geschehen lasse oder dulde, weil und damit dadurch

Gutes erwirkt werde, sondern vielmehr, weil es eben wesent-

liches Phänomen der werdenden Freiheit ist. Dabei ist auch

zu beachten, dass das Böse inner der Weltbeschränkung ein

unerlässliches verneiniges Bedingniss ist, dass das Ehrwür-
digste im Leben endlicher Wesen zur Erscheinung komme,
d. i. die erhabene Begebenheit, dass die Reinguten wider den

Weltlauf, wider die sinnlichen Triebe, wider die Antriebe von

Lust und Schmerz, rein das erkannte Gute wollen und mit

ihrer äussersten Kraft ins WT

erk zu setzen ringen und auf

solche Weise ihre selbwesentliche Gottähnlichkeit bejahen,

indem sie zugleich das Böse und Schlechte und das Uebel im
Willen und mit der That verneinen. Es kann aber den-
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noch nicht gesagt werden, dass Gott darum jenes Gesetz und
durch es die Weltbeschränkung gewollt und in freier Ursäch-
lichkeit, in freiem zeitlichen Wollen gestiftet habe, damit
dieses geschehe; — sondern dies Alles erfolgt ewig und für

alle Zeit gültig in Gott durch Gott nach ewiger Verur-

sachung vor und über zeitlicher Verursachung.

7. Nur das Wesengemässe des Lebens — das Gute hat

die unbedingte Befugniss zu entstehen, zu werden und zu

bestehen.*) Die Idee allein und das Ideal hat unbedingten,

selbwesentlichen, unmittelbaren Anspruch verwirklicht zu wer-

den, aber es ist immer dazu nur bedingte Möglichkeit vor-

handen, theils wegen der Endlichkeit des Lebens, theils wegen
der Weltbeschränkung endlicher Wr

esen (endlicher Naturen),

nicht aber der Anspruch der Idee ist ewigwesentlich, ewigjung,

urneu. Das Wesenwidrige und insonderheit das von der

Freiheit abhängige Wesenwidrige, das Böse, — wovon auch

das Unrecht ein Theil, — hat niemals und nirgends eine

zeitliche Befugniss zu entstehen, sich auszubilden und zu be-

stehen, sondern es lebt bloss hervor aus dem ewigen finsteren

Grunde der öden (einsamen, isolirten, strengen, kaltem Selbst-

heit (Selbstsucht, Egoismus), und es wird ebensowenig da-

durch, dass es ist, dargelebt, sondern es wird nur dargelebt

als unvermiedenes Symptom der Darlebung des Guten.

Dieser Satz ist wahr und als wahr erwiesen, gesetzt selbst,

wir vermöchten den Ursprung des Bösen gar nicht zu erklären.

Daher ist der Einwand nichtig: „Schont das Böse, schirmt

das Unrecht, — denn wer weiss, welche weise Absicht Gott

hat, dass Gott es duldet." Es hat als das Wesenwidrige

keine Befugniss zu bestehen, sondern es ist im Gegentheil in

der Einen Aufgabe des Lebens die grundwesentliche Forderung

enthalten, es zu verhüten, es aus dem Leben zu entfernen,

das Mangelnde zu erfüllen, das Fehlerhafte zu berichtigen, das-

Missgebildete ins Richtige und Schöne umzubilden, jede Krank-

heit zu heilen, die Verkrüppelung aufzuheben, jeden voreiligen

Tod zu verhüten. Jede genauere Betrachtung lehrt die aus der

Weltbeschränkung sich ergebenden näheren Bestimmungen und

Beschränkungen dieses heiligen Lebensgeschäftes, z. B. dass

lebenwesentlich gewordene Krankheit, Verkrüppelung etc.

*) Dass das Recht geschehe, hängt nicht seinem Grunde nach vom
freien Willen ab, sondern es kann nur nicht ohne freien Willen erlangt

werden. Darin beruht die Nothwendigkeit der Rechtsforderung. Die

rechtmässige Notwendigkeit der Rechtsleistung ist deren Rechtszwang,

welcher ganz allgemein für das ganze Recht gegen (wider) jede Nicht-

bejahung und Verneinung des Rechts gilt. Die reine Rechtsnothwendig-

keit findet statt, ohne noch an Unrecht zu denken. Als Zwang äussert

sie sich dem Unrecht (den unkindlich Unmündigen) gegenüber; als reine

Zunöthigung aber, die kein Widerstreben findet, und gar nicht als Zwang
empfunden wird, äussert sie sich gegen kindlich Unmündige.
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während dieses Lebens ertragen werden müssen. Ebenso im
Volksleben. Daher ist das Wesenwidrige so zu entfernen, dass

dadurch nicht das Leben selbst noch tiefer zerrüttet, nicht

Höherwesentliches, was wirklich ist, zerstört werde. Man
denke an jene sinnvolle Parabel vom „Unkraut unter dem
Weizen", die bis zur Ernte zusammenwachsen; — das Unkraut
wird nicht um seiner selbst willen geduldet, sondern um den
Weizen nicht zu zertreten, das Unkraut freilich wähnt, der
WT

eizen werde lediglich um seinetwillen geschont. Fauliges

ist wie Dünger, es dient als Wecker und Schirm des Lebens,

es wird in der göttlichen Weltregierung entfernt, wo es dem
Leben schadet, aber benutzt, wo es das Leben weckt und
behütet.

Also hat auch insbesondere das Unrecht durch sein Da-
sein nicht die Befugniss, zu bestehen, weder in seiner Wesen-
heit, noch in seinen Folgen, sondern im Gegentheil, die freien

Wesen haben die Befugniss, das Unrecht in seinen Quellen

zu verhüten und sein Dasein und seine Folgen aufzuheben,

zuhöchst Gott, aber auch jedes endliche freie Wesen in sei-

nem Rechtsgebiete, und jede Gesellschaft freier Vernunft-

wesen in ihrem vereinten Rechtsgebiete.

Man muss Vorsicht üben mit den Worten: „das ist Recht"
und „das gilt für Recht", d. h. es ist hier und jetzt gesetz-

mässig, also der äusseren Form nach recht. Dadurch dass

das Unrecht geschieht (actu) und besteht (actu et potentia

actuali, ut temporaliter possibile) wird nichts Recht; denn das
Recht-gemäss-sein ist eine ewige, nicht eine zeitliche (durch

das Zeitliche, bloss mit zeitlicher Daseinheit gesetzte) Wesen-
heit, sondern ein geschehendes und bestehendes Unrecht ist

eben ein wirkliches Unrecht.

Also ist auch das Recht wider das Unrecht, d. h. das

Ganze der freien zeitlichen Bedingnisse der realen Verneinung
des Unrechts ein wesentlicher Theil des Rechts um des

Rechts willen, sowohl für die einzelnen Vernunftwesen, als für

ihren gesellschaftlichen Verein, und zwar für Gott und Menschen.

Es ist daher Lehrsatz : Die in jedem Unrecht enthaltene Lebens-
verneinung (praktische Verneinung eines Guten) des Rechts

muss selbst wiederum lebensverneint (aufgehoben, vernichtet,

aus dem Leben entfernt) werden auf gottwesenheit- und rechts-

gemässe Weise.

8) In der Erkenntniss Gottes als Urwesens, als Regierers

des Lebens, sofern das Leben ein Werk der endlichen selbst-

innigen WT
esen ist, wird gefunden,

a) dass Gott seinen unendlichen Lebenszweck unabhängig
von allem Wr

esenwidrigen im Leben aller endlichen Vernunft-

wesen erreicht, — auch an jedem dieser Wesen in der un-

endlichen Einen Zeit erreicht, dass mithin alles Wesenwidrige
Krause ,Philosophie des Rechts. 14
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uud alles Böse auch für jedes einzelne freie endliche Vernunft-

wesen nur vorübergehend und nur absichtlich und ausnehm-
lich (als Abnormität, als Anomalie.! ist, wie z. B. in der leib-

lichen Natur die Krankheit, die Krüppelhaftigkeit, die Seh-

beraubtheit; dass also Gott das Wesenwidrige verneint und
statt dessen das Wesengeinässe verwirklicht, dass also auch

Gott der Erlöser, Retter von allem Uebel ist, der Befreier

auch vom Unsittlich -Bösen und vom Unrecht nach seiner

Einen ewigen Ordnung des Heils, der alle freien der reinen

Güte theilhaftigen Vernunftwesen zur Erreichung ihrer Lebens-
bestimmung führt — in Gottähnlichkeit, und zwar hinsichtlich

des Schauens, d. i. in Wahrheit, hinsichts der Form, d. i. in

Schönheit, hinsichts des Gefühls, d. i. in Seligkeit oder in

Gottseligkeit: Gott leitet also alle in seine Wahrheit, seine

Schönheit, seine Seligkeit, seine Güte, sein seliges Leben.

bi Dass auch die zur Erkenntniss, zur Liebe und zum
Wollen des Reinguten gelangten Menschen an dem ewigen
Werke der göttlichen Erlösung und Rettung vom Schlechten

und Bösen mit Gott im Bunde mitwirken, dass sie rein durch

das Gute das Böse, rein durch das Recht das Unrecht ver-

hüten und entfernen und den Kampf wider das Uebel und wider

das Böse gottähnlich mit Gott kämpfen mit der Waffe der

Gerechtigkeit. Das Böse hat glücklicherweise nicht nur zu

Feinden die Reinguten , sondern theilweise sogar die Schlecht-

gesinnten, theils weil die selbstischen Forderungen miteinan-

der nicht bestehen (denn nur alles Gute stimmt mit allem Guten),

theils weil der Eine dieses, der Andere jenes Böse als solches

erkennt, will und thut, — von anderer Art, oft auch dasselbe

(denn er hat seine eigene Beschönigung zur Hand, „duo si

faciunt idem, non est idem").

c) Aber aus dem Vorigen folgt zugleich, dass die noch
selbst vermöge der Weltbeschränkung im Bösen und Schlech-

ten befangenen endlichen Vernunftwesen dem Bösen und
Schlechten nicht auf reingute, sondern theilweise selbst auf

schlechte und auf unangemessene, mithin insofern erfolglose

Weise begegnen und sich Bösem mit Bösem widersetzen, durch

Böses zu Bösem befugt halten, z. B. durch Gewaltthat zu

Gewaltthat, durch Lüge zu Lüge etc. Daher auch dass sie

das Unrecht nicht zu verhüten und zu entfernen streben durch

Recht, sondern es zu vernichten trachten durch Unrecht,

z. B. durch menschheitwidrige grausame Strafen, indem sie

dem Schwachen sein Unrecht vergelten mit dreifachem Unrecht.

(Jedes Wesen fordert, in Gott seiend und lebend, nicht

vergebens sein Recht, und der Gerechte stimmt mit Gott

selbst ein, — seine endliche Gerechtigkeit ist ein innerer

endlicher Theil der Einen Gerechtigkeit Gottes.)

Dies aber ist selbst ein Phänomen des noch durch Böses
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befleckten Lebens, das Böse mit Bösem zu vergelten, das Böse
durch Böses zu vertreiben. Also auch dieses Phänomen soll

in Reingüte und in reiner Gerechtigheit gesetzmässig aus dem
Leben entfernt werden. Dies führt uns nunmehr zu der

näheren Bestimmung, wie das Wesenwidrige im Leben mit

Fug verneint wird.

9) Da also nur das Gute die Befugniss hat dargelebt

zu werden und auf dem Gebiete des Rechts nur das Gerechte,

und da in der Weltbeschränkung auch das Böse ist, so gründet
sich darauf die Forderung für das Darleben alles Wesengemäs-
sen, dass die Güter des Lebens von allem im Weltlauf sich

ergebenden Uebel (Unglück), insbesondere aber von der noch
unfreien, ungöttlichen Willkür unabhängig zu machen sind.

Dies geschieht auf folgende Weise, in folgenden Acten und
Abstufungen ijn einem Stufengange einzelner wider das Böse
gerichteter Acte oder Thathandlungen):

Erstens, die unfreie, ungöttliche Willkür ist selbst aufzu-

heben, indem der freie gottähnliche Wille des Guten selbst

gebildet und an deren Stelle gesetzt wird. Die innere Quelle

des Uebels als des Bösen ist selbst zu verstopfen und ver-

siegen zu machen. Der ungerechte Wille selbst ist zu ver-

nichten, indem die inneren Gründe desselben durch Wahr-
heit, starkes und gutes Herz und durch starken und guten
Willen entfernt und dagegen die inneren Bedingnisse des ge-

rechten Willens hergestellt werden.

Zweitens, da, wo die Willkür in der Weltbeschränkung
wirklich ist, muss man sie in ihrer inneren und äusseren

Wirksamkeit hemmen, den Verlauf des Uebels und des Bösen
durch alle guten Mittel aufhalten und die inneren und äusseren

Folgen derselben verhüten und das dadurch gestiftete innere

und äussere Uebel entfernen, den Schaden verhüten und zu
vergüten, — zu entschädigen suchen. Durch alle guten und
gerechten Mittel sind der Lauf und Erfolg des ungerechten
Willens selbst und der in die Wirklichkeit tretenden That zu
hemmen und der gestiftete Rechtsschaden aufzuheben, zu ver-

güten.

Drittens, das lebenwesentliche Gute ist unabhängig von den
in der Weltbeschränkung befindlichen endlichen Vernunftwesen
auch in ihrem Lebensgebiete und für sie durch gute Mittel

herzustellen und zu erwirken und zu behaupten, auch für die

im WT

esenwidrigen stehenden Wesen selbst. Insonderheit ist

das Gerechte auch in dem Lebenskreise der Wesen, die in der

WT
eltbeschränkung, im Uebel, Bösen und Unrecht sind, zu er-

streben und zu erwirken, und daher sind auch ihnen alle ihre

Rechtsforderungen zu leisten, die ihnen gebühren, sie mögen
sie ansprechen oder aus Mangel an Einsicht oder Kraft nicht

.ansprechen.

14*
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10. Es bedarf nunmehr noch einer genaueren Erwägung-
der befugten Mittel wider das Uebel und das Böse überhaupt
und das Unrecht insbesondere. Das Hauptmittel wider alles

Schlechte, Böse, auch wider das Unrecht ist, die inneren Be-
dingnisse der Erlösung herzustellen durch Erziehung und
Bildung, welche zugleich Belehrung, Bildung des Herzens und
Willens und Uebung im Guten unter Aufsicht umfasst. Denn
auch die dem Bösen dienende, insofern schreckliche, aber an
sich gleichgültige (indifferente) Macht der Gewohnheit muss
gebrochen werden durch Ruhe, die sich das endliche Vernunft-
wesen selbst auflegt (Sistirung der Ausübung), wo es angeht,

und durch Uebung im entgegengesetzten Guten, — um diese

neutrale Hülfsmacht dem Guten zu gewinnen (zuzuwenden).

Dies ist das Hauptmittel, weil es den nächsten und entschei-

denden Quell des Uebels verschliesst oder besser, weil es den
Lebensquell selbst reinigt und zu ungehindertem Entströmen
(Ergiessen, Fliesseni eröffnet, und das endliche Vernunftwesen
in seine göttliche Macht und Kraft für das Gute herstellt, so

dass dann auch die ganze Weltbeschränkung nicht so hin-

reissend wirke, nicht so verführerisch iversucherisch) für es sei.

Und es ist offenbar, dass nur Erziehung und Bildung
die innerste Wurzel des Bösen im Geist, Gemüth und Wollen
ausrottet und, was die Hauptsache ist, zugleich die innerste

Wurzel des Guten, die innersten Bedingnisse, Mittel und Kräfte

desselben herstellt. Deshalb ist das hierzu dienende nächstwe-
sentliche Mittel, die äusseren Bedingnisse der inneren Schlechtig-

keit zu entfernen, d. h. theils den Mangel der von aussen her-

zustellenden Bedingnisse zu stillen (z. B. Erziehung, Arbeitsge-

legenheit zu verschaffen^, theils die bejahigen Mittel und Reize
zum Bösen und zur Angewöhnung und Uebung im selbigen

ihm zu entziehen, sie aufzuheben und abzuschneiden (durch Ent-
fernung bösen Beispiels oder äusserer Güter, die und sofern sie

zum Bösen gemissbraucht werden). Es versteht sich, nur so-

weit dies übereinstimmig mit dem Organismus des Rechts
geschehen darf.

Dann erst folgt der ewigen Ordnung nach, den bösen

Willen in seiner Vollziehung, in seiner That mit guter ge-

rechter Gewalt hinzuhalten, zu hemmen, die Böses erweckende
Kraft durch Gegenkraft, die im Guten sich hält, zu verneinen,

zu hemmen und sie, so lange sie als solche besteht, in unüber-

steigliche Grenzen der Wirksamkeit zu bannen, einzuschliessen,

also seine Thätigkeit anderswohin zu lenken (auf Erkenntniss,

Gefühl, Wollen), ihn anderwärts im Guten zu beschäftigen,

ihn unvermerkt oder vermerkt umzugewöhnen, ihn die guten

Zwecke, die er durch Böses (durch böse Mittel) zu erreichen

gedenkt, durch Gutes erreichen zu lassen, — und ihm das

leichter, so leicht als möglich zu machen, ihm die rechtlichen,
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ihm beschwerlichen Folgen seiner Ungerechtigkeit als unver-

meidlich darzulegen und recht lebhaft im Geist und Gemüth
gegenwärtig zu machen, besonders die Folgen, welche er

fürchtet, ob sie wohl für ihn selbst Rechtswohlthat sind, z. B.

Verlust der äusseren Freiheit, unwiderstehliche Gewalt und
Aufsicht (Gefängniss), die ihn an der Ausübung des Bösen
hindern wird.

Weiter gilt es auch, das in Unfreiheit, in frecher Willkür
befangene endliche Vernunftwesen durch äussere mit Sittlich-

keit und Recht vereinbare Mittel zu mittelbarer (mittelbarer,

weil es dann nicht aus dem rechten Urgründe geschieht) Auf-

hebung des bösen Willens oder auch nur der bösen That zu
vermögen, es auf Umwegen zur blossen äusseren Sittlichkeit

und Rechtlichkeit (zur blossen Legalität) und Gewohnheit der

Enthaltung vom sachlich Bösen und zu Ausübung des sachlich

Guten zu führen. Diese Umwege dürfen aber nichts Unsitt-

liches enthalten und der freien Entwickelung zur Sittlichkeit

nicht hinderlich sein. Hierzu sind alle guten Wesen völlig

befugt, denn das Gute hat unbedingten Anspruch wirklich zu
sein, als solches und durch das Gute; das Schlechte und Böse,

überhaupt das Wesenwidrige hat dagegen unbedingt gar
keinen Anspruch dazusein, dazuwerden oder dazubleiben (zu

entstehen, sich auszubilden und zu bestehen), sondern begrün-
det vielmehr dieBefugniss und den unbedingten, nie erlöschen-

den Anspruch, dass es durch das Gute verneint werde.

Und obschon die zuerst genannten Mittel an sich nach
der ewigen Ordnung die Grundmittel sind, so muss doch im
Leben die Rettung und Heilung damit anfangen, dass das Böse
zunächst und der Zeit nach zuerst als äusseres Gewächs und
Frucht (als äussere Erscheinung, als Phänomenon) auf jeden

Fall ausgerottet werde; erst dann kann es innerlich aus-

gerottet (entwurzelt) werden (als malum noumenon); es kann
also nicht gewartet werden, bis jene innere Umbildung ein-

getreten ist.

Anmerkung. Die Präventionstheorie, durch Androhung
physischer und psychischer Uebel, die an sich mit dem un-

gerechten Willen nicht in wesentlicher Verbindung stehen, ist

nicht bloss im Princip rechtswidrig, sondern auch unausführ-

bar; denn Leidenschaft (Zorn, Hass, Groll) kennt kein Maass,

rechnet nicht und vereitelt jede Berechnung, die Perspective

des Geistschauens und des Gefühls vereitelt eben die Rechnung,
da jedes künftige Uebel nicht so schrecklich vorgeschaut und
vorgefühlt wird, als es hernach in der Wirklichkeit auffällt

(ausgenommen hysterische Empfindler).

10. Aber diese Befugniss, die Erscheinung des Guten zu
sichern und von dem durch Unglück in der WT

eltbeschränkung
sich ergebenden Uebel aller Art, insonderheit von der
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frechen Willkür unabhängig zu machen, ist von der sittlichen

Bedingniss unzertrennlich, dass dieses selbst nur in rein guter

Gesinnung und nur durch Mittel geschehe, die an sich selbst

reingut sind. Denn das Gute hat unbedingte Befugniss dar-

gelebt zu werden, das Böse aber gar keine, also auch nicht

die, ein anderes Böses aufzuheben. Dass dies zuweilen ge-

schieht, erfolgt von selbst aus dem ewigen Lebensgesetze, darf

aber und braucht nicht beabsichtigt zu werden. Aber das

geringere Uebel? Ja! das Uebel. aber nicht das Schlechte, das

Böse; denn dieses ist Alles gleich schlecht, es ist Artverschie-

denheit, nicht Grössenverschiedenheit. Also nur Gutes durch

Gutes, und auf dem Gebiete des Rechts nur Recht durch Recht.

Bösem ist nur entgegenzusetzen Gutes und ihm entgegen-

zuwirken nur durch Gutes. Daher ist auch dem Unrecht nur

entgegenzusetzen das Recht und ihm nur entgegenzuwirken

durch das Recht. Unrecht befugt zu Recht, nicht zu Unrecht.

Alles, womit dem Bösen entgegengewirkt wird, jedes Mittel

dazu, muss mit dem Organismus des Guten übereinstimmen;

daher muss auch Alles, womit dem Unrecht entgegengewirkt

wird, zunächst mit dem ganzen Organismus des Einen Rechts und
zugleich mit dem ganzen Organismus alles Guten übereinstimmen.

Daher ist der Satz irrig, Alles was ein Mittel ist, irgend

ein Böses zu verhindern, ist selbst gut und geschieht befugt»

Er ist nur wahr, als dabei (nicht dadurch Wesengemässes
bejaht wird, z. B. durch Unglück und Bosheit die starke

tugendliche Gesinnung. Noch auch ist alles, was ein Mittel

ist, irgend ein Unrecht zu verhindern, selbst ein Recht und
geschieht mit Rechtsbefugniss. Es kann z. B. wohl sein,

dass durch rechtswidrige Strafen ein Unrecht verhindert wird;

da aber die Strafen ausgeübt werden müssen, so geschieht

dann «daran ein positives Unrecht. Es muss vielmehr erst ge-

zeigt werden, nicht bloss dass das Mittel an sich innerhalb

der Sphäre des Rechts, die rechtliche Befugniss mitenthalten

ist und sich inner dieser Grenze hält, dass es an sich recht-

lich ist, sondern auch, dass es mit dem ganzen Organismus
des Rechts und des Guten harmonisch ist.

Hieraus ergiebt sich nun nach seiner ganzen Grundlage
und nach seinem ganzen Umfange das Recht um des Ver-

neinungsrechts des Unrechts willen und hierdurch ist ein be-

sonderes Recht wider alles Wesenwidrige überhaupt und alles

Unrecht insbesondere begründet. Denn die Verneinung, die

Verhütung und Entfernung des Wresenwidrigen überhaupt und
des Unrechts insbesondere steht zum Theil unter freier zeit-

licher Bedingheit, es findet also ein bestimmtes Gebiet des

Rechts statt, die zeitlich freien Bedingnisse der Verneinung
des Wesenwidrigen überhaupt und des Unrechts insbesondere

einzeln und in Gesellschaft herzustellen.
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Alles was dem Unrechte zuwider ist les irgendhinsichts

verneint), ist selbst ein Recht, vorausgesetzt, dass es an sich,

rechtmässig und dem ganzen Organismus des Rechts gemäss
ist. Unrechtverhinderung, -Verhütung, Unrechtvergütung, Un-
gerechtigkeits-Verbesserung).

Das Recht hat die Befugniss, von der Freiheit, sofern sie

das Recht verneint, d. h. von der Freiheit als frecher i blosser)

Willkür unabhängig zu sein. Die Freiheit kommt hinsichts

des Rechts überhaupt doppelt vor, theils als die Freiheit, das
Recht sich zu leisten, theils insofern die Freiheit sachliche

Theilwesenheit des bestimmten Rechts selbst i innerhalb seines

Rechtsgrundes) ist und zwar, sofern die Rechtsfähigkeit und
der Rechtsgrund und die Befugniss von Acten der Freiheit

abhängt und sofern die Freiheit selbst ein Werdendes ist,

also das freie Wesen selbst ein Ganzes des Rechts für die

Freiheit hat dass es sich zur Freiheit bilde.

Sittliche Zunöthigung findet überhaupt hinsichts alles

Guten statt, und sie muss dem Entfaltgesetze der Sittlichkeit

selbst gemäss, dieses aber dem Ganzen alles Guten und alles

Rechts gemäss sein.

Der innere Rechtsgrund dieses Rechts ist das Bedingtniss

und die Bedingniss, und die Rechtsbefugniss ist eine doppelte.

a) Es sind die Bedingnisse der Verneinung des Wesen-
widrigen herzustellen, und die im Wesenwidrigen und Unrecht
Befangenen nach dem soeben erklärten Grundsatze zu behan-
deln. In dieser Hinsicht gilt das Rechtsgesetz: Alles, was
weitere zeitlichfreie Bedingniss ist, dass der rechtgemässe
Rechtszwang stattfinde, seinen Verlauf und Wirkung habe..

das ist das Ganze des Zwangsrechts
{ Rechtszwangsrechts,

Zwangrechts des Rechts, um des Rechtszwanges willen, des
Rechts für den Rechtszwang).

b Aber es ergiebt sich noch weiter von Seiten der end-
lichen Vernunftwesen, die im Bösen und im Unrecht sind mit
freiem Wollen und Thun, der an sich unbedingt gültige Rechts-
anspruch an Gott und an alle mit ihm lebenvereinten Vernunft-
wesen, davon erlöset zu werden, sowie dass alle Folgen davon,

verneint werden, und zwar unabhängig von ihrer eignen Be-
fangenheit und Verkehrtheit. Und da bei der inneren Gerech-
tigkeit eines Jeden Alle interessirt sind, so hat auch jeder
Andere das Recht, jenen Rechtsanspruch des Ungerechten für
ihn und für sich geltend zu machen. Sogar bei innerer Ge-
rechtigkeit gegen sich selbst und Jeden sind Alle interessirt,

und es kann hier Keiner sagen: „Was geht's dich an!" So
hinsichts des Familienrechts, sofern es selbständig ist, z. B.
bei Misshandlungen der Kinder oder innerhalb eines Volkes,
auch hinsichts anderer mit ihm in demselben höheren Lebens-
gebiet lebenden Völker.
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Da es nun aber selbst ein Theil der Weltbeschräiikung

ist, dass die im Bösen und Unrecht Stehenden es nicht ein-

sehen und die befugten Mittel, die Andere zu ihrem Besten
anwenden, ebenfalls nicht würdigen und sich daher denselben

sogar widersetzen werden und infolge ihrer Unfreiheit auch
müssen, dass gleichwohl aber das Gute von der Weltbeschräii-

kung und dem mangelhaften Zustand der endlichen Vernunft-

wesen unabhängig hergestellt werden soll, so ergiebt sich hieraus

erstens, dass dieser ihrer Rechtsbefugniss doch von den Andern
genügt werden soll und muss und dass die Aufnöthigung, d. h.

die Durchsetzung des Rechts ohne und wider ihr Wissen und Wil-

len, der Zwang, sofern er an sich mit Sittlichkeit und Recht im
Einklang geschieht, Rechtens ist, d. h. dass der Rechtszwang
eine befugte Rechtsleistung ist nicht nur überhaupt für alle,

sondern für die im Unrecht seienden (die Ungerechten) zunächst

und zugleich selbst. Es ergiebt sich hieraus aber auch zwei-

tens, dass überhaupt alle im Unsittlichen und im Unrecht Be-

fangenen, insoweit die Befugniss und Rechtsverbindlichkeit

stattfindet, gemäss den erklärten Grundsätzen so zu behandeln

sind, wie sie selbst es begehren würden, wenn sie Einsicht,

Liebe und Willen des Guten und Gerechten hätten. Darin liegt

also zugleich das Recht der Vormundschaft über die in der

Weltbeschränkung stehenden endlichen Wesen auf dem Gebiete

des Rechts für Herstellung des Rechts und für Verneinung des

Unrechts. Hierin besteht die Befugniss und hieraus ergiebt

sich auch das Gebiet alles vernunftgemässen Rechtszwanges.

Zwingen kann hinsichts freier und ihre Freiheit ausbildender

Vernunftwesen überhaupt nur heissen: die Gründe und Be-

dingnisse der Darlebung des Guten in ihnen und ausser ihnen,

soweit sie von ihnen abhängt, unabhängig von ihrer eignen

Beschränktheit und unvollendeten Freiheit herstellen, — ihr

Gutes von ihrer Unvollkommenheit und Unfreiheit unabhängig
machen. Alle Zimöthigung zum Recht aber, — aller Rechts-

zwang muss mit dem Entfaltgesetze der sittlichen Freiheit,

mit dem Organismus alles Guten und des Einen ganzen Rechts

im Einklänge sein.

Dies also ist die Grundlage der wichtigen Lehre vom Rechts-

zwange und von den rechtlichen Folgen des Rechts und des

Unrechts, von Lohn und Strafe auf dem Gebiete des mensch-
lichen Rechts, welche daher in der allgemeinen Rechtswissen-

schaft nicht fehlen durfte. Denn die rein ewigwesentliche

Eechtswissenschaft hat nicht nur die reine Idee, d. i. das

Gesetz des gesunden, ungestört sich entfaltenden Lebens zu

erkennen und sie zum reinen Urbild zu entfalten, sondern
sie umfasst in der rein ewigwesentlichen Philosophie der Ge-
schichte des Rechts auch zugleich das Symptom des Unrechts

als des Ganzen der Fehlbestimmniss, der Fehlbildung, welche
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das rein Ewigwesentliche in der eigentlichen Darbildung

empfängt, in seinem Ursprünge, Verlaufe, seiner Heilung und
dem Verlaufe der Heilung, wie dies im Vorstehenden der

Grundlage nach nunmehr geleistet ist.

Das Recht, sahen wir, wird wirklich durch den freien Willen,

aber es gründet sich nicht auf den freien Willen. Der freie

Wille als wesentliche Form des vernunftgemässen Lebens hat

zwar auch sein Recht (und seine Rechte), aber nur unter der

Bedingung, dass er das Lebenwesentliche, d. i. das Gute und
insonderheit auch das Gerechtvolle erstrebe, dass er mit dem
Einen Rechtsgesetz und dem Organismus des Rechts überein-

stimme. Daher wird im gesellschaftlichen Rechte der freie Wille

wesentlich begrenzt, und zwar nach dem Gesetze der Gleichheit.

Der WT

ille aber kann nur vollendet im Guten und Gerechten

sein, wenn er das Gute und Gerechte erkennt, Daher schon

ergiebt sich auch, ohne dass bereits Unrecht verübt ist oder

als möglich gedacht wird, als rein bejahiges Bedingniss das

Recht auf Erziehung und Bildung und Gewöhnung des Kopfes,

Herzens und Willens im Guten zum Guten (zu Kunstfertigkeit

im Guten j.

Der ungerechte Wille ist das erstwesentliche, alles Andere
begründende Rechtswidrige und das innere Selbstrecht und
äussere Gesellschaftsrecht Verletzende; daher sich also auch

die Verneinung durch das Recht zuerst und zumeist wider den

ungerechten Willen kehren muss.

Da nun aber der Wille der endlichen Vernunftwesen in

der Weltbeschränkung böse und ungerecht (mangelhaft und
widrig hinsichts des Rechts) sein und in der gemeinsamen
Kechtssphäre zu bösen und ungerechten Thaten (Werken i aus-

schlagen kann, so entspringt daraus an das gesellschaftliche

Recht die Forderung, dass die Herstellung des inneren Rechts

eines Jeden und des äusseren gesellschaftlichen Rechts eines

Jeden und Aller von dem mangelhaften und verderbten (ver-

kehrten, bösen) Willen und von der noch unvollendeten Kunst-

fertigkeit im Guten eines Jeden und Aller (auch jedes Gesell-

schaftvereines) unabhängig werde, sei und bleibe. Daraus

ergiebt sich also der dem Guten und dem Rechte selbst ge-

mässe Rechtszwang, d. i. die vernunftgemässe Rechtszunöthigung,

dass Jeder und Alle sich innerhalb des Guten und des Rechts

insonderheit halten und auch das zu Leistende leisten, von

ihrer Unvollkommenheit (in Einsicht, Neigung, Gesinnung und
Willen) abgesehen. Also ergiebt sich daraus auch das Recht,

die das Unrecht wollende und ausübende (ins Werk setzende)

Kraft zu verhüten, sich dagegen zu sichern, sie zu hemmen,
zu vernichten (zu sistiren), sie unwirksam zu machen und das

schon erfolgte Unrecht (den Schaden) zu entfernen, zu ver-

güten (d. i. das dadurch verneinte Gute herzustellen; und



218 Zweite Abtheilung.

überhaupt alle rechtsgemässen Folgen des Unrechts eintreten

zu lassen.

Viertes Theilkapitel.

Das Rechtslehen als Organismus in seinem stet-

werdenden Bestehen Staat).

Im analytischen Theile bereits bemerkten wir, dass das

Recht von den Menschen gesellschaftlich hergestellt werden
solle und dass der gesellschaftliche Verein der Menschen, worin
das Recht hergestellt werden solle, Staat oder Rechtsstaat

genannt werde. Es entstand aber die Frage, ob der gesell-

schaftliche Verein, den wir Staat vorzugsweise nennen, nicht

vielmehr ein gesellschaftlicher Verein für das ganze Gute,

für die ganze Bestimmung der Menschheit sein und ein solcher

nicht nur für das Recht werden solle. Es wurde bemerkt,

dass diese Idee sich wohlgegründet zeige, aber dennoch, da
die Idee des Rechts selbständig sei, diese ebenfalls eine gesetz-

mässig, organisch geordnete gesellige Bestrebung erfordere,

wenn unter den Menschen das Recht als ein Theil des Guten
wirklich werden solle.

Hier sind nun in der Erkenntniss Gottes als des Prin-

cips in der Idee des Guten und des Rechts die Entschei-

dungsgründe dieser wichtigen Fragen gegeben, und der

hier noch übrige letzte Lehrsatz, womit die reine allgemeine

Rechtslehre, in ihren Anfang zurückkehrend, schliesst, wird
diese Entscheidung nebst ihren Gründen aussprechen. Es
kommt hier, wie überall in der "Wissenschaft, auf die von
Worten unabhängige Einsicht in die Sache an, und dann erst

darauf, die Worte angemessen zu bestimmen. So wird in dem
hier folgenden Lehrsatze das Rechtsleben selbst als Ein in der

endlichen Zeit bleibender, stetigwerdender, lebendiger Orga-
nismus erkannt; und dieser Gedanke wird in seiner ganzen
Einheit und Reinheit, nach seiner ganzen Unendlichkeit er-

kannt, und in seine inneren Haupttheile entfaltet.

Nun wird ferner behauptet, dass es zweckmässig sei,

das ganze Eine individuelle Rechtsleben Gottes und aller

Wesen derWeltj in Gott*) nach Inhalt und Form den Rechts-

*) Eben weil das Eine Recht als das Eine Rechtsleben hinsichts

Gottes ein durchaus Inneres ist, und weil Gott selbst Ein Wesen ist,

welches in sich, für sich, durch sich das Recht darlebt (herstellt), kann
der Staat oder das Rechtsleben, das Gottrechtsleben oder "Wesenrechtsleben

nicht so begrifferklärt werden, er sei Organismus der gesellschaftlichen Her-
stellung des Rechts. Denn Gott als das Eine, selbe, ganze Wesen ist

nicht als in Gesellschaft zu denken, weil Gesellschaft Ausserselbwesenheit
in sich hat (voraussetzt), selbst wenn man dieses Wort Gesellschaft ur-

vergeistigt, dass es sich auch bis mit zu Urwesen (oder Gott als Urweseii,
oder Wesen als Urwesen) erstreckt.
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Staat oder auch kurz den Staat zu nennen. Gott als das
Recht in sich, für sich, durch sich darlebend ist der Rechts-

staat oder das Rechtsleben. Nach dieser Begriffsbestimmung

ist selbst freie Wissenschaftsforschung des selbständigen, vom
äusseren Staate nicht gekannten, nicht geachteten Wissen-
schaftsforschers eine Function (Wesenlebniss) des Einen Gott-

staates. In dem, was hier Staat genannt wird, ist auch der
Yolksstaat, gemeinhin vorzugsweise und ohne Beisatz der Staat

genannt, als das Volksrechtsleben ials lebender Organismus)
nur ein Theil.

Es ist also nöthig, diesen Sprachgebrauch im voraus zu
rechtfertigen und die beschränkteren Bedeutungen, in denen
von vielen Rechtslehrern dieses Wort genommen wird, be-

stimmt anzugeben, damit selbige in ihrer Geltung erkannt
und mit dem hier angewandten Sprachgebrauche nicht ver-

wechselt werden.

Staat (Status; heisst Zustand überhaupt, und zwar be-

stimmter Zustand eines lebenden Wesens, des Lebens selbst

als in der Gegenwart andauernd, bleibend, nicht bloss im
Momente; es deutet also auf ein Bestehendes, Bleibendes hin r

dass bei allem Wechsel der Individualität das Wesentliche

iGute) das Bleibende sei. Aber der Zustand jedes lebenden
Wesens ist auch ein bleibendes Werden; mithin umfasst der

Zustand auch das bleibende Werden und bezeichnet also dieses

Wort: das individuelle Leben selbst nach seinem Sein und
WT

erden, nach seinen Gesetzen des Werdens und individuellen

Gebilden, nach Inhalt und Form.
In dieser allgemeinen Bedeutung wird es auch ursprüng-

lich im Lateinischen und im Deutschen genommen. Daher
sagt man Kirchenstaat, Handelsstaat, Gelehrtenstaat, Haus-
staat (Hausstand), daher eigentlich ebenso Rechtsstaat. Und
daher ist der Sinn, in dem Staat hier genommen wird, als

individuelles Rechtsleben ganz sprachgemäss; denn der Aus-
druck Rechtsstaat oder Staat (ohne Beisatz) sagt, dass der Zu-
stand (die zeitewige Wesenheit), dass das Recht in der wech-
selnden unendlichen Bestimmtheit (in der vollendeten Indi-

vidualität, der unendlichen Concretion) des Einen Lebens das

Bleibende (Bestehende), das Bleibend-Werdende sei. Und dieser

Sinn stimmt auch überein mit dem philosophischen Sprach-

gebrauche mehrerer Schulen, z. B. der des Augustinus (civitas

Dei) und Leibnitz. Mithin könnte man allerdings Staat ohne
Beisatz das Eine Leben selbst als individuellen Organismus
nennen, hinsichts Gottes und aller endlichen Wiesen. Dann
dürfte aber der allgemeine Staat (Lebensstaat, Status vitae,

Status vitae communis, Lebensstand) nicht mit dem Rechts-

staate verwechselt werden, ebenso hinsichts der Menschheit,

der Völker, der Familien.
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Es giebt aber auch beschränktere Bedeutungen des Wortes
Staat,

a) indem man darunter nur den geselligen, gesellschaft-
lichen Zustand des Lebens überhaupt versteht, nicht den

Zustand des Einzelwesens als solchen, in welchem vielmehr

die Einzelnen, sofern sie vereint das Recht darleben, im Ver-

hältnisse des gesellschaftlichen Rechts leben und die Verhält-

nisse des Rechts durch einen bestimmten Organismus persön-

licher Thätigkeit Regierung) herstellen. Daher dann die

Meinung, dass sich der Staat um den Einzelnen als solchen

nicht zu bekümmern habe, sondern bloss, sofern er im Ver-

hältniss zur Gesellschaft stehe (bloss als Glied der Gesell-

schaft), und dass also in jeder andern Hinsicht jedem Menschen
seine ganze Freiheit gelassen werden müsse. Seltsam ist dabei

die Wendung, welche diese Behauptung zu nehmen pflegt, dass

nämlich dem Einzelnen nicht gestattet werden dürfe, irgend

etwas zu erstreben oder zu verwirklichen, was irgend einem
Anderen nachtheilig sei, und obgleich doch in den Augen
jedes Dritten, mehr noch der ganzen Gesellschaft, der Erste

gerade dasselbe ist und gerade soviel Ansprüche hat als die

Anderen. Anderen soll er nicht schaden dürfen, aber sich

selbst! als wenn er selbst etwas wenigeres wäre als des andern

Selbst!

b) indem man die Bedeutung auf das gesellschaftliche,

und zwar äussere Rechtsleben überhaupt beschränkt; da

kann man noch von Menschheitstaat, Volksstaat, Stamrastaat,

Ortsstaat, Hausstaat reden;

c) indem man darunter nur das gesellschaftliche äussere
Rechtsleben eines Volkes für Herstellung der äusseren

Rechte des Menschen versteht (wie Wolf, Kant u. A. m.). Ge-
wöhnlich steigt man hinsichts des Begriffes des Staates vom
Volke aus weder abwärts noch aufwärts, aber es giebt sowohl

untergeordnete als auch höhere Staatsgebiete, nämlich abwärts:

Stammstaat, Familienstaat, Gesellschaftsstaat (Kirchenstaat,

Staat werkthätiger Gesellschaft, z. B. Corporation der Ge-

werker), und aufwärts: Volksverein, staatenvereinter Mensch-

heitsstaat (Erdstaat.

d) indem man vom Begriff des Volkes absieht und den

Staat als eine blosse Gesellschaft einzelner Menschen be-

trachtet, rein als Menschen, und nun diese Gesellschaft inso-

fern und ebendadurch ein Volk oder eine Nation nennt, z. B.

WT

olf und Bauer (N. R. S. 263): „Der Staat (res publica, civitas)

ist eine zur Realisirung des rechtlichen Zustandes organisirte

Gesellschaft." Es bleibt hier schwankend, ob gemeint ist die

besondere Thätigkeit zur Herstellung des Rechts (d. h. ob der

.Zweck ist, die Bedingnisse davon herzustellen, dass das Recht
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werde, geschehe, bestehen könne) oder ob man die ganze Thä-
tigkeit der Darlebung des Rechts selbst darunter begreift.

Es heisst dann bei Bauer weiter, dass dazu auch erfor-

derlich sei „eine rechtliche Verbindung aller im Staatsgebiet

wohnender Menschen zur Erreichung dieses Zweckes, nämlich

die Nation als der Inbegriff der Staatsgenossen , Staatsbürger",

und weiter unten S. 377: „Ein Volk igens) heisst ein Staat

in seinem Verhältniss zum Auswärtigen." Der Begriff eines

Volkes ist aber umfassiger als der einer Rechtsgesellschaft,

Volk als Eine moralische Person ist zugleich organisch für

alles Menschliche und Göttliche auf eigene Weise wirksam,

unter anderm auch für das Recht. Denn der Staat ist am
Volke und im Volke, nicht das Volk am Staate oder im
Staate, sofern vom Volksstaate die Rede ist.

e) indem man darunter nur die gesellschaftliche äussere

durch bestimmte Personen wirksame Anstalt im Volke ver-

steht, wodurch das Rechtsleben des Volkes bewaltet (regiert),

gebildet und geleitet wird; also nur die Menschen, sofern sie

thätig sind, das Recht herzustellen, nur die Menschen als Gesell-

schaft zu Herstellung des Rechts, nicht als das Recht selbst dar-

stellend, darlebend. Dabei erscheint das Volk als ein äusseres,

als blosses Object des Staates und das Rechtsleben selbst als

das Werk dieser werkthätigen Gesellschaft. Es stellt sich

also hier der Staat als Kunst des Künstlers seinem Werke,
dem dargelebten Recht entgegen, — also das Staatsorgan

selbst, die Regierung, wohl gar, wie Ludwig XIV. sagte, das

Staatsoberhaupt: „Ich, der König, bin der Staat."

f : Unsere Bedeutung fasst jede beschränkte Bedeutung,

sofern sie auf Wahrheit sich gründet, in und unter sich.

Der Organismus des Staates steht freilich auch dem Ein-

zelnen als ein äusseres Theilheitliches gegenüber, weil eben

das Recht nur ein Theil der Einen Menschheitleoen-Bestim-

mung ist. Daher „der Mensch lebt im Staate", und „der Staat

lebt im Menschen" theilweis. Wenn aber hier von einer

untergeordneten Bedeutung des Staates die Rede ist, so wird

dies bestimmt gesagt werden, z. B. durch Menschheitstaat,

Völkerstaat, Volksstaat, Familenstaat*), Staatsorgan, Staats-

oberhaupt etc.

Hieraus ergeben sich nunmehr die Grundlehren vom
Staate in folgenden Lehrsätzen:

1. Das Eine Recht selbst ist in Gott in vollendeter In-

dividualität da, wird dargelebt zeitewig und zeitstetig vollendet,

also auch als vollwesentlich ersehene nach allen Arten und

*) Ad. Müller hat richtig erkannt, dass der Volksstaat eigentlich

ein System von Staaten untergeordneter Rechtspersonen, auch der
Familien ist.
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Stufen vollendete Erkenntuiss des Rechts. Gott ist in sich

das Eine unendliche Rechtsleben, in Gehalt und Form voll-

wesentlich und stellt das Recht zeitstetig her in seiner

Einen sittlich freien, reinguten (und schönem Lebensthätig-

keit, welche eben darauf gerichtet ist, das Recht als sol-

ches herzustellen, mithin auch die zeitlich freien Beding-

nisse des Rechts selbst, d. i. das Recht um des Rechts willen

herzustellen. Ist nun das Eine Rechtsleben selbst, wie es

in Gott, für Gott, durch Gott Ein in Gehalt und Form voll-

wesentliches Ganze ist, der Rechtsstaat oder kurz der Staat,

so ist ein Rechtsstaat Gottes, Ein Gottstaat, Ein unendlicher,

ewiger, in jedem Moment der Zeit gleichwesentlich eigenthüm-

lich und einzig vollendeter Rechtsstaat Gottes, Ein Selbstaat

Gottes.

2. Der Eine Staat Gottes ist Ein unendlicher Gliedbau

(Organismus) des in Gott, für Gott und von Gott dargelebten

Rechts; er ist und enthält (befassti in und unter sich den

Gliedbau des Rechtslebens, das ist des Staates aller unter-

geordneten Rechtspersonen, und zwar aller Grundpersonen
und Gesellschaftspersonon (moralischen Personen i jeder Art
und Stufe, in allen selbständigen und Vereingebieten des Le-

bens, gemäss dem Gliedbau der Wesen und der Lebensgebiete.

Er ist in jedem untergeordneten Gebiete der Wesen und des

Lebens ein bestehendes, stetig werdendes, nach dem Gesetze

des Einen Lebens sich entfaltendes Ganze, und zwar befasst er

jeden organischen Theil des Einen Rechtslebens Gottes für

sich und jeden mit jedem lebengesetzmässig vereint. Mithin

ist der Eine Gottstaat in sich auch der Staat der Einen un-

endlichen Menschheit im Weltall und der in ihr enthaltenen

Gesellschaften bis herab zu dem inneren Rechtsleben und der

inneren Rechtsentfaltung jedes einzelnen vollendet endlichen

Vernunftwesens, auch jedes Menschen und jeder Theilmensch-

heit auf jedem Gebiete des Lebens im Weltall, auch der

Staat der Menschheit dieser Erde, aller Menschengesellschaf-

ten dieser Erde und des individuellen Rechtslebens jedes Ein-

zelmenschen.
3. Einer jeden Rechtsperson geschieht in Gott, durch

Gott ihr Recht gleichvollkommen, ihr ganzes Recht in der

einen endlichen Zeit, und in jedem Momente hinsichts Gottes

(von Gottes Seite) ihr individuelles Recht, wie es ihr ge-

mäss dem Einen unendlichen individuellen Lebensplan und
individuellen Willen Gottes gebühret (zukommt), — auch
dann, wenn ihr von noch unfreien endlichen Vernunftwesen

Unrecht geschieht und wenn sie im Laufe der Weltbeschrän-

kung Uebel betrifft, doch ohne dass deshalb das endliche Ver-
nunftwesen, das Unrecht will und thut, befugt sei, sich dabei

auf Gottes Willen zu berufen. Denn in Hinsicht der Rechts-
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Verbindlichkeit gegen Gott soll das Unrecht umsomehr ver-

hütet und vernichtet werden.

a) Alles Unrecht in dem Uebergange des werdenden
Lebens, vom Keime zur Vollzeit, geschieht nach Gottes Recht,

ist or- und urwesentlich betrachtet „vernünftig"gerecht. Es
wäre eine höhere und tiefere Ungerechtigkeit Gottes gegen
sich selbst, sich das Recht der Freiheit, also auch die noch
unreife Freiheit endlicher Wesen, die nach Geist- und Leib-

leben-Gesetzen, nach intellectuellen und nach physischen Ge-
setzen das Unrecht wählt, nicht zu gewähren.

b) Auch das menschliche Unrecht, welches hier auf Erden
geschieht nach göttlichem Recht, ist hinsichts Gottes Ur-
wesens Recht. Denn Wesen als Orwesen und als Urwesen
gewährt sich selbst als Oromurwesenthum wesendem (seien-

dem) Wesen Oromurfreiheit. Gott hat mit sich selbst in

dieser Hinsicht Geduld (sano sensu sumendum!), allein desshalb

billigt, fördert, will Gott das Unrecht nicht, und die end-

lichen Wesen sind Gott rechtsverbunden, soweit es in ihren

Kräften und in ihrem Lebenskreise liegt, das Unrecht that-

zuverneinen (practisch, mit der That zu verneinen).

4. Jede einzelne Rechtsperson in Gott hat, gottähnlich,

ihren einen eignen selbwesentlichen Rechtsstaat, — als

ihren Selbstaat (ihre Rechtspflege), welcher aber in organischer

Vereinigung ist mit den Selbstaaten aller anderen end-

lichen Wesen, die mit ihm auf demselben Gebiete vereint

leben, zuhöchst in wesentlicher Vereinigung mit dem Einen
Selbstaate Gottes als Urwesens. Auch jeder untergeordnete

Theil des Rechtslebens bildet sich und soll sich bilden in

selbwesentlicher (unmittelbarer) Vereinigung mit dem Einen
Rechtsieben Gottes als Urwesens. Also haben auch die Menschen
dieser Erde zu sorgen, dass ihr individuelles Rechtsleben

sich als ein Gleichnissbild des Einen göttlichen Rechtslebens

entfalte, in sich selbst und im gesellschaftlichen Verein mit

den höheren Rechtssphären, wenn sie auch selbige, soviel sie

jetzt wissen, nur in der Idee umfassen.

Der innere Gliedbau des Gottstaates ist also auch

wesentlich Gesellschaftsstaat oder Vereinstaat aller Rechts-

personen, worin und wodurch unmittelbar das äussere Recht der

vereinten Rechtspersonen, mittelbar aber durch ihren Lebens-

verein auch das innere Recht einer jeden hergestellt wird.

Der Gesellschaftsstaat enthält sowohl Herstellung der zeitlich

freien Bedingheit einer jeden Gesellschaft freier Vernunft-

wesen selbst, das Recht der Gesellschaften (Gesellschaftsrecht)

als auch den bestimmten Gesellschaftsverein der vereinten

Rechtspersonen selbst zu Herstellung des Rechts, den Rechts-

verein (Rechtlebenverein), welchem selbst ein bestimmtes Ge-
biet des Rechts um des Rechts willen zukommt.



224 Zweite Abtheilung.

Das Recht der moralischen Personen besteht für das
ganze Gebiet ihres Vereinlebens in Form des dem ewigen Rechte
gemässen Gesellschaftsvertrages, welcher selbst als solcher
nicht willkürlich, nicht vorübergehend, und doch der sittlichen

Freiheit des Willens völlig gemäss ist. Das Rechtsleben, so-

fern es im gesellschaftlichen Vereine endlicher Rechtspersonen
in Form des Rechtsvertrages dargelebt wird, ist der gesell-

schaftliche Staat oder die Staatsgesellschaft, und es wird ge-
wöhnlich der gesellschaftliche Rechtsverein einzelner Menschen
als solcher vorzugsweise der Staat genannt.

5. Jede Rechtsperson und jedes vollendet endliche Einzel-
wesen (individuelle Vernunftwesen) ist überhaupt unmittelbar in

Gott als dem Urgrund alles Rechts und aller Rechtsbefähigung
befugt, zu Realisirung des Rechts in dem Einen Gottstaate

mitzuwirken, in den Staat des ganzen Gebietes seines Lebens
aufgenommen zu werden und diese Aufnahme rechtlich anzu-
sprechen; aber es ist auch rechtsverbunden, das Seine zur
Herstellung des Rechts im Gesellschaftsstaate, zuhöchst in

dem Einen Staate Gottes, und zwar aus Rechtsverbindlichkeit

gegen Gott mitzuwirken.

Auch jede in jedem Gebiete vereinte Gesellschaft soll

als solche auf ihrem Gebiete und ausser selbigem, soweit ihr

Wirkungskreis geht (reicht), mitwirken, das Recht (das äussere

und das innere) herzustellen und zwar vollendet in Gehalt
und Form, nach rechtsgemässem Vertrag und mit gesetz-

mässig vollführtem Willen und Thun, also auch die Mensch-
heit dieser Erde als Organismus aller ihrer inneren Gesell-

schaften.

6. Die Grundlebensverrichtungen (Functionen) der auf Her-
stellung des Rechts im Staate gerichteten Vernunftthätigkeit

(die Grundfunctionen des Staates, des Staatslebens) sind Er-
kenntniss der einzelnen Arten und Stufen derselben, worunter
auch individuelle Beobachtung und Aufsicht gehören, Gefühl*)

(in Weseninnigkeit das Recht zu lieben), Wollen und lebens-

kunstgemässe Ausführung (Execution) des rechtlichen Willens.

Das letzte Moment ist das Vereinmoment der drei ersteren; wo
die ersteren in Vollkommenheit und in vollständiger organi-

scher, harmonischer Wirksamkeit sind, da bricht als ihre

Frucht (als ihr Resultat) das Eine Recht selbst in Kunst-
schönheit ins Leben hervor.

*) Für das Gefühl für Recht, für Beherzigung des Rechts, für

Wärme des Gemüths dafür und für reine Liebe des Rechts und der Gerech-
tigkeit der Bürger sowohl als der Obrigkeitspersonen wird in unseren
Staaten überall wenig gesorgt, wenig gethan; es tritt gar nicht als Staats-

function in bestimmter Bestrebung hervor. Und doch ist Gefühl für das
Gute ein wesentliches unerlässliches Moment, dass es gewollt und gethan
werde.
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Die Functionen des Gottstaates, d. i. Gottes selbst, so-

fern Gott das Recht darlebt, sind einestheils das Rechtsgesetz,

ahderntheils das Bestimmen des Individuellen nach dem
Rechtsgesetz, also a) urtheilen, stetes Rechtsurtheil, und b) da-

nach individuell erwirken (ausüben, vollstrecken).

7. Der Eine Gottstaat als ganzer ist unwandelbar der-

selbe in Ewigkeit, aber der gesellschaftliche Staat auf be-

stimmtem endlichen Gebiete vereinter endlicher Rechtsper-
sonen entsteht, wächst und bildet sich und vergeht mit dieser

individuellen Lebensvereinigung, — jedoch so, dass auch hierin

der Eine Gottstaat im unendlichen Weltall sich zeitstetig

gleich ist, indem zu jeder Zeit unendlich viele endliche gesell-

schaftliche Staaten hier und dort in gesetzmässiger Einthei-

lung entstehen, blühen und vergehen.

8. Der lebende Organismus des Rechts, der Staat, ist

als ganzer und nach allen seinen inneren Theilen ein Theil-

organismus des Einen Organismus des Einen selben ganzen
Lebens Gottes und aller Wesen, da das Recht ein Theil-

gutes in dem Einen Guten ist. Oder mit anderen Worten:
Der lebende Organismus des Rechts ist ein Theilorganismus
des ganzen Lebensorganismus und mit allen Guten und mit

der organischen, einzelnen und geselligen Darlebung des Guten
selbst in vorbestimmter Harmonie und in innigem, allseitigem,

gleichförmigem Lebensvereine. Der Staat ist zuvörderst ein

selbwesentlicher, selbständiger Theil des Einen Lebens und
mit allen anderen nicht zu verwechseln noch zu vermengen, —
sondern mit ihnen allen als ein organisch selbständiges Glied

des Lebens zu vereinen. Denn als organischer Theil ist

auch der Staat mit allen anderen Theilorganismen des Lebens
für alle anderen Theile des Einen Guten*) (für alle anderen

Güter des Lebens) in innerer vorbestimmter Uebereinstim-

mung (prästabilirter Harmonie), da alles Gute mit allem Guten
stimmt und fähig und bestimmt ist, mit ihnen allen organisch

vereingebildet zu werden (vereinzuleben;, und zwar genau
angemessen den organischen Verhältnissen der Unter- und
Nebenordnung alles Guten in dem Einen Guten. Daher ist

auch das gesellschaftliche Rechtsleben, der gesellschaftliche

Staat bestimmt und berufen, mit allen anderen selbwesentlichen

Gesellschaften für das Gute (Lebenwesentliche) in freigesell-

schaftlichen Lebensverein zu treten.

*) Daher im Staate nichts geschieht und geschehen soll, als was
gut, wahr, schön, mit Güte und Liebe vereinbar ist. Das dieser Forderung
Widerstreitende gründet sich auf das noch im ganzen Lebeu vorhandene
einzelne Uebel (durch Unglück) und Böse (durch freche ungerechte Willkür)

und ist selbst ein Uebel und theilweis ein Böses im Ganzen des Uebel

s

und des Bösen — mit allem anderen Uebel und Bösen — wie Krankheit
mit Krankheit, selbst organisch zusammenhängig.

Krause, Philosophie des Kcchts. 15
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Der Staat bezieht sich in seiner Wirksamkeit, wie das

Recht, auf alle Theile des Lebens, auf alles Gute, auch auf

alle Gesellschaften, auch auf alle anderen Bestrebungen, z.B. auf

Religion, Sittlichkeit, Wissenschaft, Kunst, ist demnach universal,

— aber nur von Seiten des Rechts und für das Recht. Das Gleiche

gilt aber auch von allen anderen Gesellschaften, die sich einem

der grundwesentlichen Vernunftzwecke widmen, so von dem
gesellschaftlichen Streben nach Wissenschaft, nach Kunst, nach

Vereinleben in Liebe, welches auch das Streben nach Ver-

einigung des Lebens mit Gott begreift. Diese Gesellschaften

umfassen von ihrer Seite, in Bezug ihres Zweckes, alles Ver-

nünftige, auch das Recht. Da aber das gesammte vernünftige

Leben Ein organisches Ganze ist und die Vernunftwesen sich

hinsichts ihres Einen selben, ganzen Lebens zuhöchst vereini-

gen sollen, so sind sie auch bestimmt und berufen, zuhöchst

einen gesellschaftlichen Lebensverein für ihren Einen und ge-

sammten Lebenszweck, — für das I^ine Gute zu stiften, und
dieser fasst dann alle besonderen Vernunftzwecken gewid-

meten Gesellschaften als untergeordnete Theile und Organe
in und unter sich, mithin auch den Staat oder das gesell-

schaftliche Rechtsleben und alle anderen Vereine.

Gegenüber der Aristotelischen, G e r 1 a c
h

' sehen und K r u ,u
r -

sehen Behauptung, dass der Staat vorwaltend und zuerst nur
Rechtsanstalt sei, aber dann auch alle anderen Vernunft-

zwecke (unmittelbar) umfasse (gleichsam wg iv rcagodoj . ist

zu bemerken: a) dass es nicht wahr ist, dass der Staat

als Rechtsanstalt in der Menschheit zuerst auftrete; denn
Familienleben ist eher, und gesellschaftliches Religionsleben

ebenfalls, wenigstens gleichzeitig, b» dass es nicht wahr ist,

dass dem Bestreben, das Recht herzustellen, der erste Rang
gebühre. Das Streben für alles Gute ist höher, das Streben

nach reiner Sittlichkeit der Gesinnung steht subjeetiv über
dem Streben nach Gerechtigkeit und nur objeetiv neben ihm;
ebenso ist das Streben nach Vereinleben in Liebe auch als

solches subjeetiv höher und nur objeetiv neben dem Bestreben
nach Recht, c) dass dieselben Argumente auch von dem Reli-

gionsvereine angeführt werden können.

9. Was selbst wieder zeitlich freies Bedingniss davon ist,

dass das Rechtsleben als Staat gedeihe, das ist selbst ein

Theil des Rechts um des Rechts willen und macht das Recht
des Staates, das Staatsrecht, aus.*) Es ist theils ein inneres,

durch den Staat und für den Staat, welches das Gesetz und die

*) Alles was inneres und äusseres, freies, zeitliches Bedingniss ist

der Stiftung, Organisirung, Erhaltung, Weiterbildung und der organischen
Wirksamkeit des Staates, das ist in dem inneren und äusseren Staats-
recht begriffen.



Objectiv-synthetische Begründung der Rechtsphilosophie. 227

rechtliche Form des .selbständigen und gesellschaftlichen Wir-

kens für Herstellung des Rechts bestimmt, ebenso wie im Ge-

sellschaftsstaate die zur Herstellung vereinten Rechtspersonen

ihre dem Recht gewidmete Thätigkeit zweckmässig und recht-

gemäss organisiren sollen und müssen, dass auf dem Gebiete

ihres Vereinlebens das Recht geschehe. Theils ist es ein äusseres,

welches das rechtliche Verhältniss dieser rechtlichen Wirk-
samkeit für Herstellung des Rechts uach aussen bestimmt,

als Rechtsforderimg und als Rechtsobliegenheit, und zwar be-

steht diese theils als Rechtsbefugniss des Staates für den

Staat, zum ganzen Organismus des Rechts, zu allem anderen

Guten, zu diesen Beiden im Verein, theils als Rechtsbefug-

niss anderer Theile des Lebens an den Staat, theils Beides

vereint.*i

Der bestimmte Gesellschaftszweck, das Recht herzustellen

als Eine Vernunftperson fordert eine bestimmte Organisation

der hierzu vereinten Vernunftwesen als solcher, das ist eine

gesellschaftliche gesetzliche Anordnung der auf diesen Zweck
gerichteten Thätigkeit in einer bestimmten gesellschaftlichen

Form, in einer bestimmten Verfassung. Das innere Staatsrecht

nun bestimmt diese ganze Organisation und ihre Verfassung ge-

mäss dem Zwecke der Staatsgesellschaft und gemäss den Ge-
setzen der sittlichfreien Lebensentfaltung endlicher Vernunft-

wesen, und das äussere Staatsrecht fügt die wesentlichen Be-
stimmungen dazu bei, welche durch das Verhältniss des Rechts-

lebens zu allem Guten und zu allen einzelnen und gesell-

schaftlichen Bestrebungen für alles Gute hervorgehen. Und
da und sofern moralische Personen auch unter und neben
einander sind (involutorisch und evolutorisch), also auch ihr

Rechtsleben, d. h. sie selbst, sofern sie ihr Staat sind, in

diesem organisch in Beziehungen stehen, so entspringt hieraus

die allgemeine Forderung für das Staatsrecht, dass die be-

stimmten besonderen Staatsorganismen hierin dem Organismus
der moralischen Personen entsprechen (z. B. Familienstaat, Ort-

staat, Stammstaat, Volksstaat, Völkerstaat, Menschheitstaat 1

.

Aber das Recht kann vollwesentlich nur hergestellt wer-

den in der Form des gesellschaftlichen, freien, sitttlicheu

*) Dass in unserer Menschheit dieser Eine alles Gute gleichförmig

umfassende Lebensverein in höhereu Gesellschaftsganzen als den Familien

noch nicht geschlossen ist, sonderu dass die Menschen als Menschen erst zu
ewigen, einzelnen Gruudzwecken gewidmeten gesellschaftlichen Vereinen
verbunden sind: das ist ein Erweis dafür, dass diese Menschheit noch im
Werden begriffen ist und dass ihr höchstes und schönstes gesellschaft-

liches Leben noch nicht erreicht ist, — sondern erst kommen soll und
muss, — wenn ihr Leben nicht verunglückt. (Siehe Urbild der Mensch-
heit, worin der ganze Organismus der menschlichen Geselligkeit zuerst

dargestellt worden ist.)

15*
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Rechtswillens, also in der Form des Vertrages, d. i. die

sittliche Freiheit der Einzelnen und der Gesellschaft als

höherer Person ist wesentliche Grundform des Staatslebens.

Der Staatsvertrag gründet sich ursprünglich auf das Staats-

recht und nicht umgekehrt das Staatsrecht ursprünglich auf

den Staatsvertrag. Aber der sittlichfreie Staatsvertrag ist eine

wesentliche Form, in welcher das gesellschaftliche Rechtsleben
nur vollendet werden kann; begonnen kann es zwar auch ohne
den freisittlichen Staatsvertrag aller Rechtsgenossen werden,

weil der Anfang des gesellschaftlichen Rechtslebens der sitt-

lichen Vollendung des Willens der einzelnen Vernunftwesen
weithin vorausgeht. Wo aber die Entfaltung des Vernunft-

lebens auch unter Menschen ihren gesunden Fortgang hat, da
werden nach und nach zuerst einzelne Vülkerstaaten sich zu

der Vernunftform des Staates und insonderheit zu der freien Ver-
nunftform des gesellschaftlichen Rechtslebens in dem bewussten,

erklärten und bestehenden freien Staatsvertrag überhaupt und
Staatsverfassungsvertrag insbesondere erheben und die Ver-

nunftform der sittlichen Freiheit in ihr Staatsleben aufnehmen.
Da die wesentliche Form der Wirksamkeit des Staates

überhaupt, des einzelnen und des gesellschaftlichen Rechts-

lebens, freier sittlich gerechter Wille ist: so ist auch im Gesell-

schaftsstaate sittlichfreier gesellschaftlicher Wille nach allen

Momenten desselben, also auch in Form des Vertrages (Staats-

vertrag, Gesellschaftsstaatsvertrag), die vollwesentliche, gerechte

Form seines Entstehens, Bestehens und Wirkens. Der Staats-

veit rag ist demnach der gesellschaftliche Wille der in Eine
Rechtsperson vereinten einzelnen Rechtspersonen, gesellschaft-

lich das Recht herzustellen und das Versprechen, dass der ein-

zelne rechtliche Wille bleibend dem gesellschaftlichen Rechts-

willen gemäss sein soll. Also ist der Wille auch die Form der

Entstehung seiner Organisation als Gesellschaft und die sach-

liche Form des Staatsorganismus, d. i. der Verfassung des Staats.

Aber sowie das Recht überhaupt nicht auf dem Willen, son-

dern der rechtliche freie Wille auf dem Rechte beruht, so

auch der gesellschaftliche freie rechtliche Wille. Dadurch,
dass Einer oder Millionen sich in völliger Uebereinstimmung
zu einer Handlung entschliessen, wird selbige weder gerecht

noch ungerecht.

10. Das Darleben des Rechts des Staats soll unabhängig
vom Uebel und vom Bösen des noch sittlich unfreien Willens

und Handelns sein und im endlichen Gebiete werden. Das
Ganze der zeitlichfreien Bedingheit, dass das Uebel und Un-
glück vermieden, gemindert, sein Schaden gesellschaftlich, d. i.

gleichförmig getragen und aufgehoben werde, sowie auch das

Ganze der rechtlichen Folgen des Bösen und des Unrechts
ist ein Theil des Staatszweckes und ein innerer Theil des
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Staatsrechts. Der Staat ist nach Zweck und Inhalt ursprünglich

bejahig positiv, affirmativ), das Leben selbst in der Eigenschaft

des Rechts setzend uud nur mittelbar beschränkend (limitativ)

in Gebot und Wirksamkeit nach dem Gesetz der Gleichheit;

er giebt das Gebot der sittlichen und rechtlichen inneren und
äusseren Freiheit und verneint nur das Uebel und unbedingt

nur das Böse und das Unrecht. Hier ist eben die positive (poni-

rende) Beschränkung des Wirkungskreises von der negativen

Beschränkung hinsichts des Uebels und des Bösen zu unter-

scheiden. Denn: a.) die Anweisung des bestimmten rechtlichen

Wirkungskreises, der bestimmten Rechtssphäre, gründet sich

a) auf die Endlichkeit einer jeden der vereinten Rechtsper-

sonen und ist für sie kein Uebel, sondern Bedürfniss ihrer

Endlichkeit, ß) auf die Idee des organischen Zusammenstim-
niens des besonderen individuellen Strebens eines Jeden der

auf demselben Gebiete vereinten endlichen Vernunftwesen für

das Gute zur Erreichung des gesellschaftlichen Besten, wonach
sie alle, wie eine Person, das ganze Gute nach allen seinen

Theilen erstreben. Daher wählt dann jeder Einzelne inner-

halb seines allgemeinen Strebens für das Eine ganze, für alles

Gute, ein bestimmtes besonderes Gute als seinen Vorberuf,

welche Wahlen zusammenstimmen müssen zu Einem vollstän-

digen gleichförmigem Ganzen. Diese Beschränkung darf recht-

lich nicht weiter reichen als ihr doppelter Zweck, b) Aber
die negative (negirende) Beschränkung, durch freie Willkür
nicht Uebel zu thun und zu fördern, und nichts Böses zu thun,

welche eigentlich an sich in der Idee nur die Realisirung der

rechtlichen Folgen des Unrechts ist, ist nur verneinig, ver-

neinend, also mittelbar auch bejahend, setzend (ponirendj und
ist wiederum an sich kein Uebel, sondern selbst für den, den
sie trifft, ein Gut, und wird von ihm als ein solches erkannt,

sobald er gebessert, d. h. zu sittlicher Freiheit zurückgeführt

(wieder gelangt) ist.

Die negative Seite, die das Leben des Staates nur hemmt,
wird im Fortflusse des Lebens immer schwächer, immer sel-

tener, unwirksamer, — Strafen verschwinden, — aber in

eben dem Grade erblüht reiner und schöner und reicher und
würdevoller das Rechtsleben, d. i. der Staat. Bei vollkommener
Sittlichkeit wird auch der Staat um so vollkommener sein;

denn dann kommt innere Gerechtigkeit aller Mitglieder in

die gesellschaftliche reinsittliche Gerechtigkeit (gerechte Ge-
sinnung und Bereitwilligkeit zu allem individuellem Rechte;

zusammen.
Als ich die „Grundlage des Naturrechts" schrieb, war die

Meinung weit verbreitet, der Staat sei eine bloss vorüber-

gehende, auf die sittliche UnVollkommenheit des Menschen
gebaute Anstalt, ein guter Staat müsse sich selbst entbehrlich
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zu machen suchen, reine Geister, reinsittliche Naturen bedürf-

ten keines Staates. — Jetzt haben die Wahrheit der Gegen-

behauptung viele Naturrechtslehrer eingesehen, z. B. Krug,
Gerlach. Man verwechselte die Endlichkeit überhaupt, die

unvergänglich, ewig ist, mit der schlechten, fehlgebildeten End-

lichkeit und den Zweck des Strafrechts mit dem Gesammt-
zwecke des Staates.

Der Staat ist ewig bleibend, wie das Recht, wie das

Leben. Auch der endliche gesellschaftliche Staat endlicher

Vernunftwesen auf endlichem Lebensgebiete, also auch dieser

Menschen auf dieser Erde, entsteht, bildet sich aus und ver-

geht mit diesem Vereinleben auf der Erde. Er ist auch auf

jedem endlichen Gebiete des Lebens ewigwesentlich stetig mit

dem Leben selbst anwachsend an Kraft, Wirksamkeit, Ver-

nunftsinn des Lebens und der Schönheit, und bildet sich aus

in organischer Vereinheit mit allen anderen, dem Guten ge-

widmeten Gesellschaften und überhaupt mit dem ganzen

inneren und äusseren Leben der einzelnen und der gesell-

schaftlich vereinten endlichen Vernunftwesen, nach bestimm-

ten Gesetzen, welche die reine Philosophie der Geschichte

lehrt und jede Geschichte des Staates auf bestimmtem Gebiete,

z. B. die des Staates in einem bestimmten Volke, sowie die

der ganzen Menschheit dieser Erde, bestätigt. Sowie im

Entfaltgange des Lebens nach und nach neue Triebe, Zwecke,

Thätigkeiten, Organe hervortreten (sich hervorbilden), so wird

auch das Bedürfniss und Gebiet des Rechtslebens erweitert

und immer mehr organisch; denn es entstehen somit auch

neue Rechtsverhältnisse, und selbst die bestehenden werden

erweitert, z. B. Wissenschafts-. Kunstanstalten, Rechtsanstalten

für freie Geselligkeit, für Religionsübung etc.

Dies nun sind die Grundwesenheiten vom Staate, womit wir

wieder in den Anfang der Betrachtung, in das Rechtsprincip

selbst zurückkehren; denn nachdem zuvor alle einzelnen be-

sonderen Grundmomente des Rechtsprincips erkannt worden,

werden sie alle zusammen gefasst in dem organischen Ganzen

des dargelebten Rechts, dem Staate. In der Construction des

Staates erscheint das Princip selbst, nämlich das Recht, als

GrundWesenheit des Lebens nach Inhalt und Form realisirt

und wissenschaftlich erschöpft. Hier ist das ganze Gebiet des

Rechts als ein in seiner Art unendliches Ganze und nach allen

seinen obersten Theilen vollständig erkannt, — insofern also

der unendliche Begriff des Rechts erschöpft.

Dies ist die ganze und vollständige Grundlage der ganzen

Rechtswissenschaft und der philosophischen Rechtswissenschaft

insbesondere. Sie kann die reine und allgemeine Rechtslehre

heissen und besteht, wie oben gezeigt, aus dem obersten all-

gemeinen Theile der Rechtsphilosophie und aus dem allge-
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meinen Theile der idealen Rechtsphilosophie. Und wir gehen
nun zu demjenigen besonderen Theile der idealen Rechtsphilo-

sophie fort, welcher das menschliche Recht (der Menschheit,
aller in ihr enthaltenen Gesellschaften und der Einzelmenschen)
auf dieser Grundlage entwickelt, eine Aufgabe, welche den
zweiten Theil unserer Abhandlung ausmacht. Denn es ist nun
erst die vollständige Möglichkeit gegeben, auch die bestimmte
Sphäre des menschlichen Rechts als eine der Einen Rechts-
wissenschaft untergeordnete Theilwissenschaft selbst, als einen
Theilorganismus anfzustellen, und dabei mit wahrhaft wissen-

schaftlichem Charakter, so dass alles Einzelne in seinem Ur-
gründe erkannt, wissenschaftlich bewiesen sei. Das Natur-
recht als die philosophische Lehre vom menschlichen Rechte
erlangt nur auf diesem Grunde wahrhaft wissenschaftlichen,

d. i. organischen und demonstrativen Charakter.

Bis hierher ist das Recht erkannt worden, wie es für

Gott gilt und wie es für reine Geister, für Menschen —
durchs ganze Weltall, sowie auf unserer Erde gilt und gelten

soll (geltend und gültig, geltungswürdig ist), und im Sirius,

wenn dort Menschen sind. Hier ist die unerschütterliche,

unbedingt überall und ewig gültige Grundlage, auf welcher
auch das Recht der Menschheit und der Menschen ruht und
worauf es überhaupt und auf jeder Stufe der Bildung der
Lebensentfaltung erbaut und gebildet werden kann und soll.

Und darin also sind auch die obersten Entscheidungsgründe für

alle schwierigen Fragen des Naturrechts des Menschen und
der Menschheit und der Politik für alle Zeitalter gegeben.

Dies zu leisten, den obersten Theil unserer Wissenschaft
organisch zu entfalten und darzustellen, musste mein Haupt-
zweck bei diesen Vorträgen sein, und dies musste um so mehr
geschehen, da sich dieser oberste Theil der Rechtswissen-
schaft in keinem einzigen System der Philosophie bereits be-
findet, ja von Vielen (z. B. von Bouterwek, Krug u. A. m.)

voreilig als unmöglich angesehen wird.

Das hier Geleistete konnten eben andere Systeme nicht

leisten, erstens weil ihnen die Anerkenntniss des Rechts und
der Gerechtigkeit als göttlicher Grundwesenheit mangelte; zwei-
tens weil sie, in Mangel der obersten Grundwissenschaft das
menschliche Recht und die menschliche Gerechtigkeit mit Gottes
Recht und Gerechtigkeit nicht in wissenschaftliche Harmonie und
Verbindung bringen konnten und insonderheit drittens, weil sie

die Kategorie der Seinart (Modalität) nicht entwickelt hatten,

also das Verhältniss der Idee zur Wirklichkeit nicht durch-
schauen und vermitteln konnten. Zugleich ist durch eine gleich-

förmige Darstellung aller bisherigen Hauptsysteme der Rechts-
wissenschaft dafür gesorgt worden, dass unsere Darstellung
im Ganzen der Wissenschaftsentfaltung gewürdigt werden
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könne. Es ist also hier geleistet, was Cicero verlangte, „non

ergo a praetoris edicto, neque a XII tabulis, sed ex intinia

philosophia haurienda juris disciplina." Cic. de Legg. I, 5.

Und wenn dadurch gleich für die bestimmte Construction

des menschlichen Rechts verhältnissmässig nur eine kleine

Zeit übrig geblieben ist (übrig bleiben durfte), so wird da-

gegen die Construction des menschlichen Rechts desto mehr
organisch, desto bestimmter, desto reiner und ohne willkür-

liches Hereinnehmen bloss geschichtlich gegebener positiver

Rechtsentscheidungen, desto gleichförmiger und desto über-

schaulicher werden. Wird es gleich nur ein Umriss sein, so

wird doch dieser alle Hauptzüge des Gemäldes vollständig ent-

halten und in gleichförmiger Ausführlichkeit, in entschiedener

Bestimmtheit der Umrisse abgefasst sein, also mit einer

brauchbaren Zeichnung im Umriss zu einem grossen Gemälde
verglichen werden können, — also auch ähnliche Dienste

leisten!*)

*) Vergleiche mit dieser Darstellung der reinen allgemeinen Rechts-
lehre die volksverständliche Darstellung derselben in der Schrift „Urbild
der Menschheit" und die einzelnen in strengerer Wissenschaftsform ab-
gefassten Abhandlungen über die allgemeine Rechtslehre und Geschichte
des Rechts im Tageblatt des Mensohheitlebens, 1811, Nr. 4 und in mehreren
darauf folgenden Nummern.



Zweiter Theil.

Die Philosophie des menschlichen Rechts,

i. der Menschheit, aller in ihr enthaltenen Gesellschaften

und des Einzelmenschen.

1. Dieser Theil enthält die Anwendung und Ausführung

der im ersten Theile enthaltenen reinen, allgemeinen und all-

umfassenden Rechtslehre. Und zwar wird das menschliche

Recht als ein innerer Theil des Einen göttlichen Rechts ent-

wickelt, entfaltet und gestaltet werden, ganz in der im ersten

Theile beobachteten Ordnung.
2. Das bestimmte Gebiet des Rechts, die bestimmte Rechts-

sphäre, die wir hier betrachten, ist das Leben der Mensch-
heit oder die Menschheit selbst, sofern ihr Leben in der

zeitlichfreien Bedingheit steht, an sich die Eine unendliche

Menschheit im Weltall, zunächst eine endliche Theilmensch-

heit auf einem bestimmten Himmelskörper, die aber immer
als organischer Theil der Einen unendlichen Menschheit in Gott

betrachtet werden muss.

Dabei dient uns theoretisch, d. i. für den Zweck der

Wissenschaft betrachtet, unsere Menschheit, die Menschheit

dieser Erde zwar nur als ein erläuterndes Beispiel*), und
wir müssen uns hüten, das Individuelle dieses Beispieles in

*) Es ist das Höchste, welches uns in Erfahrung des Lebens selbst,

geschichtlich, zu Gebote steht. Wir dürfen aber die leibliche, geistliche

und geistleibliche, eigenthümliche Endlichkeit und Beschränktheit der

Menschheit dieser Erde dabei nicht mit dem Ideal verwechseln, und wir sind

nicht, befugt, den jetzigen Bildungszustand des Lebens dieser Erdmensch-
heit ohne Weiteres für den idealischen, vollkommenen, bereits reifen, — oder

gar den vollkommensten im Weltall zu erklären. Ausserdem enthält alles

Individuelle, als aus der unendlichen Tiefe des Lebens in göttlicher Frei-

heit Hervorgegangenes etwas für die Idee Unerreichbares, — also Incom-
mensurabeles und in der Erscheinung Unerfassliches, wie an geometrischen
Figuren, die das Incommensurabele nicht sinnlich darstellen können.
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seiner Bestimmtheit und Beschränktheit für die vollendete

Wesenheit einer Theilmenschheit, für ihr schon reifes Leben zu

halten, geschweige denn es selbst mit dem Ideale zu ver-

wechseln. Sonst fielen wir in den Fehler eines Geometers,

der seine Beweise durch Nachmessen an individuellen Figuren,

also aus der Individualität der Figur, führen wollte, die doch
auch Incommensurabeles enthält.

Aber wir haben mit dieser rein philosophischen Theorie

des menschlichen Rechts zugleich den werkthätigen, sittlichen

tpractischen und ethischenj Zweck, den Urbegriff und das Ur-
bild des Rechtslebens der Menschheit auch für diese Mensch-
heit, auch für dieses Volk, auch für einen jeden von uns, für

seine innere und äussere Gerechtigkeit aufzustellen. Wir
erkennen das heilige Geschäft der Wissenschaft an: dem
Leben der Menscheit, jedes Volkes und jedes Einzelmenschen
mit wahrer Erkenntniss vorzuleuchten, die Ideen und Ideale

alles Guten — auch des Rechts, vor Augen zu stellen.

3. Die endliche Menschheit ist von Seiten der Natur und
der Vernunft Ein individuelles Ganze: von Natur durch
Einheit der- Gattung, wonach alle Einzelmenschen wie Blätter

verschiedener Zweige Eines Baumes sind, auch äusserlich be-

stimmt ausgesprochen durch das gerundete in sich abgeschlos-

sene Gebiet eines Himmelskörpers, von Seiten der Vernunft
oder des Geistwesens aber dadurch, dass Alle desselben

Geistes, völlig gleiche Vernunftwesen sind und auch in ihrem
geistigen Leben sich wie Blätter und Blüthen Eines geistigen

Gewächses verhalten, indem ein Jeder die Individualität seiner

geistigen Entfaltung der Erziehung und Bildung in der Familie,

im Volke, im Verein der Völker mitverdankt. Und von Seiten

des leiblichen und geistigen Lebens sind die Menschen bestimmt,

sich mit Freiheit in gesellschaftliche oder moralische Personen
für alle wesentlichen Lebenszwecke zu vereinen.— Die Mensch-
heit hält in sich einen Gliedbau von Gesellschaften.

Dieser organischen Wesenheit der Menschheit muss die

Philosophie des menschlichen Rechts angemessen sein. Des-

halb ist gesagt „menschliches Recht", weil dieser Ausdruck
sowohl die ganze Menschheit als auch alle Gesellschaften in

der Menschheit, als auch alle Einzelmenschen befasst. Dabei
wird unter Menschheit immer das Ganze, welches alle ein-

zelnen Gesellschaften und Einzelmenschen in sich hält und in

Einem Leben vereint und bildet, verstanden. Sie ist nicht

ein blosses Sammelganze (Collectiv-Ganze), wo erst die Theile

einzeln wären und lebten und dann erst zusammentreten,
sondern ihre organische Einheit ist vom Anfange ihres Er-
scheinens auf einem Himmelskörper schon im Keime da. Daher
sagen wir nicht „Menschenkeit", wie Einige vorgeschlagen haben.

Man verstellt oft unter Menschheit auch die menschliche
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Natur, d. h. die Eigenwesenheit des Einzelmenschen, z. B.

wenn man sagt: er hat seine Menschheit entwürdigt. Dafür
werde ich besser stets sagen: menschliche Natur, Eigenwesen-

heit des Menschen. Menschlichkeit zeigt gewöhnlich die Ange-
messenheit des wirklichen Lebens eines Menschen mit der Idee

und dem Ideale des Menschen an. Der Mensch ist menschlich,

wenn er lebt, wie er als Mensch soll. Aber auch das Ver-

fehlte des Lebens nennt man menschlich, Menschlichkeiten,

weil es ebenfalls wesentlich aus der menschlichen Natur in

der Weltbeschränkung hervorgeht. Nach jenem Sprach-

gebrauche müsste es aber „unmenschlich" heissen.

4. Ueber das Verhältniss der im ersten Theile mitgeteil-

ten allgemeinen philosophischen Rechtswissenschaft zu der Phi-

losophie des menschlichen Rechts haben wir Folgendes zu

bemerken: Sie ist die vollständige allgemeine wissenschaft-

liche Grundlage dafür, sofern das menschliche Recht über-

haupt eine bestimmte Sphäre des Rechts ist, aber keines-

wegs die vollständige wissenschaftliche Grundlage des mensch-
lichen Rechts als solchen, als menschlichen Rechts. Denn wir

haben bloss die Menschheit und den Menschen als das innigste

Vereinwesen von Vernunft und Natur in Gott im allgemeinen

Theile erkannt und anerkannt.

Die Philosophie des menschlichen Rechts und überhaupt

die Philosophie des Rechts ist ein den ganzen Wissenschafts-

gliedbau durchadernder Theilorganismus, und das Leben des

Menschen und der Menschheit enthält Vieles, ja im gewissen

Sinne Alles; mithin kann die allgemeine Grundwissenschaft

für die Grundlage der menschlichen Rechtswissenschaft noch

nicht Alles enthalten.

Sollte aber die philosophische Rechtswissenschaft des

menschlichen Rechts keine weiteren Voraussetzungen bedürfen,

so müsste bereits die allgemeine Philosophie der Vernunft

und der Natur und der Menschheit selbst und des Verhält-

nisses Gottes zur Menschheit wissenschaftlich dargestellt sein.

Dies aber konnte, soweit es möglich ist, wegen der abge-

messenen Zeit nicht geleistet werden, — theils ist es über-

haupt nach dem jetzigen Zustande der Wissenschaft nicht zu

leisten; — die Menschheit dieser Erde ist soweit selbst noch

nicht gekommen.
Wir sind daher gezwungen, aber auch befugt, die be-

stimmten Lebensverhältnisse des Menschen und der mensch-

lichen Gesellschaften aus den Lehren anderer besonderer

Wissenschaften und aus der analytischen Erfahrungserkennt-

niss für unsere Wissenschaft des Rechts zu entlehnen,

aber mit wissenschaftlicher Besonnenheit, — dass wir wissen,

dass wir es thun und was wir thun.

In einer vollständigen Abhandlung der Philosophie des
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menschlichen Rechts wird also eigentlich erfordert, dass

für die Philosophie des menschlichen Rechts ausser den all-

gemeinen metaphysischen noch Voraussetzungen aus andern

Wissenschaften, aus der Vernunft-, Natur-, Menschheitwissen-

schaft wohlgeordnet aufgestellt, vorausgeschickt und bestimmt

von dem Bewiesenen geschieden werden, — als das Ganze

des Gegebenen (der Hypothesis, des zum Grunde gelegten), —
des aus andern Wissenschaften Entlehnten (der Lemmata).

Dadurch, dass dieses in keiner der bisherigen Bearbeitungen

des Naturrechts geschehen, gewinnt diese Wissenschaft ein

überaus unorganisches Ansehen und muss daher in ihren Be-

hauptungen oft willkürlich und einseitig werden, und mehr
noch, so zu sein erscheinen.

Einige suchten diesen Mangel durch teleologische Schein-

beweise dessen, was sie doch nur aus der Erfahrung entlehnt

hatten, zu ersetzen, wofür Fichte's teleologischer Beweis des

Lebens, seiner Organe u. s. w. ein Beispiel ist. Dies fiel um
so weniger befriedigend aus, als auch diese Scheinbeweise nicht

weit reichten; so wenn Fichte annimmt, dass nur zwei Ver-

nunftindividuen sein müssen; und deshalb im Zusammenhange
der Ausführung doch alle reellen Lebensverhältnisse unbesehens

eingeführt (erschlichen) werden. Hier sollen diese aus andern

Wissenschaften nothwendig zu entlehnenden Grundvoraus-

setzungen, als solche, an den gehörigen Stellen angegeben

werden.

Aber unter diesen Umständen, — bei der jetzigen Lage
der menschlichen Wissenschaft, ist es um so wichtiger, —
was sich ohnehin als erstwesentlich ankündigt: die ganz all-

gemeine philosophische Rechtslehre wissenschaftlich zu vollen-

den und der menschlichen zum Grunde zu legen. Hierdurch

hören die höchsten, die grundwesentlichen Voraussetzungen für

das menschliche Recht auf, blosse Voraussetzungen zu sein,

und die menschlich philosophische Rechtswissenschaft gewinnt

dadurch den höchsten demonstrativen Character und zugleich

die wahrhaft wissenschaftliche Organisation und Methode.

Und hieraus widerlegt sich die Behauptung Krug's, Bouter-
wek's und Anderer, dass eine ideale, rein apriorische Be-

gründung der Philosophie des menschlichen Rechts durch eine

reine allgemeine Rechtslehre darum unmöglich sei, weil die

ideale Rechtslehre alles Bestimmte der Rechtsverhältnisse doch

aus der Erfahrung*) entlehnen müsse. Diese Behauptung ist

unbegründet, theils weil die allgemeine Rechtslehre in dem
Princip der Wissenschaft rein a priori darstellbar ist, theils weil

die reine Philosophie der Vernunft und Natur und der Mensch-

*) Ganz unstatthaft ist Bouterwek's Aeusserung: „Zudem zeige

ja die Erfahrung dem Menschen, wie er immer sein werde."
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heit ebenfalls möglich, schon bis auf eine bestimmte Grenze
ausgebildet sind, also schon zum Theil die erforderliche rein-

philosophische Grundlage dem Naturrechte leisten, — und
in Zukunft noch weit mehr leisten werden.

5. Die folgende Abhandlung des menschlichen Rechts
zerfällt in zwei Abschnitte.

a) Im allgemeinen Abschnitt der Philosophie des mensch-
lichen Rechts wird das Princip, der unendliche Begriff des
menschlichen Rechts aufgestellt und die obersten Lehrsätze
werden daraus entwickelt. Es gewährt dieser Theil einen voll-

ständigen Ueberblick des Ganzen und zugleich einen Abriss des
Planes, wonach der zweite oder besondere Theil die wissen-

schaftliche Ausführung der ganzen Idee des menschlichen
Rechts ist, indem alle ihre Theile organisch gleichförmig

durchbestimmt werden.

b) Der besondere Abschnitt der Philosophie des mensch-
lichen Rechts betrachtet das menschliche Recht nach seinen

inneren Theilen und Momenten, gemäss der im ersten Theile

enthaltenen Ordnung und fasst selbige in der Organisation
der Idee des Staates zusammen. Er umfasst also

a) die organische Darstellung der inneren Theile und Mo-
mente des menschlichen Rechts, nach den Personen und
Sachen, nach der Rechtsfähigkeit und dem Rechtsgrunde des

menschlichen Rechts;

-J die Entfaltung der Idee des Staats des menschlichen
Rechts (des gemeinhin vorzugsweise sogenannten Staats), und
zwar ebenfalls nach den Personen der Menschheit, besonders
des Volksstaates und des Völkerstaates.

Hier wird also dem Charakter der echten Wissenschaft
gemäss erst das Ganze erkannt, dann, das Ganze immer im
Auge haltend, das Einzelne als solches im Ganzen (organisch),

endlich wird zu der Betrachtung des ganzen menschlichen
Rechts als lebenden Organismus, im Staate, zurückgekehrt
und alles Einzelne so in das Ganze aufgenommen, dass es nun
in seinem vollen Inhalte erscheint (erfüllt ist).

Auch wird hier nicht bloss Idee und Ideal für den Hoch-
punkt der vollendeten Reife erkannt, sondern für das stetige

Werden vom Keimen bis zur Lebensreife im gesetzmässigen

Uebergange, — wie oben gezeigt worden ist. Auch auf die

Fehlendlichkeit, das Uebel und das Böse, durch Unglück und
unvollendeten Willen wird stets Rücksicht genommen. Alles

Einzelne wird immer gleich im Ganzen betrachtet und sogleich

in und durch das Ganze bestimmt.

Der Umriss erhellt sich nach und nach zum lebensvollen

Gemälde.



Erste Abtheilung.

Allgemeine und allumfassende (generale und
universale) Erkenntniss des menschlichen Rechts

als Eines selben Ganzen oder als Princips

seiner Sphäre.

1. Sacherklärung des menschlichen Rechts. Das Recht
der Menschheit ist der Organismus der zeitlichfreien Beding-
heit ihres Lebens. Menschheit wird hier gedacht als das

Eine individuelle Wesen, welches und sofern es in sich ein

Organismus untergeordneter Grundpersonen und werkthätiger

gesellschaftlicher Personen ist.

Grundpersonen der Menschheit werden genannt:

a) die untheilbaren vollendet endlichen Einzelmenschen
als vollendet endliche selbständige (individuelle) Wesen;

b) diejenigen gesellschaftlichen Vereine, in denen die Ein-

zelmenschen in Ansehung ihres ganzen Lebens vereint sind

und sich vereinen, Grundgesellschaften, wie Familie,

Freundschaft, freie Geselligkeit, Ortgenossenschaft, Stamm,
Volk, Völkervereine, Menschheit der Erde.

Werkthätige Gesellschaften oder gesellschaftliche Per-

sonen iCorporationen, Sodalitäten) heissen diejenigen Leben-
vereine der Einzelmenschen und der Grundpersonen, welche
einen bestimmten Theil der menschlichen Bestimmung sich

zum Gesellschaftszweck setzen; so in Wissenschaft, Kunst,

Sittlichkeit, Recht, Religion.

Das menschliche Recht setzt wissenschaftliche Einsicht in

den Organismus der menschlichen Geselligkeit voraus. Ein
erster und bis jetzt einziger Versuch diesen Organismus dar-

zustellen, ist in der schon erwähnten Schrift: „Urbild der

Menschheit" enthalten. So das Wort Menschheit verstanden,

umfasst obiger Ausdruck das ganze menschliche Recht.

Man kann das Princip des menschlichen Rechts auch so

ausdrücken: Das menschliche Recht ist das organische Ganze
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der zeitlichen, von der Freiheit abhängigen Bedingheit des

Lebens der Menschheit als ganzer und. sofern sie alle gesell-

schaftlichen Vereine einzelner Menschen und aller einzelnen

Menschen in sich enthält. 1

.

Der ganze Wesenbegriff (Theihvesenschauung) des mensch-
lichen Rechts ist dessen Princip. Das Princip des mensch-
lichen Rechts gilt nun in seiner Sphäre als Begriff, als Ur-
theil, (als Rechtsgesetz i und als Schluss für jede Ableitung

(Deductioni jedes besonderen und einzelnen Rechts, sowie das

Eine unendliche Rechtsprincip in seiner unbedingten Sphäre
gilt. In einer ausführlichen Darstellung muss das Princip des

menschlichen Rechts als materiales, formales und material-for-

malea ausdrücklich ausgesprochen werden, und zwar in doppelter

Hinsicht, sowohl hinsichts dessen, wofür es Recht, als auch selbst

als Recht, d. h. als zeitlichfreie Bedingheit/') Dann muss der

ganze Gliedbau der Kategorien nach Wesen und Wesenheit

auf das Princip des menschlichen Rechts angewandt und so

das untergeordnete Theilprincip desselben (als Begriffe, Sätze

und Schlüsse) entfaltet werden, wie schon oben S. 121 ff., hin-

sichts des Einen ganzen Rechtsprincips gezeigt worden ist.

2. Entwickelter Ausdruck des Princips nach allen Haupt-
niomenten seines Inhalts und seiner Form. Der vorige Lehrsatz

ist der ganze Inhalt des menschlichen Rechts im vollstän-

digen Umrisse; zunächst also enthält er den ganzen Inhalt

und Plan des allgemeinen Theils des menschlichen Rechts,

alle obersten Hauptglieder und Momente des Organismus des

menschlichen Rechts sind darin enthalten. Und der ganze

zweite besondere Theil ist ferner wiederum davon die Weiter-

ausführung.

Das Recht der Menschheit ist der Organismus der zeit-

lich freien Bedingheit. dass die Menschheit, d. i. das in seiner

Art unendliche Vereinwesen der Vernunft und der Natur in

und durch Gott und mit Gott als unendliches Ganze und als

der Organismus aller ihrer inneren Gesellschaften und ein-

zelnen Menschen, den unendlichen Zweck ihres Lebens, d. i. die

eigentümliche individuelle, in jedem Momente eigenthümlich

vollw esentliche (vollkommene; und einzige Darstellung (Dar-

bildung, Erscheinung, Offenbarung) der göttlichen Wesenheit
in der Zeit, in sittlicher innerer und äusserer, nach innen

gleichförmig beschränkter Freiheit des Willens, in eigenthüm-

licher Würde und Schönheit erreiche, und zwar in sich selbst

und übereinstimmig mit sich selbst, und zugleich übereinstimmig

*) Lehrbauhemerkung. Das Ideal des Menschheitrechts soll alle

Theilideale nach den verschiedenen Hauptperioden, Hauptepochen der
Erdmenschheit, der Völker und Einzelmenschen enthalten, nicht nur für

die Vollreife, — dies ist nur ein bestimmtes Theilideal.
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mit dem Einen Leben der Vernunft und der Natur, und dann
auch in ihrem Vereinleben mit Vernunft, Natur und Gott,

auf ihrem ganzen Lebensgebiete, — auch hinsichts aller

Sachen, an denen zeitlichfreie Lebensbedingnisse haften. Das
Recht der Menschheit umfasst also auch das Ganze der zeit-

lichfreien Bedingheit, dass sie ihren Lebenszweck erreiche,

nach allen ihren inneren, geistigen und leiblichen Gegensätzen
und Vereinigungen der Einzelmensehen und der Gesellschaften,

d. i. hinsichts des Grundgegensatzes der ganzen Bildung in

den verschiedenen Grundstämmen (liacen), dann des Geschlechts

und des Characters, sowie nach dem Gegensatze des Lebens-
alters der Einzelnen und der Gesellschaften, in Kindheit,

Jugend, Reife, Abnahme und Greisenalter.

Der Organismus des menschlichen Rechts aber ist dem
Organismus des Lebens der Menschheit selbst ähnlich; er

enthält sowohl das Ganze der zeitlichfreien Bedingheit für

den Einen Lebenszweck der Menschheit und aller Gesellschaften

und Einzelmenschen in ihr, sofern derselbe ein unendlicher,

unbedingter, ewiger, in jedem Momente bleibender ist, als das

Ganze dv<. unbedingten ewigen Rechts des absoluten Rechts,

des Weltbürgerrechts, des l "1 rechts., als auch für den Lebens-
zweck, sofern er alle bestimmten, endlichen, im werdenden Leben
selbst entstehenden, sich ausbildenden und vorübergehenden
Lebenszwecke in sich enthält, als das Ganze des bedingten zeit-

lichen wie endlichen Rechts. Ferner enthält der Organismus
des menschlichen Rechts sowohl diejenigen Bestimmungen der

zeitlich freien Bedingheit des Lebens, die sich aus der Un-
endlichkeit der Menschheit ergeben, als auch die, welche sich

aus der inneren Endlichkeit der Menschheit, ihren Gesell-

schaften und Einzelmensehen Rechte um der erforderten

Endlichkeit willen) und für diese Endlichkeit hervorgehen, und
zwar sowohl für die im Guten sich in ursprünglicher und eigen-

leblicher, individueller, wesengemässer Beschränktheit (Endlich-

keit stufenweis entfaltende Endlichkeit, als auch für die in

wesenwidriger Beschränktheit (Endlichkeit) im Uebel und im
Bösen befangene Endlichkeit.

Der Organismus des menschlichen Rechts soll ferner

übereinstimmig und vereint sein, zunächst in sich selbst mit

dem ganzen Leben der Menschheit und mit dem Leben der

Vernunft, der Natur und Gottes, überhaupt übereinstimmig

und vereint mit allem Guten, und insonderheit mit dem
Rechtsleben Gottes und aller endlichen Vernunftwesen. Auch
soll der Organismus des menschlichen Rechts hergestellt

werden unabhängig vom Uebel, welches in der Weltbeschränkung
durch Unglück, und unabhängig vom Bösen, welches durch

die unsittliche Willkür endlicher Vernunftwesen erfolgt. Der
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Organismus des menschlichen Rechts wird zeitstetig hergestellt

selbst als ein Theilorganismus des Lebens der Menschheit, —
als Staat, als das individuelle, organisirte Rechtsleben der

Menschheit und aller selbständigen und unter sich vereinten

Personen in der Menschheit, gleichförmig für alle Personen

in der Menschheit und unabhängig vom Uebel und vom Bösen

in der Form des sittlich freien gerechten Willens, des einzel-

nen und des gesellschaftlichen Willens der vereinten Rechts-

person und als werkthätiger Organismus aller Grundfunctionen

des Staates; und zwar dies alles so, dass sich der Staat auf

jedem untergeordneten Lebensgebiete der Menschheit nach

dem Gesetze der Entfaltung ihres gesammten Lebens, den

Hauptperioden desselben folgend, stufenweis bilde und zu

eigenthümlicher Vollkommenheit in Gehalt und Form, in Ver-

fassung und Werkthätigkeit erhebe und vollende.

3. Erörterung (Erläuterung und Beweis) aller Einzelpunkte,

die in vorstehendem entwickelten Ausdrucke des Princips des

menschlichen Rechts enthalten sind.

Dies ist der ganze Inhalt der hier zu leistenden Wissen-

schaft. Alles Einzelne, was die menschliche Rechtswissen-

schaft enthält, ist nur weitere Bestimmung und Theil dieses

kurz ausgesprochenen allgemeinen Inhalts. Bilden wir diese

allgemeinsten Umrisse oder Grundzüge zu bestimmterer Gestal-

tung aus, indem wir alle einzelnen Punkte im Allgemeinen

erörtern und beweisen.

Da das menschliche Recht, wie überhaupt das Eine ganze

Recht, Ein organisches Ganze ist, also in ihm Alles mit Allem
in Wechselbeziehung steht, so ist dies der einzige Weg, orga-

nische Einsicht in die Rechtswissenschaft zu gewinnen.

I. Zuvörderst ist das Recht der Menschheit ein selbstän-

diges, selbwesentliches Ganze; aber es hat nur untergeord-

nete, bedingte Selbständigkeit, weil es eben nur ein innerer Theil

des Rechts Gottes ist. Deshalb muss die menschliche Rechts-

sphäre der unendlichen Rechtssphäre Gottes untergeordnet

werden, doch so, dass ihre Selbwesenheit auch anerkannt wird,

da die Form, wonach das menschliche Recht hergestellt wird,

die menschliche sittliche Freiheit ist, welche Gott als solche

bestehen lässt und durch seine unendliche individuelle Frei-

heit zum individuell Besten leitet, aber ihre eigne freie Ent-

wickelung nicht aufhebt. Daher darf auch das menschliche

endliche Rechtsleben, die menschliche endliche Rechtspflege

mit Gottes als Urwesens heiliger zeitewiger allbefassen-

den Rechtspflege nicht verwechselt, und menschliches Rechts-

streben darf in Gedanken und That nicht mit der gött-

lichen individuellen alle Welt umfassenden Rechtspflege ver-

mengt, weder für ein unmittelbar individuell göttliches Han-
Krause, Philosophie des Bechts. 16
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dein, noch für ein Handeln, das in individuellem göttlichen

Auftrag geschieht, ausgegeben werden.*)

Wohl ist der Mensch, sofern er die ewige Wesenheit er-

kennt und in rein guter Gesinnung das Gute erstrebt, be-

fugt, sich dabei auf Gottes ewige Verursachung zu berufen,

und er ist dabei in sich gewiss, dass sein rein sittliches und
rein gerechtes Streben der individuellen Wirksamkeit Gottes

gemäss ist.**;

Auch folgt in der Grunderkenntniss Gottes, dass Gott

auch in individueller Vereinwirkung mit den endlichen Ver-

nunftwesen gedacht werde; aber dass gerade im individuellen

Falle soeben mir eine göttliche individuelle Offenbarung

geschehe, folgt daraus noch lange nicht. Eine indivi-

duelle Beauftragung Gottes zu bestimmten Rechtshandlungen
würde mit Gottes ewiger Gesetzgebung, die sich uns in reiner

wissenschaftlicher Einsicht ankündigt, übereinstimmen; denn
die unendliche Reihe der ewigen göttlichen Verursachung
stimmt mit der zeitlichen völlig überein.

Ein untrügliches Kennzeichen einer individuellen Offen-

barung oder eines individuellen göttlichen Auftrages ist also,

dass der Inhalt mit der Vernunft, d. i. mit Gottes ewiger

Wesenheit, mit allem ewig Guten, Wahren und Gerechten über-

einstimme, weil Gottes individuelles Wirken mit Gottes ewiger

Wesenheit und Verursachung unbedingt übereinstimmt. Wo
daher diese Uebereinstimmung nicht ist, da ist weder Gottes

individuelle Offenbarung, noch ein individueller Auftrag anzu-

erkennen.

Es darf sich also zwar jeder Mensch und jede Gesell-

schaft von Menschen und deren Vorsteher auf dem Gebiete

des Rechts auf Gottes ewige Wahrheit und seine gerechte

Weltregierung, sofern sie im Rechte sind, berufen, nicht

aber, sofern sie im Unrechte sind, ausser insoweit in Gottes

individuellem Wirken gerade Gründe obwalten müssen, wes-

halb Gott dieses individuelle Unrecht geschehen lässt. Ja

es darf sich auch der gerechtsinnige Mensch als ein göttliches

Werkzeug betrachten, ja sogar hinsichts des Unmündigen (natür-

lich richtig und ohne Schwärmerei verstanden) als Gottes Stell-

vertreter. Aber es darf dabei nie vergessen werden, dass

der Mensch von Gott zuerst an Gottes ewige Offenbarung der

*) Der Gottstaat ist Eine Gottherrschaft (Theokratie), aber mensch-

liche Regierung und Herrschaft (Anthropokratie) soll der unendlichen

Theokratie zwar ähnlich sein, darf aber damit nicht verwechselt werden.
**) Jeder gute Mensch ist „von Gottes Gnaden", Gottes unmittelbarer,

gottbefugter Stellvertreter im Endlichen, sofern er rein im Guten lebt, —
nicht bloss der König! — vorzugsweise aber ist der Weise von Gottes

Gnaden und der König, wenn er weise ist.
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ewigen Wahrheit und an Gottes allgemeine Offenbarung der
zeitlich sinnlichen Wirklichkeit in seinem eignen Innern (an

das ewige ungedruckte Buch der Wahrheit) gewiesen ist, da-
mit er seine Freiheit selbst mit Freiheit ausbilde; auch muss
stets bedacht werden, dass um ebendeswillen Gott den Men-
schen bis auf eine gewisse Grenze (z. B. den Tod) auch zu
Recht oder Unrecht Preis giebt, damit jeder Einzelmensch und
die menschliche Gesellschaft sich mit Freiheit auch dahin in

Erkenntniss, Gefühl und Willen, in Wort und That erhebe,

um einen der ewigen Wahrheit gemässen Rechtszustand unter
sich zu errichten und auszubilden.

Alles schwärmerische Berufen aber auf Gottes indivi-

duellen Auftrag für Herstellung des Rechts auf Erden, welches
weiter geht, — es mag von Privatpersonen oder von Denen,
die den Staat regieren sollen, ausgehen, ist unbefugt*!, führt,

wie gut gemeint es auch sein möge, zum Fanatismus und Des-
potismus, zerrüttet das Leben der Menschheit und hält die

Menschheit auf der Bahn des freien gottgemässen Fortschritts

im Recht und in Ausbildung des Staates zurück. Vielmehr
also hat der Mensch, hat die ganze Menschheit dieser Erde
dahin zu streben, in reiner Erkenntniss der ewigen Wahrheit
des Rechts und in freisittlicher Lebenskunst auch das Recht im
Staate in eigner Kraft herzustellen, — die göttliche Hülfe
und Gottes Beistand bei dieser heiligen Arbeit wird dann nicht

fehlen, überhaupt selbwesentliche freie Ausbildung der Mensch-
heit in allem Göttlichen macht selbige erst ihrerseits fähig,

dass sich ihr die Gottheit immer inniger offenbare.

EL Sodann müssen wir nachdenken über den Begriff der
Wesenheit der Menschheit und des Einzelmenschen, wronach
sie Vereinwesen sind von Vernunft und Natur in und durch
Gott und mit Gott. Die Grunderkenntniss Gottes zeigt im
Verein mit unserer individuellen Anschauung der Welt, dass

*) Man darf sich nur befugt auf Gott berufen, a) sofern man das
ewige göttlich Wahre der ewigen göttlichen Vernunft anerkennt, und
solches Berufen hat nur Gültigkeit, sofern der sich Berufende im Recht
ist, — ob dies aber ist, muss auf ewige Weise und in idealer Beurthei-
lung der sinnlich - erkannten Wirklichkeit entschieden werden, nicht
durch blosse, noch so feierliche Versicherungen; b) sofern man solche
individuelle Offenbarung nachweise, wovon die Vernunft selbst auf ewige
Weise darthäte, dass nur Gott Solches wissen und offenbaren könne,
vorausgesetzt, dass danach die Wahrheit von der Vernunft selbst erkenn-
bar und anerkenubar sei. Zwar ist wohl der gute Mensch in gewisser
Hinsicht Gottes Stellvertreter auch ohne Gottes individuellen Auftrag,
aber eigenmächtig darf Niemand sich in einem anderen Sinne dafür er-
klären. Von Gottes Gnaden sind wir alle. Die Tyrannen aber, die
statt zu regieren, nur zwingherrschen, berufen sich auch auf Gottes Gnade,
um ihre frevelnde Willkür zu beschönigen, da Gott sie nur duldet um
des Rechts willen, wie Unkraut unter dem Weizen.

16*
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Vernunft oder Geistwesen und Natur oder Leibwesen die ober-

sten, in ihrer Art unendlich entgegengesetzten, selbständigen

Wesen in Gott sind. Und nach der Kategorie (der göttlichen

Grundwesenheit) der Vereinwesenheit und des Wesenvereines
ergiebt sich, dass Vernunft und Natur nach ihrer ganzen
Wesenheit durch Gott als Urwesen in-, mit- und durcheinander
sind und in der unendlichen Zeit also vereint leben, dass dieser

Verein unendlich, stetig, ewig ist, und dass das innerste

Vereinglied der Vernunft und der Natur eben die Menschheit
ist, die in sich in unendlich vielen endlichen Geistern besteht,

die mit unendlichvielen höchstorganischen Leibern der Natur
im innigen Lebensverein sind. Und dort ergiebt sich zugleich,

dass auch jeder Mensch als Geist und im freien innigen
Vereinverhältnisse zur Natur ein in der Einen unendlichen
Zeit und in Einer unendlichen Gegenwart ohne Ende lebendes
Individuum ist, — ein ewiges Individuum, unsterblich und
seiner ganzen Wesenheit nach ungeboren, indem Geburt und
Tod sich lediglich auf ein zeitlichvorübergehendes bestimmtes
Lebensgebiet bezieht.

Hieraus ergiebt sich das Eigenwesentliche (die Definition)

des Einzelmenschen: er ist Ein individueller Geist vereint

mit einem höchst- organischen Leibe, so dass an dem Leibe
und durch ihn der freie Wille des Geistes und am Geiste

die freie Lebensthätigkeit des Leibes sich erweise, d. h. mit
einem Leibe von der höchsten Gattung im Thierreiche (Glied-

bau der Thierheit), wobei in der Weltbeschränkung nicht er-

fordert wird, dass diese Gattung auf diesem Himmelskörper
gerade die höchste Vollendung an Gliedbau, Kraft und Schön-
heit habe. Uebrigens, wenn auch Menschen von verschiedenen
Himmelskörpern gesellig vereinbar wären, so müssten sie sich

bei aller Verschiedenheit der leiblichen Bildung doch aner-

kennen. Ja, sofern es möglich wäre, dass ein freier Geist,

auch ohne an einen organischen Leib gebunden zu sein, mit
der Natur auf andere Weise, an irgend einem ihrer Gebilde
(Dryaden, Quellennymphen u. s. w.) freithätig sich äusserte

oder nur wüsste, dass er seinen freien Willen, beschauend
und sich erfreuend (mitfühlend), darauf bezöge, so müssten
wir insofern auch rechtlich dies Naturgebiet als sein Eigen-
thum achten, versteht sich, mit gleichförmiger Hinsicht auf

das Eigentumsrecht des Menschen daran. Der Mensch kün-
digt sich uns an „durch sein menschliches Antlitz", weil

im Antlitz der innigste Ausdruck des Geistes liegt, aber

auch durch Geberdung und Sprache, selbst wenn bloss die

Stimme gehört wird, — überhaupt durch den ganzen Bau
seines Leibes (auch wenn ich einen Menschen schlafend sehe).

Aus alledem geht aber hervor, dass auch in Ansehung
des Rechts jeder Mensch als ein ewiges, unvergängliches In-



Allgemeine Philosophie des menschlichen Rechts. 245

dividuum anerkannt und dass seine bestimmten Rechte dem-
gemäss bestimmt werden müssen. In dieser Einsicht des

Grundverhältnisses von Geistwesen und Natur zu Gott und
unter sich ergiebt sich, dass beide an sich gleichwürdig
sind, und dass mithin das Leben der Natur, wie es sich

uns in vollendet endlichen Gebilden auch auf dieser Erde
kund giebt, nicht erstwesentlich und lediglich als Sache oder
bloss als Mittel für den Zweck des Geistes zu betrachten sei,

wie wenn man die Natur nur als den Inbegriff der nütz-

lichen oder schädlichen äusseren Sachen betrachtet, sondern
das Ganze dieser Gebilde entspricht in der Natur selbst

dem sinnlich Objectiven des geistigen Lebens in der Welt
der Phantasie.

Daher ist es die Bestimmung der Menschheit, in sich

gleicherweise das geistige Leben und das leibliche Leben zu
vollenden, sodann das Naturleben rein aufzunehmen in den
Geist und das geistige Leben herauszubilden und darzu-
stellen in der Natur, ferner das geistige Leben zu erhöhen und
zu bereichern durch das mit ihm vereinte leibliche Leben
(inneres Abbilden des Naturlebens, Aufnehmen in Welt der
Dichtung, — Festigen der Ergebnisse des geistigen Lebens
und Erheben seiner Güter zu Gemeingütern durch Schrift und
andere Denkmale.j Und von der andern Seite ist es Be-
stimmung, auch das Naturleben nach seiner eignen Idee zu
fördern (auch dem mangelhaften und kranken Naturleben zu
Hülfe zu eilen,; und mit sittlicher Freiheit es höher aus-

zubilden (allgemeine Kultur der Erde). Und darin ist auch
zugleich enthalten die bestimmte Forderung, dass im Leben
der Menschheit das geistige Leben und das leibliche Leben
sich wechselseitig Mittel seien, sowie sie sich ursprünglich

wechselseitig Zweck sind, die Vollendung beides, des geistigen

und des leiblichen und ihres vereinten Lebens. Es besteht

daher mit der Selbstwürde der Natur und des Geistes und
ihrer Gebilde wesentlich (recht wohl), dass diese Gebilde

wechselseits als Sachen dienen für die Zwecke des Lebens
selbst, wie bald weiter sich ergeben wird.

Hierher gehört nun noch die Lehre von dem Organismus
der Menschheit, sofern sie in unendlichvielen Theilorganismen
auf den Himmelleibern verschiedener Stufe im Weltall besteht.*)

Jede dieser Theilmenschheiten hat an sich ihr Selbleben und
steht auch in unmittelbarem Lebensvereine mit der ganzen
Natur, dem ganzen Geistwesen und mit Gott als Urwesen,
aber auch in allseitig organisch vermitteltem. In unserer

Menschheit überwiegt noch das Selbleben, — ihr Leben ist

*) Es wurde aber in den Vorlesungen vornehmlich wegen Zeitmangels
unterdrückt. (S. darüber Urbild der Menschheit.)
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noch grossentheils alleinigt (isolirt), abgesondert, also auch
nothwendig selbstisch. Aber jede Theilmenschheit des Him-
mels ist auch wesentlich und unwillkürlich in Vereinleben

mit anderen Theilmenschheiten derselben und höherer Stufen

der Gliedung des Himmelsbaues, sofern sie- in deren Lebens-
kreis eingeht und aufgenommen wird. Hierüber wissen wir
auf Erden freilich nichts Geschichtliches, — ahnen es nur.

Nur in der Erscheinung des Genies und des angeborenen
Characters, der oft mit dem leiblichen Character und Tempe-
rament in Widerstreit ist, werden wir darauf hingewiesen.

Dennoch ist auch schon diese Menschheit anzusehen als ein

organisches, mit andern Theilmenschheiten jetzt und einst

noch mehr und inniger (vielleicht auch mit Bewusstsein) ver-

bundenes Mitglied in der Einen unendlichen Menschheit des

Weltalls in Gott. Und grundwesentlich ist der Rechtssatz:

Das Recht einer jeden Theilmenschheit ist selbwesentlich (un-

mittelbar) in Gott, Vernunft, Natur und Menschheit begründet.

Betrachten wir insbesondere das Verhältniss der indivi-

duellen Geister, wie sie mit individuellen Leibern vereint die

Menschheit sind und bestimmen danach auch diese Beziehung
nach der Idee des Rechts, so ergiebt sich: Jeder Mensch als

Geist für sich und die Menschen als Geister vereint führen

ein selbständiges Geistleben, welches an sich Würde hat und
Selbstzweck ist. Aber auch sofern der Mensch Leib ist und
die Menschen als Leiber Glieder Einer organischen Gattung
sind, führen sie ein leibliches selbständiges Leben, jeder für

sich und alle vereint, welches ebenfalls an sich Selbstzweck ist.

Der organische Leib der Menschen ist, wie Naturwissen-
schaft, Naturphilosophie und rationale organische Naturwissen-

schaft zeigen, das vollendetste Gebilde des Naturlebens, —
die organische Gattung der Menschheit, die vollwesentliche

Thiergattung, worin alle Kräfte der Natur im vollständigen

harmonischen Gleichgewichte walten, daher auch das leben-

vollste, kraftvollste, bildsamste, wirksamste, der stärksten und
feinsten Kunstwirkung fähige (Kopf, Hand und Fusslj schönste

organische Gebilde, ein Mikrokosmus, ein panharmonisches
Glied des Organismus der Natur. Daher es auch keine

Arten in der Menschengattung giebt, sondern alle Menschen
sich hinsichts des Leibes der Art nach gleich sind.

Dass die Menschengattung auch auf dieser Erde der voll-

endetste Thierorganismus ist, ist unleugbar. Damit wird aber
nicht behauptet, dass diese Menschengattung dem Ideale der

Vollkommenheit ganz entspreche; dies kann nur der Fall sein

nach Massgabe der Stufe des kosmischen Lebens dieses Pla-

neten. Ja es können an dieser Menschengattung angestammte
Unvollkommenheiten nachgewiesen werden in Ueberwalten ge-

wisser Triebe und gewisser Organe dieses Organismus, auf
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welche Beschränkungen dann auch der ganze Organismus des

Rechts Rücksicht nehmen muss in der Sphäre der Rechts

um der Endlichkeit willen. Dass mithin die organische Gat-

tung als solche auch auf Erden als Naturwesen in Kraft und
Schönheit erhalten und durch Vereinigung mit dem Geistleben

gefördert und erhöht werde, ist ein grundwesentlicher Lebens-
zweck der Menschheit, also auch Grundlage eines bestimmten
Rechts. Und ebenso, dass jeder Mensch das Leben seines

Leibes in Kraft und Schönheit unverletzt erhalte und mög-
lichst vollende, ist schon um der Selbstwürde des Leibes

willen ein grundwesentlicher Lebenszweck des Einzelmenschen,
also ebenfalls Grundlage eines bestimmten Rechts.

Aber das Leben der organischen Gattung und das Leben
der mit ihr als Menschen vereinten Geist -Individuen ist in

innerer, grundwesentlicher Durchdringung und Vereinigung,

und es ist eine innere Wesenheit der Gottheit selbst, dass

diese innigste Vereinigung von Geistwesen und Natur in

Ewigkeit in und durch Gott bestehe; sie ist also selbst ein

Grundtheil der Bestimmung und der Lebensaufgabe der

Menschheit, als ein an sich selbst würdiger Lebenszweck, also

auch Grundlage eines bestimmten Rechts.

Die Vereinigung von Geist und organischer Gattung ist

zwar im Allgemeinen ewigwesentlich, doch aber also ewig in

Gott verursacht, dass sie der sittlichen Freiheit des Geistes

von der einen Seite und der Freiheit des organischen Lebens
des Leibes gemäss ist und beide nicht aufhebt, sondern
beide sich beschränkend und bedingend abwendet. Der
Mensch kann sich tödten, er kann dieses sein Leben selbst-

thätig aufgeben, und Lebenskrankheit kann den Geist lähmen
in Schwäche und Blödsinn. Der Geist kann sich der ihm an-

vertrauten Kräfte des Lebens frei bedienen, aber er muss
nicht; und der Leib kann die Einwirkungen des Geistes auf-

nehmen, wenn und sofern es seinem Leben gemäss ist, —
aber er wirft sie ab, wo es sein Leben stört und aufhebt.

In unserer Lebenssphäre auf Erden*) finden wir nun
folgende nähere Bestimmungen und Beschränkungen dieses Ver-

*) Diese kosmische Beschränktheit des Menschen und der Mensch-
heit auf dieser Erde ist besonders sorgfältig auszuführen; denn es finden

sich hier leicht zwei entgegenstehende Fehler ein. Indem die kosmi-
schen (und überhaupt iu dem Einen unendlichen Leben Gottes) dieser

Menschheit gesetzten Grenzen verkannt werden, entstehen chimärische,

auf Erden nicht zu leistende Forderungen; dagegen, wenn diese Gren-
zen und Beschränkungen, die nur abnormal, auomalisch oder doch vor-

übergehend, wenigstens im Weltall nicht allgemein sind, fälschlich für

ewig und bleibend genommen werden, so wird der Sinn für das Ideale

(Idee- und Ideal-Gemässe) geschwächt und erstickt, also geht ein Factor
der erst in Freiheit zu bildenden Zukunft verloren.
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hältnisses des Vereinlebens der Geister und der Natur. Mit
der ganzen Natur vermögen wir nur Jeder mittelst des orga-

nischen Leibes in Erkenntniss, Gefühl, Willen und That ver-

bunden zu sein, ebenso mit den Leibern anderer Menschen.
Mit seinem Leibe selbst ist jeder Geist nur in theilweiser

Durchdringung. Auch als Geister sind wir miteinander nur
mittelst des Naturlebens verbunden und zwar mittelbar —
vermittelt durch den Leib und dessen Glieder, die mit dem
Geiste in Durchdringung sind, so durch Sprechen und leibliches

Vereinwirken zu gemeinsamen werkthätigen Zwecken. Jeder

findet sich unwillkürlich mit seinem Leib innig vereint, —
er ist sich nicht bewusst, weder ob seine geistige Freiheit als

freie Wahl mitgewirkt hat, ihn als Mitglied der Menschheit
dieser Erde erscheinen zu lassen, noch auch ist er sich des

Zusammenhanges dieses seines menschlichen Lebens auf Erden
mit Vorzeit und Zukunft nach dem Tode bewusst, und Jeder
bleibt unwillkürlich in diesem Verhältniss, er mag wollen

oder nicht, es werde denn durch den Tod gelöst, mag Dieser
durch ihn selbst oder sonst verursacht werden. Aber zur Er-
kenntniss unserer nächsten individuellen Bestimmung auf

Erden überhaupt bedürfen wir auch dieses Alles nicht zu
wissen, — und unsere Verpflichtung geht nicht weiter als

unser Wissen. Aber wir sollen uns dennoch im Allgemeinen
als ewige Bürger des Gottesstaates betrachten; und auch
alle Weiterbestimmnisse des menschlichen Rechts müssen
damit übereinstimmen, dass jeder Mensch als ein ewiger Bürger
des Gottesstaates angesehen werde, dessen jetziges indivi-

duelles Leben mit dem nächstfolgenden im wesentlichen innigen

Zusammenhang steht, wenn wir auch hier auf Erden diesen

Zusammenhang nicht individuell kennen.

Es würde unsern Zweck weit überschreiten, wenn hier er-

wogen werden sollte, inwiefern diese Bestimmungen und Be-
schränkungen allgemein gültig in aller Welt oder nur dem
Menschheitleben dieser Erde eigen seien, oder nur dieser Pe-
riode des Menschheitlebens auf Erden. (Fichte suchte diese

Beschränkungen vergeblich und voreilig als ewige Bedin-

gungen des Selbstbewusstseins zu deduciren.) Aber die Wahr-
heit besteht davon unabhängig: das Recht muss diesen Be-
stimmungen allseitig gemäss bestimmt werden; — für Lebens-
lagen, wo diese Beschränkungen ganz oder zum Theil aufge-

hoben wären, würde die Idee des Rechts ebenfalls (nach der

Grundlage des ersten Theils) die angemessene Entscheidung
zeigen, auch wenn sie je auf Erden eintreten sollte.

Hieraus ist nun das Verhältniss des Geistes zum Leibe
jedes Einzelmenschen für unsern Zweck hinlänglich erkennbar.

Der Leib gehört als ein innerer ergänzender Theil zu seiner

Persönlichkeit, zu ihm als diesem Individuum, daher wir
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den Leib gewöhnlich statt der Person setzen: „hier bin ich",

„er wird begraben". Er ist aber gleichwohl nicht die ganze
menschliche Person selbst, sondern nur ein Theil ihrer

wirklichen wesenhaften Erscheinung, jedoch unter folgender

näherer Bestimmung.

Geist und Leib, sofern der Leib ein materielles leben-

des Gebilde ist, sind sich nicht auf gleicher Stufe entgegen-
gesetzt, und wenngleich der Leib an sich wesentliches

Naturgebilde und dann auch im Vereinleben Geistgebilde

ist, so steht doch der Mensch als Geist, als Ich, mit dem
Leibe als vergänglichem Gebilde nicht auf gleicher Stufe der
Wesenheit. Denn der Geist ist das ganze individuelle unver-
gängliche, ewige, sittlichfreie Vernunft' Geistjwesen; der Leib
aber, sofern er ein stoffliches (materielles) lebendes Gebilde

ist, ist nicht die ihn bildende, in ihm erscheinende indivi-

duelle Natur selbst, sondern nur ihr Gebilde, ihr Product,

er ist die in ihrem Wirken erscheinende lebende organische

Naturkraft selbst, — sowie im Geiste das, was er in Phan-
tasie denkend und dichtend schafft, nicht der ganze Geist

selbst, sondern sein Gebilde ist. Daher stirbt, vergeht wohl
dieser Leib, wie auch Phantasiegebilde zerrinnen, aber nicht

die individualisirende Kraft der Natur, die ihn schafft; daher
ist Tödtung des Leibes nicht Tödtung der Naturkraft, noch
weniger Tödtung des Geistes; sie hat aber den Erfolg, den
Menschen aus seiner ganzen individuellen Lebenssphäre heraus-

zureissen und ihn einer uns, sofern sie individuell ist, unbe-
kannten zu überliefern. Demgemäss sind nun auch die Rechte
auf Bestehen des Leibes zu bestimmen.

Der Leib hat als Naturgebilde und als mit diesem Geiste

vereint Selbstwürde und nimmt noch das Leben des Geistes

in sich auf durch geistige Pflege und als Ausdruck des
Geistes und Gemüths. Aber er ist auch dem Menschen
grundwesentliches Organ theils seines Vereinlebens mit der
Natur, theils seines Vereinlebens mit anderen Geistern als

Menschen, theils auch seines eignen geistigen und menschlichen
individuellen Lebens, welches der Mensch nur in dem durch
den Leib vermittelten Lebensverkehr mit andern Menschen
gewinnen und ausbilden kann.*;

*) Lehrbaubemerkung. Hier muss nun auch noch ausgeführt wer-
den: a) dass die Vereinigung von Geist und Leib indurch Gott unter
Gottes individueller Leitung steht; b) dass der Mensch als Geist und
durch Leib vermittelt mit Gott eigenvereinzuleben bestimmt ist, dass
also auch der Leib eiu eigner Weg zu Gott, unmittelbar und in durch
die Natur, ist uud immermehr werden soll. Heiligkeit des reinen
Leibes, — und Gotteswürdigkeit desselben. Auch wurde hier die Er-
läuterung der Worte: „Vereinwesen in und durch Gott und mit Gott"
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Auch wer unsere Ueberzeugung hinsichts des Verhält-

nisses von Leib zu Geist und von Natur zu Vernunft nicht

theilt, muss den Leib als ein selbständiges, vollwesentliches,

schönes, mithin würdevolles (an sich selbst würdiges) orga-

nisches Lebensganze anerkennen, mag er nun idealistisch, wie

Fichte (in der Wissenschaftslehre , Natur und Leib als inner

des absoluten Ich (der absoluten Vernunft) und durch eine

deren ewiger Thathandlungen erklären, oder, wie Hegel,
die Natur als eine auf andere Art sich in Gott zu Vernunft

> Geistwesen) verhaltende Sphäre denken. Leer sind jene bom-
bastischen Feierreden mit falschem Pathos: „ein unsterblicher

Geist ist mehr, als alle Sonnen u. s. w." Es ist das gerade

so leer wahr als: „Ein unsterblicher Geist ist mehr als alle

Gedichte, Gemälde, Musiken, als alle innen) Phantasiewelten

aller Geister. Diese Dinge sind disparat, d. i. wesenart und
stufverschieden und können mithin nicht verglichen werden,

als wären sie gleichartige. Vielmehr die Natur, sofern sie

alle Sonnen u. s. w. in sich schafft, steht höher als jeder

Einzelgeist, aber gleich der Vernunft (d. i. Geistwesen!, sofern

diese die ganze endliche Phantasiewelt in sich entwirft.

Nach allen diesen oben genannten Wesenheiten muss
sich also das Hecht für den Leib genau richten, ihnen allen

entsprechen.

Fassen wir nun in dieser Anerkenntniss das menschliche

Recht als Ganzes auf, so zeigt sich, dass es ist ein selbstän-

diges, aber dem Einen Ganzen des göttlichen Rechts unter-

geordnetes und mit der göttlichen individuellen Rechtspflege

organisch verbundenes Ganzes. Also ist das Recht der

Menschheit:

a ein inneres nach den Grundgesellschaften, werkthätigen

Gesellschaften und Einzelmenschen, und es gilt hier der

Grundsatz: Es soll dem Organismus des innern Menschheit-

lebens allseitig gemäss sein.

bi ein äusseres in Ansehung des Einen Rechts Gottes,

wogegen jedes besondere Recht jeden Gebiets ein inneres

ist*). Dabei gilt der Grundsatz: Es soll dem Einen gött-

lichen Rechte allseits gemäss sein.

diesesmal aus gleichen Gründen weggelassen, indem das Grundwesent-
liche davon bei dem Rechte um der Religion willen beigebracht wer-
den soll.

*) Das göttliche Recht des Menschen und der Menschheit ist erst-

wesentlich und ausführlich abzuhandeln, und zwar zuerst als das
Recht, welches der Mensch und die Menschheit ewig und auch zeitlich

invon Gott empfangen. Dahin gehört auch das Recht, rein und allaugen-

blicklich neu die Darlebung des Guten nach dem Gliedbau der Ideen zu
beginnen, zu welchen der Mensch und die Menschheit ewig berechtigt

sind, aber auch zeitlich individuell, zur rechten Zeit und Stunde. Daher
gilt „Gehorche Gott mehr als dem Menschen." Sodann ist zweitens
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c) ein inneräusseres, bei welchem der Grundsatz gilt:

Es ist nach seinem ganzen Innern mit dem Einem unend-
lichen göttlichen Rechte tibereinstimmig vereint herzustellen,

z. B. nicht in die göttliche Rechtspflege einzugreifen, weder
durch unbefugtes Berufen auf den göttlichen individuellen

Willen, noch durch unbefugte Beurtheilung (Aburtheilung)

über die innere Gesinnung, da wir einander nicht ins Herz
sehen, noch auch durch unbefugte eigne oder fremde Tödtung,

indem wir das Verhältniss dieses Lebens zum höheren Ganzen
des Lebens nicht beurtheilen können, und so in unzähligen

wesentlichen Rücksichten mehr.

Es befasst somit das inneräussere Recht zwei Haupttheile,

nämlich sowohl das Recht, das die Menschheit von aussen von
Gott durch Gottes individuelle Rechtspflege empfängt, als

auch das Recht, welches sie Gott und allen andern endlichen

Rechtspersonen leistet.

Das Recht der Menschheit wird hergestellt in Yerein-

wirkung Gottes als Urwesens, der Vernunft, der Natur und
der Menschheit selbst. Und die innere Wirksamkeit der

Menschheit zu Herstellung ihres Rechts ist eine dreifache:

die des Einzelmenschen, Einzelner, durch Belehrung*), dann

die gesellschaftliche und die emzelmenschliche-gesellschaftliche.

4. Erwägen wir näher die organische Beschaffenheit des

innern Rechts der Menschheit und die Grundwahrheiten, die

sich darin ergeben.

a) Jeder untergeordnete Theil des Organismus des Lebens

der Menschheit hat selbständige Wesenheit und sein Recht

ist zuerst wesentlich unmittelbar in Gott gegründet. Also

ist das Recht des Einzelmenschen und jeder Einzelgesellschaft

für sich selbständig und wird nicht durch höherer Personen

Leben, und nicht durch höherer Personen Recht begründet,

macht also auch hinsichts alles höheren gesellschaftlichen

Rechts die unverletzliche untere Grundlage aus, indem es

abzuhandeln das Recht, welches die Menschen und die Menschheit Gott

zu leisten haben, theils im Allgemeinen das Eine selbe ganze Recht,

der ganze Gliedbau des Rechts, — für Gott, um Gottes willen, theils

im Besonderen das Recht, das sich auf die "Wesenvereinheit des Menschen
und der Menschheit mit Gott bezieht, das ist auf Religion. Da ist der

Mensch und die Menschheit verpflichtet und Gott zu Recht verbunden,

dass sie zu ihrer Gottähnlichung, Gottinnigung und Gottvereinigung alles

Mögliche mitwirken, indem sie bestrebt sind, das Ganze der untern

subjectiven Bedingungen davon in Denken, Empfinden, Wollen, Streben,

Thun und Leben von ihrer Seite herzustellen.

*) Es ist dies ein heiliges Geschäft der Philosophen und Rechts-

kundigen, durch eigne Gerechtigkeit und zugleich durch Beispiel, durch

einzelnes Wirken in Gesellschaft und auf die Gesellschaft, gemäss der

Idee und dem Lebenstande, in besonnener weiser Lebenskunst überhaupt

und Rechtlebenkunst insbesondere zu wirken.
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zwar im Ganzen und durch dessen Organismus seine weitere

Bestimmung innerhalb bestimmter Grenzen empfängt, nicht

aber dadurch vernichtet, aufgehoben werden kann. Zuvörderst
gilt dies von jeder inneren Rechtsperson in der Menschheit.

a) Zunächst ist jeder Einzelmensch erstwesentlich be-

trachtet ein vollendetendliches selbstinniges Vernunftwesen in

Gott; es gilt also von ihm Alles, was früher von dem Rechte
endlicher Vernunftwesen bewiesen worden ist. Mithin empfängt
das Recht des Einzelmenschen als solches zwar organische

Weiterbestimmungen, auch Beschränkungen in dem Organis-

mus des Rechts der höheren Personen in der Menschheit,

aber weder sind diese der Grund seines Rechts (verdankt er

ihm sein Recht, noch sind sie rechtens befugt, ihm sein Recht,

das ilim als sittlichfreien Vernuuftwesen unmittelbar in Gott
gebührt, zu entziehen. Jeder höhere Gesellschaftsvereiu hat

mithin jeden Einzelmenschen als eine ewige, unmittelbar in

Gott berechtigte selbständige Rechtsperson, als ewigen Bür-
ger des Gottstaates anzuerkennen, zu achten und ihm die

Rechte, die ihm als solchem gebühren, herzustellen, und zwar,

da als sittlichfreie Vernuuftpersonen in Gott alle Menschen
gleich sind, so gilt dieses Recht der selbständigen Persön-
lichkeit für alle Menschen auf völlig gleiche Weise.

ß) Aber es gilt auch für jede Grundperson bis hinauf

zur Menschheit eines Himmelskörpers. Also muss auch jede

Grundperson in der Menschheit und jede Theilmenschheit
eines Himmelskörpers in ihrer zeitewigen Daseinheit in Einem
Leben Gottes betrachtet werden, wie Ein ewiger Bürger in

dem Einen Staate Gottes und demgemäss muss auch die

Rechtssphäre jeder Grundperson bestimmt werden. ('S. oben
S. 245.)

y) Endlich auch jede werkthätige Person hat eine selb-

ständige Rechtssphäre; denn ihr Zweck ist ein ewig in Gott
gegründetes, von Gott ewig zu erstreben gebotenes Gut des

Lebens, eine göttliche Function des Lebens. Nun sind die

Menschen, sofern sie gesellschaftlich vereint das Recht dar-

leben, der Gesellschaftsstaat (der Staat vorzugsweise genannt);

also besteht auch um des Staats willen, für den Staat eine

selbständige, unmittelbar in Gott gegründete Sphäre des Rechts,

das Staatsrecht.

b) Alle Theile des Lebens der Menschheit sollen mit

allen in einer vorbestimmten Harmonie und in allseitiger orga-

nischer Lebensvereinigung sein, alle Personen und alle Func-
tionen. Hierauf bezieht sich also ebenfalls eine bestimmte
Sphäre des Rechts, und vornehmlich auch das Recht hinsichts

des Staats, dass derselbe mit allen andern Theilen des Lebens
der Menschheit in organischer Uebereinstimmung und orga-

nischem Vereinleben sei, zu welchem Rechte sowohl der Staat
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selbst, als alle andern Personen in der Menschheit wechsel-

seits befugt sind. Insonderheit verhalten sich die Rechts-
sphären der verschiedenen Grundpersonen und werkthätigen
Gesellschaften in der Menschheit gegeneinander in demselben
Verhältnisse der Unter- und Nebenordnung und überhaupt in

derselben organischen Beziehung, wie diese Personen selbst.

Und in derselben Ordnung steht sowohl ihre Selbständig-
keit als ihre Vereinwesenheit; sie sollen alle in dem Einen
Rechte der Menschheit organisch wechselbestimmt und vereint

sein, doch so, dass die Selbständigkeit ihres Lebens und
ihres Rechts erhalten wird.

5. Das menschliche Recht ist das Ganze der hergestellten

Bedingheit der Erreichung des Lebenszweckes oder der mensch-
lichen Bestimmung. Diese also ist der Grund, woran das
Recht und wofür es bestimmt werden muss. Davon hängt
der ganze innere Rechtsgrund des menschlichen Rechts ab.

Eine vollständige organische Darstellung des Lebenszweckes
des Einzelmenschen, jeder menschlichen Gesellschaft und der
ganzen Menschheit ist also die wesentliche Grundlage des

Systems des menschlichen Rechts. Also die göttliche Wesen-
heit in dem geistigen und leiblichen Leben und in dem
menschlichen Vereinleben Beider auf eigne Weise stetig in

der Zeit darzustellen, in sich selbst und im Vereinleben mit
Vernunft, Natur und zuhöcht mit Gott als Urwesen ist der

allgemeine, allumfassige Ausdruck dieser Bestimmung dieses

unendlichen Lebenszweckes. Aber er muss nunmehr nach
seinem bestimmten Inhalte entwickelt werden.

Seinen inneren Haupttheilen nach ist dieser Lebenszweck
des Menschen und der Menschheit

Leben

inneres

äusseres

inneräusseres
(sofern inne-

res und äusse-

res in Wech-
selbedingheit

und Wechsel-
verein steht)

'des Einzelmenschen'~"in Erkennen

in Empfinden

in Wollen

der geselligen Ver-
eine

der Menschheit

im Wirken (Thun, d. i.

Kunst im weitesten
Sinne) und zwar

nach dem Können und

nach den Werken als

bleibenden Gütern des
Lebens.

Die höheren Grundgesellschaften stellen den Menschen
in höherer Stufe dar, sie sind die höheren Menschen, die

Menschheit der Erde bildet den höchsten und grössten Menschen
unseres Lebenskreises, und so sind sie zu organisiren. Daher
soll jeder höhere Mensch, jede höhere Person in der Mensch-
heit und zuhöchst die Menschheit in ihrem Leben dem rein-
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sittlichen, wohlgeordneten Einzelmenschen gleichen, und dein-

gemäss soll auch ihr Rechtsleben geordnet sein. Und darin

ergiebt sich, angesehen die menschliche Endlichkeit, zu-

gleich die für Bestimmung des menschlichen Rechts ent-

scheidende Doppelforderung: aj In einer jeden höheren Per-

sönlichkeit, am vollständigsten in der Menschheit, sollen die

gesellschaftlichen Lebensverrichtungen unter die in sie ver-

einten Personen gleichförmig als gesellschaftlicher Yorberuf
vertheilt werden. Diese Bestinimniss ergiebt sich auch aus

der Endlichkeit des Einzelmenschen, dass jeder mit vollendet

bestimmter Individualität, d. i. mit unendlich endlicher, ein-

ziger Stimmung des Geistes, Gemüthes, Charakters, mit ganz
bestimmten Anlagen des Geistes, des Herzens, des Willens,

der Wirksamkeit geboren wird. Dies zeigt zwar schon alle

Erfahrung, es ist aber auch in unserer grundwissenschaftlichen

(synthetischen, metaphysischen] Grundlegung zu erkennen.

Denn da jedes vollendet endliche Vernunftindividuum in der

unendlichen Zeit mit vollendeter Individualität lebt, so findet

das Behauptete für dasselbe in jedem Moment der Zeit statt,

und hierauf gründet sich das ganze allgemeine Recht jedes

Vernunftindividuum, also auch jedes Menschen, für seine In-

dividualität, d. i. die Befugniss zu dem Ganzen der zeitlich

freien Bediugnisse, sein Leben in jedem Momente gemäss
seiner unendlichen und einzigen Lebenseigenthümlichkeit In-

dividualität, Eigenleblichkeiti fortzusetzen, b) Dafür soll aber

auch jede der vereinten Personen an dem ganzen gesellschaft-

lichen Leben nach freier Empfänglichkeit theilnehmen, von
Allen empfangend, was sie selbst nicht leisten kann. Jeder

soll in Gesellschaft seine p]igne Vollendung als ganzer Mensch
erhalten, in der Gesellschaft die wesentliche Ergänzung seiner

individuellen Endlichkeit finden, ja selbst diejenige Bildung,

dass er auch für die Gesellschaft sein und wirken kann, wozu
er bestimmt und berufen ist.

Daraus werden nun im besonderen Theile alle Haupt-
gebiete des menschlichen Rechts zuvörderst in Ansehung des

Bedingten oder des Bedingtuisses abgeleitet werden und dann
auch die Bedingnisse (Bedingungen) dafür als das andere Mo-
ment des inneren Rechtsgrundes bestimmt werden.

6. Die wesentliche Form der Erreichung dieser Bestim-

mung, d. i. die wesentliche Form des menschlichen Lebens
selbst ist sittliche Freiheit, das ist die selbsteigne Wahl des

individuell Guten, rein weil es gut ist (Selbstbestimmung

der selbsteignen Kraft zum Guten). Hierbei wird Erkenntniss

des Guten und Liebe des Guten gefordert und, was das Ge-
lingen des Werkes betrifft, auch Vermögen, d. i. bestimmtes
Vermögen (Anlage oder Fähigkeit) und Kraft ^werkthätige
Kraft), sowie Uebung und Geschicklichkeit. Sofern nun der
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Wille ohne Erkenntniss und Liebe des Guten die Thatkraft
auf das Wesenwidrige, das Schlechte richtet oder ihm die all-

gemein gute Gesinnung mangelt, ist er nicht sittlich frei,

sondern unsittlich frech, sofern er aber bei sittlich guter
Gesinnung dies thut, ist er irrend (irrig) und sofern er auf
ein gutes Werk sich richtet, wozu die Kraft und Geschick-
lichkeit fehlt, ist er erfolglos (taub, leer). Dasselbe gilt

ebensowohl von der sittlichen Freiheit der Einzelmenschen,
als von der gesellschaftlichen sittlichen Freiheit moralischer
Personen.

Hieraus ergeben sich denn folgende Grundbestimmungen
des menschlichen Rechts hinsichts des Willens:

a) das Recht für die sittliche Freiheit selbst und ihre

Ausbildung. Das Ganze der freien, zeitlichen, inneren und
äusseren Bedingnisse davon, dass jeder Eiuzelmensch und
jede Gesellschaft, ja die ganze Menschheit dieser Erde sich zu
sittlicher Freiheit des Willens erhebe, bilde und die gewonnene
sittliche Freiheit erhalte und sich darin übe, ist das Recht
für die Sittlichkeit, das Recht der Sittlichkeit und Tugend*),
dass also Jeder das Gute erkennen und lieben lerne, zum
reinsittlichen W'illen gelange, sich im Guten übe, also zum
Guten bereitwillig und fertig sei.

b) das Recht in Ansehung der Wirksamkeit der sittlichen

Freiheit zum Guten. Der Mensch und jede Gesellschaft und
die ganze Menschheit haben die Befugniss, alles mit sittlicher

Freiheit gewollte Gute innerlich und äusserlich ins Werk zu
setzen, sofern dieses dem Gliedbau des Eigenlebens (dem Orga-
nismus der Individualität) der Einzelmenschen und der Ge-
sellschaften gemäss ist; es ist dies die sittliche Befugniss zu
freier sittlicher Wirksamkeit. Diese allgemeine Befugniss

zur Ausführung des Guten ist aber zugleich eine rechtliche,

tritt ein in die Sphäre des Rechts, sofern sie selbst zeitlich

frei bedingt ist, d. i. sie ist Befugniss zu ihren freien, zeit-

lichen, inneren und äusseren Bedingnissen, und sofern muss
sie auch mit dem ganzen Organismus des Rechts einstimmig
sein. Daher stammen die bestimmten Rechtsgesetze hinsichts

der äusseren zeitlich freien Bedingheit der Ausführung des

sittlich gewollten Guten, es sind folgende:

Die äussere Sphäre der sittlich freien Wirksamkeit für

das Gute einer jeden menschlichen Rechtsperson ist zugleich

auch gemäss ihrer angeborenen oder bereits mit Freiheit ent-

wickelten Anlage oder Fähigkeit in Bestimmtheit herzustellen

und anzuweisen; und zwar ist sie zugleich insofern zu beschrän-

kt Lehrbaubemerkung. Auch das Recht für die Freiheit ist zuerst
und zuhöchst, und als solches ganzwesentlich betrachtet, ein Recht Gottes,
d. h. das Recht für Gottes unendliche Freiheit.
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ken, als es die innere Vollendung der sittlichen Freiheit

jeder Person selbst und das organische, harmonische Zu-
sammenstimmen zu Erreichung des einzelnen und gesellschaft-

lichen Lebenszweckes fordert, damit der sittliche Freiheits-

gebrauch Aller zu einem sittlich guten und gerechten Leben
eines Jeden und Aller im Verein harmonisch und organisch
zusammenstimme. Also gilt als Rechtsgesetz auch für den
Staat, überhaupt die sittliche Freiheit äusserlich so wenig als

möglich zu beschränken, damit mit seiner Form auch die -Mög-

lichkeit des Guten vermehrt werde, damit es so gross und
ausgebreitet als möglich sei. Indem auf solche Weise die

Bedingnisse der Möglichkeit der freien Wirksamkeit für das
Gute, nicht aber der Wirklichkeit, noch auch der Xothwendig-
keit gesetzt sind, so tritt hier der Begriff des Erlaubten
und des Dürfens ein. Denn Dürfen ist die sittliche und
rechtliche Möglichkeit des Handelns und Erlaubtheit oder

Erlaubniss ist die Anerkenntnis* der sittlichen Möglichkeit
des Handelns, — die innere des wollenden Menschen selbst

und die äussere der Gesellschaft. Sofern nun das Rechts-

gesetz die Sphäre der sittlichen Möglichkeit des Handelns
bestimmt, ist es, sowie in gleicher Hinsicht das Sittengesetz,

auch ein Erlaubnissgesetz, und der die Rechtsbefugniss Habende
darf sich dieses seines Rechts bedienen oder nicht. Im All-

gemeinen aber ist nicht wahr, dass sich ein Jeder jedes seiner

Rechte bedienen könne oder nicht, da wegen der organischen
Beschaffenheit des Rechts die Ausübung der Rechte selbst

zeitliche freie Bedingung ist, dass das Gute, der Lebens-
zweck erreicht werde, indem auf die Ausübung der Rechte
für das gemeine Beste gerechnet werden muss, z. B. bei allen

Rechtsbefugnissen zu bestimmten Berufsarbeiten, die also

nur unter der Bedingniss der Ausübung überlassen werden
können, indem Alle und Jeder dabei interessirt sind, dass

Jeder sein Recht ausübe.

Daraus folgt für die gesetzmässig bestimmte Sphäre der

freien Wirksamkeit eines Jeden die allgemeine Befugniss:

Jeder darf rechtens alles das thun, was an sich gut und
recht ist und was zugleich mit dem Gesetze der organischen

Einheit aller menschlichen Wirksamkeit zusammenstimmt und
insbesondere mit dem gleichmässigen Freiheitsgebrauche Aller

vereinbar ist, also den Freiheitsgebrauch Einzelner und recht-

licher Gesellschaften nicht verneint (hemmt, stört, aufhebt t.

„L'homme a decouvert que la liberte empeche qu'un autre ne
fasse contre lui ce qu'il n'a pas le droit de faire contre un
autre." Constitutionel. Und es folgt auch zugleich weiter

die Befugniss: Eines Jeden äussere Freiheit (d. i. Wirksam-
keit für das Gute) soll nach der Idee und dem gegenwär-
tigen Zustande des Lebens und des ganzen Rechts zweck-
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massig beschränkt werden, und zwar Alle, die und sofern

sie hinsichts ihrer Individualität (Eigenleben) und ihres Be-

rufes (da es unmöglich ist, dass Menschen von verschiedenem
Staude und Berufe in Allem gleiche Freiheit gestattet werde)

unter denselben Begriff gehören und in denselben Umständen
des Lebens sind, völlig gleich, überhaupt aber nach dem
Gesetze der verhältnissmässigen Gleichförmigkeit. Roh und
vag, wie gewöhnlich, ausgesprochen ist der Satz der Gleichheit

freilich ganz falsch, z. B. wohl ein Arzt darf seine Freiheit

brauchen, nicht aber ein Quacksalber. Gleichförmigkeit er-

fordert Beschränkung der Freiheit auch nach der Entwick-
lungsstufe; was soll beschränkt werden, muss da sein. Frei-

lich kann auch die Entwicklung beschränkt, — gehindert

werden, und wenn etwas dort soll beschränkt werden, muss
es sich bis dorthin erstrecken. Es ist unmöglich, das, was
Einem Stande erlaubt ist, sofort auch allen Menschen, allen

Ständen zu erlauben. Mit der blossen gleichförmigen Be-
schränkung der Freiheit ist noch erst wenig von dem ge-

than, was auf dem Gebiete des Gesellschaftsrechts geleistet

werden soll.

Werden nun die einzelnen Worte dieses negativen Gesetzes

einzeln ausgesprochen, so enthält es folgende drei unter-

geordnete Hauptmomente oder untergeordnete Gesetze:

a) auf das Vereinte in dieser Forderung gesehen: Eines
Jeden Freiheit soll nicht weiter beschränkt werden, als es

nach dem Gesetze seiner eignen sittlichen Freiheit und der

Zusammenstimmung zum allgemeinen Guten (dem allgemeinen

Besten) und insonderheit zu Herstellung des Rechts und
der Gleichmässigkeit des Freiheitsgebrauches Aller erforder-

lich ist.

b) auf das Wechselverhältniss der Personen besonders ge-

sehen: Keiner darf durch den Gebrauch seiner sittlichen

Freiheit die sittliche Freiheit irgend eines Andern auf dem
ihm rechtlich gebührenden Gebiete auf irgend eine Weise ver-

neinen oder aufheben (stören, hemmen, irreführen, ihn in

Versuchung zum Bösen und zum Unrecht führen, weder durch

Anreiz und Beispiel, noch durch Aufforderung zur Mit-

wirkung u. s. f.).

c) besonders auf die Form der Gleichheit gesehen: Die

sittliche Freiheitssphäre aller Menschen und aller Gesell-

schaften der Menschheit soll nach dem Rechtsgesetze der

Gleichheit (Gleichmässigkeit) sowohl gesetzt und erweitert, als

verneint und beschränkt werden.*) Wegen der menschlichen

*) Es ist hier nicht bloss von quantitativer, sondern zuerst von
qualitativer Ertheilung und Beschränkung der Freiheitssphäre die Rede.

Sowie die Rechtssphäre artverschieden ist, so die Beschränkungen. Daher

Krause, Philosophie des Rechts. 17
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Endlichkeit ist die möglichste Breite (latitudo) und Veränder-
lichkeit (auch Erweiterbarkeit) dieser Grenzen des Freiheits-

gebrauches rechtlich zu gewähren.
Und hierzu kommt eben wegen der Endlichkeit des Men-

schen noch die nähere, bejahige und mittelbar auch verneinige

Forderung für den Freiheitsgebrauch zu Herstellung alles

Guten und aller Güter des Lebens, welche aus der Vernunft-

forderung, dass das Gute verwirklicht werde, feiner folgt:

Die in Gesellschaft lebenden Einzelmenschen sollen sich

organisch in den ganzen Lebensberuf, d. i. in alle Theile der

menschlichen Bestimmung, des Menschen und der Menschheit,

also vertheilen, dass, indem Einzelne und besondere werk-
thätige Gesellschaften einen bestimmten Theil des Ganzen als

eben vorwaltenden gesellschaftlichen (äusseren) Beruf ihrer

angebornen und berufsentwickelten Fähigkeit gemäss über-

nehmen, der ganze Lebenszweck eines Jeden und jeder Ge-
sellschaft und Aller organisch und gleichförmig erreicht werde;
und das Ganze der zeitlich freien Bedingnisse hierzu ist das

Berufsrecht. Darin sind nun folgende zwei Rechtsforderungen
enthalten, eine positive und eine beschränkende, negative.

Einem jeden Einzelmenschen und einer jeden Gesellschaft

kann die rechtliche Befugniss, in einer bestimmten Sphäre
des sittlichen Wirkens (für das Gute) äusserlich wirksam
zu sein, nur gestattet werden unter der Bedingniss der ange-
borenen Fähigkeit, der Kraft und der Geschicklichkeit (Kunst-

fertigkeit) und der sachgemässen Ausübung seines Berufs
(der Berufstreue.i und gemäss dem Organismus der Gesell-

schaft (dem gesellschaftlichen Bedürfniss), weil es eben eine

zeitliche, von der Freiheit abhängige Bedingniss der Er-
reichung des Lebenszweckes der gesellschaftlich vereinten

Einzelnen und des ganzen Gesellschaftszweckes überhaupt
(des allgemeinen Besten) ist, dass eine jede Function des

Lebens mit Erfolg geschehe, mithin auf Jeden, dem sie

überlassen wird, gerechnet werden muss.
Und darauf gründet sich die Rechtsbefugniss : Es soll

das Ganze der zeitlichen freien Bedingheit hergestellt werden,
dass jeder Mensch und jede Gesellschft der angebornen Fähig-
keit (Anlage) des Einzelmenschen gemäss in einem bestimm-
ten Lebensberufe wirksam sei, und dass Jeder seine Fähigkeit,

Kraft und Geschicklichkeit zu einem vorwaltenden gesellschaft-

hat das Volkswort: „Was dem Einen recht (erlaubt) ist, ist dem Andern
billig" nur den richtigen Sinn: bei dergleichen Beschaffenheit des Einen
und unter gleichen Umständen. Jede Freiheitsbeschränkung ist nicht

Selbstzweck, sondern nur Mittel für die gleichförmige Setzung (Herstellung,

Ertheilung) der Freiheitssphären Aller und Jeder (Einzelner und Gesell-

schaften), also nur, sofern die Beschränkung Sachtheil der Setzung (Ne-
gation als „an" der Affirmation) ist.
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liehen Lebensberufe entwickele, gewinne, erhalte und (durch

Uebung) mehre und in dem ihm angemessenen Berufe an-

gestellt werde und ihn erfülle. Diese Befugniss ist für jeden

Einzelnen selbst und für jede aus fähigen Gliedern zusammen-
zusetzende Gesellschaft selbst eine Rechtsforderung und für

alle wechselseits eine Rechtsverbindlichkeit. Auch hat Jeder

die Befugniss, das für Jeden zu fordern, weil bei dem Rechte

eines Jeden Alle interessirt sind.

Das Gute überhaupt und das Recht insbesondere hängt
aber nicht von dem Willen ab, sondern umgekehrt der Wille

soll abhängen von dem Guten, und die sittliche Freiheit

besteht nur in der selbstigen Wahl des Besten. Deshalb gilt

für die unvollendete, d. i. für die werdende Freiheit und ver-

derbte Willkür, sofern das Gute von dem unvollendeten oder

verderbten Willen unabhängig zu machen ist, Folgendes:

a) Der in die menschliche Gesellschaft eintretende Mensch,

sowohl das Kind, als auch (bei beschränktem Gesellschaftzustandj

der noch im Zustande der Kindheit gebliebene Erwachsene,

soll in das Ganze der Bedingheit gesetzt werden, sich zu
sittlicher Freiheit im Erkennen, Lieben und Wollen des Guten
zu erheben (eigentlicher Charakter der sittlichen und davon
abhängigen rechtlichen Unmündigkeit).

b) Der nicht sittliche und rechtswidrige Wille hat kein

Recht zu bestehen und zu wirken, und es findet also die Rechts-

befugniss statt, ihn als solchen aufzuheben und ebenso seine

Wirksamkeit und sein Werk zu vernichten. Die individuelle

Freiheit des Willens ionerhalb des rechtsgesetzmässigen Ge-
biets ist sittliche Willkür, nicht blosse Willkür; diese ist nicht

mit dem unsittlichen Willen zu verwechseln.

Bei der Beschränktheit des unvollendeten Willens aber

und aus der unbedingten Forderung, dass der Wille Aller

sittlich frei sei, ergeben sich noch folgende Rechtsgesetze.

Der Mensch und die Tlieilgesellschaften in der Menschheit,

welche und sofern sie in nicht sittlicher und rechtswidriger

Willkür befangen sind, haben an sich nicht durch das Böse
und das Unrecht, sondern als ganze Menschen, weil und so-

fern sie in dem Zustande des wesenwidrigen Willens sind,

den Rechtsanspruch auf die Herstellung der zeitlichen von

der Freiheit abhängigen Bedingnisse der Ausbildung ihres

sittlichen Willens, auch wenn sie diesen Anspruch nicht geltend

machen, und die Anderen mit ihnen auf demselben Lebens-

gebiete vereinten Menschen und Gesellschaften haben die

Rechtsbefugniss, die veruunftgemässen und rechtsgemässen

Mittel zu diesem Zwecke anzuwenden.

Dies ist das Recht der sittlichen Vormundschaft sowohl

über Unmündige, seien sie Kinder oder ungebildete Er-
wachsene (Blödsinnige), als auch über Alle, die und sofern sie

17*
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sich durch gewolltes und ausgeübtes Unrecht als sittlich und
rechtlich Unmündige erwiesen haben; durch gewolltes Unrecht

jedoch nur, wenn und sofern sich der innere Wille äusserlich

durch Worte oder durch den Anfang der Ausführung kund
gethan hat. Aber das blosse Kundthun des Willens durch

Worte zeigt den Willen noch nicht so stark an*) als die

Anschickung, d. i. Vorbereitung zur Ausführung, und diese

wiederum zeigt einen weniger starken Willen als der Be-

ginn der Ausführung und dieser einen noch nicht so starken

als die Ausführung, während welcher der Wille trotz aller

menschlichen Gegengefühle oder bei Fühllosigkeit fortdauern

muss; und selbst die Ausführung zeigt noch nicht eine so

tiefe Verkehrtheit als die Wiederholung oder factisch erwiesene

Bereitwilligkeit zur Wiederholung. Nach diesen verschiedenen

Graden der Verderbniss des Willens müssen dann auch alle

seine rechtlichen Folgen zu dessen Hemmung und Verneinung

verschieden sein, versteht sich so, dass alle anzuwendenden
Mittel der Bildung zu sittlicher Freiheit selbst und dem
ganzen Rechte gemäss sein müssen.

Hierbei gilt „Nolenti fiat jus", oder nach dem Sprichwort

„Willst du nicht, so musst du!" Aber auch hierbei soll der

Freiwilligkeit so viel Kaum und dem Unmündigen soviel An-
lass dazu als möglich gegeben werden. Und hinsichts des

blossen Nichtwollens und der Unmündigkeit (Kindheit, Blöd-

sinn) heisst es: „Sorgst du nicht für dich, so sorgen wir für

dich, wir Alle für Jeden! Denn so bleiben wir doch dir

zu Recht verbunden, und du uns". Es darf also nicht

heissen „Volenti non fit injuria." Ueberhaupt gilt letzterer

Satz nur, inwiefern der freie Wille selbst ein Sachtheil des-

jenigen Lebensverhältnisses ist, worauf das Recht sich be-

zieht; denn im Allgemeinen hängt eben das Recht gar nicht

vom Willen ab, so wenig als das Gute überhaupt.

7. Das Lebensgebiet der Menschheit. Als ein bestimmter

Theil des Lebens der Vernunft, der Natur, der Menschheit

und des Lebens Gottes als Urwesens ist es inneres, äusseres,

inneräusseres, wie das Leben der Menschheit selbst.

Das Gesetz des Organismus der Himmelskörper als Gan-

zen, sowie der auf ihnen lebenden Theilmenschheiten und das

der Metamorphose des Lebens und der Metempsychose ist

uns empirisch nicht bekannt, d. h. weder in Leibern niederer

Thiere, noch auch in einem höchsten vollwesentlichen (pan-

harmonischen) Organismus erkennen wir es empirisch, sondern

nur an der Theilwirkung (Theillebniss) des Genius zeigt sich

uns die höhere Ordnung des Lebens an. Vielleicht, wenn

*) Er kann wohl sehr stark da sein, aber wir können es nicht wissen,

weil wir nicht ins Herz sehen können.
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die Menschheit dem Ziele ihrer Reife nahe gekommen, in

sich Ein organisches Ganzes zu sein, dass dann neue Wege
der göttlichen Erbarmung sich öffnen und den Erkenntniss-

kreis dieser Menschheit erweitern, dass dann die Menschheit
aufgenommen wird in das höhere Lebensganze.

Hier soll zunächst nur das Lebensgebiet der Menschheit in

der Natur betrachtet werden, wie es ein räumliches, zeitliches

und kraftliches Endliches ist.

A. Hinsichts der ganzen Einen unendlichen Menschheit
ist dies die ganze Natur, und zwar sofern uns Erfahrung
hierüber belehrt, in zwei unterschiedenen Theilgebieten: un-
mittelbar das organische Leben des höchsten thierischen Or-
ganismus, des menschlichen Leibes; mittelbar durch dieses

Gebiet auch das ganze Naturlebensgebiet, worin dieser Leib
leben kann, d. i. die Region der Luft an der Landwasserkugel
i'globus terraqueus) jedes Himmelskörpers.

B. Angesehen die Lebenslage unserer Menschheit auf

Erden ist das äussere Lebensgebiet auf dieser Erde beschränkt,

und zwar vorwaltend nach Fläche, nach Länge und Breite be-

schränkbar, in Grenzen einschliessbar und erweiterbar, auch
in der Tiefe schwer zu erweitern, leichter nach der Höhe,

aber doch auch sehr wenig an jener Grenze des Luftkreises

und der Landwasserkugel, aber auch in die Tiefe und Höhe
sich erstreckend und über Land und Wasser. Wir nennen
dieses äussere Lebensgebiet Territorium oder Erdgebiet der

Menschheit; es ist aber an sich Lebensgebiet im Sonnenbau
und im Weltall. Die Erde ist auch im Himmel, und zwar
ein untergeordneter, in seinem Leben von der Sonne ab-

hängiger Himmelskörper mittlerer harmonischer Bildung,

unter allen seinen uns bekannten Genossen im Sonnenbau
dem harmonischen Gleichmasse der nächste.

In der Entfaltung von Wasser und Land zeigt sich diese

Erde (und so auch Venus) als ein organisches nach Satzheit,

Gegensatzheit und Vereinsatzheit nach den Zahlen 1, 2 und 3

gebildetes Ganze. (Kurze Erwähnung der Gesetze hierüber,

die ich im „Tagblatt" und im „Urbild der Menschheit" aus-

führlich erklärt habe und die Zeuner in seinen erdkund-

lichen Abhandlungen über die Geschichte der Geographie,

nebst einem kleinen Kärtchen, dargestellt hat.)

Die Menschheit der Erde ist berufen, dieses ihr vorbe-

reitete Gebiet (Lebensschauplatz) stufenweis mit ihrem Leben
zu erfüllen. Auch die Menschheit ist ein werdendes, nach

und nach an Zahl und Lebenskraft wachsendes Ganze, und zwar
in Form der sittlichen Freiheit; sie ist in dieser Hinsicht erst

noch im Wachsthum begriffen. Noch ist das Bewusstsein

dieses ganzen Gebietes im Werden; denn nicht ein Drittel

dieses grossen Schauplatzes kennen wir genau, und ein kleiner
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Theil davon ist erst stark bevölkert, doch nicht gleichförmig;

paradisische Länder liegen fast einsam, ungünstige Länder
für die Cultur sind übervölkert.

Der Bau und die Vertheilung des Landes, des Festlandes

und des Insellandes macht die äussere, untere Grundlage der

Vertheilung und der Verbreitung der Menschen, der Familien,

Stämme, Völker und Völkervereine der Menschheit über die

Erde aus; — aber die geistige Freiheit in ihrer stufenweisen

Entwicklung ist ein ebenso wesentlicher Mitbestimmungsgrund,

z. B. religiöse Ansichten (Aufsuchen des Berges Meru), und
es ist offenbar die Bestimmung dieser Menschheit, dass sie

auf dieser Erde gleichförimg, ihrem Grundbau gemäss sich

verbreite und ihr ganzes Leben auf selbiger gleichförmig

vollende.

Dies fällt aber in die Lebenszeit der Reife, und schon

hieraus ist ersichtlich, dass diese Menschheit erst im Beginn

ist vom Kindesalter in das Jünglingsalter überzugehen, wie

dies überhaupt die Philosophie der wirklichen Geschichte in

allen Theilen der menschlichen Bestimmung zeigt. Es ist

noch Wesentliches nicht nur im Gebiete des Rechts, sondern

auch in anderen menschlichen Dingen, besonders hinsichts

der sittlichen und religiösen Bildung und der Bildung in

Wissenschaft und Kunst, zu leisten, ehe es dahin auf dieser

Erde kommen kann. Ob sie ihre Lebensreife in Gesundheit

und Kraft erreichen werde, dies steht bei Gott und zum Theil

bei ihr selbst, bei ihrem Freiheitsgebrauche.

a) Die Menschheit hat die moralische Befugniss, von
diesem ganzen Lebensgebiete und von den auf selbigem sich

findenden Sachen Besitz zu nehmen, um auf selbigem für ihren

ganzen Lebenszweck thätig zu sein. Auch jeder Einzelmensch

als solcher und jede Grundgesellschaft haben an sich gleich-

förmigen Anspruch, ihre Wirksamkeit auf diesem Gebiete zu

entfalten und das gesammte Naturleben, die gesammte Natur-

sphäre weiter zu bestimmen (s. Grundlage, S. 120), zunächst

zwar auf bestimmtem Wohnsitz und zwar dem Ort ihrer Ge-
burt oder ihres Entstehens als moralischer Person. Aber auch

ausser demselben haben die Menschen ihre Wirksamkeit soweit

als möglich zu verbreiten und auf dem ganzen Erdkreise nütz-

liche Sachen in Besitz zu nehmen und für den Vernunftzweck

als Eigenthum zu benutzen, und zwar alle gleichförmig, also

nach der Form der gleichförmigen Zutheilung, welche nur
unter der Form des freien Vereinswillens als Vertrag zu

Stande kommen kann. Und da diese Besitznahme unter zeit-

lich freier, innerer und äusserer Bedingheit steht, so ist sie

insofern ein Recht. Sofern daher die Einzelmenschen, die Grund-
personen der Menschheit, und die Gesellschaftsvereine auf ge-

meinsamem Naturgebiete vereint leben, sind sie rechtlich
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alle gleichbefugt, für ihre individuellen Zwecke einzeln und
vereint thätig zu sein (in der gemeinsamen Sphäre einzeln

und vereint zu wirken), und zwar findet dafür für jede
Rechtsperson an sich keine andere Grenze als das abgerun-
dete Gebiet der Erde, worin Organismen leben können, selbst

statt. Denn dies ist eine zeitliche, von der Freiheit selbst

theilweis abhängige Grundbedingung. Und da auch alles

Wirken im Naturgebiete als gesellschaftliches nur vollendet

werden kann hinsichts aller oben erklärten Theile der mensch-
lichen Bestimmung, so findet auch die Rechtsforderung statt,

dass die Menschheit nach dem ganzen Organismus ihrer

inneren Personen bis zum Einzelmenschen herab vom ganzen
Naturgebiet Besitz nehme und von allen Sachen rechtlichen

Gebrauch mache, und zwar dies gesellschaftlich gleichförmig

für eine jede innere Person und hinsichts aller Theile der
menschlichen Bestimmung.

b) Da aber die Menschheit sich nur nach und nach über
die Erde verbreitet und selbst an Zahl ihrer Grundindividuen
erst nach und nach wächst, auch die inneren höheren Grund-
personen sich erst nach und nach ausbilden, also auch erst

zur Zeit der Reife ihres Lebens die ganze Menschheit als

ein wohlgegliedertes Ganze über die ganze Erde verbreitet

sein kann; so zeigen sich hier noch folgende Grundbestimm-
nisse des allgemeinen Rechts hinsichts des äusseren Natur-
gebietes der Wirksamkeit.

a) Jeder Einzelmensch und jede in der Menschheit
lebende Grundperson haben das Recht, von der Erde, zunächst

aber in dem Gebiete ihrer Entstehung, und von allen Sachen
Besitz zu nehmen an und für sich selbst als ein inneren

Recht unmittelbar in Gott, Sofern sie daher mit anderen
Vernunftpersonen, Einzelmenschen und Grundpersonen noch
nicht im Vereine des Lebens sind, steht ihnen die Befugniss

der rechtlichen ersten Besitznahme zu (jus primae occupa-

tionis) und der Erweiterung ihres Lebensgebiets und Besitz-

standes. Und dann haben sie das Recht, das in Besitz ge-

nommene rechtliche Eigenthum als das Bedingniss für den
Gebrauch, dem Bedingtniss, dem Lebenszwecke gemäss, ein-

zurichten, aufzubewahren und zu bearbeiten (jus specificationis),

woran sich dann auch das Recht des langwährenden Besitzes

(usucapionisj und der Verjährung (praescriptionis) seinem ewigen
Grunde nach anschliesst. So auch das Recht, diesen recht-

lichen Besitz gegen Unglück und bösen Willen durch recht-

liche Mittel zu sichern und zu vertheidigen (jus securitatis,

praeventionis et defensionis).*j

*) Lehrbaubemerkung. Die richtige Ansicht des Naturstandes, d. h.

niedere coordinative "Rechtssphäre : a) vor der Vereinigung, b) in derVer-
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ß) Die einzelnen Menschen und Grundpersonen der Mensch-
heit, wenn sie mit einander in Vereinsleben treten, finden sich

einander schon vor in bestimmtem äusseren Besitzstande und
zwar im rechtlichen Besitzstande. Daher ergeht dann an sie

die Rechtsforderung: erstens sich wechselseits in diesem Besitz-

stande vorläufig anzuerkennen; zweitens diesen Besitzstand nach
der Eigentümlichkeit ihres Vereinslebens auf der Grundlage
der an sich gleichen Berechtigung aller Menschen und Vereine
auf die ganze Erde gemäss der Idee des Rechts weiter zu
bestimmen und anzuordnen in Form des Rechtsvertrages;

drittens ihren besonderen und ihren gemeinsamen Besitzstand

an Grund und Boden rechtsgemäss zu erweitern und viertens

ihren gemeinsamen Besitzstand von Unglück und bösem
Willen auf gerechte Weise unabhängig zu macheu.

Dies setzt aber Einsicht der Bestimmung der Menschheit
und des Rechts sowie guten, rechtlichen Willen voraus.

Da aber diese inneren Bedingungen des Rechtsvertrages über
das äussere Gebiet selbst erst nach und nach in das Leben
der Menschheit eintreten*), so werden langhin die Einzelnen

und die Gesellschaftsvereine sich mit unvereinbaren selb-

stischen, die Grenze des Rechts überschreitenden Ansprüchen
begegnen und gegenüber stehen; und es wird dann nicht das

Recht und der wahre gemeinsame Vortheil, sondern die dem
selbstischen Eigennutz dienende Gewalt den Besitz nehmen,
ihn erhalten und erweitern. Es steht dann nicht rechtlicher

Wille gegen rechtlichen Willen, sondern selbstische Gewalt
gegen selbstische Gewalt, mit den Phänomenen der Zerstörung,

wie Krieg um Wohnsitze und Besitznahme und Besitzung nütz-

licher Sachen zwischen Einzelnen, zwischen Familien, Stäm-
men, Völkern etc. Aber die höhere Entfaltung der Vernunft
bringt Einsicht, Gefühl und Willen des Rechts und wahre
Klugheit und Geneigtheit zu freundlichem A'erkehr hervor,

und so wird auch in dieser Hinsicht nach und nach das

Recht wirklich. Daher entstellt die rechtliche Frage: Ist ein

Recht da, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, sich selbst durch
Zerstörung des Lebens und Wohlstandes des Angreifenden
in Besitz zu setzen (im Weigerungsfalle des Theilnehmen-
lassens) und darin zu erhalten? Man unterscheide das, was
geschehen soll, von dem, was geschehen wird.

Was soll geschehen, sittlich und rechtlich nach dem Ideal

einigung, sofern sie sich noch nicht bis dahin erstreckt, c) auch in der
Vereinigung, sofern die Selbständigkeit erhalten werden muss, z. B. selb-

ständiges Leben im Hause, ist sehr sorgfältig zu erklären.
*) Freilich das ,,erst" der Zeit nach als solches macht den Rechts-

grund nur als ein Theilbedingniss aus. Das erst begründet nicht die Be-
fugniss, als äusseren Rechtsgrund, sondern ist auch vom äusseren Rechts-
grunde nur ein untergeordnetes, aber wesentliches Moment.
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der Vernunft und der Menschheit? Unrecht berechtigt nicht

zu Unrecht, sondern nur zu Recht. Der vollendet rechtlich

gesinnte Mensch wird daher Vernunftmittel und freiwillige

Aufopferung und vernünftige Klugheit (Weisheit) anwenden,
um die mit ihm im Naturstande lebenden Einzelnen, Familien,

Stämme, Völker sich geneigt zu machen und entstandene

Streitigkeiten zu schlichten. Seine Waffe ist Cultur! Ausser-
dem wird er lieber Unrecht leiden als Unrecht thun. (Quäker-

thum mit seinen grossen Erfolgen in Nordamerika).
Was wird geschehen? Unvereinigte Einzelmenschen und

Gesellschaften sind in der Regel noch auf niederen Stufen

cler Entwicklung. Es wird also Gewalt für Recht ergehen
und zwar nach Massgabe der vorhandenen Bildungsstufen,

mit Wildheit, Rohheit und Quälsucht (Wilde in Nordamerika),

mit Grausamkeit (servi), dann mit Schonung des Rechtsstandes

des Gegners (geordnete Kriege, die nicht einmal mehr auf

Vernichtung des Einzelmenschen als solchen ausgehen).

Man stellt sich gewöhnlich den Ursprung des gesell-

schaftlichen Vereinslebens überhaupt und des rechtlichen Be-
sitzstandes so vor, dass erst Einzelmenschen einen besonderen
Besitzstand hatten, dann sich in Familien vereinten etc. Dies

kann aber nur bei Einzelmenschen stattgefunden haben in

der Urzeit, die nicht durch Zeugung geschlechtlich verschie-

dener Individuen ihren Ursprung genommen. Einzelne Men-
schen, vermöge ihres Entstehens durch zwei geschlechtlich

vereinte Individuen, welche mit ihm schon durch das Band
der thierischen (organisch leiblichen) Liebe und der geistigen

Liebe verbunden sind, — also durch ihr Entstehen im Schoosse

der Familie, wie unvollkommen das Familienleben auch sein

möge, können nie ursprünglich in einem isolirten Besitz

eines bestimmten Gebietes gedacht werden, das sie sich selbst

gewählt und mit Ueberlegung gewählt hätten. Die Lager-
stätte, die Wiege, das Bett, das Zimmer werden ihnen von
den Eltern gewählt und geschirmt, und auch das Eigenthum
ungebildeter Familien geht dem Naturgesetze gemäss zum
Theil aus von dem Eigenthum der Familie, woraus die neue
entspringt. Sowie aber der Mensch zur Lebensreife gelangt,

sondert er sich selbständig ab von der Familie und kann mit-

hin und darf auf Besitznahme eines bestimmten äusseren

Lebensgebietes ausgehen; — und er hat das innere Recht, ohne
Weiteres Das in Besitz zu nehmen, was noch niemand besitzt,

unbewohntes Land, eine einsame Insel u. dergl. Ferner hat der

Mensch zu fordern, dass ihm in dem höheren Gesellschafts-

ganzen, worin er lebt, ein äusseres Raumgebiet für seine Wirk-
samkeit angewiesen werde und er sein Theil erhalte auch von
dem gemeinsamen Gebiete der höheren Person, um davon
rechtsgemässen Gebrauch zu machen (von Wiegen und Stegen,



266 Erste Abtheilung.

Strassen etc.. Auch wenn man sich einen Einzelmenschen

ganz isolirt denkt, findet gleichwohl sein inneres Recht auf

diese Besitznahme statt, — und dies ist selbst bei hoher

Stufe der Ausbreitung der Menschheit auf Erden noch ge-

denkbar (z. B. durch schifffahrtliche Unternehmung zur Ent-

deckung noch unbewohnter oder wenig bewohnter Länder,

durch Verschlagen auf einsame Inseln; und möglich. Und
seine Besitznahme ist für die hinzukommenden Anderen rechts-

kräftig, jedoch mit den aus der Anforderung auf Gleichmässig-

keit sich ergebenden Beschränkungen und Weiterbestimmungen.

c) Sofern nun einzelne, an sich gleich sittlich und rechtlich

freie Menschen oder Grundpersonen oder werkthätige Vereine

in der Menschheit sich in ihrem äusseren Besitzrecht (dem

wirklichen und dem noch durch Besitznahme zu erwerbenden)

an Naturgebiet und Natursachen als selbständig gegenüber-

stehen und sich noch nicht in Form des Rechts, d. i. in gesell-

schaftlichem Rechtswillen ('als Vertrag) in eine gemeinsame ge-

sellschaftliche Rechtsperson vereint haben, stehen sie einander

mit gleichen sittlichen und rechtlichen Befugnissen gegen-

über, — und sofern dieser Zustand unwillkürlich durch die

gesetzmässig nothwendige Entfaltung des Lebens selbst also

entstanden ist, kann dieser Zustand der rechtliche Naturstand*)

heissen, — eigentlich der natürliche noch nicht rechtlich

vereinte Lebenszustand freier Personen auf gleichem Lebens-

gebiet. Und hinsichts dessen ist das naturstandliche Recht
gültig.**)

Aber wie kommt der Mensch und die Gesellschaft in

*) Unter Naturstand versteht man auch oft (mit Rousseau) den der

gesellschaftlichen Bildung (Cultur) noch ermangelnden ganzen Lebenszu-
stand, indem man einen Kindzustand der Menschheit in einfacher Un-
schuld idealisirt. Darin liegt dann auch der reelle Gedanke sowie auch
die Forderung, dass die Völker bei höherer Reife des Lebens noch den
einfachen, kindlichen Sinn in sich erhalten mögen. Aber es ist ein

Grundirrthum, wenn behauptet wird, das einfache patriarchalische Leben
sei das ganze Ideal der Menschheit (der Erwachsene wird kindisch, wenn
er ohne Bildung bleibt), dabei könne und solle er bleiben und wahre,

reiche, organisch vollständige Cultur hebe den unschuldigen, reinen Sinn

für das Gute auf. Vielmehr umgekehrt, die volle ganze bewusste Unschuld
ist nur Eigenschaft des reifen, gottbesonneneu Lebens.

**) Einige haben das naturstandliche Recht mit dem idealen Recht
(Naturrecht) verwechselt, weil sie diesen Naturstand für den einzig der

Idee gemässen Zustand hielten. Und da es einen reinen isolirten Natur-

zustand für keinen Menschen (jemals im Weltall, sofern und wo Men-
schen durch Zeugung entstehen) geben kann, so würde in der Strenge so

ein Naturrecht auf Nichts gebracht. Daher haben sie das öffentliche

Recht, auch das Volksrecht vom Naturrecht ausgeschlossen. Andere haben
irrig gemeint, das ideale Recht beziehe sich lediglich auf jenen kind-

lichen, noch unentwickelten Zustand des Lebens der Einzelnen und der

Völker. Allerdings bezieht es sich auch auf diesen, — aber zugleich

auf alle, und das vollendetste Recht auf den vollendetsten Lebenszustand.
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den Naturstand hinsichts Einzelner, Familien, Ortschaften,

Stämme, Völker, Erdmenschheiten? Selbst im gebildetsten

Staate kommen Menschen allaugenblicklich in den Naturstand,

wenn sie einsam allein zusammentreffen, also einander in

ihre Gewalt kommen oder in Rechtsverhältnisse treten, wo-
rüber die Gesellschaft noch nichts entschieden hat. Und was
sollen der Mensch und Einzelgesellschaften von Menschen thun,

was können sie thun, was werden sie darin thun? Sie wer-
den der Stufe ihrer Bildung gemäss sich darin benehmen.

Dieser Zustand ist weder unrechtlich, noch widerrecht-

lich, sondern die nothwendige historische rechtliche Grund-
lage der gesellschaftlichen Rechtsvereinigung. Die vorläufige

Anerkenntniss des wechselseitigen Besitzstandes ist die recht-

liche Bedingniss des höheren, erst zu bildenden gesellschaft-

lichen Besitzstandes. Der selbheitliche früher getrennte Rechts-

zustand wird aufgenommen und besteht fort in dem Verein-

rechtszustande (verstärkt, verklärt). Auch hört die Selbstän-

digkeit desselben nicht auf, sondern besteht fort, und sie tritt

mit allen ihren Befugnissen überall auch innerhalb des Verein-

rechtszustandes ein, wohin die Vereinigung nicht reicht, nicht

reichen soll (Hausstand) oder nicht kann, d. h. im Allgemeinen
oder in einem individuellen Falle fehlt, z. B. beim Begegnen
einsamer Wanderer im Walde oder auf Strassen; — oder

wie beim rechtlichen Zustand von Weib und Mann und Kin-
dern in der Verborgenheit des Hausstandes.

Daher ist die Behauptung (Krug's S. 253 und Anderer)
übertrieben, dass alles Recht im Naturstande problematisch

bleibt, man mag nun auf die Befugniss oder auf die Mittel

der Sicherung sehen. Zum Theil unsicher bleibt es freilich,

aber das ist auch in unvollendeten Gesellschaftszuständen,

und hier oft noch mehr der Fall z. B. in Despotien, wo Niemand
frei über sein Leben, über seinen Leib und seine Glieder und
ihren Gebrauch ist, wo es ein Verbrechen ist, weise und gut

und reich, und ein Unglück, schön zu sein. Im alleinigen

Zustand kann sich der Mensch besser schützen gegen Tiger

und Wölfe und Menschen mit Tiger- und Wolfssinn, als im
gesellschaftlichen Zwange, worin zu entweichen kein Ausweg
gelassen bleibt.

Freier Naturstand, aber allerdings angesehen aus der Idee

der Menschheit und des Einzelmenschen , ist ein unvollkom-
mener, noch unvollständiger und im Mangel des Vereins un-

sicherer. Unvollständig ist er, weil er der Idee des vollen-

deten, organischen Menschheitlebens auf Erden noch ungemäss
ist, unsicher, weil der rechtliche Wille darin noch unvereint

und bei niederen Stufen der Bildung der Einzelne und die

Gesellschaft noch nicht reinsittlich und gerecht ist, und weil

die gesellschaftliche Form der Zunöthigung noch nicht ge-
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stiftet ist. Es ist zwar auch noch unsicher im Gesellschaft-

Vereine, wenn unsittliche ungerechte Gewalt über die Rechts-

verhältnisse entscheidet, sicherer schon, wenn die Obrigkeit

eines noch weniger gebildeten Volkes nach Grundgesetzen
der Gerechtigkeit den unreifen und verderbten Willen in

Zaum hält.

Es kann und soll daher bei solchem Zustande nicht

bleiben, sondern es sollen nach und nach alle Rechtspersonen
auf Erden in Eine organisch gleichförmig belebte und über
die ganze Erde verbreitete Menschheit vereint werden. Alles

selbständige Recht soll zur vereinten Selbständigkeit er-

hoben werden. Aber auch für jenen Naturstand gelten an
sich alle Forderungen des Rechts für das wechselseitige Ver-
halten freier noch unvereinter Rechtspersonen, als innere sitt-

liche Forderung der inneren Gerechtigkeit und vor Gott.

Und das natürliche Recht^gefühl (bei Entfaltung des Ver-
nunftgebrauches im Verein mit der Klugheit des Eigennutzes
(sowohl der Macht als der Schwäche führt die Menschheit
nach und nach auch ohne Absicht dem Ziele der friedlichen,

rechtsgemässen Vereinigung in immer höhere Ganze auf der

Erde, zuletzt zur Darstellung der Menschheit selbst als einer

in sich selbst befriedigten Rechtsperson unaufhaltsam entgegen.

Vergleiche darüber Kant vom ewigen Frieden, welcher
u. A. zeigte, dass die Verpflichtung dazu unbedingt, d. i. ab-

gesehen vom Erfolge verbindlich sei und dass die Mensch-
heit auf Erden ihrer Naturanlage nach dahin stetig vor-

schreite. A. Pierre (mit kindlichen Sinn und poetischem
Geiste) fragt, ob die Menschheit dieser Erde dahin kommen
werde? — Dies entscheidet weder wider die Idee, noch
wider die Möglichkeit derselben in dem Einem Leben Gottes,

noch wider das Gesetz, dieser Idee rechtlich nachzustreben,

auch wenn wir wissen, dass sie auf Erden nicht ganz erreich-

bar sei, welches wir aber nicht wissen, wohl aber Gott weiss.

Noch endlich entscheidet dies wider die Möglichkeit, diesem
Gesetze gemäss sein inneres und äusseres Rechtsleben ein-

zurichten und nach Kräften überall zum Frieden auf ver-

eintem Lebensgebiete jeder Art und Stufe hinzuwirken.

Der einzelne Mensch und einzelne Gesellschaften von
Menschen, sofern sie noch allein stehen, brauchen keinen
andern Einzelnen, noch eine andere Einzelgesellschaft um Er-
laubniss zu bitten, Mensch zu sein, als Mensch zu existiren,

da zu sein, zu leben, noch auch dazu sich die menschliche
Bestimmung zum Zweck zu setzen; noch brauchen sie es (sind

sie gehalten, rechtsbefugt i, noch können sie es erwarten, bis

Alle (gesellschaftlich Vereinte) sich zur Bestimmung ihrer

Rechte vereinen und in Gebiet und Sachen vertheilen. Denn
das Leben in seinem Treiben und Wirken, Bedürfnissen und
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Befriedigung schreitet unaufhaltsam fort. Ueberhaupt kann
noch soll eigentlich kein Mensch als Individuum dem Andern
auch äussere Güter aus Willkür zutheilen, viel weniger aber
besteht die Befugniss dazu.

8. Dass das menschliche Recht die Menschheit nach allen

ihren innern Gegensätzen gleichförmig umfasse, also alle

Rassen, beide Geschlechter, alle Lebensalter.

Alle diese Gegensätze sind innerhalb der vollkommenen
Gleichheit der menschlichen Natur, d. h. der vollkommenen
Gleichheit im Erstwesentlichen, hinsichts aller geistigen und
leiblichen Anlagen und Kräfte, und beziehen sich bloss auf

das Ueberwiegen des Einen oder des entgegengesetzten Gliedes

der inneren organischen Gegensätze. Daher die Menschen
alle auch innerhalb dieser Gegensätze auf gleiche Weise
Menschen sind und bleiben. Dies folgt durch die Anwendung
der höchsten Kategorien auf jeden Gegenstand, auch auf den
Menschen. Die gleiche Menschlichkeit, d. h. Menschheit oder

menschliche Natur erweist sich an allen Menschen auch inner-

halb der genannten Gegensätze darin:

a) (von der geistigen Seite) dass sie alle (weisse und far-

bige Menschen, Männer und Frauen) als freie Geister Ver-

nunft haben, d. h. in Selbstinnigkeit der Erkenntniss des

Ewigen und Urbegrifflichen, ja der Erkenntniss Gottes fähig

sind, dass sie ebendaher der Theilnahme des Herzens an allem

Guten und Schönen, an Gott fähig sind, dass sie rein das

Gute in Gottinnigkeit wollen und thun können; und dies wird
beurkundet durch Sprache. Also haben sie geistige Vernunft-

anlage zu allem Wahren, Guten und Schönen, wenn schon

mit individuellen Verschiedenheiten der überwiegenden Anlage
und Kraft.

b) (von der leiblichen Seite) dass ihr Leib zu der höchsten

organischen Gattung gehört und sich als leibliches Gebilde

in gleicher Stufe der Wesenheit von allen Thieren unter-

scheidet. Und dies bestätigt alle Erfahrung, auch die Natur-

wissenschaft (siehe z.B. Blumenbach's Naturgeschichte, seine

vergleichende Anatomie und seine Abhandlungen über die

verschiedenen Menschenrassen, ferner Malte-Brun's Zu-

sammenstellung in seiner Geographie, ebenso Meiners' über

die Verschiedenheit der Menschennaturen und Lawrence,
lectures on physiology, zoology and the natural history of

Man, London 1819).

Hierauf beruht aber das allgemeine, allen Menschen
gleiche Menschenrecht, dass ihnen Allen die freien zeitlichen

Bedingnisse zur Erreichung ihrer ganzen Vernunftbestimmung
hergestellt werden. Und erst innerhalb dieser Gleichheit aller

Menschenrechte besteht als deren innere Weiterbestimmung
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die charakteristische Verschiedenheit der Rechtsbestiinniung,

welche sich auf die Verschiedenheit der genannten Gegen-
sätze gründet, die nun einzeln sollen betrachtet werden.

Die Abarten (Rassen). Der Unterschied dieser Haupt-
abarten ist nicht bloss in der Haut, sondern betrifft den

ganzen leiblichen Organismus, doch so, dass im Erstwesent-

lichen die Charaktere der menschlichen Gattung unverändert

bleiben, welche dem menschlichen Leibe den höchsten Rang
in der ganzen Thierheit sichern und vorzüglich in der Fähig-

keit der Sprache und jeder Kunstthätigkeit für alle Zwecke
der Vernunft bestehen. Diese verschiedenen Abarten zeigen

selbst einen organischen Charakter, indem auf jedem Haupt-
erdlande drei ursprüngliche Abarten bestehen, die für das

alte Erdland als Weisse, Schwarze und Gelbe, oder Kauka-
sische, Neger und mongolenähnliche Menschen auftreten. In

jeder Rasse findet sich hinsichts der Stärke und der Schön-

heit die gleiche, reichste Verschiedenheit, jede Rasse hat ihr

eigenes Ideal vollendeter menschlicher Bildung. Alle Men-
schen mithin, sie mögen zu dieser oder jener Rasse gehören,

haben alle Rechte als Menschen gemeinsam, und das ihnen

allen gemeinsame Recht enthält nur weitere Bestimmungen,

welche sich auf ihre eigenthümlichen, leiblichen und geistigen

Anlagen und auf ihre eigenthümlichen, leiblichen und geistigen

Bedürfnisse gründen.

Die gleiche Menschenfähigkeit und Menschenwürde aller

Rassen hat sich überall dann und da gezeigt, wann und wo
Menschen derselben unter gleichen Umständen der geistigen

und leiblichen Eutwickelung standen. Man muss in dieser

Hinsicht Freie, die dieselbe Erziehung erhalten, vergleichen,

nicht den stupiden Sclaven und Leibeignen, der gewaltsam

darnieder gehalten wird, mit dem freierzogenen Freien ver-

gleichen. Man sehe nur den Aufschwung der geistigen Kräfte

in Wissenschaft und Kunst, besonders in Poesie etc., und ins-

besondere auch in Recht und Pflicht der Staatskunst und der

geistigen und leiblichen Ausbildung unter den freien Negern
in Domingo. (Auch Buddha, der wohlthätige Reformator

der indischen Stämme, war, sagt man, ein Neger.) Ja selbst,

wenn sich zeigen sollte, dass irgend ein Menschenstamm eine

geistige oder leibliche Unvollkommenheit und weniger Bild-

samkeit an sich haben sollte, so bleibt dessen Menschenrecht

dennoch das gleiche, und es ist dadurch nur eine Verschieden-

heit begründet, wie sie unter Menschen mit verschiedenen An-
lagen derselben Rasse, z. B. unter Weissen hinsichts Einzelner

und ganzer Völker auch besteht.

Man hat gestritten, ob die Menschen aller Rassen von
Einem Menschenpaar abstammen. Eine naturwissenschaftlich

wichtige Frage, die aber, was die Bestimmung des Menschen-
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rechts betrifft, völlig gleichgiltig ist; denn das Recht jedes

Einzelnen in seiner ganzen individuellen Beschaffenheit grün-

det sich eben auf seine eigene Beschaffenheit und Bestim-
mung und die Gleichheit der Rechte Aller auf die in Allen

gleiche Menschennatur. Und wenn Menschen vom Monde
oder der Sonne zu uns kämen mit noch viel wesentlicheren

Verschiedenheiten der leiblichen und geistigen Anlage und
Bildung, als die verschiedenen Menschenrassen auf Erden
zeigen, viel vollkommener oder viel unvollkommener, so kämen
ihnen mit uns an sich dieselben Menschenrechte zu, die nur
nach ihrer individuellen Beschaffenheit eine weitere Bestim-
mung erhalten müssten, ihre Verbindung möchte aufhebbar
oder von gezwungener Fortdauer sein. Und wenn die Neger
oder die Mongolen oder die braunrothen Amerikaner aus dem
Monde oder der Sonne (wie wir mehr mythisch annehmen)
stammten, das änderte in ihrem Rechte, da sie Menschen
und da sie nun einmal hier und mit uns an dieselbe Erde
gebunden sind, gar nichts.

Der Gegensatz des Geschlechts. Auch dieser ist ein

Gegensatz, der sich durch den ganzen leiblichen Organismus
erstreckt, ja sogar durch den ganzen Organismus des geistigen

und des leiblichen Lebens. Der Gegensatz des Mannes und
Weibes findet nur statt innerhalb der durchgängigen Gleich-

wesenheit aller Eigenschaften, Vermögen. Kräfte und Anlagen
der menschlichen Natur. Ob sich gleich dieser Gegensatz
vorwaltend an dem verschiedenen Antheil erweist, den beide

Geschlechter an der Zeugung und an dem dieser Function

bestimmten Theilorganismus nehmen, so ist es doch derselbe

Gegensatz, der sich in allen andern Theilsystemen des leib-

lichen und des geistigen Organismus zeigt. Der Gegensatz

des weiblichen und des männlichen Organismus besteht in

dem Ueberwiegen der entgegengesetzten Kräfte und der Organe,

wie sich dies auch in der äusseren Gestalt und den Grösse-

verhältnissen aller Theile zeigt.

Indem also Mann und Weib beide auf gleiche Weise
Menschen sind, verhalten sie sich doch wie zwei sich ent-

sprechende Theilwesen, die miteinander geistig und leiblich

vereint, den nächsten höheren Menschen, das nächste höhere

Individuum ausmachen. Denn geistig und leiblich vereint

bildet erst der vereinte Gegensatz Beider den vollständigen

Menschen. Dies gilt ganz allgemein, nicht bloss hinsichts

des Geschlechtsverhältnisses und der Zeugung. Daher machen
in höherer Stufe erst männliche Menschheit und weibliche

Menschheit, in allem Menschlichen gleichförmig gebildet und
vereint, die ganze organische Menschheit aus. Dies gilt

von Wissenschaft und Kunst und jedem Theile der mensch-
lichen Bestimmung. Sie sind wie zwei für einander bestimmte
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Hälften. (Platon's Mythe, dass sie durch Theilung entstanden,

im saturnischen Zeitalter.) Daher sind Mann und Weib unter

allen endlichen Wesen sich einander das Liebenswürdigste und
ihr Lebensverein ihnen das Ersehnteste, weil einem jeden die

entgegengesetzte Individualität in allen Theilen des mensch-
lichen Lebens fehlt, um die ganze menschliche Natur vollendet

in sich zu haben. Und daher ist der innigste Lebensverein des

Mannes und des Weibes, wovon das Gesclilechtsverhältniss nur

ein untergeordneter, obschon vorwaltender Theil ist, als der

ursprünglichste, wahrhaft grundwesentlichste persönliche Verein,

als die innigste Gesellschaft, eine grundwesentliche Lebens-

forderung, also auch eine grundwesentliche Rechtsforderung.

Man hat im Widerspruch mit aller geistigen und leib-

lichen und menschlichen Erfahrungserkenntniss und Geschichte

behaupten wollen, das Weib stehe geistig und leiblich auf

einer niederen Stufe der Bildung, die Weiber seien nur un-

vollendete Männer und nur diejenigen Keime im Mutterleibe,

welche sich zu der männlichen Vollkommenheit nicht erheben

könnten, deren Bildungskraft vis formativa) auf niederer Stufe

fixirt werde, werden weiblich. Aber sebst die neuesten Unter-

suchungen der Embryonen haben gezeigt, dass diese Ver-

schiedenheit entschieden uranfanglich ist, sich schon zeigt,

so früh man nur die Verhältnisse der Grösse und die Ge-

stalten der Theile des keimenden Lebens unterscheiden kann;
doch auch dieses Zeugnisses bedarf es nicht einmal für

das Recht.

Ebenso ist der Natur und der Bestimmung des Menschen
zuwider die Behauptung, dass die ganze Bestimmung des

Weibes in ihrem Verhältnisse als Mutter erschöpft sei und
dass die weibliche Hälfte der Menschheit nicht bestimmt sei,

am öffentlichen gesellschaftlichen Leben theilzunehmen. Die
Geschlechtsfunction und die sittlichen und rechtlichen Folgen
derselben (Erziehung der Kinder, Hausstand) heben weder
für den Mann noch für das Weib die Forderung und die

Möglichkeit allgemein menschlicher Bildung und eines vor-

waltenden Lebensberufes (in allen Theilen der menschlichen

Bestimmung) auf. Und was insonderheit die Zeugung, Pflege

und Erziehung der Kinder betrifft, so haben daran beide Ge-
schlechter gleichwesentlichen, gleichnothwendigen und, wie schon
die Vereinähnlichkeit der Kinder zeigt, gleich innigen Antheil

und somit als Vernunftwesen gleichbegründete Verpflichtung,

obschon der Mutter die besondere Pflicht der ersten Ernäh-
rung und nächsten leiblichen Pflege im Mutterleibe und nach
der Geburt zukommt. Daher muss das ganze Leben des

Weibes an sich selbst, auch hinsichts des Rechts so bestimmt
werden, dass sie diese ihr allein so zu erfüllen mögliche
Pflicht erfüllen kann

;
jedoch ist bekannt, dass dies, namentlich
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Säugen und weibliche Wartung, für den neugeborenen Men-
schen nicht unumgänglich nothwendig ist, da beides auch
fehlen kann. Aber die Natur fordert hierfür in Ansehung
des Weibes weniger an Zeit, Kraft und Hilfsbedingung als

der verzärtelte und träge Sinn irrigerweise verlangt. Wirk-
samkeit für Wissenschaft und Kunst und alle anderen Be-
rufspflichten bestehen mit dem Zustande der Schwangerschaft
und der Stillenden mehr als man gemeinhin annimmt; dies

beweisen schon unter uns gar viele Frauen, die in bestimm-
ten Berufsgeschäften sind, wie Gelehrtinnen und Künstlerinnen,

die sich der Wissenschaft oder der Kunst oder einem nütz-

lichen Handwerk oder auch dem Ackerbau widmen, in-

sonderheit die Frauen armer Handwerker und Landleute,

die doch gesunde Kinder gebären und grossziehen. Dass die

Männer in der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit
in Wissenschaft und Kunstbildung den Frauen zum Theil voran-

eilen, in gar vielen, ja in den meisten Theilender Geistesbildung

und besonders an gesellschaftlicher äusserer Macht, erfolgt

eben selbst infolge ihrer entgegengesetzten Eigenthümlichkeit

beider Geschlechter und widerlegt nicht die Forderung, dass

die weibliche Hälfte der Menschheit ihnen nachfolge, sie einst

erreiche und dann mit der männlichen Menschheit in gleich-

förmigem Wetteifer für alles Gute und Schöne wirksam sei.

In vielen Künsten und Wissenschaften haben schon jetzt ein-

zelne Frauen mit Männern gleiche Höhe erreicht, selbst in

der so abstracten rein mathematischen Wissenschaft, z. B.

Agnesi, deren analytische selbständige Schriften noch zu

den besten überhaupt gehören.

Aus diesen Grunderkenntnissen ergeben sich nun folgende

Grundsätze des menschlichen Rechts hinsichts der Geschlechts-

verschiedenheit.

a) Die allgemein menschlichen Rechte des Mannes und
des Weibes sind gleich, folglich sind, zunächst als Forderung
Einzelner, für Männer und Frauen gleichförmig alle zeitlich-

freien Bedingnisse herzustellen, dass sie sich zu ganzen har-

monischen Menschen ausbilden; ferner ist, als höhere Forderung
für die ganze Menschheit, überhaupt der ganze Organismus
des menschlichen Rechts so zu bestimmen, dass die Mensch-
heit in ihren beiden Hälften gleich vollendet sei und lebe,

in eigenwesentlicher sittlicher Güte und Schönheit, dass

Männer und Frauen gleichförmig Antheil nehmen an allen

menschlichen Angelegenheiten, an aller Werkthätigkeit für

die ganze menschliche Bestimmung, insbesondere für Wissen-
schaft und Kunst.

ß Das Ganze des Rechts soll so bestimmt werden, dass

auch die freien zeitlichen Bedingnisse der entgegengesetzt-

eigenthümlichen, geschlechtlichen Ausbildung des Mannes und
Krause, Philosophie des Rechts. 18
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des Weibes von Kindheit an hergestellt werden, insbesondere

auch dasjenige, was sich auf die Geschlechtsfunction bezieht,

auf die Bestimmung des Mannes als Yater und des Weibes als

Mutter, wobei noch das Recht der Kinder zugleich ein Be-

stimmungsgrund mehr ist.

y) Auch soll das ganze Recht so bestimmt werden, dass

Mann und Weib sich in Liebe vereinen können, überhaupt
als ganze Menschen zu Einem gesellschaftlichen Leben und dies

insbesondere zur Verbindung ihrer Geschlechtsfunction (-thä-

tigkeiti auf die der sittlichen Würde des Menschen, der Würde
des göttlichen Ebenbildes im Menschen und der Menschheit

angemessene Weise; dass also überhaupt auch ihr geschlecht-

liches Vereinsleben seinen ganzen, der Bestimmung der Natur
und Vernunft angemessenen Erfolg habe, auch insbesondere

hinsichts der Erzeugung und Erziehung der Kinder und des

Vereinslebens mit den Kindern bei ihrer Erziehung und
Bildung.*)

Der Gegensatz des Lebensalters der einzelnen Men-
schen. Der Mensch ist vom ersten Keime im Mutterleibe an
dasselbe Eine individuelle Wesen, und alle Gestaltungen dessel-

ben bis zur Leiche sollen Ein organisches Ganze, Eine Dar-

*) Nach dem Mauuscript ist „aus begreiflichen Gründen" folgender

Passus in den Vorlesungen nicht vorgetragen worden: Sowie der geschlecht-

liche Gegensatz des Mannes und Weibes ebenso innig geistlich als Leiblich

ist, so ist auch die echte, reine, ganze Ehe auf gleich innige Weise Verein

des geistigen und leiblichen, des ganzen Lebens. Auch nach den inneren

Verrichtungen /. I!. Lsl es ein urschönes Verhältniss, wo der Mann Wissen-
schafter, das Weib Künstlerin [Kunstin] ist. Der leibliche Lehensverein

der Ehegenossen ist aber selbst wiederum nicht bloss oder überwiegend
eheliche Umarmung und was dazu hinfährt und sie hegleitet. Und von der

Gemeinschaft der Leiber als individueller Naturgebilde in Liebe ist selbst

die eigentliche Begattung nur in gewisser Hinsicht der innigste Tkeil.

Denn der Kuss und das vollendete Vereintsein des ganzen Leibes bei

der Begattung, in Schönheit der Stellung und der Bewegung ist ebenso

innig, und nur chemisch-organisch und im Ergebniss und in den Folgen
betrachtet, ist die erfolgreiche Begattung (die Befruchtung) das Wichtigste,

Innigste und Schönste dieses Verhältnisses. Wenn daher das Sehnen
und die Fähigkeit der Begattung nach organischen Gesetzen längst

dahin, so ist doch noch leibliche Gemeinschaft, und wenn auch diese,

als Erfolg individuellen Sehnens nach Vereinigung der Greisenden, bereits

verschwunden, so ist doch noch seliges leibliches Beisammenleben vor-

handen, und die geistige Liebe, das geistige Vereinleben, kann und wird

bei wohlvereinten treuen Ehegenossen in umgekehrtem Verhältniss noch

wachsen. Ist die Ehe auch gleichzeitgemäss für Mann und Weib ge-

schlossen, so erblühen sie zugleich, schliessen sich auch als Zeugende

einander immer inniger auf, feiern zusammen die Hochzeit der Kraft und
der Innigkeit der leiblichen Liebe, erschwachen, eraltern, ergreisen, ersterben

zusammen — in immer neuen Seligkeiten der unsterblichen ewig jungen

Liebe. Daher ist der Name „Ehegatten" einseitig, man kann nicht

einmal sagen, dass er a potiori richtig sei; denn das potius ist hier die

Gleichförmigkeit des Vereins des ganzen Leibes als ganzer Person.
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Stellung eines individuellen vollständigen Menschen seiner indi-

viduellen Idee und seines individuellen Ideales sein. Jedes

Lebensalter hat daher sein Eigengutes und Schönes hinsichts

des leiblichen und des geistigen Lebens und ist ein Wesen-
theil der ganzen, im ganzen Leben wechselnden Wesenheit
und Würde des Menschen, ist mithin auch für das Recht
(rechtlich) nicht bloss als ein vermittelnder Zustand, der an
sich keinen Werth hätte, sondern als eine an sich selbst

wesenhafte, würdevolle Lebensstufe zu betrachten. Folglich:

aa) ist das Recht des Menschen als solchen für alle

Lebensalter gleich, und zwar unabhängig von seiner eignen

Beschränktheit, der Einsicht (des Geistes), des Gemüths (Eng-

heit des Herzens\ des Willens, Uebens und der Thatkraft uud
der Geschicklichkeit.

ßß) Ferner soll das Ganze des Rechts so weiterbestimmt

werden, wie es die Eigenwesenheit aus dem eignen Rechts -

bedürfniss jedes Lebensalters erfordert, damit jeder Einzel-

mensch und die ganze Menschheit auch in dieser Hinsicht

Ein organisches, allwesentliches Ganze sei, mithin auch mit
Hinsicht auf die eignen inneren und äusseren Bedürfnisse der

Entwicklung, Bekräftigung und Erhaltung des Lebens, und
zwar unabhängig von der eignen Einsicht und dem noch un-

vollendeten Willen des Kindes oder des Kind- Greises.

yy) Weiter soll das Ganze des Rechts so bestimmt werden,

dass die Menschen von allen Lebensaltern unter sich in die-

jenige Lebensbeziehung und Vereinigung kommen und sich

ausbilden, welche leiblich und geistig zur allseitigen und har-

monischen Darstellung der Idee der Menschheit nach ihrem
ganzen Organismus wesentlich ist, z. B. das Kind in die ge-

sellschaftlichen Verhältnisse, die zu seiner Erziehung und
Bildung erforderlich sind, der schwache Greis, der Kind-Greis

(kindliche Greis) ebenfalls in die ihm wesentlichen gesellschaft-

lichen Verhältnisse in Familie und freier Geselligkeit, dass

überall Kinder, Erwachsene und Greise in harmonischem
Vereine an allen menschlichen Angelegenheiten Antheil nehmen,
sofern es die Entwicklungsstufe des Lebens gestattet, z. B.

am Religionsvereine, bei öffentlicher freier Geselligkeit und
im Verhältnisse der häuslichen Geselligkeit.

Insonderheit aber verdient hier noch erwogen zu werden
das Recht des Kindes, der Rechtsanspruch desselben auf

das allgemehmienschliche Recht, auf die ihm angemessene
individuelle Weiterbestimmung des Rechts. Nach Massgabe
seiner angeborenen Eigenthümlichkeit an Anlage (Fähigkeit)

des Geistes, des Gemüths und der Thatkraft ist dasselbe auf

seine menschliche Natur sowie Wesenheit als Mensch unmittel-
bar in Gott gegründet. Folglich haben alle Kinder als

Menschen vom ersten Keime an völlig gleiches Recht, und
18*
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schon der erste Keim eines Menschen im Mutterleibe ist als

Leib eines Menschen, welcher Mensch eine ewige Rechts-
person ist, zu achten (unangesehen die Meinungen über die

Zeit der Vereinigung von Geist und Leib). Jedes Kind for-

dert also sein Recht von jedem Menschen und von jeder Ge-
sellschaft von Menschen überhaupt als Mensch, abgesehen von
den Umständen der Geburt, aber angemessen den individuellen

Umständen seiner Geburt und seiner angeborenen Individuali-

tät (Eigenheit an Geist und Leib\ Alle Kinder haben den
Charakter der Menschheit an sich, und selbst geringere An-
lagen machen den Menschen als Menschen darum nicht we-
niger würdig. Alle geborenen Kinder sind gleich würdige
ewige Vernunftpersonen und haben völlig dieselben Rechte
als Menschen, und die Weiterbestimmung ihres Rechts nach
ihrer Individualität hängt selbst grundwesentlich von der
freien Entfaltung ihrer angeborenen inneren Individualität ab.

Es giebt also der Idee des vollendeten Lebens der Mensch-
heit zufolge keine angeborene gesellschaftliche Bevorrech-
tung, kein angeborenes Gesellschaftsrecht. Wohl aber kann
und muss es nach dem Gesetze der Entfaltung der Mensch-
heit kommen, dass in bestimmten Zuständen der Bildung
des Lebens der Völker die bestehende Gesellschaft schon in

voraus bestimmten Kindern, die unter bestimmten Umständen,
z. B. in bestimmten Familien mit bestimmter Gestaltung
(Dalailama) geboren werden, bestimmte gesellschaftliche Be-
fugnisse ertheilt, um durch das Geschick zu entscheiden,

wofür andere Entscheidungsgründe nicht in ihrer Gewalt sind

oder nicht zweckmässig (dienlich i erachtet werden; z. B.

wird die Regentenfolge durch Geburt bestimmt, ebenso die

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kaste. Auch ergiebt sich

aus dem Selbsterhaltungstriebe jeder Persönlichkeit, auch
der Familien, dass vorzüglich gebildete und mächtige Fa-
milien, die hierin anderen (glücklicherweise) vorauseilen, ein

vollkommnes menschliches Leben in ihrem Familienleben
gleichsam prophetisch vorausahnen und zum Vorbilde dienen,

in noch unvollkommenem Zustande der Gesellschaft darin

ein äusseres Uebergewicht behaupten, welches sich von
Geschlecht zu Geschlecht forterbt. Aber alle diese bestimm-
ten Vorbegünstigungen der Bildung und des äusseren Berufes
sind dann doch den Kindern nicht angeboren, sondern wer-
den auf sie durch die Lebenden übertragen, d. i. der Rechts-

grund ist nicht an oder in ihnen, sondern in Andern, und
auch der positive Rechtsgrund liegt ausser ihnen, nämlich in

den Festsetzungen der Gesellschaft. Denn wohl können
lebende Menschen und Gesellschaften bestimmte Befugnisse
und Berechtigungen an die Geburtsunistände knüpfen, und
dies ist im Entwicklungsgange der Menschheit sogar noth-
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wendig, deshalb aber nicht auch für höhere, reifere Zustände

des Lebeus der Gesellschaft zu Recht beständig und bleibend.

(Dieser Umstand hängt mit dem zum Theil auch für den
reifen Zustand des Lebens infolge des Rechts der Erhaltung
der Selbständigkeit der Familien gültigen Rechte der Erb-
schaften und Testamente innig zusammen.)

Man führt gewöhnlich als Entschuldigung des ungleichen

Güterbesitzes und des ungleichen Bildungsstandes (durch un-

gleiche Erziehung und Bildung) an: „es sei doch besser, dass

Einige und einige Familien zu echter und rechter Bildung

und zu Lebensgenüssen gelangten, als gar Niemand, welches

Letztere bei gleichförmiger Gütervertheilung unfehlbar der Fall

sein müste, es sei besser, dass wenige schöne Paläste der

Fürsten und Reichen beständen als lauter Hütten." Dies ist

allerdings wahr, nur nicht insofern, dass bei gleichförmigem

Rechte es eintreten könnte, dass Niemand zu wahrer Bildung

und vollem Lebensgenüsse gelangen würde, vielmehr im Gegen-
theile. Dann würde sich Jeder mit Allen und Jedem zugleich

besser befinden, die Paläste werden mit ihrer Pracht und
äusseren Würde der Gemeinde gehören und statt einiger

weniger Familien werden alle Familen zugleich und gleich-

massig als Eine hohe Familie vergöttlicht (vergottähnlicht)

werden.

Uebrigens verdient hier noch Folgendes bemerkt zu werden.

Die Natur, die Vernunft und die göttliche Weltregierung richten

sich nicht nach diesen in der Unvollkomrnenheit des Lebens
der Menschheit unvermeidlichen Vorbegünstigungen, die durch

Willkür und einseitige Lebensentwicklung der Gesellschaft an

die Gebote gekettet werden. Die besten, edelsten, genialsten,

wirksamsten Menschen finden sich gleichförmig in allen Stän-

den verbreitet, in Familien der Könige und der Bürger, der

Reichen und der Armen, und die grössten Wohlthäter der

Menschheit waren armer und niedrig geachteter Eltern

Kinder. Dabei ist es eine grosse, grundwesentliche Aufgabe
auch für den Staat, alle Rechtsverhältnisse so zu ordnen, dass

die urgeistigen Menschen aus allen Ständen zur Entwicklung

gelangen und den angemessenen Beruf, die angemessene äussere

Sphäre der Wirksamkeit gewinnen. Und es liegt in der Be-

stimmung der Menschheit die Vernunftforderung und die

rechtliche Befugniss, alle die nach den äusseren Umständen
der Geburt den Einzelnen willkürlich ertheilten Lebensverrich-

tungen, Berufsstände und Bevorrechtungen mit der steigen-

den Ausbildung des gesellschaftlichen Lebens aufzuheben.

Es giebt eben keine angeborenen Unterschiede des Standes etc.,

auch werden im reifen, vollendeten Menschenleben den Neu-
geborenen keine beigelegt.

Da alle Menschen von Geburt gleich sind und die ange-
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bornen Anlagen erst während der Entwicklung offenbar werden,

so ist darum Allen gleiche Gelegenheit zur Entwicklung

der geistigen und leiblichen Anlagen zu geben, eben damit
diese offenbar werden und nicht, wie in unseren Staaten ge-

schieht, der grösste Theil genialer Menschen unentwickelt

bleibt und unterdrückt wird, zum grössten Nachtheil des Wohles
der Menschheit in Gegenwart und Zukunft.

Der Mensch ist sterblich, und das Leben auf dieser Erde
ist auch wieder nur ein bestimmtes Lebensalter hinsichts nächst-

höherer Perioden des Lebens der individuellen Vernunftwesen.

Daher besteht das Recht um der Sterblichkeit willen. Da das

Gute überhaupt und das Recht von der individuellen Beschränkt-

heit jeder Art so unabhängig als möglich sein soll und die Be-
fugniss hat, als Gut des Lebens zu bestehen und insonder-

heit, da etwas hinsichts eines lebenden Menschen ursprüng-

lich nicht recht ist, dadurch dass er lebt, sondern seinem Ge-
halte nach, an sich, so ergiebt sich die Rechtsbefugniss jedes

Menschen und jeder Gesellschaft, dass das von ihm sittlich

und rechtlich gewollte und erwirkte Gute unabhängig von
seinem Leben und seinem Tode fortbestehe und vollendet

werde, dass auch sein sittlicher und rechtlicher sich darauf

beziehender Wille, sofern selbiger mit dem gleichförmigen

Rechte aller anderen Menschen und der Gesellschaft nicht

streitet, auch nach seinem Tode gelte, d. i. seinen ganzen
rechtlichen Erfolg habe, sofern sein Leben und seine indivi-

duelle Wirksamkeit nicht ein Sachtheil des inneren Rechts-

grundes ist. Es ist hier gerade wie mit der Abwesenheit

von dem Orte der gewöhnlichen Wirksamkeit bei Lebzeiten;

dass der Mensch dorthin auf Erden oder dorthin jenseits dieser

Erde weggegangen, ändert an den rechtlichen Folgen und
Erfolgen seines Willens, wo immer dieser sich äusserte und
wirkte, nichts, sofern dazu seine Anwesenheit nicht erforder-

lich ist. Die Zeit ist überhaupt bei dem sittlichen und recht-

lichen Willen des Guten und des Gerechten nur ein äusseres,

untergeordnetes Moment.
Ein Grundirrthum der meisten Naturrechtslehrer liegt

in der Behauptung, dass mit dem Tode alles Recht des Men-
schen erlösche, dass also auch, wie sie sagen, de jure naturae

der Mensch auf den Fall seines Todes über sein Eigenthum

zu bestimmen kein Recht habe, dass alle seine Sachen res

nullius werden quae cedunt primo oecupanti, sogar die Leiche,

die man de jure zu Seife, Leder u. s. w. benutzen könne und
dürfe, obwohl es nicht anständig sein würde, dass überhaupt

die leibliche natürliche Persönlichkeit der einzige entschei-

dende Rechtsgrund auf Erden sei. Von Philosophen gerade

sollte man zuerst erwarten, dass sie sich über diese Be-

schränktheit erheben sollten. Hier ist auch die allgemeine
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Grundlage des Rechts der Testamente gegeben, welches ein

grundwesentliehes Recht des Einzelmenschen ist.

Es giebt auch ein Recht um der Stetigkeit des Lebens in

höheren Lebensperioden willen, weil dieses Leben hier auf

Erden nur ein untergeordneter Theil ist vom höheren Ganzen
des Vorlebens und Xachlebens (Recht der Metempsychose:

9. Dass das menschliche Recht mit sich selbst und mit

allem Guten übereinstimmig (organisch und harmonisch) sein

soll. Was in dieser Hinsicht bereits früher im Allgemeinen
erwiesen wurde, das gilt folglich auch vom menschlichen
Rechte. Also auch insonderheit mit allem Wahren, Schönen,
Gerechten, Frommen, mit Liebe und Frieden muss diese

Uebereinstimmung stattfinden. Der Gerechte giebt somit

allen Wesen, auch Thieren, Pflanzen, ja auch Quellen, Bergen,

Thälern, Strömen Frieden in gutem Willen. „Et in terra

pax hominibus bonae voluntatis." Es ist dies ein grundwich-

tiges überaus fruchtbares Theilprincip des Rechts, welches

leider ebenso sehr in der Theorie als in der Praxis vernach-

lässigt wird. Diesem Satz steht nun aber die Behauptung
gegenüber, dass es unauflösliche Collisionen des Rechts gebe,

sowohl innere Collisionen der Rechte selbst, als auch äussere,

d. h. mit anderen Theilen der menschlichen Bestimmung, mit
anderem Guten, mit anderen Pflichten, ja sogar oft bei Er-
haltung und Ausübung des Rechts mit der reinen Sittlich-

keit z. B. Lügen und Täuschen in der Politik und im Kriege).

Die Grundlage der vernunftgemässen Entscheidung dieses

Gegenstandes ist der Lehrsatz, dass der Eine Lebenszweck
Gottes an sich Ein harmonisches und organisches Ganze sei,

dass also auch der besondere Lebenszweck aller endlichen

Wesen und der menschliche Lebenszweck des Einzelmenschen,

jeder Gesellschaft und der ganzen Menschheit dem ganzen gött-

lichen Lebenszweck ähnlich, auch in sich und im Verhältniss

gegeneinander übereinstimmig sei. Also soll alles Gute mit

allem Guten, alles Wahre mit allem Wahren, alles Schöne mit

allem Schönen und alles Recht mit allem Rechten einstimmig

sein und auch jedes von diesen wieder mit jedem.

Daher folgt, dass es an sich einen unauflöslichen

Widerstreit der einzelnen Rechte unter sich und mit allem

Guten nicht geben könne, nie und unter keinerlei Umständen.
Wird nur die Idee und das Ideal des Rechts gehörig

angewandt auf das individuelle Leben, so muss in den ver-

wickeltsten Fällen entschieden werden können, was Rechtens

ist.*)

Da aber jede Rechtsforderung nicht für sich allein, son-

*) Krug sagt (Dikäol.) ganz richtig, dass es keine Collision des

Rechts selbst gebe.
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dern nur im organischen Ganzen des Rechts und des Rechts-
lebens befriedigt werden kann, darf und soll, indem die be-
sondere und einzelne zeitlich freie Bedingheit selbst wieder
unter zeitlicher einzelner Bedingheit und zum Theil unter
zeitlicher äusserer freier Bedingheit steht, so gilt das Gesetz:
alle einzelnen auch menschlichen Rechtsforderungen sind nur
insofern begründet und befugt, als es die gleichmässige Her-
stellung aller anderen Rechtsforderungen nach der Grund-
wesenheit des Organismus gestattet.

Die ursprünglichsten Rechtsforderungen gehen auf einen
unendlichen, nie zu vollendenden Zweck, z. B. für Erkennt-
nis , für Liebe, für Kunst. Sowohl die Bedingtheit als auch
die Bedingnisse sind daher unendlich, ohne Ende erweiterbar,
und jede Rechtsperson strebt nach einem ohne Ende erweiter-
baren in-jedem-Augenblick-Grössten lnaxiiniini indefinite pro-
movendumj seiner ganzen Lebensentfaltung und seines Lebens-
kreises, seiner Wirkungssphäre, und die menschliche Bestimmung
gestattet, ja gebietet dies. Aber diesem Bestreben steht ent-

gegen, es in seinem Erfolge mindernd, erstens die innere
wechselseitige Beschränkung des Lebens jeder Rechtsperson
nach den Einzeltheilen ihrer ganzen Bestimmung. Die Lebens-
thätigkeit des endlichen Menschen wird in jedem Momente
allein oder überwiegend nur auf einen ganz bestimmten
Zweckbegriff gerichtet, der selbige, wenigstens eine Zeitlang,

ganz oder überwiegend in Anspruch nimmt, besonders in un-
vollständigen und fehlgebildeten Zuständen des menschlichen
Lebens, z. B. bei Ueberladung mit nützlichen Berufsarbeiten.
Aber zweitens stehen diesen Bestrebungen auch entgegen die

äusseren einseitigen und wechselseitigen Beschränkungen seines

Lebens, sofern und weil jede endliche Rechtsperson Glied des
innern Gliedbaues der Wesen (nach allen Stufen dieses Glied-
baues) ist, und zwar ebenfalls nach allen Theilen seiner Lebens-
bestimmung. Also sind alle diese Rechtsforderungen nach
dem Organismus des Rechts individuell nach Art und Grösse
(qualitativ und quantitativ) zu setzen und zugleich zu be-
schränken.

Die eigentlichen Rechtscollisionen, d. i. des Rechts mit
dem Rechte inicht mit dem Unrechte) entstehen also daraus,
dass an sich begründete Rechtsforderungen für sich allein

gedacht werden, ohne die wesentlichen selbst rechtsgemässen
Beschränkungen hinzuzudenken, welche diese Forderungen im
organischen Ganzen des Rechts durch andre ebenso begrün-
dete Rechtsforderungen empfangen.

Aber mit dem in der Weltbeschränkung unendlichen
Uebel und Bösen überhaupt und mit dem unrecht und mit
dem Schaden durch Unglück und durch unsittlichen rechts-

widrigen Willen collidirt das Recht unvereinbar. Hier muss
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in der Wirklichkeit eines dem Andern weichen. Es ist die

Befugniss da, das Recht davon unabhängig zu machen und
das Üebel, das Böse und das Unrecht, auf alle rechtsgemässe

Weise zu verneinen.

Ebendaher kann es in noch unvollendeten Zuständen des

Menschenlebens geschehen, dass das Unrecht sogar gesell-

schaftlich, in einem ungerechten Gesellschaftswillen, zum Ge-
setz erhoben fsanctionirt) und durchgesetzt werden kann; dahin

gehören z. B. in despotischen Staaten das Recht auf Leben
und Tod, auf Vermögen jedes Einzelnen, die Sclaverei, die

Yerschneidung, erzwungene Wollust .etc. Aber auch in Staaten,

die schon höher stehen, giebt es rechtswidrige, ja sogar dem
Geschichtsbegriffe dieser Staaten selbst widrige, d h. solche

Gesetze, die unter dem bereits errungenen geschichtlichen

Werth stehen, wodurch dann der Staat verschlechtert, rück-

wärts getrieben, entadelt wird. In dieser Hinsicht ist jeder

Einzelne und jede Gesellschaft von Einzelnen befugt, diesem
Rechtsunfug durch rechtliche Mittel entgegenzuarbeiten und
dahin mitzuwirken, dass es aufgehoben werde.

Die Einsicht in die reine Pflicht und die Einsicht in die

wirkliche geschichtliche Lage seiner selbst und der Gesell-

schaft muss jedem Einzelnen lehren, was reinsittlicher Wille

mit weiser Klugheit und mit Liebe im Bunde dafür thun

soll und kann, wie und wie weit er darin (gehen) fortschreiten

soll und kann. Sofern freilich das äussere gesellschaftliche

Unrecht mit Unwissenheit, Macht und List und Unliebe im
Bunde ist, giebt sich der dawider auf vernunftgemässe Weise
Anstrebende den Uebeln preiss, die Macht und List ihm dafür

sicherlich und unfehlbar zufügen werden; reinsittliche Gesin-

nung aber beabsichtigt und vollführt das Gute und Gerechte,

ohne sich durch Lust und Schmerz, durch Furcht und Hoff-

nung, durch Lohn und Strafe entscheidend bestimmen zu
lassen. Nur in dem organischen Ganzen aller seiner sittlichen

Pflichten und aller seiner Rechte und des Guten und des Ge-
rechten überhaupt kann der Reinsittliche und Reingerechte

gültige Gründe finden, seiner Wirksamkeit wider das Unrecht
Grenzen zu setzen. Was die Leiden betrifft, die ihm deshalb

zu Theil werden, so weiss der Reinsittliche, dass das Leben
auf dieser Erde nicht das höchste Gut ist, sondern nur ein

sehr bedingtes von mehr untergeordnetem Werth, dass er, wie
Alle, in Gottes Hand steht und dass auch die Gewalt des

Unrechts und der Schmerz des Kampfes von Gott gemessen
ist und von Gott in Schranken gehalten wird.*)

•) Lehrbaubemerkung. Hier sollte eine allgemeine Uebersicht der
Entfaltung des Rechtslebens auf Erden und allgemeine Würdigung davon
gegeben werden, — aber es fehlte an Zeit.
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sämnitlicher bis jetzt erschienenen philosophischen, mathe-

matischen uud geschichtlichen Schriften Krause's.

A.

Bei Lebzeiten des Verfassers erschienen:

1. Dissertatio philosophico-mathematica de Philosophiae et Mathe-

seos notione et earum iutima corijunctione, Jenae, apud Vüigtium.

1802. (Vgl. D No. 1.) 6 Gr.

2. Grundlage des Naturrechts, oder philosophischer Grundriss des

Ideales des Rechts. Erste Abtheilung. Jena, 1803, bei Gabler

(Cnobloch.) (Vgl. nnter D No. 1.) 1 Thlr.

3. Grundriss der historischen Logik für Vorlesungen, nebst zwei

Kupfertafeln, worauf die Verhältnisse der Begriffe und der

Scldüsse combinatorisch vollständig dargestellt sind. Jena, bei

Gabler, 1803. (Cnobloch. l Thlr. 12 Gr.

4. Grundlage eines philosophischen Systemes der Mathematik; erster

Theil, enthaltend eine Abhandlung über den Begriff und die

Eintlieilung der Mathematik, und der Arithmetik erste Ab-
theilung; zum Selbstunterrichte und zum Gebrauche bei Vor-

lesungen, mit 2 Kupfertafeln. Jena und Leipzig, bei Gabler,

1804. (Cnobloch.) 1 Thlr. 16 Gr.

5. Factoren- und Primzahlentafeln, von 1 bis 100 000 neuberechnet

und zweckmässig eingerichtet, nebst einer Gebrauchsauleitung

und Abhandlung der Lehre von Factoren und Primzahlen,

worin diese Lehre nach einer neuen Methode abgehandelt, und
die Frage über das Gesetz der Primzahlenreihe entschieden ist.

Jena und Leipzig, bei Gabler ijetzt b. Cnobloch) 1804. 1 Thlr. 6 Gr.

6. Entwurf des Systemes der Philosophie: erste Abtheilung, ent-

haltend die allgemeine Philosophie, nebst einer Anleitung zur

Naturphilosophie. Für Vorlesungen. Jena und Leipzig, 1804.

(Die zweite Abtheilung sollte die Philosophie der Vernunft oder

des Geistes, die dritte die Philosophie der Menschheit ent-

halten.) (Später b. Cnobloch.) 15 Gr.

7. Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft,

mitgetheilt, bearbeitet und durch eine Darstellung des Wesens
und der Bestimmung der Freimaurerei und der Freimaurer-

brüderschaft, sowie durch mehre liturgische Versuche erläutert
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vom Br. Krause. Erster Band. Dresden 1810 (596 und
LXVIII Seiten, mit 3 Kupfertafeln). Desselben Werkes zweiter

Band, enthaltend die geschichtlichen Belege und erläuternden

Abhandlungen zu den drei ältesten Kunsturkunden. Dresden,

1813. (343 und XXX Seiten.) Beide Bände zusammen kosteten

7 Thlr. 12 Gr., der zweite Band allein 3 Thlr. 12 Gr. Eine zweite,

um das Doppelte (u. a. mit dem Lehrlingsritual des neueng-

lischen Zweiges der Brüderschaft, sowie mit einigen andern

Kunsturkunden und Abhandlungen) vermehrte Auflage in zwei

Bänden oder vier Abtheilungen erschien 1819— 1821 zu

Dresden im Verlage der Arnold'schen Buchhandlung. 10 Thlr.

8. Geschichte der Freimaurerei, aus authentischen Quellen, nebst

einem Berichte über die grosse Loge in Schottland, von ihrer

Stiftung bis auf die gegenwärtige Zeit und einem Anhange
von Originalpapieren. Edinburg, durch Alexander Laivrie,

übersetzt von D. Burkhard, mit erklärenden, berichtigenden

und erweiternden Anmerkungen und einer Vorrede von D.
Krause, Freiberg bei Craz und Gerlach, 1810. 1 Thlr. 16 Gr.

9. System der Sittenlehre; 1. Band, wissenschaftliche Begrün-

dung der Sittenlehre. Leipzig bei Reclam, 1810. (Vgl. C
No. 14.) 2 Thlr.

10. £agblatt beS SRenföljeitlebcnS; erfter SSiertctj[aJrgang 1811.

®re§ben in ber Straolb fdjen SSudjfjcmblung itnb bei bem§erau§=
geber D. Traufe, üftebft 26 «Stücfen cme§ ttterartfcfien 9tn=

Seiger§. ((Sntftält mehrere mtffenfdmftitdje 2tuf)cmbhmgen be§

§erau*geber§ über SDtotfjematif, 9caturred}t, ®e[d)id)te, ©eo=

graphte, äRuftf ac) (Sgl. C 9to. 9, 14 u. 17.) 1 %tyx. 12 ©r.

11. $a3 ilrbtlb bcr Sftcitjdjbcit, ein Serfudj. ®re*ben bei Sfrnotb

1811. 2 Xfß. 8 ®r. — Breite Auflage, 1851, ©ötrmgen,

in dpnuniji'uui ber Bieter tcr/fdjen SSudjtjanbhmg. 1 %i)lx. 20 9Jgr.

12. Lehrbuch der Combinationlehre und der Arithmetik als Grund-

lage des Lehrvortrages und des Selbstunterrichtes, nebst einer

neuen und fasslichen Darstellung der Lehre vom Unendlichen

und Endlichen, und einem Elementarbeweise des binomischen

und polynomischen Lehrsatzes, bearbeitet von L. Jos. Fischer

und D. Krause, nach dem Plane und mit einer Vorrede und

Einleitung des Letzteren. Erster Band. Dresden in der

Arnold'schen Buchhandlung, 1812. 2 Thlr.

13. Oratio de scientia humana et de via ad eam perveniendi,

habita Berolini 1814. Venditur Berolini in Bibliopolio Mau-

reriano. (Vgl. C No. 17.) 4 Gr.

14. $on bcr 2öürbc bcr bcutjdjcn ®ürad)c unb mm bcr (jo^eren

3fa§bübuitg berfclbcn überhaupt, unb atö SJSiffcnfc^aftfprac^c

mSbefonbere. ®re§ben, 1816. 10 ©r.
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15. ^tuSjüfjriidjc Miiitbigung eines neuen, bottftänbigen SBörtet=

budic? ober Urtoorttbumc» ber beutfeben ^olfjuradje. ©reiben,

bei Stntotb 1816. (32 @. gr. 8.) 2 ©r.

16. Äö^crc $crgciftigung ber erijtiiberücjerteu ©ruitbiumMc ber

Freimaurerei in jmölf Sogenborträgeit bon bem 23r. Sraufe;

3tc, unüeränbcrte, mit einer Ueberfidjt be§ 3mecfe3 unb 3n=
fjatteS ber Schrift über bie brei alteiten Munfturfunben ber*

mehrte SüiSgabe. ©reSben, bei bem SJerfaffer unb bei Struoib

1820. (3)ie erfte Sbtögabe erfc^ien 1809. 1 Ihlr.

17. Theses philosophicae XXV. Gottingae 1824. (Vgl. C No. 17.)

18. Abriss des Systemes der Philosophie, erste Abtheilung. Für
seine Zuhörer, 1825. Im Buchhandel, 1828. Göttingen, in

Commission der Dieterich'schen Buchhandlung. (Vgl. C No. 12.

16 Gr.

19. Snrfirihtngen quS ber ©efdjirfjte ber Wtojtf uebft borberettat=

ben kehren ax& ber Theorie ber SKuftt ©bttingen, in ber

2)ictcnd)'fd)cn 33ud)baublung 1827. 18 ©r.
20. Abriss des Systemes der Logik, für seine Zuhörer, 1825.

Zweite, mit der metaphysischen Grundlegung der Logik und
einer dritten Steindrucktafel vermehrte Ausgabe. 1824. Eben-
daselbst in Commission. 1 Thlr. 12 Gr.

21. Abriss des Systemes der Rechtsphilosophie oder des Natur-

rechts. 1828. Ebendaselbst in Commission. 1 Thlr. 12 Gr.

22. Sorleimigeu über bnS Stiftern ber ^Ijiiofobbje. 1828. Gben=

bafelbft in ©ommifjton. (Sögt. C 9to. 18.) 3 22}tr. 8 ®r.

23. Vorlesungen Über die Grundwahrheiten der Wissenschaft, zu-

gleich in ihrer Beziehung zu dem Leben. Nebst einer kurzen

Darstellung und Würdigung der bisherigen Systeme der Philo-

sophie, vornehmlich der neuesten von Kant, Fichte, ScheUing

und Hegel, und der Lehre Jacobi's. Für Gebildete aus allen

Ständen. 1829. Ebendaselbst in Commission. (Vgl. B No. 8.)

3 Thlr. 8 Gr.

24. (Stnorüjm.) ©etft ber £cl)re 3mmmuicl ®webenborg ?

$. 2tu§

beffen ©djrifrcn. $(it einer fatcd)etijd)cn ltebcr[id)t unb uott=

[laubigem ©acfjregifter. herausgegeben bon Dr.% Sft. (£. ©. üBor*

berr, 1832. SKündjen, bei ©. 51. gleifdjmtrmt. 12% 9*gr.

Anmerk.: Die meisten dieser Schriften sind vergriffen.

B.

Nach dem Tode des Verfassers erschienen aus seinem
handschriftlichen Nachlasse von verschiedenen Herausgebern:

1. Die Lehre vom Erkennen und von der Erkenntniss, oder: Vor-

lesungen über die analytische Logik und Encyclopädie der Phi-

losophie für den ersten Anfang im philosophischen Denken.

Herausgegeben von H. K. von Leonhardi. Mit drei lithograph.

Tafeln. 8. 1836. Göttingen, in Commission der Dieterich'schen

Buchhandlung. 3 Thlr.
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2. Vorlesungen über die psychische Anthropologie. Herausgegeben

von Dr. H. Alirens. 8. 1848. Ebendas. 2 Thlr. 10 Ngr.

3. Die absolute Religionsphilosophie im Verhältnisse zum gefühl-

glaubigen Theismus, und nach ihrer Yermittelung des Super-

naturalismus und des Rationalismus. Dargestellt in einer phi-

losophisch-kritischen Prüfung und Würdigung der religions-

philosophischen Lehren von Jacöbi, Bouterweh und Schleier-

macher. Herausgegeben von H. K. von Leonliardi. Zwei Bände
in 3 Abtheilungen. 8. 1834—1843. Ebendaselbst. — Erster

Band, 1834, nebst Sachverzeichniss zum ganzen Werk, 1836.

3 Thlr. 10 Ngr. Zweiter Band. I.'Abth., 1836. 1 Thlr. 20 Ngr.

n. Abth. (die Kritik Schleiermacher's enthaltend, die auch einzeln

abgegeben wird). "1 Thlr. 20 Ngr. — Daraus ist besonders

abgedruckt: Ergebniss der Kritik Jacobi's und Bouterweh's.

22 1
/., Ngr.

4. Novae theoriae linearum curvarum speciminaV, ed. H.Schroeder,

Professor. (Cum figurarum tabulis XV.) 4. 1835. Eben-

daselbst, sowie auch in München in Commission bei E.A. Fleisch-

mann. 1 Thlr. 25 Ngr.

5. Abriss der Aesthetik oder der Philosophie des Schönen und der

schönen Kunst. Herausgegeben von Dr. J. Leutbecher. 8. 1837.

Göttingen, in Commission der Dieterich'schen Buchh. 20 Ngr.

6. Anfangsgründe der Theorie der Musik, nach den Grundsätzen

der Wesenlehre. Vorlesungen für Gebildete aus allen Ständen.

Herausgeg. von V. Strauss. 8. 1838. Ebendas. 1 Thlr. 5 Ngr.

7. Geist der Geschichte der Menschheit, erster Band; oder: Vor-

lesungen über die reine d. i. allgemeine Lebenlehre und Phi-

losophie der Geschichte, zu Begründung der Lebenkunst-

wissenschaft. (Mit einer erläuternden Steindrucktafel und dem
Bildnisse des Verfassers.) In einem Bande. Für Gebildete

aus allen Ständen. Herausgegeben von H. K. von Leonliardi.

8. 1843. Ebendaselbst. 3 Thlr. 10 Ngr.

8. Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft, zu-

gleich in ihrer Beziehung zu dem Leben. 1. Band. Auch unter

dem Titel: Erneute Vernunftkritik. Zweite, vermehrte Auflage.

Prag 1868. Verlag von F. Tempsky. (Vgl. A No. 23.) 280 S.

9. Vorlesungen über Rechtsphilosophie. Herausgegeben von K.B.A.
Böder. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1874. 9 Mark.

Ausserdem erschien folgender bereits vergriffener Auszug aus

einer Handschrift Krause's über das Eigentümliche der Wesenlehre:

Uebersichtliche Darstellung des Lebens und der Wissenschaftlehre

Karl Chr. Fr. Krause's und dessen Standpunktes zur Frei-

maurerbrüderschaft. Von U. S. Lindemann, Dr. philos. 8. 1839.

München in der Fleischmann'schen Buchhandlung.
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Von den vorverzeichneten Werken sind in den Verlag von

Otto Schulze in Leipzig übergegangen und zu den bei-

stehenden ermässigten Preisen durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

Abriss des Systems der Logik. 2. Ausg. Göttingen 1828. 1 Mark.

Abriss des Systems der Philosophie. 1. Abtheilung. Göttingen

1828. 50 Pfennig.

Abriss des Systems der Rechtsphilosophie oder des Naturrechts.

Göttingen 1828. 1 Mark.

Das Urbild der Menschheit. 2. Auflage. Göttingen 1851. Mark 1.50.

Abriss der Aesthetik oder der Philosophie des Schönen und der

schönen Kunst. Herausgegeben von J. Leutbceher. Göttingen

1837. 50 Pfennig.

Anfangsgründe der Theorie der Musik. Herausgegeben von Victor

Strauss. Göttingen 1838. 50 Pfennig.

Die absolute Religionsphilosophie in ihrem Verhältnisse zum ge-

fühlglaubigen Theismus. Herausgegeben von Hermann von Leon-

hardi. 2 Bände. Göttingen 1834—1843. 5 Mark.

Die Lehre vom Erkennen und von der Erkenntniss. Herausgegeben

von Hermann von Leonhardi. Göttingeu 1836. 4 Mark.

Geist der Geschichte der Menschheit, oder: Vorlesungen über die

reine Lebenlehre und Philosophie der Geschichte. Herausge-

geben von Hermann von Leonhardi. Göttingen 1843. 4 Mark.

Vorlesungen über die psychische Anthropologie. Herausgegeben

von ff Ahrens. Göttingen 1848. 2 Mark.

Erneute Vernunftkritik. 2. Auflage. Prag 1868. 2 Mark.

C.

Im Verlage von Otto Schulze erschienen aus dem hand-

schriftlichen Nachlasse Karl Christian Friedrich Krause's von

den Herausgebern Dr. Paul Hohlfeld und Dr. August Wünsche

bis jetzt folgende Schriften:

1. Vorlesungen über Aesthetik oder über die Philosophie des

Schönen und der schönen Kunst. 1882. 392 S. 7 Mark.

2. System der Aesthetik oder der Philosophie des Schönen und

der schönen Kunst. 1882. 440 S. (Zur Kunstlehre, I. Ab-
theilung.) 8,50 Mark.

3. Die Dresdner Gemäldegallerie in ihren hervorragendsten Mei-

sterwerken beurtheilt und gewürdigt. 1883. 106 S. (Zur

Kunstlehre, II. Abtheilung.) 2,50 Mark.
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4. Die Wissenschaft von der Landverschönerkunst. 1883. 68 S.

(Zur Kunstlehre, III. Abtheilung.) 2 Mark.

5. Reisekunststudien. 1883. 230 S. (Zur Kunstlehre, IV. Ab-
theilung.) 5 Mark.

6. Vorlesungen über die Methode des akademischen Studium nebst

den zu Grunde gelegten Dictaten. 1884. 57 S. 1,50 Mark.

7. Vorlesungen über synthetische Logik nach Principien des Sy-

stems der Philosophie des Verf. 1884. 104 S. 3,50 Mark.

8. Einleitung in die Wissenschaftslehre. 1884. 111 S. 3 Mark.

9. Vorlesungen über angewandte Philosophie der Geschichte.

1885. 308 S. 7 Mark.

10. Der analytisch -inductive Theil des Systems der Philosophie.

1885. 120 S. 3 Mark.

11. Reine allgemeine Vernunftwissenschaft oder Vorschule des

analytischen Haupttheiles des Wissenschaftgliedbaues. 1886.

166 S. 3,50 Mark.

12. Abriss des Systems der Philosophie. 1. und 2. Abtheilung.

1886. 210 S. (Betreffs der 1. Abtheilung vergleiche unter

A No. 18.) 3,50 Mark.

13. Grundriss der Geschichte der Philosophie. 1887. 481 S.

11 Mark.

14. System der Sittenlehre. I. Versuch einer wissenschaftlichen

Begründung der Sittenlehre. Zweite, vermehrte und verbesserte

Auflage. (Vergl. unter A No. 9.) II. Abhandlungen und
Einzelgedanken zur Sittenlehre. 1888. 706 S. 15 Mark.

15. Zur Geschichte der neueren philosophischen Systeme. 1889.
313 S. 8 Mark.

16. Grundriss der Philosophie der Geschichte. 1889. 186 S. 4 Mark.

17. Philosophische Abhandlungen. 1889. 404 S. 9 Mark.

18. Vorlesungen über das System der Philosophie. 2 Bände.

1. Bd.: Der zur Gewissheit der Gotteserkenntniss als des

höchsten Wissenschaftprincipes emporleitende Theil. 2. verin.

Aufl. 1889. 450 u. LH S. 9 Mark. 2. Bd.: Der im Lichte

der Gotteserkenntniss als des höchsten Wissenschaftprincipes

ableitende Theil. 2. verm. Aufl. 1889. 377 S. 9 Mark.
(Vergl. unter A No. 22.) Beide Bände zusammen 18 Mark.

Register zu dem gesammten Werke, von M. Trömel. 1891.
67 S. 1,50 Mark.

19. Das Eigenthümliche der Wesenlehre nebst Nachrichten zur
Geschichte der Aufnahme derselben, vornehmlich von Seiten
deutscher Philosophen. 1890. 292 S. 6 Mark.
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20. Anschauungen, oder Lehren und Entwürfe zur Höherbildung

des Menschheitlebens. 1. Bd. 1890. 220 S. 4,50 Mark.
2. Bd. 1891. 389 S. 8,50 „

3. Bd. 1892. 327 S. 6,— „

In gleichem Verlage veröffentlichten aus dem handschrift-

lichen Nachlasse Karl Christian Friedrich Krause's:

Herr Dr. jur. G. Mollat:

Grundlage des Naturrechtes oder philosophischer Grundriss

des Ideales des Rechtes. 1. Abtheilung : Die weltbürgerlichen

Rechte um der Weisheit, .Liebe und Kunst willen. 2. ver-

mehrte Auflage. 1890. S. 153. (Vergl. unter A.Xo.3. 3,50 M.

2. Abtheilung: Die weltbürgerlichen Rechte um der Tugend,

um der Religion, um des Bundes für schöne Vernunft-

individualität und um der Endlichkeit willen. 1890. S. 206.

M. 3,50. Beide Baude zusammen 7 Mark.

Herr Prof. Dr. theol. et phil. August Wünsche:
Zur Sprachphilosophie. 1891. 118 S. 3 Mark.

Druck von Bfa * Hermann in Leipzig.
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